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An die 
Mitglieder 
des Hauptausschusses
der Stadt Erkelenz

26.11.2014

E i n l a d u n g

Hiermit lade ich Sie zur 4. Sitzung des Hauptausschusses ein.

Sitzungstermin: Donnerstag, 11.12.2014, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Sitzungssaal des Rathauses, Johannismarkt 17, 41812 Erkelenz

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Angelegenheit/en aus der 2. Sitzung des Personalausschusses am 
10.11.2014

2.1 Stellenplan 2015
Vorlage: A 10/150/2014

3 Angelegenheit/en aus der 1. Sitzung des Ausschusses für Kultur und 
Sport am 19.11.2014

3.1 Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse im Jahr 2014 für ihren 
Zuständigkeitsbereich in Form von Zuschüssen an Vereine und zur freien 
Verfügung erhalten
Vorlage: A 40/262/2014
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3.2 Gewährung von Zuschüssen an Vereine zu den Anschaffungskosten für 
bewegliche Sachen
Vorlage: A 40/263/2014

3.3 Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung von einzelnen 
Sportstätten und investive Förderung einzelner Sportanlagen und Räume
Vorlage: A 40/264/2014

3.4 Gewährung eines Zuschusses an das Rheinische Feuerwehrmuseum in 
Lövenich
Vorlage: A 40/265/2014

3.5 Gewährung eines Zuschusses an den Stadtmusikbund Erkelenz e.V.
Vorlage: A 40/266/2014

3.6 Gewährung eines Zuschusses an den Stadtsportverband für das Jahr 2014
Vorlage: A 40/267/2014

3.7 Antrag des Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. zur Bezuschussung eines 
neuen Bandes seiner Schriftenreihe
Vorlage: A 40/268/2014

4 Angelegenheit/en aus der 1. Sitzung des Schulausschusses am 
01.12.2014

4.1 Klassenbildung in den Grundschulen der Stadt Erkelenz (Einschulungsjahrgang 
2015/2016)
Vorlage: A 40/273/2014

4.2 Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 04.12.2013 zur 
Schulentwicklungsplanung
Vorlage: A 40/275/2014

5 Angelegenheit/en aus der 1. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 
02.12.2014

5.1 Aufstellung des Teilergebnisplanes 2015 und des Teilfinanzplanes 2015 - 2018 
für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"
Vorlage: 0/51/156/2014

5.2 Neufassung der Elternbeitragssatzung für den Bereich der Kindertagesstätten 
und der Kindertagespflege
Vorlage: 0/51/162/2014
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6 Angelegenheit/en aus der 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsaus-
schusses am 04.12.2014

6.1 Kenntnisnahme des Rates der Stadt Erkelenz gemäß § 105 Absatz 5 GO NRW 
hinsichtlich der überörtlichen Prüfung der Stadt Erkelenz durch die 
Gemeindeprüfungsanstalt NRW während des Zeitraumes November 2013 bis 
Juli 2014
Vorlage: A 10/157/2014

6.2 Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2013 gemäß § 101 i.V.m. 
§ 96 Absatz 1 GO NRW
Vorlage: A 14/065/2014

6.3 Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW
Vorlage: A 14/066/2014

6.4 Prüfung und Bestätigung des Gesamtabschlusses 2013 gemäß § 116 Abs. 6 
i.V.m. § 101 Absatz 2 bis 8 GO NRW
Vorlage: A 14/067/2014

6.5 Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 
GO NRW
Vorlage: A 14/068/2014

7 Angelegenheit/en aus der 4. Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe am 
09.12.2014

7.1 Gründung eines informellen Planungsverbandes zwischen Mönchengladbach, 
Erkelenz, Jüchen und Titz
Vorlage: A 61/295/2014

7.2 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI „Umsiedlung Borschemich", 
Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Erarbeitung eines 
Entwurfes der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XII „Umsiedlung 
Borschemich", Erkelenz-Mitte sowie Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/296/2014

7.3 10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. III „Umsiedlung 
Immerath, Pesch, Lützerath", Erkelenz-Kückhoven
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und Erarbeitung eines 
Entwurfes der 10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. III 
„Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath", Erkelenz-Kückhoven sowie 
Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/297/2014
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7.4 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gemischte 
Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath), 
Erkelenz-Kückhoven
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 22. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gemischte Bauflächen 
Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath), Erkelenz-
Kückhoven sowie Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/298/2014

7.5 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gewerbliche 
Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gewerbliche Bauflächen 
Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte sowie Beschluss zur Einleitung des 
frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Vorlage: A 61/299/2014

8 Angelegenheit/en aus der 2. Sitzung des Ausschusses für 
Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales am 10.12.2014

8.1 Neufassung der „Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt 
Erkelenz für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und 
ausländischen Flüchtlingen" vom 17.12.2008
Vorlage: 0/51/168/2014

8.2 Neufassung der „Satzung über die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der 
Stadt Erkelenz" vom 13.04.2000 in der Fassung der 1. Artikelsatzung vom 
29.12.2001
Vorlage: A 30/169/2014

8.3 Namensgebung für das Übergangsheim in Erkelenz „Südpromenade 31"
Vorlage: 0/51/169/2014

9 Entscheidung über den Erlass einer Allgemeinverfügung zur Gefahrenabwehr 
„Glasverbot auf dem Johannismarkt am Altweiberdonnerstag 2015"
Vorlage: A 30/170/2014

10 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015
Vorlage: A 20/305/2014

11 Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gem. § 83 (2) GO NRW sowie von erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 (1) GO NRW
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12 Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 83 
Abs. 1 GO NRW in der Zeit vom 21.10.2014 - 25.11.2014
Vorlage: A 20/306/2014

Nichtöffentlicher Teil

1 Mitteilungen des Bürgermeisters

2 Angelegenheit/en aus der 4. Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und Betriebe am 
09.12.2014

2.1 Gewährung von Zuschüssen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen an 
privaten Denkmälern
Vorlage: A 63/271/2014

3 Vergabeangelegenheiten

3.1 Vergabe der Schulverpflegung für die Schulen der Stadt Erkelenz
Vorlage: A 40/274/2014

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Jansen
Bürgermeister



Beschlussvorlage

Federführend:
Haupt- und Personalamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 10/160/2014
nichtöffentlich/öffentlich

06.10.2014
Amt 10 Volker Spanier

Stellenplan 2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.11.2014    Personalausschuss
11.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014 …Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Entwurf des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2015 wurde als PDF-Datei in das 
Ratsinformationssystem eingestellt.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan für das Jahr 2014 betrug 418,80 Stellen.

Die Gesamtzahl der Stellen im Stellenplan 2015 beträgt 428,00 Stellen.

Darin sind 81 Beamtenstellen, 230,20 Stellen für Tarifbeschäftigte nach dem TVöD 
und 116,80 Stellen nach dem TV Sozial- u. Erziehungsdienst ausgewiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Stellenmehrung von 9,20 Stellen.

Stellenplan Beamte Tarifbeschäftigte Sozial-u. 
Erziehungsdienst

Summe

2014 76 231,83 110,97 418,80
2015 81 230,20 116,80 428,00

Differenz + 5 -   1,63 +  5,83 +  9,20

Zu den wesentlichen Veränderungen gehören:

Die Stellenmehrung für das Jahr 2015 beträgt insgesamt 9,20 Stellen. Dies ist 
einerseits der Systematik des Beamtenrechts geschuldet, nach dem für jeden 
Beamten eine eigene Stelle einzurichten ist. Für zwei Auszubildende der Laufbahn 
des mittleren Dienstes sowie für eine Auszubildende des gehobenen Dienstes, die im 
Sommer 2015 ihre Laufbahnprüfungen ablegen, waren deshalb drei Beamtenstellen 
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einzurichten. Die Stellen  sind ab dem Zeitpunkt der  Ernennung bewirtschaftet und 
werden vorerst in der Personalreserve geführt. Nach Beendigung der Altersteilzeit 
der sich in Altersteilzeit befindlichen Beamten erfolgt aufgrund von kw-Vermerken 
eine Rückführung der Stellen.

Im Haupt- und Personalamt, Sachgebiet Personalwesen, wurde eine weitere 
Beamtenstelle für eine sich ab November in Mutterschutz bzw. Elternzeit befindliche 
Beamtin für eine eventuelle Nachbesetzung mit einer Beamtin bzw. einem Beamten 
eingerichtet. Die Einrichtung der Stelle war notwendig, um sich die Option einer 
externen Besetzung mit einer Beamtin bzw. eines Beamten zu erhalten. Die Stelle 
soll nicht dauerhaft etabliert werden.

Der Bedarf für das Kindergartenjahr 01.08.2014 bis 31.07.2015 nach dem 
Kinderbildungsgesetz wurde vom Amt für Kinder, Jugend u. Familie ermittelt.

Die größte Stellenmehrung ergibt sich im Wesentlichen, wie bereits in den Vorjahren, 
im Bereich der Kindertagesstätten. Neben der notwendigen Umwandlung von 5,5 
Ergänzungskraftstellen in Fachkraftstellen, der Einrichtung von zwei Fachkraftstellen 
zum 01.08.2014, einem weiteren Mehrbedarf von 1,5 Fachkraftstellen für Sprach- 
und Bildungsförderung nach dem KiBiz-Gesetz sowie von zwei Reservestellen für 
das zum 01.08.2015 beginnende neue Kindergartenjahr wird sowohl den 
Anforderungen des Gesetzgebers als auch dem nicht vorhersehbaren Buchungs- 
bzw. Nutzungsverhalten der Eltern zur angebotenen U3-Betreuung Rechnung 
getragen.

Andererseits wird insbesondere der Stellenzuwachs, der sich aus dem KiBiz-Gesetz 
ergibt, vom Land NRW teilweise gegenfinanziert.

Die Amtszeit des derzeitigen Leiters der Freiwilligen Feuerwehr als Stadtwehrführer 
endet im Mai 2015. Der Stelleninhaber übt jedoch bis zur Übernahme der 
Amtsgeschäfte durch den künftigen Wehrleiter weiterhin seine Aufgaben aus. Eine 
Vorgriffnachbesetzung aufgrund der langen Ausbildungszeit des neuen Wehrführers 
an der Landesfeuerwehrschule Münster ist ebenso notwendig wie die Einrichtung 
einer neuen Stelle für den in Altersteilzeit gehenden Stelleninhaber bei der GEE 
wegen der umfangreichen und schwierigen Einarbeitungszeit. Die Einrichtung einer 
Koordinierungsstelle Energie und Klima führt ebenfalls zu einer Stellenmehrung.

Wie bereits im Personalausschuss vom 08.09.2014 berichtet, ist die Einrichtung 
einer zentralen Vergabestelle für zwei MitarbeiterInnen im Rechts- und Ordnungsamt 
nach dem Tariftreue- und Vergabegesetz vorgesehen. Beide Stellen können mit 
Stellen aus der Personalreserve besetzt werden und führen nicht zu einer 
Ausweitung des Stellenplanes.

Im Amt für Bildung und Sport scheidet ein Hausmeister zum 31.12.2014 aus. Die 
bisherige Vollzeitstelle wird künftig nur noch mit 15 Wochenstunden geführt. Dies 
führt zu einer Stellenminderung von 0,63 Stellen.

Als Gegenmaßnahme zur Stellenmehrung wurden aus der vorhandenen 
Stellenreserve insgesamt 2,81 Stellen gestrichen. Weiterhin erhielten zwei Stellen 
von sich in Altersteilzeit befindlichen Beamten sowie zwei weitere Stellen von in 2015 
ausscheidenden Mitarbeitern wegen Erreichen der Altersgrenze kw-Vermerke. 
Faktisch wurde durch die Stellenstreichungen bzw. dem künftigen Wegfall weiterer 
Stellen mehr als gegenkompensiert.
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Die einzelnen Veränderungen sind in der beiliegenden Anlage dargestellt.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„Die dem Original dieser Niederschrift als Anlage beigefügten Stellenpläne für die 
Beamten, Tariflich Beschäftigten und Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit 
einschließlich der dazu erstellten Stellenübersichten werden hiermit für das 
Haushaltsjahr 2015 und als Anlage zum Haushaltsplan 2015 übernommen.“

Anlagen:
1. Liste der Veränderungen Stellenplan 2015
2. Stellenplan 2015
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Steilen-Nr.: Bezeichung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Steilen- Stehen- DII!erenz Veränderungen In In der AG Kostan 1 Jahr Dllterenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stellenpian Hochrechnung

Ausweisung Im bisher neu bereits
Stellenpian berücksichtigt

Anzahl der 418,80 418,8
Stellen im
SteI‘enplan
2014
1 000002 Personaireserve AB 41,00 000 1,00 1.00 Einrichtung einer Stelte 4.780,00€ 1,00 Die ku,iftge Sle!leninhabe,Er egl im

Jv,qiIJul: iite Prtifung für d.e
L5Lfeahn des mlfleren Diensles ab
Eine Entscheidu,g zu ih-er weiteren
Verwendung steht noch aus Da sie
Beamtin ist und Beamten eigene
Stellen zugewiesen werden müssen.
ist die Einrichtung einer weiteren

. Beamtenslelle notwendig Die Stelle
steht im Kontext zu StellenplanNr.
1.000003

100.0003 Personatreserve Aß 41,00 41,00 1,00 1,00 0,00 Die Stelle erhält einen KW-Vermerk
und fällt nach Beendigung der ATZ
zum 01.01.2017 weg

1.000004 Personalreserve Ab 41,00 000 1.00 1,00 Einrichtung einer Stelle 5.430,00€ 1,00 Die künftige Stelleninhaberin legl im
Juni/Juli ihre Prüfung für die
Laufbahn des gehobenen Dienstes
ab Eine Entscheidung zu ihrer
weiteren Verwendung steht noch
aus Da se Beantt-n ist und
Beamten eigene Steuer, zugewiesen
werden nusser, ist die Einrichtung
einer we teran ßeam,enxtel:e

c:wer,d‘g
1.000005 Personatreserve 48 41,00 0,00 1,00 1,00 Einrichlwig einer Stetle 5 35000 € 1,00 Der kunftige Stelleninhaber legt im

Juni/Ju‘i seine PrüLng für oe
Laufba‘in ces mittleren Dienstes ab
Eine Entscheidung zu seiner
weiteren Verwendunt tte—.t noch
aus Da er Beanner ist und Beanten
eigene Ste;len zugew esen werden
müssen, ist die Einrichtung einer
weiteren Beamtenstelle notwendig
Die Stelle steht im Kontext zu
StellenplanNr 1.0000 18

1.00.00.06 Personalreserve EGB 12,37 0,00 0,32 0,00 .0,32 -0,32 Die Stelle trägt einen kw-Vermerk fur
2015 und soll entsprechend
wegfallen
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Stellen-Nr.: Bezeichung: Aktuelle Verantassun Std. Std. neu Stetten- Stellen- Dtflerenz Veränderungen Im In der AG Kosten? Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch btsher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung

Auswetsung Im bisher neu beretta
Stettonplan berflckstchllgt

1.00.00.08 Personatreserve BGS 18,12 0,00 0,46 0,00 .0,47 -0,47 Die ehemalige Stelte wird nicht mehr
benötigt und kann im Stetenptan
2015 eingespart werden

1.00.00 13 Personatreserve A12 41.00 0,00 1.00 0,00 .1,00 -1,00 Die Stette trägt einen kw-Vermerk fur
2015 und soll entsprechend
wegfatlen

1 000016 Personatreserve EG2 20,00 0,00 0.51 0.00 -8,51 -0,51 Die Stelte wird aus dem Stettenpoot
nach Amt 40, Bäderbelneb
2.4003 12. verlagert. Aufgrund der
anhaltend hohen Besucherzaht
sowie zur Aufrechterhaltung des
Auftrages (umfasssende Öftnung
des Hatten- und Freibades,
Sauberkeit) isl eine Ausweitung des
Personals um 20 Std wöchentlich
notwendig

1.00.00,17 Personatreserve EG3 19,75 0,00 0.50 0.00 -0,51 -0,51 Die ehemalige Stelle wird nicht mehr
benötigt und kann im Stellenplan
2015 eingespart werden.

1.00.00.18 Personalreserve A9m.D. 41,00 1,00 0,00 Die Stelle erhält einen KW-Vermerk
und taltl nach Beendigung der ATZ
zum Dl .01. 2010 weg

1.00.00.21 Personalreserve All 41,00 41,00 1,00 0,00 Sobald die Dienstfähigket der
Beamtin geprüft ist, soll eine
Rückführung auf eine Stelle
außerhalb des Pools stattfinden
Einstweilen ist geplant, sie als
Abwesenheitsverlretung einer
Beamtin wg Eltemzeit im Amt 10.
Personaiwesen einzusetzen Wegen
der Systematik des Beamtenrechts
können jedoch keine zwei Beamte
auf einer Stelle geführt werden
Deshalb ist eine vorübergehende
Einrichtung einer Stelle notwendig

2
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SteHen-Nr.: Bezeichung: Aktuelle Veranlassun Std. Std, neu Steilen- Stellen- Differenz Veränderungen im in der AG Kosten! Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Steilenplan Hochrechnung

Ausweisung im bisher neu bereits
Siellenpian berücksichtigt

1.100002 Amt 10 EG 6 27.30 27,30 0,70 0,70 0,00 Die Siete wird mit 27.30 Stunden im
Soii des Stetenpianes geitihrt Die
Siehenirhaberin aroe:tei deae:t mit
einem S:L—denJmfang von 25
S5L‘ncen wid 19 Minien Die
wochent‘iche ist‘Arbe:iszeit sei
nunmetv wegen A‘jfgabenzuwachs
ab dem 0101 2015 dem Soli
entspreeien

1.100007 Amt 10 6Gb 15,60 20,00 0,40 0.51 0,11 Anderwigder 0.11 Durciden krankhetsbedingten
prczeniuaien Anteiie am Ausfail der zweien
Produktsad,konto Geicistei:unasbeaufragten wird der

Stundenante.i fLr die Tai:keii Sis
Gieia,ttei:ngsbeauftragte von
1560 Sic auf 23 Std emöht

1.100105 Ami 10 Al0 4100 41.00 1,00 35000,00€ 1,00 Die Beamtin bef:rdet sicn ab
Novembe‘ 14 315 August 15 in
Muiterschutz bzw Eitemzeit Für den
Fali, dass die erkrankte Beamtin
Stelienpian Nr 1 .00 00 21. nicht
dienstfähig wird, muß wegen der
Systematik des Beamtenrechis fur
die eventuelte Nachbesetzung auf
der Steile mit einer Beamtin bzw
einem Beamten eine neue
Beamtenstetle eingerichtet werden

1,10,01.06 Amt 10 EG1O 23,40 13,43 0,60 0,49 ‘0,11 Änderung der -0,11 Durch die Erhöhung des
prozentuaien Anieiie am Stundenanteiles für die
Produktsachkonto Gieichstetiung wird der

Stundenanteit fur die Tatigkeii ats
SB von 23.43 Std auf 19 Std
reduziert

3
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Steilen-Nr.: B.zelchung: Aktuelle Veranlassun Std Std- neu Stellen- Stellen- Differenz Veränderungen In in der AG Xosten 1 Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stallenplan Hochrechnung

Ausweisung in bisher neu bereits
Steilenpian berücksichtigt

1 10 0203 Amt 10 EG 8 Ferscnaiant 30.39 20.50 0,76 0,53 -0,25 Änderung der -025 Aufgrund der krankherisbedingten
Stefenpian prczentuaien Anteile am Situation der Steileninhaberin kann

Produkisachkanic eine weitere Tatrgkeit im Bürgerbüro
bisher 011400 100%. nicht ausgeübt werden Ein Einsatz
jetzt 010600 auf einem Hintergrundarbeitspiatz

w,jrde aailicherseits empfohien,
Zukunnig werden Aufgaben im
Postzcmmer bzw Sonderaufgaben
im Haus übernommen Die
organisatorische Zuordnung erfolgt
künftig im Sachgebiet innere
Dienste

1,100206 Amt 10 EG 8 7,50 7,50 0,19 0,19 0,00 Änderung der Aufgrund der krankheitsbedrngten
prozentualen Anteile am Situation der Steileninhaberin kann
Produktsachkonio eine weitere Taiigkeit im Bürgerbüro
bisher 011400 100%, tAuskunftsarbeitspiatz) nicht
jetzt 010600 ausgeübt werden Ein Einsatz auf

einem Hrntergrundarbeiispiatz wurde
arztlrcherseiis empfohlen Zukünftig
werden Aufgaben im Postzimmer
bzw Sonderautgaben im Haus
übernommen Die organisatorische
Zuordnung erfolgt kunttrg im
Sachgebiet innere Drenste

1.10 0503 Amt 10 EG 9 Anhebung der E:,e Stelenbewehung ist :m August
Werligke t auf Ec-10 2013 erfct Oeaus folgt die

Anhebung der Wehigke‘t auf EG 10
0 e Ste:ienoeweftu-rg scl im

des Jahres 2015 weger. 0er
Neuorganisation im iT-Bere:cn neu
aufgegriffen werden

1.100603 Amt 10 A12 41,00 41,00 1,00 1 00 0,06 D:e Ste:ie so:‘ ab M:ile 2015 in den
Stetlenpooi verlagert werde,,
Danach soten Sorderaufgacen w:e
z 8 Beveuung vor Asy.bev,Ertem
trw Augaben d:e sitr aus der
‘rob!er.at:k ces Ta9ebaues
ergeben. ubemonmen werder.
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Stellen-Nr.: Bezelchung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen. Stellen- DIfferenz Verenderungen Im In der AG Kostenl Jahr DIfferenz Bemerkung:

Amt: Bewertung g durch bIsher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung

AusweIsung im bisher neu bereIts

Stellenplan berücksichtigt

1.100604 Amt ID EG 8 0.00 1950 000 19.50 0.50 Verlagerung einer Stelle 1120000€ lrn Bu‘o des Venvatwigsvorstandes
aus den S:etenpctl so‘l zusatzl:ch eine 0 5 Stel:e ac
Die Besetzung erfolgt Mitte 2015 fur
mit 19.5 Stunden Sachbearbeitungsaufgaben

eingerichtet werden Aus dem
Sleltenpoot wird die Stelle
1 000004 verlagert und mit 19,5
Stunden besetzt

1.10.06.05 Amt 10 All 0,00 39,00 0,00 1,00 l,DO 9.000,00€ 100 Einrichtung einer
Koordinierungsstelle Energie und
Klima Die Stelle soll zur
verwaltungsseitigen Begleitung der
Klimaschutzkonzepterstellung, COt
Bilanzierung und zur EEA
Mastnanmenu‘nsetzung frhestens
in 4 Quana 2015 bese:zl wtrcen.
Ab 2016 tonne bei Neuausricht1g
0er Steile Zurrir
Klimascnutznenageriln eine
65ige Forderung dtifch
Bundesrn:nel erfolgen

1.20 01.01 Amt 20 A12 41,00 41,00 1,00 1,00 0.00 Anhebung der Fu‘ 2014 erfolgte e:n neuer ZuSctiII
Wertigkeit von A12 auf des Aufgabengebietes
A13 Ibudgetverantwortung, Koordination

für das Sachgebiett Damit
einhergeriend erfolgte
Stettenbewerlung eine Sollenhebung
auf A13 Eine A13.Stelle steht ab
Mai 15 im Slellenpool zur Verfügung
und kann mil der Wertigkeit A12
getauscht werden

1 20.01.02 Amt 20 A10 41,00 41,D0 1.00 1 ‚Da 0,00 Die Sleileninhaberin befindet sich
seil Mai 14 in Mutterschutz bzw
Elternzeil Die Seemtin hat Anspruch
auf eine vc:le Stete Da se de7e:t
nicht zur Verfjaur.g steht wird die
Stere brt zu ihre‘ Rucrehr im
Stel‘erpool des Ste.Ierbesetzplanes
2015 geluhn Der Sachvernalt mirde
im Perso—alausschuss von
DB 09 2D‘4 Tit:etei.t



Se:te 6 Veranderjngen SteI:er,o:a, 15 Stand 06 102314 xis

Stellen-Nr. Bezelchung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Veränderungen im In der AG Kosten! Jahr Differenz Bemerkung:

Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stellenpian Hochrechnung

Ausweisung Im bisher neu bereits

Stellenpian berücksichtigt

1.20 01,02 Amt 20 EG 10 34,44 39.00 0,66 1,00 0,12 Anhebung um 4,56 0,12 Die ehemals mit einer Beamtin

Stunden besetzte Stelle wird ab sofort mit
einer Angestellten besetzt. Hierzu
wird die EG1O-Stelle einer
k‘ankheitsbedingt ausgeschiedenen
Kolteein 1 1001.07. neranaezogen
Diese Stelle war bisher ml: 34.44
Stur.cen ausgeststtet und soll
nunmehr im Stete—DIan 2015 :n
vo:lzeil gefuirt werden Auf d:e
vakante SIece 1 2001 02 na: soh
intern eine Bewerberin aus Amt 30
beworben und diese zum 15 09.2014
angetreten Die Stelle wird neu
zugeschnitten und enth&t künftig
verstärkte Controttingaufgaben Der
Sschverhatt wurde im
Personalautschuss vom 08 09 14
mitgeteilt

1 200205 Am, 20 EG6 12,50 0.00 0,32 0,00 -0,32 Wegfall der Stelle -0,32 Die Ste:ler.:n,aberin befand sich bis
zum 31.07 2014 in der
Frestellungsphase der A‘Z Ein 6-
Stundenantei der Ste:le (Soli 12 50
Stdl war fur die Ste!:e 1 2302 36
gesperrt die nun im Stetlenptan
2015 um sechs Stunden erhcht
werden soll Die ehemalige Stelle
1 200205 solI wegfalten

1,20.02DB Amt 20 EG6 27,00 33,00 0,69 0,84 0,15 0,15 Die Stelle der Stelleninhaberin ist im
Soll mit 27 Stunden ausgewiesen
Weitere Sechs Stunden waren bei
der Stelle 1 2002 05 für die Stelle
1 20 02 36 gespe“rt Diese Steile

‘sol: im Stere—cen 2015 mi, 33
Stunzei ausgewiesen werden

1.20.04.03 Mit 20 Ab 41.00 4:03‘ 1 00 IX 0,00 Ar.necu—g der Der Ste e— rnaber ist ‘rnerhalb des

Wertigveit von 410 auf Bere:cres L:e;enschahsveser. t,.

All die Baulandentwicktung zustandig
Hierbei handelt es sich um die
Wahrnehmung höherer Tätigkeiten.
Damit verbunden ist eine Anhebung
der Wertigkeit von Abo auf All In
2016 event Vorgiffsnachbesetzung
prüfen

0



Se:te 7 Veranderuncen Sle:ienpian 15 Stant 05 10 204 als

Stellen-Nr.: Bezeichung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Verändeningen Im In der AG Kosten 1 Jahr Differenz Bemerkung:

Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stelienplan Hochrechnung

Ausweisung im bisher neu bereits

Steiienpian berücksichtigt

1.20,04.05 Amt 20 All 41.00 41.00 100 1.00 000 Der Stetteninhaber beginnt zum
01 07,2016 seine Freisteiiungsphase
im Rahmen der ATZ Seitens des AL
20 wird eine vorzeitige
Nachbesetzung aufgrund der
umfangreichen und schwierigen
Einarbeitungszeit Mitte 2015 mit
einer VZ-Stelie für notwendig
gehalten Soweit keine rechtzeitige
NeuDesewig vorgenommen wi,d
sei der reic-ungsicse D ens:tet-:eb
n:ctl gewahrie:stel

1.20.04.06 Amt2O All 0,00 41,00 0,00 1,00 1,00 ErplantzigeserStete 1.00 FurdenF&ider
Vor;nffsnacnoesetzung Enr:cnlurg
einer nei-en Stelle

2 30.01.02 Amt 30 EG 10 39,00 39,00 1,00 1,00 0,00 55.000,00€ Die bisherige Steteninhaberin wurde
intern auf die Stete 1 20 D2 02 zum
15 09 2014 umgesetzt Für die
Nachbesetzung konnte extern eine
Juristin zum 15 9.2014 gewonnen
werden. Die Steile ist mit EG 10
ausgewiesen Der Secheerhait
wurde im Personatausschuss vom
0509 201‘ miigeteslt

2 3D 01.03 Amt 30 Al 1IEG 10 0,00 41,00 0.00 1 00 1,00 im Stetieroooi steht ab 3D 50300€ Einnd,tuna einer zertraten

Mai 15 eine Al 2.Stetie Vergabestete Pur das Jahr 2315 ist

zur Verfügung innerhalb 0er Ve“wa;turg ente

ii 2302 CU d e auf Organisaticnsanoe.tng geplant d.e

All sb;ewelet wereen bei A_tragen ab ener roch
kann Damit erfoigt (estzuiegenden Grooenorünung son

keine Ausweitung des einer dezentralen zu einer zentralen
Stelienbesetzpianes Vergabeorganisation fuhnt im

Ergebnis soli eine zentrale
Vergabesielie im Rechts. und
Ordnungsamt eingerichtet werden
Der Sechverhatt wurde im
Personslausschuss vom 05 09 2014
mitgeteilt



Seite 6 Veränderungen Steilenptan 15 Stand 06 10 2014.xts

SteIIen.Nr.: Bezeichung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen. Stellen. Differenz Verndenngen Im In der AG Kasten / Jahr Differenz Bemerkung:

Amis: Bewertung g aurch bisher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung

Ausweisung im bisher neu bereits

Stelienpian benickslchtigt

230 01.04 Amt 30 A9/A10 g 0 . EG 0.00 41.00 0.00 1.00 100 im Steilenpoc stent 2640000€ Einricntung e:ner zentralen

9 eine A10-Siere Vergabestet‘e Pur das Jahr 2015 ist
1.0000 141 zur irsiert.alb 0er Verwaltung e:re

Ver1gung •Dam‘l erc gt Organisaltonsanderung gepiant. die

keine Auswei:ur.-g des bei Auftragen ab e;ner noch
SIei:enoesetz;.anes fesizuiegencen G‘uflenordrung 5241

einer dezeniraien zu einer zentralen
Vergabearganisation führt im
Ergebnis soli eine zentrale
Vergabestetle im Rechts- und
Ordnungsamt eingerichtet werden
Der Sachverhalt wurde im
Personaiausschuss vom 08 09 2014
mitgeteilt

2.30.02.05 Amt 30 All 41.00 41.00 1.00 1.00 000 Die Amtszeit als Stadtwehrführer
endet im April 2015 Der
Sieileninhaber übt jedoch bis zur
Ubernahme der Amisgeschafle des
neu e:nzuse enden vunh:gen
Lerters der FeueRverr we:terh;n
se:ne bisherigen Autgaben bis zum
Antritt 0er F‘eitte:iungsphase m
Rahmen der ATZ zum 01 01.2017
aus Anschieflenü aol: eine
Neusrgsn:sat:on der c:ser9er.
Aufgaben innerhalb ccs ATlas 30‘
ertcgen

2.3002.06 Amt 30 A9/Al0 g.D 000 4100 0.00 1,00 1,00 1750000€ 1,00 im April 2015 endet die Dienstzeit
des bisherigen Leiters der
Feuerwehr als Leiter der Freiwilligen
Feuerwehr inhattlich soll eine neue
Stelle anhand eines sich in der
Abstimmung befindlichen Konzeptes
zur künftigen Ausgestaltung der
Feuerwehr für die Zeit ab 2015
eingerichtet werden

24001.01 Amt 40 EG 6 43,50 39,00 43,50 39,00 .0.12 .0,12 Zusammenlegung der beiden Stellen

2 4002 03 und Einrichtung einer neu
kcr.zic:eren Stete zur 6undelung
der Aufgaben in e:ner Sttle



Seite 9 Veränderungen Steltenplan 15 Stand 06 102014 als

Stellen-Nr.: Sezelchung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- DIfferenz Verenderungen In In der AG Kosten 1 Jahr DIfferenz Bemerkung;

Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung
AusweIsung Im bIsher neu bereits
Stellenplan berücksIchtIgt

2.4001.02 Amt 40 EG 8 39,00 39,00 1.00 1.00 0,00 Der Stelleninhaber vollendet im April
2015 das 64 Lebensjahr und
beabsichtigt, in Laufe des Jahres
2015 aus den Dienst der Stadt
Erkelenz auszuscheiden. Die Stelle
trägt einen kw-Vermerk und fallt in
2016 weg

2400201 Amt 40 EG 6 24,00 24.00 063 0,63 0,00 Die Stel;eninhaberin voterldet im
Februar 2015 das 63 Lebens;ars
td ceatsicht zum 01 03 2015 ihren
Dienst bei der Stadt Erkelenz zu
beenden Dre Stelle tragt einen kw
Vermerk ur.d fatt ab 2016 weg

2 4D 03 2 ‘Amt 40 EG2 0,00 20,00 0,00 0.51 0,51 Verlagerung der Ste le 0,51 VerlageruIg der Stele aus den
aus gern S:elengcol Stellenpool nach AnM 40

Baderbetrieb Aufgrund der
anraltend hohen Besucherzahl
sowie zur Autrechterflaltung des
Auftrages {umfasssende dtfnung
des Hallen- und Freibades.
Sauberkeitl ist eine Ausweitung des
Personals un 20 Std wöchentlich
notwendig

2.40.0503 Amt 40 EG 6 37,00 39,00 0,95 1,00 0,05 0,05 Die Stelleninhaberin vollendet in
Juni 15 ihr 53 Lebensjahr und
beabsichtigt, in Laufe bes Jahres
2015 aus den Dienst der Stadt
Erkelenz auszuscheiden Eine
Nachbesetzung soll noglichst
zeitnah erfolgen

2.40.0607 Amt 40 EG 5 39.00 39,00 1,00 1,00 0,00 Die Stelleninhsberin beginnt im
Oktober die Mutterschutz. und im
Anschluss daran die Ellernzeil Für
diese Zeit soll betrislel die
Anstellurg einer Fachkraft für
Medien und l1‘o-natior.sdens1e
Fachrichtung 6.bl,otr‘ek erfo:oen

2.40 20.02 Amt 40 EG 5 3900 1500 1 00 0.37 -0,63 -0,63 Der Stelle n“aber volendet mi
Augus: 2015 sein 65 Lebersahr.
scheidet jedoch bereits zum
31 12 2314 aus dem D:enst 3er
5:adt Erkele—z aus Die bisher:ge

Vc ze tste[:e aol; mii einen
S:e: e‘umfang vcn 15 St,,nde‘

nacrrese:zI werten

9



Seite ID Veranderungen Stellenplan 15 Stand 06 10 2014 xIs

Steilen-Nr.: Bezelchung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Ver4nderungen im in der AG Kosten) Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stsllenplan Hochrechnung

Ausweisung cm bisher neu bereits
Stellenplan berOckslchdgt

2.50)51.01.01 Amt 50/51 EG 6 3500 3900 090 1.00 0.10 010 A‘grun3 gesllegenrAsyl
Fa:lzahlen ist e:ne Ed,önung von 35
Stunden auf Volzeit r.o:wendig

2,50/51.02.02 Amt 50)51 A9m 0 Änderung der Anderun; Produktsachkonto
pozentua!en Anteile am
FroduklsacDkontc
bisher 050301 20½ id
050302 80%, neu
050302 100%

2.50151.02.05 Amt 50/51 EG 8 Ancerung der Änderung Produklsachkonto
prozentualen Anteile am
Produklsaclom0
bisher 100601 100%
net 050301 44% uni
060400 56%

250)5103 Amt 50)51 53 5.46 0.00 .5,46 egfal; von Stelleranderung -5,46 Als Personalreserve wurden 3
Eroänzungskraflstellen wurde In der SIellen fjr Ergänzungskräfle

Hochrechnung 2015 eingeplant 0 e Perscnalenninlur.g
bemcksichtit anhand des KiBiz-Rechners er:ab

e:nM‘,nus von 2 46 S:el:en 53 fL‘
das Kindergaflenjair 01.06 14-
31 07 15 Auf;rnd des
Anmeldeverballens der Stern
mußten basierend auf dem Ki61-
Rechner 5.46 Ergänzungskraftstellen
in Fachkraftstetlen umgewandell
werden

2 50/51.03 Amt 50/51 56 3,00 10.46 7,46 Mehrbedarf an Rosten beziehen 66000,00€ 7.46 Als Personaireserve wurden 3
zusätzlichen sich auf 2 Fachkrafte Reservestelten für Fachkräfte zum
Fachkraftstellen. Kasten 56 01 08 2014 eingeplant Die
sind seit 1.8 14 beredt Personatermittlung anhand des KiBiz
veranschlagt Rechners ergab ein Plus von 10.46

Stellen 56 für das Kindergarlenjahr
01.08 14-31 07 15 Aufgrund des
Anmeldeverhaltens der Eltern
mußten basierend auf dem Ki6iz-
Rechner zu den 3 eingeplanten
Fachkraftstellen sowie den 5.46 63
zu 56 umzuwandelnden S3.Stelten
weitere 2 Fachkratlslellen
eingerichtet werden

10



Seite 11 Vernderungari SieltenpIan 15 Stand 06 102014 xIs

Stellen-Nr.: Bezelchung: Aktuelle Veraniassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Veränderungen Im In der AG Kosten 1 Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stellenpian Hochrechnung

Ausweisung Im bisher neu bereits
Stellenplan berflcksichtigt

2.50151 .0309 Amt 50/51 56 78.0V 2 CO 2,00 Einpianung vor. Roste, werden ab 2,00 Von Amt 50151 beantragte
2 50151 .03.10 Reservesieten 1 8 15 berechnet Siettenreserve fL‘ Fachknthe zum

01 08 2315 wegen einer even:uei;
erhohten Na;fltrage seitens der
Eltern

2 50151.03 11 Amt 50151 56 39,00 1,0V 1,00 Einhciuung einer Steile 1.00 Das KiEz-Gese s:eht ab Ot.0S 14

2 50151.03.12 die Mcgt.crtke:t der ind:v:djeien
Eioungsfordernng vor D:e stellen
werden vorn Land NRW getörden

2.50151.03.13 Amt 50/51 SB 19,50 050 0,50 E:nritn:ung einer 05 9550000€ 0.50 Das KiBiz-Geselz sieht ab 01.08 t4

Stare. Die die Mdgi.eikeit der individuellen
ausgewiesenen spracrfdrdeni.ig vor Die Slelen
Kosten beziehen sich werden vom Land NR\N oefo“del

auf 3,5 Steilen

2.50151.04.02 AM 50/51 511 .Asüve&Jng der Die Siefleninhasenn ist als
Wertigkeit von EG 5t‘ Soz:aiarbeter:r m ASt •.a•.g Dc
auf EG 514 stelle ist im Std eroesezp!an mit

511 ausgewiesen und so:i ab 2315
nii 514 ausgew;eser werden Eine

personenneutrale Bewertung liegt
vor

3.60.01.05 Amt 60 EG 6 Anderung der Anderung Prcduktsachkonto
prozentualen Anteile am
Produktsachkonto
bisher 011800 100%.
neu 011800 20% und
130100 80%

11



Seite 12 Veränderungen Stellenplan 15 Stand 06 102014 xIs

Stellen-Nr.: Bezeichung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Veränderungen Im In der AG Xosten 1 Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung g durch bisher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung

Ausweisung Im bisher neu bereIts
Stotionpian boriickslchtlgt

3 60.01.13 Amt 60 EG 4 39.00 1.0V 1.00 000 Al1ebung der Die Siel‘en:nhabenn r,:m,r.l im
Weiligkeä wcn EG 4 aJ! Rahmen des
EG 6 Organ:sat:onskonzeoies des

Baubetheoshofes an e:ner
Fortb:ldung zur Gannerin teil. d:e m
Sommer 2015 beerdet se:n wird
Damit vertur.den ist e:ne Anhebung
der Wehigeit von EG 4 auf EG 6

3.6001.16 Amt 60 EG 4 39.00 100 1.00 0,00 Anhebung der Die Stelleninhaberin nimmt im
idl/enigkeil von EG 4 auf Ratvnen des
EG 6 Organ:sationskonzeples des

Baubewebshofes an einer
Fortbildung zur Gartierin tei:. die im
Somster 2015 beendet sein w:rd
Dam 1 verbur,den ist e:ne Anhebung
der Wer,:gket von EG 4 auf EGO

360.01.23 Amt 50 EG 4 39,00 1,00 1,00 0,00 Anhebung der Die Stelleninhaberin nimmt im
Wenigkeit von EG 4 auf Rahmen des
EG 6 Organisalionskonzeptes des

Baubetriebshofes an einer
Fortbildung zur Garlnerin teil. die im
Sommer 2015 beendet sein wird
Damit verbunden ist eine Anhebung
dar Wertigkeit von EG 4 auf EG 6

3,60.01.36 Amt 60 EG 7 39,00 1,00 1.00 0,00 31.000,00€ Der Stelleninhaber beginnt zum
01.12 14 seine Freistellungsphase in
der ATZ Die Stelle soll zum
01 03.2015 nachbesetzt werden Die
zusätzlichen Kosten der ATZ
Ersatzgeslellung werden in der
Spalte AG Kosten ausgewiesen

3.66.01.03 Amt 66 EGE 39,00 1 ‚00 1 00 0,00 Anhebung der Die Stelleninhaberin wechselte in
Wertigkeit von EG 6 auf 2014 vom Amt 40 auf eine neu
EG 5 eingerichtete Venvallungsalelle

Eine Anhebung der Werligkait soll in
2015 auf EG6 erfolgen

428,00



Seile 13 Verndewngen SielJenplan 15 Stand 06 10.2014 xis

Stellen.Nr.: Bezelchung: Aktuelle Veranlassun Std. Std. neu Stellen- Stellen- Differenz Veränderungen im In der AG Kosten 1 Jahr Differenz Bemerkung:
Amt: Bewertung 9 durch bisher umfang umfang Stellenplan Hochrechnung

Ausweisung im bisher neu bereits
Steiienpian berücksichtigt

15 150,00€ Einstellung von Auszubildenden für
Bücherei und Verwaltung

39.570,00 € Befärderungen und
Höhergruppierungen

467.680,00 €

13



Stellenpian

der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2015
Inhaltsverzeichnis:

Gesamtübersicht Stellenplan 2015

Stellenplan 2015, Teil A: Beamte !Beamtinnen

Stellenplan 2015, Teil B: Tarifbeschäftigte nach dem TVÖD

Stellenplan 2015, Teil 0: Tarifbeschäftigte nach dem TV Sozial- u.
Erziehungsdienst



Gesamtübersicht Zahl der Stellen

Stellenplan 2015 davon

Summe der Stelle bezogen auf Vollzeitstellen besetzt am 30.062014

2015 2014

Beamte: 8100 7600 60,68

Tarifbeschäftigte TvöD: 23020 231,83 207,64

Tarifbeschäftigte TV Sozial- u. 116180 11097 102,47
Erziehungsdienst:
Gesamt: 428,00 418,80 370,79

nachrichtlich: 2015 2014 01.10.2014

lnspektoranwärter/in: 3 1 1

Aufstiegsbeamte/innen: 0 0 0

Auszubildende: 2 4 1

Sekretäranwärter/-innen: 4 4 2

Praktikanten: 8 7 6

öesamt:: 17 16 10

Anmerkung:
Der Stellenplan 2015 wurde aus dem Stellenbesetzplan der Stadt Erkelenz entwickelt und in vollzeitverrechneten Stellenangaben
dargestellt. Damit wird der Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt Rechnung getragen. Das System rechnet intern mit 6 Nach
kommastellen. Wegen der Übersichtlichkeit hat man sich auf 2 Nachkommastellen beschränkt, so dass in einigen Bereichen
geringfügige Rundungsdifferenzen auftreten können.



Stellenpian

Teil A Beamte

Zahl der SteIlen 201 5 Zahl der Zahl der tuts4chdi

Wahlbeamte und Besoldungs- insgesamt Steren bese:en Stellen am Eilautemngen

Leu,unngwppen gniope 2014 30 062014

Wahlbeamte

Bürgermeister B 6 1,00 1.00 1.00

Erster B&geordneter B 3 1 ‚00 1.00 1 .00

Technisier Begeordneter B 2 1 .00 1.00 1.00

Hdherer Dienst

Ltd StadIveRvaungsd:rektDr A 16 0.00 0,00 0,00

S:adlveftval:ungsdirektor A 15 2.00 2,00 2.00

Stadtbaudirektonn A 15 1 ‚00 1 .00 1 .00

Stadtecfltsdirektor A 15 1,00 1,00 1,00

Stadloberierwaftungsrat A 14 1.00 1.00 0.00

Stadtobersoztalmt A 14 1,00 1 .00 1 .00

Stadtobertaural A 14 1 ‚00 1,00 1.00

Stadtvens&tungsrat A 13 5,00 5,00 5.00

Gehobener Dienst

Stadlobemmlval A 13 2,00 2,00 2,03

Stadtamtsrat A 12 13,00 14,00 11,76

Stadtbauamtsrat A 12 1.00 1.00 0.00

Stadtamtmannl-frau 4 11 16,00 14,00 13,29

Stadtobednspektor/.in ‚4 10 ‚5,00 13,00 10,36

StadtinspektorLin A 9 0,00 0,00 0.00

Mittlerer Dienst

Stadtamtsinspektorl-in A 9 7,00 6,00 3.78

Stadthauptsekretar/-in A 8 12,00 9,00 5,73

Stadtobersekretdrl-in ‚4 7 0,00 0,00 0,00

Stadtsekreter/-in A 6 0.00 0.00 0,00

Einracher Dienst 0.00 0.00 0,00

Insgesamt. 81,00 76,00 60,94



Teil B: Tarifbeschäftigte

WÖD Zahl der tatsächlich

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2015 Zahl der Stellen 2014 besetzten Stellen Erläuterungen

am 30.6. 2014

15 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00

13 1,00 1,00 1,00

12 0,00 0,00 0,00

11 10,50 9,50 6,72

10 18,00 17,88 15,51

9 14,71 14,71 15,44

8 34,68 32,49 26,19

7 4,00 4,00 2,00

6 56,51 55,63 48,87

5 42,93 45,52 39,87

4 32,30 35,00 36,00

3 1,66 2,18 2,17

2 13,91 13,92 13,89

1 - - -

230,20 231,83 207,66



Teil C: Tarifbeschäftigte nach dem Sozial- u. Erziehungsdienst

lv Sozial- u. Erziehungsdienst Zahl der tatsächlich
Entgeltgruppe Zahl der SteLlen 2015 Zahl der SteLlen 2014 besetzten Stellen Erläuterungen

am 30. 6. 2014

5 18 0,00 0,00 0,00
5 17 0,00 0,00 0,00
5 16 0,00 0,00 0,00
5 15 3,00 3,00 3,00
S 14 7,00 6,50 5,00
5 13 2,00 2,00 2,00
5 12 0,00 0,00 0,00
5 11 5,15 5,65 5,79
5 10 5,95 5,95 5,95
5 9 0,00 0,00 0,00
5 8 2,00 2,00 1,00
5 7 1,00 1,00 1,00
5 6 64,60 53,13 49,93
5 5 0,00 0,00 0,00
5 4 2,00 2,00 2,00
5 3 24,10 29,74 26,78
5 2 0,00 0,00 0,00
5 1 0,00 0,00 0,00

116,80 110,97 102,45



Stellenübersicht
der Stadt Erkelenz für das Haushaltsjahr 2015

Inhaltsverzeichnis:

- Stellenübersicht 2015, TeIIA: Aufteilung nach Produktgliederung (Beamte)

- Stellenübersicht 2015, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TVÖD)

- Stellenübersicht 2015, Teil A: Aufteilung nach Produktgliederung (Tarifbeschäftigte nach dem TV

Sozial- u. Erziehungsdienst)

- Stellenübersicht 2015, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit

- Stellenübersicht 2015, Teil B: Dienstkräfte in der Probe u. Ausbildungszeit

(Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte)
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8.9mb

Wahlbeamt.
85 83 82 A16 ‘Al6

Staunt. Be.oldung,ordnun g NS Sosol dungsgru ppen
Hbh.mr Dienst Oehobener Dienst
415 414 413 1413 412 All Alt 49

Nr Produktbereich Nr Produktgnapppe

01 innere Venvallun g Dl Politische Dr ernten

- -

— 02 VeNaaIlul,ghtu hnjng
o3Glerchsteirung von Main unt Frau
04 SeOchaflgtenven,etuirg
35
36 2er.‘ae Dienste
07 P‘enoe Ooe—1 cilneonatec

08 Pan atana3emer

09 P rsrur.ar4 qer.cuh u Rhnurseesen

Og,l‘sat.o na.rnte9e‘vted csu
10 eCht kunter.tze irrorra0;m4nratedsr

qea.t
- 2 Arrmene Vetwa ou,gnar9eegerFe;Ier

t3 Orj,dnjces. Ott acoe,-.anagerrer.t

‚5 Sm€,ael rern:ba‘ten
19 Ea.une1tbnhc

02 S.iflen ..a O‘o,rg 31 A‘:3eme. san-wo .urO Drcnutg

02 Geweteee,rn
- 37 Vekeh‘sarce!,serre er

- ID E rwee‘ re.a,nee0erhedei

1 Pe‘onnennt atanses mi

13 Etatr. std 5‘ er
15 CerwenJOwet‘, art 061auensoetevlir;

- 6 Ollermliche toiieleraniagen

03 Schur.rager9uiaben 01 BareiluteI l-drrg schulischer EinrrctiIungtn

04 Kulur

Minleror DI.ns
49 4* 47 4s Summr

Nr Produkt

00
00
00
.00
•02
00
39
00
Ci Tenoorar. Stet iv.k.r.oer.
02

01 Grjtdr.jTrO- in: Gtrancener.ariung

Gmndttucks- unI Geb audene rualtung

02 Servaele- stur er. Un! r.atric; Enegre und Re‘rrrgung

30
30.
39
39-
02
xi.
30
01 Gojndscnu Ion

02 Hauplschulen
03 RealsChule
04 Gyn, nanlum
05 F Ordens ehule

Dl Scrulettelurderung
02 Fordennaßnabmen tue
00
00
•00
00

00

0 10
0 40

025

0 72

3 33
3 73
213

0 45

035
335
038

0 05

3 02
lxi
1 70

102

3 40
lxii

339

102
135
:02

05 Soziale Hilfen

26 Kinder. Jugens u F amilier lilie

1.00 1,00 1.00,

—1

403
095 213

1,30

345 0.20

i-00

255 0.50

0.02
0.00
0 09
0.00
004-

9 09,

0.09

040

1 40

0 20

0 08

39

IX

CC 04C

009
009
0.09
OD
009

0.09

O-0
0 09

0 00

000

0 02

0 02
001
0.01

0.01

0 10

Cl,

002

070
010 105

1,0
0.30

1 CC
0.00

195 139

1,00
339

0.50

0.55 000
0W

O 75
020

39
3 20

039

009
0.09
0.09
0,10
0.09

0.09

0.05
.05

1.00
0.08

0.20

0.30
0.05

0.05

0,11

0 06
0.06

0,39
006
006
0 02
006
036
006
3 2?
3 27

3 37
3 07
3 02

2enlrule Leotungen nun SondIerst dem
02 Schulieoen Seteil.gne

00 Kuounlördcnjnguku 1 Verar,slallungen
06 Sla010ucneIe
08 Archiv
Dl Unttrslulour9 vor Senden

Hilfe Sei Krarkbev beirrt derun gen und
02 PlegeSedu6igke;l

vIllen bei Einkommenode boden und
03 Untensturzun gsleroturgen Cl HIlle zum Lebensurletball nach dem SOS XII

02 Grundsicherung im Aller und bei Erwel umindenung oactt dem 500 XII
03 Leistungelnach dem Asy‘.bLO
04 Soziale Eelreuun g dc Spur uussienienu .usl Pl
05 Gmndtichtrung nach dem BGB II

04 Sozi a:versichrrsngsangelegen heilen 00
Faruenung von Krndeno in Tu geseinrichtunger und

01 Tagesplege freIe Tigyen) 00
Fotoemng von Kindern In Tageserenichlungen und

02 Tugespregt Dl KG Adult‘Knlping‘Hoi Eiceiem
02 KG Onunlerath
03 KG Weslpromena dc ‘Erkelenz. bit 30 12 2007)
05 KG Gerderulh
06 KG Am Huge kreuz Er k eirro
07 KG Helzerats
05 KG EubOhemot
09 KG L Ovenich
10 KG Dauchot ‘EhteIenO‘
00 40 Verfall

12 40 Kunaven
13 Qerane, Murkeleic -Erkelenz

Kobi, etc Tageseertntun Weutooaoe
16 ZenrflDee;
17 KG ‚‘meurb Ie_l
20 For:enzng rar n.—:e—lrage spOee

03 K ‘_1enzated Cl .r..roeroarceo
02 E ‘r“nrnrne‘ dc JuOe“rnlrte 1

0 99
4 55
0 00
000
3 30
0 45
00
5.25
609
8 38

3 25
1 73
113
500

0.45
115
000
1.90
110
1.15
173
‚-55
2.05
120
1,90
000
0,30
029
0.27
0 30
027

0,27
000
0.24
1 15
100
0,06

0.21

0 42

1 42
031
006
0.00
0.26

0,27

0,00

0,00
0,39
0,39
0.39
0 06

0,06
‚39
2,07
307

024
0 07
311

002
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teIl 4: Aufl e.lung nach PreUukeglhdemne
Beu nett

R aorn‘tlne 0101010

ErOwcoucO. Dec- n31r310

r,r Preduklgnuppoe

03 R der furjunge Meencnen und ihre F.mdien

Cl Eere london gunu 0.41db s‘mn Se;n
02 cFonfcnters.o
03 Cete-tdel.00g arc 8feb uon 1 neIn

01 Rasrn.o—e 01an‘jnj

02 et sumüche Entwntk lung

0 nurdituc ktneuordnung und

03 grundslücktbenogene Orerungsmannahmen

01 Mulonahmen der Bauaufschl

02 Oeubehördbche Deralung und Information

03 Denkmalncp.utz und Denkmalpflege

05 Wo hnroumsichenung und nensolgung

06 Hilfen bei Wohnproblemen

Dl Abtallwiflscuafl
07 Entwdssemng und AulaIIb.iett‘gung

03 Versorgung
01 Offennbche Verkehnsnocnen

02 Veikernsaridgefl
03 Venenrr.t. Pw‘nrg

Slndtnne3 .rc nOnlend ne‘s
Dl “er: dies 0 ‘an

2 Natur Jod Lanusonlat
33 We 4. °mnl.uroLorcw‘lnura.ff
0.4 Weoserur d Wasnerteu
05 Fred,3Ie
0 1W0s:ruts‘crceranl
02 klgen‘erino‘lcnOor.gen

03
an
02
0‘

Enaan‘d‘kttg
Steuern aeg Zuwe, Outgenu a, g Umlagen
Sonnlige all gemeine F nnarowrnncnut
Slilunn 4

00
02
-30

00
00

00
00
00
00
00

•On
02

Cc
CD

00
00
30

Straßen. Wege l3tzen 0xuuenu.Tunne
Parkplatze und P.608uOen
Tiefgarage

00
02 Merrzwe:kgeoaaone
03 Mai.:e
00
00
•00
01 Secker.uee-Peno.Slnunc

0.25
0.14
0l6

0,03, 0.05
0.02

CDI
0.05

0.50

045

MhlIenr Dienst

411 412 49 lAS AS 47 46
0 20

0 05
0.01
O 05

0.00
2,25
1.14
0.16
0.10
0,52
0.05

0.06
2.72
9.50
0.00
0 50
005
0 00
0 :5
3 DO

0401
0 lC

2 22
o es:
0 20,
O 1
015,
Cxi
0 00
0.00

04 SpotOnter.rg

Produkt

86
W.BIbea mte
83 00 41€ 41€ 415 414 413 413412

Beamte 8eaoidengsordeun AiB Bescldungsgrtpptn

NO herer DBSS0 Geliehener Dleen:

020

O 08
0 27

10 Bauenund Wohnen

II Ven. e Entsorgung

12 Vethehnsflschen

13 Netur.u LatcsUnaSdpfl.ge

15 W,tncnetu TotrAnnul

06 Allgemeine Finteiwinicnad

17 .Stilunnen

Summe:

0 30

0.05

HLI fee zum Email u 2 8 dangung einer Wohung

Vera und Betrieb r UnlerkunsenuEirncntungentn r Wo hnungs lose

Verw und Oetrieb v Unterkunsenuoirrtchtungentdr Sp?ussiedler und
oaauslut discher F luchtlinge

00
01 Abwetteruerneb
00
cl
02
03
0Z

4801
0 24

0,02

0,00
0.06

2.00 200
0 08
003
o 07

015 065

055 145
045 055

0 05

046 100 030

0 05

080

0.05 0.87

0 Cl

0:5

0 22
0 95

0 05
0 25

0 05

320
0 05!

0 25,
055

0 05

1,00 1,00 l 00 0.00 000 4.00 3.00 5.00 2,00 1399 16.00 15.00 0.00 700 1301 0.00 0.00 51,00
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01 Pc sCie Gremen
02 Venwallunystu hrueg
03 Gierchslellnrg von Mann und Frau
04 Ees;hanigtenve rinelung
05 Pechnungoprutung
06 Zentrale Olensre
07 Presse Offentilt h keitsa teil
08 Personalmana gement

09 F‘nanzmanagemerd u Rechnungswesen
Organ‘aal‘onaangelegenhe‘Ienu

10 lechnickuntenahuze Intormat‘ nnsnera teilung

II Recht
• 2 Allgemeine Verwalungsangeregenheiten
• 3 0 rundslucka.uGebaudemanagemen!

4 ßurgrrtuno
r5 Sradtepannenschanen
ne Bauoetnebshot
Cl Allgemeine Sichewel und Ordnung
02 Geweih ewesen
07 Verkehrt angelegen reiten
ID Einwohnenangelegenheilen
11

3 Stalrstik und Wahlen
15 Gelahrensbwehr und Defuhrenvoteugung
1 e Dllennl; cnn Ttiett enanlagen
01 Bereilslerrungachuhscher Eirdchtungen

Zeninale Le:slur.gen nur Schule, und am
02 Schurlebei. Belei-gre

0‘ Kisnj,-rroer.rng u .5 Ve,arnranunge,
06 Statoutrene
08
0‘ Lioerr.unou; 0er-sen

5 tu Kra—-inen Oen‘,Oenungen und
02 Pfegen80,uir

sIe, ne Er.crte‘ooe‘uren und

03 Lensnu.tzcr358:nicrgel

00
00
00
01

02
00
00
00
09
00

06

Oi

02
03
04
05
06

01 KG AOOr.KO png.eoi -Erkelenz-
02 KG G‘anre‘atn
03 KG Wenrormvenate - beeleru- :5 5 31 n 2 2007)
05 KG Ondearr,
06 404v hrugs eruc-Erke ev:
07 KG n4r.zeatr.
0! G 2u,cnl,o -Eheenn.
09 KGL0nench
10 KG Sauehol Erkelenz.
II KGVennalh

2 KG Xucknnven
OkGOera:.le Munienlelu Erkeleri

16 K or-c.n,ene 7ugese.nrichtungen westprsmenade
17 0 Iv wenurr. (neu)
20 Funoewng non Krndem In Tagespflege
Cl Jugenoentel
02 Ei.vricritungenner JugenuanheIr

00

.ztzcbz

ZIZEJ

663
094 223

6 25
577
303
4 80
3 80
3 62

1 CC
3 50

200 345
5 78
3 00

Summe:
0 06
0 00
0 00
0.00
0,00
0,0C•
0.02.
0.00
0.00,
0.00

0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00•
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.65
0.00
0.00
0.00

0 00
0.00
000
000

033
303
0.00
0.00

357
Ofl

170
351

06
097 667

eo
• 9! 7.60
1 60 2.67

3 an
unn 390 33!

362 2040
150 609

0 65
050
1.50

________________________

5,50
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tanfteacnafl:gle 7V So olal- u, En,e nun gsaien.t

di Pmduklb.,.ach Nr. Pnodeikugwpppe Nr. Pradukl Tanlvernng 5 onar‘u Eroieh angediense eelgeligwppee

_________________

0:
•o0
‘00
00

•C0
00
00
00
Dl
00

51! 517 516 anS 514 5n3 512 511 510 63 se 57 56 53 54 53 52 51

nts,6V.raiaz,rg

02 Slcherneit ii Ordnung

03 Sclruuhageneulg.b.n

04 Ki.1_n

3d SonaeH-ae

e ‘-ne- 24e‘t.uFamjiet le

00
00
00
00
00
00
01
02
03
04
05

Dl
02
06
06
06
06

tempnnane Srellenva 4 unten‘-

O runustücku- und Gebdudeneneaftung
Grundstücks- und Gebaudeuewultung
Senviceleinnungen Untetalung. Energie und Reinigung

Heu p15 tu u In

Rca schute
Gymnasium
Fa nie, sch u In

Schuletenaidewng
Foruennaana emen nur

P4, zum _e:e“.s_o: n‘ndn nato 0ev, uns
Gnd,03cn,encngInA:er -rd Des Ewetsr.n:rurg rat,.
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ueIau-gen rat,‘ 0cm AsybtLG

Soziale Oni‘euun g fur Spanuusa‘edleru au 51 Fl
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0,65

-..

-

4z*Ez.z:z.

‘00
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100

1.00
• 00

0 65
0 50

50
700 2.50

04 Sszavenitnt-o, gsageie
Fcndr-rig Str Kz-cern Tagese‘ur.rtcn;n, ‚sro

0 1 Tagesc rege :ee‘-age‘i 06
Fcteorn -csr hr.tnnv ‘r ‘agese‘,nennurgen Ltd

02 Tagesptege

03 Kinder- arm Jugendamed

04 villen Ion 10085 Mensch en und ihre Familien

100
1 00
1.00
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‘OO
‘OO
•00

00
00

00
00
00
00

‚00
01

03
00
Dl Abwaooe±etneb
00
01
02
03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
02 Mebrzweckgebaude
03 Markte
00
00
00
01 8 ecken-vnn-Renn-Shtuno

0.00,
0.00
0.00

0.00
0 00

0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00

p.00
0.00
0.00
0.00
0 00
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Teil 4. AufteIlung nach Produklglledenang

Tahnbeschaftlgte IV SozIal- u. Enalehungs dient?

Nr Produktberelch ‘Nr. ‘Produklgnapvp ‘Nr. Produkt Tarltlveflrag Sozial- u. Enlehungodlense Entgellonappen

_________________

- 518 517 510 515 514 513 512 511 510 59 59 57 56 55 54 53 52 51

05 Spoitfurdemng 01 Bereitstellung und Eetneb von Sporlaulageu
02 Spon?urderurg
03 Bereitstellung und Betrieb ton Badern -

Raumliche Piaung u
05 Entwicklung. neu. Intsimasun 01 R aumliche Planung

02 R aumuche Entwicklung
Grundstucknreusrunungun d

03 grundotucksbezsgene Ordnung nmuunuhmen
10 ;Oauenur d Wohnen Dl Maouahmen der Eauaulnichl . . —

02 Baubehnrdli&e Beratung und In?nrmal;un ‚ -

Denkmalschutz und Denkmalpfnge . .

05 wohnraums cherung und bersorgun g
06 Hilfen bei wohnpmblemen H:l ten zum Erhalt u 0 Erl angung etner Wohung .

Verneun d Betrieb v Unienlunfl enuE‘nrichrungen lur
02 wohnungnlooe

Verwun d Betrieb v UnielkümflenuElnrrc hlsugeu lu
Spatausniedier und auolandncher Flucholuge

II Ver-u. Entsorgung Cl Ablallwiitschah
02 Entwassenungun Abfallbeseitigung . . — — ‘,

00 Versorgung .L. ... . . . . —

12 Verkehrstuchen 01 Ofientliche Verkehrallachen .

02 Verkehrsanlagen
1 — — — — — — —

O3VerkehlichePlanung
- ‘.

04 Straßenrein igungt dienol unI wnlend‘enul
3 Nalun-u. Landochtfopfege Cl Öffentlichen Ochs

02 Naturun d L andscban
‚03 Wald. Forst- und tsndwlnlschun
04 Wanserun d wansenbau
05 Fnedbble

5 Winoschata Tourismus St Wlnschahntunuelung
52 All gemeine Emncbtungen

03 Stadtmankellng
lt Allgemeine Finanzwrluohafl 01 Soeuem allg Zuweroungen u allg Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzw inschafl
17 .Sllnunoen 01 Slrturn 4

Straßen. Wege Putzen 8 ruckenu Tunn ei
Parkplatre und Pankbauten
Tiefgarage

‚ 0.00 0,00 0.00 3.00 7.00 2.00 0.00 515 5.95 0.00 2.00 1.00 64.59 0,00 2,00 24.11 0,00 0.00 110.80
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Steilen übersicht 2015

Teil 6: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Besoldungs- Zahl der
gruppe Beamtinnen /

Amtsbezeichnung Beamten in der Probezeit Erläuterungen

2015

Rätinnen / Räte A 13 0

Inspektorinnen / Inspektoren A 9 0

Sekretärinnen / Sekretär A 6 2

2
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Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

vorgesehen für beschäftigt am
Bezeichnung Art der Vergütung 20 1 5 1. 10. 2014 Erläuterungen

Aufstiegsbeamte/-innen geh. Dienst Besoldung 0 0

1 nspektoranwärter/-innen U nterhaltszuschuss 3 1

Sekretäranwärter/-innen Unterhaltszuschuss 4 2

Auszubildende/r Verwaltungsfachangestelle/r Ausbildungsvergütung 0 0

Auszubildender (Fachangestellter für Bäderbetriebe) AusbildungsvergÜtung 1 1

Auszubildende (Fachangesteille für Medien- und
Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken) Ausbildungsvergütung 1 0

Praktikant(en) / -innen (Sozial-/Erziehungsdienst) Praktikantenentgelt 8 8

17 12



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/262/2014
öffentlich

05.11.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse im Jahr 2014 für 
ihren Zuständigkeitsbereich in Form von Zuschüssen an Vereine und 
zur freien Verfügung erhalten
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Nach den vom Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 26.06.2002 
verabschiedeten Richtlinien über Umfang und Förderung von Vereinen der Stadt 
Erkelenz erhalten die Vereine finanzielle Zuschüsse in Form von laufenden 
Zuschüssen, Zuschüssen zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen und 
investive Förderung, die nach Vorbereitung in den jeweiligen Ausschüssen vom Amt 
für Bildung und Sport anerkannt wurden. Aufgrund der Mitgliederzahlen wurden dann 
die Gesamtbeträge für die einzelnen Bezirksausschüsse zur Gewährung von 
laufenden Zuschüssen an die anerkannten Vereine ermittelt. Die Bezirksausschüsse 
entscheiden nun nach den Richtlinien und in eigener Zuständigkeit, ob und in 
welcher Höhe die nach obigen Schlüssel zur Verfügung gestellten Mittel den 
anerkannten Vereinen im Gebiet des Bezirksausschusses gewährt werden. 

Hierbei soll der Bezirksausschuss seine Entscheidung von den Aktivitäten des 
Vereins für das Gemeinschaftsleben im jeweiligen Zuständigkeitsbereich des 
Bezirksausschusses abhängig machen. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Die nach den Richtlinien über Umfang der Förderung von Vereinen der Stadt 
Erkelenz errechneten Zuschüsse werden den Bezirksausschüssen gemäß der 
beigefügten Aufstellung als Gesamtbetrag gewährt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26.158,40 €. 



Vorlage A 40/262/2014 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 2/2

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan bei den 
Produktsachkonten 04 01 00 531700 und 08 02 00 531700 zur Verfügung.

Anlage:
Aufstellung über die errechneten Gesamtzuschüsse
Aufstellung für die einzelnen Bezirksausschüsse



Anlage zur Beschlussvorlage  A 4.1 Ausschuss für Kultur und Sport am 

19.11.2014  
 

hier: Aufstellung über die errechneten Gesamtzuschüsse zur Förderung von 

Vereinen und zur freien Verfügung  für die jeweiligen Bezirksausschüsse 
 
 
 
 
Bezirksausschuss 

 
Betrag zur 

Förderung 

anerkannter 

Vereine 

Euro 

 
zusätzl.  

Betrag zur 

freien 

Verfügung 

Euro 

 
Gesamt- 

betrag 

 

 

Euro 
 
Erkelenz-Mitte 

 
6.197,50 

 
4.018,40 10.215,90 

 
Gerderath 

 
2.572,50 

 
1.001,40 

 
3.573,90 

 
Golkrath 

 
1.000,00 

 
416,00 

 
1.416,00 

 
Granterath/Hetzerath 

 
1.360,00 

 
682,20 

 
2.042,20 

 
Holzweiler/Immerath 

 
1.060,00 

 
436,00 

 
1.496,00 

 
Keyenberg/Venrath 

 
1.230,00 

 
762,80 

 
1.992,80 

 
Kückhoven 

 
1.057,50 

 
450,00 

 
1.507,50 

 
Lövenich 

 
1.672,50 

 
815,20 

 
2.487,70 

 
Schwanenberg 

 
985,00 

 
441,40 

 
1.426,40 

 
Gesamt 17.135,00 9.023,40 26.158,40 

 



Anlage zur Beschlussvorlage A 4.1 Ausschuss für Kultur und Sport am 19.11.2014  

 

hier: Aufstellung der anerkannten Vereine und Ermittlung der Beträge, die die Bezirksausschüsse für ihren 

Zuständigkeitsbereich in Form von Zuschüssen an Vereine und zur freien Verfügung erhalten 
 
 
 
 

Bezirksausschuss Erkelenz-Mitte  
 
 
 
 
 
 
 

 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein  
aktiv bis  
18 J 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Han Kook Erkelenz  e.V  

 
ja 

 
ja 

 
37 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 92,50 

 
Sqash Tigers e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
22 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
55,00 

 
Judo-Club Erkelenz e.V 

 
ja 

 
ja 

 
82 

 
x 2,50 

 
-- 

-- 
 

205,00 
 
Erkelenzer Volleyball 
Verein 2000 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

107 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

267,50 
 
Tennisclub Blau-Weiß 
1912 Erkelenz e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

83 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

207,50 

Basketballcentrum 
Erkelenz 2000 e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
10 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
25,00 

 
Reit- und Fahrverein 
Erkelenz e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

52 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

130,00 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein  
aktiv bis  
18 J 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Tennisclub 81 e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
25 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
62,50 

 
1. Badmintonclub Erkelenz 
1987 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

89 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

222,50 
 
Turnverein Erkelenz 1860 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

875 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

2.187,50 
 
DLRG Ortsgruppe Erkelenz 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

201 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

502,50 
 
Sportclub 09 Erkelenz e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
196 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
490,00 

 
Postsportverein Erkelenz 
1972 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

19 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

47,50 
 
Budo-Club Erkelenz e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
81 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

202,50 

Kneipp-Verein e.V.                 ja ja 0 x 2,50 -- -- 0,00 

1. Dart-Club 1990 Erkelenz 
e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
2 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
5,00 

 
TSG Erkelenz e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
108 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
270,00 

 
Schachfreunde Erkelenz 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

16 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

40,00 

Bowlingverein Blau-Weiß 
Erkelenz 84 e.V. 

 
ja 

 

 
ja 

 
4 

 
X 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
10,00 

 
Kontrapunkt e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
67 

 
100,00 

 
100,00 

 
Senioren-Initiative Erkelenz 
e.V. - S.I.E. 

 
  

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

40 

 
 

75,00 

 
 

75,00 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein  
aktiv bis  
18 J 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Jugendchor St. Lambertus 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
40 

 
75,00 

 
75,00 

 
Kapellengemeinde 
Bellinghoven 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

312 

 
 

200,00 

 
 

200,00 
 
Erkelenzer Karnevals-
gesellschaft 1832 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

230 

 
 

175,00 

 
 

175,00 
 
Folklorechor Rjabinuschka 
e.V. 1992 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

16 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
Imkerverein Erkelenz 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
36 

 
75,00 

 
75,00 

 
Kinderchor St. Lambertus 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
50 

 
100,00 

 
100,00 

 
Kirchenchor Caecilia St. 
Lambertus 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

44 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
Städtischer Gesangverein 
1943 e.V. Erkelenz 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

37 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
Städt. Musikverein 
Erkelenz e.V. 

 

Ja 

 
 

Ja 
 

-- 

 
-- 

 
124 

 
125,00 

 
125,00 

 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6.197,50 

 
 

   
 
                             
 
        
 



 

                                                                  Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung: 

 

       
 
Ort  

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 
Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Erkelenz 

 
19.461 

 
x 0,20 

 
3.892,20 

 
 

 
Bellinghoven 

 
364 

 
x 0,20 

 
72,80 

 
 

 
Oerath 

 
267 

 
x 0,20 

 
53,40 

 
 

 20.092  4.018,40 4.018,40 
 

Gesamtbetrag          10.215,90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezirksausschuss Gerderath 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Grün-Weiß SPARTA 

Gerderath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

158 

 
 

X 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 

395,00 

 
Tischtennisgemeinschaft 
Gerderath-Gerderhahn e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

0 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

0,00 
 
TV Gerderhahn 1933 e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
2 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
5,00 

 
DLRG Ortsgruppe 
Gerderath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

485 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

1.212,50 

BC 71 Mantinell Erkelenz ja ja 4 x 2,50   10,00 
 
Arbeiterwohlfahrt - 
Ortsverein Gerderath 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

15 

 
 

75,00 

 
 

75,00 

VdK Ortsverein Gerderath ja ja   156 150,00 150,00 
 
Trommler- und Pfeifercorps 
1933 Gerderath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

25 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
St. Christoporus 
Schützenbruderschaft 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

Gerderath ja ja -- -- 276 175,00 175,00 

St. Hubertus 
Schützenbruderschaft 
Gerderhahn 1879 e.V. 

 
 

ja 
 

 
 

ja 

   
 

102 

 
 

125,00 

 
 

125,00 

 
Kath. Frauengemeinschaft 
Gerderath 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

209 

 
 

175,00 

 
 

175,00 
 
Gartengemeinschaft 
Gerderath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

51 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
 
Fanfaren- und Majoretten 
Corps Rot-Weiß Gerderath 
e.V. 

 
 
 

ja 

 
 
 

ja 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

30 

 
 
 

75,00 

 
 
 

75,00 

 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.572,50 

 

                              Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:       
 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Gerderath 

 
4.429 

 
x 0,20 

 
885,80 

 
 

 
Gerderhahn 

 
491 

 
x 0,20 

 
98,20 

 
 

 
Vossem 

 
71 

 
x 0,20 

 
14,20 

 
 

 
Moorheide 

 
16 

 
x 0,20 

 
3,20 

 
 

 
 

 
5.007 

 
 

 
1.001,40 

 
1.001,40 

 
Gesamtbetrag       3.573,90 



 

 

 

 

Bezirksausschuss Golkrath    
 
 

 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Spielverein 1930 Golkrath 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

127 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

317,50 
 
Radsportverein Viktoria 
Erkelenz-Hoven e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

15 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

37,50 

 
TC Schwarz-Weiß Golkrath 
e.V 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

18 

 
 

X 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

45,00 
 
Power Pänz e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
230 

 
175,00 

 
175,00 

 
Verein der Freunde und 
Förderer der kath. Grund- 
schule Erk.-Houverath e.V. 

 
 
 

ja 

 
 
 

ja 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

40 

 
 
 

75,00 

 
 
 

75,00 
 
Trommler- und Pfeiferkorps 
1960 Houverath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

43 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
Karnevalsgesellschaft 
Knallköpp Golkrath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

130 

 
 

125,00 

 
 

125,00 
 
St. Stephanus 
Schützenbruderschaft 1862 
Golkrath e.V. 

 
 
 

ja 

 
 
 

ja 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

120 

 
 
 

125,00 

 
 
 

125,00 
 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.000,00 



 

                           

 

        

        

 

      zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:  

 

      
 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Golkrath 

 
958 

 
x 0,20 

 
191,60 

 
 

 
Houverath 

 
648 

 
x 0,20 

 
129,60 

 
 

 
Matzerath 

 
394 

 
x 0,20 

 
78,80 

 
 

 
Hoven 

 
80 

 
x 0,20 

 
16,00 

 
 

 
 

 
2.080,00 

 
 

 
416,00 

 
416,00 

 
Gesamtbetrag        1.416,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Verein für Rasensport e.V. 
Granterath 1919 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

72 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

180,00 
 
Turnverein 1910 Granterath 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

158 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

395,00 
 
TUS Herta Hetzerath 1920 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

21 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

52,50 
 
TTC 1979 Hetzerath e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
13 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
32,50 

 
MGV Harmonie  

Tenholt e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
17 

 
75,00 

 
75,00 

 
Verein für Umwelt und 
Naturschutz Granterath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

25 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
Interessengemeinschaft 
Hetzerath 1939 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

65 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
Elterninitiative Hetzerath 
e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
9 

 
75,00 

 
75,00 

 
St. Josef Schützenbruder- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

schaft zu Hetzerath e.V. ja ja -- -- 43 100,00 100,00 

Kirchenchorgemeinschaft 
Cäcilia Tenholt/Hetzerath/ 

Granterath 

 
 
 

ja 

 
 
 

ja 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
 
 

46 

 
 
 

100,00 

 
 
 

100,00 
 
Jugendbläser St. Josef 
Hetzerath 1965 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

48 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
 

Musikverein Granterath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

26 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.360,00 

 

 

                              Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:       
 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Granterath 

 
1.383 

 
x 0,20 

 
276,60 

 
 

 
Hetzerath 

 
1.522 

 
x 0,20 

 
304,40 

 
 

 
Genehen 
Scheidt 
Commerden 

 
 
 

105 

 
 
 

x 0,20 

 
 
 

21,00 

 
 

 
Tenholt 

 
401 

 
x 0,20 

 
80,20 

 
 

 
 

 
3.411 

 
 

 
682,20 

 
682,20 

 
                      Gesamtbetrag         2.042,20        

 



 

Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath 
 
 
 
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Sportverein 1920  
Holzweiler e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

89 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

222,50 

 
HVC Holzweiler-Volleyball-
Club 

 
ja 

 
ja 

 
23 

 
x 2,50 

   
57,50 

 
Spielverein Immerath 

 
ja 

 

 
ja 

 
52 

 
X 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
130,00 

 
Dorfgemeinschaft 
Holzweiler e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

134 

 
 

125,00 

 
 

125,00 
 
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Holzweiler 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

290 

 
 

175,00 

 
 

175,00 

 
MGV Liedertafel e.V. 
Holzweiler 1857 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

24 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
Pfadfinderinnen St. Georg 
Stamm Immerath 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

26 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
KG Immerather 
Seckschurger e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

15 

 
 

75,00 

 
 

75,00 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Immerath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

134 

 
 

125,00 

 
 

125,00 
 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.060,00 

        
 

          Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:  
 

 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Holzweiler 

 
1.505 

 
x 0,20 

 
301,00 

 
 

 
Immerath 

 
162 

 
x 0,20 

 
32,40 

 
 

 
Immerath (neu) 

 
473 

 
x 0,20 

 
94,60 

 
 

 
Pesch 

 
6 

 
x 0,20 

 
1,20 

 
 

 
Lützerath 

 
34 

 
x 0,20 

 
6,80 

 
 

 
 

 
2.180 

 
 

 
436,00 

 
436,00 

 
Gesamtbetrag      1.496,00 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath  
 
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Spielverein Schwarz Gelb 
Venrath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

74 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

185,00 
 
Radsportverein Venrath 
1981 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

0 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

0,00 
 
Turn- und Spielverein 
Keyenberg 1911 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

48 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

120,00 
 
SV Niersquelle Kuckum  
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

0 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

0,00 
 
DRK Ortsverein Holzweiler 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

30 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
St. Josef Schützenbruder-
schaft Venrath e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

174 

 
 

150,00 

 
 

150,00 

St. Sebastianus-
Schützenbruderschaft 
Keyenberg e.V. 

ja ja   
166 150,00 150,00 

Karnevalsgesellschaft 
„Venroder Wenk“ 

ja ja -- -- 
102 125,00 125,00 

 
St. Antonius-Schützen-

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

bruderschaft Kuckum 1909 
e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
340 

 
200,00 

 
200,00 

 
Angelfreunde Kuckum e.V. 

 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
13 

 
75,00 

 
75,00 

St. Martinus Schützen- 

bruderschaft Borschemich 

ja 

 

ja   195 150,00 150,00 

 
Gesamt  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.230,00 

      
    
 
 
 
 

 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Keyenberg 

 
833 

 
x 0,20 

 
166,60 

 
 

 
Berverath 

 
112 

 
x 0,20 

 
22,40 

 
 

 
Unterwestrich 

 
139 

 
x 0,20 

 
27,80 

 
 

 
Oberwestrich 

 
20 

 
x 0,20 

 
4,00 

 
 

 
Venrath 

 
898 

 
x 0,20 

 
179,60 

 
 

 
Kaulhausen 

 
218 

 
x 0,20 

 
43,60 

 
 

 
Kuckum 

 
464 

 
x 0,20 

 
92,80 

 
 

     



Mennekrath 170 x 0,20 34,00  
 
Neuhaus 

 
82 

 
x 0,20 

 
16,40 

 
 

 
Terheeg 

 
242 

 
x 0,20 

 
48,40 

 
 

 
Wockerath 

255 
 

x 0,20 
 

51,00 
 

 
 
Borschemich 

 
381 

 
x 0,20 

 
76,20 

 
 

 3.814 x 0,20 762,80 762,80 

 
Gesamtbetrag     1.992,80 



Bezirksausschuss Kückhoven 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
Aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Tischtennisclub 1970 
Kückhoven e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

0 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

0,00 
 
Schießsportverein (Sport-
schützen) Kückhoven e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

2 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

5,00 
 
TUS Germania Kückhoven 
1912 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

261 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

652,50 
 
 
Kirchenchor St. Servatius  

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 
 

 
 

 
 

26 

 
 

75,00 

 
 

75,00 
 
St. Sebastianus 
Bruderschaft 1664 
Kückhoven 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

297 

 
 

175,00 

 
 

175,00 

 
Kückhovener Karnevals-
gesellschaft `De JapstöckA 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

200 

 
 

150,00 

 
 

150,00 
 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.057,50 

 

        Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:     
  

 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Kückhoven 

 
2.250 

 
x 0,20 

 
450,00 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
450,00 

 
450,00 

 
Gesamtbetrag     1.507,50 



 

Bezirksausschuss Lövenich 
 
 
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Spiel- und Turnverein 1919 
e.V. Lövenich 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

111 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

277,50 
 
Tennisclub Lövenich e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
59 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
147,50 

 
Spiel- und Sportverein 
Viktoria 1919 e.V. Katzem 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

59 

 
 

x 2,50 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

147,50 
 
Trommler- und Pfeiferkorps 
1925 Katzem e.V. in 
Erkelenz 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

34 

 
 

75,00 

 
 

75,00 

 
Karnevalsgesellschaft 
Katzeköpp Katzem 1857 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

96 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
VDK Ortsverband Katzem 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
83 

 
100,00 

 
100,00 

 
Volkstümliches Theater 
Nysterbachbühne 1999 
e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

112 

 
 

125,00 

 
 

125,00 

 
VDK Ortsverband Lövenich 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
220 

 
175,00 

 
175,00 

 
Instrumental-Musikverein 
1913 e.V. Lövenich 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

59 

 
 

100,00 

 
 

100,00 



 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder 
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
Trommler- und Pfeifer- 
corps 1951 Lövenich e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

44 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
MGV Concordia 1848 
Lövenich e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

42 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
St. Sebastianus Schützen-
bruderschaft Lövenich e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

65 

 
 

100,00 

 
 

100,00 
 
Karnevalsgesellschaft 
Hoppesäck 1861 e.V. 

 
 

ja 

 
 

ja 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

144 

 
 

125,00 

 
 

125,00 
 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.672,50 

 
 

                         Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:       
 
Ort 

 
Einwohnerzahl  
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Lövenich 

 
2.767 

 
x 0,20 

 
553,40 

 
 

 
Katzem 

 
1.178 

 
x 0,20 

 
235,60 

 
 

 
Kleinbouslar 

 
131 

 
x 0,20 

 
26,20 

 
 

 
 

 
4.076 

 
 

 
815,20 

 
815,20 

 
Gesamtbetrag        2.487,70 

 

 

 

 

 

 



 

Bezirksausschuss Schwanenberg  
 
 
 
 
Verein 
Name, Sitz 

 
Vereins- 
Satzung 
ja/nein 

 
Gemein- 
Nützig 
FinA 
ja/nein 

 
Mitglieder 
Sportverein 
aktiv bis  
18 J. 

 
X 2,50 Euro 

 
Mitglieder  
Verein 
aktiv 

 
x Sockel- 
   betrag 
   Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
TV 1924 Schwanenberg 
e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
127 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
317,50 

 
Spielverein Schwarz-Weiß 
Schwanenberg e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
167 

 
x 2,50 

 
-- 

 
-- 

 
417,50 

Eine Welt Tisch 
Schwanenberg e.V. 

ja ja   9  75,00 

 
Ev. Kirchenchor 
Schwanenberg 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
100 

 
100,00 

 
100,00 

 
Posaunenchor 
Schwanenberg e.V. 

 
ja 

 
ja 

 
-- 

 
-- 

 
17 

 
75,00 

 
75,00 

 
Gesamt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
985,00 

                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
          



        Zusätzlicher Betrag zur freien Verfügung:  

 

      
 
Ort 

 
Einwohnerzahl 
30.06.2013 

 
x 0,20 Euro 

 
Betrag 
Euro 

 
 

 
Schwanenberg 
Grambusch 
Lentholt 

 
 
 

1.583 

 
 
 

x 0,20 

 
 
 

316,60 

 
 

 
Geneiken 

 
280 

 
x 0,20 

 
56,00 

 
 

 
Genhof 

 
238 

 
x 0,20 

 
47,60 

 
 

 
Genfeld 

 
106 

 
x 0,20 

 
21,20 

 
 

 
 

 
2.207 

 
 

 
441,40 

 
441,40 

 
Gesamtbetrag       1.426,40 

 

 

 

 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/263/2014
öffentlich

05.11.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zu den Anschaffungskosten 
für bewegliche Sachen
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Aufgrund der vom Rat verabschiedeten Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit 
in der Stadt Erkelenz ist es möglich, den anerkannten städtischen Vereinen 
Investitionszuschüsse, Zuschüsse für die Anschaffung von beweglichen Sachen und 
Zuschüsse für die Durchführung kultureller Vereinsveranstaltungen zu gewähren.

Nach § 7 der Richtlinien kann Sportvereinen zur Anschaffung von Sportgeräten, 
deren einzelner Anschaffungspreis den Betrag 250,00 € übersteigt, ein Zuschuss von 
max. 30 % der Gesamtkosten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt  
werden. Der Höchstzuschuss beträgt grundsätzlich pro Verein 500,00 €. Dies gilt 
gleichfalls für die Anschaffung von Hilfsmitteln zur Förderung der musikalischen und 
künstlerischen Aus- und Fortbildung.

Im Haushaltsplan der Stadt für das Haushaltsjahr 2014 stehen zur Anschaffung von 
Sportgeräten und zur Anschaffung von Hilfsmitteln zur Förderung der musikalischen 
und künstlerischen Aus- und Fortbildung Haushaltsmittel von jeweils 2.500,00 €, 
insgesamt also 5.000,00 € zur Verfügung.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Vereinen aufgrund entsprechender 
Kostenvoranschläge zu den Anschaffungskosten für bewegliche Sachen die in der 
beigefügten Aufstellung errechneten anteiligen Zuschüsse zu gewähren.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Den in der beigefügten Aufstellung genannten Vereinen werden anteilige Zuschüsse 
zu den Anschaffungskosten für bewegliche Sachen gemäß den vom Rat 
verabschiedeten Richtlinien gewährt.“
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Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf  1.287,22 €.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan der 
Haushaltsstelle 08 02 00 531700 sowie 04 01 00 531700 zur Verfügung.

Anlage:
Aufstellung der Zuschüsse an Vereine



 
Anlage zur Beschlussvorlage A 4.2 Ausschuss für Kultur und Sport am 19.11.2014 
hier: Zuschüsse an Vereine zur Beschaffung beweglicher Sachen 
 
Anmerkung: Eine Förderung ist nur möglich bei Vorlage entsprechender Kostenvoranschläge, 
  höchstens jedoch 500,00 Euro 
 
Sportvereine und sonstige 
 

Sportvereine Gegenstand der 
Anschaffung 

Kosten Kosten-
voran-
schlag 
ja/nein 

Aner-
kannt 
und 
förder-
fähig 
ja/nein 

Zuschuss 
30 % 
höchstens 
jedoch 500 
Euro 

Bezirksausschuss Golkrath 

St. Stephanus 
Schützenbru-
derschaft 
Golkrath 1862 
e.V. 

Anschaffung eines 
Trainingsgewehrs 

1.499,00 ja ja 30% = 
449,70 

       

Bezirksausschuss Erkelenz - Mitte 

Schachfreunde 
Erkelenz 

Anschaffung von 
Schachbrettern + Figuren + 
Uhren 

652,50 ja ja 30% = 
195,75 

Budo-Club 
Erkelenz e.V. 

Anschaffung von 24 
Kampfstöcken und 1 
Digitalkamera zur 
Dokumentation und Analyse 

472,57 ja ja 30% = 
141,77 

 
 
 



 
Anlage zur Beschlussvorlage A 4.2 Ausschuss für Kultur und Sport am 19.11.2014 
hier: Zuschüsse an Vereine zur Beschaffung beweglicher Sachen 
 
Anmerkung: Eine Förderung ist nur möglich bei Vorlage entsprechender Kostenvoranschläge, 
  höchstens jedoch 500,00 Euro 
 
Musik- und Karnevalsvereine 

Musik- und 
Karnevals-
vereine 
 

Gegenstand der 
Anschaffung 

Kosten Kosten-
voran-
schlag 
ja/nein 

Aner-
kannt 
und 
förder-
fähig 
ja/nein 

Zuschuss 
30 % 
höchstens 
jedoch 500 
Euro 

Bezirksausschuss Erkelenz Mitte 

Städtischer 
Musikverein 
Erkelenz e.V. 

Anschaffung einer 
Bassposaune 

2.000,00 ja ja 30% = 
600,00 
jedoch 

höchstens 
500,00 

 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/264/2014
öffentlich

14.10.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zur Unterhaltung von 
einzelnen Sportstätten und investive Förderung einzelner 
Sportanlagen und Räume
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Nach den im Rat verabschiedeten Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit der 
Stadt Erkelenz können Zuschüsse zur Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen 
und zur investiven Förderung von vereinseigenen Sportanlagen und Räumen 
gewährt werden. 

Von der Verwaltung wird deshalb vorgeschlagen, wie in den Vorjahren Auszahlungen 
entsprechender Zuschüsse vorzunehmen:

TC Blau-Weiss Erkelenz 8 Plätze 920,00 €
Postsportverein 5 Plätze 575,00 €
TC 81 Erkelenz 5 Plätze 575,00 €
TC Lövenich 6 Plätze 690,00 €
TC Golkrath 5 Plätze 575,00 €
TC Holzweiler 3 Plätze 345,00 €

Schützenbruderschaft Hetzerath (Schießabteilung)   115,00 €
Schießsportverein Kückhoven   115,00 €
Schützenbruderschaft Golkrath (Schießabteilung)   115,00 €
Angelfreunde Kuckum e. V.
(Wasser- und Landschaftspflege)

  130,00 €

insgesamt = 4.155,00 €
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Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Den nachstehend aufgeführten Vereinen werden zu den Unterhaltungskosten der 
vereinseigenen Anlagen Zuschüsse in folgender Höhe gewährt:

TC Blau-Weiss Erkelenz 8 Plätze 920,00 €
Postsportverein 5 Plätze 575,00 €
TC 81 Erkelenz 5 Plätze 575,00 €
TC Lövenich 6 Plätze 690,00 €
TC Golkrath 5 Plätze 575,00 €
TC Holzweiler 3 Plätze 345,00 €

Schützenbruderschaft Hetzerath (Schießabteilung)   115,00 €
Schießsportverein Kückhoven   115,00 €
Schützenbruderschaft Golkrath(Schießabteilung)   115,00 €
Angelfreunde Kuckum e. V.
(Wasser- und Landschaftspflege)

  130,00 €

insgesamt = 4.155,00 €“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.155,00 €.  

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan der 
Haushaltsstelle 080200 531700 sowie 040100 531700 zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/265/2014
öffentlich

22.10.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Gewährung eines Zuschusses an das Rheinische Feuerwehrmuseum 
in Lövenich
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Aufgrund der vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Erkelenz und dem 
Verein Rheinisches Feuerwehrmuseum e.V. Erkelenz-Lövenich vom 11.06.2003 
gewährt die Stadt Erkelenz dem Verein zu den Kosten des Museumsbetriebes einen 
jährlichen Zuschuss, der sich nach den jeweiligen Gegebenheiten richten soll und 
der von Jahr zu Jahr neu festgesetzt wird. 
Für das Jahr 2014 beantragt der Verein Rheinisches Feuerwehrmuseum e.V. nun die 
Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 5.000,-- €, also im Rahmen des 
Vorjahres.

Von der Verwaltung wird deshalb vorgeschlagen, dem Verein Rheinisches 
Feuerwehrmuseum e.V. für das Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von 5.000,-- € 
zur eigenverantwortlichen Budgetierung zur Verfügung zu stellen. 

Beschlussentwurf ( als Empfehlung an de Hauptausschuss):
„Dem Verein Rheinisches Feuerwehrmuseum e.V. Erkelenz-Lövenich wird zu den 
Kosten des Museumsbetriebes für das Jahr 2014 ein Zuschuss in Höhe von 5.000,-- 
€ gewährt. Ein entsprechender Verwendungsnachweis ist bis zum 31.01.2015 
vorzulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.000,-- €. 

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan unter 
dem Produktsachkonto 04 01 00 531700 zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/266/2014
öffentlich

22.10.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Gewährung eines Zuschusses an den Stadtmusikbund Erkelenz e.V.
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Der Stadtmusikbund Erkelenz e.V. hat beantragt, ihm zur Erfüllung seiner Aufgaben 
im Jahr 2014 einen Zuschuss in Höhe von  2.500,-- € zu gewähren.

Der Stadtmusikbund Erkelenz e.V. engagiert sich mit seinen Mitgliedsvereinen bei 
der Ausrichtung von städtischen Veranstaltungen.

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, dem Antrag des Stadtmusikbundes e.V. zu 
entsprechen. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Dem Stadtmusikbund Erkelenz e.V. wird für das Jahr 2014 zur Erfüllung seiner 
Aufgaben ein Zuschuss in Höhe von 2.500,-- € gewährt. Die Verwendung der Mittel 
ist spätestens zum 31.01.2015 nachzuweisen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2.500,-- €. 

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan unter 
Produktsachkonto 04 01 00 531700 zur Verfügung. 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/267/2014
öffentlich

22.10.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Gewährung eines Zuschusses an den Stadtsportverband für das Jahr 
2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Der Stadtsportverband Erkelenz hat beantragt, ihm zu den Kosten für die 
Organisation und Durchführung von Stadtmeisterschaften im Jahre 2014 einen 
Zuschuss in Höhe von 3.500,00 € zu gewähren. 

Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, dem Antrag zu entsprechen. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Dem Stadtsportverband Erkelenz e. V. wird zu den Kosten für Organisation und 
Durchführung von Stadtmeisterschaften ein Zuschuss in Höhe von 3.500,00 € für das 
Jahr 2014 gewährt mit der Auflage, spätestens zum 31.01.2015 einen 
Verwendungsnachweis vorzulegen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.500,00 €. 

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan unter 
Produktsachkonto 08 02 00 531700  zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/268/2014
öffentlich

22.10.2014
Amt 40 Manfred Steinwartz

Antrag des Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. zur 
Bezuschussung eines neuen Bandes seiner Schriftenreihe
Beratungsfolge:
Datum Gremium

19.11.2014 Ausschuss für Kultur und Sport
11.12.2014 Hauptausschuss

Tatbestand:
Der Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. beantragt mit Schreiben vom 
25. Juni 2014 einen Zuschuss zur Herausgabe des 28. Bandes der Schriftenreihe. 
Es handelt sich hierbei um einen Band, der sich aus Anlass des 100-jährigen 
Bestehens mit der Geschichte der Kirche und der Pfarre Heilig-Kreuz Keyenberg 
befasst. Das Werk umfasst ca. 210 Seiten und ist in der Auflage von 750 Stück 
herausgegeben worden.
Die Kosten betrugen ca. 10.000,-- €.

Die Verwaltung schlägt vor, einen Zuschuss in Höhe von 1.500,-- € zu gewähren.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss):
„Dem Heimatverein der Erkelenzer Lande e.V. wird zur Fortführung der 
Schriftenreihe und Herausgabe des 28. Bandes ein Zuschuss in Höhe von 1.500,-- € 
gewährt. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel ist bis zum 31.12.2014 
nachzuweisen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.500,-- €. Die jährlichen Folgekosten betragen 
0,-- €.

Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan unter 
der Kostenstelle 04 01 00 531700 zur Verfügung.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/273/2014
öffentlich

19.11.2014
Amt 40 Joachim Mützke

Klassenbildung in den Grundschulen der Stadt Erkelenz 
(Einschulungsjahrgang 2015/2016)
Beratungsfolge:
Datum Gremium

01.12.2014 Schulausschuss
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Für das Schuljahr 2015/2016 ist gemäß § 6a Abs. 2 der Verwaltungsvorschriften zur 
Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulgesetz NRW (AVO RL) die Anzahl 
der zu bildenden Eingangsklassen an den Grundschulen durch den Schulträger 
festzulegen. Die Berechnung der einzurichtenden Eingangsklassen erfolgt auf 
folgender Grundlage:

Die Zahl aller einzuschulenden Schülerinnen und Schüler eines Jahrganges in einer 
Gemeinde wird durch die kommunale Klassenrichtzahl von 23 geteilt. Der sich 
hieraus ergebende Quotient wird auf-/abgerundet und der so ermittelte Wert ergibt 
die Anzahl der zu bildenden Klassen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschlussvorlage liegen 352 Anmeldungen zu 
den städtischen Grundschulen vor.
Hieraus ergibt sich rechnerisch eine Anzahl von 15 zu bildenden Eingangsklassen.

Es ist jedoch festzustellen, dass ca. 35 Kinder, die aufgrund ihres Alters zur 
Einschulung in 2015 anstehen, bisher an keiner Grundschule in Erkelenz angemeldet 
wurden.

Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, in denen im 1. und 2. Quartal des 
Einschulungsjahres jeweils erheblich zuzugsbedingte Neuanmeldungen zu 
verzeichnen waren, wird derzeit davon ausgegangen, dass die Anzahl der 
einzuschulenden Schülerinnen und Schüler auf mindestens 405 – 410 ansteigen 
wird. Es wird deshalb seitens der Verwaltung vorgeschlagen, 18 Eingangsklassen zu 
bilden.
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In Absprache mit den Grundschulleitungen ist folgende Eingangsklassenbildung 
beabsichtigt:

1. Astrid-Lindgren-Schule 2
2. Franziskusschule mit

Teilstandort Houverath 5
3. GGS Gerderath 2
4. GGS Keyenberg 1
5. GGS Kückhoven 1
6. Luise-Hensel-Schule mit

Teilstandort Hetzerath 4
7. Nysterbachschule 2
8. EGS Schwanenberg 1

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
„Für den Einschulungsjahrgang 2015/2016 werden an den Grundschulen der Stadt 
Erkelenz folgende Eingangsklassen gebildet:

1. Astrid-Lindgren-Schule 2
2. Franziskusschule mit

Teilstandort Houverath 5
3. GGS Gerderath 2
4. GGS Keyenberg 1
5. GGS Kückhoven 1
6. Luise-Hensel-Schule mit

Teilstandort Hetzerath 4
7. Nysterbachschule 2
8. EGS Schwanenberg 1“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bildung und Sport

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 40/275/2014
öffentlich

19.11.2014
Amt 40 Joachim Mützke

Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz vom 04.12.2013 
zur Schulentwicklungsplanung
Beratungsfolge:
Datum Gremium

01.12.2014 Schulausschuss
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz beantragt mit Schreiben vom 
04.12.2013 die Erarbeitung eines Schulentwicklungsplanes für die Stadt Erkelenz. 
Begründet wird der Antrag damit, dass eine verlässliche, abgestimmte und 
konsensuale Perspektive hinsichtlich der Schulentwicklung benötigt wird.

Der letzte Schulentwicklungsplan stamme aus dem Jahr 1994 und das vorliegende 
Gutachten zur Schulentwicklungsplanung für den Kreis Heinsberg ersetze nicht die 
vom Rat zu beschließende Schulentwicklungsplanung auf städtischer Ebene.

§ 80 des Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) vom 15.02.2005 (GV.NRW. S 102) in der derzeit geltenden Fassung 
verpflichtet die Schulträger, Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Diese dient der 
Sicherung eines gleichmäßigen, inklusiven und alle Schulformen und Schularten 
umfassenden Bildungs- und Abschlussangebot in allen Landesteilen.

Sie berücksichtigt gemäß § 80 Abs.5 SchulG
- das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, 

Schularten, Orte des Gemeinsamen Lernens, Schulgrößen und 
Schulstandorten,

- die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte 
Schulwahlverhalten der Eltern und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen 
nach Schulformen, Schularten, Orten des Gemeinsamen Lernens und 
Jahrgangsstufen,
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- sowie die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes nach 
Schulformen, Schularten, Orten des Gemeinsamen Lernens und 
Schulstandorten.

Die kreisweite Schulentwicklungsplanung aus Mai 2010 endet bei der Festlegung 
von gesicherten Daten mit dem Schuljahr 2014/2015. 
Im Bereich der Fortschreibung zur Entwicklung der Landschaften der Förderschulen 
aus Oktober 2013 liegen diese Daten bis zum Schuljahr 2018/2019 vor.

Derzeit sind beim Kreis Heinsberg keine Hinweise dahingehend zu erkennen, dass 
die kreisweite Schulentwicklungsplanung in 2015 fortgeführt wird, obwohl dies von 
Seiten der Verwaltung außerordentlich begrüßt würde.

Da sich aber durch Änderungen in der Bildungslandschaft (Inklusion, Gemeinsames 
Lernen etc.) sehr schnelle und umfangreiche Handlungsbedarfe ergeben, ist es 
durchaus sinnvoll, zukünftig eine separate Schulentwicklungsplanung für die Stadt 
Erkelenz zu betreiben.

Diese kann und darf jedoch nur in enger Abstimmung mit dem Kreis Heinsberg und 
dem Landschaftsverband Rheinland als Schulträger sowie den benachbarten 
Kommunen erfolgen, damit auch zukünftig die Schulangebote aufeinander 
abgestimmt sind. Insbesondere in Bezug auf das Vorhalten von Angeboten für 
Kinder mit Förderbedarfen ist eine Zusammenarbeit mit den anderen Schulträgern 
unerlässlich.

Seitens der Verwaltung wird deshalb vorgeschlagen, im Jahre 2015 die 
Durchführung einer Schulentwicklungsplanung für die Stadt Erkelenz zu beauftragen. 
Es bietet sich an, die auch mit den bisherigen Planungen beauftragte Projektgruppe 
Bildung und Region, Bonn, mit der Erstellung zu betrauen. 

Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 12.600,- €. Die entsprechenden Mittel sind 
im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 eingestellt, die jedoch noch vom 
Rat der Stadt Erkelenz zu beschließen ist.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
„Die Verwaltung wird beauftragt, vorbehaltlich der Zurverfügungstellung der 
erforderlichen Haushaltsmittel in der Haushaltssatzung für das Jahr 2015, eine 
Schulentwicklungsplanung für die Stadt Erkelenz durchzuführen und die 
Projektgruppe Bildung und Region, Bonn, mit der Erstellung zu beauftragen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten: 12.600,- €. 
Die Mittel sind im Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 eingestellt, die 
jedoch noch vom Rat der Stadt Erkelenz zu beschließen ist.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

0/51/156/2014
öffentlich

17.11.2014
Amt 50/51 Claus Bürgers
Amt 50/51 Friedel Dreßen

Aufstellung des Teilergebnisplanes 2015 und des Teilfinanzplanes 
2015 - 2018 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe"
Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.12.2014 Jugendhilfeausschuss
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 5 Abs. 2. Nr. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der 
Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor 
Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Den 
Ausschussmitgliedern wurde der Teilergebnisplan 2015 für den Produktbereich 06 
„Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für 
den Zeitraum 2015 bis 2018 zur Kenntnisnahme übersandt. 

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales hat nachstehend die im Bereich 
der Jugendhilfe zu erwartenden Erträge und Aufwendungen für 2015 ermittelt und 
mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die 
Jahre 2015 - 2018 vorgeschlagen.

I. Teilergebnisplan:

Aus dem als Anlage beigefügten Teilergebnisplan und der nachstehenden 
Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 ist zu ersehen, 
dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe ordentliche Aufwendungen in Höhe 
von    18.369.937 € und ordentliche Erträge in Höhe von 8.068.449 € für das Jahr 2015 
eingeplant sind. 
 

  Produktgruppe Erträge Aufwendungen Ergebnis
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06 01 Förderung von Kindern in 
Tagesbetreuung (freie Träger) 2.894.615 4.373.759 -1.479.144

06 02 Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege 3.655.460 6.714.061 -3.058.601

06 03 Kinder- u. Jugendarbeit 79.377 573.197 -493.820
06 04 Hilfen für junge Menschen und ihre 

Familien 1.248.390 6.210.820 -4.962.430

Summe Ansätze 2015 7.877.842 17.871.837 -9.993.995
 Ansätze 2014 6.822.725 17.715.966 -10.902.540

 

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2014 zu 2015 können Sie aus der 
vergleichenden nachfolgend aufgeführten Tabelle entnehmen.

2014 2015
Produktgruppe Erträge Aufwendungen Ergebnis Erträge Aufwendunge

n Ergebnis

06 01 Förderung 
von Kindern in 

Tagesbetreuung
(freie Träger)

2.431.722 4.339.147 -1.907.525 2.894.615
(+19,04%)

4.373.759
(+0,8%)

-1.479.144
(-22,46%)

06 02 Förderung 
von Kindern in 

Tageseinrichtungen
(eigene 

Einrichtungen) und 
Tagespflege

3.256.596 6.740.900 -3.484.304 3.655.460
(+12,25%) 

6.714.061
(-0,39%)

-3.058.601
(-12,22%)

06 03 Kinder- u. 
Jugendarbeit

87.007 537.519 -459.512 79.377
(-8,77%)

573.197
(+6,64%)

-493.820
(+7,47%)

06 04 Hilfen für 
junge Menschen 
und ihre Familien

1.047.400 6.098.400 -5.051.199 1.248.390
(+19,19%)

6.210.820
(+1,84%)

-4.962.430
(+1,76%)

Summe 6.822.725 17.715.966 -10.902.540 7.877.842
(+15,46%)

17.871.837
(+0,88%)

-9.993.995
(-8,33%)

Wie aus dieser Aufstellung entnommen werden kann, werden auch in diesem Jahr 
erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen, um die Aufgaben sowohl im 
freiwilligen als auch im pflichtigen Teil qualitätsorientiert wahrnehmen zu können. 

Die Aufwendungen lassen sich zwei großen Bereichen zuordnen. Dies sind zum 
einen die notwendige Kinderbetreuung und andererseits die erforderlichen Hilfen für 
junge Menschen und ihren Familien.

Die Steigerung der Erträge bei der Kinderbetreuung sind Auswirkungen der KiBiz-
Reform, bei der nunmehr eine 1,5-prozentige Erhöhung der Kind- und U-3 
Pauschalen zu verzeichnen ist. Weiterhin werden Mittel im Rahmen von plusKita, 
Sprachförderung und Verfügungspauschalen vom Land zur Verfügung gestellt. Die 
Einzelheiten dazu werden in separaten Tagesordnungspunkten erläutert. Damit sind 
auch Mehraufwendungen im Personalbereich verbunden.

Im Bereich der Hilfen zur Erziehung bei jungen Menschen und ihren Familien 
stabilisieren sich die Fallzahlung und insoweit auch die damit verbundenen Erträge 
und Aufwendungen. Bei den Kostenerstattungen ggü. anderen Jugendhilfeträgern 
werden in 2015 voraussichtlich deutliche Mehreinnahmen von 200.000 EUR zu 
erzielen sein. 
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II. Teilfinanzplan:

Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger) 
-

Im Bereich der Freien Träger war der Ausbau des Angebots im U-3-Bereich in 2013  
abgeschlossen. Allerdings werden weitere Mittel des Bundes in Höhe von 287.000 
EUR für den U-3 Ausbau für 2015 erwartet. Diese Mittel sind noch nicht im Haushalt 
2015 eingestellt, da dies erst am 11.11.2014 vom Land mitgeteilt wurde. 
Verhandlungen mit den freien Trägern über die Schaffung zusätzlicher U-3 Plätze 
sind bereits angelaufen.

Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 
(Einrichtungen in eigener Trägerschaft) -

Im Hinblick auf den Rechtsanspruch in der U3-Betreuung sind die Investitionen der 
Stadt Erkelenz in 2014 abgeschlossen worden. Für den Haushalt 2015 wurden Mittel 
für Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und Mobiliar in einzelnen Kitas 
eingeplant.

Produktgruppe 06 03 02 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Bei den Einrichtungen der Jugendarbeit  sowie der Spiel- und Bolzplätze im 
Stadtgebiet wird die Qualität der letzten Jahre durch weitgehend gleiche 
Aufwendungen in 2015 weiterhin gewährleistet. Zuweisungen des Landes werden in 
diesem Bereich nicht gewährt, so dass die Stadt Erkelenz dies allein zu finanzieren 
hat.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2015 und für die 
Finanzplanung für die Jahre 2015 – 2018 für den Produktbereich 06 – Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigefügt ist, wird 
zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und 
Familienhilfe sind im Detail dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2015 zu 
entnehmen.

Anlage:
Teilergebnisplan für 2015 und Teilfinanzplan für die Jahre 2015 – 2018



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

 

Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

3.989.054 4.466.075 5.211.867 5.181.585 5.220.476 5.268.143 

 414100 Zuweisungen vom Land 2.968.989 3.496.877 3.958.016 3.980.340 4.018.836 4.057.721 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

43.954 41.500 158.138 133.355 125.000 125.000 

 414120 Zuweisungen vom Land - 
Familienzentrum 

39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 

 414130 Zuw. des Landes 
Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 

18.525 12.000 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

131.455 179.455 156.250 120.000 120.000 120.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

303.179 184.451 374.100 377.639 381.410 385.223 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

341.720 350.242 371.163 374.851 378.630 382.399 

 414700 Zuschüsse von privaten 
Unternehmen 

788 0 0 0 0 0 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

112.708 135.750 123.200 124.400 125.600 126.800 

 417100 Erträge a.d.Aufl. v. 
geleisteten Zuweisungen 

28.736 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 

03 + Sonstige Transfererträge 258.401 318.000 317.500 323.840 330.200 336.880 

 421100 Ersatz v. sozialen 
Leistungen außerh. v. Einricht. 

35.038 52.000 52.000 53.040 54.100 55.180 

 421151 Ersatz v. soz. Leist. 
außerh. v. Einricht. UVG 

121.708 105.000 105.000 107.100 109.200 111.400 

 421154 Ersatz von sozialen 
Leistungen in Einrichtungen 

101.221 160.000 160.000 163.200 166.400 169.800 

 421156 Ersatz von sozialen 
Leistungen UVG 

434 1.000 500 500 500 500 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

1.469.331 1.314.000 1.608.050 1.623.585 1.639.347 1.655.288 

 432100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

4.807 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 

 432110 Verpflegungskostenbeiträge 162.631 173.500 182.500 184.495 186.491 188.492 

 432130 Elternbeiträge 1.301.893 1.137.000 1.400.000 1.413.490 1.427.206 1.441.096 

 432132 Elternbeiträge für Plätze 
gem. § 21 d KiBiz 

0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 136 300 200 200 200 200 

 442100 Erträge aus dem Verkauf 
von Vorräten 

136 300 200 200 200 200 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.483.463 714.900 930.382 949.836 969.391 988.946 

 448100 Erstattungen vom Land 208.439 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 

 448200 Erstattungen von 1.261.082 500.000 705.865 720.923 735.982 751.041 

1
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Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Gemeinden (GV) 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

11.587 0 9.617 9.713 9.809 9.905 

 448700 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 

1.892 100 100 100 100 100 

 448800 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

462 200 200 200 200 200 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 37.834 450 450 450 450 450 

 456100 Buß-und Zwangsgelder, 
Verwarnungsgelder 

0 300 300 300 300 300 

 458200 Erträge a.d. Auflösung o. 
Herabsetzung v. Rückst. 

22.512 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

15.322 150 150 150 150 150 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 7.238.219 6.813.725 8.068.449 8.079.496 8.160.064 8.249.907 

11 -  Personalaufwendungen 5.374.562 6.081.610 6.477.760 6.541.940 6.606.790 6.672.280 

 501100 Beamte 270.997 297.480 306.810 309.890 312.990 316.140 

 501200 Tariflich Beschäftigte 4.006.984 4.537.280 4.841.200 4.889.130 4.937.570 4.986.480 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 303.169 344.730 366.620 370.250 373.910 377.600 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

785.044 901.940 962.950 972.490 982.140 991.880 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

8.368 180 180 180 180 180 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

833.334 1.008.907 968.435 943.917 952.959 962.695 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

145.276 188.350 169.100 152.000 154.400 157.300 

 522100 Unterhaltung des sonstigen 
unbewegl. Vermögens 

504 500 500 500 500 500 

 522160 Unterh. d. sonst. unb. 
Vermög.- Spielplätze - 

6.364 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

36.457 57.421 45.695 46.151 46.607 47.063 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

96.198 107.536 114.100 115.240 116.390 117.560 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

171.731 170.500 174.100 175.830 177.600 179.370 

 525100 Haltung v. Fahrzeugen 711 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

42.606 46.800 52.050 52.445 52.844 53.244 

 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. 
Familienzentrum 

470 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

31.725 62.500 39.500 25.705 25.910 26.115 
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Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

1.998 3.000 3.000 3.029 3.060 3.089 

 526200 Aus- und Fortbildung 18.067 18.000 20.500 20.705 20.910 21.115 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

26.329 29.000 33.200 33.532 33.864 34.198 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

210.520 204.000 211.090 213.180 215.274 217.541 

 527930 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 

1.467 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 

 529100 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

42.909 37.000 22.500 22.500 22.500 22.500 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 254.910 287.140 262.100 264.900 267.500 270.000 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

254.910 287.140 262.100 264.900 267.500 270.000 

15 -  Transferaufwendungen 9.346.176 9.830.964 10.158.395 10.065.500 10.204.842 10.353.493 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

3.589.798 4.431.287 4.426.785 4.464.922 4.506.400 4.554.060 

 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in 
Kindertageseinricht. 

14.800 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 

 531830 Aufwendungen f. 
Zuschüsse 

28.736 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 531850 Weiterleitung v. Landes-
zuweisungen an freie Träger 

55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 

 531852 Aufwend. interkommunaler 
Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 

0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 

 531855 Auflösung von weiter-
geleiteten Landeszuweisungen 

0 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 

 533100 Eingliederhilfe seelisch 
behinderter Jugendliche 

555.389 450.000 500.000 510.000 520.200 530.604 

 533210 Erziehung Tagesgruppe § 
32 SGB VIII 

282.067 220.000 200.000 204.000 208.080 212.242 

 533220 Heimerziehung, sonstige 
betreute Wohnformen 

2.179.375 1.700.000 1.700.000 1.530.000 1.560.000 1.590.000 

 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 
SGB XII 

507.090 380.000 450.000 459.000 468.000 477.000 

 533240 Maßnahmen zum Schutz v. 
Kindern/Jugendlichen 

113.077 200.000 180.000 184.000 188.000 192.000 

 533900 Sonstige soziale 
Leistungen 

293.293 415.000 470.000 474.500 479.045 483.650 

 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB 
XIII 

785.898 790.000 850.000 867.000 884.000 901.000 

 533912 Außerschul. Jugendbildung 
§ 11 SGB XIII 

0 300 300 300 300 300 

 533913 Betreuung in 
Notsituationen u.a. 

3.596 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 
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Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 533914 Werbung u. Schulung  von 

Pflegeeltern 
1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 533922 Internationale 
Jugendbegegnungen 

0 500 500 500 500 500 

 533923 Gemeinsame 
Unterbringung § 19 SGB XIII 

0 140.000 120.000 122.000 124.000 126.000 

 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 
27 SGB XIII 

6.282 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 

 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiter-
fortbildung an freie Träger 

1.568 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 
SGB XIII 

3.005 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 533933 Erzieherischer 
Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 

31.560 31.000 31.000 31.620 32.240 32.860 

 533941 Sonstige Jugendarbeits-
zuschüsse § 11 SGB XIII 

1.713 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 533942 Sozialpädagogische 
Familienhilfe § 31 SGB XIII 

424.115 400.000 450.000 459.000 468.000 477.000 

 533945 Int. soz.päd. 
Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 

210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 533950 
Familienerholungsmaßnahmen 

0 300 300 300 300 300 

 533951 Soziales Frühwarnsystem 
(Bielefelder Modell) 

7.500 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

 533952 Jugendsozialarbeit § 13 
SGB XIII 

0 100 100 100 100 100 

 533955 Reintegrationsprogr. 
Rückführ. aus stat.Einricht. 

17.883 0 0 0 0 0 

 533956 Präventives Elterntraining f. 
alleinerzieh. Mütter 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 533957 Beteiligung 
Projektförderung frühe Hilfen 

0 14.300 15.790 0 0 0 

 533958 Übernahme Kosten für 
Vormundschaften freier Träger 

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 533960 Unterhaltvorschuss-
leistungen UVG 

441.901 460.000 460.000 469.200 478.600 488.200 

 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 741 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

699.929 499.045 503.247 506.604 509.995 513.408 

 542200 Mieten und Pachten 129.478 148.998 142.197 143.603 145.025 146.460 

 542900 Sonst. Aufw. f.d. 
Inanspruchn. v.  Rechten u. Dien 

32.454 37.000 35.500 36.000 36.500 37.000 

 542955 So.Aufw.RuD-
Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 

2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 543100 Geschäftsaufwendungen 21.697 24.250 25.500 25.731 25.970 26.208 

 543120 Geschäftsaufwendungen 
Familienzentrum 

880 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

 544100 Steuern, Versicherungen, 3.125 3.660 3.710 3.750 3.790 3.820 
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Zusammenfassung Teilergebnisplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Schadensfälle 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

11.656 11.437 12.740 12.920 13.110 13.320 

 545100 Erstattungen an das Land 
UVG 

56.614 49.400 49.300 50.300 51.300 52.300 

 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. 
Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 

422.718 220.000 230.000 230.000 230.000 230.000 

 549500 Zuführungen zu sonstigen 
Rückstellungen 

18.556 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen 16.508.911 17.707.666 18.369.937 18.322.861 18.542.086 18.771.876 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -9.270.692 -10.893.941 -10.301.488 -10.243.365 -10.382.022 -10.521.969 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

2.200 0 0 0 0 0 

 481100 Erträge aus intern. 
Leistungsbez. 

2.200 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-498.189 -520.600 -618.660 -624.870 -631.060 -637.350 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

498.189 512.300 609.960 616.060 622.200 628.380 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 8.300 8.700 8.810 8.860 8.970 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-9.766.681 -11.414.541 -10.920.148 -10.868.235 -11.013.082 -11.159.319 
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Zusammenfassung Teilfinanzplan Produktbereich 06  
Kinder, Jugend und Familienhilfe 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

462.827 
228.185 

1.000 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

462.827 
228.185 

1.000 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 498.341 
371.500 

15.500 0 3.000 3.000 3.000 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

137.535 
349.500 

227.500 0 141.705 141.910 142.115 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

635.877 
721.000 

243.000 0 144.705 144.910 145.115 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-173.050 
-492.815 

-242.000 0 -144.705 -144.910 -145.115 
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Produktbeschreibung Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 
 

060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Freie Träger (kath. und evgl. Pfarrgemeinden, Johanniter) stellen Plätze in Tageseinrichtungen 
 bereit. Die Betreuung der Kinder erfolgt im Rahmen einer gruppen-/familienorientierten Erziehung 
 und Bildung Information und Beratung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahre 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehraufwendungen 
 beim Konto 531820/731820 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 432132/632132 dürfen für Mehraufwendungen 
 beim Konto 531852/731852 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414120/614120 dürfen für Mehraufwendungen 
 beim Konto 531830/731830 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehreinzahlungen bei Investitionsnr. S06010001 dürfen für Mehrauszahlungen 
 bei Investitionsnr. S06010001 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

Auftragsgrundlage §§ 22, 24 SGB VIII, GTK 

Ziele 1. Der derzeitige Deckungsbeitrag der Elternbeiträge bei den Kindertagesstätten (städtische und 
     freie Träger) in Höhe von 17%-Punkten ist, sobald die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, 
     auf 19%-Punkte zu erhöhen. 
 2. Die Kindertagesstätten sind in ihrem Angebot durch Umorganisation derart neu auszurichten, 
     dass im Norden, Süden, Westen und Osten des Stadtgebietes jeweils ein angefragtes Angebot 
     gemacht werden kann. Damit wird den Eltern im Einzelfall eine Fahrt zur Einrichtung zugemutet. 
 3. Den freien Trägern dürfen maximal 100% der Kosten eines durchschnittlichen eigenen KG- 
     Platzes erstattet  werden. 
 4. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes 
     Betreuungsangebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit 
     Übertritt der Kinder in die Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

Aufwendungen 8.427.406,74 € 9.301.471,11 € 11.051.847,00 € 11.562.040,00 € 

Elternbeitrag 1.453.246,89 € 1.643.613,08 € 1.487.242,00 € 1.793.163,00 € 

Elternbeitrag in % 17,24 17,67 13,46 15,51 

zu. 2     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 166 158 166 170 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 744 849 844 815 

 Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 393 406 393 454 
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Produktbeschreibung Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 
 

060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Allgemeine Ziele     

Kirchengemeindeverband Erkelenz     

Plätze 362 387 375 389 

Zuschuss 1.897.550,29 €  1.953.909,22 € 2.064.583,59 € 2.320.180,00 € 

Zuschuss je Platz 5.241,85 € 5.048,86 € 5.334,84 € 5.964,47 € 

     

Evanglische Kirchengemeinde 
Schwanenberg 

    

Plätze 74 84 84 84 

Zuschuss 348.581,52 €  412.816,68 € 473.360,18 € 577.280,00 € 

Zuschuss je Platz 4.710,56 € 4.483,20 € 5.635,24 € 6.872,38 € 

     

Johanniter Jugendwerk     

Plätze 104 103 106 98 

Zuschuss 748.010,04 €  791.360,44 € 743.246,82 € 857.740,00 € 

Zuschuss je Platz 7.192,40 € 7.683,11 € 7.215,99 € 8.752,44 € 

     

Elterninitiative „Wühlmäuse“ e.V. 
Erkelenz 

    

Plätze 20 20 20 22 

Zuschuss 161.684,71 € 131.634,00 € 146.215,19 € 160.714,00 € 

Zuschuss je Platz 8.084,24 € 6.581,70 € 7.310,76 € 7.305,18 € 

     

Elterninitiative „Wühlmäuse“ Gerd.     

Plätze 15 20 20 23 

Zuschuss 69.004,30 € 155.469,45 € 160.319,91 € 171.195,00 € 

Zuschuss je Platz 4.600,29 € 7.773,47 € 8.016,00 € 7.443,26 € 
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Teilergebnisplan Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

1.753.285 1.891.722 2.222.615 2.228.049 2.246.472 2.267.687 

 414100 Zuweisungen vom Land 1.407.042 1.598.319 1.782.909 1.800.488 1.818.242 1.836.175 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

18.154 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 

 414120 Zuweisungen vom Land - 
Familienzentrum 

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

131.575 79.000 161.200 162.610 164.236 165.878 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

154.778 159.603 160.763 162.370 163.994 165.634 

 417100 Erträge a.d.Aufl. v. 
geleisteten Zuweisungen 

28.736 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

621.457 540.000 672.000 678.000 684.000 690.180 

 432100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

600 0 0 0 0 0 

 432110 Verpflegungs-
kostenbeiträge 

153 0 0 0 0 0 

 432130 Elternbeiträge 620.705 540.000 650.000 656.000 662.000 668.180 

 432132 Elternbeiträge für Plätze 
gem. § 21 d KiBiz 

0 0 22.000 22.000 22.000 22.000 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

0 0 0 0 0 0 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 2.374.742 2.431.722 2.894.615 2.906.049 2.930.472 2.957.867 

11 -  Personalaufwendungen 41.117 43.560 38.680 39.070 39.460 39.860 

 501100 Beamte 8.382 10.430 8.410 8.490 8.570 8.660 

 501200 Tariflich Beschäftigte 25.194 25.740 23.590 23.830 24.070 24.310 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.031 2.080 1.870 1.890 1.910 1.930 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

5.169 5.300 4.800 4.850 4.900 4.950 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

342 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
14 -  Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

15 -  Transferaufwendungen 3.475.793 4.295.587 4.335.079 4.361.741 4.401.400 4.444.060 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

3.432.257 4.240.787 4.167.336 4.209.160 4.251.400 4.294.060 

 531820 Sprachl. Förd. v. Kindern in 
Kindertageseinricht. 

14.800 15.000 72.743 57.581 55.000 55.000 

 531830 Aufwendungen f. 
Zuschüsse 

28.736 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 531852 Aufwend. interkommunaler 
Ausgl. gem. § 21 d KiBiz 

0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 

 531855 Auflösung von weiter-
geleiteten Landeszuweisungen 

0 26.800 32.000 32.000 32.000 32.000 

16 -  Sonstige ordentl.Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.516.910 4.339.147 4.373.759 4.400.811 4.440.860 4.483.920 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonst.Finanzaufwend. 0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u. 24) 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -1.142.168 -1.907.425 -1.479.144 -1.494.762 -1.510.388 -1.526.053 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 -100 -120 -120 -120 -120 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbeziehungen 

0 100 120 120 120 120 

29 =Jahresergebnis (=Zeilen 26,27,28) -1.142.168 -1.907.525 -1.479.264 -1.494.882 -1.510.508 -1.526.173 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060100 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs.1 und 7 KiBiz für 2015 (inkl. 
1,5 % Erhöhung gem. KiBiz). 
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414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung 
Erwartete Landeszuweisungen für den Sprachförderbedarf. 
 
414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum 
Erwartete Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 4 und 5 KiBiz (Festbetrag - siehe 
auch Konto 531830). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Voraussichtliche Landeszuweisungen gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Pauschale für die 
U3-Betreuung). 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
417100 Erträge aus der Auflösung von geleisteten Zuweisungen 
Auflösung von empfangenen Landeszuweisungen. Die empfangenen Landes-
zuweisungen werden weitergeleitet und ratierlich aufgelöst.(siehe auch Konto 531855) 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz. Anpassung des Ansatzes  
an das zu erwartende Elternbeitragsergebnis 2014 .Der Ansatz errechnet sich aus dem 
Beitragsaufkommen 2014 und der zu erwartenden Steigerung aufgrund der U3-Betreuung. 
 
432132 Elternbeiträge für Plätze gem. § 21 d KiBiz 
Elternbeiträge für Fälle des interkommunalen Ausgleichs, d. h.  Betreuung von 
Erkelenzer Kindern in Einrichtungen außerhalb des Stadtgebietes Erkelenz, gemäß  
§ 21d KiBiz. 
 
Aufwand 
 
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 
Abgebildet werden die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger nach dem KiBiz. 
 
531820 Sprachliche Förderung von Kindern in Kindertagesseinrichtungen 
Weiterleitung von Landeszuweisungen. 
 
531830 Aufwendungen für Zuschüsse Familienzentrum 
Weiterleitung von Landeszuweisungen für das Familienzentrum (siehe auch Konto 
414120). 
 
531852 Aufwendungen interkommunaler Ausgleich gem. § 21 d KiBiz 
Planansatz für mögliche Fälle des interkommunalen Ausgleichs gem. § 21 d KiBiz. 
Werden Kinder mit Erkelenzer Wohnsitz in Einrichtungen anderer Jugendamts-
bezirke betreut, so kann das Jugendamt der aufnehmenden Kommune eine 
Ausgleichszahlung verlangen. 
 
531855 Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen 
Aufwendungen für die Auflösung von weitergeleiteten Landeszuweisungen. Die 
weitergeleiteten Landeszuweisungen werden ratierlich aufgelöst (siehe auch Konto 
432130). 
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Teilfinanzplan Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

110.509 
1.000 

1.000 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

110.509 
1.000 

1.000 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 110.508 
1.000 

1.000 0 0 0 0 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

110.508 
1.000 

1.000 0 0 0 0 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

1 
0 

0 0 0 0 0 

 

12



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

 

Investitionen Produkt 060100  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
(freie Träger u.a.) 
 
Stadt Erkelenz0 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 

Produkt 
 

060100 Förderung von Kindern in Tageseinricht. und Tagespflege (freie Träger u.a.) 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

S06010001 Landeszuwendungen f. 
KG freier Träger 

0 
0 

0 0 0 0 0 1 
1 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

110.509 
1.000 

1.000 0 0 0 0 1.243.894 
1.244.894 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -110.508 
-1.000 

-1.000 0 0 0 0 -1.243.893 
-1.244.893 
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Produktbeschreibung Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 
  
  
  

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 27 20 20 16 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 52 57 55 55 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 24 25 22 
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Teilergebnisplan Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

193.050 219.706 306.503 307.090 309.129 312.088 

 414100 Zuweisungen vom Land 149.661 165.232 229.444 231.738 234.055 236.396 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

6.300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

0 8.333 22.400 22.624 22.850 23.078 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

25.078 23.181 28.355 28.638 28.924 29.214 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

12.010 12.010 13.100 13.200 13.300 13.400 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

87.386 73.000 101.000 102.010 103.027 104.052 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

21.196 23.000 26.000 26.260 26.520 26.780 

 432130 Elternbeiträge 66.191 50.000 75.000 75.750 76.507 77.272 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

6.654 0 3.232 3.264 3.296 3.328 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

3.570 0 1.515 1.530 1.545 1.560 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

3.084 0 1.717 1.734 1.751 1.768 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 864 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

864 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 287.955 292.706 410.735 412.364 415.452 419.468 

11 -  Personalaufwendungen 466.818 634.620 616.370 621.930 627.540 633.210 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 366.653 494.100 479.660 483.980 488.340 492.750 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 26.962 37.320 36.580 36.910 37.240 37.570 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

68.191 98.600 95.310 96.170 97.040 97.920 

 504100 Beihilfen u. 
Unterstützungsleistungen f. 
Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
13 -  Aufwend. für Sach- und 

Dienstleistungen 
106.241 118.535 110.860 97.925 98.900 99.977 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

37.935 14.800 14.900 15.200 15.400 15.700 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

4.319 5.985 6.060 6.120 6.180 6.240 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. 
baul.Anlagen -Energie- 

10.617 11.750 12.100 12.220 12.340 12.470 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. 
baul.Anlagen -Reinigung- 

16.900 15.000 15.300 15.450 15.610 15.760 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

3.461 3.800 5.700 5.757 5.814 5.872 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

2.219 32.000 16.000 2.020 2.040 2.060 

 526200 Aus- und Fortbildung 723 2.000 3.000 3.030 3.060 3.090 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

3.154 3.200 4.800 4.848 4.896 4.945 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

26.913 25.000 28.000 28.280 28.560 28.840 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 17.140 30.900 23.900 24.100 24.400 24.600 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

17.140 30.900 23.900 24.100 24.400 24.600 

15 -  Transferaufwendungen 300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

300 5.950 8.204 5.890 5.000 5.000 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

22.047 4.560 4.110 4.155 4.200 4.245 

 542200 Mieten und Pachten 0 1.000 0 0 0 0 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.937 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

1.554 1.560 1.610 1.630 1.650 1.670 

 549500 Zuführungen zu sonstigen 
Rückstellungen 

18.556 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen 612.546 794.565 763.444 754.000 760.040 767.032 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 
21) 

-324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 
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Teilergebnisplan Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -324.591 -501.859 -352.709 -341.636 -344.588 -347.564 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

2.200 0 0 0 0 0 

 481100 Erträge aus intern. 
Leistungsbez. 

2.200 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-15.735 -20.700 -24.700 -24.950 -25.190 -25.440 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

15.735 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 700 710 710 720 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-338.126 -522.559 -377.409 -366.586 -369.778 -373.004 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060201 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung des 
Ansatzes, da die Einrichtung zweier zusätzlicher Gruppen und die Einführung der 
U3-Betreuung geplant ist. 
 
414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung 
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für Sprachförderung (siehe 
auch Konto 531800). 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 U3 Pauschalen 
Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für 
die U3-Betreuung.Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig förderfähige -U3- 
Plätze vorgehalten werden. 
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414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Erhöhung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 und zwei 
zusätzlicher Gruppen. 
 
432130 Elternbeiträge 
Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des zu erwartenden Ergebnisses 
2014 und zwei zusätzlicher Gruppen. 
 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände ab dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar als 
Aufwand gebucht werden. 
 
Insbesondere werden im Jahr 2015 Mittel für die Ersteinrichtung von zwei zusätzlichen 
Gruppen für die Ü-3-Kinderbetreuung eingeplant. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 
Weiterleitung der Landeszuweisung (siehe auch Konto 414110). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

173.946 
129.700 

0 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

173.946 
129.700 

0 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 159.522 
212.500 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

203 
103.000 

65.000 0 20.020 20.040 20.060 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

159.726 
315.500 

65.000 0 20.020 20.040 20.060 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

14.220 
-185.800 

-65.000 0 -20.020 -20.040 -20.060 
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Investitionen Produkt 060201  
KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060201 KG Adolf-Kolping Hof - Erkelenz 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

H06020101 Erweiterung u. Umbau 
KG Adolf-Kolping-Hof U 3 

14.424 
-10.000 

0 0 0 0 0 -85.114 
-85.114 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

173.946 
90.000 

0 0 0 0 0 263.946 
263.946 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -159.522 
-100.000 

0 0 0 0 0 -349.060 
-349.060 

H06020102 Erw. Aussenanlagen KG 
Adolf-Kolping Hof U3 

0 
-29.600 

0 0 0 0 0 -29.600 
-29.600 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
15.400 

0 0 0 0 0 15.400 
15.400 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-45.000 

0 0 0 0 0 -45.000 
-45.000 

H06020103 Erweiterung u. Umbau 
KG Adolf-Kolping-Hof Ü 3 

0 
-50.000 

0 0 0 0 0 -50.000 
-50.000 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-50.000 

0 0 0 0 0 -50.000 
-50.000 

S06020105 Neugestaltung 
Außengelände - KG  A.-Kolping-Hof 

0 
-17.500 

0 0 0 0 0 -17.500 
-17.500 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-17.500 

0 0 0 0 0 -17.500 
-17.500 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020101 Anschaffungen > 410 € 
KG A.-K.-Hof 

0 
-38.000 

-49.000 0 -18.000 -18.000 -18.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-38.000 

-49.000 0 -18.000 -18.000 -18.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 In 2015 sollen Einrichtungsgegenstände für zwei Gruppen zur Ü-3-Kinderbetreuung angeschafft werden (31.000 €) 
 sowie marode Außenspielgeräte ersetzt werden (18.000 €). Vom Ansatz sind 20.000 € aus 2014 neu veranschlagt. 
 

B06020103 Ersteinrichtung KG A.-
K.-Hof U 3 > 410 € 

0 
-8.700 

0 0 0 0 0  

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
24.300 

0 0 0 0 0  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-33.000 

0 0 0 0 0  
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Produktbeschreibung Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060202 KG Granterath 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
  

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 15 8 14 14 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 24 33 30 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - 
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Teilergebnisplan Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060202 KG Granterath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

108.969 125.399 122.066 123.253 124.451 125.660 

 414100 Zuweisungen vom Land 76.165 95.488 84.643 85.489 86.344 87.207 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

0 700 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

15.984 7.000 14.600 14.746 14.893 15.042 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

9.179 10.241 9.523 9.618 9.714 9.811 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

7.642 6.970 8.300 8.400 8.500 8.600 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

41.342 39.000 43.000 43.430 43.863 44.302 

 432110 Verpflegungs-
kostenbeiträge 

6.559 9.000 8.000 8.080 8.160 8.242 

 432130 Elternbeiträge 34.783 30.000 35.000 35.350 35.703 36.060 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 420 0 300 303 306 309 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

415 0 200 202 204 206 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

5 0 100 101 102 103 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.762 0 0 0 0 0 

 458200 Erträge a.d. Auflösung o. 
Herabsetzung v. Rückst. 

3.762 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 154.493 164.399 165.366 166.986 168.620 170.271 

11 -  Personalaufwendungen 221.911 256.980 258.400 261.440 264.500 267.600 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 170.386 197.930 198.465 200.805 203.165 205.555 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.213 15.260 15.335 15.515 15.695 15.875 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

33.300 39.190 39.780 40.250 40.720 41.200 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 39.747 50.017 47.390 47.904 48.420 48.957 
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Teilergebnisplan Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060202 KG Granterath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Dienstleistungen 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

7.405 12.400 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

1.720 2.767 1.600 1.616 1.632 1.648 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

7.758 7.050 7.200 7.270 7.340 7.420 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

9.784 8.000 8.200 8.280 8.360 8.450 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

1.914 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

463 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

59 300 300 303 306 309 

 526200 Aus- und Fortbildung 788 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

1.649 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

8.208 9.000 9.090 9.180 9.272 9.365 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 18.104 19.680 19.500 19.700 19.900 20.100 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

18.104 19.680 19.500 19.700 19.900 20.100 

15 -  Transferaufwendungen 100 700 0 0 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

100 700 0 0 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.775 2.130 2.120 2.145 2.170 2.195 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.128 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

648 630 620 630 640 650 

17 = Ordentliche Aufwendungen 281.637 329.507 327.410 331.189 334.990 338.852 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 
21) 

-127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060202 KG Granterath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 

und 24) 
0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -127.144 -165.108 -162.044 -164.203 -166.370 -168.581 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-4.444 -10.400 -6.400 -6.460 -6.530 -6.590 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

4.444 10.000 6.000 6.060 6.120 6.180 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 400 400 400 410 410 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-131.588 -175.508 -168.444 -170.663 -172.900 -175.171 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060202 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Verringerung des 
Ansatzes, da die Sondergenehmigung der Überbelegung nicht mehr erforderlich ist. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Voraussichtliche Landeszuweisung gemäß § 21 KiBiz als zusätzliche Pauschale für 
die U3-Betreuung. Die Erhöhung resultiert daraus, dass erstmalig alle förderfähigen -
U3- Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Ansatz aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014. 
 
 
 

24



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060202 KG Granterath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 8.482 
0 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

375 
4.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

8.858 
4.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-8.858 
-4.000 

-4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 
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Investitionen Produkt 060202  
KG Granterath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060202 KG Granterath 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

H06020201 Erweiterung u. Umbau 
KG Granterath 

-8.482 
0 

0 0 0 0 0 -6.737 
-6.737 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
0 

0 0 0 0 0 172.971 
172.971 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -8.482 
0 

0 0 0 0 0 -179.708 
-179.708 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020201 Auszahlungen < 10.000 
€ KG Granterath 

0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                   3.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060205 KG Gerderath 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 11 13 12 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 37 36 36 35 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 24 22 27 
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Teilergebnisplan Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060205 KG Gerderath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

186.960 208.042 233.491 234.316 235.515 237.625 

 414100 Zuweisungen vom Land 119.335 142.054 152.803 154.331 155.874 157.433 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

2.400 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 

 414120 Zuweisungen vom Land - 
Familienzentrum 

11.917 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

16.380 8.300 15.200 15.352 15.505 15.660 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

17.401 17.758 19.152 19.343 19.536 19.732 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

19.527 19.530 21.200 21.400 21.600 21.800 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

71.059 63.000 67.000 67.840 68.685 69.536 

 432100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

50 0 0 0 0 0 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

11.829 13.000 13.000 13.300 13.600 13.900 

 432130 Elternbeiträge 59.180 50.000 54.000 54.540 55.085 55.636 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.068 0 1.450 1.464 1.479 1.494 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

0 0 150 151 153 155 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

1.068 0 1.300 1.313 1.326 1.339 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.925 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

4.925 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 264.012 271.042 301.941 303.620 305.679 308.655 

11 -  Personalaufwendungen 400.594 423.570 472.910 477.640 482.420 487.250 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 307.647 327.280 364.050 367.690 371.370 375.080 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 24.532 24.820 28.950 29.240 29.530 29.830 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 63.404 66.870 75.090 75.840 76.600 77.370 
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Teilergebnisplan Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060205 KG Gerderath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Beschäftigte 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

72.752 84.513 84.500 85.330 86.063 87.066 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

13.483 14.800 14.900 15.200 15.400 15.700 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

4.436 5.693 5.000 5.050 5.100 5.150 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

10.159 12.220 12.600 12.730 12.850 12.980 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

7.907 10.000 10.200 10.300 10.410 10.510 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

2.678 2.850 2.850 2.878 2.907 2.936 

 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. 
Familienzentrum 

470 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

1.406 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

325 350 350 353 357 360 

 526200 Aus- und Fortbildung 2.044 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

2.741 2.400 2.400 2.424 2.448 2.472 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

16.987 16.500 16.500 16.665 16.831 17.168 

 527930 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 

1.313 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

 529100 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

8.804 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 15.759 18.640 18.000 18.200 18.400 18.500 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

15.759 18.640 18.000 18.200 18.400 18.500 

15 -  Transferaufwendungen 242 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

242 2.400 7.136 5.890 5.000 5.000 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

3.923 4.160 4.250 4.287 4.335 4.383 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.942 1.750 1.750 1.767 1.785 1.803 

 543120 Geschäftsaufwendungen 
Familienzentrum 

880 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

 544120 Versicherungen 1.101 1.110 1.200 1.220 1.250 1.280 
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Teilergebnisplan Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060205 KG Gerderath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
(Unfallkasse NRW) 

17 = Ordentliche Aufwendungen 493.271 533.283 586.796 591.347 596.218 602.199 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -229.258 -262.241 -284.855 -287.727 -290.539 -293.544 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-15.610 -17.300 -19.300 -19.490 -19.690 -19.880 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

15.610 16.000 18.000 18.180 18.360 18.540 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 1.300 1.300 1.310 1.330 1.340 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-244.869 -279.541 -304.155 -307.217 -310.229 -313.424 

 
 
Erläuterungen 
zum Produkt 060205 
 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414110 Zuweisungen vom Land - Sprachförderung - 
Zu erwartende Zuweisungen vom Land für Sprachförderung. 
 
414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum - 
Landeszuweisung für das Familienzentrum gemäß KiBiz. 
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414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der erwarteten Mittagsverpflegungen. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnis 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Aufwand für allgemeine, bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe 
beim Konto 414135). 
 
527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
(Verpflegung Ganztag) 
Der Ansatz entspricht dem angepassten Aufwand des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses 2014. 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 
abgebildet. 
 
 
 

32



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

 

Teilfinanzplan Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060205 KG Gerderath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

19.647 
13.500 

7.500 0 4.515 4.530 4.545 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

19.647 
13.500 

7.500 0 4.515 4.530 4.545 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-19.647 
-13.500 

-7.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 
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Investitionen Produkt 060205  
KG Gerderath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060205 KG Gerderath 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020501 Auszahl. < 10.000 € KG 
Gerderath 

-18.241 
-12.000 

-6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-18.241 
-12.000 

-6.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
 Neubeschaffung einer Kinderküchenzeile                               3.000,00 € 
 insgesamt                                                                                6.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 26 22 22 22 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 53 57 57 54 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 21 23 24 24 

 

35



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

 

Teilergebnisplan Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

187.029 218.882 269.619 270.234 271.409 274.033 

 414100 Zuweisungen vom Land 148.563 166.741 201.143 203.154 205.185 207.237 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

5.250 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

0 8.300 22.400 22.624 22.850 23.078 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

25.010 23.181 23.894 24.132 24.374 24.618 

 414700 Zuschüsse von privaten 
Unternehmen 

150 0 0 0 0 0 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

8.057 11.460 8.800 8.900 9.000 9.100 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

102.462 82.000 100.000 101.000 102.008 103.024 

 432110 Verpflegungskostenbeiträge 20.645 20.000 20.000 20.200 20.400 20.600 

 432130 Elternbeiträge 81.817 62.000 80.000 80.800 81.608 82.424 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

3.088 0 2.800 2.828 2.856 2.884 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

1.327 0 1.000 1.010 1.020 1.030 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

1.761 0 1.800 1.818 1.836 1.854 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.432 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

1.432 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 294.011 300.882 372.419 374.062 376.273 379.941 

11 -  Personalaufwendungen 459.178 526.380 555.930 561.490 567.110 572.790 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 360.750 410.090 433.210 437.540 441.920 446.340 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 26.810 30.320 32.040 32.360 32.680 33.010 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

66.606 81.370 85.860 86.720 87.590 88.470 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 
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Teilergebnisplan Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

89.654 116.626 93.250 94.267 95.175 96.204 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

16.515 39.800 14.900 15.200 15.400 15.700 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

4.176 8.006 6.000 6.060 6.120 6.180 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

14.083 12.220 12.600 12.730 12.850 12.980 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

18.353 18.600 19.000 19.190 19.380 19.580 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

3.476 3.800 4.750 4.797 4.845 4.893 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

698 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 

 526200 Aus- und Fortbildung 738 2.000 2.500 2.525 2.550 2.575 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

3.106 3.200 4.000 4.040 4.080 4.121 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

28.510 22.000 22.000 22.200 22.400 22.600 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 17.602 28.200 20.100 20.300 20.500 20.700 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

17.602 28.200 20.100 20.300 20.500 20.700 

15 -  Transferaufwendungen 4.300 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

4.300 4.200 8.382 6.424 5.000 5.000 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

3.427 3.650 3.900 3.942 3.985 4.028 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.808 2.000 2.250 2.272 2.295 2.318 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

1.619 1.650 1.650 1.670 1.690 1.710 

17 = Ordentliche Aufwendungen 574.161 679.056 681.562 686.423 691.770 698.722 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 

und 24) 
0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -280.150 -378.174 -309.143 -312.361 -315.497 -318.781 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-24.919 -16.600 -24.700 -24.950 -25.190 -25.440 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

24.919 16.000 24.000 24.240 24.480 24.720 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 600 700 710 710 720 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-305.069 -394.774 -333.843 -337.311 -340.687 -344.221 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060206 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Erhöhung der 
Erträge, da der Einstieg in die U3-Betreuung und die Einrichtung einer 5. Gruppe 
geplant ist. 
 
414110 Zuweisungen für Zwecke vom Land - Sprachförderung 
Es handelt sich hierbei um die Zuweisung des Landes für die Sprachförderung (siehe 
auch Konto 531800). 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch 
Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 529160) 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
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416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen 
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432100 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnis 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Aufwand für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im Regel-
kindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Ertrag in gleicher Höhe beim 
Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481150 und 581150 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

170.000 
58.000 

0 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

170.000 
58.000 

0 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 206.951 
40.000 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

698 
50.000 

9.500 0 5.525 5.550 5.575 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

207.648 
90.000 

9.500 0 5.525 5.550 5.575 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-37.648 
-32.000 

-9.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 
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Investitionen Produkt 060206  
KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060206 KG Am Hagelkreuz - Erkelenz 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

H06020601 Erweiterung und Umbau 
KG Am Hagelkreuz 

-36.951 
-9.000 

0 0 0 0 0 -76.681 
-76.681 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

170.000 
31.000 

0 0 0 0 0 201.000 
201.000 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -206.951 
-40.000 

0 0 0 0 0 -277.681 
-277.681 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020601 Auszahl. < 10.000 € KG 
Am Hagelkreuz 

0 
-15.000 

-7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-15.000 

-7.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                           3.000,00 € 
 Neubeschaffung von Kinderspülen in 4 Gruppen                     4.000,00 € 
 insgesamt                                                                                 7.000,00 € 
 

B06020603 Auszahl. < 10.000 € KG 
Am Hagelkreuz U 3 

0 
-6.000 

0 0 0 0 0  

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
27.000 

0 0 0 0 0  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-33.000 

0 0 0 0 0  
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Produktbeschreibung Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060207 KG Hetzerath 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 7 6 8 5 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 22 30 30 25 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 16 13 11 15 
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Teilergebnisplan Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060207 KG Hetzerath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

105.080 114.775 122.559 123.325 123.746 124.892 

 414100 Zuweisungen vom Land 76.618 88.723 90.979 91.888 92.807 93.735 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

350 700 1.068 712 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

13.716 4.500 9.000 9.090 9.180 9.272 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

10.555 12.012 12.312 12.435 12.559 12.685 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

3.841 3.840 4.200 4.200 4.200 4.200 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

47.870 44.500 48.500 48.995 49.490 49.987 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

9.162 9.500 9.500 9.595 9.690 9.787 

 432130 Elternbeiträge 38.708 35.000 39.000 39.400 39.800 40.200 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

605 0 300 303 306 309 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

145 0 150 152 153 155 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

461 0 150 152 153 155 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 153.555 159.275 171.359 172.623 173.542 175.188 

11 -  Personalaufwendungen 233.380 240.100 284.170 287.010 289.880 292.770 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 179.062 184.520 218.950 221.140 223.350 225.580 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.817 14.280 16.920 17.090 17.260 17.430 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

35.489 36.700 43.480 43.910 44.350 44.790 

 504100 Beihilfen u. 
Unterstützungsleistungen f. 
Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

34.843 52.750 52.300 52.873 53.436 54.009 
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Teilergebnisplan Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060207 KG Hetzerath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 521100 Unterhaltung der Grund-

stücke und baulichen Anlagen 
1.214 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

2.812 3.470 2.500 2.525 2.550 2.575 

 524200 Bewirtschaft.d. 
Grundst.u.baul.Anlagen -Energie- 

5.897 6.580 6.800 6.870 6.940 7.010 

 524400 Bewirtschaft.d. Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

9.782 8.500 8.700 8.790 8.870 8.960 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

597 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

919 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

0 300 300 303 306 309 

 526200 Aus- und Fortbildung 589 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

2.201 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

10.831 13.000 13.000 13.130 13.260 13.390 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 9.140 9.840 9.800 9.900 10.000 10.100 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

9.140 9.840 9.800 9.900 10.000 10.100 

15 -  Transferaufwendungen 100 700 1.100 700 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

100 700 1.100 700 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.317 2.145 2.170 2.195 2.220 2.245 

 543100 Geschäftsaufwendungen 669 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

648 645 670 680 690 700 

17 = Ordentliche Aufwendungen 278.780 305.535 349.540 352.678 355.536 359.124 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060207 KG Hetzerath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
26 = Jahresergebnis (22 und 25) -125.225 -146.260 -178.181 -180.055 -181.994 -183.936 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-8.626 -10.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

8.626 10.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 600 610 610 620 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-133.851 -156.960 -190.781 -192.785 -194.844 -196.916 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060207 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung. (siehe auch 
Konto 529160) 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
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Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060207 KG Hetzerath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
39.485 

0 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

0 
39.485 

0 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
50.000 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

919 
28.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

919 
78.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-919 
-38.515 

-4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 
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Investitionen Produkt 060207  
KG Hetzerath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060207 KG Hetzerath 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

B06020704 Außenspielgerät 
Kindergarten Hetzerath 

0 
-15.000 

0 0 0 0 0 -15.000 
-15.000 

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-15.000 

0 0 0 0 0 -15.000 
-15.000 

H06020701 Erweiterung und Umbau 
KG Hetzerath U 3 

0 
-16.500 

0 0 0 0 0 -16.500 
-16.500 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
33.500 

0 0 0 0 0 33.500 
33.500 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-50.000 

0 0 0 0 0 -50.000 
-50.000 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020701 Auszahl. < 10.000 € KG 
Hetzerath 

0 
-4.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-4.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 

 
 

B06020703 Anschaffungen > 410 € 
KG Hetzerath U 3 

0 
-2.015 

0 0 0 0 0  

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
5.985 

0 0 0 0 0  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-8.000 

0 0 0 0 0  
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Produktbeschreibung Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 11 7 9 9 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 24 29 27 32 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 15 8 8 16 
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Teilergebnisplan Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

112.464 135.526 160.708 162.255 163.817 165.395 

 414100 Zuweisungen vom Land 83.148 97.528 117.131 118.302 119.485 120.680 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

1.050 1.050 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

6.750 8.100 14.400 14.544 14.689 14.836 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

11.488 10.138 13.277 13.409 13.543 13.679 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

10.028 13.710 10.900 11.000 11.100 11.200 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

41.701 42.000 62.000 62.620 63.245 63.875 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

9.112 12.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 432130 Elternbeiträge 32.590 30.000 50.000 50.500 51.005 51.515 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

809 0 750 759 765 774 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

439 0 300 303 306 309 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

371 0 450 456 459 465 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.826 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

2.826 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 157.801 177.526 223.458 225.634 227.827 230.044 

11 -  Personalaufwendungen 237.153 280.710 302.980 306.010 309.070 312.160 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 182.460 216.930 234.180 236.520 238.890 241.280 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 14.061 16.760 18.090 18.270 18.450 18.630 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

35.620 42.420 45.890 46.350 46.810 47.280 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

43.148 58.701 61.850 62.507 63.185 63.843 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

9.408 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

2.418 3.691 3.500 3.535 3.570 3.605 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

5.905 6.110 6.300 6.360 6.430 6.490 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

9.054 13.000 13.300 13.430 13.570 13.700 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

1.731 1.900 2.850 2.878 2.907 2.936 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

728 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 

 526200 Aus- und Fortbildung 734 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

1.693 1.600 2.400 2.424 2.448 2.472 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

11.477 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 15.387 17.120 16.300 16.500 16.600 16.800 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

15.387 17.120 16.300 16.500 16.600 16.800 

15 -  Transferaufwendungen 200 1.050 0 0 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

200 1.050 0 0 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.407 2.277 2.470 2.497 2.525 2.553 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.597 1.500 1.750 1.767 1.785 1.803 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

809 777 720 730 740 750 

17 = Ordentliche Aufwendungen 298.295 359.858 383.600 387.514 391.380 395.356 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -140.494 -182.332 -160.142 -161.881 -163.553 -165.313 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-21.709 -15.700 -18.600 -18.790 -18.970 -19.160 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

21.709 15.000 18.000 18.180 18.360 18.540 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 600 610 610 620 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-162.204 -198.032 -178.742 -180.671 -182.523 -184.473 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060208 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung der 
Erträge begründet sich in der Einrichtung einer 3. Gruppe. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
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432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

6.723 
9.000 

11.500 0 4.515 4.530 4.545 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

6.723 
9.000 

11.500 0 4.515 4.530 4.545 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-6.723 
-9.000 

-11.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 
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Investitionen Produkt 060208  
KG Buscherhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060208 KG Buscherhof - Erkelenz 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020801 Auszahl. < 10.000 € KG 
Buscherhof 

-2.260 
-8.000 

-10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-2.260 
-8.000 

-10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
 Anschaffungen eines neuen Spielgeräts                                 7.000,00 € 
 insgesamt                                                                              10.000,00 € 

 
 

B06020803 Ersteinrichtung KG 
Buscherhof U 3 >410 € 

-3.736 
0 

0 0 0 0 0  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-3.736 
0 

0 0 0 0 0  
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Produktbeschreibung Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060209 KG Lövenich 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 25 20 22 22 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 25 39 27 26 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung - - - - 
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Teilergebnisplan Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060209 KG Lövenich 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

88.844 118.695 132.311 133.412 134.702 136.005 

 414100 Zuweisungen vom Land 66.107 82.754 95.214 96.166 97.127 98.099 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

1.050 700 178 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

3.415 6.518 12.000 12.120 12.241 12.363 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

10.189 9.523 10.719 10.826 10.934 11.043 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

8.083 14.200 9.200 9.300 9.400 9.500 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

31.245 34.000 34.000 34.340 34.682 35.027 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

5.252 9.000 9.000 9.090 9.180 9.270 

 432130 Elternbeiträge 25.992 25.000 25.000 25.250 25.502 25.757 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

839 0 400 404 408 412 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

156 0 100 101 102 103 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

683 0 300 303 306 309 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 120.929 152.695 166.711 168.156 169.792 171.444 

11 -  Personalaufwendungen 220.073 244.400 282.240 285.060 287.920 290.800 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 168.814 188.390 217.470 219.640 221.840 224.060 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 12.943 14.430 16.810 16.980 17.150 17.320 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

33.305 36.980 43.140 43.570 44.010 44.450 

 504100 Beihilfen u. Unter-
stützungsleistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

51.885 53.512 53.435 54.017 54.600 55.174 
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Teilergebnisplan Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060209 KG Lövenich 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

18.287 10.400 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

6.161 4.084 3.535 3.570 3.605 3.640 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

4.117 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

10.613 11.500 11.700 11.820 11.940 12.050 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

1.566 1.900 1.900 1.919 1.938 1.957 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

222 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

572 700 700 707 714 721 

 526200 Aus- und Fortbildung 1.157 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

1.633 1.600 1.600 1.616 1.632 1.648 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

7.558 10.500 10.500 10.605 10.711 10.818 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 28.688 18.060 17.600 17.800 18.000 18.100 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

28.688 18.060 17.600 17.800 18.000 18.100 

15 -  Transferaufwendungen 0 700 200 0 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

0 700 200 0 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.292 2.300 2.270 2.295 2.320 2.345 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.482 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

809 800 770 780 790 800 

17 = Ordentliche Aufwendungen 302.938 318.972 355.745 359.172 362.840 366.419 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060209 KG Lövenich 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 

und 24) 
0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -182.010 -166.277 -189.034 -191.016 -193.048 -194.975 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-8.636 -15.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

8.636 15.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 600 610 610 620 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-190.645 -181.977 -201.634 -203.746 -205.898 -207.955 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060209 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Erhöhung 
resultiert aus der Einrichtung einer 2. Gruppe für die U-3-Betreuung. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
416100 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen 
Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. Der Ertrag 
reduziert sich, da einige Sonderposten vollständig aufgelöst sind. 
 
 
 

59



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine  bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060209 KG Lövenich 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

-432 
0 

0 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

-432 
0 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

4.339 
4.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

4.339 
4.000 

4.000 0 4.010 4.020 4.030 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-4.771 
-4.000 

-4.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 
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Investitionen Produkt 060209  
KG Lövenich 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060209 KG Lövenich 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

B06020903 Ersteinrichtung KG 
Lövenich U 3 > 410 € 

-432 
0 

0 0 0 0 0 -2.148 
-2.148 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

-432 
0 

0 0 0 0 0 36.291 
36.291 

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
0 

0 0 0 0 0 -38.439 
-38.439 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06020901 Auszahl. < 10.000 € KG 
Lövenich 

-4.117 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-4.117 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 4 4 7 8 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 14 21 18 19 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 25 25 23 
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Teilergebnisplan Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

158.949 191.947 209.906 210.556 211.761 213.875 

 414100 Zuweisungen vom Land 119.095 157.943 164.286 165.928 167.588 169.264 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

875 1.400 2.314 890 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

23.667 11.200 20.600 20.806 21.014 21.224 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

10.525 11.714 12.606 12.732 12.859 12.987 

 414700 Zuschüsse von privaten 
Unternehmen 

98 0 0 0 0 0 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

4.689 4.690 5.100 5.200 5.300 5.400 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

51.317 55.000 55.000 55.550 56.104 56.662 

 432110 
Verpflegungskostenbeiträge 

13.310 15.000 15.000 15.150 15.300 15.450 

 432130 Elternbeiträge 38.007 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

2.025 0 1.600 1.616 1.632 1.648 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

1.105 0 800 808 816 824 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

920 0 800 808 816 824 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 401 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

401 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 212.692 246.947 266.506 267.722 269.497 272.185 

11 -  Personalaufwendungen 324.533 384.630 423.640 427.860 432.130 436.450 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 250.368 297.080 329.220 332.510 335.830 339.190 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 19.381 23.920 23.960 24.190 24.430 24.670 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

49.772 59.030 65.640 66.290 66.950 67.620 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs- 204 10 10 10 10 10 
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Teilergebnisplan Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
leistungen f. Beschäft. 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

58.166 73.586 63.350 64.032 64.715 65.398 

 521100 Unterhaltung der 
Grundstücke und baulichen 
Anlagen 

10.663 12.400 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

1.859 3.356 3.000 3.030 3.060 3.090 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

7.115 6.580 6.800 6.870 6.940 7.010 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

13.606 13.500 13.800 13.940 14.080 14.220 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

1.998 2.850 2.850 2.878 2.907 2.936 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

5.964 10.000 1.500 1.515 1.530 1.545 

 526200 Aus- und Fortbildung 1.739 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

825 2.400 2.400 2.424 2.448 2.472 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

14.397 16.000 16.000 16.160 16.320 16.480 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 11.221 13.300 12.900 13.000 13.200 13.300 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

11.221 13.300 12.900 13.000 13.200 13.300 

15 -  Transferaufwendungen 200 1.400 2.314 890 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

200 1.400 2.314 890 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.221 2.395 2.550 2.577 2.605 2.633 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.574 1.750 1.750 1.767 1.785 1.803 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

648 645 800 810 820 830 

17 = Ordentliche Aufwendungen 396.342 475.311 504.754 508.359 512.650 517.781 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 
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Teilergebnisplan Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -183.650 -228.364 -238.248 -240.637 -243.153 -245.596 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-22.937 -22.700 -12.600 -12.730 -12.850 -12.980 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

22.937 22.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 600 610 610 620 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-206.588 -251.064 -250.848 -253.367 -256.003 -258.576 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060210 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
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432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
Der Aufwand mindert sich, da umfangreiche Neuanschaffungen für die 3. Gruppe 
einmalig in 2014 getätigt wurden.  
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

10.950 
25.000 

4.500 0 4.515 4.530 4.545 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

10.950 
25.000 

4.500 0 4.515 4.530 4.545 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-10.950 
-25.000 

-4.500 0 -4.515 -4.530 -4.545 
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Investitionen Produkt 060210  
KG Bauxhof - Erkelenz 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060210 KG Bauxhof - Erkelenz 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021001 Auszahl. < 10.000 € KG 
Bauxhof 

-4.986 
-15.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-4.986 
-15.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060211 KG Venrath 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 3 5 5 4 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 22 17 17 21 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 2 4 4 3 
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Teilergebnisplan Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060211 KG Venrath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen u.allg.Umlagen 48.793 54.865 60.140 60.640 61.196 61.706 

 414100 Zuweisungen vom Land 39.615 40.127 45.090 45.540 45.996 46.456 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

0 350 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

6.183 6.398 6.750 6.800 6.900 6.950 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

2.995 2.990 3.300 3.300 3.300 3.300 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

30.751 25.000 32.000 32.320 32.642 32.967 

 432100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

100 0 0 0 0 0 

 432110 Verpflegungs-
kostenbeiträge 

4.484 5.000 7.000 7.070 7.140 7.210 

 432130 Elternbeiträge 26.167 20.000 25.000 25.250 25.502 25.757 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

414 0 200 202 204 206 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

414 0 200 202 204 206 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 79.957 79.865 92.340 93.162 94.042 94.879 

11 -  Personalaufwendungen 129.902 132.270 126.410 127.230 128.050 128.880 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 99.221 101.410 96.955 97.575 98.195 98.825 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 6.363 6.480 6.075 6.105 6.135 6.165 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

19.305 19.780 18.560 18.680 18.800 18.920 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

27.684 28.894 31.400 31.713 32.026 32.339 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

12.404 5.150 5.200 5.300 5.400 5.500 

 524100 Bewirtschaftung der 1.321 2.248 1.500 1.515 1.530 1.545 
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Teilergebnisplan Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060211 KG Venrath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Grundstücke und baul. Anlagen 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

1.833 3.196 3.300 3.330 3.370 3.400 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

4.278 4.500 4.600 4.650 4.690 4.740 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

460 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

542 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

0 300 300 303 306 309 

 526200 Aus- und Fortbildung 539 500 500 505 510 515 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

1.121 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

5.185 5.000 8.000 8.080 8.160 8.240 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 5.150 5.700 5.500 5.600 5.600 5.700 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

5.150 5.700 5.500 5.600 5.600 5.700 

15 -  Transferaufwendungen 50 350 0 0 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

50 350 0 0 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.744 1.850 1.940 1.965 1.990 2.015 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.339 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

405 350 440 450 460 470 

17 = Ordentliche Aufwendungen 164.529 169.064 165.250 166.508 167.666 168.934 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentl. Ergebnis (23 u.24) 0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -84.572 -89.199 -72.910 -73.346 -73.624 -74.055 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060211 KG Venrath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
28 - Aufwendungen aus internen 

Leistungsbeziehungen 
-7.066 -6.400 -12.400 -12.520 -12.650 -12.770 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

7.066 6.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 400 400 400 410 410 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-91.638 -95.599 -85.310 -85.866 -86.274 -86.825 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060211 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
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525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060211 KG Venrath 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
20.000 

5.000 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

542 
6.000 

12.000 0 4.010 4.020 4.030 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

542 
26.000 

17.000 0 4.010 4.020 4.030 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-542 
-26.000 

-17.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 
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Investitionen Produkt 060211  
KG Venrath 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060211 KG Venrath 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

S06021101 Errichtung einer 
Rampenanlage Kiga Venrath 

0 
-20.000 

-5.000 0 0 0 0 -20.000 
-20.000 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-20.000 

-5.000 0 0 0 0 -20.000 
-20.000 

  

 Erläuterungen: 
  
 Errichtung einer Rampenanlage zur Erschließung des Außengeländes des Kindergarten Venrath. 
 Beim vorliegenden Haushaltsansatz handelt es sich um eine teilweise Neuveranschlagung aus dem Haushaltsjahr 2014. 

 
 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021101 Auszahl. < 10.000 € KG 
Venrath 

0 
-5.000 

-11.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-5.000 

-11.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                             3.000,00 € 
 Austausch der Rutsche, da die vorhandene Rutsche nicht 
 mehr die Sicherheitsanforderungen nach DIN Norm erfüllt        8.000,00 € 
 insgesamt                                                                                  11.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060212 KG Kückhoven 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 12 2 2 5 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 26 15 15 11 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 10 5 5 7 
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Teilergebnisplan Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060212 KG Kückhoven 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

48.864 65.319 73.181 73.625 74.085 74.730 

 414100 Zuweisungen vom Land 35.249 46.673 51.428 51.942 52.461 52.986 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

350 350 365 178 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

3.165 3.800 5.400 5.454 5.508 5.563 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

5.836 5.236 6.388 6.451 6.516 6.581 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

4.263 4.260 4.600 4.600 4.600 4.600 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

14.324 17.000 21.000 21.270 21.540 21.810 

 432110 Verpflegungskosten-
beiträge 

4.428 7.000 7.000 7.070 7.140 7.210 

 432130 Elternbeiträge 9.895 10.000 14.000 14.200 14.400 14.600 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 882 0 400 404 408 412 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

122 0 200 202 204 206 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

760 0 200 202 204 206 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 453 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

453 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 64.523 82.319 94.581 95.299 96.033 96.952 

11 -  Personalaufwendungen 128.106 116.330 96.840 97.810 98.800 99.790 

 501100 Beamte 4.807 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 96.347 87.740 72.880 73.610 74.350 75.090 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 7.679 6.730 4.780 4.830 4.880 4.930 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

19.068 17.260 14.360 14.500 14.650 14.800 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 25.589 39.393 39.500 39.878 40.256 40.644 
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Teilergebnisplan Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060212 KG Kückhoven 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Dienstleistungen 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

550 6.400 6.500 6.600 6.700 6.800 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

1.849 2.565 2.000 2.020 2.040 2.060 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

4.320 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

8.055 8.000 8.200 8.280 8.360 8.450 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

632 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

599 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

497 300 300 303 306 309 

 526200 Aus- und Fortbildung 1.772 500 500 505 510 515 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

949 800 1.000 1.010 1.020 1.030 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

6.367 8.000 8.000 8.080 8.160 8.240 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 7.113 8.040 7.400 7.500 7.500 7.600 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

7.113 8.040 7.400 7.500 7.500 7.600 

15 -  Transferaufwendungen 100 350 365 178 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

100 350 365 178 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.711 1.550 1.600 1.622 1.645 1.667 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.307 1.250 1.250 1.262 1.275 1.287 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

405 300 350 360 370 380 

17 = Ordentliche Aufwendungen 162.619 165.663 145.705 146.988 148.201 149.701 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060212 KG Kückhoven 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 

und 24) 
0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -98.096 -83.344 -51.124 -51.689 -52.168 -52.749 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-6.887 -5.500 -12.500 -12.630 -12.750 -12.880 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

6.887 5.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 500 500 510 510 520 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-104.983 -88.844 -63.624 -64.319 -64.918 -65.629 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060212 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414135 Zuweisung der Landes im Rahmen der Eingliederungshilfe 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
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Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
527910 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 
(Verpflegung Ganztag) 
Voraussichtliches Aufwandsaufkommen bei der Verpflegung zur Ganztagsbetreuung. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060212 KG Kückhoven 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

599 
4.000 

11.000 0 4.010 4.020 4.030 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

599 
4.000 

11.000 0 4.010 4.020 4.030 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-599 
-4.000 

-11.000 0 -4.010 -4.020 -4.030 
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Investitionen Produkt 060212  
KG Kückhoven 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060212 KG Kückhoven 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021201 Auszahl. < 10.000 € KG 
Kückhoven 

0 
-3.000 

-10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-3.000 

-10.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
 Einrichtungsgegenstände für Mehrzweckraum 
 (Kletterwand u. a.)                                                                    7.000,00 € 
 insgesamt                                                                               10.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 2 8 7 12 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 35 53 63 50 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 20 30 18 37 
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Teilergebnisplan Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

372.267 436.054 462.348 429.558 433.053 436.765 

 414100 Zuweisungen vom Land 182.993 262.048 309.600 312.696 315.822 318.981 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

2.750 2.400 356 178 0 0 

 414130 Zuw. des Landes 
Zubringerdienst heilpäd. Gruppe 

18.525 12.000 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

131.455 119.455 96.250 60.000 60.000 60.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

9.915 11.900 26.500 26.765 27.032 27.302 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

24.923 26.551 27.742 28.019 28.299 28.582 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

1.705 1.700 1.900 1.900 1.900 1.900 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

84.484 80.000 114.000 115.140 116.289 117.447 

 432110 Verpflegungs-
kostenbeiträge 

20.450 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 

 432130 Elternbeiträge 64.034 60.000 90.000 90.900 91.809 92.727 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.727 0 1.500 1.515 1.530 1.545 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

912 0 600 606 612 618 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

815 0 900 909 918 927 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.750 0 0 0 0 0 

 458200 Erträge a.d. Auflösung o. 
Herabsetzung v. Rückst. 

3.750 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 462.228 516.054 577.848 546.213 550.872 555.757 

11 -  Personalaufwendungen 521.491 667.960 773.550 781.290 789.110 797.000 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 405.521 520.470 603.500 609.540 615.640 621.800 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 30.233 38.840 45.180 45.630 46.090 46.550 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

80.724 104.050 120.050 121.250 122.460 123.680 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 
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Teilergebnisplan Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

105.807 91.062 82.950 83.873 84.806 85.739 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

8.571 7.000 10.500 10.700 10.900 11.100 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

-2.300 4.000 3.000 3.030 3.060 3.090 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

3.535 4.512 8.000 8.080 8.160 8.240 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

23.195 22.000 22.400 22.620 22.850 23.080 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

7.360 4.250 4.750 4.800 4.850 4.900 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

13.344 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

220 300 300 303 306 309 

 526200 Aus- und Fortbildung 2.838 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

2.853 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

27.666 25.000 25.000 25.250 25.500 25.750 

 529100 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

18.525 15.000 0 0 0 0 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 6.564 6.860 8.700 8.800 8.900 9.000 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

6.564 6.860 8.700 8.800 8.900 9.000 

15 -  Transferaufwendungen 202 2.400 356 178 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

202 2.400 356 178 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

131.470 148.668 144.407 145.855 147.320 148.808 

 542200 Mieten und Pachten 128.878 145.498 140.697 142.103 143.525 144.960 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.669 2.250 2.250 2.272 2.295 2.318 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

923 920 1.460 1.480 1.500 1.530 

17 = Ordentliche Aufwendungen 765.533 916.950 1.009.963 1.019.996 1.030.136 1.040.547 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 

86



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

Teilergebnisplan Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -303.305 -400.896 -432.115 -473.783 -479.264 -484.790 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-22.347 -7.100 -12.100 -12.220 -12.340 -12.460 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

22.347 7.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 100 100 100 100 100 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-325.652 -407.996 -444.215 -486.003 -491.604 -497.250 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060213 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414130 Zuweisungen des Landes Zubringerdienst heilpädagogische Gruppe 
Wegfall der Zuweisungen für den Zubringerdienst zur heilpädagogischen Gruppe, da 
keine Kinder mehr befördert werden (siehe auch Konto 529100). 
 
414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife 
Eingliederungshilfe des überörtlichen Sozialhilfeträgers für Kinder mit Behinderung 
in Einrichtungen zur teilstationären Betreuung. Die Ertragsminderung ergibt sich 
aufgrund einer gesetzlichen Änderung zur Finanzierung integrativer Gruppen. 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3- Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
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432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr berechnen sich aus dem voraussichtlichen 
Beitragsaufkommen 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Aufwand für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
Wegfall des entsprechenden Aufwandes, da keine Kinder mehr befördert werden 
müssen (siehe auch Konto 414130). 
 
542200 Mieten und Pachten 
Jährliche Mietaufwendungen für den Kindergarten Oerather Mühlenfeld. 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
 
 

88



 Haushaltsplan 2015 
 

 

 

 
 

 

Teilfinanzplan Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
45.000 

0 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

23.678 
22.500 

5.500 0 5.525 5.550 5.575 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

23.678 
67.500 

5.500 0 5.525 5.550 5.575 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-23.678 
-67.500 

-5.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 
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Investitionen Produkt 060213  
KG Oerather Mühlenfeld 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060213 KG Oerather Mühlenfeld 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

S06021301 Erw. Aussenanlagen KG 
Oerather Mühlenfeld 

0 
-45.000 

0 0 0 0 0 -45.000 
-45.000 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-45.000 

0 0 0 0 0 -45.000 
-45.000 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021304 Anschaff. >410 Euro KG 
Oerather Mühlenfeld 

-10.335 
-20.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-10.335 
-20.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414110/614110 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 531800/731800 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 
 Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 16 15 10 11 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 37 49 56 45 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 41 41 39 49 
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Teilergebnisplan Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

339.830 357.083 472.071 473.798 476.727 480.304 

 414100 Zuweisungen vom Land 233.444 283.029 331.712 334.529 337.374 340.248 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

5.425 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 

 414120 Zuweisungen vom Land - 
Familienzentrum 

14.083 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

58.398 20.100 33.400 33.734 34.071 34.412 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

22.891 24.324 25.667 25.923 26.182 26.444 

 414700 Zuschüsse von privaten 
Unternehmen 

150 0 0 0 0 0 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

5.439 5.680 5.900 6.000 6.100 6.200 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

93.121 82.000 97.000 97.970 98.947 99.932 

 432110 Verpflegungskosten-
beiträge 

26.170 22.000 22.000 22.220 22.440 22.660 

 432130 Elternbeiträge 66.951 60.000 75.000 75.750 76.507 77.272 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

2.145 0 2.300 2.323 2.346 2.369 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

984 0 700 707 714 721 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

1.161 0 1.600 1.616 1.632 1.648 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 15.306 0 0 0 0 0 

 458200 Erträge a.d. Auflösung o. 
Herabsetzung v. Rückst. 

15.000 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

306 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 450.402 439.083 571.371 574.091 578.020 582.605 

11 -  Personalaufwendungen 706.767 721.040 756.160 763.720 771.360 779.070 

 501100 Beamte 4.808 4.590 4.810 4.860 4.910 4.960 

 501200 Tariflich Beschäftigte 552.813 562.970 590.240 596.140 602.100 608.120 
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Teilergebnisplan Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 40.551 42.050 44.210 44.650 45.100 45.550 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

108.391 111.420 116.890 118.060 119.240 120.430 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

204 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

107.976 148.814 153.450 134.740 136.030 137.340 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

4.029 35.000 40.200 20.600 21.000 21.400 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

5.060 6.612 5.000 5.050 5.100 5.150 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. 
baul.Anlagen -Energie- 

16.139 19.552 20.100 20.300 20.500 20.710 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

26.726 21.500 22.000 22.220 22.440 22.670 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

3.763 4.750 4.750 4.800 4.850 4.900 

 525610 Unterhalt.d.Geräte u.a. 
Familienzentrum 

0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

810 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 

 526200 Aus- und Fortbildung 1.204 2.500 2.500 2.525 2.550 2.575 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

2.575 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

33.836 28.000 28.000 28.280 28.560 28.840 

 527930 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.-Familienzentrum- 

154 6.400 6.400 6.400 6.400 6.400 

 529100 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

13.680 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 19.323 21.540 21.300 21.500 21.700 21.900 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

19.323 21.540 21.300 21.500 21.700 21.900 

15 -  Transferaufwendungen 502 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

502 5.950 57.392 55.612 55.000 55.000 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

4.236 3.770 4.000 4.042 4.085 4.138 

 543100 Geschäftsaufwendungen 2.714 2.250 2.250 2.272 2.295 2.318 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

1.522 1.520 1.750 1.770 1.790 1.820 

17 = Ordentliche Aufwendungen 838.804 901.114 992.302 979.614 988.175 997.448 
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Teilergebnisplan Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
18 = Ordentliches Ergebnis (10 u.17) -388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 
21) 

-388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -388.402 -462.031 -420.931 -405.523 -410.155 -414.843 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-18.409 -20.800 -25.500 -25.760 -26.010 -26.270 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

18.409 20.000 24.000 24.240 24.480 24.720 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 800 1.500 1.520 1.530 1.550 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-406.811 -482.831 -446.431 -431.283 -436.165 -441.113 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060216 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. 
 
414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Sprachförderung 
Es handelt sich hierbei um eine Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Höhe 
von 57.392 € (siehe auch Aufwand in gleicher Höhe beim Konto 531800). 
 
414120 Zuweisungen vom Land - Familienzentrum 
Erwartete Landeszuweisungen für das Familienzentrum. 
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414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der 
Einzelintegration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 
529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Die Erhöhung resultiert daraus, dass 
erstmalig alle förderfähigen U-3-Plätze vorgehalten werden. 
 
414145 Zuweisungen des Landes - Ausgleich für Elternbeitragsbefreiung - 
Ausgleichszahlung des Landes für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
a) Erneuerung der Zufahrt an der Westpromenade   20.000 € 
b) Pauschaler Ansatz                                                   20.200 € 
    Gesamt:                                                                       40.200 € 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 
Voraussichtliche Aufwendungen an Fahrtkosten für Selbstfahrer bzw. für die 
Inanspruchnahme eines Taxidienstes. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 
Weiterleitung der Landeszuweisung für Sprachförderung (siehe auch Konto 414110). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

12.990 
5.500 

17.500 0 5.525 5.550 5.575 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

12.990 
5.500 

17.500 0 5.525 5.550 5.575 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-12.990 
-5.500 

-17.500 0 -5.525 -5.550 -5.575 
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Investitionen Produkt 060216  
Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060216 Kombinierte Tageseinrichtungen Westpromenade/Zehnthofweg 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

B06021605 Außenspielgerät für 
Komb. Tageseinr. Westpromenade 

0 
0 

-12.000 0 0 0 0 0 
-12.000 

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
0 

-12.000 0 0 0 0 0 
-12.000 

  

 Erläuterungen: 
  
 Neubeschaffung eines Außenspielgerätes, da bei Kontrollen Beschädigungen festgestellt 
 worden sind, so dass ein kurzfristiger Ersatz unabdingbar ist. 

 
 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021601 Anschaffungen >410 € 
Komb. Tagesein. Westpromenade 

-2.230 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-2.230 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 

 
 

B06021603 Anschaffungen < 10.000 
€ Kinder U 3 Komb. TE Westp 

-9.950 
0 

0 0 0 0 0  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-9.950 
0 

0 0 0 0 0  
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Produktbeschreibung Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Kindergartenplätzen zur Betreuung der Kinder im Rahmen 
 einer gruppen-/familienorientierten Erziehung und Bildung. 

  

Zielgruppe Kinder im Alter von maximal 6 Jahren und älter (ohne Schulkinder) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414135/614135 dürfen für Mehrauf- 
 wendungen/ -auszahlungen beim Konto 529160/729160 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 2, 22, 22a,  24 SGB VIII, GTK, BKVO 

  

Ziele 1. Siehe Ziel Nr. 1 beim Produkt 060100. 
 2. Siehe Ziel Nr. 2 beim Produkt 060100. 
 3. Es werden keine neuen „halben Gruppen“ mehr gebildet, die ein gewünschtes Betreuungs- 
    angebot ortsnah ermöglichen. Bestehende „halbe Gruppen“ werden mit Übertritt der Kinder in die 
    Schule aufgelöst. 
  
  
  

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 1.     

sh. Kennzahlenreihe Nr. 1 beim Produkt 
060100 

    

zu 2.     

Anzahl Kinder 25-Stunden-Betreuung 5 6 6 3 

Anzahl Kinder 35-Stunden-Betreuung 10 31 30 41 

Anzahl Kinder 45-Stunden-Betreuung 6 7 8 13 
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Teilergebnisplan Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

117.711 138.211 170.575 172.263 173.966 175.685 

 414100 Zuweisungen vom Land 83.623 98.949 127.860 129.138 130.429 131.731 

 414110 Zuwend. für lfd. Zwecke 
vom Land  Sprachförderung 

0 350 0 0 0 0 

 414135 Zuweis. des Landes im 
Rahmen d.Eingliederungshilfe 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 414140 Zuweis. des Landes U3-
Kindpauschalen 

20.213 7.400 17.000 17.170 17.341 17.515 

 414145 Zuweis. des Landes Ausgl. 
Elternbeitragsbefreiung 

7.684 10.382 14.015 14.155 14.296 14.439 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

6.191 16.130 6.700 6.800 6.900 7.000 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

51.502 49.000 70.000 70.700 71.407 72.121 

 432110 Verpflegungskosten-
beiträge 

9.882 9.000 10.000 10.100 10.201 10.303 

 432130 Elternbeiträge 41.621 40.000 60.000 60.600 61.206 61.818 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen u.-umlagen 228 0 250 253 255 258 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

143 0 150 152 153 155 

 448400 Erstattungen vom 
sonstigen öffentlichen Bereich 

86 0 100 101 102 103 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.771 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

3.771 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 173.212 187.211 240.825 243.216 245.628 248.064 

11 -  Personalaufwendungen 237.767 252.980 361.340 364.950 368.600 372.280 

 501100 Beamte 3.292 3.050 3.200 3.230 3.260 3.290 

 501200 Tariflich Beschäftigte 183.976 195.740 280.350 283.150 285.980 288.840 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 13.736 15.130 21.680 21.900 22.120 22.340 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

36.587 39.050 56.100 56.660 57.230 57.800 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

176 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 43.821 58.122 60.500 61.158 61.627 62.285 
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Teilergebnisplan Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Dienstleistungen 

 521100 Unterhaltung der Grund-
stücke und baulichen Anlagen 

4.812 9.400 9.500 9.700 9.700 9.900 

 524100 Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baul. Anlagen 

2.625 4.944 3.000 3.030 3.060 3.090 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Energie- 

4.721 5.828 6.000 6.060 6.120 6.180 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst. 
u.baul.Anlagen -Reinigung- 

13.142 16.000 16.300 16.460 16.630 16.790 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

580 1.900 2.850 2.880 2.910 2.940 

 525620 Anschaffung von Geräten 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

0 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 

 526100 Besondere Aufwendungen 
für Beschäftigte 

326 450 450 454 459 463 

 526200 Aus- und Fortbildung 3.201 1.000 1.500 1.515 1.530 1.545 

 527900 Sonst. besonderer 
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 

1.830 1.600 2.400 2.424 2.448 2.472 

 527910 Sonst.bes.Verw.-
u.Betriebsaufw.(Verpfl.Ganztag) 

12.585 11.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 529160 Aufwendungen für 
Einzelintegration 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 21.718 23.720 23.700 24.000 24.200 24.500 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

21.718 23.720 23.700 24.000 24.200 24.500 

15 -  Transferaufwendungen 150 350 0 0 0 0 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

150 350 0 0 0 0 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

1.816 2.030 2.450 2.477 2.505 2.533 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.249 1.500 1.750 1.767 1.785 1.803 

 544120 Versicherungen 
(Unfallkasse NRW) 

567 530 700 710 720 730 

17 = Ordentliche Aufwendungen 305.273 337.202 447.990 452.585 456.932 461.598 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 
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Teilergebnisplan Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 

und 24) 
0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -132.061 -149.991 -207.165 -209.370 -211.304 -213.535 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-1.222 -5.700 -12.700 -12.830 -12.950 -13.080 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

1.222 5.000 12.000 12.120 12.240 12.360 

 581500 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. - GBA - 

0 700 700 710 710 720 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-133.283 -155.691 -219.865 -222.200 -224.254 -226.615 

 
 
Erläuterungen 
zum Produkt 060217 
 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 21 Abs. 1 und 7 KiBiz. Die Ansatzerhöhung 
ergibt sich aus der geplanten Einrichtung einer 3. Gruppe. 
 
414135 Zuweisungen des Landes im Rahmen der Eingliederungshife 
Das Land gewährt eine Zuweisung für eine freiwillige, modellhafte Förderung der Einzel-
integration im Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 529160). 
 
414140 Zuweisung des Landes U3-Kindpauschalen 
Landeszuweisung gem. § 21 Abs. 3 KiBiz. Erhöhung, da erstmalig alle U3-
geförderten Plätze vorgehalten werden. 
 
432110 Verpflegungskostenbeiträge 
Verpflegungskostenbeiträge aufgrund der voraussichtlichen Inanspruchnahme der 
Mittagsverpflegung. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
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Aufwand 
 
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 
Vorgesehener Ansatz für allgemeine bauliche Unterhaltungsmaßnahmen in 2015. 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
529160 Aufwendungen für Einzelintegration 
Weiterleitung der freiwilligen modellhaften Förderung der Einzelintegration im 
Regelkindergarten für Kinder mit Behinderung (siehe auch Konto 414135). 
 
581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - GBA - 
Im NKF werden Steuern und Gebühren der städtischen Liegenschaften im Rahmen 
der internen Leistungsverrechnungen (ILV) bei den Sachkonten 481500 und 581500 
abgebildet. 
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Teilfinanzplan Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 12.404 
0 

6.500 0 0 0 0 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

0 
4.000 

4.500 0 4.515 4.530 4.545 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

12.404 
4.000 

11.000 0 4.515 4.530 4.545 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-12.404 
-4.000 

-11.000 0 -4.515 -4.530 -4.545 
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Investitionen Produkt 060217  
Kindergarten Immerath (neu) 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060217 Kindergarten Immerath (neu) 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

H06021701 Zwei-Gruppen-KG 
Immerath (neu) 

-12.404 
0 

-6.500 0 0 0 0 2.236 
-4.264 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

0 
0 

0 0 0 0 0 605.130 
605.130 

19  + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. 
Sachanlagen 

0 
0 

0 0 0 0 0 489.827 
489.827 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -12.404 
0 

-6.500 0 0 0 0 -1.092.721 
-1.099.221 

  

 Erläuterungen: 
  
 Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln für eventuelle Ansprüche aus einem Insolvenzverfahren eines Bauunternehmers. 

 
 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06021701 Anschaffungen > 410 
Euro KG Immerath - neu - 

0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschaler Ansatz pro Einrichtung                                          3.000,00 € 
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Produktbeschreibung Produkt 060220  
Förderung von Kindern in Tagespflege 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 
 

060220 Förderung von Kindern in Tagespflege 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Frau Antoinette Lauten 
 

  

Beschreibung Familienunterstützende Hilfemaßnahmen zur Förderung der Entwicklung eines Kindes durch eine 
 Tagespflegeperson. 

  

Zielgruppe Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren 

  
  

Auftragsgrundlage §§ 2,23,24 SGB VIII 

  

Ziele Das derzeitige Angebot von Betreuungsplätzen in Tagespflegestellen ist in der Anzahl zu erhalten, 
 evtl. sogar zu erweitern, um in der Addition mit den U-3-Plätzen in den Kindertagesstätten freier 
 Träger spätestens im Jahr 2013 den Rechtsanspruch von Kindern unter 3 Jahren auf einen 
 Betreuungsplatz erfüllen zu können. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

Anzahl der Tagespflegeplätze 59 63 62 95 
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Teilergebnisplan Produkt 060220  
Förderung von Kindern in Tagespflege 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

78.622 101.592 102.607 103.634 104.670 105.716 

 414100 Zuweisungen vom Land 78.622 101.592 102.607 103.634 104.670 105.716 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

95.252 85.000 88.000 88.800 89.768 90.666 

 432130 Elternbeiträge 95.252 85.000 88.000 88.800 89.768 90.666 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

0 0 0 0 0 0 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 173.874 186.592 190.607 192.434 194.438 196.382 

11 -  Personalaufwendungen 45.882 46.520 48.100 48.580 49.070 49.560 

 501100 Beamte 3.292 3.050 3.200 3.230 3.260 3.290 

 501200 Tariflich Beschäftigte 33.438 34.260 35.380 35.730 36.090 36.450 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.568 2.630 2.720 2.750 2.780 2.810 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

6.408 6.570 6.790 6.860 6.930 7.000 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

176 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

0 0 0 0 0 0 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

15 -  Transferaufwendungen 280.904 400.000 450.000 454.500 459.045 463.650 

 533900 Sonstige soziale 
Leistungen 

280.904 400.000 450.000 454.500 459.045 463.650 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

17 = Ordentliche Aufwendungen 326.787 446.520 498.100 503.080 508.115 513.210 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 
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Teilergebnisplan Produkt 060220  
Förderung von Kindern in Tagespflege 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0602 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 

Produkt 060220 Förderung von Kindern in Tagespflege 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -152.913 -259.928 -307.493 -310.646 -313.677 -316.828 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 -100 -120 -120 -120 -120 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

0 100 120 120 120 120 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-152.913 -260.028 -307.613 -310.766 -313.797 -316.948 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060220 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Das Land gewährt eine Zuweisung gem. § 22 (1) KiBiz zur Förderung von Kindern in 
Tagespflege. 
 
432130 Elternbeiträge 
Voraussichtliches Beitragsaufkommen der Eltern nach KiBiz aufgrund des voraus-
sichtlichen Jahresergebnisses 2014. 
 
Aufwand 
 
533900 Sonstige soziale Leistungen 
Wegen der erheblichen Zunahme an Tagespflege und dem Rechtsanspruch auf U3-
Betreuung ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Aufgrund der erfolgten 
Qualifizierung der Tagesmütter erhalten fast alle Tagesmütter ab dem 01.01.2015 
den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen höchsten Vergütungssatz. 
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Produktbeschreibung Produkt 060301  
Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 
 

060301 Jugendarbeit 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Herr Markus Wilmer 
 

  

Beschreibung Das Jugendamt stellt jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
 Angebote zur Verfügung, die an ihren Interessen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und 
 mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mit- 
 verantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 

  

Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Alter von 7 - 26 Jahre 

  
  

Auftragsgrundlage §§ 2,11,14 SGB VIII 

  

Ziele 1. Kinder, die nicht im Stadtgebiet wohnen, sind mit höheren Benutzungsgebühren an den 
     durchzuführenden Veranstaltungen zu beteiligen als Kinder aus dem Stadtgebiet. 
 2. Die Jugendarbeit soll von der Höhe her auch in künftigen Jahren wie in 2009 angeboten werden. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 2.     

Gesamtaufwendungen für die 
Jugendarbeit 

45.888,00 € 46.534,00 € 53.442,00 € 58.460,00 € 
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Teilergebnisplan Produkt 060301  
Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 060301 Jugendarbeit 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

390 0 0 0 0 0 

 414700 Zuschüsse von privaten 
Unternehmen 

390 0 0 0 0 0 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

4.057 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 

 432100 Benutzungsgebühren und 
ähnliche Entgelte 

4.057 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

0 0 0 0 0 0 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 150 0 0 0 0 0 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

150 0 0 0 0 0 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 4.597 3.500 3.550 3.600 3.650 3.700 

11 -  Personalaufwendungen 49.722 53.030 84.600 85.450 86.310 87.170 

 501100 Beamte 9.096 9.220 9.630 9.730 9.830 9.930 

 501200 Tariflich Beschäftigte 31.258 33.850 58.210 58.790 59.380 59.970 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 2.598 2.810 4.710 4.760 4.810 4.860 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

6.601 7.140 12.040 12.160 12.280 12.400 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

169 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

0 782 800 800 810 810 

 524200 Bewirtschaft.d.Grundst.u. 
baul.Anlagen -Energie- 

0 282 300 300 310 310 

 529100 Aufwendungen für sonstige 
Dienstleistungen 

0 500 500 500 500 500 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

15 -  Transferaufwendungen 15.670 21.100 25.600 25.600 25.600 25.600 

 533900 Sonstige soziale Leistungen 12.389 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 533912 Außerschul. Jugendbildung 
§ 11 SGB XIII 

0 300 300 300 300 300 

 533922 Internationale 
Jugendbegegnungen 

0 500 500 500 500 500 

 533931 Zuschüsse f.Mitarbeiterfort- 1.568 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 
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Teilergebnisplan Produkt 060301  
Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 060301 Jugendarbeit 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
bildung an freie Träger 

 533941 Sonstige Jugendarbeits-
zuschüsse § 11 SGB XIII 

1.713 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 533950 Familienerholungs-
maßnahmen 

0 300 300 300 300 300 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

30.864 31.560 32.060 32.560 33.060 33.560 

 542900 Sonst. Aufw. f.d. 
Inanspruchn. v.  Rechten u. Dien 

28.074 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 

 542955 So.Aufw.RuD-
Jugendsch.,Karnev.Jugendarbeit 

2.750 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

 544100 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 

40 60 60 60 60 60 

17 = Ordentliche Aufwendungen 96.256 106.472 143.060 144.410 145.780 147.140 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungs-
tätigkeit (Zeilen 18 und 21) 

-91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -91.659 -102.972 -139.510 -140.810 -142.130 -143.440 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-2.736 -5.000 -3.600 -3.640 -3.680 -3.720 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

2.736 5.000 3.600 3.640 3.680 3.720 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -94.395 -107.972 -143.110 -144.450 -145.810 -147.160 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060301 
 
Aufwand 
 
533900 Sonstige soziale Leistungen 
Zuschüsse an freie Träger für Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie 
Sonderzuschüsse für sozial schwache Familien. Der Ansatz wurde an den 
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voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2015 angepasst. Letztmalig erfolgte eine 
Anpassung im Jahr 2001. 
 
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und 
Diensten 
Sachkosten und Aufwandsentschädigungen der Helfer für die Ferienspiele, 
Jugenddiscos und sonstigen Jugendveranstaltungen. 
 
542955 Sonstige Aufwendungen RuD-Jugendschutz, Karneval, Jugendarbeit 
Sachkosten für Maßnahmen im Bereich des erzieherischen Kinder- und 
Jugendschutzes (Altweiberdisco, kreisweite Kampagne "Weniger Alkohol" und 
"Medienparcour") und Gebühren für die Erstellung von Jugendleitercards. 
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Produktbeschreibung Produkt 060302  
Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 
 

060302 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Herr Markus Wilmer 
 

  

Beschreibung Die Stadt Erkelenz stellt Kindern und Jugendlichen Einrichtungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung 
 zur Verfügung. Hierzu zählen Spielplätze, Bolzplätze und eine Skateanlage. 

  

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre (Spielplätze 
 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 26 Jahre (Bolzplätze und Skateanlage) 

  

Bewirtsch.-Regeln Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 414100/614100 dürfen für Mehraufwendungen/ -aus- 
 zahlungen beim Konto 531850/731850 nach § 21 II GemHVO verwendet werden. 

  

Auftragsgrundlage §§ 11 SGB VIII, JHA-Beschlüsse 

  

Ziele 1. Die einzelnen Maßnahmen zur Förderung der Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger durch 
     Zuschüsse sind nach Vertragsablauf auf Einsparmöglichkeiten zu überprüfen. 
 2. Es ist in 2011 eine Bedarfsanalyse hinsichtl. des notwendigen Betriebes von ca. 80 Kinder- 
     spielplätzen vorzunehmen. Grundlage ist dafür die bereits 2009 durchgeführte Bedarfsanalyse. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

zu 2.     

Personalaufwand des städt. 
Baubetriebshofes 

329.162 € 316.905 € 340.000 € 408.000 € 

Anzahl Kinderspielplätze + Bolzplätze 82 82 68 70 
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Teilergebnisplan Produkt 060302  
Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

73.615 73.957 75.377 75.577 75.777 75.977 

 414100 Zuweisungen vom Land 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 

 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo 
aus Zuweisungen 

18.238 18.580 20.000 20.200 20.400 20.600 

03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 

04 + Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte 

0 0 0 0 0 0 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 136 300 200 200 200 200 

 442100 Erträge aus dem Verkauf 
von Vorräten 

136 300 200 200 200 200 

06 + Kostenerstattungen u. -umlagen 0 100 100 100 100 100 

 448800 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

0 100 100 100 100 100 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 194 150 150 150 150 150 

 459100 Andere sonstige 
ordentliche Erträge 

194 150 150 150 150 150 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 73.945 74.507 75.827 76.027 76.227 76.427 

11 -  Personalaufwendungen 103.104 109.730 109.110 110.200 111.300 112.420 

 501100 Beamte 6.064 6.140 6.420 6.480 6.540 6.610 

 501200 Tariflich Beschäftigte 76.323 81.580 80.880 81.690 82.510 83.340 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 5.822 6.240 6.190 6.250 6.310 6.370 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

14.783 15.760 15.610 15.770 15.930 16.090 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

113 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

24.120 31.600 30.400 30.400 30.410 30.410 

 522100 Unterhaltung des sonstigen 
unbewegl. Vermögens 

504 500 500 500 500 500 

 522160 Unterh. d. sonst. unb. 
Vermög.- Spielplätze - 

6.364 11.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

 524400 Bewirtschaft.d.Grundst.u. 
baul.Anlagen -Reinigung- 

338 400 400 400 410 410 

 525100 Haltung v. Fahrzeugen 711 1.700 1.500 1.500 1.500 1.500 

 525600 Unterhalt.d.Geräte, 
Ausstattung-u. Ausrüstungsg. 

12.391 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 

 525620 Anschaffung von Geräten 3.811 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Teilergebnisplan Produkt 060302  
Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
mit einem Wert von 60 € - 410 € 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 62.003 65.540 57.400 58.000 58.600 59.100 

 571100 Abschreibung auf 
Sachanlagen 

62.003 65.540 57.400 58.000 58.600 59.100 

15 -  Transferaufwendungen 206.474 219.377 229.377 235.377 240.377 245.377 

 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an 
übrige Bereiche 

151.094 164.000 174.000 180.000 185.000 190.000 

 531850 Weiterleitung v. 
Landeszuweisungen an freie 
Träger 

55.380 55.377 55.377 55.377 55.377 55.377 

16 -  Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

2.530 4.800 3.850 3.860 3.870 3.880 

 542200 Mieten und Pachten 600 2.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

 542900 Sonst. Aufw. f.d. 
Inanspruchn. v.  Rechten u. Dien 

1.214 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

 544100 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 

715 800 850 860 870 880 

17 = Ordentliche Aufwendungen 398.232 431.047 430.137 437.837 444.557 451.187 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17) -324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 
21) 

-324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -324.287 -356.540 -354.310 -361.810 -368.330 -374.760 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

-316.905 -340.000 -408.000 -412.080 -416.200 -420.360 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

316.905 340.000 408.000 412.080 416.200 420.360 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-641.192 -696.540 -762.310 -773.890 -784.530 -795.120 
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Erläuterungen 
zum Produkt 060302 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Erwartete Landeszuweisung zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(siehe auch Konto 531850). 
 
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 
Auflösung von Zuweisungen für investive Maßnahmen. 
 
 
Aufwand 
 
522160 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Spielplätze 
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze (Zäune, 
Schilder, Wegesperren u.a.). 
 
525600 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 
Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Spielgeräte auf Spielplätzen 
(Reparaturen und kleinere Neuanschaffungen). 
 
525620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert von 60 € - 410 € 
Im Rahmen des Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) vom 18.09.2012 
können Vermögensgegenstände seit dem 01.01.2013 von 60 € - 410 € unmittelbar 
als Aufwand gebucht werden. 
 
531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche 
Voraussichtliche Zuschüsse zu den Personal- und Betriebsaufwendungen der städt. 
Jugendzentren. 
 
531850 Weiterleitung von Landeszuschüssen an freie Träger 
Die gewährten Landeszuschüsse werden an die freien Träger zur Gestaltung offener 
Kinder- u. Jugendarbeit weitergeleitet (siehe auch Konto 414100). 
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Teilfinanzplan Produkt 060302  
Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 060302 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

01  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

8.804 
0 

0 0 0 0 0 

06  = Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

8.804 
0 

0 0 0 0 0 

08  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 474 
3.000 

3.000 0 3.000 3.000 3.000 

09  -  Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. 
Anlagevermögen 

55.871 
71.000 

67.000 0 67.000 67.000 67.000 

13  = Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

56.346 
74.000 

70.000 0 70.000 70.000 70.000 

14  = Saldo aus Investitionstätigkeit 
(23 und 30) 

-47.542 
-74.000 

-70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000 
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Investitionen Produkt 060302  
Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0603 Kinder und Jugendarbeit 

Produkt 
 

060302 Einrichtungen der Jugendarbeit 

Nr. Bezeichnung 

Ergebnis 
2013 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Verpflich
tungs- 

ermächti
gung 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 

Bish. 
bereitg. 
(bis VJ) 

Ges. Ein- 
Ausz. 
(mit 

Ansatz) 
1. Oberhalb der Wertgrenze        

S06030203 Spiel- und Bolzplatz 
Immerath (neu) 

8.329 
0 

0 0 0 0 0 12.294 
12.294 

18  + Zuwendungen für 
Invest.maßmahmen 

8.804 
0 

0 0 0 0 0 151.011 
151.011 

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen -474 
0 

0 0 0 0 0 -138.717 
-138.717 

2. Unterhalb der 
Wertgrenze 

       

B06030201 Anschaffungen > 410 € 
Einricht. d. Jugendarbeit 

0 
-6.000 

-2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

0 
-6.000 

-2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Investive Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte und Zubehör des Spielmobils. 
 

B06030202 Spielgeräte f. 
Kinderspielplätze > 410 € 

-52.060 
-60.000 

-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000  

26  -  Auszahlg. f.d.Erwerb 
v.bewegl. Anlagevermögen 

-52.060 
-60.000 

-60.000 0 -60.000 -60.000 -60.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Neubeschaffung von Spielgeräten für Spiel- und Bolzplätze inkl. Kosten für die 
 begleitenden Arbeiten des Baubetriebshofes. Darüber hinaus müssen im Jahr 2015, 
 nach noch durchzuführenden Kontrollen, weitere Altanlagen ersetzt werden. 

 
 

S06030201 Erneuerung 
Kinderspielplätze/Auszahl. > 410 € 

0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

25  -  Auszahlg. f. Baumaßnahmen 0 
-3.000 

-3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000  

  

 Erläuterungen: 
  
 Pauschalbetrag für die Erneuerung von Spiel- und Bolzplätzen. 
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Produktbeschreibung Produkt 060400  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
 
Stadt Erkelenz 
 
Produktbereich 
 

06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 
 

0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produkt 
 

060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produktinformationen 

Verantwortliche Organisationseinheit 

Amt 51 

Verantwortliche Person(en ): 

Herr Claus Bürgers 
 

  

Beschreibung - Jugendsozialarbeit, 
 - allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, 
 - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und 
   Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, 
 - Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern, 
 - Hilfen zur Erziehung (stationär, teilstationär, ambulant), 
 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, 
 - Hilfe für junge Volljährige, 
 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, 
 - Jugendgerichtshilfe. 
   Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz einschließlich 
   der Verfolgung von Unterhaltsansprüchen. 

  

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre 
 Familien; Kinder bis zum Alter von 12 Jahren 

  
  

Auftragsgrundlage SGB VIII; Unterhaltsvorschussgesetz 

  

Ziele Neben der bisherigen Zielen ist sukzessive von 2011 bis 2013 die gebührenfreie Ausgabe von 
 Windelsäcken für Kleinkinder einzustellen. 

  

Kennzahlen Ergebnis 2012 Ergebnis 2013 Soll 2014 Soll 2015 

Allgemeine Kennzahlen     

Anzahl ambulante Hilfen 70 107 116 90 

Anzahl Vollzeitpflege 69 61 71 68 

Anzahl anderer stationärer 
Unterbringungen 

45 58 59 28 
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Teilergebnisplan Produkt 060400  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 

02 + Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

14.332 14.300 15.790 0 0 0 

 414100 Zuweisungen vom Land 14.332 14.300 15.790 0 0 0 

03 + Sonstige Transfererträge 258.401 318.000 317.500 323.840 330.200 336.880 

 421100 Ersatz v. sozialen 
Leistungen außerh. v. Einricht. 

35.038 52.000 52.000 53.040 54.100 55.180 

 421151 Ersatz v. soz. Leist. 
außerh. v. Einricht. UVG 

121.708 105.000 105.000 107.100 109.200 111.400 

 421154 Ersatz von sozialen 
Leistungen in Einrichtungen 

101.221 160.000 160.000 163.200 166.400 169.800 

 421156 Ersatz von sozialen 
Leistungen UVG 

434 1.000 500 500 500 500 

04 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 

06 + Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen 

1.462.559 714.800 914.800 934.100 953.500 972.900 

 448100 Erstattungen vom Land 208.439 214.600 214.600 218.900 223.300 227.700 

 448200 Erstattungen von 
Gemeinden (GV) 

1.251.766 500.000 700.000 715.000 730.000 745.000 

 448700 Erstattungen von privaten 
Unternehmen 

1.892 100 100 100 100 100 

 448800 Erstattungen von übrigen 
Bereichen 

462 100 100 100 100 100 

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0 300 300 300 300 300 

 456100 Buß-und Zwangsgelder, 
Verwarnungsgelder 

0 300 300 300 300 300 

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 

09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 

10 = Ordentliche Erträge 1.735.292 1.047.400 1.248.390 1.258.240 1.284.000 1.310.080 

11 -  Personalaufwendungen 847.061 946.800 886.330 895.200 904.160 913.220 

 501100 Beamte 183.177 210.510 218.230 220.410 222.610 224.840 

 501200 Tariflich Beschäftigte 516.753 577.200 524.010 529.250 534.550 539.900 

 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte 39.867 44.630 40.520 40.930 41.340 41.760 

 503200 Sozialversicherung Tariflich 
Beschäftigte 

102.322 114.450 103.560 104.600 105.650 106.710 

 504100 Beihilfen u. Unterstützungs-
leistungen f. Beschäft. 

4.942 10 10 10 10 10 

12 -  Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 

13 -  Aufwend. für Sach- und 
Dienstleistungen 

1.899 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 

 529100 Aufwendungen für sonstige 1.899 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 
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Teilergebnisplan Produkt 060400  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
Dienstleistungen 

14 -  Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 

15 -  Transferaufwendungen 5.360.888 4.868.400 5.032.890 4.912.520 5.008.420 5.104.806 

 533100 Eingliederhilfe seelisch 
behinderter Jugendliche 

555.389 450.000 500.000 510.000 520.200 530.604 

 533210 Erziehung Tagesgruppe § 
32 SGB VIII 

282.067 220.000 200.000 204.000 208.080 212.242 

 533220 Heimerziehung, sonstige 
betreute Wohnformen 

2.179.375 1.700.000 1.700.000 1.530.000 1.560.000 1.590.000 

 533230 Hilfe für junge Volljähf. § 41 
SGB XII 

507.090 380.000 450.000 459.000 468.000 477.000 

 533240 Maßnahmen zum Schutz v. 
Kindern/Jugendlichen 

113.077 200.000 180.000 184.000 188.000 192.000 

 533905 Vollzeitpflege § 33 SGB 
XIII 

785.898 790.000 850.000 867.000 884.000 901.000 

 533913 Betreuung in 
Notsituationen u.a. 

3.596 20.000 20.000 20.400 20.800 21.200 

 533914 Werbung u. Schulung  von 
Pflegeeltern 

1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 533923 Gemeinsame 
Unterbringung § 19 SGB XIII 

0 140.000 120.000 122.000 124.000 126.000 

 533925 Sonstige Erziehunghilfe § 
27 SGB XIII 

6.282 10.000 10.000 10.200 10.400 10.600 

 533932 Soziale Gruppenarbeit § 29 
SGB XIII 

3.005 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 533933 Erzieherischer 
Betreuungbeistand § 30 SGB XIII 

31.560 31.000 31.000 31.620 32.240 32.860 

 533942 Sozialpädagogische 
Familienhilfe § 31 SGB XIII 

424.115 400.000 450.000 459.000 468.000 477.000 

 533945 Int. soz.päd. 
Einzelbetreuung § 35 SGB XIII 

210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

 533951 Soziales Frühwarnsystem 
(Bielefelder Modell) 

7.500 12.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

 533952 Jugendsozialarbeit § 13 
SGB XIII 

0 100 100 100 100 100 

 533955 Reintegrationsprogr. 
Rückführ. aus stat.Einricht. 

17.883 0 0 0 0 0 

 533956 Präventives Elterntraining f. 
alleinerzieh. Mütter 

0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 533957 Beteiligung 
Projektförderung frühe Hilfen 

0 14.300 15.790 0 0 0 

 533958 Übernahme Kosten für 
Vormundschaften freier Träger 

0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

 533960 Unterhaltvorschuss-
leistungen UVG 

441.901 460.000 460.000 469.200 478.600 488.200 

 533965 Hilfe gem. § 18 SGB VIII 741 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
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Teilergebnisplan Produkt 060400  
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 
 
Stadt Erkelenz 

 
Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Familienhilfe 

Produktgruppe 0604 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Produkt 060400 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien 

Nr Bezeichnung Ergebnis 
2013 

€ 

Ansatz 
2014 

€ 

Ansatz 
2015 

€ 

Planung 
2016 

€ 

Planung 
2017 

€ 

Planung 
2018 

€ 
16 -  Sonstige ordentl. Aufwendungen 486.149 281.200 289.100 290.130 291.160 292.180 

 542900 Sonst. Aufw. f.d. 
Inanspruchn. v.  Rechten u. Dien 

3.166 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

 543100 Geschäftsaufwendungen 1.282 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

 544100 Steuern, Versicherungen, 
Schadensfälle 

2.369 2.800 2.800 2.830 2.860 2.880 

 545100 Erstattungen an das Land 
UVG 

56.614 49.400 49.300 50.300 51.300 52.300 

 545200 Erst. v. Aufw. v. Dritten lfd. 
Verw.tätigk. an Kommunen u.a. 

422.718 220.000 230.000 230.000 230.000 230.000 

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.695.999 6.098.400 6.210.820 6.100.350 6.206.240 6.312.706 

18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 
17) 

-4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 

19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 

20 -  Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen 

0 0 0 0 0 0 

21 = Finanzergebnis (19 und 20) 0 0 0 0 0 0 

22 = Ergebnis der lfd. 
Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 
21) 

-4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 

24 -  Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 

25 = Außerordentliches Ergebnis (23 
und 24) 

0 0 0 0 0 0 

26 = Jahresergebnis (22 und 25) -4.960.706 -5.051.000 -4.962.430 -4.842.110 -4.922.240 -5.002.626 

27 + Erträge aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 0 0 0 0 0 

28 - Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

0 -100 -120 -120 -120 -120 

 581100 Aufwendungen aus intern. 
Leistungsbez. 

0 100 120 120 120 120 

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 
28) 

-4.960.706 -5.051.100 -4.962.550 -4.842.230 -4.922.360 -5.002.746 

 
Erläuterungen 
zum Produkt 060400 
 
 
Ertrag 
 
414100 Zuweisungen vom Land 
Zuweisung vom Land für eine Projektföderung "Frühe Hilfen (Familienhebammen)", 
die derzeit bis 2015 befristet ist (siehe auch Konto 533957). 
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421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
Erwartete Erträge aufgrund der aktuellen Fallzahl. 
 
421151 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 
Aufgrund der aktuellen Zahlen bleibt der Ansatz auf gleichem Niveau. Die Folgejahre 
wurden entsprechend dem Orientierungsdatenerlass berechnet. 
 
421154 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen in Fällen der Heimunterbringung. 
 
448100 Erstattungen vom Land 
Für 2015 ist aufgrund der aktuellen Fallzahlen mit einer gleichbleibenden Erstattung 
des Landes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) zu rechnen. 
 
448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) 
Infolge von erhöhten Fallzahlen ist in 2015 mit höheren Erträgen bei der Erstattung 
von Jugenhilfeaufwendungen zu rechnen. 
 
 
Aufwand 
 
533100 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Jugendlicher 
Aufgrund einer Erhöhung von Betreuungszeiten bei der Eingliederungshilfe gemäß § 
35 a SGB VIII ist in 2015 mit einer Kostensteigerung zu rechnen. 
 
533210 Erziehung Tagesgruppe § 32 SGB VIII 
Aufgrund sinkender Fallzahlen kann im Jahr 2015 mit einem reduzierten Ansatz 
gerechnet werden. 
 
533220 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 
In 2015 ist mit einem Rückgang der Fallzahlen zu rechnen. Aufgrund von nach-
geholten Tariferhöhungen werden sich die Heimpflegesätze erhöhen. Es muss 
deshalb mit dem gleichen Ansatz wie in 2014 geplant werden. 
 
533230 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB XII 
Anpassung des Ansatzes 2015 zur Kompensation von Tariferhöhungen. 
 
533240 Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen 
Trotz steigender Fallzahlen ergeben sich bei den Kosten Einsparungen, da das 
familiäre Umfeld kostengünstiger einbezogen werden kann. 
 
533905 Vollzeitpflege § 33 SGB VIII 
Mehraufwendungen durch verstärkte Unterbringung in Pflegefamilien, da diese 
kostengünstiger als eine Heimpflege ist. 
 
533913 Betreuung in Notsituationen 
Präventive Einplanung von Aufwendungen, die infolge von Betreuungsmaßnahmen 
in Notsituationen entstehen können. 
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533923 Gemeinsame Unterbringung § 19 SGB VIII 
Die Fallzahlen bei der gemeinsamen Unterbringung von Alleinerziehenden und 
dessen Kindern nach § 19 Kinder- und Jugendhilfegestez (KJHG) sind rückläufig. 
 
533933 Erzieherischer Betreuungsbedarf § 30 SGB XII 
Gleichbleibende Entwicklung wie in den Vorjahren. 
 
533942 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII 
Die Erhöhung des Ansatzes bei der sozialpädagogischen Familienhilfe gem. § 31 
SGB VIII begründet sich ausschließlich in der 10%igen Steigerung der Kosten der 
Fachleistungsstunden der freien Verbände. 
 
533957 Beteiligung an den Aufwendungen Projektförderung "Frühe Hilfen" 
Beteiligung an den Aufwendungen für die Projektförderung "Frühe Hilfen". Die 
Projektförderung ist derzeit befristet bis 2015 (siehe auch Konto 414100). 
 
533958 Übernahme Kosten für Vormundschaften freie Träger 
Es ist geplant, bestehende und neue Vormundschaften an freie Träger (Sozialdienst 
kath. Frauen und Männer) abzugeben. 
 
533960 Unterhaltsvorschussleistungen UVG 
Es wird in 2015 ein gleichbleibender Aufwand gegenüber 2014 erwartet. Die 
Folgejahre wurden nach den Orientierungsdaten berechnet. 
 
545100 Erstattungen an das Land UVG 
Weiterleitung von UVG-Leistungen an das Land. 
 
545200 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltungstätigkeit 
an Kommunen u.a. 
Aufwendungen für die Erstattung von Leistungen nach dem SGB VIII. 
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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

0/51/162/2014
öffentlich

12.11.2014
Amt 50/51 Claus Bürgers
Amt 50/51 Friedel Dreßen

Neufassung der Elternbeitragssatzung für den Bereich der 
Kindertagesstätten und der Kindertagespflege
Beratungsfolge:
Datum Gremium

02.12.2014 Jugendhilfeausschuss
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – 
KiBiz) vom 30.10.2007 wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GV. 
NRW. S. 336) geändert und ist am 01.08.2014 in Kraft getreten. Dadurch ergeben 
sich Änderungen in der bisherigen Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen
für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Kinder in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbezirk Erkelenz vom 
29.07.2011. 

So wurde § 23 Abs. 5 KiBiz wie folgt neu gefasst:
--------------------------

Erhebt das Jugendamt Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von 
Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege, hat es eine soziale Staffelung 
vorzusehen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Eltern sowie die 
Betreuungszeit zu berücksichtigen. Es kann ermäßigte Beiträge oder eine 
Beitragsfreiheit für Geschwisterkinder, auch wenn sie eine Ganztagsschule im 
Primarbereich besuchen, vorsehen. Bei Geschwisterregelungen sind Kinder, deren 
Tagesbetreuung nach Absatz 3 elternbeitragsfrei ist, so zu berücksichtigen, als ob für 
sie ein Elternbeitrag zu leisten wäre.

--------------------------

Es liegen sinngemäß gleiche Anträge der SPD-Fraktion sowie der Fraktion der 
Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Erkelenz vor, demzufolge bei einer 
gesetzlich vorgesehenen Beitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr  für alle 
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Geschwisterkinder, die gleichzeitig den Kindergarten besuchen, keinen Beitrag zu 
fordern.

Die vom Gesetzgeber vollzogene KiBiz-Reform zum Beitragswesen lässt einen 
Spielraum für Regelungsmöglichkeiten zu. In dieser Frage hat sich die Stadt 
Erkelenz an den Städte- und Gemeindebund zur Frage der Auslegung des 
entsprechenden § 23 Abs. 5 Satz 3 KiBiz gewandt.

Hierzu teilte der kommunale Spitzenverband folgendes mit:

„Nach § 23 Abs. 5 Satz 3 n. F. sind bei Geschwisterregelung Kinder, deren 
Tagesbetreuung nach Abs. 3 elternbeitragsfrei ist, so zu berücksichtigen, als ob für 
sie ein Elternbeitrag zu leisten wäre. Diese Regelung ist so auszulegen, dass für 
(jüngere) Geschwisterkinder nach wie vor ermäßigte Beiträge auf der Grundlage des 
§ 23 Abs. 5 Satz 3 n. F. erhoben werden können. Die Erhebung eines vollen 
Beitrages wäre jedoch mit der Bestimmung nicht zu vereinbaren“.

Insofern besteht für die jeweiligen Kommunen ein Spielraum, den sie im Rahmen 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit wahrnehmen können. Eine gänzliche 
Beitragsbefreiung für Geschwisterkinder ist durch die gesetzliche Regelung nicht 
zwingend vorgeschrieben.

Allerdings haben bisher mit Ausnahme der Städte Geilenkirchen und Erkelenz alle 
Kommunen im Kreisgebiet und der Kreis Heinsberg für seinen Zuständigkeitsbereich 
eine Beitragsbefreiung im Rahmen der Geschwisterkinderregelung ausgesprochen. 
Die bisherige Forderung eines vollen Beitrages ist mit der KiBiz-Reform nicht mehr 
kompatibel. Infolge der Gesetzesänderung bestehen nunmehr zwei Möglichkeiten, 
entweder einen ermäßigten Beitrag für ein Geschwisterkind zu fordern oder eine 
vollständige Befreiung aller Geschwisterkinder vorzunehmen.

Eine vollständige Befreiung der Elternbeiträge im Bereich Kita und Tagespflege 
würde zu Mindereinnahmen für das derzeitige Kindergartenjahr von ca. 110.000 EUR 
führen.

Würde ein ermäßigter Beitrag von 80% gefordert werden, lägen die 
Mindereinnahmen bei derzeit 22.000 EUR.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und Rat):
„Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder und in Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz tritt in der als Anlage beigefügten Entwurfsform 

a) Alternative 01 zu § 4 der Elternbeitragssatzung
(Beitragsbefreiung bei Geschwisterkindern):

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine Tageseinrichtung / Tagespflege, und liegen 
die Voraussetzungen des § 4 Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so sind 
weitere Kinder von der Beitragspflicht befreit.



Vorlage 0/51/162/2014 der Stadt Erkelenz                                                            Seite: 3/4

In § 4 Abs. 2 der Satzung wird der zweite Satz - Der Beitrag für ein Kind wird auch 
dann erhoben, falls für weitere Kinder eine Beitragsbefreiung nach Abs. 1 
vorgenommen wurde – gestrichen.

zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2014 in Kraft. 

Die bisherige Satzung vom 29.07.2011 tritt mit Ablauf des 31.07.2014 außer Kraft.

b) Alternative 02 zu § 4 der Elternbeitragssatzung
(Beitragsbefreiung bei Geschwisterkindern):

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine Tageseinrichtung / Tagespflege, und liegen 
die Voraussetzungen des § 4 Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so werden 
für ein Kind ein Betrag von 80% des höheren Beitrages erhoben.

zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2014 in Kraft. 

Die bisherige Satzung vom 29.07.2011 tritt mit Ablauf des 31.07.2014 außer Kraft.“

Finanzielle Auswirkungen:
siehe oben

Anlage:
Synopse Elternbeitragssatzungen

Ergänzter Beschlussentwurf aus der 1. Sitzung des Jugendhilfeausschusses 
am 02.12.2014

Ergänzung in fett und kursiv

1. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder und in Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz tritt in der als Anlage beigefügten Entwurfsform 

a) Alternative 01 zu § 4 der Elternbeitragssatzung
(Beitragsbefreiung bei Geschwisterkindern):

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine Tageseinrichtung / Tagespflege, und liegen die 
Voraussetzungen des § 4 Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so sind weitere Kinder 
von der Beitragspflicht befreit.
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In § 4 Abs. 2 der Satzung wird der zweite Satz - Der Beitrag für ein Kind wird auch 
dann erhoben, falls für weitere Kinder eine Beitragsbefreiung nach Abs. 1 
vorgenommen wurde – gestrichen.

zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2014 in Kraft. 

Die bisherige Satzung vom 29.07.2011 tritt mit Ablauf des 31.07.2014 außer Kraft.“

Abstimmungsergebnis: 6 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen

2. Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„Die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für Kinder und in Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz tritt in der als Anlage beigefügten Entwurfsform 

b) Alternative 02 zu § 4 der Elternbeitragssatzung
(Beitragsbefreiung bei Geschwisterkindern):

(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine Tageseinrichtung / Tagespflege, und liegen die 
Voraussetzungen des § 4 Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so werden für ein Kind 
ein Betrag von 80 % des höheren Beitrages erhoben.
Diese Regelung ist auf das Kindergartenjahr 2014/2015 beschränkt.

zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2014 in Kraft. 

Die bisherige Satzung vom 29.07.2011 tritt mit Ablauf des 31.07.2014 außer Kraft.“

Abstimmungsergebnis: 9 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung
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Synopse, Änderung ggü. der 1. Fassung 
 

Alt Entwurf Neufassung (Änderungen kursiv) 

Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen 

für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten für Kinder in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz 

vom 29.07.2011 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der §§ 4, 7 und 8 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011(GV. 
NRW. S.271), und 

 
 

der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV NRW S. 394), 

sowie 
 
 
 

des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 
30.10.2007 (GV.NRW S. 462), zuletzt geändert 

durch Erstes Gesetz zur Änderung des 
Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des 

ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-

Änderungsgesetz vom 29.07.2011 (Ausgabe 
2011, Nr. 18, GV.NRW Seite 377 bis 392) 

 
 

hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung 
am 13.07.2011 folgende Neufassung der 

„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Inanspruchnahme von 

Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen 
für Kinder und in Tagespflege im 

Jugendamtsbezirk Erkelenz“ 
beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragspflichtiger Personenkreis 

 
 
(1)  Die Stadt Erkelenz erhebt für die 

Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege in 

Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen 

für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten für Kinder in 

Tageseinrichtungen und in Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz 

vom 00.00.2014 
 
 

Präambel 
 

Aufgrund der §§ 4, 7 und 8 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 
Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft 

getreten am 31. Dezember 2013, und 
 

der §§ 1, 2 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land 

Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 
1969 (GV NRW S. 712), zuletzt neu gefasst 
durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. 

NRW. S. 687), in Kraft getreten am 21. 
Dezember 2011, sowie 

 
 

des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung 
von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 
30.10.2007 (GV.NRW S. 462), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 

(GV. NRW. S. 336), in Kraft getreten am  
01. August 2014.  

 
 
 
 
 

hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung 
am 17.12.2014 folgende Neufassung der 

„Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen 
für die Inanspruchnahme von 

Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen 
für Kinder und in Tagespflege im 

Jugendamtsbezirk Erkelenz“ 
beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragspflichtiger Personenkreis 

 
 
(1)  Die Stadt Erkelenz erhebt für die 

Betreuung von Kindern in 
Tageseinrichtungen und Tagespflege in 
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ihrem Zuständigkeitsbereich 
Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge. 

 
(2)  Die Eltern haben entsprechend ihrer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich rechtliche Beiträge 
zu den Jahresbetriebskosten der 
Tageseinrichtungen für Kinder sowie zu 
den Kosten der Tagespflege zu 
entrichten. Die Eltern haften als 
Gesamtschuldner. 

 
 
(3)  Beitragspflichtig sind Eltern, deren Kinder 

eine Tageseinrichtung für Kinder oder 
eine Tagespflege im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Erkelenz 
als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe besuchen. Eltern im Sinne 
dieser Vorschrift sind auch  

 
- Pflegeeltern, denen bei Vollzeitpflege 

nach § 33 SGB VIII ein 
Kinderfreibeitrag nach § 32 
Einkommenssteuergesetz  gewährt 
wird oder die Kindergeld erhalten, 

 
- ein Elternteil, mit dem das Kind 

zusammenlebt. 
 
 

§ 2 
Beitragszeitraum 

 
(1)  Beitragszeitraum ist das 

Kindergartenjahr; dieses entspricht dem 
Schuljahr. 

 
(2)  Die Beitragspflicht wird durch 

Schließungszeiten der Einrichtung nicht 
berührt. 

 
 

§ 3 
Beitragsfälligkeit und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Der Elternbeitrag und der Kostenbeitrag 

ist zum 01. eines jeden Monats im 
Voraus zu entrichten. 

 
 
(2)  Die Kosten für eine Mahlzeit werden 

zusätzlich zu den Elternbeiträgen 
erhoben. 

 
 
(3)  Vor der Aufnahme in eine 

Tageseinrichtung für Kinder oder in 
Tagespflege haben die 
Beitragspflichtigen die zur 

ihrem Zuständigkeitsbereich 
Elternbeiträge bzw. Kostenbeiträge. 

 
(2)  Die Eltern haben entsprechend ihrer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
monatlich öffentlich rechtliche Beiträge 
zu den Jahresbetriebskosten der 
Tageseinrichtungen für Kinder sowie zu 
den Kosten der Tagespflege zu 
entrichten. Die Eltern haften als 
Gesamtschuldner. 

 
 
(3)  Beitragspflichtig sind Eltern, deren Kinder 

eine Tageseinrichtung für Kinder oder 
eine Tagespflege im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Erkelenz 
als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe besuchen. Eltern im Sinne 
dieser Vorschrift sind auch  

 
- Pflegeeltern, denen bei Vollzeitpflege 

nach § 33 SGB VIII ein 
Kinderfreibeitrag nach § 32 
Einkommenssteuergesetz  gewährt 
wird oder die Kindergeld erhalten, 

 
- ein Elternteil, mit dem das Kind 

zusammenlebt. 
 
 

§ 2 
Beitragszeitraum 

 
(1)  Beitragszeitraum ist das 

Kindergartenjahr; dieses entspricht dem 
Schuljahr. 

 
(2)  Die Beitragspflicht wird durch 

Schließungszeiten der Einrichtung nicht 
berührt. 

 
 

§ 3 
Beitragsfälligkeit und Mitwirkungspflichten 

 
(1) Der Elternbeitrag und der Kostenbeitrag 

sind zum 01. eines jeden Monats im 
Voraus zu entrichten. 

 
 
(2)  Die Kosten für eine Mahlzeit werden 

zusätzlich zu den Elternbeiträgen 
erhoben. 

 
 
(3)  Vor der Aufnahme in eine 

Tageseinrichtung für Kinder oder in 
Tagespflege haben die 
Beitragspflichtigen die zur 
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Beitragsermittlung erforderlichen 
Angaben zu ihren persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
unaufgefordert zu erklären und  
nachzuweisen. Jede beitragsrelevante 
Änderung in den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen ist 
unverzüglich anzugeben und zu 
dokumentieren. 

 
(4) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe 

und den geforderten Nachweisen ist der 
höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
 

§ 4 
Beitragsbefreiungen 

 
(1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in 

Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die am 
1. August des Folgejahres schulpflichtig 
werden, ist in dem Kindergartenjahr, das 
der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. 
Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die 
ab dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in 
die Schule aufgenommen werden, die 
Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege ab dem der 
verbindlichen Anmeldung zum 15.11. 
folgenden Monat für maximal 12 Monate 
beitragsfrei. 

 
 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 

1 Abs. 3 dieser Satzung 
beitragspflichtigen Person gleichzeitig 
eine Tageseinrichtung / Tagespflege, so 
wird ein Beitrag nur für ein Kind erhoben. 
Der Beitrag für ein Kind wird auch dann 
erhoben, falls für weitere Kinder eine 
Beitragsbefreiung nach Abs. 1 
vorgenommen wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beitragsermittlung erforderlichen 
Angaben zu ihren persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse 
unaufgefordert zu erklären und  
nachzuweisen. Jede beitragsrelevante 
Änderung in den persönlichen oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen ist 
unverzüglich anzugeben und zu 
dokumentieren. 

 
(4) Ohne Angaben zur Einkommenshöhe 

und den geforderten Nachweisen ist der 
höchste Elternbeitrag zu leisten. 

 
 

§ 4 
Beitragsbefreiungen 

 
 (1) Die Inanspruchnahme von Angeboten in 

Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege durch Kinder, die am 
1. August des Folgejahres schulpflichtig 
werden, ist in dem Kindergartenjahr, das 
der Einschulung vorausgeht, beitragsfrei. 
Abweichend von Satz 1 ist für Kinder, die 
ab dem Schuljahr 2012/2013 vorzeitig in 
die Schule aufgenommen werden, die 
Inanspruchnahme von Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen oder 
Kindertagespflege ab dem der 
verbindlichen Anmeldung zum 15.11. 
folgenden Monat für maximal 12 Monate 
beitragsfrei. 

 
 
(2) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 

1 Abs. 3 dieser Satzung 
beitragspflichtigen Person gleichzeitig 
eine Tageseinrichtung / Tagespflege, so 
wird ein Beitrag nur für ein Kind erhoben. 
Der Beitrag für ein Kind wird auch dann 
erhoben, falls für weitere Kinder eine 
Beitragsbefreiung nach Abs. 1 
vorgenommen wurde. 

 
Alternative 01  
(Beitragsbefreiung bei Geschwisterkindern): 
 
(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 

1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine 
Tageseinrichtung / Tagespflege, und 
liegen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so 
sind weitere Kinder von der 
Beitragspflicht befreit. 
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(3)  Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung 

nach Abs. 2 unterschiedlich hohe 
Beträge, so ist der höchste Beitrag zu 
zahlen. 

 
(4)  Von Beziehern von Leistungen zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes 
nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG 
wird kein Beitrag erhoben. 

 
 (5)  Auf Antrag sollen Elternbeiträge durch 

den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen 
werden, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 
Abs. 3 SGB VIII). 

 
 

§ 5 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist  

die Summe der positiven Einkünfte der 
Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommenssteuergesetzes. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkommensarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne 
des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes 
bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind für das der 
Elternbeitrag gezahlt wird, 
hinzuzurechnen. 

 
(2)  Das Kindergeld nach dem 

Bundeskindergeldgesetz und den 
entsprechenden Vorschriften bleibt als  
Einkommen unberücksichtigt. 
Das Elterngeld und vergleichbare 
Leistungen der Länder bleibt bis zu einer 
Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat 
als Einkommen unberücksichtigt. 

 

 
Alternative 02  
(Beitragsermäßigung bei Geschwisterkindern): 
 
(3) Besuchen mehr als ein Kind einer nach § 

1 Abs. 3 dieser Satzung beitrags-
pflichtigen Person gleichzeitig eine 
Tageseinrichtung / Tagespflege, und 
liegen die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 (Beitragsbefreiung) vor, so 
werden für ein Kind ein Betrag von 80% 
des höheren Beitrages erhoben. 

 
 
(4)  Ergeben sich ohne die Beitragsbefreiung 

nach Abs. 2 unterschiedlich hohe 
Beträge, so ist der höhere Beitrag zu 
zahlen. 

 
(5)  Von Beziehern von Leistungen zur 

Sicherstellung des Lebensunterhaltes 
nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG 
wird kein Beitrag erhoben. 

 
 (6  Auf Antrag sollen Elternbeiträge durch 

den örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen 
werden, wenn die Belastung den Eltern 
und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 
Abs. 3 SGB VIII). 

 
 

§ 5 
Einkommen 

 
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist  

die Summe der positiven Einkünfte der 
Eltern im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommenssteuergesetzes. 
Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen 
Einkommensarten und mit Verlusten des 
zusammen veranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne 
des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte, 
Unterhaltsleistungen sowie die 
zur Deckung des Lebensunterhaltes 
bestimmten öffentlichen Leistungen für 
die Eltern und das Kind für das der 
Elternbeitrag gezahlt wird, 
hinzuzurechnen. 

 
(2)  Das Kindergeld nach dem 

Bundeskindergeldgesetz und den 
entsprechenden Vorschriften bleibt als  
Einkommen unberücksichtigt. 
Das Elterngeld und vergleichbare 
Leistungen der Länder bleiben bis zu 
einer Höhe von insgesamt 300 Euro im 
Monat als Einkommen unberücksichtigt. 
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(3) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus 

einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an 
dieser Stelle eine Abfindung zu oder ist 
er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, 
dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
v.H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(4)  Für das dritte und jedes weitere Kind sind 

die nach § 32 Abs. 6 
Einkommenssteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach 
Abs. 1 ermittelten Einkommen 
abzuziehen. 

 
(5) Maßgebend ist das Einkommen des 

gesamten Kalenderjahres, für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es 
gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das 
Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 
nicht feststeht, ist der Elternbeitrag 
vorläufig festzusetzen. Hierbei ist 
hilfsweise auf das Jahreseinkommen des 
vorangegangenen Kalenderjahres oder 
auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. 

 
(6) Soweit Monatseinkommen nicht 

bestimmt sind, ist abweichend von Abs. 5 
auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. 

 
(7) Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages 

erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der 
auf den Eintritt der tatsächlichen 
Veränderung folgt. Bei Überprüfung einer 
bereits erfolgten oder einer erstmaligen 
rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird 
das tatsächliche Einkommen im Jahr der 
Beitragspflicht zugrunde gelegt. 

 
 

§ 6 
Beitragstarife 

 
(1)  Die Höhe der Elternbeiträge für Kinder in 

Kindertageseinrichtungen sowie die 
Kostenbeiträge bei der Inanspruchnahme 
der Kindertagespflege ergeben sich aus 
Anlage 1 und 2 zu dieser Satzung. 

 
 

(3) Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus 
einem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung eines Mandats 
und steht ihm aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine 
lebenslängliche Versorgung oder an 
dieser Stelle eine Abfindung zu oder ist 
er in der gesetzlichen 
Rentenversicherung nachzuversichern, 
dann ist dem nach diesem Absatz 
ermittelten Einkommen ein Betrag von 10 
v.H. der Einkünfte aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund 
der Ausübung des Mandats 
hinzuzurechnen. 

 
(4)  Für das dritte und jedes weitere Kind sind 

die nach § 32 Abs. 6 
Einkommenssteuergesetz zu 
gewährenden Freibeträge von dem nach 
Abs. 1 ermittelten Einkommen 
abzuziehen. 

 
(5) Maßgebend ist das Einkommen des 

gesamten Kalenderjahres, für das der 
Elternbeitrag festgesetzt werden soll. Es 
gilt das Jährlichkeitsprinzip. Soweit das 
Jahreseinkommen im Sinne des Satzes 1 
nicht feststeht, ist der Elternbeitrag 
vorläufig festzusetzen. Hierbei ist 
hilfsweise auf das Jahreseinkommen des 
vorangegangenen Kalenderjahres oder 
auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. 

 
(6) Soweit Monatseinkommen nicht 

bestimmt sind, ist abweichend von Abs. 5 
auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen. 

 
(7) Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages 

erfolgt jeweils zu Beginn des Monats, der 
auf den Eintritt der tatsächlichen 
Veränderung folgt. Bei Überprüfung einer 
bereits erfolgten oder einer erstmaligen 
rückwirkenden Beitragsfestsetzung wird 
das tatsächliche Einkommen im Jahr der 
Beitragspflicht zugrunde gelegt. 

 
 

§ 6 
Beitragstarife 

 
(1)  Die Höhe der Elternbeiträge für Kinder in 

Kindertageseinrichtungen sowie die 
Kostenbeiträge bei der Inanspruchnahme 
der Kindertagespflege ergeben sich aus 
Anlage 1 und 2 zu dieser Satzung. 
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(2) Der Kostenbeitrag bei der 

Inanspruchnahme der Kindertagespflege 
leitet sich grundsätzlich aus der 
Altersstufe „unter 2 Jahren mit der 
Betreuungszeit 45 Wochenstunden 
(WStd).“ ab. 

 
(3) Die Elternbeiträge werden zeitgleich mit 

den Kindpauschalen (§ 19 Abs. 2 KiBiz) 
um jährlich 1,5 % angehoben, erstmals 
zum Kindergartenjahr 2012/2013. 

 
(4) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 2 

Altersstufen ist das Alter zugrunde zu 
legen, das die Kinder am 1. November 
des begonnenen Kindergartenjahres 
erreicht haben werden (analog § 19 Abs. 
4 KiBiz). 

 
(5) Betreuungszeiten in Tageseinrichtung 

und Tagespflege addieren sich zu einer 
Gesamtbetreuungszeit. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2011 in Kraft. Die 
bisherige „Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für 
Kinder und der Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz“ vom 27. Februar 
2008 tritt mit Ablauf des 31.07.2011 außer Kraft. 

 
 

(2) Der Kostenbeitrag bei der 
Inanspruchnahme der Kindertagespflege 
leitet sich grundsätzlich aus der 
Altersstufe „unter 2 Jahren mit der 
Betreuungszeit 45 Wochenstunden 
(WStd).“ ab. 

 
(3) Die Elternbeiträge werden zeitgleich mit 

den Kindpauschalen (§ 19 Abs. 2 KiBiz) 
um jährlich 1,5 % angehoben, erstmals 
zum Kindergartenjahr 2012/2013. 

 
(4) Bei der Zuordnung der Kinder zu den 2 

Altersstufen ist das Alter zugrunde zu 
legen, das die Kinder am 1. November 
des begonnenen Kindergartenjahres 
erreicht haben werden (analog § 19 Abs. 
4 KiBiz). 

 
(5) Betreuungszeiten in Tageseinrichtung 

und Tagespflege addieren sich zu einer 
Gesamtbetreuungszeit. 

 
§ 7 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2014 in Kraft. Die 
bisherige „Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Betreuungsangeboten in Tageseinrichtungen für 
Kinder und der Tagespflege im 
Jugendamtsbezirk Erkelenz“ vom 29.07.2011 tritt 
mit Ablauf des 31.07.2014 außer Kraft. 
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Anlage 1:  Elternbeitragstabelle für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder 
ab dem 01.08.2014 zur „Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für  

 
Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbezirk 
Erkelenz“ vom 00.00.2014 

 

Elternbeitragstabelle ab 01.08.2014 

2 Jahre bis Schuleintritt unter 2 Jahre bis Schuleintritt 

Jahreseinkommen 25 WStd. 35 WStd. 45 WStd. 25 WStd. 35 WStd. 45 WStd. 

bis 15.000 €               -   €                -   €                -   €                -   €                -   €                -   €  

bis 24.542 €        28,43 €         32,81 €         45,93 €         41,55 €         57,96 €         74,36 €  

bis 36.813 €        48,11 €         55,77 €         77,64 €         85,29 €       120,27 €       154,18 €  

bis 49.084 €        79,83 €         91,85 €       125,75 €       126,84 €       178,23 €       228,53 €  

bis 61.355 €      125,75 €       144,33 €       194,63 €       168,39 €       235,09 €       302,89 €  

bis 73.626 €      165,12 €       190,26 €       258,05 €       190,26 €       265,71 €       342,26 €  

bis 85.897 €      197,92 €       227,44 €       309,45 €       228,53 €       319,29 €       411,13 €  

über 85.897 €      230,72 €       265,71 €       360,83 €       266,79 €       372,87 €       480,02 €  
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Anlage 2:  Kostenbeitragstabelle bei Inanspruchnahme von Tagespflege ab 
01.08.2014 zur „Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die 
Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten für Kinder in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Jugendamtsbezirk Erkelenz“ 
vom 00.00.2014 

 
 

Elternbeitragstabelle bei Inanspruchnahme von Tagespflege ab 01.08.2014 
 

Stunden 
/ Woche 

 
Einkommen bis 

 

Einkommen 
über 

15.000,-- € 24.542,-- € 36.813,-- € 49.084,-- € 61.355,-- € 73.626,-- € 85.897,-- € 85.897,-- € 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Stufe 8 

ab 10 0,00 € 18,87 € 39,18 € 57,82 € 76,80 € 86,84 € 104,32 € 121,81 € 

bis 12 0,00 € 22,64 € 47,02 € 69,39 € 92,16 € 104,22 € 125,19 € 146,18 € 

bis 14 0,00 € 26,42 € 54,84 € 80,95 € 107,51 € 121,58 € 146,05 € 170,52 € 

bis 16 0,00 € 30,19 € 62,69 € 92,52 € 122,89 € 138,96 € 166,93 € 194,88 € 

bis 18 0,00 € 33,97 € 70,52 € 104,09 € 138,25 € 156,31 € 187,79 € 219,25 € 

bis 20 0,00 € 37,74 € 78,35 € 115,65 € 153,61 € 173,69 € 208,65 € 243,61 € 

bis 22 0,00 € 41,51 € 86,18 € 127,22 € 168,96 € 191,06 € 229,52 € 267,97 € 

bis 24 0,00 € 45,28 € 94,03 € 138,78 € 184,32 € 208,43 € 250,37 € 292,33 € 

bis 26 0,00 € 49,05 € 101,87 € 150,33 € 199,69 € 225,80 € 271,25 € 316,69 € 

bis 28 0,00 € 52,82 € 109,69 € 161,91 € 215,05 € 243,18 € 292,12 € 341,06 € 

bis 30 0,00 € 56,61 € 117,53 € 173,46 € 230,40 € 263,87 € 312,97 € 365,41 € 

bis 32 0,00 € 60,38 € 125,36 € 185,03 € 245,76 € 277,91 € 333,84 € 389,78 € 

bis 34 0,00 € 64,15 € 133,21 € 196,60 € 261,12 € 295,27 € 354,71 € 414,14 € 

bis 36 0,00 € 67,92 € 141,04 € 208,16 € 276,48 € 312,65 € 375,57 € 438,51 € 

bis 38 0,00 € 71,69 € 148,87 € 219,72 € 291,84 € 330,02 € 396,44 € 462,87 € 

bis 40 0,00 € 75,47 € 156,50 € 231,96 € 307,44 € 347,39 € 417,30 € 487,22 € 
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12.11.2014
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Kenntnisnahme des Rates der Stadt Erkelenz gemäß § 105 Absatz 5 
GO NRW hinsichtlich der überörtlichen Prüfung der Stadt Erkelenz 
durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW während des Zeitraumes 
November 2013 bis Juli 2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

04.12.2014    Personalausschuss
10.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014    Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 105 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) ist die überörtliche 
Prüfung Aufgabe der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA). Nach § 105 Abs. 4 GO 
NRW teilt die GPA das Prüfungsergebnis in Form eines Prüfberichtes der geprüften 
Gemeinde, den Aufsichtsbehörden sowie den Fachaufsichtsbehörden, so weit deren 
Zuständigkeit berührt ist, mit. Der Bürgermeister legt dem 
Rechnungsprüfungsausschuss den Prüfbericht der GPA vor. Der 
Rechnungsprüfungsausschuss unterrichtet den Rat über den wesentlichen Inhalt des 
Prüfungsberichtes sowie über das Ergebnis seiner Beratungen.

Im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW sind für das 
Haushaltsjahr 2012 folgende Bereiche geprüft worden:

1. Haushaltssituation / Finanzen
2. Sicherheit und Ordnung
3. Tagesbetreuung für Kinder
4. Schule
5. Grünflächen
6. Personalwirtschaft und Demografie

Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI)

Im KIWI bewertet die GPA Handlungsfelder, die in der Prüfung analysiert wurden.
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Mit dem Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit – kurz „KIWI“ – werden die 
wesentlichen Ergebnisse der Prüfung mit Blick auf die finanzwirtschaftliche 
Situation zusammengefasst. Hierdurch ist es möglich, kurz und prägnant 
Handlungserfordernisse und -möglichkeiten aufzuzeigen. Der KIWI dient der 
Orientierung für die Zukunft und soll der Stadt helfen, eine Standortbestimmung im 
interkommunalen Vergleich vorzunehmen. 

In den Teilberichten ermittelt und analysiert die GPA für jedes Handlungsfeld 
verschiedene Kennzahlen. Die KIWI-Bewertungen erfolgen im Zusammenspiel der 
Kennzahlenwerte unter Einbeziehung von strukturellen Rahmenbedingungen sowie 
von Steuerungsaspekten. Sie zeigen, wo Handlungsmöglichkeiten für Verbesserung 
bestehen und Ressourcen eingespart werden könnten.

Im Prüfgebiet Finanzen bewertet die GPA hingegen allein die Haushaltssituation. Die 
KIWI-Bewertung spiegelt hier den Konsolidierungsbedarf wider. Sie zeigt damit auch, 
wie groß der Handlungsbedarf ist, die aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten 
umzusetzen.

Die Bewertung im KIWI erfolgt unter den Aspekten der Handlungsnotwendigkeit und 
der Handlungsmöglichkeit. Dabei werden vor allem Aussagen zu Maß und Umfang 
getroffen, in dem die Stadt aus Sicht der GPA aktiv werden kann. Die Bewertung der 
Handlungsnotwendigkeit und der Handlungsmöglichkeit erfolgt nicht nur unmittelbar 
aus dem Kennzahlenwert selbst, sondern ist im Wesentlichen abhängig von der 
finanzwirtschaftlichen Situation und dem erkannten Optimierungspotenzial. 
Detaillierte Erläuterungen finden sich hierzu in den jeweiligen Teilen der 
Prüfungsberichte.

KIWI-Merkmale

Index 1 2 3 4 5
Haushalts-
situation

erheblicher 
Handlungsbedarf

Handlungsbedarf kein 
Handlungsbedarf

weitere 
Handlungsfelder

weitreichende 
Handlungs-
möglichkeiten

Handlungs-
möglichkeiten

geringe 
Handlungs-
möglichkeiten

KIWI – Stadt Erkelenz

Haushaltssituation 4
Sicherheit und Ordnung 4
Tagesbetreuung für Kinder 4
Flächenmanagement – Schulen u. Turnhallen 4
Grünflächen 3

Fazit / Zusammenfassung der Ergebnisse:

In der Anlage zu dieser Sitzungsvorlage befindet sich eine Zusammenstellung über 
die wesentlichen Feststellungen und Handlungsempfehlungen. Die GPA hat 
ausdrücklich erklärt, dass bei der Stadt Erkelenz in den vergangenen Jahren in allen 
geprüften Bereichen gute Leistungen erbracht worden sind.
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Aufgrund der Haushaltssituation und für den Fall, dass Risiken eintreten, hat die 
GPA Konsolidierungsmöglichkeiten dargestellt. Diese liegen zur Schaffung 
zusätzlicher Erträge im Bereich der Gebühren, Beiträge und Steuern.

Ergebnisse von Analysen werden im Bericht als Feststellung bezeichnet. Damit 
kann sowohl eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein. 
Feststellungen, die eine Korrektur oder eine weitergehende Überprüfung oder 
Begründung durch die erforderlich machen, sind Beanstandungen im Sinne des § 
105 Abs. 5 GO NRW. Hierzu wird eine gesonderte Stellungnahme angefordert. 
In der Stadt Erkelenz hat die GPA keine Feststellung getroffen, die eine 
Stellungnahme erforderlich macht.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„Der Hauptausschuss bzw. der Rat nimmt davon Kenntnis, dass sich wesentliche 
Beanstandungen gemäß § 105 Abs. 5 GO NRW aufgrund des dem 
Rechnungsprüfungsausschuss zugeleiteten und dort beratenen Prüfberichtes über 
die überörtliche Prüfung der Stadt Erkelenz durch die Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW  nicht ergeben haben.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlagen:
GPA – 00 - Zusammenfassung
GPA – 01 - Vorbericht
GPA – 02 - GPA-Kennzahlenset
GPA – 03 - Finanzen
GPA – 04 - Sicherheit und Ordnung 
GPA – 05 - Tagesbetreuung für Kinder
GPA – 06 - Schule
GPA – 07 - Teilbericht Grünflächen
GPA – 08 - Personalwirtschaft und Demografie



Stadt Erkelenz                                                                                 05. November 2014 
Haupt- und Personalamt 
----------------------------------------- 
 
 
 

Zusammenfassung der Feststellungen und Handlungsempfehlungen 
 aus dem Prüfbericht der überörtlichen Prüfung der Stadt Erkelenz 
des Haushaltsjahrs 2012 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 

 im Zeitraum von November 2013 bis Juli 2014 
 
 
 
Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) ist es, die Kommunen des 
Landes NRW mit Blick auf Rechtmäßigkeit, Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit 
des Verwaltungshandelns zu prüfen. Die finanzwirtschaftliche Analyse steht dabei im 
Vordergrund. Grund dafür ist die äußert schwierige Finanzlage der Kommunen, den 
kommunalen Haushalts stets auszugleichen. Schwerpunkt der Prüfung sind 
Vergleiche von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 105 der Gemeindeordnung 
NRW (GO NRW). 
In der aktuellen überörtlichen Prüfung werden die mittleren kreisangehörigen 
Kommunen miteinander verglichen. 
Der Bericht richtet sich an die für die Gesamtsteuerung Verantwortlichen der 
Kommunen in Rat und Verwaltung. Er zielt darauf ab, diese insbesondere in 
Haushaltskonsolidierungsprozessen zu unterstützen. 
 
Die Prüfung der Stadt Erkelenz wurde durch die GPA NRW im Zeitraum November 
2013 bis Juli 2014 durchgeführt.  
Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht und den Teilberichten: 

 Der Vorbericht informiert über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. 
Zudem sind dort Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen der 
Kommune, die Handlungsfelder des KIWI (Kommunalindex für 
Wirtschaftlichkeit), zum Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik enthalten 

 Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen 
Prüfgebiete. 

 
Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der GPA NRW wurden in der Stadt Erkelenz 
folgende Prüfgebiete untersucht: 
 
1. Haushaltssituation / Finanzen 
2. Sicherheit und Ordnung 
3. Tagesbetreuung für Kinder 
4. Schule 
5. Grünflächen 
6. Personalwirtschaft und Demografie 
 
 
 
 
 
 



Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) 
 
Im KIWI bewertet die GPA NRW Handlungsfelder, die in der Prüfung analysiert 
wurden. 
In den Teilberichten ermittelt und analysiert die GPA NRW für jedes Handlungsfeld 
verschiedene Kennzahlen. Die KIWI-Bewertungen erfolgen im Zusammenspiel der 
Kennzahlenwerte unter Einbeziehung von strukturellen Rahmenbedingungen sowie 
von Steuerungsaspekten. Sie zeigen, wo Handlungsmöglichkeiten für 
Verbesserungen bestehen und Ressourcen eingespart werden könnten. 
Im Prüfgebiet Haushaltssituation / Finanzen bewertet die GPA NRW hingegen allein 
die Haushaltssituation. Die KWI-Bewertung spiegelt hier den Konsolidierungsbedarf 
wider. Sie zeigt damit auch, wie groß der Handlungsbedarf ist, die aufgezeigten 
Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen. 
 
 
KIWI-Merkmale 
 

Index 1 2 3 4 5 
Haushaltssituation erheblicher 

Handlungsbedarf 
 Handlungsbedarf  kein 

Handlungsbedarf 

weitere  
Handlungsfelder 

weitreichende 
Handlungsmöglichkeiten 

 Handlungs-
möglichkeiten 

 geringe Handlungs-
möglichkeiten 

 
 
Die Indexierung ist als Balken, bezogen auf die geprüften Aufgabenfelder, 
dargestellt. Die Ableitung der Bewertung wird in den Teilberichten beschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5

Grünflächen

Schulen und Turnhallen
(Flächenmanagement)

Tagesbetreuung für Kinder

Sicherheit und Ordnung

Haushaltssituation

KIWI - Stadt Erkelenz 

Kommunalindex für
Wirtschaftlichkeit (KIWI)



Prüfgebiet: Haushaltssituation / Finanzen 
 
 Die GPA NRW bewertet die Haushaltssituation / Finanzen mit dem Index 4 
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Haushaltssituation / Finanzen: 

 NKF-Einführung zum 01. Januar 2007. 

 Strukturelles Ergebnis 2012 weist einen nachhaltigen Konsolidierungsbedarf 
von rund 2,5 Mio. Euro aus. 

 Risikobehaftete Haushaltsplanung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern. 

 Haushaltsplanung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anhand 
der Orientierungsdaten ohne Gesamtkonzeption ist aufgrund inflationärer 
Auswirkungen risikobehaftet. 

 Ausgleichsrücklage auch in der Haushaltsplanung nicht verbraucht; 
Haushaltsausgleich erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Planung im Jahr 
2017. 

 Überdurchschnittliche Eigenkapitalquoten 2012. 

 Kein erhöhter Reinvestitionsbedarf bei erhöhtem Anlagenabnutzungsgrad der 
Straßen und der Geschäftsgebäude bei mittleren Gesamtnutzungsdauern. 

 Insgesamt zeigt die Investitionsquote einen 20-prozentigen Wertverzehr auf. 

 Unterdurchschnittliche Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner des „Konzerns“ 
Stadt Erkelenz sowie unterdurchschnittliche Verbindlichkeiten des 
Kernhaushaltes je Einwohner. 

 Keine Kredite für Liquiditätssicherung seit 2009 ausgewiesen, 
Selbstfinanzierungskraft vorhanden und reicht in der Planung ab 2015 zur 
Deckung der geplanten Investitionen aus. 

 Seit 2009 keine Nettoneuverschuldung mehr; auch in der Planung bis 2017 
nicht vorgesehen. 

 Arbeitsgruppe „Sparen“ im Jahr 2011 im Rat mit dem Ziel der 
Haushaltskonsolidierung eingerichtet. 

 Unterdurchschnittliche allgemeine Deckungsmittel mit steigender Tendenz. 

 Überdurchschnittliche Netto-Steuerquote mit steigender Tendenz. 
 
 

Konsolidierungsmöglichkeiten im Prüfgebiet Haushaltssituation / Finanzen im 
Überblick: 
 

 Straßenbaubeitragssatzung gem. § 8 KAG an Mustersatzung anpassen. 

 Anteil des öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation Friedhofswesen 
überprüfen und ggf. anpassen. 

 Weitere Nutzungsentgelte erheben (Nutzung von städtischen Gebäuden, 
Sporthallen etc.). 

 Notwendigkeit von zwei Schwimmbädern überprüfen. 

 Berechnungsgrundlagen für kalkulatorische Abschreibung anpassen. 

 Öffentlicher Anteil Straßenreinigung/Winterdienst überprüfen und ggf. 
anpassen. 

 Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer erhöhen. 

 Für Ausfallbürgschaften Bürgschaftsprovision mit den Tochterunternehmen 
vereinbaren. 

 
 



Prüfgebiet: Sicherheit und Ordnung 
 
 Die GPA NRA bewertet das Prüfgebiet Sicherheit und Ordnung mit dem Index 4 
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Sicherheit und Ordnung: 

 gesteuerte Dienstplangestaltung (Bürgerbüro). 

 Aufgabenkritik und kontinuierliche Betrachtungen in der eigenen Organisation. 

 Einführung automatisierter Verfahren. 

 Bereitstellung von Informationen und Formularen über das Bürgerportal auf 
der städtischen Internetseite ( Bürgerfreundlichkeit). 

 Positives Urteil zum Umgang mit sensiblen Sachmitteln und die Durchführung 
regelmäßiger Teambesprechungen sowie deren Dokumentation (sinnvolle 
Maßnahmen im Rahmen der Qualitätssicherung). 

 Erarbeitung und Aktualisierung von Prozessbeschreibungen. 

 Steuerung der Prozesse im Bürgerbüro. 

 Aufgeschlossenheit gegenüber der Verwaltungsmodernisierung. 

 Erhebung von Zusatzgebühren für die Trauungen im Herrenhaus 
Hohenbusch. 

 Einführung der Urkunden-Anforderung über das Internet sowie die 
anlassbezogene Nacherfassung der Personenstandsfälle. 

 Gute Steuerung des Bereiches Personenstandswesen durch die angebotenen 
Öffnungszeiten, flexiblen Arbeitseinsätze und die IT-Verfahren (hohe 
Fallzahlen und hierdurch im interkommunalen Vergleich sehr gute 
Kennzahlenwerte). 

 
Handlungsempfehlung für das Prüfgebiet Sicherheit und Ordnung: 
 

 Einsatz einer Aufrufanlage im Bürgerbüro (geplant in 2015): Kontinuierliche 
Messung der  Besucherströme, um die Öffnungszeiten und die Dienstzeiten 
des Verwaltungspersonals noch zielgerichteter steuern zu können. 

 Überprüfung der Stellenbewertungen im Einwohnermeldewesen. 

 Überprüfung der umfangreichen Öffnungszeiten wochentags sowie der 
Öffnung am Samstag (Bürgerbüro). 

 Restriktivere Ahndung von Meldeversäumnissen ( Aktualisierung des 
Melderegisters sowie Erzielung von zusätzlichen Einnahmen) 

 Überprüfung der Dienstplangestaltung unter Berücksichtigung von Fallzahlen 
und Publikumsaufkommen. 

 Erhebung von kostendeckenden Gebühren bei Berücksichtigung der 
Personalaufwendungen für das Personal, das aus anderen Ämtern zu 
Trauungen eingesetzt wird. 

 Effizienterer Personaleinsatz im Bereich Gewerbe/Gaststätten  

 Prüfung und Umsetzung von onlinebasierten Auskünften. 

 Bereitstellung einer onlinegestützten Rechtsliteratur.  

 Sensibilisierung des Personals, insbesondere im Gewerbe- und 
Gaststättenbereich und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der 
Korruptionsverhinderung. 

 Überprüfung und Anpassung des tatsächlichen Aufwands, der im Rahmen 
der Gebührenfestsetzung (Gewerbe/Gaststätten) erhoben werden kann. 

 Überprüfung von zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten durch Verwarn- und 
Bußgelder (z. B. regelmäßige Kontrolle des Gewerberegisters). 



Prüfgebiet: Tagesbetreuung für Kinder  
 
 Die GPA NRA bewertet das Prüfgebiet Tagesbetreuung für Kinder mit dem  
Index 4 
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Tagesbetreuung für Kinder: 

 Positives Urteil zu den zentralen organisatorischen Strukturen des Amtes für 
Kinder, Jugend, Familie und Soziales. 

 Befürwortung der Bestrebungen keine eigenen Bauten für 
Kindertageseinrichtungen mehr zu planen und zu errichten. 

 Erhebung von Kennzahlen im städtischen Haushalt für den Bereich der 
Kindertagesbetreuung. 

 Kostenrechnung für die einzelnen Kindertageseinrichtungen. 

 Stetige Aktualisierung der Elternbeitragssatzung; Staffelung der 
Elternbeiträge, orientiert am Aufwand der Betreuungsleistungen nach 
Altersgruppen. 

 Hoher Anteil an kommunalen Kindertageseinrichtungen in Erkelenz führt in der 
Gesamtbetrachtung nicht zu einem hohen Fehlbetrag bei der Tagesbetreuung 
für Kinder. 

 Überproportional hohe Belegungsquoten bei den 45-Stunden-Kontingenten 
bei der evangelischen Kirche (2012/2013) im Vergleich zu anderen Trägern. 

 GPA begrüßt die flexiblen Modelle der Kindertagespflege, die einerseits dazu 
dienen, die Rechtansprüche auf Betreuungsplätze zu erfüllen, andererseits 
stellt die Kindertagespflege auch eine kostengünstige und bedarfsorientierte 
Betreuungsform dar. 

 Kennzahlen im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder in Erkelenz liegen in 
guten Bereichen zwischen den Mittel- und den Minimalwerten 
(besonders positiv: geringe freiwillige Zuschüsse an die freien Träger).  

 Elternbeitragsquote ist überdurchschnittlich, allerdings weitere Potenziale bei 
den Elternbeiträgen vorhanden (Anpassung der Beitragssatzung). 

 Ausbau der U3-Versorgung liegt im  interkommunalen Vergleich des 
Kindergartenjahres 2012/2013 über dem Durchschnitt der 
Vergleichskommunen. 

 Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen in der 
Kindergartenbetreuung unter Beachtung wirtschaftlicher Gesichtspunkte. 

 Fokussierung auf Statistiken und das Controllings durch die 
Jugendhilfeplanung. 

 
Handlungsempfehlung für das Prüfgebiet Tagesbetreuung für Kinder: 
 

 Berücksichtigung der Einwohnerzahlen je Ortsteil für die Planung der 
Kindertagesbetreuungsplätze. 

 Überprüfung und Anpassung des Angebots an Kinderbetreuungsplätzen sollte 
unter Zugrundlegung der prognostizierten Einwohnerzahlen und deren 
tatsächlicher Entwicklung (Erfüllung des Rechtsanspruchs sowie 
bedarfsgerechte Vorhaltung des Platzangebots) erfolgen. 

 Einführung eines zentralen Anmeldeverfahrens für alle Betreuungsangebote 
über ein internetbasiertes Anmeldeprogramm.  



 Anschluss der freien Träger an das zentrale Anmeldesystem (bei 
Vertragsverlängerungen); dies sollte als Gegenleistung zu freiwilligen 
Zuschüssen gefordert werden. 

 Überprüfung der Elternbeiträge, ob eine jährliche Steigerung von 1,5 Prozent 
ausreichend ist. 

 Ausweitung der Einkommenshöchstgrenze auf mindestens 100.000 Euro. 

 Vertragslaufzeiten der bestehenden Verträge mit freien Trägern sollten mit 
kurzfristigen Kündigungsmöglichkeiten versehen werden. 

 Kritische Überprüfung der Höhe der Zahlungen der freiwilligen Zuschüsse an 
freie Träger gemäß den Vertragsbedingungen ( keine Ausweitung der 
Zahlungen). 

 Überprüfung der Nachfrage und der tatsächlichen Belegung der 
Stundenkontingente der freien Träger.  

 Überprüfung des Bedarfs an Kindertagespflegeplätzen im Rahmen der 
Kindergartenbedarfsplanung; auf dieser Basis sollte dann ggf. das 
Platzangebot in der Kindertagespflege ausgebaut werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prüfgebiet: Schule 
 
 Die GPA NRA bewertet das Prüfgebiet Schule mit dem Index 4 
 
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Schulen und Turnhallen: 

 Flächenüberhang bei den Grundschulen im Schuljahr 2012/2013 von ca. 900 
m² BGF ( Erarbeitung eines Standortkonzepts, insbesondere unter 
Berücksichtigung der geplanten Schließung der Grundschule Keyenberg im 
Jahr 2019). 

 Zahl der Hauptschüler hat sich in Erkelenz verringert. Zum Schuljahr 
2011/2012 wurde daher bereits die Hauptschule Gerderath geschlossen. 
Aktuell hat der Rat der Stadt Erkelenz beschlossen, die bestehende 
Hauptschule zu einer Schwerpunktschule umzuwandeln ( Auflösung der 
Förderschule). 

 Konzept für die Nachnutzung des Gebäudes der Förderschule besteht. 

 Bei der Kennzahl m² BGF je Klasse an der Realschule bildet Erkelenz den 
interkommunalen Minimalwert (Zügigkeitsbeschluss erfolgt). 

 Bei der Kennzahl m² BGF je Klasse an den Gymnasien stellt Erkelenz den 
interkommunalen Minimalwert dar (Zügigkeitsbeschluss erfolgt). 

 Beim Vergleich des Bestandes an Schulturnhallen und dem voraussichtlichen 
Bedarf ergibt sich im Schuljahr 2012/2013 ein Überhang von 0,9 
Halleneinheiten.  

 Zukünftig sollte eine Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs erfolgen. 
 
 
Handlungsempfehlung für das Prüfgebiet Schule: 
 

 Erstellung eines Standortkonzepts, um die negativen Veränderungen mit der 
Schließung der Grundschule Keyenberg frühzeitig berücksichtigen zu können. 

 Überprüfung des Stellenbemessungsverfahrens bei der nächsten 
Stellenbemessung für die Schülersekretariate anhand des KGSt-Gutachtens. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prüfgebiet: Grünflächen 
 
 Die GPA NRA bewertet das Prüfgebiet Grünflächen mit dem Index 3 
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Grünflächen: 

 Freiflächenentwicklungskonzept unter Einbeziehung aller Beteiligten besteht 
bislang nicht. Insbesondere aufgrund der Veränderungen durch den Tagebau 
sollte ein solches Konzept aufgestellt werden. 

 Unterhaltung der Grünflächen mit einem hohen Pflegestandard 
(Kennzahlenwert Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege des 
Begleitgrüns je m² in Euro liegt über dem Mittelwert und Benchmark). 

 Stundenverrechnungssätze werden auf Vollkostenbasis ermittelt, allerdings 
liegt die letzte Nachkalkulation bereits mehrere Jahre zurück  
( Aktualisierung der Stundenverrechnungssätze). 

 Aufbau eines Controllings mit begleitendem Berichtswesen ist vorgesehen, 
aber noch nicht erfolgt. 

 Fläche der Park- und Gartenanlagen je Einwohner liegt am Maximalwert.  

 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen je 
m² stellen sich im interkommunalen Vergleich positiv dar.  

 Fläche der Spiel- und Bolzplätze bildet je Einwohner (insgesamt) und je 
Einwohner unter 18 Jahren den derzeitigen Maximalwert. 

 Stadt Erkelenz hat 2011 eine Spielplatzplanung in Form einer Bedarfsanalyse 
erstellt.  

 Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze bildet je 
m² aufgrund der Maximalgröße der Plätze den derzeitigen Minimalwert. 

 Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns je m² 
liegen derzeit auf der Höhe des 3. Quartils. Das wird vor allem durch die 
hohen Aufwendungen für die Sträucher- und Gehölzpflege beeinflusst.  

 
Handlungsempfehlung für das Prüfgebiet Grünflächen: 
 

 Aufstellung eines Freiflächenentwicklungskonzepts vor dem  Hintergrund 
der Veränderungen durch den Tagebau.  

 Aktualisierung der Grundlagen für die Vollkostenverrechnung. 

 Einrichtung eines Controllings mit Berichtswesen. 

 Suche nach Lösungen für die sieben aufgeführten Kleinflächen (Park- und 
Gartenanlagen < 100 m²). 

 Neuausrichtung der Gesamtfläche an Park- und Gartenanlagen  
( Reduzierung der Zahl der in der Unterhaltung deutlich teureren kleinen 
Anlagen zugunsten großflächiger Anlagen). 

 Pflegeintervalle auf den Prüfstand stellen und zusätzlich die Umwandlung 
von Flächen in extensiv gestaltete Flächen prüfen. 

 Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedarfsanalyse (Spiel- und 
Bolzplätze). 

 Bedarfsanalyse (Spiel- und Bolzplätze): Berücksichtigung der Größe der 
jeweiligen Plätze und Ermittlung der jeweils notwendigen Größe. 

 Ermittlung der Ursachen für die erheblich aufwändigere Unterhaltung und 
Pflege der Sträucher und Gehölze im Straßenbegleitgrün. Ebenso sollten 
die Pflegeintervalle auf den Prüfstand gestellt werden. 



 Bei Neu- oder Ersatzpflanzungen sowie an Wegen sollte die Stadt 
Erkelenz pflegeextensive Bodendecker pflanzen. 

 Nach Vorliegen des Sportplatznutzungskonzeptes sollten die im 
Prüfbericht Sportaußenanlagen in den Ortsteilen Holzweiler, Kückhoven, 
Lövenich und Golkrath, die nicht vollumfänglich genutzt werden, reduziert 
werden. 

 Wenn aufgrund des Tagebaus Ortsteile umgesiedelt werden, sollten im 
Stadtgebiet vorhandene Sportaußenanlagen vorrangig vor einem 
möglichen Neubau angeboten werden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prüfgebiet: Personalwirtschaft und Demografie  
 
Feststellungen für das Prüfgebiet Personalwirtschaft und Demografie: 

 

 Die GPA NRW begrüßt, dass sich die Stadt Erkelenz mit den 
Empfehlungen der letzten Prüfungsrunde auseinandergesetzt hat. Die 
Stadt hat Personalkonzepte erarbeitet und umgesetzt. Es liegen bereits 
Ergebnisse vor, die einen guten Überblick über die künftigen 
Entwicklungen des Personalbestandes geben.  

 Vorangeschrittene Umsetzung zukunftsfähiger Organisationsstrukturen.  

 Durchschnittsalter des Personal der Stadt Erkelenz: ca. 50 Jahre. 

 Detaillierte Altersstruktur- und Fluktuationsanalyse bildet eine sehr gute 
Grundlage für das Handeln des Personalmanagements. 

 Vorhandener detaillierter Stellenplan bildet alle erforderlichen Daten ab 
und kann so das Personalmanagement unterstützen. 

 Vor dem Start eines Fortbildungsprogrammes werden der tatsächliche 
Bedarf bzw. die Interessen bei den Beschäftigten abgefragt. Diese 
Vorgehensweise ist ein guter Erfolgsfaktor für das Gelingen der 
Maßnahmen. 

 Die Personalverwaltung hat den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens 
im BEM gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX sicherzustellen. 

 GPA NRW begrüßt, dass Verwaltungsprozesse vollständig erfasst und die 
Dokumente vorgehalten und abrufbar gemacht werden sollen. 
 

 
Handlungsempfehlung für das Prüfgebiet Personalwirtschaft und Demografie: 
 

 Intensivere Einbindung des Personalmanagements in den übergreifenden 
Zielbildungsprozess der Gesamtverwaltung in geplante Veränderungen.  

 Erstellung von flächendeckenden Anforderungsprofilen und regelmäßige 
Aktualisierung ( Nutzung für weitere personalwirtschaftliche Instrumente, 
wieder Personalentwicklung, -auswahl und -beurteilung).  

 Durchführung von  Aufgabenanalysen und Organisationsuntersuchungen. 

 Ausbau von Praktikantenplätzen. 

 Bereitstellung von Informationen über Ausbildungsgänge für Interessierte 
über die städtische Internetseite. 

 Erstellung eines Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, auch im 
Hinblick auf die kontinuierliche Qualifikation der Führungs- und 
Führungsnachwuchskräfte. 

 Weiterführung der Wissensverteilung und -weitergabe auf jüngere 
Generationen ( Zugriff auf dokumentiertes Wissen). 
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� Zur überörtlichen Prüfung 

Grundlagen 

Auftrag der GPA NRW ist es, die Kommunen des Landes NRW mit Blick auf Rechtmäßigkeit, 

Sachgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu prüfen. Die finanzwirt-

schaftliche Analyse steht dabei im Vordergrund. Grund dafür ist die äußerst schwierige Finanz-

lage der Kommunen und der gesetzliche Anspruch, den kommunalen Haushalt stets auszuglei-

chen. Schwerpunkt der Prüfung sind Vergleiche von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 

105 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). 

In der aktuellen überörtlichen Prüfung werden die mittleren kreisangehörigen Kommunen mitei-

nander verglichen. 

Der Bericht richtet sich an die für die Gesamtsteuerung Verantwortlichen der Kommunen in Rat 

und Verwaltung. Er zielt darauf ab, diese insbesondere in Haushaltskonsolidierungsprozessen 

zu unterstützen. 

Prüfungsbericht 

Der Prüfungsbericht besteht aus dem Vorbericht und den Teilberichten: 

• Der Vorbericht informiert über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung. Zudem sind dort 

Informationen über die strukturellen Rahmenbedingungen der Kommune, die Handlungs-

felder des KIWI1, zum Prüfungsablauf sowie zur Prüfungsmethodik enthalten. 

• Die Teilberichte beinhalten die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Prüfgebiete. 

Das GPA-Kennzahlenset für die Stadt Erkelenz wird im Anhang zur Verfügung gestellt. 

Grundsätzlich verwendet die GPA NRW im Bericht geschlechtsneutrale Begriffe. Gerade in der 

Kennzahlendefinition ist dies jedoch nicht immer möglich. Werden Personenbezeichnungen aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, 

so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein. 

� Ergebnisse der überörtlichen Prüfung der Stadt 
Erkelenz  

Managementübersicht 

Die Stadt Erkelenz hat ihren Rechnungsstil von der Kameralistik zum 01.01.2007 auf die dop-

pelte Buchführung umgestellt. Die Jahre 2007 bis 2009 schlossen mit einem positiven Jahres-

 

1 Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit 
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ergebnis ab. Die Jahre 2010 bis 2012 mit einem negativen Ergebnis. Die Stadt hat das Wahl-

recht nach Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Abschluss 2012 ausgeübt. 

Danach konnten einmalig im Jahresabschluss 2012 Überschüsse der Vorjahre von der allge-

meinen in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Die Stadt Erkelenz hat ihre Überschüsse 

2007 bis 2009 umgebucht. Daher weist die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012, nachdem das 

negative Jahresergebnis 2012 verrechnet ist, einen Bestand von rund 11,5 Mio. Euro aus. In 

der Planung geht die Stadt erst wieder im Jahr 2017 von einem positiven Ergebnis aus. Die 

gute Eigenkapitalausstattung zeigt sich auch in den überdurchschnittlichen Eigenkapitalquoten 

1 und 2.  

Die geringe, unterdurchschnittliche kurzfristige Verbindlichkeitenquote und die überdurchschnitt-

liche Liquidität zweiten Grades spiegeln die gute Liquiditätslage der Stadt wider. Die Stadt 

musste bisher keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. An dieser Stelle ist anzumer-

ken, dass Erkelenz bereits in vielen Bereichen mit Kennzahlen, Kennzahlenvergleichen arbeitet. 

So nimmt die Stadt z. B. beim Kennzahlenvergleich der IKVS teil. Die GPA NRW wertet die 

Aktivität der Stadt bei Kennzahlenvergleichen sehr positiv. Kennzahlen sind wichtig, um den 

Haushalt und die übrige städtische Aufgabenerfüllung steuern zu können.  

Um zu ermitteln, in welcher Höhe die Stadt Erkelenz nachhaltige Jahresergebnisse erzielen 

kann, hat die GPA NRW für das Jahr 2012 ein strukturelles Ergebnis errechnet. Ausgehend 

vom tatsächlichen Jahresergebnis 2012 haben wir schwankende und nicht steuerbare Erträge 

und Aufwendungen, wie z. B. die Gewerbesteuer oder die Kreisumlage bereinigt. Die Mittelwer-

te aus den v. g. Erträgen und Aufwendungen haben wir dann wieder hinzugerechnet. Somit 

ergibt sich für Erkelenz ein strukturelles Ergebnis von rund – 2,5 Mio. Euro. In dieser Höhe be-

steht für die Stadt ein Konsolidierungsbedarf.  

In einem weiteren Schritt hat die GPA NRW dieses strukturelle Ergebnis mit dem von der Stadt 

für 2017 geplanten positiven Jahresergebnis verglichen. Zunächst zeigt sich, dass die städti-

schen Planungen plausibel sind. Dennoch unterliegen einige Ertrags- und Aufwandspositionen 

allgemeinen Risiken, wie z. B. konjunkturellen Risiken oder Tariferhöhungen. Daher hat die 

GPA NRW in einem Risikoszenario dargestellt, wie sich die von der Stadt geplanten Jahreser-

gebnisse bis 2017 verändern würden, wenn alle angenommenen Risiken einträten.  

Grundsätzlich besteht zudem aufgrund des Tagesbaus ein gewisses Risiko für die Stadt und 

ihre Haushaltslage. Menschen müssen aus Dörfern umgesiedelt werden. Die Stadt hat daher 

hohe Investitionskosten z. B. für den Straßenbau oder den Bau von Kindertageseinrichtungen. 

Die Umsiedelung kann aber auch als Chance gesehen werden, z. B. um Gebäudeflächen ins-

gesamt zu verringern.  

Aufgrund der Haushaltssituation und für den Fall, dass Risiken eintreten, haben wir Konsolidie-

rungsmaßnahmen dargestellt. Diese liegen zum einen im Bereich der Gebühren, Beiträge und 

Steuern. Diese Erträge könnten z. B. dadurch verbessert werden, indem Beiträge nach dem 

Kommunalabgabengesetz (KAG) nach pflichtgemäßem Ermessen erhöht werden. Zum anderen 

könnte die Stadt auch freiwillige Leistungen, wie z. B. die beiden Schwimmbäder, vom Umfang 

reduzieren. Freiwillige Leistungen werden auch im Sport- und Kulturbereich erbracht. Dort soll-

ten die Nutzer derartiger Leistungen mindestens an den laufenden Aufwendungen beteiligt wer-

den, sofern die Leistungen aufrechterhalten werden sollen.  
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Beim Stellenvergleich im Einwohnermeldewesen und bei den Gewerbe- und Gaststättenange-

legenheiten hat die GPA NRW geringe Konsolidierungsmöglichkeiten ermittelt. Im Personen-

standswesen wird die Stadt Erkelenz von der GPA NRW als gutes Beispiel, als sog. Bench-

markkommune, aufgenommen. Die Personalaufwendungen liegen in allen drei v. g. Aufgaben-

bereichen unter oder am interkommunalen Mittelwert. Die Leistungskennzahl „Fälle je Vollzeit-

Stelle Sachbearbeitung“ liegt im Einwohnermeldewesen und den Gewerbe- / Gaststättenange-

legenheiten unter den jeweiligen Benchmarks. Daher ergibt sich ein rechnerisches Stellenpo-

tenzial im Vergleichsjahr 2012 von 0,3 Vollzeit-Stellen bzw. 0,2 Vollzeit-Stellen.  

Auch bei den Schulen und Schulturnhallen haben wir nur geringe Handlungsmöglichkeiten im 

Vergleichsjahr 2012 festgestellt. Positiv festzustellen ist, dass die Stadt auf die sinkende Nach-

frage nach den Hauptschulen reagiert hat und zum Schuljahr 2011/2012 bereits eine Haupt-

schule geschlossen hat. Aufgrund des Tagesbaus wird zum Schuljahr 2019/2020 die Grund-

schule Keyenberg schließen. Die Stadt sollte frühzeitig handeln und auf die sich dann ändernde 

Situation bei den verbleibenden Grundschulen im Vorfeld reagieren.  

Die Kennzahlen im Bereich der Schülersekretariate und der Schülerbeförderungen sind grund-

sätzlich unauffällig. Die Aufwandskennzahlen liegen bei den Schülersekretariaten unter den 

jeweiligen interkommunalen Mittelwerten. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderungen 

hingegen über den Mittelwerten. Die überdurchschnittliche Einpendlerquote und die Struktur der 

Stadt wirken sich tendenziell belastend auf diese Aufwendungen aus. Der Schülerspezialver-

kehr muss aus vergaberechtlichen Gründen ausgeschrieben werden. Hier muss die Stadt Er-

kelenz handeln.  

Die Tagesbetreuung für Kinder verursacht Aufwendungen, die den städtischen Haushalt belas-

ten. Der Fehlbetrag je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren liegt im Jahr 2012 mit 1.612 Euro 

unter dem interkommunalen Mittelwert von 1.815 Euro. Auch der Fehlbetrag je Platz ist unter-

durchschnittlich. Beeinflusst wird der Fehlbetrag maßgeblich durch die Höhe der Versorgungs-

quote der Kinder von 0 bis unter 3 Jahren, der Elternbeitragsquote, dem Anteil an Kindertages-

einrichtungen in kommunaler Trägerschaft und der Höhe der freiwilligen Zuschüsse an Kinder-

tageseinrichtungen in freier Trägerschaft. Erkelenz hat den überwiegenden Teil der Kinderta-

geseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Die Folge ist u. a., dass der freiwillige Zuschuss 

je Platz an freie Träger mit 138 Euro unterdurchschnittlich ist. Positiv wird die Höhe des Fehlbe-

trages zudem von der überdurchschnittlichen Elternbeitragsquote beeinflusst. Dennoch könnten 

die Elternbeiträge erhöht werden, in dem z. B. die Höchstgrenze der Einkommen und die Staffe-

lung erhöht bzw. verändert werden.  

Aufgrund der bis 2030 sinkenden Kinderzahlen sollten Kindergartenneubauten kritisch gesehen 

werden. Daher ist es folgerichtig, dass Erkelenz keine neuen Einrichtungen mehr plant und 

bauen möchte. Der demografische Wandel wirkt sich nicht nur auf das Feld der Tagesbetreu-

ung für Kinder aus.  

Das Durchschnittsalter der städtischen Beschäftigten liegt bei 50 Jahren. In den nächsten Jah-

ren werden daher altersbedingt viele Mitarbeiter aus dem Dienst der Stadt ausscheiden. Aus 

diesem Grund muss sich die Stadt zum einen frühzeitig damit befassen, Personal nach Quanti-

tät und Qualität zu beschaffen. Dazu ist es entscheidend, dass beurteilt wird, welche Aufgaben 

die Stadt zukünftig in welchem Umfang erbringen muss. Zum anderen muss rechtzeitig das 

abwandernde Wissen gesichert werden, z. B. mittels eines Dokumentenmanagementsystems. 

Zudem muss sich Erkelenz darauf einstellen, mit anderen Städten und der privaten Wirtschaft 
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um Bewerber zu konkurrieren. Erkelenz sollte daher noch attraktiver für potenzielle Beschäftigte 

werden.  

Das Grünflächenmanagement der Stadt ist bereits gut aufgestellt, kann aber noch weiter opti-

miert werden. Positiv hervorzuheben ist, dass die Stadt über ein zentrales Grünflächeninforma-

tionssystem verfügt. Auch vor dem Hintergrund des fortschreitenden Tagebaus sollte zudem ein 

Freiflächenentwicklungskonzept für die städtischen Grünflächen aufgestellt werden. Steht die-

ses Konzept, können auf dieser Basis strategische Zielvorgaben für das Grünflächenmanage-

ment abgeleitet werden. Mittels Kennzahlen misst die Stadt bereits die Zielerreichung ihrer ope-

rativen Ziele.  

Die Stadt Erkelenz stellt ihren Einwohnern überdurchschnittlich viele Flächen an Park- und Gar-

tenanlagen und Spiel- und Bolzplätzen zur Verfügung. Die Aufwendungen für die Unterhaltung 

und Pflege dieser Flächen liegen jedoch jeweils unter den von der GPA NRW festgelegten 

Benchmarks. Handlungsmöglichkeiten bestehen dennoch und sollten von der Stadt genutzt 

werden. Diese ergeben sich insbesondere durch den erwähnten Tagebau. In diesem Zusam-

menhang können Flächen neu erstellt und insgesamt flächenmäßig reduziert werden. Zudem 

sollten zum einen die Flächen pflegeleicht bepflanzt werden. Zum anderen sollten die Pflege-

standards und – intervalle reduziert werden. So könnte der Pflegeaufwand weiter verringert 

werden.  

Beim Straßenbegleitgrün liegen die Aufwendungen mit 2,67 Euro je m² über dem Benchmark 

von 1,40 Euro. Rechnerisch ergibt sich somit bezogen auf die Fläche des Straßenbegleitgrüns 

ein Potenzial von 360.000 Euro. Die Stadt sollte untersuchen, warum die Unterhaltung für die 

Sträucher und Gehölze viermal so hoch ist, wie in den städtischen Park- und Gartenanlagen. 

Um das Potenzial umzusetzen, sollten auch beim Straßenbegleitgrün pflegeleichte Pflanzen 

gesetzt werden. Die Pflegestandards sollten, wie auch bei den übrigen Grünflächen, reduziert 

werden. 

Ausgangslage der Stadt Erkelenz  

Strukturelle Situation 

Das folgende Netzdiagramm zeigt die strukturellen Rahmenbedingungen der Stadt Erkelenz. 

Diese prägen die Ausgangslage der Kommune. Die Strukturmerkmale wurden aus allgemein 

zugänglichen Datenquellen ermittelt2. Das Diagramm enthält als Indexlinie den Mittelwert der 

Kommunen im jeweiligen Prüfsegment, hier den mittleren kreisangehörigen Kommunen. Eine 

Ausnahme bildet das Merkmal Bevölkerungsentwicklung: hier ist der Indexwert der heutige 

Bevölkerungsstand der abgebildeten Kommune. 

 

2 IT.NRW, Bertelsmann-Stiftung, Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
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Ein über die Indexlinie hinausgehender Wert zeigt eine eher entlastende Wirkung an, ein darun-

ter liegender Wert weist auf eine eher belastende Situation hin. 

Ergänzend zur Auswertung statistischer Unterlagen haben wir die erhobenen Strukturmerkmale 

auch im Strukturinterview am 27.03.2013 mit dem Bürgermeister, dem ersten Beigeordneten 

und dem Stadtkämmerer hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf die individuelle Situation vor 

Ort hinterfragt.  

Nach der Prognose von IT.NRW wird die Bevölkerung in Erkelenz bis zum Jahr 2030 um rund 

fünf Prozent sinken. Der Altenquotient 2012, also der Anteil der über 65-jährigen an der Bevöl-

kerung mit einem Alter von 20 bis unter 65 Jahren (= mittlere Generation), liegt in Erkelenz mit 

31,39 Prozent unter dem Mittlerwert der vergleichbaren Kommunen von 34,77 Prozent. Der 

Jugendquotient, der den Anteil der unter 20-jährigen an der mittleren Generation darstellt, be-

trägt in Erkelenz im Jahr 2012 31,57 Prozent. Der Durchschnitt der vergleichbaren Kommunen 

liegt bei 32,77 Prozent.  

Die SGB II Quote auf Ebene des Kreises Heinsberg liegt mit 6,82 Prozent im Jahr 2012 unter 

der durchschnittlichen Quote aller Kreise von 8,05 Prozent. Die niedrige Quote des Kreises 

Heinsberg wirkt sich somit grundsätzlich entlastend auf die u. a. auch von Erkelenz zu leistende 

Kreisumlage aus. Über die kreisweite Quartiersentwicklung sollen nach Ausführungen des Bür-

germeisters die Sozialsysteme stabilisiert werden. Tendenziell sei der gesamte Kreis Heinsberg 

ein ausgeprägter Niedriglohnsektor und eine strukturschwache Region. Erkelenz steche aber 

positiv hervor. Sowohl die Arbeitslosen- als auch die Frauenerwerbsquote seien geringer als bei 

den übrigen kreisangehörigen Kommunen in Heinsberg.  

Das durchschnittliche Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigem 2009 bis 2012 lag in Erkelenz mit 

53.318 Euro unter dem Mittelwert von 60.896 Euro. Die Kaufkraft 2011 liegt mit 20.534 Euro in 
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Erkelenz unter dem Mittelwert von 20.984 Euro. Die Kaufkraft hat sich nach Einschätzung des 

Bürgermeisters gut entwickelt. Allerdings fand ein Einzelhandelsabfluss von 2001 bis 2009 in 

Höhe von -39,4 Mio. Euro statt. Die Stadt vermutet, dass die Kaufkraftabflüsse in Erkelenz mit 

dem großflächigen Einzelhandelsangebot in Hückelhoven und der Nähe zum Oberzentrum 

Mönchengladbach begründet sind. Allerdings müsse auch berücksichtigt werden, dass von der 

kaufkraftstarken Stadt Wegberg Kaufkraft nach Erkelenz fließt. Hückelhovener Bürger pendeln 

sogar zu 18 Prozent nach Erkelenz und Wassenberger zu 13 Prozent. Das bringt wiederum 

Kaufkraft in die Stadt Erkelenz. 

Die allgemeinen Deckungsmittel, bestehend aus der Gewerbe- und Grundsteuer, den Gemein-

deanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer und den Schlüsselzuweisungen liegen je Einwoh-

ner in Erkelenz bei 1.146 Euro. Dabei handelt es sich um einen Wert, der auf Basis des Durch-

schnittes der v. g. Erträge der Jahre 2008 bis 2011 ermittelt wurde. Der Mittelwert der ver-

gleichbaren Kommunen beträgt 1.136 Euro je Einwohner. Auf die Finanzausstattung geht die 

GPA NRW im Finanzbericht näher ein.  

Individuelle und fachspezifische Strukturmerkmale 

Erkelenz ist nach wie vor eine Auspendlerstadt. Insbesondere die umliegenden Städte Düssel-

dorf, Mönchengladbach und Köln ziehen die Erkelenzer Einwohner an. Allerdings konnte die 

Lage als Auspendlerstadt entschärft werden, in dem die Arbeitplatzanzahl / - situation stetig 

verbessert wurde. Die Stadt will weiterhin ihr Erfolgsmodell „Kombination Wohnbauflächen und 

Arbeitsplatz vor Ort“ verfolgen.  

Knapp zehn Prozent der Betriebe in Erkelenz sind in der Landwirtschaft bzw. verwandten Be-

reichen tätig. Der Rest der Betriebe verteilt sich zu ca. 1/3 auf den industriellen/verarbeitenden 

Sektor und zu 2/3 auf den Dienstleistungssektor.  

Das Gewerbe in Erkelenz ist durch eher kleinere Unternehmen geprägt, nur ein großer Konzern 
und ein bis zwei große Mittelständler sind vorhanden. Auch der Bankensektor ist in Erkelenz 

stark vertreten. Es besteht insgesamt ein guter Branchenmix. Dies führt tendenziell dazu, dass 

die Gewerbesteuererträge bei konjunkturellen Schwankungen in einzelnen Branchen weniger 

stark zurückgehen, als in anderen Städten. Der Mix und die Entwicklung der Anzahl und des 

Umfang des Gewerbes vor Ort führten dazu, dass sich die Gewerbesteuererträge in den letzten 

zehn Jahren von rund neun Mio. Euro auf rund 20 Mio. Euro verdoppelt haben.  

Demografische Entwicklung 

Die Folgen des demografischen Wandels sind für die Kommunen eine strategische Herausfor-

derung. Die GPA NRW erhebt die Situation vor Ort und beschreibt die gewählten Strategien im 

Umgang mit dem demografischen Wandel. Dabei gilt der Blick insbesondere den Themen, die 

durch kommunale Entscheidungen mittelbar oder unmittelbar beeinflusst werden können. Diese 

haben wir in einem Interview mit dem Bürgermeister, dem ersten Beigeordneten und dem 

Stadtkämmerer erläutert. 

Eine wichtige Bedeutung in diesem Zusammengang hat die interkommunale Zusammenarbeit. 

Die GPA NRW sammelt gute Beispiele und gibt sie an die Kommunen weiter. Wir gehen davon 

aus, dass Formen der interkommunalen Zusammenarbeit ein Schlüsselelement der Effizienz-
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steigerung und Sicherung für die künftige Aufgabenerfüllung sind. Dies insbesondere vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels und unabhängig von den aktuellen rechtlichen Rah-

menbedingungen. 

Der Verwaltungsvorstand befasst sich mit dem Thema des demografischen Wandels und steu-

ert zentral. Es gibt eine ehrenamtliche Schwerbehindertenbeauftragte. Zudem gibt es einen 

Runden Tisch (= mehrere Arbeitsgruppen), der organisatorisch zentral vom ersten Beigeordne-

ten und seinem Fachbereich gesteuert wird. Der Runde Tisch liefert dann z. B. Informationen in 

den Seniorenausschuss der Stadt. 

Die Stadt Erkelenz erhebt in ihren 47 Ortsteilen orteilscharf die Einwohnerzahlen. Zudem wer-

den die Einwohnerzahlen in sechs Altersgruppen ausgewertet. Diese Zahlen müssen noch an 

die Daten nach Zensus angeglichen werden. Die Stadt kann kurzfristig reagieren, wenn sich 

einzelne Ortsteile stärker verändern als andere. Erkelenz versucht über neue Baugebiete mehr 

Einwohner zu bekommen bzw. die Erkelenzer am Ort zu halten. Aus diesem Grund veräußert 

die städtische Grundstücksentwicklungsgesellschaft vergünstigtes Bauland an Familien und 

Senioren.  

Seit 2002 wurden 21 Baugebiete erschlossen und damit einhergehend 904 Baugrundstücke 

verkauft bzw. baureif gemacht. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist seit Jahren ungebro-

chen groß. Bis 2030 rechnet die Stadt mit einem Zuwachs um 1.440 Haushalte und einem 

Wohnungsbedarf von 4.400 Wohneinheiten. Davon entstehen 1.900 Einheiten durch Ersatzbe-

darf aufgrund der Umsiedlung, 270 Einheiten stellen den generellen Nachholbedarf dar und 750 

Wohneinheiten den Ersatzbedarf allgemein. 

Der Tagebau Garzweiler beeinflusst zum einen die Entwicklung der Bevölkerungsanzahl. Zum 

Prüfungszeitpunkt lebten in den aktuellen Umsiedlungsorten nur noch fünf bis sechs Prozent 

der ehemaligen Einwohner. Rund 1.600 Einwohner sind bereits umgezogen. Insgesamt gese-

hen hat Erkelenz nach Einschätzung des Bürgermeisters rund 400 Einwohner durch die aktuel-

le Umsiedlung verloren. Durch die Umsiedlung verliert die Stadt Erkelenz anteilig rund 30 Pro-

zent der Bevölkerung aus dem Abbaugebiet Garzweiler II innerhalb eines Zeitraumes von rund 

30 Jahren. 

Zum anderen wird auch die Altersstruktur in den vom Tagebau betroffenen Ortsteilen beein-

flusst. In den Umsiedlungsorten leben tendenziell ältere Menschen. Werden die Orte „geschlos-

sen“, verlassen viele dieser Menschen Erkelenz und ziehen z. B. zu ihren Kindern in den umlie-

genden Städten. In die neuen Orte ziehen dann häufig auch Menschen von auswärts, die zwi-

schen 30 und 40 Jahren alt sind. Würde die Umsiedlung gestoppt werden, würde sich das nach 

Einschätzung des Verwaltungsvorstandes auch auf das Alter der Bevölkerung auswirken. Durch 

den Tagebau werden somit der oben dargestellte Alten- und Jugendquotient beeinflusst.  

Insgesamt hat die Stadt für sich erkannt, dass die Bevölkerung älter wird und sich dieser Um-

stand auch auf die städtische Haushaltslage auswirken wird. Daher wird die bestehende Infra-

struktur ertüchtigt. Ziel ist, dass die Stadt in zehn Jahren, wenn sich der demografische Wandel 

vor Ort stärker als heute zeigen wird, gut aufgestellt ist. In den Dörfern soll die vorhandene Inf-

rastruktur so weit reduziert werden, dass der heutige Standard für die Erkelenzer Bürger weiter 

aufrechterhalten werden kann.  
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Die Stadt verfügt über eine ausreichende Kapazität an Altenpflegeheimen. Teilweise ziehen 

ältere Menschen aus den umliegenden Orten Wegberg oder Hückelhoven in die Altenheime in 

Erkelenz.  

Das Ehrenamt wird von der Stadt gefördert. Im Dezember 2010 gab es einen Ratsbeschluss 

dahingehend, dass die Stadt am landesweiten Kooperationsprojekt „Ehrenamtskarte“ teilnimmt. 

Die Ehrenamtskarte wurde in den ersten knapp drei Jahren gut angenommen, auch wenn die 

Nachfrage kontinuierlich zurückgegangen ist. Das Angebot und die Gewinnung neuer Partner-

unternehmen soll in 2014 stärker bekannt gemacht werden.  

Alle zwei bis drei Jahre wird ein Ratsfest durchgeführt. Dabei handelt es sich um einen geselli-

gen Abend für die Ratsvertreter/-innen, sachkundigen Bürger/-innen sowie bestimmte Gruppen 

von Ehrenamtler/-innen wie Schülerlotsen und Führungskräfte der Feuerwehr. Diesen Personen 

wird durch das Ratsfest Dank und Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement ausge-

sprochen.  

Die Stadt ist der interkommunalen Zusammenarbeit sehr aufgeschlossen gegenüber. Probleme 

sieht sie aber insbesondere in der sehr heterogenen IT-Landschaft. Diese erschwert teilweise 

die interkommunalen Zusammenarbeiten.  

Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI) 

Im KIWI bewertet die GPA NRW Handlungsfelder, die in der Prüfung analysiert wurden. 

In den Teilberichten ermittelt und analysiert die GPA NRW für jedes Handlungsfeld verschiede-

ne Kennzahlen. Die KIWI-Bewertungen erfolgen im Zusammenspiel der Kennzahlenwerte unter 

Einbeziehung von strukturellen Rahmenbedingungen sowie von Steuerungsaspekten. Sie zei-

gen, wo Handlungsmöglichkeiten für Verbesserungen bestehen und Ressourcen eingespart 

werden könnten.  

Im Prüfgebiet Finanzen bewertet die GPA NRW hingegen allein die Haushaltssituation. Die 

KIWI-Bewertung spiegelt hier den Konsolidierungsbedarf wider. Sie zeigt damit auch, wie groß 

der Handlungsbedarf ist, die von uns aufgezeigten Verbesserungsmöglichkeiten umzusetzen.  

KIWI-Merkmale 

Index 1 2 3 4 5 

Haushalts-
situation 

Erheblicher 
Handlungsbedarf  

Handlungsbedarf  
 

Kein Handlungs-
bedarf 

Weitere  
Handlungs-felder 

Weitreichende 
Handlungs-

möglichkeiten 
 

Handlungs-
möglichkeiten   

Geringe 
 Handlungs-
möglichkeiten 

Die Indexierung ist als Balken, bezogen auf die geprüften Aufgabenfelder, dargestellt. Die Ablei-

tung der Bewertung wird in den Teilberichten beschrieben. 
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KIWI 

 

 

� Zur Prüfung der Stadt Erkelenz 

Prüfungsablauf  

Die Prüfung in der Stadt Erkelenz haben wir im Zeitraum November 2013 bis Juli 2014 durchge-

führt.  

Zunächst hat die GPA NRW die erforderlichen Daten und Informationen zusammengestellt und 

mit der Stadt Erkelenz hinsichtlich ihrer Vollständigkeit und Richtigkeit abgestimmt. Auf dieser 

Basis haben wir die Daten analysiert. 

Die letzte überörtliche Finanzprüfung hat bereits die ersten doppischen Jahre 2007 bis 2009 

einschließlich einbezogen. Daher setzt die jetzige Finanzprüfung im Jahr 2010 auf. Die inter-

kommunalen Vergleiche der GPA NRW legen das Jahr 2012 zu Grunde. Bei einwohnerbezo-

genen Kennzahlen verwendet die GPA NRW im v. g. Vergleichsjahr noch die Einwohnerzahlen 

laut IT.NRW vor Zensus 2011. Neben den Daten früherer Jahre wurde ebenfalls Aktuelles be-

rücksichtigt, um Aussagen für die Zukunft machen zu können. 

Geprüft haben: 

Leitung der Prüfung   Bettina Brennenstuhl 

Finanzen    Herbert Voosen 

Personalwirtschaft und Demografie Bianca Enders 

Sicherheit und Ordnung   Bianca Enders 

Tagesbetreuung für Kinder  Bianca Enders 

Schule     Johannes Schwarz 

Grünflächen    Johannes Schwarz 
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Das Prüfungsergebnis wurde mit den beteiligten Beschäftigten in den betroffenen Organisati-

onseinheiten erörtert. Am 11.07.2014 fand das Abschlussgespräch statt, an dem der Verwal-

tungsvorstand, die Amtsleitungen und das örtliche Rechnungsprüfungsamt teilnahmen. 

� Zur Prüfungsmethodik 

Kennzahlenvergleich 

Der Kennzahlenvergleich ist die prägende Prüfungsmethodik der GPA NRW.  

Um einen landesweiten Vergleich zu ermöglichen, haben wir Aufgabenblöcke mit den dazu 

gehörenden Grunddaten einheitlich definiert. Unterhalb der Produktbereichsebene gibt es keine 

landeseinheitliche Festlegung, so dass in den Produktgruppen häufig unterschiedliche Produkte 

und in den Produkten unterschiedliche Leistungen enthalten sind. 

Im Vergleich von Kommunen werden bei den Kennzahlen, die in das GPA-Kennzahlenset 

übernommen werden, neben dem Minimal-, Mittel- und Maximalwert auch drei Quartile darge-

stellt. Quartile werden auch Viertelwerte genannt. Sie teilen eine nach Größe geordnete statisti-

sche Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 25 Prozent 

darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil (entspricht dem Median) liegt in der 

Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte liegen unterhalb und 50 Prozent ober-

halb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefundenen Werte so, dass 75 Prozent darun-

ter und 25 Prozent darüber liegen. 

Ebenfalls werden der Wert der Kommune sowie die Anzahl der Werte, die in den Vergleich 

eingeflossen sind, dargestellt. Hierdurch ist der eigene Kennzahlenwert in die Verteilung der 

Ergebnisse einzuordnen. 

In den aktuellen interkommunalen Vergleich wurden mittlere kreisangehörige Kommunen ein-

bezogen. Die Anzahl der Vergleichskommunen wird im Verlauf der Prüfung dieses Segments 

mit der Zahl der geprüften Städte wachsen.  

In der Finanzprüfung werden die wichtigsten materiellen und formellen Rahmenbedingungen 

der Haushaltswirtschaft erfasst und analysiert. Der haushaltsbezogene Handlungsbedarf wird 

transparent gemacht. Die Prüfung setzt dabei auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. 

Ergebnisse von Analysen werden im Bericht als Feststellung bezeichnet. Damit kann sowohl 

eine positive als auch eine negative Wertung verbunden sein. Feststellungen, die eine Korrektur 

oder eine weitergehende Überprüfung oder Begründung durch die Kommune erforderlich ma-

chen, sind Beanstandungen im Sinne des § 105 Abs. 6 GO NRW. Hierzu wird eine gesonderte 

Stellungnahme angefordert. Dies wird im Bericht mit einem Zusatz gekennzeichnet. In der Stadt 

Erkelenz hat die GPA NRW keine Feststellung getroffen, die eine Stellungnahme erforderlich 

macht.  

Bei der Prüfung erkannte Verbesserungspotenziale werden im Bericht als Empfehlung ausge-

wiesen. 



�  Stadt Erkelenz  �  Vorbericht  �  10357 

Seite 13 von 15 

Strukturen 

Die Haushaltswirtschaft in den Kommunen ist von verschiedenen externen und internen Ein-

flussfaktoren abhängig. Diese sind zum Teil unmittelbar steuerbar, zum Teil aber auch struktu-

reller Natur und somit nicht oder nur langfristig beeinflussbar. Die Ergebnisse der vergleichen-

den Prüfung müssen sich deshalb immer wieder der Vermutung stellen, dass die unterschiedli-

chen kommunalen Strukturen einem Vergleich entgegenstehen. 

Unter Strukturmerkmalen versteht die GPA NRW zunächst grundsätzlich die von außen auf die 

Kommune einwirkenden Einflussfaktoren. Faktoren, die aufgrund kommunalpolitischer Be-

schlüsse auf die Kommune einwirken, zählen nicht dazu, da diese ausdrücklich der Willensbil-

dung unterliegen. Dennoch beeinflussen diese das Gesamtbild einer Kommune, so dass - so-

weit möglich und erforderlich – in den Teilberichten sowie unter „Ausgangslage der Kommune“ 

darauf eingegangen wird. 

Benchmarking 

Die GPA NRW nutzt als Prüfungsinstrument das Benchmarking. Benchmarking ist die Suche 

nach guten Werten durch eine vergleichende Analyse und die Beantwortung der Frage, warum 

das so ist. Als Benchmark wird ein Wert definiert, der von einer bestimmten Anzahl von Kom-

munen mindestens erreicht worden ist. Die Aufgabenerfüllung ist in diesen Kommunen voll-

ständig und rechtmäßig erfolgt. Der Benchmark ist grundsätzlich das Ergebnis gezielter Steue-

rung. Dies schließt die Prüfung mit ein, inwieweit die Kommune selbst Einfluss auf die Verbes-

serung ihrer Rahmenbedingungen nimmt. Basis für das Benchmarking sind die Kennzahlenver-

gleiche und die Analysen des jeweiligen Handlungsfeldes. Soweit weitere Kriterien zugrunde 

gelegt werden, sind diese in den Teilberichten dargestellt. 

Konsolidierungsmöglichkeiten 

Die GPA NRW versteht sich als Einrichtung, die den unterschiedlichen Ressourceneinsatz im 

Vergleich der Kommunen transparent macht und Ansätze für Veränderungen aufzeigt. 

Der in den Kommunen festgestellte Ressourceneinsatz weicht teilweise erheblich von den 

Benchmarks ab. Die GPA NRW errechnet aus der Differenz des Kennzahlenwerts der Kommu-

ne zum Benchmark jeweils einen Betrag, der die monetäre Bedeutung aufzeigt (Potenzial). 

Dadurch können die einzelnen Handlungsfelder im Hinblick auf einen möglichen Beitrag zur 

Haushaltskonsolidierung eingeordnet werden. 

Nicht jeder der so ermittelten Beträge kann durch die konkreten Handlungsempfehlungen kurz-

fristig vollständig verwirklicht werden: Personalkapazitäten sollen sozialverträglich abgebaut 

werden, die Reduzierung kommunaler Gebäudeflächen erfordert ggf. Vermarktungschancen 

und energetische Einsparungen setzen vielfach Investitionen voraus. Die im Bericht ausgewie-

senen Potenziale sind deshalb als Orientierungsgrößen zu verstehen. Die Kommunen sollen 

damit unterstützt werden, in Kenntnis der finanziellen Tragweite ihre eigene Praxis zu überden-

ken. In der Folge sollte eine Änderung der Praxis nach dem Beispiel vorgefundener effizienter 

Alternativen in anderen Kommunen angegangen werden. Unter Berücksichtigung ihrer spezifi-

schen Rahmenbedingungen können die Kommunen auf dieser Grundlage konkrete Konsolidie-

rungsbeiträge für ihre Haushaltsplanungen ableiten. Weitere Handlungsoptionen zur Konsolidie-
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rung werden in den Berichten auf der Grundlage individueller Möglichkeiten der Kommunen 

ausgewiesen. 

Der Prüfung lag keine vollständige Betrachtung von Kernverwaltung, Sondervermögen und 

Beteiligungen zugrunde. Daher sind die beschriebenen Handlungsempfehlungen und die ggfls. 

dargestellten Potenziale in den Berichten nur als „Teilmenge“ der Konsolidierungsmöglichkeiten 

zu verstehen. 

GPA-Kennzahlenset  

Steuerungsrelevante Kennzahlen der von der GPA NRW betrachteten kommunalen Handlungs-

felder werden im GPA-Kennzahlenset dargestellt. Die Übersicht enthält Kennzahlen aus den 

aktuellen Prüfungen und aus Handlungsfeldern, die in vorangegangenen Prüfungen betrachtet 

wurden.  

Die Fortschreibung der örtlichen Kennzahlen sowie der interkommunalen Vergleichswerte er-

möglicht den Kommunen eine aktuelle Standortbestimmung. Zusammen mit den aus früheren 

Prüfungen bekannten Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweisen auf mögliche Kon-

solidierungsmöglichkeiten können sie für die interne Steuerung der Kommune genutzt werden. 

 

Herne, den 14.10.2014 

gez. gez. 

Doris Krüger Bettina Brennenstuhl 

Abteilungsleitung Projektleitung 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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� GPA-Kennzahlenset 
mittlere kreisangehörige Kommunen 

Ziele, Inhalte und Methodik 

Die GPA NRW stützt die Analysen im Wesentlichen auf Kennzahlen. Dabei haben sich für die 

einzelnen Handlungsfelder der Kommunen bestimmte Kennzahlen als besonders aussagekräf-

tig und steuerungsrelevant herausgestellt. Diese Schlüsselkennzahlen sind im GPA-

Kennzahlenset zusammengefasst. 

Ziel der GPA NRW ist es, sukzessive ein Kennzahlenset mit festen Grunddatendefinitionen 

aufzubauen. Die Kennzahlen können von den Kommunen eigenständig fortgeschrieben und für 

die strategische und operative Steuerung genutzt werden. 

Im Kennzahlenset sind zum einen Kennzahlen aus den aktuell geprüften Handlungsfeldern 

dargestellt. Diese Kennzahlen sind mit einem Hinweis auf den jeweiligen Teilbericht versehen. 

Zum anderen sind Kennzahlen aus Handlungsfeldern enthalten, die wir in vorangegangenen 

Prüfungen untersucht haben. Die Analysen, Handlungsempfehlungen sowie Hinweise zu Kon-

solidierungsmöglichkeiten sind deshalb bereits bekannt.  Dies gilt in der aktuellen Prüfung für 

folgende Handlungsfelder: 

• Personal, 

• Hilfe zur Erziehung, 

• Schulen Bewirtschaftung und 

• Straßenbeleuchtung. 

Bei der Grunddatenerhebung und den Kennzahlenberechnungen haben wir Plausibilitätsprü-

fungen durchgeführt. Damit ist die Validität der Daten und die interkommunale Vergleichbarkeit 

der Kennzahlenwerte sichergestellt. Hierzu dienen auch die mit den jeweils Verantwortlichen 

geführten Gespräche. 

Die Definitionen der Grunddaten und Kennzahlen werden den Kommunen zur Verfügung ge-

stellt. So können die Kommunen die Kennzahlen auch außerhalb der Prüfung fortschreiben. Sie 

haben zudem die Möglichkeit, die Kennzahlen in die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse zu 

integrieren. 

Aufbau des GPA-Kennzahlensets 

Das GPA-Kennzahlenset besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene enthält hoch aggregierte 

Kennzahlen, die insbesondere aus strategischer Sicht steuerungsrelevante Informationen bie-

ten. Die ergänzenden Kennzahlen der zweiten Ebene erlauben tiefergehende Analysen und 

unterstützen die operative Steuerung.  
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Sofern die Kennzahlen bereits in einer vorangegangenen Prüfung erhoben wurden, enthält die 

Übersicht auch diese Werte. Sollten sich zwischenzeitlich die Grunddatendefinitionen geändert 

haben oder sich durch die Umstellung von kameraler auf doppischer Haushaltsführung wesent-

liche Verzerrungen im Zeitreihenvergleich ergeben, werden nur die aktuellen Kennzahlenwerte 

abgebildet. 

Der interkommunale Vergleich enthält neben dem arithmetischen Mittelwert auch das Minimum, 

das Maximum sowie die Quartile. Quartile werden auch „Viertelwerte“ genannt. Sie teilen eine 

nach Größe geordnete statistische Reihe in vier Viertel. Das erste Quartil teilt die vorgefunde-

nen Werte so, dass 25 Prozent darunter und 75 Prozent darüber liegen. Das zweite Quartil 

(entspricht dem Median) liegt in der Mitte der statistischen Reihe, d.h. 50 Prozent der Werte 

liegen unterhalb und 50 Prozent oberhalb dieses Wertes. Das dritte Quartil teilt die vorgefunde-

nen Werte so, dass 75 Prozent darunter und 25 Prozent darüber liegen. 

Aus diesen Lageparametern lässt sich die Positionierung des Kennzahlenwertes der Kommune 

innerhalb der Spannweite aller Vergleichswerte bestimmen. Sie können die Kommune bei der 

Festlegung individueller Zielwerte unterstützen. 

Die Zahl der in den interkommunalen Vergleich eingegangenen Daten gibt einen Hinweis auf 

die statistische Sicherheit der Vergleichswerte. Von der GPA NRW durchgeführte Auswertun-

gen haben gezeigt, dass sich beim weitaus überwiegenden Teil der Kennzahlen schon nach 

Einbeziehung von 12 bis 15 Vergleichswerten der Mittelwert ausreichend stabilisiert hat. Zu-

sammen mit dem Median (2. Quartil), der nicht von Extremwerten beeinflusst wird, kann der 

Mittelwert auch bei dieser geringen Zahl von Vergleichswerten eine sinnvolle Orientierung bie-

ten. 

Die Kennzahlenwerte des interkommunalen Vergleichs und die zugehörigen Werte der Kom-

mune basieren auf den aktuellsten Daten. In Abhängigkeit von den benötigten Grunddaten la-

gen während der Prüfung unterschiedliche Datenstände vor. Für jede Kennzahl ist deshalb das 

Jahr des interkommunalen Vergleichs angegeben. Der Wert der Stadt bezieht sich ebenfalls auf 

das angegebene Vergleichsjahr. 
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GPA-Kennzahlenset der Stadt Erkelenz – 1. Ebene 

Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2004/2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Haushaltssituation 

Eigenkapitalquote 1 in Prozent 51,9 49,9 11,0 65,0 35,4 26,5 36,6 44,6 20 2012 Finanzen 

Eigenkapitalquote 2 in Prozent 77,6 79,0 34,8 80,5 61,7 53,0 60,5 73,0 20 2012 Finanzen 

Gesamtverbindlichkeiten je 
Einwohner in Euro 

./. 1.802 502 5.290 2.376 1.528 2.365 3.072 15 2010 Finanzen 

Jahresergebnis je Einwohner in 
Euro 

37 -70 -432 77 -58 -89 -19 30 20 2012 Finanzen 

Saldo aus laufender Verwal-
tungstätigkeit je Einwohner in 
Euro 

230 80 -263 295 32 -50 43 105 20 2012 Finanzen 

Personal 

Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 1 
(Personalquote 1) 

7,55 7,87          4,79          10,82            7,76            6,51            7,53            9,09   26 2012 ./. 

Ist-Stellen je 1.000 Einwohner 2 
(Personalquote 2) 

6,06 5,56          3,62            6,74            5,09            4,58            4,99            5,41   26 2012 ./. 

Einwohnermeldeaufgaben 

Personalaufwendungen je Fall 
Einwohnermeldeaufgaben in 
Euro 

./. 23,23 14 33 23 21 23 26 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Personenstandswesen 

Personalaufwendungen je Fall 
Personenstandswesen in Euro 

./. 364 246 802 497 389 478 592 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 
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Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2004/2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Personalaufwendungen je Fall 
Gewerbe- und Gaststättenange-
legenheiten in Euro 

./. 63 31 124 67 52 65 77 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Hilfe zur Erziehung 

Fehlbetrag Hilfen innerhalb und 
außerhalb der Familie je Ein-
wohner unter 21 Jahre in Euro 

./. 496 292 970 520 421 505 543 20 2012 ./. 

Transferaufwendungen Hilfen zur 
Erziehung je Hilfefall mit § 35a 
SGB VIII in Euro 

./. 16.924 10.773 26.480 17.280 14.176 16.741 19.737 21 2012 ./. 

Anteil der ambulanten Hilfefälle 
an den Hilfefällen nach § 36 und 
§ 35a SGB VIII in Prozent 

./. 56 38 87 58 50 59 65 21 2012 ./. 

Anteil der Vollzeitpflegefälle an 
den stationären Hilfefällen nach § 
36 SGB VIII in Prozent 

./. 57 20 68 49 42 50 58 21 2012 ./. 

Hilfeplanfälle je 1.000 Einwohner 
bis zum 21. Lebensjahr mit § 35a 
SGB VIII (Falldichte) 

./. 27 14 49 27 18 25 28 21 2012 ./. 

Tagesbetreuung für Kinder 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für 
Kinder je Einwohner von 0 bis 
unter 6 Jahre in Euro 

./. 1.612 1.293 2.597 1.815 1.550 1.804 2.013 21 2012 
Tages-
betreuung 
für Kinder 

Schulen Flächenmanagement 

Bruttogrundfläche Schulen je 
Schüler in m² 

./. 10,00 11,84 17,80 13,56 12,45 13,24 14,48 20 2012 ./. 

Schulen Bewirtschaftung 

Aufwendungen Gesamtreinigung 9,83 10,04 6,59 17,11 11,44 8,80 10,96 13,91 21 2012 ./. 
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Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2004/2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

je m² Reinigungsfläche in Euro 

Aufwendungen Hausmeister-
dienste je m² Bruttogrundfläche 
in Euro 

6,49 6,01 5,10 15,21 7,73 6,50 7,54 7,91 20 2012 ./. 

Schülerbeförderung 

Aufwendungen Schülerbeförde-
rung je Schüler in Euro 

./. 312 105 350 222 152 220 282 20 2012 Schule 

Schulsekretariate 

Aufwendungen Schulsekretariate 
je Schüler in Euro 

./. 70,41 60,18 106,51 79,09 68,29 77,13 86,70 21 2012 Schule 

Sport Flächenmanagement 

Bruttogrundfläche Turnhallen je 
1.000 Einwohner in m² 

./. 515 247 786 382 333 374 395 20 2012 Schule 

Fläche Sportaußenanlagen je 
Einwohner in m² 

6,52 5,94 2,28 10,32 5,16 3,31 5,10 6,27 20 2012 
Grün-
flächen 

Sportnutzfläche Sportplätze je 
Einwohner in m²  

4,53 4,09 0,95 4,97 2,29 1,53 1,92 2,76 22 2012 
Grün-
flächen 

Straßenbeleuchtung 

Aufwendungen Straßenbeleuch-
tung je 1.000 m² beleuchtete 
Verkehrsfläche 

./. 572 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. 

Park- und Gartenanlagen 

Fläche Park- und Gartenanlagen 
je Einwohner in m² 

14,02 17,42 0,26 19,66 6,29 2,59 4,41 6,80 13 2012 
Grün-
flächen 

Aufwendungen Unterhaltung und 
Pflege  Park- und Gartenanlagen 
je m² in Euro 

1,11 0,99 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 
Grün-
flächen 
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Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2004/2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Spiel- und Bolzplätze 

Fläche Spiel- und Bolzplätze je 
Einwohner in m² 

./. 5,39 1,20 5,39 2,60 2,05 2,47 2,93 16 2012 
Grün-
flächen 

Aufwendungen Unterhaltung und 
Pflege  Spiel- und Bolzplätze je 
m² in Euro 

1,50 1,80 1,88 6,15 3,49 2,32 2,95 4,17 14 2012 
Grün-
flächen 

Straßenbegleitgrün 

Fläche Straßenbegleitgrün je 
Einwohner in m² 

4,89 6,45 2,45 34,83 12,94 6,07 7,43 20,42 12 2012 
Grün-
flächen 

Aufwendungen Unterhaltung und 
Pflege Straßenbegleitgrün je m² 
in Euro 

2,41 2,67 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 
Grün-
flächen 

Informationstechnik 

Anteil Gesamtkosten IT-
Aufgabenwahrnehmung an 
ordentlichen Aufwendungen in 
Prozent 

./. 1,62 0,85 1,85 1,30 1,00 1,34 1,50 14 2011 ./. 

Gesamtkosten IT-Aufgaben-
wahrnehmung je Arbeitsplatz mit 
IT-Ausstattung in Euro 

./. 6.322  2.633   6.048   4.098   3.312  3.969   4.657  14 2011 ./. 

*) Es liegen noch nicht ausreichend Vergleichswerte vor. 
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GPA-Kennzahlenset der Stadt Erkelenz 2. Ebene 

Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Einwohnermeldeaufgaben 

Fälle je Vollzeit-Stelle Einwoh-
nermeldeaufgaben 

./. 2.411 1.552 3.277 2.275 2.000 2.246 2.468 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Personenstandswesen 

Fälle je Vollzeit-Stelle Personen-
standswesen 

./. 177 75 232 134 99 134 157 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 

Fälle je Vollzeit-Stelle Gewerbe- 
und Gaststättenangelegenheiten 

./. 942 540 1.932 1.049 791 912 1.244 26 2012 
Sicherheit 
und  

Ordnung 

Tagesbetreuung für Kinder 

Anteil Elternbeiträge an Aufwen-
dungen Tageseinrichtungen für 
Kinder (Elternbeitragsquote) in 
Prozent 

./. 17,2 9,4 22,4 15,5 13,2 15,1 17,4 22 2012 
Tages-
betreuung 
für Kinder 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für 
Kinder in Kindertageseinrichtun-
gen je Platz in Euro 

./. 2.590 2.077 3.488 2.807 2.592 2.851 2.999 22 2012 
Tages-
betreuung 
für Kinder 

Schulen Flächenmanagement 

Bruttogrundfläche Grundschulen 
je Klasse in m² 

./. 302 268 452 332 295 322 365 21 2012 Schule 

Bruttogrundfläche Hauptschulen 
je Klasse in m² 

./. 296 236 645 454 406 456 490 20 2012 Schule 
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Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Bruttogrundfläche Realschulen je 
Klasse in m² 

./. 200 221 525 340 298 320 374 20 2012 Schule 

Bruttogrundfläche Gymnasien je 
Klasse in m² 

./. 190 202 398 271 228 250 302 20 2012 Schule 

Bruttogrundfläche Gesamtschu-
len je Klasse in m² 

./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 Schule 

Bruttogrundfläche Schulturnhal-
len je Klasse in m² 

./. 62 60 125 76 66 72 79 21 2012 Schule 

Schulen Bewirtschaftung 

Wärmeverbrauch  je m² Brutto-
grundfläche in kwh 

127 100 70 225 115 96 108 126 19 2012 ./. 

Stromverbrauch je m² Brutto-
grundfläche in kwh 

14,5 15,2 10,7 35,5 16,6 14,3 15,4 17,6 21 2012 ./. 

Wasserverbrauch je m² Brutto-
grundfläche in Liter 

151 163 88 280 154 124 154 169 21 2012 ./. 

Aufwendungen Eigenreinigung je 
m² Reinigungsfläche in Euro 

28,01 16,79 11,94 36,55 19,32 15,37 17,01 21,41 18 2012 ./. 

Aufwendungen Fremdreinigung  
je m² Reinigungsfläche in Euro 

8,97 9,65 6,26 13,54 9,70 8,53 9,79 10,78 19 2012 ./. 

Anteil Eigenreinigung an Gesam-
treinigung in Prozent 

5 5 0 100 26 3 11 35 21 2012 ./. 

Straßenbeleuchtung 

Leuchtenstandorte je 1.000 m² 
beleuchtete Verkehrsfläche 

./. 4,30 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. 

Unterhaltungsaufwendungen 
Straßenbeleuchtung je 1.000 m² 
beleuchtete Verkehrsfläche in 

./. 262 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. 
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Handlungsfeld / Kennzahl 
Kommune 

2009 

Kommune 

aktuell 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

Ver-

gleichs-

jahr 

Teilbericht 

Euro 

Stromverbrauch Straßenbeleuch-
tung je 1.000 m² beleuchtete  
Verkehrsfläche in kwh 

./. 1.235 ./. ./. ./. ./. ./. ./. *) 2012 ./. 

Unterhaltungsaufwendungen 
Straßenbeleuchtung je  
Leuchtenstandort in Euro 

./. 60,95 26,98 77,24 55,73 50,75 55,94 67,81 17 2012 ./. 

Stromverbrauch Straßenbeleuch-
tung je Leuchtenstandort in kwh 

./. 287 159 341 275 243 293 318 20 2012 ./. 

*) Es liegen noch nicht ausreichend Vergleichswerte vor. 
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� Finanzen 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Ziel der Finanzprüfung der GPA NRW ist es, sowohl unter wirtschaftlichen als auch unter recht-

lichen Gesichtspunkten 

• die Haushaltssituation der Kommune darzustellen und hieraus abzuleiten, inwieweit ein 

nachhaltiger Konsolidierungsbedarf besteht, 

• auf haushaltswirtschaftliche Risiken hinzuweisen und 

• Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung aufzuzeigen. 

Die GPA NRW hat hierzu insbesondere die vorliegenden Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 ana-

lysiert. Die Jahresabschlüsse 2007 bis 2009 wurden bereits in der letzten überörtlichen Prüfung 

der GPA NRW analysiert. Des Weiteren sind die Haushaltsansätze bis 2014 und die Haus-

haltsplanungen bis 2017 sowie das Gebäudeportfolio mit betrachtet worden. 

Der Prüfbericht ist entsprechend dieser Systematik aufgebaut: 

• Die wesentlichen Ergebnisse bezogen auf die Prüfungsziele werden in den Berichtsab-

schnitten „Haushaltssituation“, „Haushaltswirtschaftliche Risiken“ und „Haushaltskonsoli-

dierung“ zusammenfassend dargestellt. 

• Grundlage der Prüfung war hierbei eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- 

und Finanzlage. Die Detailergebnisse können in den Berichtsabschnitten „Haushalts- und 

Jahresabschlussanalyse“ sowie „Gebäudeportfolio“ nachvollzogen werden. 

Ergänzend wurden unter anderem die örtlichen Prüfberichte der Jahresabschlüsse und die vor-

liegenden Gesamtabschlüsse in die Prüfung einbezogen. Um Doppelarbeiten zu vermeiden, 

setzen die Analysen auf den Ergebnissen der örtlichen Prüfung auf. Das gilt ebenso für die 

Rechtmäßigkeitsprüfung, die sich auf wesentliche und erfahrungsgemäß fehleranfällige Positio-

nen beschränkt. 

Methodisch stützt sich die Prüfung auf Kennzahlen aus dem NKF-Kennzahlenset NRW sowie 

auf weitere Kennzahlen zur vertiefenden Analyse. Sie erfolgt sowohl mit Zeitreihenvergleichen 

als auch mit geeigneten interkommunalen Vergleichen. Soweit relevant werden dabei allgemei-

ne strukturelle Rahmenbedingungen, die sich direkt auf die Haushaltssituation auswirken und 

sich im Rahmen der Prüfung identifizieren lassen, in die Analysen einbezogen. 

Haushaltssituation 

Die Haushaltssituation bestimmt den Handlungsspielraum der Kommune zur Gestaltung ihres 

Leistungsangebots. Sie zeigt an, ob und in welcher Intensität ein Handlungsbedarf zu einer 

nachhaltig ausgerichteten Haushaltskonsolidierung besteht. Die GPA NRW beurteilt die Haus-

haltssituation zum einen danach, ob die Kommune den gesetzlich geforderten Haushaltsaus-

gleich erreicht. Zum anderen fließt in die Bewertung ein, wie sich die Haushaltssituation struktu-

rell darstellt. 
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Haushaltsausgleich 

Nachfolgend werden zunächst die haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit der recht-

lichen Haushaltssituation dargestellt. Weiterhin werden die Jahresergebnisse einschließlich der 

Entwicklung der Rücklagen zusammenfassend dargestellt.  

Rechtliche Haushaltssituation 

Die Stadt Erkelenz hat ihre Haushalts- und Wirtschaftsführung zum 01. Januar 2007 auf das 

Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Jahresabschlüsse liegen bis 2012 

testiert und vom Rat der Stadt festgestellt vor. Des Weiteren sind die Haushaltsansätze der 

Jahre 2013 und 2014 sowie die mittelfristige Haushaltsplanung bis 2017 vom Rat beschlossen. 

Die Haushaltssatzung 2014 ist am 21.Januar 2014 im Amtsblatt der Stadt Erkelenz (Nr. 2/2014) 

öffentlich bekannt gemacht worden. 

Die Stadt Erkelenz hat die Schwellenwerte gemäß § 76 GO NRW in den Jahren 2010 bis 2012 

nicht überschritten. Dies sieht auch die weitere Haushaltsplanung ab 2013 nicht vor. Ein Haus-

haltssicherungskonzept ist daher nicht aufzustellen.  

Die Stadt Erkelenz ist ihrer Verpflichtung zur erstmaligen Aufstellung eines Gesamtabschlusses 

gemäß § 116 GO im Jahr 2011 nachgekommen. Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2010 bis 

2012 wurden testiert und vom Rat bestätigt.  

Jahresergebnisse und Rücklagen 

Die Jahresergebnisse sind seit der NKF-Einführung im Jahr 2007 bis zum Jahr 2009 positiv. In 

den Jahren 2010 bis 2012 erzielte die Stadt Erkelenz Fehlbeträge. Diese setzen sich in den 

Haushaltsansätzen und in der Planung fort. Für das Jahr 2017 plant die Stadt wieder mit einem 

positiven Jahresergebnis. Die Jahresergebnisse sind durch Abschreibungen aufgrund hoher 

Investitionstätigkeit u.a. im Zusammenhang mit den Umsiedlungsaktivitäten aufgrund des Ta-

gebaus geprägt. 

Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage  
in Tausend Euro (IST) 

 2010 2011 2012 

Jahresergebnis -2.336  -5.609  -3.110  

Höhe der allge-
meinen Rücklage  

198.359  198.359  190.537  

Höhe der Aus-
gleichsrücklage  

12.369  6.761  11.473  

Verringerung der 
allgemeinen Rück-
lage des Vorjahres 
in Prozent 

keine Verringerung keine Verringerung keine Verringerung 

Fehlbetragsquote 
in Prozent 

1,1  2,7  1,5  
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Jahresergebnisse, allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage  
in Tausend Euro (PLAN) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Jahresergebnis *) 
-1.732  -2.180  -993  -363  551  

Höhe der allgemeinen Rück-
lage  190.537  190.537  190.537  190.537  190.537  

Höhe der Ausgleichsrücklage  
9.741  7.561  6.568  6.205  6.756  

Verringerung der allgemei-
nen Rücklage des Vorjahres 
in Prozent 

keine  
Verringerung 

keine  
Verringerung 

keine  
Verringerung 

keine  
Verringerung 

keine  
Verringerung 

Fehlbetragsquote in Prozent 0,9  1,1  0,5  0,2  pos. Ergebnis 

*) Haushaltsansätze 2013 und 2014 sowie Werte der mittelfristigen Ergebnisplanung 2015 bis 2017 Stand: Haushalts-
satzung 2014 

Die Fehlbeträge 2010 bis 2012 belegen einen Werteverzehr von insgesamt 11,1 Mio. Euro. Die 

Ausgleichsrücklage wurde im Prüfzeitraum nicht vollständig verbraucht. Ursache hierfür ist das 

von der Stadt Erkelenz ausgeübte Wahlrecht nach Artikel 8 § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungs-

gesetzes - NKFWG. Danach konnten die Kommunen einmalig im Jahresabschluss 2012 Vor-

jahresüberschüsse, die der allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, in die Aus-

gleichsrücklage umbuchen. Somit konnte Erkelenz die Überschüsse der Jahre 2007 bis 2009 in 

Höhe von rund 7,8 Mio. Euro von der allgemeinen zur Ausgleichsrücklage umbuchen.  

Jahresergebnisse je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahle 
Werte 

-70 -432 77 -58 -89 -19 30 20 

Strukturelle Haushaltssituation 

Um eigene Handlungsspielräume zu wahren oder wieder zu erlangen, muss es Ziel einer 

Kommune sein, dauerhaft einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Insbesondere gilt es im 

Rahmen einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft einen Verzehr von Eigenkapital zu vermeiden. 

Einem grundlegenden Konsolidierungsbedarf ist mit geeigneten Maßnahmen zu begegnen. 

Basis zur Ermittlung des Konsolidierungsbedarfs ist  

• die aktuelle strukturelle Haushaltssituation,  

• verbunden mit der voraussichtlichen Entwicklung wesentlicher haushaltswirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen im Planungszeitraum. 
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Strukturelles Ergebnis 

Die in den Ergebnisrechnungen ausgewiesenen Jahresergebnisse geben nur bedingt einen 

Hinweis auf die strukturelle Haushaltssituation. Insbesondere werden sie oftmals durch stark 

schwankende Erträge und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuer und des Finanzaus-

gleichs beeinflusst. Zudem überdecken gegebenenfalls Sondereffekte den tatsächlichen Konso-

lidierungsbedarf. 

Die GPA NRW hat deshalb das Jahresergebnis 2012 um die Erträge und Aufwendungen bei 

der Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich bereinigt. Stattdessen für diese Positionen 

Durchschnittswerte der letzten vier Jahre angesetzt worden. Zusätzlich sind positive wie  

negative Sondereffekte (z. B. Erträge und Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken 

über bzw. unter Buchwert) bereinigt worden. Das strukturelle Ergebnis gibt wieder, von welchen 

Ergebnissen in Zukunft nachhaltig - unter Annahme unveränderter Rahmenbedingungen - aus-

zugehen ist. Die genauen Berechnungsunterlagen wurden der Kämmerei übergeben. 

Berechnung des strukturellen Ergebnisses 2012 in Tausend Euro 

 in Tausend Euro 

Jahresergebnis lt. Jahresabschluss -3.110  

Bereinigungen Gewerbesteuer und Finanzausgleich 
(Standardbereinigung) 

22.018  

Bereinigungen Sondereffekte (kommunalspezifische 
Bereinigungen) 

47  

 = bereinigtes Jahresergebnis -25.176  

Hinzurechnungen (Mittelwerte) 22.711  

 = strukturelles Jahresergebnis -2.465  

� Feststellung 

Die Stadt Erkelenz weist für das Jahr 2012 ein strukturelles Defizit von rund 2,5 Mio. Euro 

aus. Unter der Annahme unveränderter Rahmenbedingungen besteht in dieser Höhe eine 

nachhaltig zu schließende Konsolidierungslücke für Erkelenz. 

Haushaltsplanung bis 2017 

Um aus dem strukturellen Ergebnis eine konkrete Zielgröße für eigene Konsolidierungsmaß-

nahmen ableiten zu können, ist die weitere Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen einzubeziehen. 

Die GPA NRW hat deshalb das strukturelle Ergebnis 2012 mit dem geplanten Jahresergebnis 

2017 verglichen. Die Analyse soll aufzeigen, 

• inwieweit sich nach dem strukturellen Ergebnis 2012 oder der weiteren Haushaltsplanung 

Konsolidierungsbedarfe ergeben, 

• inwieweit eigene Konsolidierungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses beitra-

gen, 

• von welcher Entwicklung der haushaltswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und wesent-

lichen Parameter die Stadt Erkelenz ausgeht und 
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• mit welchen Risiken diese Annahmen gegebenenfalls verbunden sind. 

Die Stadt Erkelenz erreicht nach der Planung 2017 ein positives Jahresergebnis von rund 

550.000 Euro. 

Die Entwicklung fußt im Wesentlichen auf den von der Stadt geplanten Steigerungsraten der 

Gewerbesteuer und der Anteile an den Gemeinschaftssteuern bis 2017. Darüber hinaus sollen 

sich insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern. Hier hat sich der Anteil 

der Zuführung zu sonstigen Rückstellungen verringert. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Aus-

wirkungen auf die entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung:  

Vergleich strukturelles Ergebnis 2012 und Planergebnis 2017 – wesentliche  
Veränderungen in Tausend Euro 

  
Strukturelles 
Ergebnis 2012 

Planergebnis 
2017 

Differenz 
Jährliche Ände-
rung in Prozent 

Erträge 

Grundsteuer B  6.258.153 6.388.250 130.097 0,4 

Gewerbesteuern *) 21.179.292 22.566.500 1.387.208 1,3 

Gemeindeanteil an den Ge-
meinschaftssteuern*) 

15.889.096 22.419.080 6.529.984 7,1 

Aufwendungen 

Steuerbeteiligungen *) 3.500.694 3.707.354 206.660 1,2 

Personalaufwendungen 18.730 22.590 3.860 3,8 

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen  

16.421 17.203 782 0,9 

Bilanzielle Abschreibungen 7.808 8.357 549 1,4 

Allgemeine Umlagen*) 20.310.457 21.084.000 773.543 0,8 

Sonstige Transferaufwendun-
gen 

10.660 12.485 1.824 3,2 

Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 

8.464 4.963 -3.501 -10,1 

*) beim strukturellen Ergebnis 2012 handelt es sich jeweils um den Mittelwert der Jahre 2009 bis 2012 

Grundsteuer B 

Die Stadt Erkelenz hat den Haushaltsansatz der Grundsteuer B für 2013 auf Basis des voraus-

sichtlichen Ergebnisses des Jahres 2012 geplant. Zusätzliche Erträge aus der Grundsteuer B 

werden eingeplant, da zahlreiche zusätzliche Baugebiete erschlossen werden sollen. Es entfal-

len ab Ende 2013 die Erträge aus der Grundsteuer B in den Umsiedlungsgebieten Borschemich 

(alt), Immerath (alt) und Pesch. Die Stadt Erkelenz geht davon aus, dass sie in den neu zu er-

schließenden Baugebieten höhere Erträge aus der Grundsteuer B erzielen wird. Dieses be-

gründet sie mit den Einheitswertsteigerungen der Neubauten. Der Haushaltsansatz der Grund-

steuer B 2014 wurde auf Basis des Istergebnisses 2013 geplant. Für die Jahre 2014 ff. wurden 

keine weiteren Steigerungen eingeplant. Die GPA NRW erkennt zurzeit bei den geplanten Er-

trägen aus der Grundsteuer B kein zusätzliches Risiko.  
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Gewerbesteuer 

Die Gewerbesteuer der Stadt Erkelenz hat sich von 2004 mit ca. 10,5 Mio. Euro bis 2010 mit 

21,9 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Insbesondere hängt dies mit dem Gewerbegebiet „GIPCO" 

zusammen. Dieses Gewerbegebiet konnte in diesem Zeitraum fast komplett gefüllt werden. In 

den Jahren 2014 und 2015 rechnet die Stadt Erkelenz mit weiteren Ansiedlungen von Unter-

nehmen im Gewerbegebiet „GIPCO“. Vor diesem Hintergrund wurden die Haushaltsansätze der 

Jahre 2013 und 2014 von der Stadt Erkelenz aus den durchschnittlichen Erträgen der beiden 

(gewichteten) Vorjahre ermittelt. Weiterhin wurde noch ein Abschlag um Mindererträge auf-

grund von geringeren Gewerbeerträgen berücksichtigt.  

Für 2015 wurde die Steigerung nach dem Orientierungsdatenerlass von 3,1 Prozent berück-

sichtigt. Für 2016 und 2017 wurde nur eine pauschale Steigerungsrate von 200.000 Euro pro 

Jahr vorgesehen. Entgegen den für diese beiden Jahre im Orientierungsdatenerlass vorgese-

henen Steigerungen von 3,0 bzw. 2,9 Prozent entspricht die Planung der Stadt einer Steigerung 

von unter 1,0 Prozent. Konjunkturell bedingt schwankt die Gewerbesteuer. Die GPA NRW er-

kennt zurzeit bei den geplanten Erträgen aus der Gewerbesteuer kein zusätzliches Risiko 

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern 

Die Anteile an den Gemeinschaftssteuern tragen grundlegend zur Konsolidierung bis 2017 bei. 

Sie können von der Stadt Erkelenz nicht gesteuert werden und hängen unmittelbar von der 

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab.  

Im Jahr 2013 und 2014 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer 

aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Schlüsselzahl 

berechnet. Für die Planungsjahre 2015 bis 2017 wurde jeweils der Steigerungssatz nach dem 

aktuellen Orientierungsdatenerlass berücksichtigt. 

Beim Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern ist ein Risiko in einer abweichenden ge-

samtwirtschaftlichen Entwicklung gegenüber der örtlichen Planung zu sehen. Dieses Risiko 

greifen wir im Risikoszenario auf. 

Personalaufwendungen 

Die Stadt plant, dass die Personalaufwendungen jährlich um 2,0 Prozent steigen. Soweit Be-

soldungssteigerungen bzw. Erhöhung der Tarifentgelte bereits feststehen, werden diese von 

der Stadt personengenau berücksichtigt. Die GPA NRW erkennt zurzeit bei den geplanten Per-

sonalaufwendungen kein zusätzliches Risiko 

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in Erkelenz von den Fachämtern für 

das jeweilige Jahr berechnet. Soweit für den mittelfristigen Planungszeitraum Besonderheiten 

gemeldet werden, werden diese als Sondereinflüsse berücksichtigt. In einem zweiten Schritt 

werden dann die jeweiligen Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass angewendet.  

Die Steigerungen aufgrund der Inflation sind hierbei nicht berücksichtigt. Somit ist ein Risiko für 

die Haushaltsbewirtschaftung und das Erreichen der Planziele gegeben. Dieses Risiko greifen 

wir im Risikoszenario auf. 
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Bilanzielle Abschreibungen 

Die Steigerung ist u. a. auf die Errichtung des ERKA-Bades sowie auf weitere Investitionen im 

Zusammenhang mit den Umsiedlungen durch den Tagebau Garzweiler zurückzuführen. Auf-

grund der in 2013 gewonnenen Erkenntnisse geht die Stadt Erkelenz von einer Korrektur der 

Planwerte nach unten hin aus. Ein zusätzliches Risiko dahin gehend, dass die Abschreibungen 

stärker steigen als geplant, ist daher nicht erkennbar.  

Transferaufwendungen – allgemeine Umlagen 

Die aktuellen Entwicklungen (Ausbauquote, Fallzahlen, Heimunterbringungen etc.) im Kinder- 

und Jugendbereich führen zur Ansatzerhöhung im laufenden Haushaltsjahr sowie innerhalb der 

Finanzplanungsjahre. Die Kreisumlage wurde auf der Grundlage der im Haushalt des Kreises 

Heinsberg festgelegten Umlagesätze und der eigenen Umlagekraft ermittelt, und zwar für alle 

Planungsjahre separat. Durch die Zugrundelegung der jahresbezogenen Umlagekraft ist das 

Risiko minimiert; die GPA NRW erkennt kein zusätzliches Risiko. Dennoch können sich noch 

Veränderungen aufgrund der Steuerkraftentwicklung im übrigen Kreisgebiet ergeben. 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Im Jahr 2017 plant die Stadt Erkelenz gegenüber dem Jahr 2012 mit ca. 3.500.000 Euro weni-

ger Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen. Sonstige Rückstellungen sind so gut wie nicht 

planbar. Die GPA NRW erkennt zurzeit bei den geplanten sonstigen ordentlichen Aufwendun-

gen kein zusätzliches Risiko. 

Gesamtbetrachtung der Haushaltssituation 

Kennzahlen im interkommunalen Vergleich 

Das NKF-Kennzahlenset NRW sowie weitere bei der Prüfung erhobene Kennzahlen geben 

einen Überblick über die Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Kommune. 

NKF-Kennzahlenset NRW in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012 

Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert Erkelenz 

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation 

Aufwandsdeckungsgrad 82,2 111,3 98,1 91,1  

Eigenkapitalquote 1 11,0 65,0 35,4 49,9  

Eigenkapitalquote 2 34,8 80,5 61,7 79,0  

Fehlbetragsquote 0,6 27,3 7,3 1,5  

Vermögenslage 

Infrastrukturquote 0,1 53,0 36,3 25,0  

Abschreibungsintensität 1,3 16,6 9,4 8,8  

Drittfinanzierungsquote 25,2 120,1 54,3 59,4  

Investitionsquote 10,1 286,2 73,1 80,2  

Finanzlage 

Anlagendeckungsgrad II 67,3 101,8 87,5 95,5  
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Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert Erkelenz 

Liquidität 2. Grades 6,0 398,8 89,9 160,8  

Dynamischer Verschuldungsgrad 
(Angabe in Jahren) 

11 266 44 18,2  

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote 0,0 25,0 7,9 1,9  

Zinslastquote 0,1 8,3 3,1 1,3  

Ertragslage 

Netto-Steuerquote 46,2 67,4 56,4 58,0  

Zuwendungsquote 5,5 29,4 16,8 17,5  

Personalintensität 13,4 25,3 20,4 21,3  

Sach- und Dienstleistungsintensität 10,1 29,4 18,0 18,7  

Transferaufwandsquote 36,2 50,0 43,4 38,7  

Weitere Kennzahlen 

Kennzahl Minimum Maximum Mittelwert Erkelenz 

Jahresergebnis je Einwohner in Euro 
2012 

-432 77 -58 -70 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
je Einwohner in Euro 2012 

-263 295 32 80 

Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner in 
Euro 2010 

502 5.290 2.376 1.802 

Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner 
in Euro 2012 

1.034 2.082 1.311 1.189 

KIWI-Bewertung der Haushaltssituation 

In die KIWI-Bewertung der Haushaltssituation bezieht die GPA NRW die wesentlichen Analy-

seergebnisse aus den Bereichen Haushaltsausgleich, strukturelle Haushaltssituation sowie der 

Haushalts- und Jahresabschlussanalyse ein. Die Bewertung spiegelt den Handlungsbedarf und 

damit den Konsolidierungsdruck wider: 

• NKF-Einführung zum 1. Januar 2007 

• strukturelles Ergebnis 2012 weist einen nachhaltigen Konsolidierungsbedarf von rund 2,5 

Mio. Euro aus 

• risikobehaftete Haushaltsplanung der Anteile an den Gemeinschaftssteuern  

• Haushaltsplanung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen anhand der Orien-

tierungsdaten ohne Gesamtkonzeption ist aufgrund inflationärer Auswirkungen risikobe-

haftet  

• Ausgleichsrücklage auch in der Haushaltsplanung nicht verbraucht; Haushaltsausgleich 

erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Planung im Jahr 2017 

• überdurchschnittliche Eigenkapitalquoten 2012 
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• kein erhöhter Reinvestitionsbedarf lt. Stadt bei erhöhtem Anlagenabnutzungsgrad der 

Straßen und der Geschäftsgebäude bei mittleren Gesamtnutzungsdauern 

• insgesamt zeigt die Investitionsquote einen 20-prozentigen Werteverzehr auf  

• unterdurchschnittliche Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner des „Konzerns“ Stadt Er-

kelenz sowie unterdurchschnittliche Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes je Einwohner 

• keine Kredite für Liquiditätssicherung seit 2009 ausgewiesen, , Selbstfinanzierungskraft 

vorhanden und reicht in der Planung ab 2015 zur Deckung der geplanten Investitionen 

aus  

• seit 2009 keine Nettoneuverschuldung mehr; auch in der Planung bis 2017 nicht vorge-

sehen 

• Arbeitsgruppe „Sparen“ im Jahr 2011 im Rat mit dem Ziel der „Haushaltskonsolidierung“ 

eingerichtet 

• unterdurchschnittliche allgemeine Deckungsmittel mit steigender Tendenz 

• überdurchschnittliche Netto-Steuerquote mit steigender Tendenz 

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet die Haushaltssituation der Stadt Erkelenz mit dem Index 4. 

 

Haushaltswirtschaftliche Risiken 

Das Erkennen von haushaltswirtschaftlichen Risiken und der Umgang mit diesen Risiken sind 

wesentliche Bestandteile der Haushaltssteuerung. Nachfolgend sind zunächst die bei der Prü-

fung festgestellten Risiken in einer Übersicht zusammengefasst.  

Risiken im Überblick 

Risiken 
Fundstelle 

(Berichtsabschnitt) 

Geplante Anteile an den Gemeinschaftssteuern zum 
strukturellen Ergebnis (Basiswerte) 

Haushaltssituation 
(Strukturelle Haushaltssituation, Gemeindeanteil a. d. 

Gemeinschaftssteuern) 

Geplante Steigerungen der Sach- und Dienstleistungs-
aufwendungen anhand der Orientierungsdaten sind 
aufgrund inflationärer Auswirkungen problematisch  

Haushaltssituation 
(Strukturelle Haushaltssituation, Sach- und Dienstleis-

tungsaufwendungen ff.) 

Konsolidierung findet über risikoanfälligen bzw. nicht 
nachhaltig zu erwartende Positionen statt 

Haushaltskonsolidierung 
(Kommunaler Steuerungstrend) 

Planerisches Risiko bei der Erhebung der Beiträge nach 
§ 8 KAG 

Haushaltskonsolidierung 
(Beiträge) 
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Risikoszenario 

Einige haushaltswirtschaftliche Risiken haben das Potenzial, die zukünftigen Jahresergebnisse 

erheblich zu beeinflussen. Im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Steuerung sind diese Risi-

ken zunächst zu identifizieren. Darauf aufbauend ist in einem zweiten Schritt zu entscheiden, ob 

einzelne Risiken gegebenenfalls minimiert werden und inwieweit insgesamt eine Risikovorsorge 

getroffen wird. So können beispielsweise weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorbereitet wer-

den. 

Das folgende Risikoszenario soll verdeutlichen, welche Auswirkungen einige festgestellte Risi-

ken auf die zukünftigen Jahresergebnisse haben könnten. Die in diesem Zusammenhang vor-

genommenen Berechnungen und Darstellungen können und sollen die individuell erforderlichen 

Risikoeinschätzungen der Kommune nicht ersetzen, sind aber als Empfehlung zu verstehen, 

sich mit den haushaltswirtschaftlichen Risiken systematisch auseinanderzusetzen. Ziel ist es, 

für den Umgang mit haushaltswirtschaftlichen Risiken zu sensibilisieren. 

Im nachfolgenden Risikoszenario werden ausgewählte, risikobehaftete Ertrags- und Aufwands-

positionen mit abweichenden Planungsdaten sowie deren Auswirkung auf das geplante Jahres-

ergebnis 2017 summarisch dargestellt. Die Berechnungsgrundlagen für das Risikoszenario 

wurden der Stadt Erkelenz zur Verfügung gestellt. 

Planergebnis und Risikoszenario bis 2017 in Tausend Euro 

Position Erläuterung 
Risikoszenario 

2017 
Planergebnis 

2017 
Abweichung 

Gemeinschaftssteuern 

Berechnungsgrundlage bei 
identischer Steigerung an 
das strukturelle Ergebnis 

angepasst. 

20.394  22.419  2.025  

Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleis-
tungen 

Annahme einer Inflation von 
jährlich zwei Prozent. 

18.621  17.203  1.418  

Saldo der Risiken 3.443 

Zur exemplarischen Berechnung des Risikos stellt die GPA NRW bei Positionen der Ergebnis-

rechnungen auf das strukturelle Ergebnis für die mittelfristige Planung ab. Dabei werden die 

geplanten Steigerungsraten der Kommune nicht verändert.  

Eine angenommene Inflationsrate von zwei Prozent wirkt sich sowohl auf die Löhne und Gehäl-

ter als auch auf die Preise für Versorgungsmedien steigernd aus. In dieser Höhe kann sich da-

her bei den geplanten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ein Haushaltsrisiko ergeben. 

Dieses Risiko kann die geplanten Jahresergebnisse negativ beeinflussen. 

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen stellt sich das Risikoszenario bezogen auf die ge-

samte Zeitreihe bis 2017 wie folgt dar: 
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Haushaltsplanung und Risikoszenario 2012 bis 2017 

 

2012 Istwerte, danach Planwerte 

Die exemplarische Bewertung der GPA NRW zeigt ausgehend vom Basisjahr 2012 eine mögli-

che Konsolidierungslücke von rund 3,5 Mio. Euro bis 2017. Nicht alle Risiken werden sich in der 

berechneten Höhe realisieren. Zudem werden an anderen Stellen ggf. positivere Entwicklungen 

als geplant eintreten, wie z. B. bei den Abschreibungen. Insofern ist es im Regelfall nicht not-

wendig, in voller Höhe für die ermittelten Risiken Vorsorge zu treffen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte festlegen, welches Risiko ggf. mit zusätzlichen Konsolidierungs-

maßnahmen abgedeckt wird. Solche Maßnahmen sollten zumindest vorbereitet werden, um 

im Falle des tatsächlichen Eintritts einzelner Risiken zeitnah reagieren zu können. 

Ohne Maßnahmen zur Risikovermeidung und -vorsorge besteht die Gefahr, dass kurzfristig nur 

mit Steueranhebungen auf neue Konsolidierungslücken reagiert werden kann. Risikoidentifizie-

rung und Risikovorsorge sind damit wesentlicher Teil der Haushaltskonsolidierung.  

Haushaltskonsolidierung 

Die Konsolidierung des Haushalts ist eine Daueraufgabe der Kommunen. Aktuelle Haushaltssi-

tuation, haushaltswirtschaftliche Risiken sowie neue oder steigende finanzielle Belastungen 

geben Anlass, mögliche Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen zu identifizieren und 

zu realisieren.  
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Die in der Finanzprüfung erkannten Konsolidierungsmöglichkeiten sind in der folgenden Über-

sicht zusammengefasst. Weitere Empfehlungen zur Haushaltskonsolidierung können den ande-

ren Teilberichten entnommen werden. 

Danach werden zunächst die Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Steuerung ein-

schließlich der Konsolidierungsanstrengungen der Kommune als „kommunaler Steuerungs-

trend“ aufgezeigt.  

Konsolidierungsmöglichkeiten im Überblick 

Konsolidierungsmöglichkeiten 
Fundstelle 

(Berichtsabschnitt)  

Straßenbaubeitragssatzung gem. § 8 KAG an Mustersat-
zung anpassen 

Haushaltskonsolidierung 
(Beiträge) 

Anteil öffentliches Grün in der Gebührenkalkulation 
Friedhofswesen überprüfen und ggf. anpassen 

Haushaltskonsolidierung 
(Gebühren, Friedhöfe) 

Weitere Nutzungsentgelte erheben 
Gebäudeportfolio 

(Sport und Freizeit und Kultur) 

Notwendigkeit von zwei Schwimmbäder prüfen 
Gebäudeportfolio 
(Sport und Freizeit) 

Berechnungsgrundlagen für kalkulatorische Abschrei-
bung Gebührenhaushalt des SV anpassen 

Haushaltskonsolidierung 
(Gebühren, 

kalkulatorische Abschreibung) 

Öffentlicher Anteil Straßenreinigung/ Winterdienst über-
prüfen und ggf. anpassen 

Haushaltskonsolidierung 
(Gebühren, 

Straßen/Winterdienst) 

Grundsteuer A u. B sowie Gewerbesteuer erhöhen 
Haushaltskonsolidierung 
(Steuer, Realsteuern) 

Für Ausfallbürgschaften Bürgschaftsprovision vereinba-
ren 

Haushalts- u. Jahresabschlussanalyse  
(Vermögenslage, Finanzanlagen) 

Die Auswirkungen der haushaltswirtschaftlichen Steuerung einschließlich der Konsolidierungs-

anstrengungen der Kommune werden im Folgenden als „kommunaler Steuerungstrend“ aufge-

zeigt.  

Kommunaler Steuerungstrend 

Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch die starken Schwankungen bei den Erträgen 

und Aufwendungen im Bereich der Gewerbesteuer und des Finanzausgleichs bestimmt. 

Dadurch werden im Zeitreihenvergleich der Jahresergebnisse die haushaltswirtschaftlichen 

Auswirkungen des eigenen kommunalen Handelns und damit auch die Ergebnisse notwendiger 

Konsolidierungsmaßnahmen nicht mehr transparent – der „kommunale Steuerungstrend“ wird 

überlagert. 

Die Jahresergebnisse werden um die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der 

Gewerbesteuer und dem Finanzausgleich sowie um sonstige wesentliche Sondereffekte, die 

sich aus der Ertragsanalyse ergeben haben bereinigt. Hierdurch ist der Steuerungstrend wieder 

offengelegt und kann analysiert werden.   
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In der Haushaltsplanung der Stadt Erkelenz werden die Jahresfehlbeträge (Konsolidierung) 

bereits ab dem Jahr 2015 nachhaltig reduziert. Im Jahr 2017 wird daher ein positives Jahreser-

gebnis eingeplant. Grund hierfür sind u. a. die höheren Ertragserwartungen bei der Gewerbe-

steuer aber insbesondere die Ertragserwartungen bei den Gemeindeanteilen an den Gemein-

schaftssteuern und den Schlüsselzuweisungen. Diese Erträge sind oft nicht beeinflussbar und 

unterliegen oftmals starken Schwankungen. Darum werden diese Erträge standardmäßig in 

unserem „Kommunalen Steuerungstrend“ bereinigt. 

Über die standardisiert bereinigten Positionen hinaus waren folgende Sondereffekte zu bereini-

gen.1: 

• Erträge und der Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken 

• ertragswirksame Auflösung von in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrück-

stellungen 

• Aufwand im Zusammenhang mit einer Drohverlustrückstellung 

Kommunaler Steuerungstrend in Tausend Euro 

 

bis 2012 Istwerte, danach Planwerte 

 

1 Auf die Darstellung der sich hieraus ergebenden Werte und Tabellen wird aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Der Kämmerei 
wurden sie zur Verfügung gestellt. 
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Vom Basisjahr 2007 (NKF-Umstellung) mit einem bereinigten Jahresergebnis von 22,0 Mio. 

Euro ausgehend zeigt sich ein negativer Steuerungstrend bis zum letzten Ist-Jahr 2012. Im 

Planungszeitraum 2013 bis 2017 bleibt der Steuerungstrend weiterhin negativ. Im Jahr 2009 

wirken sich insbesondere höhere Versorgungsaufwendungen, höhere Sach- und Dienstleistun-

gen und höhere ordentliche Aufwendungen erheblich auf den Steuerungstrend aus. Dieses 

zeigt sich in der Grafik durch den Ausreißer in 2009.  

Der Steuerungstrend macht deutlich, dass die Stadt Erkelenz nicht ausreichend im Bereich der 

von ihr steuerbaren Erträge und Aufwendungen konsolidiert. Das geplante positive Jahreser-

gebnis 2017 ist ausschließlich auf die geplanten Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteu-

ern und der Gewerbesteuer zurück zu führen. Insbesondere bei den Gemeindeanteilen hat die 

GPA NRW im Risikoszenario auf das vorhandene Risiko hingewiesen. Die Stadt macht sich 

durch ihre Planung sehr stark von den v. g. Erträgen abhängig, die sie nicht beeinflussen und 

daher auch nicht steuern kann. Sie sollte sich stärker auf die Erträge und die Aufwendungen 

fokussieren, die sie steuern kann. In dem Bereich sollten Maßnahmen entwickelt werden (Er-

tragssteigerungen oder Aufwandsenkungen), die sich nachhaltig positiv auf das Jahresergebnis 

und somit die Konsolidierung der Stadt Erkelenz auswirken.  

� Feststellung 

Der negative kommunale Steuerungstrend macht deutlich, dass die Stadt Erkelenz im Be-

reich der von ihr steuerbaren Erträge und Aufwendungen nicht hinreichend konsolidiert. Sie 

macht sich stark abhängig von schwankungsintensiven und nicht steuerbaren Erträgen wie 

der Gewerbesteuer und den Anteilen an den Gemeindesteuern. 

Beiträge 

Beiträge sind ein wichtiger Bestandteil zur anteiligen Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen. 

Mit dem Baugesetzbuch (BauGB) und dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) verpflichtet 

der Gesetzgeber die Bürger sich am Erhalt des Infrastrukturvermögens zu beteiligen. Die Kom-

munen sind nicht berechtigt, auf diesen Finanzierungsbeitrag zu verzichten (Beitragserhe-

bungspflicht). Inwieweit davon Gebrauch gemacht wurde, veranschaulicht die Drittfinanzie-

rungsquote. 

Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen in Prozent 

 2010 2011 2012 

Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten 
für Straßenbaubeiträge 

2.232  1.989  2.010  

Abschreibungen auf das 
Straßennetz 

3.479  3.713  3.506  

Drittfinanzierungsquote 
aus Beiträgen in Pro-
zent 

64,2  53,6  57,3  

Im Durchschnitt liegt die Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen 2009 bis 2012 bei 58,4 Prozent. 

Das derzeitige interkommunale Maximum für das Jahr 2012 liegt bei 59 Prozent. Dies lässt 

darauf schließen, dass die Stadt Erkelenz viele Möglichkeiten, Beiträge für Straßenbaumaß-

nahmen zu erheben, ausschöpft. Erst, wenn die Beitragsmöglichkeiten und Zuwendungsan-

sprüche optimal ausgeschöpft werden, wird der Haushalt entlastet. Hierzu wird auf die folgen-
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den Ausführungen verwiesen. Die Erträge aus Sonderposten werden sich perspektivisch redu-

zieren, da die hohen Erträge noch aus den vergleichsweise hohen Sonderposten aus der Eröff-

nungsbilanz resultieren. Hierzu wird auch auf den Berichtsabschnitt „Haushalts- und Jahresab-

schlussanalyse, Altersstruktur des Vermögens“ verwiesen. 

Die Quote aus Beitragseinzahlungen zu Investitionsauszahlungen ist ein Indiz dafür, wie sich 

die Höhe der Sonderposten entwickeln wird.  

Beitragsfinanzierte Investitionsauszahlungen im Straßenbau in Prozent 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Einzahlungen aus  
Beiträgen für Straßen 

437  122  384  1.140  699  1.801  1.123  780  

Bauinvestitionsauszahlun-
gen für Straßen  

1.185  763  1.918  3.671  3.559  2.985  5.345  3.945  

Auszahlungen für Grund-
erwerb für Straßen 

13  27  121  20  20,0  20,0  20,0  20,0  

Beitragsfinanzierte  
Investitionsauszahlun-
gen im Straßenbau in 
Prozent 

36,4  15,5  18,9  30,9  19,5  59,9  20,9  19,7  

bis 2012 Istwerte, ab 2013 Planwerte 

Für den Zeitraum 2010 bis 2012 sind insgesamt rund 23,6 Prozent der Investitionsauszahlun-

gen im Straßenbau beitragsfinanziert. Ab dem Jahr 2013 werden bis 2017 30,2 Prozent der 

Investitionsauszahlungen beitragsfinanziert sein. Dabei sind allerdings die Auszahlungen für 

Grunderwerb für Straßen ab 2013 jährlich pauschal mit 20.000 Euro geplant.  Somit kann be-

züglich der langfristigen Entwicklung der Höhe des Sonderpostens keine genauere Aussage 

getroffen werden, was ein geringes planerisches Risiko darstellt. 

Straßenbaubeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) 

Die in der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maß-

nahmen angesetzten Anteile der Beitragspflichtigen sind niedrig. Sie liegen jeweils im mittleren 

Segment des in der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes NRW vorgesehenen 

Korridors. So empfiehlt die Mustersatzung bei Anliegerstraßen einen Höchstsatz von 80 Pro-

zent. Die Satzung der Stadt Erkelenz sieht hier jedoch 50 bis 60 Prozent vor. In der aktuellen 

städtischen Beitragssatzung ist zudem die Möglichkeit der Abrechnung der Wirtschaftswege 

nicht enthalten. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Beitragssätze angelehnt an die Mustersatzung nach pflichtge-

mäßem Ermessen anheben. Zudem sollte die Satzung inhaltlich an die Mustersatzung an-

gepasst werden. Die Beitragsfähigkeit des Aufwands für Herstellung, Erweiterung und Ver-

besserung von Wirtschaftswegen sollte explizit aufgenommen werden. 

Um langfristige erforderliche Investitionsmaßnahmen im Straßenbau im Stadtgebiet zu unter-

stützen, sollten die Empfehlungen der GPA NRW beachtet werden. Die Ertragslage wird durch 
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die zu bildenden Sonderposten und die anschließende Auflösung über die Nutzungsdauer der 

Straße positiv unterstützt. Ein weiterer Vorteil höherer Beiträge ergibt sich im Zuflussjahr, da die 

Liquiditätslage verbessert wird. Der Bedarf an Krediten wird durch den Mittelzufluss reduziert. 

Diese Konsolidierungsmöglichkeit wird im Folgenden beispielhaft am Volumen der geplanten 

Maßnahmen für die Jahre 2014 bis 2017 beziffert. Dabei wird ein durchschnittlicher Beitrags-

satz von 60 Prozent nach Rücksprache mit dem Kämmerer angesetzt. Im Vergleich dazu rech-

net die GPA NRW mit einem möglichen Beitragssatz von 75 Prozent: 

Berechnung der Konsolidierungsmöglichkeit Beiträge nach § 8 KAG 

Maßnahmen 2014 2015 2016 2017 

 
Voraussichtliche Straßenbaubeiträge  
 - bei Beitragssätzen von 60 Prozent - 

Summe der voraussichtlichen 
Straßenbaubeiträge bei 60 
Prozent aus den Maßnahmen 
der Stadt Erkelenz  

370.500 1.621.350 1.161.200 1.003.000 

 
Mögliche Straßenbaubeiträge 

- bei einem Beitragssatz von 75 Prozent - 

Summe Beiträge bei 75 Pro-
zent 

463.125 2.026.688 1.451.500 1.253.750 

Differenz 92.625 405.338 290.300 250.750 

Summe insgesamt 1.039.013 

Summe Konsolidierungs-
möglichkeit (gerundet). 

1.000.000 

Auf der Grundlage dieser Maßnahmen berechnen wir bei einem angenommenen Beitragssatz 

von 75 Prozent mögliche Mehreinnahmen von rund 1,0 Mio. Euro. Wie zuvor ausgeführt sollte 

die Stadt prüfen, ob sie ihre Beitragssätze nach KAG nach pflichtgemäßem Ermessen entspre-

chend erhöhen kann.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte alle Möglichkeiten zur Beitragserhebung ausschöpfen. Erforderli-

che Ersatzinvestitionen stellen ansonsten eine vermeidbare Haushaltsbelastung dar. 

Gebühren 

Kalkulatorische Abschreibungen 

Die Stadt Erkelenz ermittelt die Abschreibungen weiterhin auf Basis der Anschaffungs- bzw. 

Herstellungswerte. Da die Kommune bei zukünftigen Ersatzinvestitionen den aktuellen Markt-

preis zu zahlen hat, spielt der Aspekt der Substanzerhaltung eine wichtige Rolle. Diese ist nur, 

wie bereits bei der letzten überörtlichen Prüfung der GPA NRW empfohlen, bei Abschreibung 

auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte gewährleistet. 

� Empfehlung 

Zukünftig sollte die Stadt Erkelenz die Abschreibungen für alle kostenrechnenden Bereiche 

auf Basis der Wiederbeschaffungszeitwerte vornehmen. 
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Straßenreinigung/Winterdienst 

Wie in der letzten überörtlichen Prüfung festgestellt, werden die Handreinigung im Ortskern und 

der Winterdienst in Erkelenz weiterhin nicht auf die Gebührenzahler umgelegt.  

Die Stadt Erkelenz setzt in der Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung und den Winter-

dienst weiterhin einen Gemeindeanteil von 25 Prozent an. Der gesetzlich festgelegte Gemein-

deanteil von 25 Prozent ist durch die Änderungen des Straßenreinigungsgesetz NRW (StReinG 

NRW) zum 01. Januar 1998 ersatzlos entfallen. Die Stadt muss eine „eigenständige an den 

örtlichen Verhältnissen ausgerichtete Ermittlung wegen des Abzugsanteils (...) treffen“2. Dabei 

kann sich Erkelenz in der örtlichen Satzung an den Straßentypen gem. § 3 Abs. 2 StrReinG 

NRW orientieren. Sie kann aber auch weiter differenzieren.3 Die Ermittlung der Höhe des Ge-

meindeanteils ist ausreichend zu dokumentieren. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Höhe des öffentlichen Anteils in der Straßenreinigung / Winter-

dienst überprüfen und ggf. reduzieren. 

Alternativ zu der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung/Winterdienst besteht für die 

Stadt Erkelenz auch die Möglichkeit, die Gebühren im Rahmen der Grundsteuer B abzudecken.  

Bestattungswesen 

In der Gebührenkalkulation der Friedhofgebühren geht die Stadt Erkelenz aktuell von einem 

Anteil öffentlichen Grüns in einer Höhe von 19,2 Prozent aus. Dieser Anteil kann nicht auf die 

Gebührenzahler umgelegt werden. Für das kommende Jahr ist geplant, die Friedhofsgebühren 

neu zu kalkulieren. Wie bereits seitens der GPA NRW in der letzten Prüfung empfohlen, ist 

aufgrund unserer Erfahrungen ein Abzug eines Anteils öffentlichen Grüns in Höhe von null bis 

zehn Prozent ausreichend. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte bei ihrer neuen Gebührenkalkulation für die Friedhofsgebühren den 

Anteil öffentlichen Grüns überprüfen und ggfs. reduzieren. Über die Gebühren sollte sie die 

höchstmögliche Kostendeckung erreichen. 

Steuern 

Realsteuern 

Die Stadt Erkelenz hat die Hebesätze der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A und B zum 

01. Januar 2012 erhöht. Durch die entsprechende Satzung wurde der Hebesatz der Grundsteu-

er A auf 240 v.H., der Grundsteuer B auf 420 v.H. und der Gewerbesteuer auf 420 v.H. festge-

setzt.  

Die durchschnittlichen Hebesätze der Nachbarkommunen bieten weitere höhere Anpassungs-

möglichkeiten sowohl für die Grundsteuern als auch für die Gewerbesteuer. 

 

2 vgl. Urteil OVG NRW vom 01.06.2007, 9 A 956/03, Nr. 37 des Urteils. 

3 vgl. ebenda, Nr. 33. 
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Konsolidierungsmöglichkeiten durch Hebesatzanpassung bei den Realsteuern  
in Euro 

 Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

Hebesatz der Stadt Erkelenz 01. 
Januar 2012 

240 420 420 

Aufkommen der Stadt Erkelenz 
in 2012 

275.959 6.258.153 21.170.433 

Möglicher Hebesatz (Durch-
schnitt Nachbarkommunen) 
auf der Basis 31. Dezember 
2013 

252 442 436 

Mögliches Aufkommen 289.182 6.585.961 21.989.527 

Mehrbetrag aus der  
Anpassung der Hebesätze 

13.223 327.808 819.094 

Konsolidierungsmöglichkeiten 
durch Hebesatzanpassung 
(gerundet) 

1.200.000 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte zur Haushaltskonsolidierung die Möglichkeit, die Realsteuerhebe-

sätze zu erhöhen, nicht ausschließen.  

Gebäudeportfolio 

Kommunen verfügen aufgrund ihres vielfältigen Aufgabenspektrums in der Regel über ein er-

hebliches Gebäudevermögen, das durch eine hohe Kapitalbindung gekennzeichnet ist und zu-

dem erhebliche Folgekosten verursacht. Gleichwohl sind die Flächenbestände in den vergan-

genen Jahren erfahrungsgemäß stetig gestiegen. Zielrichtung der nachfolgenden Betrachtung 

ist es, den kommunalen Gebäudebestand hinsichtlich seines Umfangs und der Notwendigkeit 

für die Aufgabenerledigung - insbesondere im Hinblick auf die demografischen Veränderungen - 

zu hinterfragen. 

Eine Grobanalyse in Verbindung mit der Methodik des interkommunalen Vergleichs auf der 

Ebene von Gebäudearten soll in einem ersten Schritt Hinweise geben. Insbesondere, in wel-

chen Bereichen eine Kommune über größere Flächenressourcen als andere Städte in der ver-

gleichbaren Größenklasse verfügt. Hohe Kennzahlen sowie Gebäude, die in anderen Kommu-

nen nicht vorgehalten werden, sollten Anlass für eine kritische Betrachtung bieten. Darüber 

hinaus werden anhand von Kennzahlen Aussagen zu Risiken und Chancen der künftigen 

Haushaltswirtschaft aus dem Gebäudeportfolio heraus entwickelt. In einem gesonderten Be-

richtsteil (Schule) werden Schulgebäude und Turnhallen untersucht. 

Neben den kommunalen (bilanzierten) Objekten werden auch angemietete Objekte berücksich-

tigt. 

Flächenverbrauch absolut nach Nutzungsarten (m² BGF) 

Nutzungsart Fläche absolut  Fläche je 1.000 EW 
Anteil an der  

Gesamtfläche in Prozent 

Schule 86.020 1.940 50 
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Nutzungsart Fläche absolut  Fläche je 1.000 EW 
Anteil an der  

Gesamtfläche in Prozent 

Jugend 8.277 187 5 

Sport und Freizeit 14.519 328 9 

Verwaltung 7.434 168 4 

Feuerwehr / Rettungs-
dienst 

4.800 108 3 

Kultur 14.239 321 8 

Soziales 9.809 221 6 

Sonstige Nutzungen 25.371 572 15 

Gesamtfläche 170.469 3.845 100 

Summe BiPo "sonsti-
ge Gebäude"  

76.172 1.718 45 

Für die Gebäude der Nutzungsart „Schule“ stellt die Stadt Erkelenz rund 50 Prozent der Ge-

samtfläche zur Verfügung. Die GPA NRW geht im Teilbericht Schulen detaillierte auf das Flä-

chenmanagement bei der Nutzungsart Schulen ein.  

Viele kommunale Flächen lassen sich nur in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl bzw. be-

stimmten Einwohnergruppen in ihrer Wirtschaftlichkeit beurteilen. Daher wird analysiert, wie 

sich die Flächen in Relation zur Einwohnerzahl interkommunal einordnen: 

Interkommunaler Vergleich der Flächen nach Nutzungsarten  
in m² BGF je 1.000 Einwohner 

Nutzungsart Minimum Maximum Mittelwert Erkelenz 

Schule 1.270 2.389 1.891 1.940 

Jugend 106 370 183 187 

Sport und Freizeit 36 743 209 328 

Verwaltung 163 363 256 168 

Feuerwehr / Rettungsdienst 57 258 153 108 

Kultur 27 296 173 321 

Soziales 16 214 117 221 

Sonstige Nutzungen 96 1.268 578 572 

Gesamtfläche 2.667 4.627 3.584 3.845 

Summe BiPo "sonstige Gebäude"  793 2.249 1.514 1.718 

Diese teilweise überdurchschnittlichen Werte sind erste Anhaltspunkte für Analysen. Finanzielle 

Belastungen können sich für die Stadt durch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung, die 

Unterhaltung und die Instandhaltung der Gebäude ergeben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Gebäude teilweise für freiwillige Aufgaben vorgehalten oder an Dritte überlassen werden. 

Freiwillige Aufgaben müssen jedoch immer vor dem Hintergrund der Haushaltssituation beurteilt 

und überprüft werden. Je nach dem Handlungsdruck aufgrund der finanziellen Situation müssen 

freiwillige Aufgaben ganz oder teilweise zurückgefahren werden.   
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Schule 

Schulgebäude und die Turnhallen, in denen der Schulsport stattfindet, werden im Teilbericht 

„Schulen“ näher untersucht. Das Gebäudeportfolio der Schulen und Turnhallen stellt sich insge-

samt heterogen dar. Die Flächen der Gebäude liegen je 1.000 Einwohner inkl. des im Jahr 2013 

verkauften Hauptschulgebäudes über dem interkommunalen Mittelwert. Die älteren Schulge-

bäude sind teilweise renoviert. Dies spiegelt sich in der jeweiligen Restnutzungsdauer der ein-

zelnen Gebäude wider. Der Anlagenabnutzungsgrad von 40,6 Prozent weist keine fortgeschrit-

tene Abnutzung der Gebäude aus. Die von der Stadt Erkelenz gebildeten Instandhaltungsrück-
stellungen weisen auf einen Instandhaltungsstau hin. Des Weiteren siehe die korrespondieren-

den Prüfungsergebnisse im Berichtsabschnitt „Vermögenslage“. 

Jugend 

In der beim Durchschnitt liegenden Kennzahl sind 13 kommunale Kindertageseinrichtungen 

berücksichtigt. Des Weiteren ist eine Garage für das Spielmobil erfasst. Der Anlagenabnut-

zungsgrad (s. Abschnitt „Vermögenslage“) von 33,5 Prozent zeigt, dass die Gebäude in der 

Nutzungsart Jugend nur gering abgenutzt sind. Ein Instandhaltungsstau lt. Stadt ist zurzeit nicht 

erkennbar. Um den aktuellen Bedarf und gesetzlichen Anspruch in der Kindertagesbetreuung 

gerecht zu werden, versucht die Stadt insbesondere die Kindertagespflege auszubauen und 

Großtagespflegeprojekte zu schaffen. Hierzu wird auf den Teilbericht Tagesbetreuung für Kin-

der verwiesen. Die Stadt hat diesen Weg gewählt, um die Kindertageseinrichtungen weniger 

stark räumlich ausweiten zu müssen. Darüber hinaus bestehen in Erkelenz Überlegungen, Vor-

läufergruppen aus bestehenden Kindertagesstätten in Räume der auslaufenden Förderschule 

unterzubringen. Weiterhin werden neue Räumlichkeiten angemietet um zu vermeiden, dass die 

Stadt zusätzliche Gebäude dauerhaft in ihrer Verantwortung hat. 

Der Bevölkerungsanteil der unter 6-jährigen geht lt. IT.NRW in Erkelenz bis 2030 gegenüber 

dem Jahr 2008 um 16,5 Prozent (380 Kinder) zurück. Die Stadt geht bei ihrer Ausbauplanung 

bis 2030, von keinem Rückgang der Aufgaben aus.  

� Empfehlung 

Erkelenz sollte den Flächenbedarf der eigenen Kindertageseinrichtungen - wie bisher - kon-

tinuierlich kritisch hinterfragen und auf Bedarfsveränderungen frühzeitig reagieren. 

Sport und Freizeit 

Im Bereich Sport befinden sich, ohne die Turnhallen für den Schulsport, zwei Schwimmbäder 

und acht Mehrzweckhallen sowie eine Turnhalle. Zwölf Gebäude des Portfolios gehören zu den 

Stadien der Stadt. 

Für viele Gebäude des Sport- und Freizeitbereichs besteht noch eine lange Restnutzungsdau-

er. In den Umsiedlungsstandorten wurden bzw. werden einige Gebäude neu errichtet. Hierbei 

überprüft die Stadt, ob angesichts der demografischen Entwicklung auf die Neuerrichtung ver-

zichtet werden kann. Bislang bestand laut Auskunft der Stadt keine Möglichkeit des Verzichts. 

Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten werden die Gebäude laut Auskunft der Stadt unter-

halten und saniert. Sie sind insgesamt laut Stadt in einem guten baulichem Zustand bedürfen 

jedoch teilweise einer Modernisierung. 
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Die Vereine erhalten u. a. Zuschüsse für eigene Anlagen. Die Verteilung der Mittel erfolgt über 

die zuständigen Ausschüsse des Rates der Stadt Erkelenz. Zudem übernimmt die Stadt Er-

kelenz die Kosten der Gebäude. Zukünftig wird die Stadt fordern, dass sich die Vereine bei 

Neubauten oder Sanierungen finanziell beteiligen. Nutzungsentgelte werden seitens der Stadt 

nicht erhoben.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte die Vereine zur Haushaltskonsolidierung mindestens an den von ihr über-

nommenen Bewirtschaftungskosten der Gebäude in Form von Nutzungsentgelten beteiligen. 

Um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gebäude zu ermitteln, sollte die Stadt Berechnungen 

für jedes einzelne Gebäude durchführen. 

Der Teilergebnisplan „Bereitstellung und Betrieb von Bädern“ erzielte im Jahr 2012 einen Fehl-

betrag von rund 1,7 Mio. Euro. In dem Fehlbetrag ist ein Aufwand für die Zuführung zu einer 

Rückstellung von 550.000 Euro enthalten. Das Bäderangebot soll lt. Stadt in den kommenden 

Jahren nicht verändert werden.  

� Empfehlung 

Da es sich um eine freiwillige Leistung handelt, sollte die Stadt Erkelenz die Wirtschaftlich-

keit und die Notwendigkeit von zwei Schwimmbädern überprüfen. Hierzu gehören auch 

Überlegungen hinsichtlich einer Aufgabe oder die Übertragung eines Bades an einen Dritten. 

Verwaltungsgebäude 

Mit dem Flächenverbrauch bei den Verwaltungsgebäuden liegt die Stadt Erkelenz im interkom-

munalen Vergleich beim Minimalwert. Bei den Verwaltungsgebäuden sind die von der Verwal-

tung genutzten Flächen mit 7.434 m² BGF zugrunde gelegt. Hierzu gehören die Flächen des 

Rathauses sowie mehrere Büroflächen/Bürogebäude (z. B. für das Standesamt oder das Stadt-

archiv). Diese Gebäude befinden sich im Eigentum der Stadt oder sind angemietet. 

Der Anlagenabnutzungsgrad (s. Abschnitt „Vermögenslage“) für Geschäftsgebäude liegt bei 51 

Prozent. Seitens der Kommune wurden keine Instandhaltungsrückstellungen für das Rathaus 

gebildet. Die Verwaltungsgebäude befinden sich laut Auskunft der Stadt in einem guten Zu-

stand.  

Kultur 

Mit den Flächen im Bereich Kultur stellt Erkelenz den neuen interkommunalen Maximalwert. 

Mehr als zwei/drittel der Kulturflächen befinden sich in historischen Gebäuden und dienen der 

Stadtbücherei oder Museen. Die übrigen Flächen befinden sich u. a. in Mehrzweckgebäuden 

die den Vereinen und Bürgern zur Verfügung stehen. Die für kulturelle Aufgaben überlassenen 

Gebäude dienen überwiegend dazu, freiwillige Leistungen zu erfüllen.  

Die Kultur GmbH wurde in Erkelenz u. a. zwecks wirtschaftlicher und inhaltlicher Steuerung der 

Stadthalle und der Bücherei gegründet. Sie erhält jährlich einen Betriebskostenzuschuss von 

125.000 Euro seitens der Stadt. Die Stadthalle soll kostendeckend vermietet werden. Die In-

standhaltungs-, Unterhalts und Bewirtschaftungsaufwendungen sowie den Kapitaldienst trägt 

die Kultur GmbH.  
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Die Verwaltung und Abrechnung der übrigen Gebäude im Bereich Kultur liegt bei den örtlichen 

Dorfgemeinschaften/Vereinsgemeinschaften. Hier werden Nutzungsentgelte von rund 125 Euro 

pro Nutzungstag erhoben. Die Beträge fließen in den städtischen Haushalt. 

Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu den einzelnen Gebäuden werden nicht durchgeführt. Dazu 

wäre es erforderlich, die Erträge wie z. B. Mieteinnahmen, Nutzungsentgelte den insgesamt 

anfallenden Kosten der Gebäude gegenüberzustellen. 

� Empfehlung 

Die Stadt sollte den Bedarf aller Gebäude, die für die freiwilligen Kulturaufgaben zur Verfü-

gung gestellt werden, überprüfen. Dabei sollte sie nicht benötigte Gebäude veräußern oder 

an Vereine übertragen. Sie sollte die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gebäude ermitteln und 

möglichst kostendeckende Nutzungsentgelte erheben. Die Stadt sollte dabei auch auf die 

Kultur GmbH hinwirken, damit diese die städtischen Konsolidierungsbemühungen unter-

stützt. 

Die Restnutzungsdauern der Gebäude in der Nutzungsart Kultur stellen sich heterogen dar. 

Instandhaltungsrückstellungen für einzelne Gebäude sind teilweise gebildet. Die Mehrzweck-

häuser werden bedarfsgerecht saniert. Die Stadthalle und die Bücherei sind nach Auskunft der 

Stadt in einem sehr guten Zustand.  

Soziales 

Die Stadt Erkelenz stellt mit ihren Flächen je 1.000 Einwohner in der Nutzungsart Soziales den 

Maximalwert. Als Gebäude sind dieser Nutzungsart das Bürogebäude für den Streetworker und 

die Asyl- und Obdachlosenunterkünfte zugeordnet. Für zwei Asylbewerberunterkünfte wurde 

bereits vor einigen Jahren als Ziel die Aufgabe der Gebäude definiert. Bisher wurde dieses Ziel 

nicht verwirklicht. Eine Obdachlosenunterkunft wurde bereits veräußert. Aktuell sind keine wei-

teren Aufgaben der Gebäude geplant.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte weiterhin den Gebäudebestand an den Bedarf für die Pflichtaufga-

ben in der Nutzungsart Soziales anpassen. Bei vorübergehenden Bedarfsengpässen, sollten 

nach Möglichkeiten Räume angemietet werden. 

Sonstige Nutzungen 

Mit den Flächen der Gebäude der „sonstigen Nutzungen“ liegt die Stadt Erkelenz am Mittelwert 

im interkommunalen Vergleich. Die Instandhaltungs- bzw. Unterhaltsaufwendungen für alle 

Gebäude trägt die Stadt.  Aktuell sind keine größeren Modernisierungsmaßnahmen geplant. Die 

Bewirtschaftungsaufwendungen bei Mietobjekten werden von den Nutzern teilweise direkt be-

glichen bzw. über jährliche Betriebs- und Heizkostenabrechnungen in Rechnung gestellt. Eine 

Kostenrechnung für die Gebäude besteht zurzeit nicht. Daher können die Gesamtkosten der 

Gebäude den Nutzern nicht in Rechnung gestellt werden. Zudem können keine Wirtschaftlich-

keitsberechnungen je Gebäude durchgeführt werden.  

In den letzten Jahren wurden zwei Mietobjekte verkauft. Im Rahmen der Umsiedlungsmaßnah-

men wurden in den betroffenen Ortschaften die vorhandenen Mietobjekte an die Firma RWE 

Power übertragen. 
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� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte nur Gebäude weiterhin vorhalten, sofern sie erforderlich sind, um 

die Pflichtaufgaben zu erfüllen. Um die Wirtschaftlichkeit der erforderlichen Gebäude festzu-

stellen, sollte die Stadt kontinuierliche Berechnungen durchführen. 

Überwiegend befinden sich die Gebäude (Mietobjekte, Friedhofsanlagen (Hochbauten) gesamt, 

Werkstätten, Lagergebäude/-hallen etc.) laut Auskunft der Stadt in einem guten Zustand. Es 

wurde nur eine Rückstellung für ein Friedhofsgebäude gebildet. 

Haushalts- und Jahresabschlussanalyse 

Vermögenslage 

Aus der Vermögensstruktur der Kommune können sich Belastungen für die Ertragslage und 

Liquidität zukünftiger Haushaltsjahre ergeben. Im Folgenden wird deshalb die Entwicklung der 

Vermögenswerte, die Analyseergebnisse zur Vermögensstruktur insgesamt sowie zu wesentli-

chen Anlagegütern in der Einzelbetrachtung anhand von Kennzahlen dargestellt. Auf die kor-

respondierenden Prüfergebnisse im Berichtsabschnitt „Gebäudeportfolio“ wird verwiesen. 

Vermögen in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Anlagevermögen 387.462  392.288  390.434  

Umlaufvermögen 22.459  15.492  13.214  

Aktive Rechnungsabgren-
zung 

3.141  3.668  4.140  

Bilanzsumme 413.062  411.448  407.788  

Anlagenintensität in Pro-
zent 

93,8  95,3  95,7  

Mit dem Anteil des Anlagevermögens von rund 95 Prozent am Gesamtvermögen liegt die Stadt 

Erkelenz beim interkommunalen Durchschnitt.  

Anlagevermögen in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Immaterielle  
Vermögensgegenstände 

255  206  126  

Sachanlagen 297.900  302.762  300.957  

Finanzanlagen 89.307  89.320  89.352  

Anlagevermögen gesamt 387.462  392.288  390.435  

Das Anlagevermögen steigt 2012 gegenüber 2010 um rund 0,8 Prozent. Die Sachanlagen stel-

len rund 77 Prozent des Anlagevermögens dar und werden nachfolgend betrachtet.  

Sachanlagen in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Unbebaute Grundstücke und 61.644  61.690  62.303  
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  2010 2011 2012 

grundstücksgleiche Rechte 

Kinder- und Jugendeinrich-
tungen 

6.705  7.642  7.497  

Schulen 65.903  64.724  63.365  

sonstige Bauten (incl. Bauten 
auf fremdem Grund und 
Boden) 

43.264  49.483  53.474  

Infrastrukturvermögen 106.770  103.961  101.990  

   davon Straßenvermögen 103.422  100.675  98.765  

   davon Entwässerungs- und  
   Abwasserbeseitigungs- 
   anlagen 

3.344  3.283  3.223  

Sonstige Sachanlagen 13.614  15.262  12.328  

Summe Sachanlagen 297.900  302.762  300.957  

Die Sachanlagen erhöhen sich im Eckjahresvergleich von 2010 nach 2012 insbesondere bei 

den sonstigen Bauten und den Kinder- und Jugendeinrichtungen um 1,0 Prozent. Dies ist im 

Wesentlichen auf den Neubau des ERKA-Bades und den Baumaßnahmen im Zusammenhang 

mit der U3-Betreuung zurückzuführen. Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten werden die von der Stadt erworbenen Grundstücke ausgewiesen. Diese sind 

erforderlich, um das Gewerbegebiet „GIPCO“ zu erweitern. Das Abwasservermögen wird 

hauptsächlich im Sondervermögen gehalten. Im städtischen Haushalt befindet noch ein Hoch-

wasserrückhaltebecken. 

Der Wert der Schulen geht in diesem Zeitraum um rund 2,5 Mio. Euro zurück. Ursächlich sind 

hierfür die Abschreibungen. Das Infrastrukturvermögen reduziert sich ebenfalls im Wesentlichen 

durch die linearen Abschreibungen. 

Aufgrund der Anpassung des Wertes ergibt sich bei den sonstigen Sachanlagen eine Verringe-

rung des Wertes 2010 gegenüber 2012. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Anlagen 

im Bau.  

Auf die oben im Berichtsabschnitt „Gebäudeportfolio“ dargestellten Prüfergebnisse wird ergän-

zend verwiesen. 

Altersstruktur des Vermögens 

Das durchschnittliche „Alter“ des Vermögens und die von der Kommune festgelegten Gesamt-

nutzungsdauern bestimmen aufgrund der in Kommunen regelmäßig hohen Anlagenintensität 

wesentliche Aufwandsgrößen. Hohe Anlagenabnutzungsgrade signalisieren perspektivisch 

anstehende Reinvestitionsbedarfe, die Chancen und Risiken bieten. 

Die aus dem Vermögen resultierenden Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen kön-

nen in wesentlichem Umfang nur über eine vorausschauende langfristige Investitionsstrategie 

beeinflusst werden. Diese muss ihren Ursprung in der Altersstruktur des vorhandenen Vermö-

gens haben. Auf die korrespondierenden Prüfungsergebnisse im Berichtsabschnitt „Gebäude-

portfolio“ wird hingewiesen. 
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Vermögenswerte je Einwohner in Euro im interkommunalen Vergleich 2012 

Vermögensbereich Minimum Maximum Mittelwert Erkelenz 

unbebaute  
Grundstücke 

31 3.261 848 1.405 

Kinder- und Jugend-
einrichtungen 

22 239 110 169 

Schulen 866 2.366 1.387 1.429 

Sonstige Bauten* 5 1.577 664 1.206 

Abwasservermögen** 1 2.092 888 73 

Straßenvermögen*** 1.603 3.412 2.504 2.228 

Finanzanlagen 168 5.820 1.781 2.016 

* Wohnbauten, sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude und sonstige Bauten auf fremden Grund und Boden 
** Hochwasserrückhaltebecken  
*** Grund und Boden, Brücken und Tunnel, Wege und Plätze 

Die Vermögenswerte je Einwohner der Finanzanlagen sind im interkommunalen Bereich über-

durchschnittlich. Hierzu wird auf den noch folgenden Punkt "Finanzanlagen" verwiesen. Der 

deutlich überdurchschnittliche Wert der sonstigen Bauten ist u. a. aufgrund von Neubauten im 

Zusammenhang mit den Braunkohleumsiedlungen bzw. des ERKA-Bads zurückzuführen. Mit 

den Vermögenswerten je Einwohner der verbleibenden Vermögensbereiche, mit Ausnahme des 

Abwasser- und Straßenvermögens, liegt die Stadt Erkelenz über den jeweiligen Durchschnitten. 

Das Abwasservermögen je Einwohner ist in Erkelenz nahe am Minimum, da dieses Vermögen 

nicht im Kernhaushalt geführt wird. Das Abwasservermögen ist im Eigenbetrieb „Städtische 

Abwasserbetrieb Erkelenz“ bilanziert.  

Die Infrastrukturquote 2012 der Stadt Erkelenz liegt mit 25 Prozent unter dem interkommunalen 

Durchschnitt. Hier wirkt sich u. a. ebenfalls die Ausgliederung des Abwasservermögens aus. 

Die von der GPA NRW ermittelte Infrastrukturquote für das Straßenvermögen der Stadt Er-

kelenz liegt im Jahr 2012 bei 24,2 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem interkommunalen 

Durchschnitt von 29,8 Prozent.  

Differenzierte Investitionsquoten in Prozent 

  2010 2011 2012 

Unbebaute Grundstücke und 
grundstücksgleiche Rechte 

402,4  132,3  231,3  

Kinder-und Jugendeinrich-
tungen (inkl. Anlagen im 
Bau) 

203,7  817,3  72,2  

Schulen (inkl. Anlagen im 
Bau) 

306,7  15,5  1,2  

Sonstige Bauten (inkl. Bau-
ten auf fremdem Grund und 
Boden) 

228,2  717,1  218,6  

Infrastrukturvermögen (inkl. 
Anlagen im Bau) 

74,0  24,7  46,7  
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  2010 2011 2012 

   davon Straßenvermögen                                                 75,5  24,8  47,2  

   davon Entwässerungs- und 
   Abwasserbeseitigungs- 
   anlagen 

0,0  17,0  19,2  

Sonstige Sachanlagen 174,9  111,1  112,6  

Finanzanlagen - - - 

Investitionsquote gesamt 136,0  157,0  80,2  

Durch die Umsiedlung ganzer Ortschaften hat die Stadt Erkelenz eine hohe Investitionstätigkeit. 

Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist seit 2010 negativ. Die hohen Investitionsquoten bei den 

unbebauten Grundstücken, den Kinder- und Jugendeinrichtungen und den sonstigen Bauten 

sind auf die bereits erläuterten Vermögenszugänge zurück zu führen.  

Wie in der Tabelle ersichtlich, stellt sich beim Straßenvermögen ein erheblicher Investitions-

rückgang in 2011 gegenüber 2010 ein. Dies ist darauf zurück zu führen, dass in 2010 ein Zu-

gang ausgewiesen wird, der aus der Korrektur der Eröffnungsbilanz resultierte. Dabei handelt 

es sich um eine Straße mit einem Wert von ca. 682.000 Euro, ursprünglich nicht in der Eröff-

nungsbilanz erfasst war. Hinzu kam die Übernahme von Straßen, die von der GEE gebaut und 

auf die Stadt übertragen wurden. Im Jahr 2012 hat die Stadt Straßen fertiggestellt. Diese waren 

in den Vorjahren beim Bilanzposten Anlagen im Bau ausgewiesen. Im Jahr 2012 sind sie dann 

von den Anlagen im Bau zum Bilanzposten Straßen, Wege und Plätze umgebucht. Durch den 

Bau des Hochwasserrückhaltebeckens hat sich das Abwasservermögen in 2012 erhöht. Der 

Wertzuwachs beim Abwasservermögen seit 2010 beträgt 19,2 Prozent. Der Durchschnittswert 

(2009 bis 2012) der Investitionsquote für das Straßenvermögen inkl. Anlagen im Bau beträgt 

57,3. Prozent. Somit ist ein Werteverzehr im Durchschnitt von jährlich rund 53 Prozent entstan-

den.  

Mit einer gesamten Investitionsquote von 80,2 Prozent liegt die Stadt Erkelenz im Jahr 2012 

über dem Durchschnitt der verglichenen Kommunen von 73,1 Prozent.  

Auf die oben im Abschnitt „Gebäudeportfolio“ dargestellten Ergebnisse wird ergänzend verwie-

sen.  

Anlagenabnutzungsgrad 

Der Anlagenabnutzungsgrad als eine weitere Kennzahl, um die Vermögenssituation zu beurtei-

len, hängt mit der Investitionsquote zusammen. Der Anlagenabnutzungsgrad kann folgende 

Hinweise geben: 

• Welche Altersstruktur weist das Anlagevermögen auf, 

• ist ggf. bereits ein Sanierungsstau eingetreten und 

• sind Ersatzinvestitionen in naher Zukunft mit haushaltswirtschaftlichen Belastungen ab-

sehbar? 
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Anlagenabnutzungsgrad 

Vermögensgegenstand 
Anlagenabnutzungsgrad  

in Prozent 
Anteil am Vermögen  

in Prozent 

Kindergärten 33,5 1,80 

Schulgebäude 40,6 16,73 

Geschäftsgebäude 50,8 9,39 

Straßen 61,4 22,00 

Abwasserkanäle 45,4 im Eigenbetrieb 

Die Werte der Anlagenabnutzungsgrade weisen bei einer mittleren Gesamtnutzungsdauer eine 

fortgeschrittene bilanzielle Abnutzung der Vermögensgegenstände Geschäftsgebäude und 

Straßen aus. Der Anlagenabnutzungsgrad liegt hier über 50 Prozent. Der Zustand des Infra-

strukturvermögens (Straßen) und der Geschäftsgebäude ist tendenziell aus Sicht der Stadt mit 

gut zu bewerten und zeigt noch keinen erhöhten Reinvestitionsbedarf auf. 

Durch zukünftige kurz- und mittelfristige Reinvestitionsbedarfe könnten zusätzliche Krediterfor-

dernisse und höhere Abschreibungen entstehen. Der Rat der Stadt Erkelenz hat aber die Ziel-

definition eines grundsätzlichen Nettoneuverschuldungsverbot der „Arbeitsgruppe Sparen“ am 

30. März 2011 zustimmend zur Kenntnis genommen. Er würde voraussichtlich aufgrund dieser 

Zieldefinition keine neuen Schulden aufnehmen, sondern die gesetzten Prioritäten neu über-

denken. 

Für die erforderlichen Instandhaltungen sind von der Stadt Erkelenz in der Ergebnisplanung 

2013 bis 2017 rund 7,0 Mio. Euro berücksichtigt. Die Stadt plant entsprechend der Orientie-

rungsdaten mit jährlich um ein Prozent steigende Instandhaltungsaufwendungen.  

Da die Wirtschaftswege bislang von einer Beitragserhebung ausgenommen sind, fehlt es an 

einer anteiligen Refinanzierung durch Beiträge (vgl. den Berichtsabschnitt „Beiträge“). 

Finanzanlagen 

Finanzanlagen in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Anteile an ver-
bundenen Unter-
nehmen 

4.642  4.655  4.686  

Beteiligungen 991  991  991  

Sondervermögen 37.422  37.422  37.422  

Wertpapiere des  
Anlagevermögens 

234  234  234  

Ausleihungen 46.019  46.019  46.019  

Summe Finanz-
anlagen 

89.308  89.321  89.352  

Finanzanlagen je 
EW in Euro 

2.009  2.007  2.016  
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Die Stadt Erkelenz hat Anteile an verbundenen Unternehmen an der „Kultur GmbH“, der “Walter 

und Elfriede Meyer-Stiftung“, der „Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH“ und der 

„Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (GEE)“. Darüber hinaus hat sie zwei 

weitere Beteiligungen.  

Als Sondervermögen wurde der „Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz“ ausgewiesen. Hinsicht-

lich vorhandener Potenziale in der Gebührenkalkulation  wird auf den Berichtsabschnitt „Haus-

haltskonsolidierung, Gebühren“ verwiesen. 

Die Wertpapiere des Anlagevermögens bestehen aus der Versorgungsrücklage nach dem Bun-

desbesoldungsgesetz.  

Bei den Ausleihungen handelt es sich um sonstige Ausleihungen. Dies sind die „Stille Beteili-

gung an der NVV“ und das „Gesellschafterkapital am Gemeinnützigen Bauverein“. 

Die Finanzanlagen haben sich im Zeitraum 2010 bis 2012 nur geringfügig verändert. Sie wer-

den von den sonstigen Ausleihungen und dem Sondervermögen geprägt. Im Jahr 2012 erhielt 

die Stadt Erkelenz Finanzerträge aus Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen und Betei-

ligungen in Höhe von 2,3 Mio. Euro. Betriebskostenzuschüsse erhält nur die Kultur GmbH. Es 

erfolgt kein Verlustausgleich gegenüber den Tochterunternehmen. Eine weitergehende Analyse 

erfolgt im Rahmen der überörtlichen Prüfung des Gesamtabschlusses. Auf die Ergebnisse die-

ser Prüfung wird deshalb verwiesen. 

Bürgschaftsprovisionen 

Die Stadt übernimmt teilweise Ausfallbürgschaften, um die laufenden Kreditverpflichtungen ihrer 

Tochterunternehmen abzusichern. Insgesamt belaufen sich die Bürgschaften auf rund 21,5 Mio. 

Euro. Eine Bürgschaftsprovision wird nicht erhoben.  

Mit einer Bürgschaftsprovision werden (Tochter-)Gesellschaften verpflichtet, den durch eine 

kommunale Bürgschaft erzielten Vorteil anteilig an die Bürgschaftskommune weiterzuleiten. 

Damit wird die Bereitschaft zur Risikoübernahme entlohnt und für beide Seiten ein nachweisba-

rer Nutzen realisiert. Als ergänzende Orientierungshilfe können hier Regelungen über die Lan-

desbürgschaften dienen.4 Die Bürgschaftsprovisionen liegen demnach zwischen 0,5 v.H. und 

1,0 v.H. des Bürgschaftsbetrags. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte für die übernommenen und künftigen Bürgschaften angemessene 

Bürgschaftsprovisionen mit den Tochterunternehmen vereinbaren. 

Schulden- und Finanzlage 

Finanzrechnung 

Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt, in-

wieweit die Kommune in der Lage ist, aus ihrem „laufenden Geschäft“ heraus Investitionen und 

Darlehenstilgungen zu finanzieren. Des Weiteren zeigt der Saldo auf, ob die Stadt für die Fi-

 

4 RdErl. d. Finanzministeriums - VV 4724 - 1 - 1 - III A 1 - vom 30. Januar 2008 



�  Stadt Erkelenz  �  Finanzen  �  10357 

Seite 31 von 40 

nanzierung auf Veräußerungen von Anlagevermögen beziehungsweise eine Fremdfinanzierung 

angewiesen ist. 

Salden der Finanzrechnung in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Saldo aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

305  -1.841  3.526  

+ Saldo aus Investitions-
tätigkeit 

-1.117  -4.339  -3.855  

 = Finanzmittelüber-
schuss /-fehlbetrag 

-812  -6.181  -329  

 + Saldo aus Finanzie-
rungstätigkeit 

-1.596  -1.596  -1.558  

 = Änderung des Bestan-
des an eigenen Finanz-
mitteln 

-2.408  -7.777  -1.887  

 + Anfangsbestand an 
Finanzmitteln 

9.683  8.124  4.220  

  + Bestand an fremden 
Finanzmitteln 

-127  227  23  

 = Liquide Mittel 7.148  575  2.357  

Zur Analyse der Selbstfinanzierungskraft zeigt die folgende Tabelle den Saldo aus laufender 

Verwaltungstätigkeit: 

Entwicklung des Saldos aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in Tausend Euro bzw. je Einwohner in Euro 

Haushaltsjahr IST/PLAN*) Saldo in Euro je EW 

2010 305  7  

2011 -1.841  -41  

2012 3.526  80  

2013 1.275  29  

2014 1.059  24  

2015 2.525  57  

2016 3.247  73  

2017 4.372  99  

*): Istwerte bis2012, Planwerte ab 2013 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner in Euro  
im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahle 
Werte 
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Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahle 
Werte 

80 -263 295 32 -50 43 105 20 

Die Tabellen verdeutlichen eine noch zufriedenstellende finanzielle Situation der Stadt Erkelenz 

bis auf das Jahr 2011. Somit zeigt sich, dass die jeweiligen Jahresergebnisse durch eine hohe 

Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit der Errichtung des ERKA-Bades sowie den Umsied-

lungen aufgrund des Tagebaus beeinflusst sind.  

Durch den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit können die investiven Fehlbeträ-

ge planerisch erst ab dem Jahr 2015 aufgefangen werden. Die Tilgung der Kredite übersteigt ab 

2009 den Kreditbedarf für Investitionen bis 2017. Somit hat die Stadt seit 2009 eine Nettoneu-

verschuldung vermieden. Auch im Planungszeitraum bis 2017 ist keine Netto-Neuverschuldung 

geplant.  

� Empfehlung 

Investitionen sollten (wie bereits ab 2015 geplant) perspektivisch nur getätigt werden, soweit 

sie im Rahmen der Selbstfinanzierungskraft oder Investitionszuwendungen getragen werden 

können. 

Die liquiden Mittel sind 2012 nicht fremdfinanziert. Zur Deckung der Investitionen bis 2015 und 

der Finanzierungen bis 2016 reicht die vorhandene Selbstfinanzierungskraft nicht aus. Zusätzli-

che Bedarfe werden zwangsläufig auch zu ergänzenden Krediten mit entsprechender Zinsbe-

lastung führen. Die Stadt Erkelenz geht in ihrer Planung davon aus, dass die in den Jahren 

2012 bis 2017 ausgewiesenen Fehlbedarfe aus liquiden Mittel zu decken sind. Unterjährige 

Liquiditätsengpässe werden mit Hilfe von Liquiditätskrediten überbrückt. Die Liquiditätskredite 

werden im Laufe des Jahres wieder getilgt. 

� Feststellung 

Von 2012 bis 2017 hat die Stadt Erkelenz eine ausreichende Selbstfinanzierungskraft (Saldo 

aus laufender Verwaltungstätigkeit). Diese reicht jedoch nicht aus, um die  Investitions- und 

Finanzierungstätigkeiten vollständig zu decken. Zurzeit besteht bis 2017 kein bzw. nur ein 

kurzfristiger unterjähriger Bedarf an Krediten zu Liquiditätssicherung. 

Verbindlichkeiten 

Die GPA NRW analysiert die Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes, d. h. ohne verbundene 

Unternehmen, Sondervermögen oder Mehrheitsbeteiligungen. Bei der Stadt Erkelenz liegt je-

doch ein Gesamtabschluss für die Jahre 2010 bis 2012 vor.  

Der interkommunale Vergleich der Gesamtverbindlichkeiten aus dem Gesamtabschluss des 

Jahres 2010 zeigt, dass die Stadt Erkelenz unter dem Wert des 1. Quartils sowie dem Durch-

schnitt der Kommunen im interkommunalen Vergleich liegt. Aufgrund der bisher geringen An-

zahl an Vergleichskommunen ist die Aussagekraft dieser Kennzahl 2012 noch nicht so hoch. 

Hier ist der Wert aber im interkommunalen Vergleich auch unterdurchschnittlich. Insgesamt 

verringerten sich die Gesamtschulden je Einwohner von 2010 bis 2012 um 320 Euro (17,7 Pro-

zent). 
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Gesamtverbindlichkeiten je Einwohner (Gesamtabschluss) in Euro im  
interkommunalen Vergleich 2010 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

1.802 502 5.290 2.376 1.528 2.365 3.072 15 

Es wird auf die Ergebnisse der überörtlichen Prüfung des Gesamtabschlusses verwiesen. 

Neben den Verbindlichkeiten gehören auch die Rückstellungen und die Sonderposten für den 

Gebührenausgleich wirtschaftlich zu den Schulden. Da einigen Kennzahlen die Schulden des 

Kernhaushaltes insgesamt zugrunde gelegt werden, enthält die folgende Übersicht auch die 

Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich: 

Schuldenübersicht Kernhaushalt in Tausend Euro  

  2010 2011 2012 

Verbindlichkeiten aus Krediten für Inves-
titionen 

24.214  22.618  21.050  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 

1.049  831  861  

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 150  249  753  

Sonstige Verbindlichkeiten 
(bis Jahresergebnis 2012 inkl.  
Erhaltene Anzahlungen) 

14.960  12.313  5.125  

Verbindlichkeiten gesamt 40.373  36.012  27.789  

Rückstellungen 43.086  45.601  48.158  

Sonderposten für den Gebührenaus-
gleich 

1.133  1.270  979  

Schulden gesamt 84.592  82.883  76.926  

davon Verbindlichkeiten in Euro je EW  907  812  627  

Die „Verbindlichkeiten gesamt“ verringern sich im Zeitraum 2010 bis 2012 um 31,2 Prozent. 

Ursächlich sind der Rückgang der „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ und der 

„Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ von insgesamt 3,4 Mio. Euro. Bei den Ver-

bindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wirkt sich das städtische Nettoneuverschuldungs-

verbot positiv aus. Weiterhin haben sich die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ aufgrund der Fertig-

stellung des ERKA-Bades verringert. Die bis zur Fertigstellung bei den sonstigen Verbindlich-

keiten ausgewiesenen erhaltenen Zuwendungen werden nun bei den Sonderposten für Zuwen-

dungen ausgewiesen. Im folgenden Berichtsabschnitt „Rückstellungen“ gehen wir detaillierter 

auf die angestiegenen Rückstellungen ein. Der Anstieg führte aber auch dazu, dass die „Schul-

den gesamt“ von 2010 bis 2012 nur um 9,1 Prozent gesunken sind.  

Die Stadt Erkelenz liegt mit den Verbindlichkeiten von 627 Euro je Einwohner für das Jahr 2012 

deutlich unter dem interkommunalen Durchschnitt von 1.695 Euro. Die Gesamtverbindlichkeiten 

je Einwohner, errechnet auf Basis des Gesamtabschlusses 2012, betragen im Jahr 2012 in 

Erkelenz 1.482 Euro. Maßgeblich wird diese Kennzahl durch die Kreditverbindlichkeiten des 
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Abwasserbetriebs beeinflusst. Diese sind in der Kennzahl Verbindlichkeiten je Einwohner in 

Erkelenz nicht enthalten. 

Kennzahlen zur Finanzlage in Prozent 

  2010 2011 2012 

Anlagendeckungsgrad 2 95,6  94,0  95,5  

Liquidität 2. Grades 119,9  99,0  160,8  

Dynamischer Verschul-
dungsgrad (in Jahren) 

207,3  
negatives 
Ergebnis 

18,2  

Kurzfristige Verbindlich-
keitenquote 

4,3  3,6  1,9  

Zinslastquote 1,5  1,3  1,3  

Die Liquidität 2. Grades zeigt an den o. g. drei Bilanzstichtagen, dass die Stadt ihre kurzfristigen 

Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen decken konnte. Die gute 

Liquiditätsausstattung spiegelt sich auch im positiven Saldo aus Verwaltungstätigkeit der Jahre 

2010 und 2012 wider. Der negative Saldo in 2011 korrespondiert auch mit der etwas schlechten 

Liquidität 2. Grades in diesem Jahr.  

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote verbessert sich, da in den Jahren 2011 und 2012 erhal-

tene Zuwendungen insbesondere für das EKRA-Bad, die bei den sonstigen Verbindlichkeiten 

ausgewiesen sind, zu den Sonderposten umgebucht werden konnten. Dadurch hat sich der 

Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme verringert. Wäre die Bilanzsumme 

unverändert geblieben, hätte sich diese Kennzahl im Jahr 2012 noch stärker verringert. Da je-

doch die liquiden Mittel durch entsprechende Auszahlungen im konsumtiven und investiven 

Bereich verringert wurden, sank auch die Bilanzsumme von 2010 bis 2012. Die geringe Zins-

lastquote korrespondiert mit dem insgesamt verringerten Bestand an Investitionskrediten. Zu-

dem wirkt sich positiv aus, dass die Stadt in den Jahren 2010 und 2011 nicht auf Kredite zur 

Liquiditätssicherung angewiesen war. Im Jahr 2012 konnten die unterjährig aufgenommenen 

Liquiditätskredite bis zum Jahresende zurückgezahlt werden. 

Rückstellungen 

Rückstellungen in Tausend Euro 

  2010 2011 2012 

Pensionsrückstellungen 32.101  33.349  34.467  

Rückstellungen Deponien und Altlasten 0  0  0  

Instandhaltungsrückstellungen 2.504  3.230  3.440  

Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 
und 5 GemHVO 

8.480  9.022  10.251  

Summe der Rückstellungen 43.085  45.601  48.158  

Im Eckjahrevergleich 2010/2012 sind die Rückstellungen um rund 5,1 Mio. Euro gestiegen. Die 

Pensionsrückstellungen sind um 11,8 Prozent u. a. durch die Zurruhesetzung von Beamten 

angestiegen.  
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Laut Auskunft der Stadt Erkelenz sind alle erforderlichen Instandhaltungsrückstellungen gebil-

det. Die Instandhaltungsrückstellungen verteilen sich im Wesentlichen auf Maßnahmen im Be-

reich der Schulen und Mehrzweckgebäude. 

Die sonstigen Rückstellungen sind um 20,9 Prozent gestiegen. Die Steigerung erfolgte u. a. 

durch die Bildung von Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie für Abrechnungen nach dem 

Einheitslastenabrechnungsgesetz. Des Weiteren hat die Stadt für die leistungsorientierte Be-

zahlung (LoB) und für nachzuzahlende Kapitalertragssteuern Rückstellungen gebildet. 

Eigenkapital 

Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme einer Kommune ist, desto weiter ist 

sie von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt. Die Eigenkapitalausstattung gilt als 

Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirt-

schaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. 

Das Eigenkapital ist insofern ein Gradmesser für die wirtschaftliche Gesamtsituation einer 

Kommune. An der Entwicklung der allgemeinen Rücklage und damit am Eigenkapital orientie-

ren sich folgerichtig haushaltsrechtliche Regelungen zur Aufstellung eines Haushaltssiche-

rungskonzeptes oder eines Sanierungsplanes.  

Die Eigenkapitalquoten des Konzerns Stadt Erkelenz, die im Gesamtabschluss 2012 (Eigenka-

pitalquote 1 = 41,5 Prozent; Eigenkapitalquote 2 = 73,0 Prozent) ausgewiesen werden, liegen 

unterhalb der Eigenkapitalquoten des Kernhaushalts. Auch hier steigen die Sonderposten für 

Zuwendungen an, bei gleichzeitigem Rückgang der Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten für 

Liquiditätskredite sind auch in der Bilanz des Gesamtabschlusses 2012 mit 0,- Euro ausgewie-

sen. Auf die Ergebnisse der voraussichtlichen überörtlichen Prüfung des Gesamtabschlusses 

im Jahr 2014 wird verwiesen.  

Entwicklung des Eigenkapitals in Tausend Euro (IST) bzw. je Einwohner in Euro 

  2010 2011 2012 

Eigenkapital 212.322  206.726  203.647  

Sonderposten 109.941  115.443  119.800  

davon Sonderposten 
für Zuwendun-
gen/Beiträge 

108.596  113.962  118.604  

Rückstellungen 43.086  45.601  48.158  

Verbindlichkeiten 40.372  36.011  27.789  

Passive Rechnungs-
abgrenzung 

7.342  7.666  8.392  

Bilanzsumme 413.063  411.447  407.786  

Eigenkapitalquoten in Prozent 

Eigenkapitalquote 1 51,4  50,2  49,9  

Eigenkapitalquote 2 77,7  77,9  79,0  

Eigenkapital je Einwohner 

Eigenkapital 1 je EW 4.776  4.646  4.594  
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Eigenkapital 2 je EW 7.219  7.207  7.269  

Eigenkapitalquoten 1 und 2 in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012 

 Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

Eigenkapi-
talquote 1 

49,9 11,0 65,0 35,4 26,5 36,6 44,6 20 

Eigenkapi-
talquote 2 

79,0 34,8 80,5 61,7 53,0 60,5 73,0 20 

Die Kennzahlen der Eigenkapitalquote ergeben eine interkommunal überdurchschnittliche Posi-

tionierung bei negativer Tendenz bis 2016. Sie zeigen zum Stichtag eine vorhandene Bonität 

der Stadt Erkelenz bei unterdurchschnittlichem Fremdkapital auf. Dem langfristigen Fremdkapi-

tal stehen insgesamt ausreichende Vermögenswerte gegenüber. Aufgrund der beim Durch-

schnitt liegenden Zuwendungsquote stehen dem Vermögensverzehr durchschnittliche Erträge 

aus der Auflösung von Sonderposten gemessen an den ordentlichen Erträgen gegenüber.  

Ertragslage 

Die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage hat unmittelbare Auswirkungen auf die Ertragslage. 

Bei den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten wird daher auf die Ergebnisse der vorangegan-

genen Analysen Bezug genommen. 

Erträge in Tausend Euro (IST) 

  2010 2011 2012 

Steuern und ähnliche Abgaben 44.516  44.590  47.918  

Zuwendungen und allgemeine 
Umlagen 

15.824  12.784  14.009  

Sonstige Transfererträge 301  995  279  

Öffentlich-rechtliche Leistungs-
entgelte 

9.842  9.414  9.037  

Privatrechtliche Leistungsent-
gelte 

457  577  549  

Kostenerstattungen und Kos-
tenumlagen 

2.385  2.076  2.186  

Sonstige ordentliche Erträge 4.024  5.538  5.708  

Aktivierte Eigenleistungen 313  411  349  

Bestandsveränderungen 0  0  0  

Ordentliche Erträge 77.662  76.385  80.035  

Finanzerträge 5.672  5.679  5.838  

Die ordentlichen Erträge zeigen die verbesserte Ertragssituation im Jahr 2012 auf. Hierbei sind 

die Steuereinnahmen im 2012 um rund 3,3 Mio. Euro gegenüber den Jahren 2010 und 2011 

gestiegen. Ursächlich für den Anstieg der Steuereinnahmen im Jahr 2012 ist u. a. die Anhebung 

der Hebesätze bei den Realsteuern. Hierzu wird auf den Berichtsabschnitt „Haushaltskonsoli-

dierung; Steuern“ verwiesen. Der Rückgang der Zuwendungen und der allgemeinen Umlagen 
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ist auf den Rückgang der Schlüsselzuweisungen bei einem leichten Anstieg der Sonderposten 

für Zuwendungen zurückzuführen. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen durchschnitt-

lich (Zuwendungsquote 17,5, Mittelwert 16,8). 

Allgemeine Deckungsmittel 

Unter dem Begriff „allgemeine Deckungsmittel“ hat die GPA NRW für die Prüfung zusammenge-

fasst: Realsteuereinnahmen, Gemeinschaftssteuern, sonstigen Steuern und steuerähnlichen 

Erträge, Ausgleichsleistungen sowie Schlüsselzuweisungen. Dieser Wert dient - unter Berück-

sichtigung des kommunalen Finanzausgleichs - als Ausgangsbasis für die Beurteilung der Er-

tragskraft der geprüften Kommunen. 

Die allgemeinen Deckungsmittel der Stadt Erkelenz haben sich wie folgt entwickelt: 

Allgemeine Deckungsmittel in Tausend Euro (Zeitreihe)  

 

bis 2012 Istwerte, danach Planwerte 

Die Deckungsmittel steigen bis 2017 aufgrund höherer, geplanter Steuererträge an. Hierbei 

wirken sich u. a. die Hebesatzanpassungen bei einer besser zu erwartenden Konjunkturellen 

Entwicklung aus. Parallel geht die Stadt von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Ein-

kommensteuer aus. Darüber hinaus rechnet die Stadt mit einem Rückgang der Schlüsselzuwei-

sungen von 2007 nach 2017. Im interkommunalen Vergleich der allgemeinen Deckungsmittel 

2012 positioniert sich die Stadt Erkelenz wie folgt: 
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Allgemeine Deckungsmittel in Euro je Einwohner Vergleich 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

1.189 1.034 2.082 1.311 1.180 1.260 1.368 20 

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben 

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben machen einen erheblichen Teil der Gesamter-

träge einer Kommune aus. Dies wird anhand der Kennzahl „Netto-Steuerquote“ deutlich. Sie 

gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt wieder.  

Um ein möglichst realistisches Bild der Steuerkraft der Kommune zu gewinnen, werden die 

Steuererträge um die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung 

am Fonds Deutsche Einheit in Abzug gebracht (bei den Steuererträgen und bei den ordentli-

chen Erträgen insgesamt). 

Netto-Steuerquote in Prozent (IST) 

  2010 2011 2012 

Netto-Steuerquote 55,3  56,4  58,0  

Die Steuerquote deutet auf eine durchschnittliche steuerliche Ertragssituation hin. Der Wert liegt 

im interkommunalen Vergleich 2012 leicht über dem Durchschnitt (Mittelwert 56,4 Prozent) und 

leicht über der Hälfte der verglichenen Kommunen (Median).  

Aufwendungen 

Im Rahmen der Analyse der haushaltswirtschaftlichen Situation der Kommune sind die wichtigs-

ten Aufwandsarten differenziert zu betrachten und zu analysieren. 

Aufwendungen in Tausend Euro (IST) 

 
2010 2011 2012 

Personalaufwendungen 17.803  17.599  18.730  

Versorgungsaufwendungen 1.743  3.140  2.448  

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen 

18.486  18.167  16.421  

Bilanzielle Abschreibungen 7.622  7.657  7.808  

Transferaufwendungen 33.312  33.633  33.959  

Sonstige ordentliche Aufwen-
dungen 

5.442  6.328  8.464  

Ordentliche Aufwendungen 84.408  86.524  87.830  

Zinsen und sonstige Finanz-
aufwendungen 

1.261  1.150  1.153  

Insgesamt zeigt sich in den vorliegenden Jahresergebnissen ein Anstieg der ordentlichen Auf-

wendungen um rund 4,1 Prozent. Bis auf die „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ sowie 

die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ steigen alle Aufwendungen. Die Personal-
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aufwendungen und die Versorgungsaufwendungen beinhalten in der weitergehenden Planung 

keine Risiken hinsichtlich der Entwicklung bei Tarifabschlüssen oder bei Preissteigerungen von 

Versorgungsmedien. Auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u. a. aufgrund einer 

um 1,7 Mio. Euro höheren Zuführung zu sonstigen Rückstellungen gestiegen. 

Bilanzielle Abschreibungen 

Die Abschreibungen stellen einen wesentlichen Aufwandsposten in der Ergebnisrechnung dar. 

Die Kennzahl „Abschreibungsintensität“ zeigt an, in welchem Umfang der Kommunalhaushalt 

durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. 

Die Abschreibungsintensität offenbart zwar einerseits eine beträchtliche Ergebnisbelastung 

durch Abschreibungen. Andererseits stehen diesen jedoch im Regelfall erhebliche Erträge aus 

der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Die Kennzahl „Drittfinanzierungsquote“ zeigt an, 

wie viele Prozent der Abschreibungen auf Anlagevermögen durch Erträge aus der Auflösung 

von Sonderposten gedeckt sind. 

Ergebnisbelastung durch Abschreibungen in Tausend Euro (IST) und  
Kennzahlen in Prozent (Abschreibungsintensität und Drittfinanzierungsquote) 

  2010 2011 2012 

Ordentliche Aufwen-
dungen 

84.408  86.524  87.830  

Abschreibungen auf 
Anlagevermögen 

7.147  7.473  7.724  

Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten 

4.194  4.032  4.588  

Netto-
Ergebnisbelastung 

2.952  3.441  3.136  

Abschreibungsintensität 8,5  8,6  8,8  

Drittfinanzierungsquote 58,7  53,9  59,4  

Hinsichtlich der Ergebnisbelastung durch Abschreibungen verweisen wir auf die Berichtsab-

schnitte „Haushaltssituation; Strukturelle Haushaltssituation“ sowie „Haushaltskonsolidierung; 

Beiträge; Drittfinanzierungsquote aus Beiträgen“. Interkommunal ist ein überdurchschnittlicher 

Finanzierungsanteil der Abschreibungen gesichert. Dies entspricht im Jahr 2012 einer Nettobe-

lastung von rund 3,1 Mio. Euro in der Ergebnisrechnung.  

Im interkommunalen Vergleich liegen im Jahr 2012 die Abschreibungsintensität (Mittelwert 9,4 

Prozent) unter und die Drittfinanzierungsquote (Mittelwert 54,3 Prozent) über dem jeweiligen 

Durchschnitt. 
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� Absender 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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� Sicherheit und Ordnung 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die Prüfung „Sicherheit und Ordnung“  umfasst einen leistungsbezogenen Kennzahlenvergleich 

verschiedener Handlungsfeldern innerhalb des Produktbereichs Sicherheit und Ordnung.  

Damit wird die Aufgabenwahrnehmung in den verschiedenen Teilbereichen in Bezug auf den 

jeweiligen personalwirtschaftlichen Ressourcenverbrauch und dessen Verhältnis zum Leis-

tungsniveau interkommunal verglichen und analysiert. Auf der Basis von Benchmarks werden 

hierbei Potenziale ermittelt. Unterstützt wird der Kennzahlenvergleich durch strukturierte Inter-

views. 

Der interkommunale Vergleich erfolgt zunächst durch die Kennzahl „Personalaufwendungen je 

Fall“ des entsprechenden Handlungsfeldes. Zum Vergleich des Stellenvolumens  werden Leis-

tungskennzahlen auf der Sachbearbeitungsebene (Fälle je Vollzeit-Stelle) ermittelt. Ergänzend 

werden weitere Kennzahlen (z. B. Personalaufwandsdeckungsgrad) gebildet. 

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden auf Ba-

sis von stellenbezogenen KGSt-Durchschnittswerten ermittelt, die dem „KGST-Bericht M 1/2012 

Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013“ entnommen sind. 

Die in die Leistungskennzahl einfließenden Fallzahlen werden im Bereich der Einwohnermelde-

aufgaben sowie dem Bereich des Personenstandswesens gewichtet, um den unterschiedlichen 

Bearbeitungszeiten Rechnung zu tragen. Die jeweilige Berechnung für die Gewichtung wurde 

der zuständigen Organisationseinheit übergeben, so dass eine gesonderte Darstellung im Be-

richt entfällt. 

Das Aufgabenportfolio der mittleren kreisangehörigen Kommunen in den Handlungsfeldern 

• Einwohnermeldeaufgaben,  

• Personenstandswesen und 

• Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 

ist grundsätzlich identisch. Die prüfungsrelevanten Aufgaben wurden einheitlich definiert, so 

dass die Vergleichskommunen das vorhandene Personal und die Erträge - unabhängig von der 

bestehenden Organisationsstruktur - entsprechend zuordnen konnten. 

Der Personaleinsatz ist nicht ausschließlich und interkommunal einheitlich durch die bestehen-

de (gesetzliche) Aufgabe bestimmt, sondern kann auch durch Besonderheiten der Kommune 

wie besondere Qualitätsansprüche und Standards geprägt sein. Bei Organisationsbetrachtun-

gen oder Überprüfungen der Stellenbemessung sind bestehende Standards kritisch zu analy-

sieren und diskutieren. Deshalb sind diese Besonderheiten beim Stellenvergleich nicht berei-

nigt. Örtliche Besonderheiten können somit dazu führen, dass eine im Vergleich erhöhte Perso-

nalausstattung unter Berücksichtigung der bestehenden Rahmenbedingungen zunächst ange-

messen erscheint. Sofern die höhere Personalausstattung das Ergebnis höherer Standards ist, 
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müssten daher zunächst diese Rahmenbedingungen geändert werden, um den Personaleinsatz 

optimieren zu können.  

Der interkommunale Vergleich und die Potenzialausweisung sollen den Kommunen eine Hilfe-

stellung geben, Prioritäten für mögliche Veränderungs- und Entwicklungsprozesse zu setzen.  

Eine analytische Stellenbemessung wird nicht vorgenommen. Insoweit bleiben eine weitere 

Untersuchung und eine spezifische Analyse auf individuelle Optimierungspotenziale unerläss-

lich. 

Ausgehend von der These, dass in einem definierten Leistungsprozess ein Substitutionseffekt 

zwischen dem Einsatz von IT und dem Personalbedarf feststellbar sein müsste, nähert sich die 

GPA NRW diesem Themenfeld in einem ersten Schritt mit der Abfrage und Erfassung struktu-

reller Merkmale im Zusammenhang mit der Anwendung der einheitlichen Standesamtssoftware 

„AutiSta“ und der Einführung des elektronischen Personenstandsregisters im Handlungsfeld 

Personenstandswesen. Im Rahmen eines standardisierten Interviews wird der individuelle Ent-

wicklungsstand der Kommune erfasst. Ziel ist es festzustellen, ob sich im Rahmen dieser empi-

rischen Erhebung in einer Gesamtbetrachtung für das Prüfungssegment Wirkungszusammen-

hänge zwischen dem IT-Einsatz und dem Personalbedarf feststellen lassen.  

Einwohnermeldeaufgaben 

Die Einwohnermeldeaufgaben werden im städtischen Bürgerbüro, das dem Haupt- und Perso-

nalamt zugeordnet ist, wahrgenommen. Im Bürgerbüro werden hierneben Angelegenheiten 

bezüglich Schwerbehindertenparkausweisen, Stilllegungen und Außerbetriebsetzungen von 

Fahrzeugen, Ehrenamtskarte, Fischereischeinen, Euro-Schlüssel, Auskünften aus dem Gewer-

beregister, touristischer Angelegenheiten, Verkauf von Eintrittskarten, Karten und Pins etc. be-

arbeitet. Weiterhin ist im Bürgerbüro ein allgemeiner Auskunftsarbeitsplatz im Eingangsbereich 

für alle Besucher der Stadtverwaltung eingerichtet. Zu allen Wahlen werden zwei Vollzeitkräfte 

des Bürgerbüros zur Planung und Durchführung abgestellt.  

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der durch die GPA NRW definierten „Einwohnermeldeaufga-

ben im engeren Sinne“ wurden in Erkelenz im Jahr 2012 durch 4,42 Vollzeit-Stellen in der 

Sachbearbeitung und zusätzlich 0,19 Vollzeit-Stellen für den Overhead erledigt.  

Die Dienstplangestaltung wurde bislang durch manuelle Erhebungen des Bürgerbüros geprüft 

und flexibel an die Bedürfnisse angepasst. Die Wartezeiten liegen demnach bei bis zu circa fünf 

Minuten. Zuletzt wurden die Besucherströme zwischen 7:30 Uhr und 08:00 Uhr gemessen, um 

den Personaleinsatz flexibler zu steuern und die Notwendigkeit der Öffnungszeiten zu hinterfra-

gen. Zur Öffnungszeit am Samstag werden drei Mitarbeiter disponiert, um den hohen Publi-

kumsandrang zu bewältigen. Aufgrund der Dienstplangestaltung haben die Mitarbeiter des Bür-

gerbüros eine andere Kernzeit als die übrigen Verwaltungsmitarbeiter. Im Rahmen von Zielen, 

die im Verfahren der leistungsorientierten Bezahlung vorgegeben werden, gilt ein effizienter 

Personaleinsatz als Richtwert. Für das Jahr 2014 wird durch das Bürgerbüro der Stadt Erkelenz 

der Einsatz einer audio-visuellen Aufrufanlage geplant. Die Planungen sind bereits insofern im 

April 2014 vorangeschritten, als dass ein Plan zum Umbau des Bürgerbüros vorliegt und ein 

konkretes Angebot eines Anbieters erwartet wird. 
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� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die gesteuerte Dienstplangestaltung und die Vorgabe von Zielwer-

ten.  

� Empfehlung 

Durch den Einsatz der Aufrufanlage sollte die Stadt Erkelenz die Besucherströme kontinuier-

lich messen, um die Öffnungszeiten und die Dienstzeiten des Verwaltungspersonals noch 

zielgerichteter steuern zu können 

Die eigene Organisation wird kritisch hinterfragt, Verbesserungsmöglichkeiten werden geprüft 

und möglichst umgesetzt.  

� Feststellung 

Die Aufgabenkritik und kontinuierlichen Betrachtungen in der eigenen Organisation werden 

seitens der GPA NRW begrüßt.  

Neben den Mitarbeitern, die im Servicebereich des Bürgerbüros eingesetzt sind, bearbeitet ein 

Sachbearbeiter die übrigen Vorgänge am Hintergrundarbeitsplatz.  

In Erkelenz wird das elektronische Meldeverfahren „OK.EWO“ angewandt. Ab 2014 werden die 

behördlichen Melderegisterauskünfte automatisiert über das Verfahren „d-nrw“ bearbeitet. Die-

ses Verfahren ermöglicht auch Online-Auskünfte auf Behördenbasis. Weiterhin können private 

Anfragen ab dem 01.01.2014 über das ZEMA-Verfahren der Anstalt für Kommunale Datenver-

arbeitung in Bayern (AKDB) angefordert werden.  

� Feststellung 

Die Einführung automatisierter Verfahren wird seitens der GPA NRW begrüßt, da dies in der 

Regel zu verringerten Bearbeitungszeiten führt.  

Über die städtische Homepage stehen zu den einzelnen Dienstleistungen der Einwohnermel-

deangelegenheiten im Bürgerportal Informationen, Ansprechpartner und Formulare zur Verfü-

gung. Persönliche oder telefonische Nachfragen erübrigen sich damit häufig für den Bürger. 

Dies führt zu weniger Personalaufwand. Die Vorabinformationen über die vorzulegenden Unter-

lagen und Gebühren sind sinnvoll. Der Bürger führt diese bei seiner Vorsprache dann in der 

Regel mit.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die auf der städtischen Homepage zur Verfügung gestellten Informa-

tionen und Formulare über das Bürgerportal. Dadurch kann zum einen der Aufwand für das 

Personal reduziert werden. Zum anderen erhöht es die Bürgerfreundlichkeit der Stadt Er-

kelenz.  

Sensible Sachmittel, wie Vordrucke für Ersatzausweise, Siegel und Stempel werden getrennt in 

zwei Tresoren aufbewahrt. Hier erfolgt die Trennung des Blankopass- und Ausweisbestandes 

vom Dienstsiegel sowie die Trennung der zur Abholung bereit gehaltener Personalausweisen 

von dem dazugehörigen PIN-Brief. Der Verwendungsnachweis wird geführt und die Vollstän-

digkeit der Siegelstempel und -kleber regelmäßig geprüft. Unterlagen, Stempel und Siegel wer-

den außer Reichweite der Kunden vorgehalten. Es besteht darüber hinaus eine Antikorruptions-

richtlinie. In der Regel finden viermal jährlich Teambesprechungen statt. Hierbei erfolgen auch 

Belehrungen sowie Informationen über Richtlinien bezüglich der Sachmittel. Die Besprechun-
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gen werden protokolliert und Handouts für die Mitarbeiter zu den Themen und gegebenenfalls 

Belehrungen erstellt. Die Protokolle sind für die Mitarbeiter elektronisch abrufbar.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt den Umgang mit sensiblen Sachmitteln und die Durchführung re-

gelmäßiger Teambesprechungen sowie deren Dokumentation. Die Maßnahmen sind im 

Rahmen der Qualitätssicherung sehr sinnvoll. 

� Empfehlung 

Die Mitarbeiter sollten die ausgehändigten Belehrungen gegenzeichnen.  

Die Aufgabenzuweisungen der Mitarbeiter sind intern klar vorgegeben. Schnittstellenproblema-

tiken werden seitens der Stadt nicht angegeben. Es liegen darüber hinaus Prozessbeschrei-

bungen vor. Die Produktbeschreibungen werden auf aktuellem Stand gehalten. Jährlich werden 

zwei Mitarbeiter des Bürgerbüros fachlich intensiv geschult. Darüber hinaus stehen Handbücher 

und Aufgabenkataloge zu fachlichen Themen zur Verfügung. 

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass Prozessbeschreibungen erarbeitet und aktualisiert werden.  

Zum Zwecke des Vergleiches der Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gewichteten 

Fallzahlen wurde auf Basis von stellenbezogenen KGSt-Durchschnittswerten die Kennzahl 

„Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben im interkommunalen Vergleich 2012“ 

gebildet: 

Personalaufwendungen je Fall Einwohnermeldeaufgaben im interkommunalen 

Vergleich 2012 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

23,23 13,87 32,53 23,23 20,66 23,32 25,67 26 

Basis: KGSt-Bericht M 1/2012 Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013 

Der Overhead wird bei den Personalaufwendungen mitberücksichtigt. Als Bezugsgröße für die 

Kennzahlenermittlung sind 10.662 gewichtete Fälle aus dem Vergleichsjahr 2012 berücksichtigt 

worden.  

Die Höhe der Personalaufwendungen im Jahr 2012 begründet sich durch drei besetzte A9-

Stellen in der Sachbearbeitung. Zum 01.12.2013 ist eine dieser Stellen vakant und nach Ent-

geltgruppe 5 TVöD neu bewertet worden. Ein weiterer Stelleninhaber ist zum 15.12.2013 aus-

geschieden. Diese Stelle soll mit dem Stellenwert A9 wiederbesetzt werden. Frei gewordenen 

Stellen werden aufgrund eines Konsolidierungsbeschlusses grundsätzlich erst mit einer drei-

monatigen Verzögerung wiederbesetzt.  



�  Stadt Erkelenz  �  Sicherheit und Ordnung  �  10357 

Seite 7 von 18 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Stellenbewertungen im Einwohnermeldewesen überprüfen. 

Personalfluktuationen sollten genutzt werden, um Personalaufwendungen zukünftig einzu-

sparen.  

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros Erkelenz sind mit 42,5 Stunden umfangreich. Im inter-

kommunalen Vergleich liegt der Minimumwert bei 22 Stunden. Die Hälfte der bisher geprüften 

26 mittleren kreisangehörigen Städte liegen hier unter 33,25 Stunden. Lediglich noch sechs 

andere Städte bieten Öffnungszeiten über 40 Stunden an. Umfangreiche Öffnungszeiten führen 

zu einem hohen Personalbedarf und entsprechenden Aufwendungen. 

� Empfehlung 

Die umfangreichen Öffnungszeiten und das Angebot des Bürgerbüros am Samstag sollten 

von der Stadt kritisch überprüft werden. Mögliche Einsparpotenziale sollten genutzt werden. 

Bei der Ermittlung des Personalaufwandsdeckungsgrades anhand des Verhältnisses der Per-

sonalaufwendungen zu den Erträgen weist Erkelenz mit 25,4 Prozent einen niedrigen Wert auf. 

Die Erträge insgesamt liegen unter dem Mittelwert der verglichenen Städte. Die Personalauf-

wendungen je Stelle bilden dazu den Maximalwert unter den verglichenen Städten. Die Perso-

nalaufwendungen werden durch die Wertigkeit der besetzen Stellen beeinflusst. Die Einnah-

memöglichkeiten im Einwohnermeldewesen sind begrenzt, da der Hauptanteil der vereinnahm-

ten Gebühren an den Bund weitergeleitet wird.  

Bei abgelaufenen Pässen wurden bis zur Einführung des neuen Personalausweises Benach-

richtigungen an die Betroffenen versandt. Dies waren durchschnittlich 350 Fälle monatlich. Mit 

dem neuen Personalausweis ist diese Vorgehensweise laut der Verwaltung im Rahmen der 

technischen Möglichkeiten nicht mehr möglich. Aktuell erfolgt lediglich bei Bekanntwerden eine 

Aufforderung durch die Meldebehörde zur Neubeantragung. Ermittlungen werden im Umfang 

von circa zehn Fällen im Monat durch den Außendienst durchgeführt. Meldeversäumnisse und 

Ordnungswidrigkeiten werden nicht durch Verwarn- und Bußgelder geahndet. 

� Empfehlung 

Meldeversäumnisse sollte die Stadt Erkelenz restriktiver ahnden. Dadurch wird zum einen 

sichergestellt, dass das Melderegister aktuell ist. Zum anderen können zusätzliche Einnah-

men aus Verwarn- und Bußgeldern erzielt werden.  

Als Leistungskennzahl wurde im Folgenden das Verhältnis der Vollzeit-Stellen in der Sachbear-

beitung zu den gewichteten Fallzahlen von hier 10.662 ermittelt: 
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 Fälle je Vollzeit-Stelle Einwohnermeldeaufgaben im interkommunalen Vergleich 

2012 

 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

2.411 1.552 3.277 2.275 2.000 2.246 2.468 26 

Im Vergleich zum Benchmark ergibt sich ein rechnerisches Potenzial in Höhe von 0,3 Vollzeit-

Stellen im Jahr 2012. 

Die Fallzahlen der erfolgten An-, Um- und Abmeldungen bewegten sich im Zeitraum von 2009 

bis einschließlich 2013 zwischen 6.285 und 6.856 Fällen. Bei der Zahl der beantragten Aus-

weisdokumente liegen jährlich jedoch größere wellenartige Schwankungen vor. Die Fallzahlen 

lagen im Jahr 2009 bei 8.106, im Jahr 2010 bei 8.266, im Jahr 2011 bei 7.531, im Jahr 2012 bei 

7.361 und im Jahr 2013 lediglich bei 5.422. Diese Fallzahlen sind jedoch kaum beeinflussbar.  

Personalanpassungen zum Ausgleich wellenartiger Schwankungen sind schwierig, da die Fall-

zahlen nicht dauerhaft sinken und fachlich qualifiziertes Personal kontinuierlich benötigt wird. 

Anhand von Fallzahlen vorheriger Jahre und Hinzurechnung der Gültigkeitszeiträume der Aus-

weisdokumente könnte für künftige Jahre weitestgehend einschätzbar sein, inwieweit sich die 

Fallzahlen entwickeln. Nach diesem Ergebnis könnte das vorhandene Personal flexibel in ande-

ren Bereichen oder zu anderen Aufgaben eingesetzt werden.  

Das Publikumsaufkommen zu den übrigen Aufgabenfeldern des Bürgerbüros und bei Wahlen 

wurde in dieser Prüfung nicht betrachtet. Ein Ausgleich der jeweiligen Schwankungen zwischen 

den Aufgaben wäre für das Bürgerbüro optimal. In der Gesamtbetrachtung hat sich das Bürger-
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2.600
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büro in Erkelenz bereits mit innovativen Veränderungsprozessen beschäftigt. Hierdurch entsteht 

ein erhöhter Personalaufwand durch die Planung und Umsetzung von Modernisierungsmaß-

nahmen. Im Bürgerbüro wird eine systematische Dokumentation von Dienstbesprechungen, zu 

Arbeitsabläufen und gesetzlichen Änderungen vorgehalten und es wird in naher Zukunft Ver-

besserungen in der örtlichen Ausgestaltung des Bürgerbüros geben. Die Einführung der Aufruf-

anlage steht bevor. In Jahren, in denen Wahlen durchzuführen sind, werden zwei Vollzeitkräfte 

für das Wahlbüro abgestellt. Diese Abstellungen werden aktuell in 2014 wieder notwendig. 

Nach Beendigung der Wahlen und der Abschlussarbeiten rechnet Erkelenz zur Einführung des 

neuen Bundesmeldegesetzes mit einem erhöhten Arbeitsaufwand. Die Fallzahlenschwankun-

gen können durch die durch diese Umstände hervorgerufene, erhöhten Personalressourcen 

ausglichen werden. Dass in Bürgerbüros ein breites Spektrum an Aufgaben - teilweise auch mit 

Saisoncharakter - wahrgenommen wird, ist durchaus üblich. 

� Empfehlung 

In Zeiten von höheren Fallzahlen sollte die Stadt mit angeordneten Überstunden, Aushilfen 

oder anderen flexiblen Arbeitsmodellen reagieren. Überstunden und Gleitzeitguthaben kön-

nen dann abgebaut werden, wenn die Fallzahlen sinken. 

Das Bürgerbüro in Erkelenz ist gegenüber Vergleichsringen der KGSt, dem IKVS-Vergleich und 

zu Kundenbefragungen aufgeschlossen und nimmt hieran auch teilweise teil.  

� Feststellung 

Im Bürgerbüro der Stadt Erkelenz werden die Prozesse bereits gesteuert und die Verwaltung 

ist der Verwaltungsmodernisierung gegenüber sehr aufgeschlossen. Dies wird seitens der 

GPA NRW ausdrücklich begrüßt.  

� Empfehlung 

Die von der GPA NRW ermittelten Kennzahlen im Einwohnermeldewesen sollten von der 

Stadt fortgeschrieben werden. Die Kennzahlen können dabei unterstützen, den erforderli-

chen Personalbestand zu bemessen  

Personenstandswesen 

Das Standesamt der Stadt Erkelenz befindet sich in den Räumen des Hauses Spiess, das ne-

ben dem Rathaus liegt. In diesem denkmalgeschützten Gebäude befindet sich ein Trauzimmer. 

Weitere Ambiente-Trauungen sind seit Juli des Jahres 2012 im Herrenhaus der Klosteranlage 

Hohenbusch möglich.   

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich des durch die GPA NRW definierten Aufgabenfeldes „Perso-

nenstandswesen“ werden durch 3,09 Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung und zusätzlich 0,2 

Vollzeit-Stellen für den Overhead erledigt. Da durch das Angebot eines weiteren Trauortes am 

Samstag kein ausreichendes Personal zur Verfügung stand, wurden im Jahr 2012 alle Verwal-

tungsmitarbeiter befragt, ob sie an Samstagen zusätzlich als Standesbeamter tätig werden 

möchten. Die Verwaltung hat daraufhin zehn Mitarbeiter zum Standesbeamten weitergebildet. 

In 2012 fanden durch diese Mitarbeiter 17 und im Jahr 2013 63 Trauungen statt.  

Über das Bürgerportal der städtischen Internetseite sind sowohl die Ansprechpartner, notwen-

dige Gebühren und umfangreiche Informationen zur Eheschließung in Erkelenz veröffentlicht. 

Für Eltern von Neugeborenen wird eine schriftliche Information zum Anmeldeprozess im Kran-

kenhaus vorgehalten.  
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Das Standesamt Erkelenz geht sowohl mit den Einnahmekassen als auch mit sensiblen Sach-

mitteln ordnungsgemäß um. Es besteht eine Dienstanweisung für die Benutzung von Signatur-

karten, dazugehöriger Codes, PINs, PUKs und Passwörter. Entsprechende Belehrungen wer-

den nicht dokumentiert.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte Belehrungen zu sensiblen Sachmitteln, Datenschutz und Korruption doku-

mentieren. 

Zum Zwecke des Vergleiches der Personalaufwendungen im Verhältnis zu den bearbeiteten 

Fallzahlen wurde auf Basis von stellenbezogenen KGSt-Durchschnittswerten die Kennzahl 

„Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen im interkommunalen Vergleich 2012“ 

gebildet: 

Personalaufwendungen je Fall Personenstandswesen im interkommunalen  

Vergleich 2012 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

363,90 245,61 801,52 497,45 389,41 477,74 592,20 26 

Basis: KGSt-Bericht M 1/2012 Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013 

Der Overhead wird bei den Personalaufwendungen mitberücksichtigt. Als Bezugsgröße für die 

Kennzahlenermittlung sind 547 gewichtete Fälle aus dem Vergleichsjahr 2012 berücksichtigt 

worden. Der von der GPA NRW ermittelte Personalaufwandsdeckungsgrad liegt bei 35,24 Pro-

zent. Hier liegt der Minimalwert bei 10,99 Prozent, der Maximalwert bei 45,39 Prozent und der 

Mittelwert bei 29,54 Prozent. Erkelenz positioniert sich im besten Viertel der verglichenen 

Kommunen.  

Die GPA NRW führt dieses gute Ergebnis sowie die gute Leistungskennzahl, die auf der fol-

genden Seite dargestellt wird, auf verschiedene Faktoren zurück. Sowohl das vorgehaltene 

Personal als auch die Höhe der Personalaufwendungen je Fall liegen am oder unterhalb des 

Mittelwertes des interkommunalen Vergleiches. Hinzu kommt, dass für das Personal, das aus 

anderen Ämtern zu Trauungen eingesetzt wird, bislang kein Personalaufwand anfällt. Weiterhin 

ist die Ertragslage positiv zu bewerten. Für Samstagstrauungen wird die gesetzlich vorgegebe-

ne zusätzliche Gebühr von 66,00 Euro und für die Trauung im Herrenhaus des Klosters Hohen-

busch zusätzlich 150,00 Euro erhoben. Aktuell wird im Standesamt der Stadt Erkelenz eine 

Kostenanalyse bezüglich der Trauungen erstellt, die kurz vor dem Abschluss steht.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass die Stadt Erkelenz Zusatzgebühren für die Ambiente-

Trauungen im Herrenhaus Hohenbusch erhebt. 

� Empfehlung 

Die Stadt sollte für die Ambiente-Trauungen kostendeckende Gebühren erheben. Bei der 

Kalkulation der Gebühren sollten auch die Personalaufwendungen für das Personal, das aus 

anderen Ämtern zu Trauungen eingesetzt wird, berücksichtigt werden. 
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Die Personalaufwendungen für die standesamtsexternen Traupersonen sollten im Rahmen des 

NKF gerecht zugeordnet und intern verrechnet werden.  

Das Verhältnis der Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung zu den gewichteten Fallzahlen in 

Erkelenz wurde über die folgende Kennzahl ermittelt: 

Fälle je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen im interkommunalen Vergleich 2012 

 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

177 75 232 134 99 134 157 26 

Im Jahr 2013 erreichte Erkelenz mit 168 Fällen je Vollzeit-Stelle Personenstandswesen eben-

falls einen guten Wert.  

Bei den Fallzahlen weist Erkelenz den höchsten Wert an Sterbefällen sowie einen hohen Wert 

bei den Geburten auf. Es sind ein Hospiz und Altenheime vorhanden sowie ein großes Kran-

kenhaus, das auch durch Bürger aus den angrenzenden Städten genutzt wird. In einer benach-

barten Stadt fiel die Geburtenstation weg, so dass viele diese Geburten nunmehr in einem Er-

kelenzer Krankenhaus stattfinden und damit auch in Erkelenz beurkundet werden. Die Fallzah-

len sind trotz leichter Schwankungen auch für die Zukunft repräsentativ.  

Die wöchentlichen Öffnungszeiten liegen in Erkelenz mit 22,5 Stunden im Vergleich in einem 

niedrigen Rahmen. Einmal monatlich wird für das Haus Spiess und für das Herrenhaus Hohen-

busch ein Trautermin am Samstag angeboten. An den Samstagen müssen jeweils zwei Mitar-

beiter anwesend sein, um die Trauungen zu koordinieren. Laut Verwaltung reichen die Öff-
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nungszeiten neben der Möglichkeit von Terminvereinbarungen grundsätzlich aus. Ausgedehn-

tere Öffnungszeiten bedürfen der Vorhaltung von ausreichenden Personalressourcen. Eine 

Ausdehnung würde weiterhin dazu führen, dass die Mitarbeiter Leerläufe im Publikumsverkehr 

haben und dies durch eine zwischenzeitliche Sachbearbeitung auffangen würden. Hierbei stö-

ren jedoch weitere Vorsprachen. Die Sachbearbeitung im Personenstandswesen bedarf jedoch 

aus Qualitätsgründen eines störungsfreien Umfeldes.  

Jeder Mitarbeiter des Standesamtes bearbeitet die jeweiligen Fälle vollständig selbst, so dass 

grundsätzlich keine Schnittstellenproblematiken entstehen. Lediglich Abstimmungen zwischen 

den Ämtern, die für die Diensträume und Grünanlage des Hauses Spiess zuständig sind, könn-

ten verbessert werden.  

Neben drei Standesbeamten ist eine weitere Kraft eingesetzt, die leichtere und vorbereitende 

Tätigkeiten ausführt. Sie bereitet unter anderem Urkunden vor, die dann zur Unterschrift an die 

Standesbeamten weitergeleitet werden. Diese Vorgehensweise und der Einsatz der zusätzli-

chen Kraft in einer Stelle, die mit Entgeltgruppe 6 TVöD bewertet ist, werden seitens des Stan-

desamtes als äußerst bewährt und vorteilhaft angesehen. Das Personal des Standesamtes wird 

grundsätzlich flexibel nach Bedarf für alle anfallenden Aufgaben im Standesamtswesen einge-

setzt.  

Über das Verfahren „XSTa-Bürger“ können über den städtischen Internetauftritt Urkunden beim 

Standesamt angefordert werden. Dies führt sowohl zu einem verbesserten Bürgerservice, als 

auch zu gestiegenen Einnahmen, da die Anzahl der beantragten Urkunden gestiegen ist.  

Die Überführung der Fälle ab 01.01.2009 in das „ePR“ wurde durchgeführt. Weiterhin werden 

anlassbezogen die Urkundsregister nacherfasst. 

Im Rahmen einer Testphase wurde eine internetbasierte Anmeldung zur Eheschließung ange-

boten. Dies führte jedoch zu vielen Nachfragen und Mehraufwand, so dass diese Möglichkeit 

nicht dauerhaft eingeführt wurde.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die Einführung der Urkunden-Anforderung über das Internet sowie 

die anlassbezogene Nacherfassung der Personenstandsfälle.  

Akten des Standesamtes, die nach den Aufbewahrungsfristen nicht mehr aufbewahrt werden 

müssen, werden zeitnah zum Archiv abgegeben. Personen, die Ahnenforschung betreiben, 

führen dies dann nicht beim Standesamt, sondern beim Archiv durch.  

Zum Zwecke der Prozessanalyse und Nutzung von Verbesserungsmöglichkeiten wurden zu 

einzelnen Prozessen des Standesamtes Prozessbeschreibungen erstellt.  

� Feststellung 

Die Stadt Erkelenz steuert den Bereich Personenstandswesen durch die geringen Öffnungs-

zeiten, flexible Arbeitseinsätze und die IT-Verfahren gut. Sie erreicht hohe Fallzahlen und 

hierdurch im interkommunalen Vergleich sehr gute Kennzahlenwerte.  

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 

Die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten sind organisatorisch im Rechts- und Ordnungs-

amt der Stadt Erkelenz angesiedelt. Die Vorgänge werden nach Buchstabenbereichen auf zwei 
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Sachbearbeiter verteilt, die jeweils alle anfallenden Arbeiten erledigen. Zusätzlich werden die 

gebührenpflichtigen Gewerbeauskunftsanfragen beim Bürgerbüro der Stadt Erkelenz bearbei-

tet.  

Sämtliche Tätigkeiten im Bereich der durch die GPA NRW definierten Aufgaben „Gewerbe- und 

Gaststättenangelegenheiten“ werden durch 1,54 Vollzeit-Stellen in der Sachbearbeitung (eine 

Teilzeit-, eine Vollzeitkraft) und zusätzlich 0,10 Vollzeit-Stellen für den Overhead erledigt. 

Die Öffnungszeiten der Gewerbestelle betragen wöchentlich 18,5 Stunden. Lange Wartezeiten 

entstehen in der Regel nicht. Darüber hinaus sind Terminvereinbarungen außerhalb der Öff-

nungszeiten möglich. Aufgrund individueller Arbeitszeitregelungen kann die Teilzeitkraft nicht 

alle Öffnungszeiten abdecken. Sofern die Vollzeitkraft durch Krankheit oder Urlaub an dem 

betroffenen Tag nicht anwesend ist, muss für den Publikumsverkehr daher eine Vertretung or-

ganisiert werden. Diese wird durch Mitarbeiter des Rechts- und Ordnungsamtes, die nicht origi-

när für die Aufgaben im Gewerbe- und Gaststättenbereich zuständig sind, sichergestellt  

� Empfehlung 

Die Arbeitszeiten der beiden Beschäftigten im Bereich der Gewerbe- und Gaststättenange-

legenheiten sollten so organisiert werden, dass mindestens einer der beiden während der 

Öffnungszeiten im Dienst ist.  

Über das Internet werden bislang keine Dienstleistungen für den Bereich der Gewerbe und 

Gaststätten angeboten. Lediglich die Handwerkskammer und das Landesamt für Datenverar-

beitung erhalten Daten per EDV-unterstützter Datenübermittlung; stadtverwaltungsintern erfol-

gen Auskünfte per E-Mail.  

� Empfehlung 

Um die Bearbeitungszeiten zu verringern, sollte die Stadt Erkelenz onlinebasierte Auskünf-

ten ermöglichen.  

Fachliteratur und -zeitschriften zum Gewerbe- und Gaststättenrecht werden in Papierform be-

zogen und vorgehalten. Ein Sachbearbeiter hat darüber hinaus einen Zugriff auf einen Internet-

dienst zu Rechtsprechung. 

� Empfehlung 

Um den Aufwand für die Sammlungen in Papierform zu verringern, sollte die Stadt aus-

schließlich eine onlinegestützte Rechtsliteratur zu Verfügung stellen.  

Zum Umgang mit Kasseneinnahmen und sensiblen Sachmitteln, wie Stempeln und Siegeln 

werden Dienstanweisungen elektronisch vorgehalten. Eine dokumentierte Belehrung wird nicht 

durchgeführt.  

� Empfehlung 

Die Mitarbeiter sollten im Rahmen von Belehrungen die Vorgaben der Dienstanweisung zur 

Kenntnis erhalten. Dieses sollte dokumentiert werden.  

Im Bereich der der Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten besteht die grundsätzliche Ge-

fahr der Korruption. Die Stadtverwaltung Erkelenz hat daher im Rechts- und Ordnungsamt Ge-

fährdungen an den Arbeitsplätzen in Bezug auf Möglichkeiten der Korruption ermittelt und do-

kumentiert. 
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� Empfehlung 

Die Stadt sollte das Personal insbesondere im Gewerbe- und Gaststättenbereich besonders 

sensibilisieren, schulen und Maßnahmen der Korruptionsverhinderung umsetzen. 

Zur Ermittlung des Verhältnisses von Personalaufwendungen je Fall wurde auf Basis von stel-

lenbezogenen KGSt-Durchschnittswerten folgende Kennzahl gebildet:  

Personalaufwendungen je Fall Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten im 

interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

62,62 30,97 123,88 67,23 51,73 64,74 78,29 26 

Basis: KGSt-Bericht M 1/2012 Kosten eines Arbeitsplatzes 2012/2013 

Der Overhead wird bei den Personalaufwendungen mitberücksichtigt. Als Bezugsgröße für die 

Kennzahlenermittlung sind 1451 Fälle aus dem Vergleichsjahr 2012 berücksichtigt worden.  

Die Personalaufwendungen je Fall liegen unter dem Mittelwert. Dies führt die GPA NRW auf 

einen unterdurchschnittlichen Overheadanteil sowie auf die unter dem Mittelwert liegenden 

Personalaufwendungen zurück. Bei der Kennzahl „Personalaufwandsdeckungsgrad Gewerbe- 

und Gaststättenangelegenheiten“ und damit dem Verhältnis zwischen Aufwendungen und Er-

trägen liegt Erkelenz mit 47,93 Prozent über dem Mittelwert von 45,12 Prozent. Der Minimalwert 

beträgt 16,34 Prozent und der Maximalwert 93,79 Prozent.  

Die Gebühreneinnahmen haben sich durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie 

bzw. Änderung der Gebührenordnung erheblich verringert. Es darf demnach nicht mehr nach 

Quadratmetern, z. B. für eine Konzession, sondern nur noch der tatsächliche Aufwand der Be-

hörde als Gebühr festgesetzt werden. Die Einnahmeverluste liegen bei rund 40 Prozent, was 

einen Betrag von circa 30.000 Euro jährlich ausmacht.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte den tatsächlichen Aufwand, der im Rahmen der Gebührenfestsetzung erho-

ben werden kann, stetig überprüfen und anpassen. 

Verwarn- und Bußgelder werden bei verspäteten Ummeldungen des Gewerbe- und Gaststät-

tenbetreiber verhängt. 

� Empfehlung 

Jegliche Einnahmemöglichkeiten durch Verwarn- und Bußgelder sollten genutzt werden. 

Hierzu regt die GPA NRW eine regelmäßige Kontrolle des Gewerberegisters an.  

Zum Zwecke eines Leistungsvergleiches wurde folgend die Leistungskennzahl „Fälle je Vollzeit-

Stelle Sachbearbeitung Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten im interkommunalen Ver-

gleich 2012“ gebildet: 
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Fälle je Vollzeit-Stelle Sachbearbeitung Gewerbe- und  

Gaststättenangelegenheiten im interkommunalen Vergleich 2012 

 

Erkelenz 

2012 
Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 

2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

942 540 1.932 1.049 791 912 1.244 26 

Als Bezugsgröße für die Kennzahlenermittlung sind 1.451 gewichtete Fälle aus dem Vergleichs-

jahr 2012 berücksichtigt worden. Orientiert am Benchmark ergibt sich ein rechnerisches Poten-

zial in Höhe von 0,2 Vollzeit-Stellen im Jahr 2012. 

� Feststellung 

Das Stellenpotenzial kann durch Arbeitszeitverringerungen im Bereich der Sachbearbeitung 

realisiert werden.  

Die Fallzahlen im Gewerbe- und Gaststättenbereich schwanken in der Regel wenig. Im Jahr 

2012 verringerten sich jedoch die gesamten Gewerbemeldungen um 169 auf 1.038. Sie lagen 

im Jahr 2009 bei 1.241, im Jahr 2010 bei 1.438 und im Jahr 2011 bei 1.260 und erreichten da-

mit im Jahr 2012 den niedrigsten Wert.  

Bei den Fallzahlen im Gewerbe- und Gaststättenbereich liegt Erkelenz insgesamt unter den 

Mittelwerten und weist keine Schwerpunkte auf. Lediglich die Zahl der Gestattungen ist im Ver-

gleich höher. Dies resultiert aus den vielen Festlichkeiten in den einzelnen insgesamt 46 Orts-

teilen der neun Stadtbezirke von Erkelenz. Durch die jeweiligen Brauchtums- und Vereinsfeste 

werden viele Gestattungen benötigt.  
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Bei der Zahl der durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren im Gewerbebereich erreicht 

Erkelenz den zweithöchsten Wert der verglichenen Städte. Bei den Verfahren von Ordnungs-

widrigkeiten im Gaststättenbereich liegt Erkelenz im zweiten Quartil. Damit liegt jeweils die Hälf-

te der verglichenen Städte über und unter diesem Wert.  

Gewerbe- und Gaststättenbetriebe werden nur überprüft, sofern Hinweise für Unregelmäßigkei-

ten vorliegen. Regelmäßige Kontrollen oder automatisierte Abgleiche mit dem Einwohnermelde-

register erfolgen nicht. Im Rahmen von Zielvereinbarungen wurden zwecks Daten-

Aktualisierung im Jahr 2011 alle Gewerbetreibenden angeschrieben. 

Ein an den Öffnungszeiten ausgerichteter Personaleinsatz kann Vakanzen bei den Kontrollmög-

lichkeiten durch urlaubs- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten der Sachbearbeiter verhin-

dern. Die Steuerung der individuellen Arbeitszeiten ist seitens des Ordnungsamtes aktuell vor-

gesehen.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte die Verteilung der Arbeitszeiten der Sachbearbeiter und die Öffnungszeiten 

insofern steuern, als dass ausreichend Ressourcen für Kontrollen des Gewerbe- und Gast-

stättenbereiches vorhanden sind.  

Die Stadtverwaltung Erkelenz nimmt im Gewerbe- und Gaststättenbereich am interkommunalen 

Kennzahlenvergleich des IKVS teil. Eine konkrete Steuerung über diese Kennzahlen erfolgt 

nicht. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die vorhandenen und die von der GPA NRW ermittelten Kennzah-

len fortschreiben, um den Personaleinsatz zu steuern. 

Gesamtbetrachtung Sicherheit und Ordnung 

Nachfolgend werden die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zu-

sammenfassend dargestellt:  

Gesamtpotenzial Sicherheit und Ordnung 

Handlungsfeld Stellenpotenzial 

Einwohnermeldeaufgaben 0,3 

Personenstandwesen 0,0 

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 0,2 

Gesamtsumme 0,5 

Auf Basis des Durchschnittsaufwandes je Vollzeit-Stelle, den die GPA NRW auf Grundlage ihrer 

Prüfungsergebnisse mit 50.000 Euro je Vollzeit-Stelle festgelegt hat, beträgt das monetäre Ge-

samtpotenzial 25.000 Euro im Vergleichsjahr 2012. Insgesamt wurden in diesem Stellenver-

gleich, gemessen am gesamten Stellenvolumen der Stadt Erkelenz, 9,54 Vollzeitstellen und 

damit rund drei Prozent aller Stellen betrachtet.  

Insgesamt ergeben sich folgende wesentlichen Punkte zu den Aufgabenfeldern des Bereiches 

Sicherheit und Ordnung:  
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• Die Stadt Erkelenz wird im Bereich des Standesamtes als Benchmark-Kommune als „gu-

tes Beispiel“ für andere Städte genannt. 

• Stellenpotenziale sollten durch eine am Fallaufkommen ausgerichtete Personalsteuerung 

der Arbeitszeiten und der Tätigkeiten erreicht werden. Hierzu trägt auch die Ausrichtung 

der Öffnungszeiten bei. Hier sollten Einsparpotenziale genutzt und die Öffnungszeiten 

nicht weiter ausgedehnt werden. Die Intensivierung von Kontrollen von Meldeversäum-

nissen ist angezeigt und führt darüber hinaus zu zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten. 

Diese sollten in allen Bereichen umgesetzt werden. 

• Die Stadt Erkelenz weist die positiv zu bewertende hohe Bereitschaft auf, Verwaltungs-

modernisierungen durchzuführen und elektronische Hilfsmittel, wie internetbasierte Ver-

fahren anzuwenden sowie insgesamt aufgabenkritisch vorzugehen. Weitere Modernisie-

rungsmaßnahmen sollten in gleicher Weise forciert und umgesetzt werden.  

• Die vorhandenen Kennzahlen z. B. aus dem Vergleichsring IKVS und die von der GPA 

NRW erhobenen Kennzahlen sollten genutzt werden, um den Personalbedarf noch bes-

ser zu steuern. 

• Die über die bereits teilweise angefertigten Korruptions-Gefährdungsbeurteilungen hin-

ausgehende Sensibilisierung der Mitarbeiter, beispielsweise durch Schulungen, ist im 

Rahmen der Korruptionsbekämpfung sinnvoll und angezeigt.  

• Vorgaben aus Dienstanweisungen - wie zum Datenschutz, zur Korruption und zu sensib-

len Sachmitteln - sollten den Mitarbeitern im Rahmen von Belehrungen zur Kenntnis ge-

geben und dokumentiert werden. Dies trägt zur Sicherstellung eines rechtmäßigen und 

ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns der Stadtverwaltung Erkelenz bei und birgt Si-

cherheit bei möglichen Unregelmäßigkeiten. 

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Prüfgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadt Erkelenz 

mit dem Index 4. 
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� Absender 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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ÜBERÖRTLICHE 
PRÜFUNG 
Tagesbetreuung für Kinder 

der Stadt Erkelenz im Jahr 
2014 
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� Tagesbetreuung für Kinder 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die GPA NRW untersucht, wie das Jugendamt die Tagesbetreuung für Kinder organisiert und 

steuert. Dabei richten wir  den Blick schwerpunktmäßig auf den Ressourceneinsatz und nicht 

auf die Qualität der Aufgabenerledigung. Ziel der Prüfung ist es, mögliche Handlungsoptionen 

aufzuzeigen, die zu Ergebnisverbesserungen führen. 

Die GPA NRW bildet Kennzahlen auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse und weiterer 

Daten des Jugendamtes1. Der Vergleich in der Zeitreihe und interkommunal dient dem Einstieg 

in die Analyse und wird durch Interviews unterstützt. 

Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren u. a. erheblich verändert 

durch 

• das zum 1. Januar 2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), 

• das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und 

• das Kinderbildungsgesetz (KiBiz), das zum 1. August 2008 das Gesetz über Tagesein-

richtungen für Kinder (GTK) in NRW abgelöst hat. 

Zu nennen sind hier insbesondere der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für unter 

dreijährige Kinder, die Gleichstellung der Betreuung in Kindertageseinrichtungen und Kinderta-

gespflege, die Forderung nach mehr Ganztagsbetreuung und eine veränderte Finanzierung der 

Betriebskosten seitens des Landes NRW. Vor allem die fristgerechte Umsetzung des Rechts-

anspruches zum 1. August 2013 forderte die Städte nicht nur finanziell, sondern auch organisa-

torisch stark. 

Strukturen in der Tagesbetreuung für Kinder 

Einen entscheidenden Einfluss auf den zukünftigen Bedarf in der Tagesbetreuung für Kinder 

hat die demografische Entwicklung der nachfragerelevanten Altersgruppen von 0 bis unter 3 

Jahre und von 0 bis unter 6 Jahre. 

 

 

1  Die Datenerfassungen, mit denen die GPA NRW die erforderlichen Finanz- und Falldaten erhebt, orientieren sich an den Zuordnungs-
vorschriften zum Produktrahmen, den Zuordnungsvorschriften Produktgruppen (ZOVPG), den statistischen Erhebungen von IT.NRW 
(Statistik der Kinder- und Jugendhilfe) sowie der Gliederung des Sozialgesetz-buches VIII (SGB VIII).  
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Entwicklung der Bevölkerungsgruppen 0 bis unter 3 Jahre und 3 bis unter 6 Jahre 

 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 

Einwohner 
gesamt 

44.583 44.457 44.496 44.332 43.977 43.345 42.688 41.944 

0 bis unter 3 1.127 1.110 1.111 1.088 1.090 1.089 1.059 984 

3 bis unter 6 1.184 1.153 1.162 1.139 1.107 1.114 1.108 1.062 

Quelle: IT.NRW (2009 bis 2012 zum 31.12. des Jahres, ab 2020 zum 01.01.) 

Die Gesamteinwohnerzahlen in Erkelenz nehmen bis in das Jahr 2030 ab. In der Altersgruppe 

der unter 6-Jährigen sinkt die Einwohnerzahl von 2012 bis 2030 prognostiziert um 181. Dies 

entspricht einem Rückgang von 8,1 Prozent.  

Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz ermittelt seine Einwohner- 

sowie Angebots- und Belegungsquoten der Kindertagesbetreuung anhand eigener Daten des 

Einwohnermeldeamtes. Weiterhin berücksichtigt sie die Platzzahlen stichtagsbezogen ab 

Rechtsanspruch sowie die tatsächlich belegten Plätzen zum jeweiligen 01.08. des Jahres. Hie-

raus resultieren die Unterschiede in den Einwohner- und Versorgungsquoten zwischen denen 

des Jugendamtes zu denen, die in dieser Prüfung durch die GPA NRW ermittelt wurden. Im 

Rahmen der eigenen Jugendhilfeplanung beschäftigt sich die Verwaltung mit den Veränderun-

gen des Jugendbereiches innerhalb des ländlich geprägten Erkelenzer Stadtgebietes. Es be-

steht die besondere Herausforderung, die Kindertagesbetreuungsplanung unter den Gegeben-

heiten von Umsiedlungen von ganzen Orten im Rahmen des Braunkohleabbaus vorausschau-

end zu planen. Es liegt laut des Jugendamtes diesbezüglich und aufgrund des grundsätzlichen 

Zuzugsgebietes ein verstärkter Neubau von Wohnraum vor. Um hier einen genauen Überblick 

über die Besiedlungsstrukturen und Kinderbetreuungsbedarfe zu erhalten, ist eine Planung in 

den einzelnen Ortsteilen sinnvoll.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Einwohnerzahlen je Ortsteil für die Planung der Kindertagesbe-

treuungsplätze berücksichtigen.  

Angebotsstruktur in der Tagesbetreuung für Kinder (Tageseinrichtungen und Kindertagespflege) 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Platzangebot 

Plätze in Tagesein-
richtungen 

1.290 1.332 1.295 1.309 

angebotene Plätze 
der Tagespflege 

60 73 75 107 

Die Rahmenbedingungen für die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und -

tagespflege haben sich seit 2005 durch die Einführung verschiedener Gesetze erheblich verän-

dert. Aufgrund des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz), das zum 01.08.2008 in Nordrhein-Westfalen 

das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) abgelöst hat, wurden die Kommunen zu 

umfangreichem Handeln gezwungen. Der uneingeschränkte Rechtsanspruch auf einen Betreu-
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ungsplatz für Kinder von 1 bis unter 3 Jahren wurde ab dem 01.08.2013 eingeführt, so dass ein 

bedarfsgerechtes Platzangebot bereits mit einiger Vorlaufzeit geplant und spätestens ab die-

sem Tag sichergestellt werden musste. In dieser Prüfung betrachtet die GPA NRW lediglich 

rückwirkend die Entwicklung des Angebots der Kindergartenjahre 2009 bis 2012. Die Plätze 

wurden in den vergangenen Jahren sowohl in Tageseinrichtungen als auch in der Tagespflege 

ausgebaut. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Betreuungsplätze hatte das Amt für Kinder, 

Jugend, Familie und Soziales eine arbeitsintensive Aufgabe zu bewältigen. In der U3- sowie in 

der Ü3-Betreuung werden aktuell alle Bedarfe und somit alle Rechtsansprüche erfüllt. Klagever-

fahren sind nicht anhängig.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen unter Zugrundlegung der 

prognostizierten Einwohnerzahlen und deren tatsächlicher Entwicklung kontinuierlich über-

prüfen und anpassen. Hierdurch kann der Rechtsansprüche dauerhaft erfüllt und das Platz-

angebot bedarfsgerecht vorgehalten werden.  

Insgesamt werden 1.309 Plätze in Kindertageseinrichtungen, davon 720 Plätze in kommunaler 

und 589 Plätze in freier Trägerschaft der Jugendhilfe angeboten. Die freien Träger beteiligen 

sich ebenfalls aktiv am U3-Ausbau. Die städtischen Einrichtungen und die katholische Kirche 

halten jeweils sechs integrative Betreuungsplätze vor.  

In der städtischen integrativen Einrichtung sind je ein vollzeitbeschäftigter Logopäde und ein 

Physiotherapeut tätig. Diese Personalaufwendungen wurden bislang durch das Land über-

nommen. Nach Ablauf der Übergangsfrist bis zum 31.07.2015, in der statt der Personalaufwen-

dungen Betreuungszuschüsse für behinderte Kinder seitens des Landes gezahlt werden, kön-

nen die individuellen Kosten mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Dies verursacht ei-

nen erheblichen zusätzlichen Aufwand für die Verwaltung und die Eltern, die entsprechende 

Verordnungen benötigen. Das Jugendamt der Stadt Erkelenz beabsichtigt, die notwendigen 

Voraussetzungen für eine Abrechnung im Rahmen von Kooperationsverträgen mit den Kran-

kenkassen zu schaffen.  

Steuerung der Tagesbetreuung für Kinder  

Als örtlicher Träger der Jugendhilfe nimmt das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der 

Stadt Erkelenz unter anderem die Aufgaben der Tageseinrichtungen für Kinder wahr. Das Amt 

erhebt zudem die Elternbeiträge und vereinnahmt die Landeszuweisungen. Das Amt ist dem 

Dezernat II zugeordnet, befindet sich örtlich im Rathaus der Stadt und führt keine Nebenstellen.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die zentralen organisatorischen Strukturen des Amtes für Kinder, 

Jugend, Familie und Soziales. 

Die Vergabe der Betreuungsplätze in städtischen Einrichtungen erfolgt zentral im städtischen 

Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales. Die Einrichtungen der freien Träger organisieren 

ihre Anmeldungen selbst und führen eigene Wartelisten. Die freien Träger sind aufgrund des 

Wunsches nach Autonomie nicht an einer Kooperation im Rahmen des Anmeldeverfahrens 

interessiert. Die Abstimmungen zur Vermeidung von Doppelanmeldungen und Verteilung der 

Kinder verlaufen jedoch insgesamt kooperativ.  
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� Empfehlung 

Im Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales sollte ein zentrales Anmeldeverfahren für 

alle Betreuungsangebote in Erkelenz über ein internetbasiertes Anmeldeprogramm einge-

setzt werden. Dies dient einerseits einer besseren Steuerung, und stellt darüber hinaus ein 

bürgerfreundlicheres Verfahren.  

� Empfehlung 

Verträge, die aktualisiert werden, sollten dahingehend angepasst werden, dass sich die 

freien Träger dem zentralen Anmeldesystem anschließen. Dies sollte als Gegenleistung zu 

freiwilligen Zuschüssen eingefordert werden.  

Städtische Kindertageseinrichtungen nehmen in Notfällen eine Überbelegung von zehn Prozent 

vor. Dem schließt sich lediglich die katholische Kirche an. Die übrigen Träger nehmen lediglich 

eine Überbelegung ihrer Einrichtungen mit drei bis fünf Prozent vor.  

Bei weiterem Bedarf in der Ü3-Betreuung zum nächsten Kindergartenjahr ist angedacht, leer-

stehende Klassenräume in Erkelenz zu nutzen und diese organisatorisch den benachbart lie-

genden Kindertagesstätten zuzuordnen. Weiterhin wird gegebenenfalls - um notwendige Bedar-

fe noch eher zu erfüllen - eine Einrichtung, die aufgrund des Braunkohleabbaus aufgegeben 

beziehungsweise verlegt werden soll, schon frühzeitiger am neuen Standort errichtet. Der ent-

sprechende Neubau wird unter Umständen von RWE finanziert. Hierzu ist die Klärung mit RWE 

noch nicht abschließend erfolgt. Darüber hinaus gibt es einen privaten Investor, der ein Gebäu-

de errichtet und gegen Mietzahlung der Stadt zur Verfügung stellt. Da sich daneben ein Alten-

heim und altengerechtes Wohnen befinden, ist eine Umwidmung bei der absehbaren demogra-

fischen Entwicklung möglich und bereits geplant. Die demografische Entwicklung wird zwangs-

läufig dazu führen, dass - wie bereits aktuell festzustellen, Schulgebäude leer stehen und Neu-

bauten - auch für Kindertagesstätten - zukünftig nicht benötigt werden.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die Bestrebungen der Stadt Erkelenz, keine eigenen Bauten für Kin-

dertageseinrichtungen mehr zu planen und zu errichten.  

Die jeweiligen Sachgebietsleiter innerhalb des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales 

übernehmen die Jugendhilfeplanung zu den verschiedenen Themen. Eine Kindergartenbedarf-

splanung findet einmal jährlich und unter Einbindung der freien Träger statt. Weiterhin ist eine 

Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII zum Thema Kindertagesbetreuung vorhanden, die 

zweimal im Jahr tagt und aktuelle Themen oder Fachvorträge aufgreift. Die Kindergartenbedarf-

splanung erfolgt über Excel-Dateien, die für jede Einrichtung aktuell gehalten werden. Die Vor-

gehensweise wird seitens der Verwaltung als praktikabel erachtet.  

Zum Zwecke eines Finanz- und Fachcontrollings erhebt die Stadt Erkelenz aus dem Verfahren 

KiBiz-Web und aus eigenen Auswertungen Finanzdaten, Bedarfe und Belegungen. Die politi-

schen Gremien werden regelmäßig im Rahmen von Mitteilungen oder Beschlussvorlagen im 

Jugendhilfeausschuss informiert. Die Haushaltsdaten werden seitens des Amtes für Kinder, 

Jugend, Familie und Soziales kritisch hinterfragt und es werden diesbezüglich Verbesserungs- 

und Einsparmöglichkeiten angestrebt. Ein strukturiertes Finanz- und Fachcontrolling zur Steue-

rung wurde jedoch bislang nicht eingeführt. Teilweise werden Kennzahlen gebildet, welche Kos-

ten für die Plätze bei den freien Trägern entstehen und inwiefern sich Veränderungen in den 
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Gruppenformen auswirken. Die Darstellung und der Vergleich von Kennzahlen zu den Erkelen-

zer Kindertagesstätten insgesamt gesehen und für die in eigener Trägerschaft sind sinnvoll.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass die Stadt Erkelenz Kennzahlen im städtischen Haushalt für 

den Bereich der Kindertagesbetreuung erhebt.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte ihre Kennzahlen sowie die von der GPA NRW erhobenen Kennzahlen fort-

schreiben. Somit kann Erkelenz Veränderungen in der Kindertagesbetreuung steuern. Ein 

jährliches standardisiertes Berichtswesen sollte die Erkenntnisse adressatenbezogen zur 

Verfügung stellen.  

Für die kommunalen Kindertageseinrichtungen wird eine Kostenrechnung durchgeführt.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die Kostenrechnung für die einzelnen Kindertagesstätten.  

Wirkungszusammenhänge 

Die folgende Grafik fasst das Ergebnis der Stadt Erkelenz zusammen, indem es die Ausprä-

gung der wesentlichen Parameter und ihre Wirkung auf den Fehlbetrag der Tagesbetreuung für 

Kinder aufzeigt. 

Einflussfaktoren Tagesbetreuung für Kinder 2012 
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Das Diagramm zeigt im Rahmen des interkommunalen Vergleiches im Segment der mittleren 

kreisangehörigen Städte die Abweichungen, die sich ergeben, wenn der Mittelwert von der Zahl 

100 (Index-Wert) abgeleitet wird. Im Folgenden werden die Kennzahlen zu den Einflussfaktoren 

näher betrachtet: 

Fehlbetrag der Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner von 0 bis unter 6 Jahren (einschließlich 
Kindertagespflege) im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

1.612 1.293 2.597 1.815 1.550 1.804 2.013 21 

Interkommunaler Vergleich mit Stand vom 31.01.2014 

Es handelt sich um den durchschnittlichen - auf die für die Tagesbetreuung für Kinder relevante 

Altersgruppe bezogenen - Ressourcenverbrauch. In der Zeitreihe hat sich der Fehlbetrag in 

Erkelenz wie folgt entwickelt: 

Entwicklung Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner intrakommunal 

 2009 2010 2011 2012 

Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je 
Einwohner 0 bis unter 6 Jahren (ein-
schließlich Kindertagespflege) 

1.288 1.333 1.549 1.612 

Die Verschlechterungen im Zeitreihenvergleich ergeben sich aus den in den letzten Jahren 

rechtlich vorgeschriebenen Ausbaupflichten der Kinderbetreuungsplätze und den dadurch ent-

standenen Kosten. 

Fehlbetrag Tageseinrichtungen für Kinder je Platz im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

2.590 2.077 3.488 2.807 2.592 2.851 2.999 22 

Interkommunaler Vergleich mit Stand vom 31.01.2014 

Auch im Verhältnis je Platz positioniert sich Erkelenz positiv. Einflussfaktor hierfür ist unter an-

derem die Höhe der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten an die freien Träger, da diese 

Aufwendungen bei dieser Kennzahl einfließen. Insgesamt werden alle Aufwendungen der Kin-

dertageseinrichtungen im Verhältnis zum Platzangebot gesetzt.  
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In Erkelenz befinden sich im Jahr 2012 von den insgesamt 24 Kindertageseinrichtungen: 13 

Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft, neun in kirchlicher Trägerschaft und zwei Einrich-

tungen einer Elterninitiative. In der kirchlichen Trägerschaft sind neben den sieben katholi-

schen, eine evangelische und eine Einrichtung der Johanniter vorhanden. Im Jahr 2013 ist eine 

kommunale Einrichtung dazu gekommen.  

Versorgungsquoten 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Versorgungsquoten* 

0 bis unter 3 Jahre  
9,5 13,2 16,0 28,1 

3 bis unter 6 Jahre 
102,7 106,3 100,2 94,5 

*Es handelt sich hierbei um das Platzangebot. Tatsächliche Belegungen (inkl. Überbelegungen zur Bedarfsdeckung) 
sind in den hier dargestellten Versorgungsquoten nicht berücksichtigt, so dass Erkelenz bei der tatsächlichen Bele-
gungsquote höher liegt.  
*Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre inkl. Tagespflege, 3 bis unter 6 Jahre ohne Tagespflege 

Versorgungsquote U3 

Die GPA NRW definiert die Versorgungsquote von 0 bis unter 3 Jahren mit dem Anteil der vor-

handenen angebotenen Betreuungsplätze (inkl. Tagespflege) für Kinder von 0 bis unter 3 Jah-

ren im Verhältnis zur Anzahl der Kinder in dieser Altersgruppe. Basis bildet die Einwohnerstatis-

tik von IT-NRW zum Stichtag 31.12. Da der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erst 

nach dem ersten Lebensjahr besteht, werden die Versorgungsquoten in Erkelenz anhand der 

Daten der 1 bis unter 3 Jahre alten Kinder ermittelt. Bei den durch die Stadt und die GPA NRW 

errechneten Versorgungsquoten ergeben sich hierdurch Unterschiede. Berücksichtigt werden 

nur öffentlich geförderte Betreuungsplätze. Die Plätze in der Kindertagespflege werden mit ein-

bezogen. Diese nehmen insbesondere im Bereich der U3-Betreuung durch eine hohe Flexibili-

tät eine wichtige Alternativfunktion ein. Jedoch werden lediglich die angebotenen Plätze und 

nicht die tatsächlich belegten Plätze in der Versorgungsquote berücksichtigt. Erkelenz erreicht 

durch die notwendigen Überbelegungen daher höhere tatsächliche Belegungsquoten als Ver-

sorgungsquoten.  
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Entwicklung der Versorgungsquote U3 in Prozent 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

9,5 13,2 16,0 28,1 

Versorgungsquote U3 in Prozent im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

28,1 17,9 37,7 25,5 23,1 25,8 27,4 21 

Die U3-Versorgung wurde in Erkelenz stetig ausgebaut und liegt daher im Vergleichsjahr 2012 

über dem Durchschnitt der Vergleichskommunen. 

Die Versorgungsquote bei den 3- bis 6-jährigen Kindern ist gesunken. Dies wird auf die Verla-

gerung des Platzangebotes der Ü3-Plätze zu gesetzlich geforderten U3-Plätzen zurückgeführt. 

Um die Bedarfe im U3- und Ü3-Bereich noch besser zu decken, steht gegebenenfalls noch ein 

Gruppenausbau an.  

Der Rechtsanspruch auf einen U3-Betreuungsplatz gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII ist in Erkelenz 

laut Aussage der Verwaltung erfüllt. Alle angemeldeten Kinder konnten aufgenommen werden 

und es liegen keine Klagen auf die Erfüllung des Rechtsanspruches vor. Sofern Betreuungs-

plätze nicht wohnortnah vorhanden waren, konnte zumindest innerhalb des Stadtgebietes im-

mer ein Platz angeboten werden. Dies führte dazu, dass aufgrund von weiteren Entfernungen 

zum Wohnort der angebotene Platz dann jedoch nicht beansprucht und belegt wurde. Alle über 

das grundsätzlich vorgehaltene Angebot hinaus gehenden Platzbedarfe wurden über Überbele-

gungen befriedigt.  

Es ist die Aufgabe der Jugendhilfeplanung, die Bedarfe vor Ort zu decken und hier die unter-

schiedlichen Quoten der Altersgruppen zugrunde zu legen. 

� Empfehlung 

Die Bedarfe sollten - besonders unter den unsicheren Aspekten der Bevölkerungsentwick-

lung - weiterhin kritisch überprüft werden.  

Elternbeitragsquote 

Zur Fehlbetragsentwicklung trägt weiterhin maßgeblich die Einnahmesituation für die Kinderta-

gesbetreuung bei. Neben den Zuweisungen des Landes für Betriebskostenzuschüsse, Sprach-

förderung, Familienzentren, die U3-Betreuung und für die Beitragsbefreiung der Kinder im letz-

ten Kindergartenjahr werden Einnahmen durch die Elternbeiträge erzielt. Hier besteht für die 

Kommunen ein Gestaltungsspielraum, der genutzt werden sollte. Die Elternbeitragsquote defi-

niert sich aus dem Elternbeitragsaufkommen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder 

plus Zuweisungen des Landes für die Beitragsbefreiung für das dritte Kindergartenjahr im Ver-

hältnis zu den ordentlichen Aufwendungen des Produktes Tageseinrichtungen für Kinder des 

jeweiligen Haushaltsjahres. Sie ist damit nicht unmittelbar vergleichbar mit dem im Gesamtfi-



�  Stadt Erkelenz  �  Tagesbetreuung für Kinder  �  10357 

Seite 11 von 18 

nanzierungsmodell vorgesehenen fiktiven Elternbeitrag von 19 Prozent. Im Zeitvergleich hat 

sich die Elternbeitragsquote in Erkelenz wie folgt entwickelt.  

 2009 2010 2011 2012 

Ordentliche Aufwendun-
gen 

6.932.774 7.106.402 7.605.635 8.128.166 

Elternbeiträge für Kinder-
tageseinrichtungen 

1.228.550 1.236.349 1.138.229 1.076.252 

Zuweisungen des Lan-
des für die Beitragsbe-
freiung im 3. Kinder-
gartenjahr (ab 2011) 

  129.395 324.827 

Elternbeitragsquote in 
Prozent 17,7 17,4 16,7 17,2 

Um einen Überblick über das Verhältnis der Aufwendungen der Tagesbetreuung in Kinderta-

gesstätten zu den Elternbeiträgen zu erhalten, ist folgende Kennzahl des interkommunalen 

Vergleiches heranzuziehen: 

Elternbeitragsquote im interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

17,2 9,4 22,4 15,5 13,2 15,1 17,4 22 

Die aktuell geltende Elternbeitragssatzung in Erkelenz trat am 01.08.2011 in Kraft. Die Eltern-

beiträge werden jährlich, entsprechend der Kind-Pauschalen des Landes, um 1,5 Prozent an-

gehoben. Die Satzung beinhaltet gestaffelte Elternbeiträge. Bei der Staffelung wird eine Unter-

scheidung der Kinder unter und über 2 Jahren in Kindertagesstätten und eine Staffelung im 2-

Stunden-Takt bei der Tagespflege vorgenommen. Da die tatsächlichen Aufwendungen gemäß 

Alter und Betreuungsart entstehen, ist eine entsprechende Unterscheidung bei der Elternbei-

tragserhebung gerecht und sinnvoll.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass die Stadt Erkelenz ihre Elternbeitragssatzung stetig aktuali-

siert. Positiv anzumerken ist zudem, dass die Elternbeiträge gestaffelt, orientiert am Auf-

wand der Betreuungsleistungen nach Altersgruppen, festgelegt werden.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte überprüfen, ob die jährlich um 1,5 Prozent anzuhebenden Elternbeiträge in 

ihrer Höhe ausreichend sind. Hierzu sollten die örtlichen Einkommensstrukturen sowie die 

tatsächlichen Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung als Indikator herangezogen wer-

den.  

Bis zu einem Jahreseinkommen von 24.542 Euro müssen die Eltern keinen Beitrag zahlen. Die 

höchste Einkommensstufe liegt bei einem Jahreseinkommen von mehr als 85.897 Euro. Die 

Einkommensstufen liegen jeweils 12.271 Euro auseinander. Der Höchstbetrag, der bei einer 45-

Wochen-Stunden-Betreuung bei Kindern unter zwei Jahren zu zahlen ist, beträgt 472,93 Euro. 
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Bei den Kindern, die älter als zwei Jahr alt sind und die 45 Wochenstunden betreut werden, 

beträgt der höchste Elternbeitrag 355,51 Euro.  

Die Höhe der Erträge aus den Elternbeiträgen und damit der Elternbeitragsquote wird unter 

anderem durch die Einkommensstrukturen in der jeweiligen Kommune beeinflusst. Familien mit 

hohen Einkommen zahlen gemäß der Elternbeitragssatzung mehr an Elternbeiträgen, was bei 

guten Einkommensstrukturen insgesamt zu höheren Erträgen führt. Der interkommunale Ver-

gleich zeigt darüber hinaus, dass einzelne andere Städte die Einkommenshöchstgrenzen bei 

bis zu 150.000 Euro festgelegt haben. Dadurch werden einkommensstarke Eltern stärker belas-

tet. Somit kann eine größere Gerechtigkeit in der Verteilung der Lasten herbeigeführt werden.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Einkommenshöchstgrenze auf mindestens 100.000 Euro aus-

weiten.  

In hohen Einkommensgruppen sollten zudem höhere Elternbeiträge eingefordert werden. Hier-

durch sollte es jedoch in geringeren Einkommensgruppen nicht zu einer Entlastung kommen. 

Zurzeit werden die Elternbeiträge in Erkelenz nach den bereits beschriebenen Einkommensstu-

fen festgesetzt. Ein prozentual spitz berechneter Elternbeitrag, der sich an der Höhe des jewei-

ligen Einkommens orientiert, kann zu einer einerseits gerechteren Beitragsstruktur führen. Zum 

anderen können die Berechnung der Beiträge vereinfacht und somit Personalressourcen einge-

spart werden. Es besteht im Rahmen der Satzungsautonomie die Möglichkeit, die Elternbei-

tragssatzung entsprechend anzupassen. 

Bislang erfolgten die Einkommensüberprüfungen zur Festsetzung der Elternbeiträge nicht kon-

tinuierlich bzw. jährlich und damit nicht in ausreichendem Maße. Erkelenz hat zu Beginn des 

Jahres 2014 das Personal, das zur Beitragsprüfung eingesetzt ist, aufgestockt. Hierdurch wer-

den Mehreinnahmen im fünfstelligen Bereich erwartet. 

� Feststellung 

Die Mehreinnahmen sollten die Personalausgaben decken. Hierzu bietet sich eine Überprü-

fung nach zwei Jahren an. 

Plätze in kommunaler Trägerschaft 

Der Anteil der Plätze in kommunalen Kindertageseinrichtungen beeinflusst den Fehlbetrag für 

die Tagesbetreuung für Kinder. Das Land NRW gewährt für sie einen geringeren Zuschuss im 

Vergleich zu den Plätzen in Tageseinrichtungen freier Träger2. Zudem entsprechen die ange-

setzten Kindpauschalen nicht den tatsächlichen Aufwendungen für den Betrieb von Kinderta-

geseinrichtungen (Gebäude-, Sach-, und Personalkosten). 

Platzangebot in Kindertageseinrichtungen 

Die folgende Tabelle verdeutlicht die Differenzierung des Angebotes in Erkelenz nach Trägern 

und nach Anzahl der Plätze: 

 

2 vgl. §§ 20, 21 KiBiz 
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 kommunale Träger freie Träger Summe 

Anzahl Plätze 720 589 1.309 

davon Plätze für 0 bis 
unter 3 Jahre 

115 118 233 

Der Anteil der Kindertagesstättenplätze bei kommunalen Trägern an den Gesamtplätzen in 

Erkelenz beträgt 55 Prozent. Im interkommunalen Vergleich liegen der Mittelwert bei 35,8 Pro-

zent, der Maximalwert bei 64,9 Prozent und der Minimalwert bei null Prozent. Die Stadt Er-

kelenz hat damit im interkommunalen Vergleich überdurchschnittlich viele Plätze in kommunaler 

Trägerschaft. Im intrakommunalen Verlauf zeigen sich folgende Entwicklungen: 

Platzangebot Kindertageseinrichtungen 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Plätze gesamt 1.290 1.332 1.295 1.309 

Plätze in kommunaler 
Trägerschaft 

689 750 737 720 

Anteil Plätze in kom-
munaler Trägerschaft 
in Prozent 53,4 56,3 56,9 55,0 

Plätze in freier  
Trägerschaft 

601 582 558 589 

Anteil Plätze in freier 
Trägerschaft in Prozent 

46,6 43,7 43,1 45,0 

� Feststellung 

Der hohe Anteil an kommunalen Kindertageseinrichtungen in Erkelenz führt in der Gesamt-

betrachtung nicht zu einem hohen Fehlbetrag bei der Tagesbetreuung für Kinder, obschon 

dieser beeinflussend wirkt. 

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger 

Vielfach stellen in NRW freie Träger der Jugendhilfe3 Plätze in Kindertageseinrichtungen zur 

Verfügung. Garantiert wird eine möglichst vielfältige Trägerstruktur durch das Subsidiaritätsprin-

zip aus § 4 Abs. 2 SGB VIII. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe soll demnach erst tätig wer-

den, wenn die freien Träger den Bedarf nicht mehr decken können. 

Eine bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen ist nur 

im Zusammenwirken mit den freien Trägern möglich. Daher gewähren viele Städte neben den 

gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen nach dem KiBiz zusätzlich freiwillige Zuschüsse aus 

kommunalen Haushaltsmitteln an freie Träger von Kindertageseinrichtungen. 

Den Ressourceneinsatz hierfür bildet die Kennzahl freiwilliger Zuschuss je Kindergartenplatz in 

freier Trägerschaft ab. 

 

3 konfessionelle Träger/Kirchen, andere freie Träger, Elterninitiativen i.S. von § 20 Abs. 3 KiBiz 
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Die vom Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zur Verfügung gestellten Verträge mit 

den freien Trägern sind mindestens elf Jahre und maximal 30 Jahre alt. Sie sind grundsätzlich 

unbefristet und erst nach langen Laufzeiten, wie hier nach 30 oder 25 Jahren, kündbar.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Vertragslaufzeiten der bestehenden Verträge mit freien Trägern 

mit kurzfristigen Kündigungsmöglichkeiten versehen.  

Im Folgenden sind die Entwicklungen der Zuschüsse an die freien Träger ist die Zeitreihe dar-

gestellt: 

 2009 2010 2011 2012 

Zuschüsse für Betriebskostenvor-
auszahlungen gem. § 20 KiBiz für 
Kindertageseinrichtungen freier 
Träger 

2.775.813 2.811.320 2.878.489 3.165.164 

Freiwillige Zuschüsse zu den Be-
triebskosten an freie Träger 

72.975 77.099 79.345 81.422 

Anteil der freiwilligen Zuschüsse im 
Verhältnis zu den Betriebskosten-
zuschüssen gem. § 20 Abs. 1 KiBiz 
an freie Träger in Prozent 

2,6 2,7 2,8 2,6 

Obschon die Zuschüsse ansteigen, hält sich dieses in einem im Verhältnis zu den allgemein 

gestiegenen Betriebskosten und auch in Anbetracht der Einrichtung einer zusätzlichen Elternini-

tiative in 2012 in einem angemessenen Rahmen.  

Freiwilliger Zuschuss je Betreuungsplatz in Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger im  
interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

138 35 562 248 141 251 337 22 

Der Umfang der freiwilligen Zuschüsse insgesamt sollte im Verhältnis zur Finanzlage der Stadt 

stehen.  

� Feststellung 

Die GPA NRW führt die gute Positionierung im 1. Quartil unter anderem auf die geringen 

freiwilligen Zuschusszahlungen an freie Trägerschaften zurück.  

� Empfehlung 

Die Höhe der Zahlungen der freiwilligen Zuschüsse gemäß den Vertragsbedingungen sollte 

stetig kritisch überprüft werden. Die Ausweitung der Zahlungen wird seitens der GPA NRW 

nicht empfohlen. 

Die Höhe der Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger richtet sich maßgeblich nach den 

dort gebuchten Betreuungszeiten. Für Plätze in der 45-Stunden-Betreuung erhalten die freien 

Träger die höchsten Zuschüsse. Ob die durch die Eltern gebuchten Betreuungszeiten den tat-
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sächlichen Bedarfen und auch tatsächlich genutzten Zeiten entsprechen, ist der Stadt Erkelenz 

nicht offenkundig. 

� Feststellung 

Bei der Betrachtung der Stundenkontingente der Kindergartenjahre 2012/2013 und 

2013/2014 fällt auf, dass im Verhältnis zu den anderen Trägern die evangelische Kirche 

überproportional hohe Belegungsquoten bei den 45-Stunden-Kontingenten aufweist.  

� Empfehlung 

Die Nachfrage und die tatsächliche Belegung der Stundenkontingente der freien Träger soll-

te kritisch hinterfragt und überprüft werden. Geprüft werden sollte, ob eine mögliche bewuss-

te Steuerung der freien Träger auf die Belegung der 45-Stunden-Betreuungszeiten vorliegt, 

eine tatsächliche Belegung mit 45 Stunden aber gar nicht besteht. In dem Fall sollte die 

Stadt im Zuge von Vertragsverhandlungen Einfluss auf dieses Verhalten der freien Träger 

nehmen. 

Kindertagespflege 

Die Umsetzung des Rechtsanspruches für unter 3-jährige Kinder wertet die Kindertagespflege 

zu einem gleichrangigen Angebot im Verhältnis zur institutionellen Kindertagesbetreuung auf. 

Die Kindertagespflege kann als alternative und flexible Betreuungsmöglichkeit einen wichtigen 

Beitrag zur Erfüllung des Rechtsanspruches im Rahmen der U-3 Betreuung leisten. Die ange-

botenen Plätze in Erkelenz entwickelten sich von 60 im Jahr 2009 auf 107 Plätze im Jahr 2012. 

Die Gewinnung von Tageseltern, die Beratung und die Organisation der Pflegeerlaubnisse er-

folgt bei der Stadt Erkelenz. Die Qualifizierung und Fortbildung wird über freie Träger durchge-

führt. Darüber hinaus werden Tagespflegestellen auch privat angeboten.  

Anteil der angebotenen Tagespflegeplätze an den Tagesbetreuungsplätzen gesamt im  
interkommunalen Vergleich 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

7,6 1,3 13,0 7,7 5,6 7,8 8,7 22 

Es bestehen insgesamt drei Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen in Pflegestellen. Ein 

Zusammenschluss ist grundsätzlich privat organisiert, kann jedoch auch bei städtischem Bedarf 

genutzt werden. Weiterhin bestehen jeweils eine Großtagespflegestelle an einem Krankenhaus 

und einem Altenheim in Erkelenz. Bei letztgenannter Pflegestelle wird eine sehr flexible Betreu-

ung durch die Betreuungszeiten von 06:30 Uhr bis 21:30 Uhr sichergestellt. Die Betreuten sind 

hauptsächlich Kinder des Personals der Einrichtung. Seitens der Verwaltung wurde eine Kinder-

tagesstätte an dieser Stelle befürwortet, die Einrichtung war jedoch aufgrund fehlender Zu-

schüsse nicht möglich. Die Tagespflegepersonen wurden seitens der Stadt ausgewählt und die 

Zusage für die Miete des angrenzenden Gebäudes erteilt. Die Einrichtung ist durchgängig voll 

belegt und wird laut Verwaltung als sehr positiv und kostengünstig bewertet. 
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� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt die flexiblen Modelle der Kindertagespflege, die einerseits dazu die-

nen, die Rechtsansprüche auf Betreuungsplätze zu erfüllen. Andererseits stellt die Kinderta-

gespflege auch eine kostengünstige und bedarfsorientierte Betreuungsform dar.  

Die vorgehaltenen Plätze der Kindertagespflege wurden durchweg belegt, was mit folgender 

Kennzahl belegt ist:  

Anteil der belegten Tagespflegeplätze an den angebotenen Tagespflegeplätzen gesamt 2012 

Erkelenz  Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

100,0 21,3 117,8 83,2 71,6 92,7 100,0 20 

Damit wird festgehalten, dass das Platzangebot vollständig genutzt wird und es aufgrund dieser 

Auslastung davon ausgegangen werden kann, dass noch weiterer Bedarf besteht. Es wird sei-

tens der Verwaltung auch ein höherer Anteil an Plätzen in der Tagespflege im Verhältnis zu den 

Betreuungsplätzen insgesamt angestrebt. Ziel ist es, bedarfsgerecht eine bunte Vielzahl von 

Angeboten zur Verfügung zu stellen. 

� Empfehlung 

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung sollte die Stadt den Bedarf an Kindertagespfle-

geplätzen überprüfen. Auf dieser Basis sollte dann ggf. das Platzangebot in der Kinderta-

gespflege ausgebaut werden. 

Gesamtbetrachtung Tagesbetreuung für Kinder 

Zusammenfassend sind die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen 

dargestellt: 

• Die Kennzahlen im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder in Erkelenz liegen in guten 

Bereichen zwischen den Mittel- und den Minimalwerten. Besonders positiv fallen die ge-

ringen freiwilligen Zuschüsse an die freien Träger aus. Handlungsspielräume sind noch 

bei der Vertragsgestaltung sowie der Frage nach den tatsächlichen Bedarfen und der 

Ausgestaltung der Belegungskontingente vorhanden. 

• Die Elternbeitragsquote ist überdurchschnittlich. Allerdings bestehen weitere Potenziale 

bei den Elternbeiträgen, die realisiert werden könnten, wenn die Elternbeitragssatzung 

angepasst wird. 

• Die U3-Versorgung wurde in Erkelenz stetig ausgebaut und liegt im interkommunalen 

Vergleich des Kindergartenjahres 2012/2013 über dem Durchschnitt der Vergleichskom-

munen.  

• Das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales der Stadt Erkelenz hat die Entwicklun-

gen der rechtlichen Rahmenbedingungen in der Kindertagesbetreuung der letzten Jahre 

gut umgesetzt und dabei auch wirtschaftliche Gesichtspunkte verfolgt. 
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• Die Jugendhilfeplanung sollte zukünftig die Statistiken und das Controlling stärker in den 

Fokus nehmen und anhand der in dieser Prüfung ermittelten Kennzahlen die Entwicklun-

gen selbst bewerten und entsprechende Maßnahmen durchführen.  

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Tagesbetreuung für Kinder der Stadt Er-

kelenz Index 4. 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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� Schule 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Das Prüfgebiet Schulen umfasst folgende Handlungsfelder: 

• Flächenmanagement der Schulen (ohne Förderschulen) und Turnhallen, 

• Schulsekretariate, 

• Schülerbeförderung. 

Ziel der GPA NRW ist es, auf Steuerungs- und Optimierungspotenziale hinzuweisen. Die  

Analyse der Gebäudeflächen sensibilisiert die Kommunen für einen bewussten und sparsamen 

Umgang mit ihrem Gebäudevermögen. Die Prüfung der Schulsekretariate dient als Orientierung 

im Hinblick auf eine angemessene Stellenausstattung. Die Optimierung der Schülerbeförderung 

ist Voraussetzung für einen effizienten Mitteleinsatz. Gleichzeitig zeigt die GPA NRW Strategien 

und Handlungsmöglichkeiten auf, vorhandene Potenziale sukzessive umzusetzen.  

Die GPA NRW führt interkommunale Kennzahlenvergleiche durch und betrachtet die Organisa-

tion und Steuerung. Wir haben Benchmarks für die Kennzahlen zu den Schulflächen ermittelt. 

Auf der Basis dieser Benchmarks berechnen wir Potenziale für jede Schulform. 

Die Flächen- und Schülerzahlen beziehen sich auf das Schuljahr 2012/2013. Bezugsgröße ist 

die Bruttogrundfläche1 (BGF) der Gebäude.  

Flächenmanagement Schulen und Turnhallen 

Ein vorausschauendes Flächenmanagement ist ein wichtiges Werkzeug zur Haushaltskonsoli-

dierung der Städte und Gemeinden. Es muss sich am Bedarf sowie der finanziellen Leistungs-

fähigkeit orientieren und die Auswirkungen des demografischen Wandels berücksichtigen. 

Unter diesen Vorgaben analysiert die GPA NRW die Flächen der Schulen und Turnhallen der 

Stadt Erkelenz mit Ausnahme der Förderschulen. Die Benchmarks beruhen auf den Regelun-

gen für Schul-Raumprogramme2 sowie den gesammelten Prüfungserfahrungen.  

Die GPA NRW berücksichtigt zusätzliche Flächen für die Offene Ganztagsschule (OGS) an 

Grundschulen sowie Ganztagsunterricht an weiterführenden Schulen entsprechend der indivi-

duellen Situation. 

Grundschulen 

Die Grundschulen der Stadt Erkelenz verteilen sich auf acht der neun Stadtbezirke.  

Die Zahl der Grundschüler in Erkelenz hat sich im Vergleich der Schuljahre 2003/2004 und 

2012/2013 um 18 Prozent verringert. Im Vergleich zur letzten Prüfung der GPA NRW mit dem 

 

1 Die Bruttogrundfläche ist die Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes. 

2 Grundsätze für die Aufstellung von Raumprogrammen für allgemeinbildende Schulen und Förderschulen. RdErl. vom 19. Oktober 1995. 
GABl I 1995, S. 229 (BASS 10-21 Nr. 1) 
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zugrunde gelegten Schuljahr 2007/2008 haben sich die Schülerzahlen um zehn Prozent verrin-

gert.  

Grundschulen Erkelenz 2012 

Standort 
Fläche in m² 

BGF 

Schüler-

zahlen 

Gebildete  

Klassen 

Zahl der Ein-

gangsklassen 

Fläche je 

Klasse in m² 

BGF 

Astrid-Lindgren-Schule, 
Zehnthofweg 17 

3.067 164 8 2 383 

Franziskusschule, 
Zehnthofweg 17 und 
Außenstelle Houverath, 
Blumenstrasse 2-4 

5.095 430 18 5 283 

GGS Gerderath, St.-
James-Str. 1 

2.210 156 8 2 276 

GGS Keyenberg, Lin-
denallee 15 

1.652 134 7 2 236 

GGS Kückhoven, Bel-
linghovener Weg 15 

1.837 116 6 3 306 

Luise-Hensel-Schule, 
Salierring 255 und Au-
ßenstelle Hetzerath, An 
der Elsmaar 35 

4.409 399 16 4 276 

Nysterbachschule, Ding-
buchenweg 9 

2.069 138 6 1 345 

EGS Schwanenberg, 
Rheinweg 150 

1.698 87 4 1 425 

Gesamt 22.037 1.624 73 20 302 

Seit der letzten Prüfung der GPA NRW wurden die zwei Grundschulen in Houverath und in 

Hetzerath mit den Grundschulen Franziskusschule bzw. Luise-Hensel-Schule zusammengelegt. 

Schulflächen wurden nicht reduziert. Vielmehr hat sich im Vergleich zur damaligen Prüfung der 

Flächenverbrauch je Schüler in m² BGF von 13,02 auf 13,57 erhöht.  

Das Betreuungsangebot OGS besteht an allen Grundschulen. Der OGS-Anteil liegt in den ein-

zelnen Grundschulen zwischen 21 und 38 Prozent. Über alle Grundschulen gesehen beträgt 

dieser Anteil durchschnittlich 31 Prozent. Auf Basis dieser durchschnittlichen OGS-Quote wird 

ein Benchmark von 290 m² BGF je Klasse angesetzt.  
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Bruttogrundfläche Grundschulen je Klasse im interkommunalen Vergleich 2012 

 

Bei der Gesamtsicht auf alle Grundschulen überschreitet die Stadt Erkelenz den Benchmark um 

zwölf m² je Klasse. Dies entspricht etwa vier Prozent. 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

302 268 452 332 295 322 365 21 

Hauptursächlich für den Flächenüberhang ist die Astrid-Lindgren-Schule. Diese weist einen 

Flächenüberhang von knapp 100 m² je Klasse bei einem individuellen Benchmark von 285 m² 

BGF je Klasse aus. Daraus resultiert bei acht Klassen ein Überhang von 800 m². Noch deutli-

cher fällt der Überhang je Klasse in der EGS Schwanenberg mit 135 m² bei einem individuellen 

Benchmark von 290 m² BGF je Klasse auf. Allerdings sind hier lediglich vier Klassen zu berück-

sichtigen, so dass sich der Überhang auf etwa 500 m² summiert. Vor allem die GGS Keyenberg 

nutzt ihre vorhandenen Flächen optimal aus. 

Den in den einzelnen Schulen ausgewiesenen Flächenüberschreitungen stehen teilweise Flä-

chenunterdeckungen gegenüber. In der Gesamtbetrachtung über alle Grundschulen bestand im 

Jahr 2012 ein Flächenüberhang von 900 m² BGF. Nach den Prognosedaten der Stadt Erkelenz 

aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises Heinsberg vom Mai 2010 werden die Schülerzah-

len zum Schuljahr 2014/2015 steigen. Die tatsächlichen Schülerzahlen weichen im Betrach-

tungsjahr 2012/2013 allerdings bereits mit einem Minus von etwa fünf Prozent von den Progno-

sezahlen ab. Verlässliche Zahlen werden wohl erst mit dem neuen Schulentwicklungsplan des 

Kreises vorliegen. 
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Geplant ist aufgrund des fortschreitenden Tagebaus, die Grundschule Keyenberg mit dem 

Schuljahr 2019/2020 zu schließen. Diese Schule weist im Schuljahr 2012/2013 eine Flächenun-

terdeckung aus. Dadurch, dass diese Schule geschlossen wird, wirkt sich dies negativ auf die 

Flächenüberhänge insgesamt aus. Nach dem jetzigen Stand ist daher davon auszugehen, dass 

weitere Maßnahmen an den übrigen Schulen erforderlich sein werden, um weitere Flächen-

überhänge zu vermeiden oder zu reduzieren. Dies betrifft vor allem die beiden zuvor aufgeführ-

ten Schulen mit größeren Flächenüberhängen. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte ein Standortkonzept erstellen, um die negativen Veränderungen mit 

der Schließung der Grundschule Keyenberg frühzeitig berücksichtigen zu können. 

Weiterführende Schulen (gesamt) 

In Erkelenz gab es in 2012/2013 folgende weiterführenden Schulen: 

• eine Hauptschule, 

• eine Realschule sowie 

• zwei Gymnasien. 

Die Hauptschule Gerderath wurde zum Schuljahr 2011/2012 geschlossen. Folgende Schulen 

waren im Schuljahr 2012/2013 zu berücksichtigen: 

Standort 
Fläche in m² 

BGF 
Schülerzahlen 

Gebildete 

Klassen 

Zahl der 

Eingangs-

klassen 

Fläche je 

Klasse in m² 

BGF 

Hauptschule Zehnthofweg 6.597 588 27 4 296 

Realschule Europaschule 7.405 1.056 37 5 293 

Cornelius-Burgh-Gymnasium 9.680 1.025 44 3 218 

Cusanus-Gymnasium 14.576 1.876 83 7 175 

Gesamt 38.258 4.545 191 19 
 

Hauptschulen 

Die Zahl der Hauptschüler in Erkelenz hat sich im Vergleich der Schuljahre 2003/2004 und 

2012/2013 um fast 51 Prozent verringert. Im Vergleich zur letzten Prüfung der GPA NRW mit 

dem zugrunde gelegten Schuljahr 2007/2008 haben sich die Schülerzahlen um 40 Prozent ver-

ringert. 

Der Anteil der Ganztagsschüler liegt bei 100 Prozent. Daher wird ein Benchmark von 370 m² 

BGF je Klasse gesetzt. 
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Bruttogrundfläche Hauptschulen je Klasse im interkommunalen Vergleich 2012 

 

Der Benchmark wird um 20 Prozent unterschritten. Das spricht für eine optimale Ausnutzung 

der zur Verfügung stehenden Flächen. 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

296 236 645 454 406 456 490 20 

Nach den Prognosedaten der Stadt Erkelenz aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises 

Heinsberg vom Mai 2010 werden die Schülerzahlen zum Schuljahr 2014/2015 nochmals zu-

rückgehen. Die tatsächlichen Schülerzahlen weichen im Betrachtungsjahr 2012/2013 mit einem 

Minus von etwa drei Prozent von den Prognosezahlen ab. 

Die Stadt Erkelenz hat auf die zu erwartende weitere Reduzierung der Schülerzahlen bereits 

reagiert. In seiner Sitzung am 26. Februar 2014 hat der Rat der Stadt Erkelenz beschlossen, die 

Hauptschule Erkelenz zu einer Schwerpunktschule umzuwandeln. Damit verbunden ist die 

jahrgangsweise Auflösung der Pestalozzischule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 

Lernen. Ein Konzept für die Nachnutzung des Schulgebäudes der Pestalozzischule besteht.  

� Feststellung 

Die Stadt Erkelenz hat auf die zurückgehende Schülerzahl an der Hauptschule reagiert: der 

Rat der Stadt hat beschlossen, die Hauptschule zu einer Schwerpunktschule ab dem Schul-

jahr 2014/2015 umzuwandeln. 
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Die Zahl der Einpendler sollte nicht unberücksichtigt bleiben. In der Hauptschule lag der Wert 

im Betrachtungsjahr 2012/2013 bei 27 Prozent, in der Förderschule sogar bei 48 Prozent. Damit 

ist der Erhalt der Schwerpunktschule auch in einem hohen Maß fremdbestimmt. 

Realschulen 

Die Zahl der Realschüler in Erkelenz hat sich im Vergleich der Schuljahre 2003/2004 und 

2012/2013 um knapp 18 Prozent verringert. Im Vergleich zur letzten Prüfung der GPA NRW mit 

dem zugrunde gelegten Schuljahr 2007/2008 haben sich die Schülerzahlen um knapp elf Pro-

zent verringert. 

Der Ganztagsanteil liegt bei 28 Prozent. Daher wird ein Benchmark von 293 m² BGF je Klasse 

gesetzt. 

Bruttogrundfläche Realschulen je Klasse im interkommunalen Vergleich 2012 

 

Der Benchmark wird um fast 32 Prozent unterschritten.  

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

200 221 525 340 298 320 374 20 

Die Stadt Erkelenz unterschreitet den bisherigen Minimalwert. Ursache hierfür ist der starke 

Zulauf, den die Realschule in den vergangenen Jahren erfahren hat. Um einen ordnungsgemä-

ßen Unterricht gewährleisten zu können, hat der Schulausschuss im Jahr 2010 beschlossen, 

den Schulbetrieb auf sechs Züge zu beschränken. Zum 01. August 2011 wurde dann die Be-

schränkung auf fünf Züge beschlossen. Damit hat die Stadt Erkelenz eine Empfehlung der GPA 

NRW aus der letzten überörtlichen Prüfung umgesetzt. 
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Nach den Prognosedaten der Stadt Erkelenz aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises 

Heinsberg vom Mai 2010 werden die Schülerzahlen zum Schuljahr 2014/2015 steigen. Aller-

dings weichen die tatsächlichen Schülerzahlen im Betrachtungsjahr 2012/2013 bereits mit ei-

nem Minus von 14 Prozent von den Prognosezahlen ab. Verlässliche Zahlen zur Schülerzah-

lenentwicklung werden wohl erst mit dem neuen Schulentwicklungsplan des Kreises vorliegen. 

Gymnasien 

Die Zahl der Gymnasiasten in Erkelenz hat sich im Vergleich der Schuljahre 2003/2004 und 

2012/2013 um elf Prozent erhöht. Im Vergleich zur letzten Prüfung der GPA NRW mit dem zu-

grunde gelegten Schuljahr 2007/2008 haben sich die Schülerzahlen um knapp fünf Prozent 

erhöht. 

Am Cornelius-Burgh-Gymnasium besteht ein Ganztagsanteil von 55 Prozent in der Sekundar-

stufe I. Im Cusanusgymnasium liegt der Anteil bei null. In der Sekundarstufe I wird daher für das 

Cornelius-Burgh-Gymnasium ein Benchmark von 290 m² BGF je Klasse festgesetzt, im Cusa-

nusgymnasium von 257 m² BGF je Klasse. In der Sekundarstufe II wird einheitlich ein Bench-

mark von 236 m² BGF je Klasse zugrunde gelegt. Eine genauere Zuordnung der Benchmarks 

kann unterbleiben, da die Stadt Erkelenz bei den Gymnasien den derzeitigen interkommunalen 

Minimalwert unterschreitet, wie die nachfolgende Grafik ausweist. Für die Zeit bis 2012/2013 

wird mit einem Benchmark von 265 m² BGF je Klasse gerechnet. Mit dem Wechsel von G 9 in 

G 8 wird mit einem Benchmark von 280 m² BGF je Klasse gerechnet. 

Bruttogrundfläche Gymnasien je Klasse im interkommunalen Vergleich 2012 

 



�  Stadt Erkelenz  �  Schule  �  10357 

Seite 10 von 19 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

190 202 398 271 228 250 302 20 

Der bisherige Minimalwert wird unterschritten. Auch bezogen auf die Einzelflächen der Gymna-

sien ergeben sich derzeit keine Potenziale.  

Analog der Realschule wurde auch in den beiden Gymnasien eine Beschränkung der Zügigkeit 

beschlossen. Am Cornelius-Burgh-Gymnasium sind es vier Züge, am Cusanusymnasium sind 

es sieben Züge. Erkelenz ordnet sich gemessen an der Einwohnerzahl bei den bislang geprüf-

ten mittleren kreisangehörigen Kommunen unterhalb des 3. Quartils ein. Dennoch stellt die Zahl 

der Gymnasiasten im Schuljahr 2012/2013 mit 2.901 derzeit den Höchstwert dar. Das erklärt 

dann auch den hohen Anteil an Einpendlern von 21 Prozent. 

Nach den Prognosedaten der Stadt Erkelenz aus dem Schulentwicklungsplan des Kreises 

Heinsberg vom Mai 2010 werden die Schülerzahlen durch den Wechsel von G 9 zu G 8 zum 

Schuljahr 2014/2015 steigen. Allerdings weichen die tatsächlichen Schülerzahlen im Betrach-

tungsjahr 2012/2013 bereits mit einem Minus von 14 Prozent von den Prognosezahlen ab. Ver-

lässliche Zahlen darüber, wie sich die Schülerzahlen entwickeln werden, ergeben sich erst aus 

dem neuen Schulentwicklungsplan des Kreises. 

Potenzialberechnung Schulgebäude 

Eine Potenzialberechnung für die Schulgebäude erfolgt nicht, da lediglich ein Überhang von 

knapp 900 m² BGF bei den Grundschulen für das Schuljahr 2012/2013 zu berücksichtigen ist.  

Schulturnhallen 

Die Stadt Erkelenz hält für den Schulsport an allen Schulstandorten Sporthallen vor. Die Sport-

hallen werden teilweise von mehreren Schulen genutzt. Zudem greifen die Schulen ver-

schiedentlich auf die Mehrzweckhallen zurück, die ebenfalls für den Schulsport geeignet sind. 

Nachfolgend sind die Turnhalleneinheiten entsprechend berücksichtigt. 

Schulturnhallen Erkelenz 2012 

Schulturnhallen m² BGF Turnhalleneinheiten 
Größe je  

Turnhalleneinheit 

Grundschulen 7.027 10 703 

Hauptschulen 1.485 2 743 

Realschulen 1.495 2 748 

Gymnasien 6.297 9 700 

Gesamt 16.304 23 709 

Das Verhältnis der Gesamtfläche zu den gebildeten Klassen (265 in 2012) ergibt im interkom-

munalen Vergleich folgendes Ergebnis: 
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Bruttogrundfläche Schulturnhallen je Klasse in m² 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

62 60 125 76 66 72 79 21 

Die Kennzahl wird durch die Zahl der Turnhalleneinheiten und die durchschnittliche Hallenflä-

che bestimmt. Die durchschnittliche Fläche der Turnhalleneinheiten liegt mit 709 m² oberhalb 

des 1. Quartils von zurzeit 704 m².  

Die GPA NRW geht davon aus, dass jeweils zwölf Klassen eine Turnhallen-Einheit benötigen. 

Der so ermittelte Bedarf für Erkelenz wird dem aktuellen Bestand gegenübergestellt: 

Vergleich Bedarf und Bestand Turnhallen-Einheiten für Schulen 2012 

  Bedarf  Bestand Saldo 

Grundschulen 6,1 10,0 + 3,9 

Hauptschulen 2,3 2,0 - 0,3 

Realschulen 3,1 2,0 - 1,1 

Gymnasien 10,6 9,0 - 1,6 

Gesamt 22,1 23,0 0,9 

Der Abgleich zwischen Bedarf und Bestand zeigt einen Überhang. Bei einer durchschnittlichen 

Hallengröße von 709 m² errechnet sich ein Flächenüberhang von 600 m² BGF. 

Turnhallen (gesamt) 

Außer den bei den Schulen berücksichtigten Turnhallen werden in Erkelenz noch acht weitere 

Turnhallen vorgehalten. Diese sind nur für den Freizeitsport vorgesehen und zumeist in Mehr-

zweckhallen integriert. Sie haben eine Gesamtfläche von 6.531 m². Davon ist eine Sportnutzflä-

che von 2.502 m² zu berücksichtigen.  

Bruttogrundfläche Turnhallen je 1.000 Einwohner in m² im interkommunalen  

Vergleich 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

515 247 786 382 333 374 395 20 

Der Wert für die Stadt Erkelenz liegt oberhalb des 3. Quartilswertes. Zu berücksichtigen ist al-

lerdings, dass hierbei die Gesamtfläche erheblich durch die Mehrzweckhallen geprägt ist. Dies 

wird deutlich, wenn der Anteil der Sportnutzfläche zusätzlich mit in den Blick genommen wird. 

Dieser liegt mit 49 Prozent unterhalb des Medians von 53 Prozent. 

Gesamtbetrachtung Flächenmanagement Schulen und Turnhallen 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammengefasst:  

• Bei den Grundschulen der Stadt Erkelenz lag im Schuljahr 2012/2013 insgesamt ein Flä-

chenüberhang von knapp 900 m² BGF vor. Zusätzlich zur geplanten Schließung der GGS 
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Keyenberg im Jahr 2019 sollte ein Standortkonzept erstellt werden, um eventuell not-

wendige zusätzliche Veränderungen berücksichtigen zu können. 

• Die Zahl der Hauptschüler hat sich in Erkelenz verringert. Zum Schuljahr 2011/2012 wur-

de daher bereits die Hauptschule Gerderath geschlossen. Aktuell hat der Rat der Stadt 

Erkelenz beschlossen, die bestehende Hauptschule zu einer Schwerpunktschule umzu-

wandeln. Damit verbunden wird die Förderschule aufgelöst. 

• Ein Konzept für die Nachnutzung des Gebäudes der Förderschule besteht. 

• Die Stadt Erkelenz bildet bei der Kennzahl m²BGF je Klasse an der Realschule  den in-

terkommunalen Minimalwert. Mittlerweile wurde vom Schulausschuss die Fünf-Zügigkeit 

beschlossen.  

• Bei der Kennzahl m² BGF je Klasse an den Gymnasien stellt Erkelenz den neuen inter-

kommunalen Minimalwert dar. Auch hier wurde jeweils ein Zügigkeitsbeschluss gefasst. 

• Beim Vergleich des Bestands an Schulturnhallen und dem voraussichtlichen Bedarf 

ergibt sich im Schuljahr 2012/2013 ein Überhang von 0,9 Halleneinheiten.  

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld „Flächenmanagement Schulen und Turn-

hallen“ der Stadt Erkelenz mit dem Index 4. 

Schulsekretariate 

Die Prüfung der Schulsekretariate dient als Orientierung der Kommunen im Hinblick auf die 

Angemessenheit der Stellenausstattung. So unterlagen die Anforderungen an die Schulsekreta-

riate in den vergangen Jahren infolge sinkender Schülerzahlen, der Bildung von Schulverbün-

den sowie der Einrichtung und Ausweitung von Betreuungsangeboten und Ganztagsunterricht 

erheblichen Veränderungen. Mit der Integration und Inklusion oder auch der Einführung des 

Bildungs- und Teilhabepakets kommen weitere Herausforderungen auf die Kommunen zu.  

Diese sich verändernden Rahmenbedingungen entfalten zwangsläufig auch Auswirkungen auf 

den Personalbedarf in den Schulsekretariaten. 

Für die Schulsekretariate in Erkelenz wurden insgesamt 10,32 Vollzeit-Stellen erhoben. Die für 

die Kennzahlenbildung zugrunde gelegten Personalaufwendungen wurden auf der Basis des 

KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ (Stand 2012/13) ermittelt. 

Personalaufwendungen für Schulsekretariate je Schüler in Euro 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

70,41 60,18 106,51 79,09 68,29 77,13 86,70 21 

Die Personalaufwendungen für Schulsekretariate sind abhängig von Stellenbewertung und Ver-

gütungsniveau. Die Personalaufwendungen je Schüler liegen über alle Schulen in Erkelenz 

oberhalb des 1. Quartils. Während Personalaufwendungen für Schulsekretariate je Schüler in 
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2012 bei den Regelschulen in einer Bandbreite von 56 bis 84 Euro liegen, liegt der Wert für die 

Förderschule bei 172 Euro.  

Noch im Prüfungszeitraum, hat die Verwaltung die Stellenbemessungen überprüft. Die Stun-

denzahl in der Förderschule wurde von 22 auf elf Stunden reduziert. Zwei Sekretärinnen sind 

ausgeschieden. Die Stadt hat lediglich eine der beiden freigewordenen Stellen neu besetzt. Der 

freiwerdende Stellenanteil von der Förderschule wird auf die Grundschulen übertragen. Da die 

Förderschule und eine Grundschule gemeinsam betreut werden, war dies unproblematisch. 

Allein die Reduzierung in der Förderschule führt zu Personalaufwendungen, die mit 88 Euro nur 

noch leicht über dem 3. Quartilswert liegen.  

Schüler je Vollzeit-Stelle Sekretariat 2012 

Erkelenz Minimum Maximum Mittelwert 1. Quartil 
2. Quartil 

(Median) 
3. Quartil 

Anzahl 

Werte 

612 422 705 569 508 568 632 20 

Die Anzahl der Schüler je Sekretariatsstelle tendiert zum 3. Quartilswert. Dabei wird der Wert 

vor allem durch die Realschule deutlich günstig beeinflusst. Dort liegt der Wert bei 782 Schülern 

je Sekretariatsstelle. 

Die Kennzahlenwerte für die einzelnen Schulformen sind der Tabelle 1 am Ende dieses Teilbe-

richts zu entnehmen.  

Organisation und Steuerung 

Eingruppierung der Sekretariatskräfte 

In den meisten Kommunen sind die Sekretariatsstellen den Entgeltgruppen 5 und 6 zugeordnet. 

Oft erhalten die Beschäftigten jetzt die Entgeltgruppe 6, weil sie so nach dem früher geltenden 

Bundesangestelltentarifvertrag eingruppiert waren und dieser Besitzstand gewahrt wird. 

In Erkelenz ist der Großteil der Stellen nach Entgeltgruppe 5 bewertet. Teilweise resultieren die 

höherbewerteten Stellen aus der Zeit, als in den Sekretariaten noch zwischen Erst- und Zweit-

kräften unterschieden wurde. 

Verfahren zur Stellenbemessung 

In Erkelenz werden für die Stellenbemessung Durchschnittswerte aus Modellen Dritter zugrun-

de gelegt. Grundlage für die Bemessung sind Schulform und Schülerzahl. Zusätzlich wird der 

Ganztag berücksichtigt und je nach Notwendigkeit ein Förderbedarfs-Zuschlag. In geringem 

Umfang sind die Schulsekretariate auch mit Sonderaufgaben befasst. Die Stadt Erkelenz sollte 

diese Sonderaufgaben angemessen berücksichtigen, wenn sie die Sekretariatsstellen überprüft 

und neu berechnet. 

Hinweise zu alternativen Stellenbemessungsverfahren kann der im Sommer 2014 erscheinende 

neue KGSt-Bericht zu diesem Thema geben. Darin werden drei verschiedene Varianten zur 

Stellenbemessung beschrieben: 

• Die Einordnung über Kennzahlenwerte, 
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• ein relativ pauschales Verfahren mit Sockelansätzen sowie 

• ein analytisches Verfahren, bei dem der Stellenbedarf auf einem detaillierten Aufgaben-

katalog mit mittleren Bearbeitungszeiten berechnet wird. 

Das zuletzt beschriebene Verfahren ermöglicht, basierend auf dem sogenannten „Bochumer 

Modell“, den individuellen Bedarf für das Tätigkeitsfeld des Sekretariatspersonals jeder einzel-

nen Schulform zu berechnen. Örtliche Besonderheiten und Zusatzaufgaben können dabei 

ebenfalls berücksichtigt werden. Durch ein von der KGSt mit dem Bericht zur Verfügung gestell-

tes Excel-Tool kann für jeden Standort mit überschaubarem Aufwand eine individuelle Stellen-

bedarfsberechnung durchgeführt werden. 

In der Berechnungstabelle sind für die mittleren Bearbeitungszeiten Spannbreiten vorgegeben. 

Um interkommunal günstige Personalaufwendungen zu erreichen, sollte man sich weitestge-

hend am unteren Rand dieser Korridore orientieren. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte bei der nächsten Stellenbemessung für die Schülersekretariate ihr 

eigenes Stellenbemessungsverfahren anhand des KGSt-Gutachtens überprüfen. 

Schülerbeförderung 

Bei der Schülerbeförderung liegt der Schwerpunkt der Prüfung in der Beurteilung, ob und in-

wieweit sich die Kommunen bereits mit Optimierung der Schülerbeförderung befassen. 

Kennzahlen Schülerbeförderung 2012  

Kennzahl Erkelenz 
Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. Quar-

til 

Anzahl 

Werte 

Aufwendungen (ge-
samt) je Schüler in 
Euro 

312 105 350 222 152 220 282 20 

Aufwendungen (nur 
Schulweg) je beförder-
tem Schüler in Euro 

574 287 871 566 490 584 633 18 

Anteil der beförderten 
Schüler (Schulweg) an 
der Schülerzahl ins-
gesamt in Prozent 

53 20 58 38 28 38 47 19 

Einpendlerquote in 
Prozent 

17 3 26 12 6 9 18 19 

Aufwendungen je 
Einwohner in Euro 

44,40 10,79 44,79 25,59 15,69 24,58 31,48 20 

Die Aufwendungen für Schülerbeförderungen sind abhängig von der Struktur der Kommune, 

der beförderten Schüler und der Einpendlerquote. Die Einpendlerquote bildet das Verhältnis der 

auswärtigen Schüler an der Gesamtzahl der Schüler ab. 

Die gesamten Aufwendungen je Schüler liegen in Erkelenz lediglich um elf Prozent unter dem 

derzeitigen Maximalwert. Wesentlich verantwortlich sind die Grund-, Haupt und Förderschulen. 

In diesen Schulformen wird jeweils der neue Maximalwert gebildet. Ungünstig beeinflusst wird 
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dieser Wert vor allem durch den hohen Anteil der Schüler mit Beförderungsanspruch und der 

tatsächlich beförderten Schüler. Dieser liegt in Erkelenz mit 3.338 bzw. 3.334 bei 53 Prozent 

der 6.315 Schüler insgesamt. Damit ordnet sich Erkelenz lediglich rund neun Prozent unterhalb 

des Maximalwertes ein. Dafür verantwortlich ist wiederum vor allem der vergleichsweise hohe 

Anteil an Einpendlern mit 17 Prozent. Damit orientiert sich Erkelenz am dritten Quartilswert. 

Wird die Förderschule geschlossen, könnten die Aufwendungen reduziert werden, sofern der 

Anteil an Schülerspezialverkehr gesenkt werden kann. 

Außerdem ist für den hohen Anteil der Schüler mit Beförderungsanspruch die Einwohnerdichte 

und Struktur der Stadt verantwortlich. Die Stadtfläche beträgt 117 km², der Mittelwert der mittle-

ren kreisangehörigen Kommunen liegt bei 103 km². Die Stadtfläche verteilt sich auf 46 Dörfer 

und Weiler. Die Einwohnerdichte liegt in Erkelenz aktuell etwa 14 Prozent unterhalb des inter-

kommunalen Mittelwertes. Damit leben auf einer vergleichsweise großen Stadtfläche weniger 

Einwohner, als es im Durchschnitt bei den übrigen mittleren kreisangehörigen Städten der Fall 

ist. Die v. g. Strukturen führen auch dazu, dass im Grundschulbereich Schülerspezialverkehr 

eingesetzt werden muss. Die örtlichen Strukturen und ihre Folgen wirken sich dann auch nega-

tiv auf die Höhe der Aufwendungen für die Schülerbeförderung je Einwohner aus. Diese liegen 

auf dem Niveau des Maximalwertes. 

Sofern nur die Aufwendungen je befördertem Schüler für den Schulweg betrachtet werden, 

stellt sich der Wert für Erkelenz positiver dar. Die Aufwendungen unterschreiten den Median. 

Die Kennzahlenwerte für die einzelnen Schulformen sind der Tabelle 2 am Ende des Teilbe-

richts zu entnehmen. 

Organisation und Steuerung 

Die Schülerbeförderung erfolgt im Regelfall durch die WestEnergie und Verkehr GmbH. Der 

Schulträger prüft den Anspruch auf Übernahme der Fahrtkosten. Die Fahrkarten werden durch 

die Schulsekretariate ausgegeben.  

Die Summe für den Linienverkehr betrug für die Stadt Erkelenz im Jahr 2002 etwa 1.200.000 

Euro. Bereits 2004 wurde in einer Problemstudie der WIBERA festgestellt, dass eine Umwand-

lung des Schülerverkehrs nach obigem Schema in einen freigestellten Schülerverkehr nach § 1 

Ziff. 4 d der Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den Vorschriften 

des Personenbeförderungsgesetzes teurer wäre. Schon damals wurden die Aufwendungen auf 

2.100.000 Euro geschätzt, sofern der Schülerverkehr umgewandelt würde. Im Vergleich dazu 

betrug im Jahr 2012 der Aufwand für die Schülerbeförderung nach dem bisherigen Verfahren 

1.970.000 Euro. Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Nutzung des Linienverkehrs 

nach wie vor die wirtschaftlichste Lösung darstellt.  

Es werden regelmäßig Streckenoptimierungen in Zusammenarbeit zwischen dem Schulamt und 

dem Verkehrsmeister der West EuV geprüft. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird 

soweit wie möglich auf die Bedarfe der Schülerbeförderung hin optimiert. So ist teilweise der 

Schulbeginn versetzt auf 07:30 Uhr bzw. 08:15 Uhr festgelegt, um die Linien optimal auszunut-

zen. 

Der Schülerspezialverkehr konzentriert sich in hohem Maße auf die Grundschulen. Der ÖPNV 

ist nicht in der Lage, alle 46 Dörfer und Weiler in Erkelenz zu bedienen. Stattdessen wird dort 

mit Taxen bzw. Mietwagen gearbeitet. Eine Ausschreibung des Schülerspezialverkehrs war 
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nach Angaben des Fachamtes aufgrund der sich in den letzten Jahren mehrfach ändernden 

Gesetzeslage teilweise nicht möglich. 

� Feststellung 

Der Verzicht auf eine Ausschreibung ist vergaberechtlich unzulässig. Der Schülerspezialver-

kehr muss gemäß den Vorschriften des § 25 GemHVO zwingend ausgeschrieben werden. 

Aufgrund der Veränderungen in den kommenden Jahren mit dem fortschreitenden Tagebau 

werden auch stetige Veränderungen und flexible Lösungen im Schülerspezialverkehr notwendig 

sein. Bei der Ausschreibung sollte dies mit berücksichtigt werden. 
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Anlagen: Ergänzende Tabellen 

Kennzahlen Schulsekretariate differenziert nach Schulformen 2012 

Kennzahl 
Er-

kelenz 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. 

Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. 

Quar-

til 

An-

zahl 

Werte 

Grundschulen 

Aufwendungen für Schulsek-
retariate je Schüler in Euro 

77,16 49,17 137,98 81,61 69,23 78,54 89,34 21 

Schüler je Sekretariatsstelle 547 331 862 564 469 544 633 20 

Aufwendungen je Stelle in 
Euro 

42.191 42.400 45.700 43.193 42.400 42.400 43.450 20 

Hauptschulen 

Aufwendungen für Schulsek-
retariate je Schüler in Euro 

83,94 63,65 169,86 106,55 82,10 103,68 117,92 20 

Schüler je Sekretariatsstelle 544 269 666 449 372 415 544 19 

Aufwendungen je Stelle in 
Euro 

45.700 42.400 45.700 43.837 42.400 42.400 45.700 19 

Realschulen 

Aufwendungen für Schulsek-
retariate je Schüler in Euro 

56,42 50,67 100,06 65,83 55,84 63,20 70,36 19 

Schüler je Sekretariatsstelle 782 442 839 690 626 711 810 18 

Aufwendungen je Stelle in 
Euro 

44.136 42.400 45.700 44.233 42.400 45.700 45.700 18 

Gymnasien 

Aufwendungen für Schulsek-
retariate je Schüler in Euro 

63,87 38,44 118,48 68,96 56,82 68,63 73,90 20 

Schüler je Sekretariatsstelle 664 448 1.254 691 597 649 784 19 

Aufwendungen je Stelle in 
Euro 

42.400 42.400 53.078 44.755 42.400 44.600 45.700 19 

Förderschulen 

Aufwendungen für Schulsek-
retariate je Schüler in Euro 

87,64 84,48 324,32 190,77 160,93 202,00 220,65 20 

Schüler je Sekretariatsstelle 664 141 502 251 201 216 285 19 

Aufwendungen je Stelle in 
Euro 

42.400 42.400 45.700 43.268 42.400 42.400 44.050 19 

Kennzahlen Schülerbeförderung differenziert nach Schulformen 2012 

Kennzahl 
Er-

kelenz 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. 

Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. 

Quar-

til 

An-

zahl 

Werte 

Grundschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

271 10 187 120 75 134 160 17 

Aufwendungen (nur Schulweg) 951 356 1.092 579 448 505 681 15 
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Kennzahl 
Er-

kelenz 

Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Mittel-

wert 

1. 

Quar-

til 

2. Quar-

til (Me-

dian) 

3. 

Quar-

til 

An-

zahl 

Werte 

je befördertem Schüler in Euro 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

27 2 37 18 13 18 23 17 

Einpendlerquote in Prozent 1 0 2 0 0 0 1 17 

Hauptschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

447 100 373 234 141 252 301 17 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

572 336 970 555 461 520 655 15 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

71 19 96 44 26 42 57 17 

Einpendlerquote in Prozent 27 2 33 9 3 7 9 16 

Realschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

281 103 695 259 166 224 342 16 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

450 351 1.472 677 526 613 651 14 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

62 18 66 39 23 32 57 15 

Einpendlerquote in Prozent 19 0 36 13 3 8 20 15 

Gymnasien 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

288 123 495 256 145 208 364 16 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

480 350 719 565 483 587 635 14 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

60 21 81 47 29 46 59 16 

Einpendlerquote in Prozent 21 2 43 17 5 12 33 16 

Förderschulen 

Aufwendungen (gesamt) je 
Schüler in Euro 

900 547 3 30 345 420 569 16 

Aufwendungen (nur Schulweg) 
je befördertem Schüler in Euro 

1.380 351 1.215 741 622 712 878 13 

Anteil der beförderten Schüler 
(Schulweg) an der Schülerzahl 
insgesamt in Prozent 

65 0 96 54 36 55 73 16 

Einpendlerquote in Prozent 48 0 66 17 4 12 27 17 
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� Absender 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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� Grünflächen 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Die GPA NRW untersucht in diesem Prüfgebiet, wie die Kommunen mit ihren Grünflächen um-

gehen und analysiert bestimmte Nutzungsformen. 

Was unter dem Begriff Grünflächen zu verstehen ist, welche Nutzungsformen also darunter zu 

fassen sind, ist nicht allgemeingültig definiert. Aus diesem Grund legt die GPA NRW die nach-

folgenden Nutzungsformen fest, die Grundlage für die Darstellung kommunaler Grünflächen in 

diesem Prüfgebiet sind: 

• Park- und Gartenanlagen, 

• Sonderanlagen (wie z. B. Kurpark, botanischer Garten), 

• Spiel- und Bolzplätze, 

• Straßenbegleitgrün, 

• Außenanlagen an städtischen Gebäuden, 

• Friedhöfe, 

• Biotope, Ausgleichsflächen, 

• Gewässer, 

• Forst und 

• Kleingartenanlagen. 

Ziel der Prüfung ist es, Handlungsmöglichkeiten und Potenziale zur Haushaltskonsolidierung 

sowie zur Optimierung des Grünflächenmanagements aufzuzeigen. 

Dazu untersucht die GPA NRW die Organisation und Steuerung kommunaler Grünflächen so-

wie die örtlichen Strukturen. Zudem analysieren wir die Nutzungsformen Park- und Gartenanla-

gen, Spiel- und Bolzplätze und Straßenbegleitgrün bezogen auf die vorgehaltenen Flächen wie 

auch deren Pflege und Unterhaltung. Basis für die interkommunalen Kennzahlenvergleiche sind 

die gesamten Aufwendungen (vollständiger Ressourcenverbrauch) bzw. die Vollkosten. 

Anhand von Benchmarks ermittelt die GPA NRW für die Kennzahl „Aufwendungen Unterhaltung 

und Pflege“ der drei Nutzungsformen Potenziale. Die Sportaußenanlagen sind zwar grundsätz-

lich auch zu den kommunalen Grünflächen zu zählen, werden in dieser Prüfung aber separat 

betrachtet. Hier steht die Analyse der Steuerung und Organisation sowie der Flächensituation 

und Auslastung im Vordergrund. 
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Grünflächen allgemein 

Organisation und Steuerung 

Die GPA NRW analysiert die Organisation und Steuerung anhand des Erfüllungsgrades Grün-

flächenmanagement. Diese Kennzahl zeigt, ob und inwieweit die Stadt Erkelenz ihre Grünflä-

chen und deren Bewirtschaftung effizient steuert. 

Der Erfüllungsgrad beruht auf einer Nutzwertanalyse. Hierzu stellt die GPA NRW einheitliche 

Fragen und ordnet die Antworten auf einer Skala von 0 bis 3 ein. Danach gewichtet sie diese 

Bewertung entsprechend ihrer Bedeutung für eine wirtschaftliche und erfolgreiche Steuerung 

der Grünflächen. Hieraus ergeben sich Punkte, deren Summe ins Verhältnis gesetzt wird zur 

maximal erreichbaren Punktzahl. Die in Prozenten ausgedrückte Verhältniszahl ist der Erfül-

lungsgrad.  

Die GPA NRW nimmt eine differenzierte Skalierung für die Bereiche Park- und Gartenanlagen, 

Spiel- und Bolzplätze und Straßenbegleitgrün vor. Nur die Fragen nach dem Freiflächenkonzept 

und der zentralen Aufgabenerfüllung werden zusammen bewertet. Die nachfolgende Tabelle 

stellt zusammenfassend für die drei Nutzungsformen die jeweils erreichten Punkte dar. Die 

einzelnen Erfüllungsgrade sind am Ende des Berichtes dargestellt. 

Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement 

Fragen Gesamt 
Park- und 

Gartenanlagen 
Spielplätze 

Straßen-
begleitgrün 

Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich 
der Grünflächen zentral? 

18 6 

Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept 
vor? 

6 2 

Gibt es Informationen zur Bürgerzufrieden-
heit? 

6 2 2 2 

Bestehen Zielvorgaben durch die Verwal-
tungsführung? 

6 2 2 2 

Wurden operative Ziele für die Unterhaltung 
der Grünflächen gesetzt und dokumentiert? 

18 6 6 6 

Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) 
Grünflächeninformationssystem (GIS/GRIS)?  

27 9 9 9 

Sind Standards für die Unterhaltung der 
Grünflächen definiert? 

18 6 6 6 

Ist eine Kostenrechnung implementiert? 18 6 6 6 

Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlich-
keit) erhoben? 

6 2 2 2 

Ist ein Berichtswesen vorhanden? 6 2 2 2 

Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-
Auftragnehmer-Verhältnis? 

27 9 9 9 

Werden die Aufwendungen des Bauhofes als 
Leistungspreise verrechnet? 

27 9 9 9 
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Fragen Gesamt 
Park- und 

Gartenanlagen 
Spielplätze 

Straßen-
begleitgrün 

Wird die Aufgabenerledigung einer regelmä-
ßigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzo-
gen? 

12 4 4 4 

Ermittelter Wert 195 65 65 65 

Optimalwert 279 93 93 93 

Erfüllungsgrad in Prozent 70 70 70 70 

Zusammenfassung der Ist-Situation und Handlungsempfehlungen 

In der Stadt Erkelenz sind im Dezernat III das Baubetriebs- und Grünflächenamt für die Planung 

und der Bauhof für die Unterhaltung zuständig. Durch die enge Verzahnung innerhalb des De-

zernats ist auch der Blick auf Folgekosten bereits bei der Planung von Maßnahmen geschärft. 

Bereits in der letzten Prüfung hat die GPA NRW festgestellt, dass die Stadt Erkelenz teilweise 

in den verschiedenen Segmenten (Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Straßenbe-

gleitgrün) und verteilt auf mehrere Ämter über Daten und Hinweise zur Flächenentwicklung 

verfügt. Diese Daten und Hinweise sind jedoch nicht zusammenhängend und übergreifend vor-

handen. Eine wesentliche Veränderung ist bisher nicht feststellbar.  

Durch die Vorgaben im Flächennutzungsplan (FNP) ist die Stadt Erkelenz grundsätzlich gebun-

den. Allerdings sollte ein Freiflächenentwicklungskonzept letztlich die Grundlage sein, um den 

FNP zu ändern. Das Freiflächenentwicklungskonzept sollte eine konkrete Handlungsagenda 

enthalten. 

� Empfehlung 

Vor allem vor dem Hintergrund der Veränderungen durch den Tagebau sollte ein Freiflä-

chenentwicklungskonzept aufgestellt werden. 

Aktuell ist vorgesehen, das bestehende Sportplatznutzungskonzept durch ein Pflegekonzept zu 

erweitern. Im zu erstellenden Pflegekonzept sollen die Vereine, die die Sportplätze nutzen, ein-

gebunden werden. 

Mittlerweile werden im Baubetriebs- und Grünflächenamt Auswertungen zu den Anru-

fen/Beschwerden der Einwohner von Erkelenz vorgenommen. Zudem sind bei den ein- bis 

zweimal jährlich tagenden Bezirksausschusssitzungen etwaige Anträge aus der Bürgerschaft 

auf der Tagesordnung. Diese Anträge führen dann teilweise dazu, dass Begehungen stattfin-

den. Nach Angaben der Stadt Erkelenz werden im Zuge der Umsiedlungen aus den Tagebau-

gebieten sowie im Neubaubereich Anregungen der Bürgerschaft aufgenommen. Diese werden 

dann in die Planung mit einbezogen, um die Bürgerzufriedenheit damit zu erhöhen. 

Konkrete Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung bestehen bislang in Erkelenz nicht oder 

nur vereinzelt. Das liegt auch an dem bislang fehlenden Freiflächenentwicklungskonzept. So-

bald dies vorliegt, können die strategischen Ziele erarbeitet werden. Operative Ziele bestehen 

mittlerweile vielfach und sind auch in die Haushaltspläne eingeflossen. Die Zielerreichung wird 

dann über Kennzahlen gemessen. 
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Ein zentrales Grünflächeninformationssystem (terraweb) ist eingerichtet. Dieses liefert alle In-

formationen zu sämtlichen Grünflächen, wie auch während der Prüfung der GPA NRW ersicht-

lich wurde: die prüfungsrelevanten Grunddaten konnten aus terraweb ausgewertet werden. 

Die Pflegeklassen sind dargestellt, die Standards für die wesentlichen Aufgaben sind definiert. 

So ist auf der Internetseite der Stadt Erkelenz der Hinweis auf die Unterhaltung von Grünflä-

chen zu finden: Die Grünflächenverwaltung betreut neben dem öffentlichen Grün (Grün- und 

Parkanlagen, Straßenbegleitgrün) die Grün- und Freiflächen der Sportplätze, Kinderspiel- und 

Bolzplätze, Schulen und der sonstigen öffentlichen Gebäude. Die Grünflächen werden mit ei-

nem hohen Pflegestandard unterhalten. So werden die Rasenflächen mit Ausnahme der Exten-

sivflächen bis zu 20-mal im Jahr gemäht und die Gehölzflächen in jährlich vier Pflegegängen 

gelockert und gesäubert. Insbesondere der Pflegeaufwand des Straßenbegleitgrünes ist sehr 

kostenintensiv, da hier eine Vielzahl von Beeten und kleineren Anlagen gepflegt werden müs-

sen. 

Eine flächendeckende Kostenrechnung ist aufgebaut, liefert allerdings noch nicht vollständig 

alle wesentlichen steuerungsrelevanten Informationen. Kennzahlen werden mittlerweile erho-

ben und dienen u. a. dazu, die Zielerreichung zu messen. Die Stundenverrechnungssätze sind 

auf Basis einer Vollkostenverrechnung ermittelt, allerdings ist die letzte Nachkalkulation nicht 

mehr aktuell. Dies ist in der nachfolgenden Betrachtung der Aufwendungen bei den einzelnen 

Nutzungsformen von erheblicher Bedeutung. Die Stadt Erkelenz kann daher ihre Leistung im 

Bereich der Grünflächenpflege nicht ausreichend mit marktüblichen Preisen vergleichen. 

� Empfehlung 

Die Grundlagen für die Vollkostenverrechnung sollten kurzfristig aktualisiert werden. 

Das bestehende Berichtswesen wird derzeit lediglich genutzt, um die verbrauchten Mittel zu 

dokumentieren. Der Aufbau eines Controllings und Berichtswesens ist vorgesehen, aber noch 

nicht umgesetzt. 

� Empfehlung 

Ein Controlling mit Berichtswesen sollte eingerichtet werden. 

Ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis besteht in Erkelenz. Allerdings können 

die Aufwendungen des Bauhofes aufgrund nicht aktualisierter Stundenverrechnungssätze nur 

eingeschränkt mit marktüblichen Preisen verglichen werden. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen werden für die wesentlichen Aufgabenbereiche durchgeführt.  

Strukturen 

Die örtlichen Strukturen sind nicht ausschließlich von kommunalen Flächen geprägt. Deshalb 

stellt die GPA NRW an dieser Stelle die Erholungs- und Grünflächen1 dar. Darunter hat die GPA 

NRW die Erholungsflächen, landwirtschaftliche Flächen, Waldflächen, Wasserflächen, Flächen 

anderer Nutzungen und das Straßenbegleitgrün summiert. Hier fließen alle Flächen unabhängig 

davon ein, ob es sich um kommunale Flächen handelt oder nicht.  

 

1 Auswertung lt. IT-NRW, Katasterfläche nach der tatsächlichen Art der Nutzung 
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Strukturkennzahlen Grünflächen allgemein 2012 

Kennzahl Erkelenz Minimum 
Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

Bevölkerungsdich-
te in Einwohner je 
km² 

378 113 1.631 486 296 439 543 18 

Anteil Erholungs- 
und Grünfläche an 
Gemeindefläche in 
Prozent 

81,87 48,17 88,64 78,27 77,19 80,80 84,59 16 

Erholungs- und 
Grünfläche je 
Einwohner in m² 

2.148 295 7.814 2.473 1.442 1.807 2.882 18 

Die Stadt Erkelenz ist mit 44.332 Einwohnern (Stand 31.12.2012 lt. IT-NRW) im aktuellen inter-

kommunalen Vergleich eine eher einwohnerstarke mittlere kreisangehörige Kommune. Die 

Gemeindefläche liegt mit 117 km² oberhalb des 3. Quartilswertes. Daraus resultiert eine unter-

durchschnittliche Bevölkerungsdichte. Der Anteil der Erholungs- und Grünfläche an der Ge-

meindefläche liegt oberhalb des Median, die Erholungs- und Grünfläche je Einwohner liegt dar-

über.  

Die kommunalen Grünflächen Erkelenz können aufgrund der mangelnden Vergleichszahlen 

derzeit nicht berücksichtigt werden. Allerdings soll eine Übersicht die Aufteilung in der Stadt 

Erkelenz abbilden. In der letzten überörtlichen Prüfung wurden Daten der Stadt berücksichtigt, 

die teilweise nennenswert von den Daten der laufenden Prüfung abweichen. Nach Angaben der 

Stadt Erkelenz wurden die jeweiligen Daten nach dem Wechsel ins NKF und der Implementie-

rung des Grünflächeninformationssystems aktualisiert. Dieses führte zu veränderten Daten. 

Zudem sind bereits Veränderungen durch den fortschreitenden Tagebau eingetreten. Diese 

führten teilweise dazu, dass Flächen reduziert wurden. 

Aufteilung der kommunalen Grünflächen der Stadt Erkelenz 2012 

Flächen- oder Nutzungsart Fläche in m² 2012 Fläche in m² 2009 

Park- und Gartenanlagen 772.100 625.200 

Spiel- und Bolzplätze 239.000 174.400 

Straßenbegleitgrün 286.000 217.900 

Außenanlagen an städtischen Gebäuden 206.000 214.900 

Friedhöfe 205.500 192.900 

Biotope, Ausgleichsflächen 307.107 366.200 

Gewässer 371.200 393.700 

Forst 892.500 960.800 

Gesamtfläche 3.279.407 3.146.000 

In den kommenden Jahren werden weitere Grünflächen übernommen, die aus Erschließungs-

maßnahmen der Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH (GEE) und aus 

den Umsiedlungsmaßnahmen resultieren.  
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Park- und Gartenanlagen 

Als Park- und Gartenanlagen gelten hier die Freiflächen einer Kommune, die einer – wenn auch 

geringen – Pflege unterliegen. Ausgenommen davon sind Flächen, die 

• einem Gebäude, einem Gewässer oder dem Straßenkörper zuzuordnen sind, 

• einer bestimmten Nutzung dienen (z. B. Sportplätze, Spiel- und Bolzplätze), 

• land- und forstwirtschaftlich genutzt werden sowie 

• sonstige Parkanlagen (z. B. Kurpark, botanischer Garten). 

Strukturen 

Die Stadt Erkelenz unterhält aktuell 88 Park- und Gartenanlagen mit einer Gesamtfläche von 

772.100 m². Diese teilen sich wie folgt auf: 

Größe der Park- und Gartenanlagen der Stadt Erkelenz 

Größenklasse  Anzahl Größe 

< 100 m² 7 500 m² 

101 – 5.000 m² 58 77.100 m²  

5.001 – 1 ha 6 40.700 m² 

1,1 – 5 ha 11 256.100 m² 

> 5 ha  6 397.700 m² 

Gesamtfläche  88 772.100 m² 

Die Gesamtfläche von 772.100 m² bildet derzeit interkommunal den Maximalwert. 

Größere Flächen lassen sich durch zusammenhängende Arbeitsabläufe wirtschaftlicher pflegen 

und unterhalten.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte prüfen, ob vor allem für die sieben aufgeführten Kleinflächen neue 

Lösungen möglich sind.  

Strukturkennzahlen Park- und Gartenanlagen 

Kennzahl Erkelenz Minimum 
Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

1. Quartil 
2. Quartil 
(Median) 

3. Quartil 
Anzahl 
Werte 

Fläche der Park- 
und Gartenanlagen 
je Einwohner in m² 

17,42 0,26 19,66 6,29 2,59 4,41 6,80 13 

durchschnittliche 
Größe der Park- 
und Gartenanlagen 
in m² 

8.774 781 32.011 6.949 2.388 3.882 6.225 12 
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Die Fläche der Park- und Gartenanlagen je Einwohner hat sich im Betrachtungszeitraum 2009 

zu 2012 um 3,4 m² erhöht und liegt damit in der Nähe des Maximalwertes. 

Aufgrund der Veränderungen durch den fortschreitenden Tagebau wurden teilweise bereits 

neue Ortsteile zentrumsnäher angesiedelt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. In 

diesem Zusammenhang besteht die Möglichkeit, die Gesamtfläche an Park- und Gartenanlagen 

neu auszurichten und zugunsten großflächiger Anlagen die Zahl der in der Unterhaltung deut-

lich teureren kleinen Anlagen zu reduzieren.  

� Empfehlung 

Die Gesamtfläche an Park- und Gartenanlagen sollte neu ausgerichtet werden. Die Zahl der 

in der Unterhaltung deutlich teureren kleinen Anlagen sollte zugunsten großflächiger Anla-

gen reduziert werden. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Stadt Erkelenz wendete für die Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen im 

Jahr 2012 insgesamt 765.109 Euro auf. Diesen standen Erträge aus der Auflösung von Son-

derposten und Schadenersatzleitungen von gesamt 61.653 Euro entgegen. Im interkommuna-

len Vergleich liegen die Aufwendungen derzeit unter dem Mittelwert und dem Benchmark, wie 

die nachfolgende Grafik zeigt. 

Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Park- und Gartenanlagen je m² 2012 
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Ein Potenzial kann aktuell nicht ausgewiesen werden, da die Stadt Erkelenz den Benchmark 

unterschreitet. Auch wenn die Stundenverrechnungssätze zukünftig aktualisiert werden, ist von 

einer positiven Positionierung unterhalb des Mittelwertes auszugehen. 

Einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege haben die 

Aufwendungen für die Rasenflächen. Dabei beeinflusst der Anteil der Gesamtrasenfläche an 

der Gesamtfläche Park- und Gartenanlagen die Aufwendungen. Bei einem hohen Anteil Rasen-

fläche kann von größeren zusammenhängenden zu mähenden Flächen ausgegangen werden. 

Diese sind in der Unterhaltung und Pflege günstiger. In Erkelenz liegt der Anteil an Rasenflä-

chen mit 417.800 m² bei 54 Prozent. Mit diesem Wert liegt Erkelenz interkommunal ca. zehn 

Prozent oberhalb des Mittelwertes. Die gesamten Aufwendungen für den Rasen belaufen sich 

in 2012 auf 144.253 Euro bzw. 0,35 Euro je m² Rasenfläche. Damit liegt Erkelenz positiv auf der 

Höhe des ersten Quartils. Allerdings ist der Kennzahlenwert nur als vorläufiger Wert zu interpre-

tieren, da die Stundenverrechnungssätze noch nicht aktualisiert sind.  

Die Aufwendungen für die Sträucher und Gehölze beeinflussen noch deutlicher die Aufwendun-

gen für die Park- und Gartenanlagen, da diese pflegeintensiver sind. Die Aufwendungen für 

Sträucher und Gehölze lagen in Erkelenz im Jahr 2012 bei 253.883 Euro. Bei einer Fläche von 

193.400 m² ergeben sich Aufwendungen je m² Sträucher/Gehölzfläche von 1,31 Euro. Mit die-

sem Wert liegt Erkelenz noch etwa 18 Prozent unterhalb des Median. 

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Pflege und Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 

je m² ca. elf Prozent unter dem Ergebnis der letzten überörtlichen Prüfung. Zwar sind die ge-

samten Aufwendungen um 2,6 Prozent gestiegen, die Fläche ist jedoch um mehr als 23 Prozent 

angewachsen.  

Aufgrund der hohen einwohnerbezogenen Fläche sollten Möglichkeiten überprüft werden, die 

Aufwendungen angemessen zu reduzieren.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Pflegeintervalle auf den Prüfstand stellen und zusätzlich die 

Umwandlung von Flächen in extensiv gestaltete Flächen prüfen. 

Spiel- und Bolzplätze 

Die GPA NRW betrachtet hier die öffentlich zugänglichen kommunalen Spiel- und Bolzplätze. 

Somit bleiben die 25 Spiel- und Bolzplätze an Schulen und Kindergärten unberücksichtigt.  

Strukturen 

In der Stadt Erkelenz sind 58 öffentliche Spielplätze und 22 öffentliche Bolzplätze vorhanden. 

Dafür wird eine Fläche von 137.600 m² für die Spielplätze und 101.400 m² für die Bolzplätze 

angegeben. Die Ausstattung der Spielplätze mit Spielgeräten, aber auch mit Bänken und Müll-

eimern ist wesentlich aufwändiger als die der Bolzplätze. Durch die damit einhergehende höhe-

re Pflegenotwendigkeit ist auch die Unterhaltung wesentlich aufwändiger. Auf den Spielplätzen 

sind 420 Spielgeräte mit einem Bilanzwert von 471.044 Euro installiert.  
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Strukturkennzahlen für die Spiel- und Bolzplätze 2012 

Kennzahl Erkelenz 
Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

1. Quar-
til 

2. Quar-
til (Me-
dian) 

3. Quar-
til 

An-
zahl 
Werte 

Fläche der Spiel- und 
Bolzplätze je EW in m² 

5,39 1,20 5,39 2,80 2,05 2,47 2,93 16 

Fläche der Spiel- und 
Bolzplätze je EW unter 
18 Jahre in m² 

31,61 6,74 21,96 13,66 11,64 14,17 15,13 15 

Anzahl der Spiel- und 
Bolzplätze je 1.000 
EW 

1,80 0,79 2,77 1,59 1,14 1,54 1,94 15 

Anzahl der Spiel- und 
Bolzplätze je 1.000 
EW unter 18 Jahre 

10,58 4,42 16,20 9,06 6,75 7,99 11,16 15 

Anzahl der Spielgeräte 
je 1.000 m² Spielplatz-
fläche 

3,05 1,58 8,91 4,77 3,04 3,91 6,35 14 

durchschnittliche 
Größe der Spiel- und 
Bolzplätze 

2.988 936 3.005 1.617 1.138 1.604 1.811 15 

Zunächst ist festzuhalten, dass die Fläche der Spiel- und Bolzplätze sowohl bezogen auf die 

Einwohner als auch auf die als Nutzer relevante Größe Einwohner unter 18 Jahren im inter-

kommunalen Vergleich jeweils aktuell den interkommunalen Maximalwert bildet. Hauptursäch-

lich für diese Positionierung ist die am Maximalwert liegende durchschnittliche Größe der Spiel- 

und Bolzplätze.  

� Feststellung 

Die Fläche der Spiel- und Bolzplätze der Stadt Erkelenz bildet je Einwohner und je Einwoh-

ner unter 18 Jahren jeweils den interkommunalen Maximalwert. 

Entsprechend der Empfehlung der GPA NRW aus der vorangegangenen Prüfung hat das Ju-

gendamt der Stadt Erkelenz eine Bedarfsanalyse für die Spiel- und Bolzplätze der Stadt erstellt. 

Dabei wird für Spielplätze von einer Mindestgröße von 500 m² und für Bolzplätze von knapp 

1.000 m² ausgegangen. Positiv ist vor allem, dass aus der Analyse zehn Spiel- bzw. Bolzplätze 

benannt wurden, die nach Auffassung des Jugendamtes geschlossen werden könnten. Auf-

grund der hohen o. g. einwohnerbezogenen Kennzahlenwerte teilt die GPA NRW die Einschät-

zung des Jugendamtes.  

� Feststellung 

Die von der Stadt erstellte Spielplatzplanung in Form einer Bedarfsanalyse sieht die GPA 

NRW positiv.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte die Ergebnisse der Bedarfsanalyse umsetzen. 

Bei einer Bedarfsanalyse sollte neben der Frequentierung der Spiel- und Bolzplätze auch die 

Größe dieser Plätze eine Rolle spielen. Die durchschnittliche Größe der Spielplätze in Erkelenz 
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liegt bei 2.372 m². Die durchschnittliche Größe der Bolzplätze liegt bei 4.609 m². Beide Teilwer-

te liegen im interkommunalen Vergleich auf der Höhe des Maximalwertes.  

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte bei der Bedarfsanalyse zusätzlich die Größe der jeweiligen Plätze 

in den Blick nehmen und die jeweils notwendige Größe ermitteln. 

Sofern die Anzahl der Plätze nicht reduziert werden kann, sollte die Fläche je Platz reduziert 

werden. Dazu sollte der jeweilige Spielplatz unterteilt werden in eine verbleibende Spielplatzflä-

che und eine neue Teilfläche, die anders genutzt wird. 

Die Anzahl der Spielgeräte je 1.000 m² Spielplatzfläche liegt mit 3,05 auf der Höhe des ersten 

Quartilswertes. Dieser Wert wird positiv durch die Größe der Spielplätze in Erkelenz beeinflusst. 

Die Anzahl der Spielgeräte je Spielplatz liegt mit durchschnittlich sieben auf der Höhe des Me-

dian. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Stadt Erkelenz wendete für die Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze im Jahr 

2012 insgesamt 430.104 Euro auf. Im interkommunalen Vergleich bilden die Aufwendungen je 

m² derzeit den Minimalwert, wie die nachfolgende Grafik ausweist. 

 

Ein Potenzial kann aktuell nicht ausgewiesen werden, da die Stadt Erkelenz den Benchmark 

unterschreitet. 

Erheblichen Einfluss auf die obige Kennzahl hat die im interkommunalen Vergleich maximale 

Größe der Spiel- und Bolzplätze in Erkelenz. Sofern die aktuellen interkommunalen Mittelwerte 
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von 1.307 m² je Spielplatz und 1.977 m² je Bolzplatz zugrunde gelegt werden, liegen die Auf-

wendungen je m² mit 2,87 Euro auf der Höhe des Benchmarks. 

Den größten Anteil an den Aufwendungen haben die Aufwendungen für die Grünflächenpflege 

mit 174.875 Euro bzw. 0,73 Euro je m² Spiel- und Bolzplatzfläche. Damit wird der Median unter-

schritten. Wie bei den Park- und Gartenanlagen ist der v. g. Kennzahlenwert als vorläufiger 

Wert zu interpretieren. Der Kennzahlenwert wird sich voraussichtlich verändern, wenn die Stun-

denverrechnungssätze aktualisiert werden. Dennoch ist auch bei dem bisherigen Kennzahlen-

wert zu erkennen, dass das günstige Verhältnis zwischen der Fläche der Spielplätze und der 

Bolzplätze zu dem positiven Wert beiträgt. Im interkommunalen Vergleich liegt Erkelenz mit 

einem Flächenanteil Bolzplätze von fast 43 Prozent an der Gesamtfläche Spiel- und Bolzplätze 

am derzeitigen Maximalwert von 46 Prozent. Wie bereits zuvor beschrieben, ist die Unterhal-

tung und Pflege der Bolzplätze deutlich günstiger, weil dort vor allem der Aufwand für die Spiel-

geräte nicht zu berücksichtigen ist. 

Der Aufwand für die Spielgeräte (115.717 Euro) liegt je m² Spielplatz, begünstigt durch die Grö-

ße der Spielplätze, mit 0,84 Euro exakt auf der Höhe des Median. Dieser Kennzahlenwert resul-

tiert aus dem Aufwand für die Spielgeräte insgesamt je Spielgerät: dieser liegt mit 276 Euro 

etwa 19 Prozent über dem Median. Dieser Aufwand setzt sich zusammen aus 134 Euro für die 

Spielgerätekontrolle je Spielgerät und 142 Euro für die Wartung bzw. Reparatur je Spielgerät. 

Damit wird jeweils der Median erreicht. 

Insgesamt liegen die Aufwendungen für Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze je 

m² 20 Prozent über dem Ergebnis der letzten überörtlichen Prüfung.  

Straßenbegleitgrün 

Unter Straßenbegleitgrün versteht die GPA NRW alle unbefestigten Randbereiche innerhalb der 

Straßenparzelle. Hierzu gehören insbesondere Grünflächen innerhalb eines Verkehrskreisels, 

Bankette und Böschungen, Straßenbäume, Pflanzbeete sowie Pflanzkübel. 

Strukturen 

Die Fläche des Straßenbegleitgrüns in Erkelenz beläuft sich zurzeit auf 286.000 m². Diese Flä-

che teilt sich auf in  168.500 m² Rasenfläche und 103.000 m² Flächen mit Sträuchern / Gehöl-

zen. Zudem sind 5.200 Bäume im Straßenbegleitgrün erfasst.  

Einwohnerbezogen ist ein interkommunaler Vergleich aufgrund mangelnder Vergleichszahlen 

zurzeit nicht möglich. Die Fläche des Straßenbegleitgrüns tendiert allerdings aktuell zum Medi-

an. Auch der Anteil der Fläche des Straßenbegleitgrüns an der gesamten Verkehrsfläche liegt 

mit 13,42 Prozent auf der Höhe des Median. 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 

Die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns beliefen sich in Er-

kelenz im Jahr 2012 auf 764.472 Euro. Einen großen Anteil daran hatten die Aufwendungen für 
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die Sträucher bzw. die Gehölze mit 475.400 Euro. Die Aufwendungen für die Bäume betrugen 

74.900 Euro. 

Interkommunal positioniert sich Erkelenz je m² wie folgt: 

Aufwendungen Unterhaltung und Pflege Begleitgrün je m² in Euro 

 

Im interkommunalen Vergleich liegen die Aufwendungen im Bereich des dritten Quartilswertes. 

Für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrün hat die GPA NRW einen Benchmark 

von 1,40 Euro je m² festgesetzt. Dieser wird von der Stadt Erkelenz um 1,27 Euro je m² in 2012 

überschritten. Bei einer Fläche von 286.000 m² ergibt sich somit ein Potenzial von 360.000 Eu-

ro. 

Den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen für das Straßenbegleitgrün haben die Auf-

wendungen für Sträucher und Gehölze mit 4,62 Euro je m² Sträucher-/Gehölzflächen. Hier liegt 

ein Ansatz für Optimierungspotenzial. Die Fläche für Sträucher und Gehölze hat lediglich einen 

Anteil an der Gesamtfläche des Straßenbegleitgrüns von 36 Prozent. Die Aufwendungen hierfür 

haben jedoch einen ungleich höheren Anteil von 62 Prozent. Interkommunal liegt Erkelenz da-

mit oberhalb des dritten Quartilswertes. Im Vergleich dazu liegt die Fläche für Sträucher und 

Gehölze im Teilbereich Park- und Gartenanlagen bei einem Anteil an der Gesamtfläche Park- 

und Gartenanlagen von 25 Prozent. Die Aufwendungen belaufen sich jedoch lediglich auf 33 

Prozent der Gesamtaufwendungen und liegen je m² bei 1,31 Euro.   

� Feststellung 

Die Aufwendungen für Sträucher und Gehölze liegen je m² im Teilbereich Straßenbegleit-

grün fast viermal so hoch wie im Teilbereich Park- und Gartenanlagen. 
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� Empfehlung 

Die Ursachen für die erheblich aufwändigere Unterhaltung und Pflege der Sträucher und 

Gehölze im Straßenbegleitgrün sollten kurzfristig von der Stadt ermittelt werden. Ebenso 

sollten die Pflegeintervalle auf den Prüfstand gestellt werden. 

Eine kostengünstige Alternative zu den Sträuchern und Gehölzen können Bodendecker sein, da 

diese deutlich weniger Pflege benötigen. Vor allem dicht an Wegen sollte darauf zurückgegrif-

fen werden. 

� Empfehlung 

Bei Neu- oder Ersatzmaßnahmen sowie an Wegen sollte die Stadt Erkelenz pflegeextensive 

Bodendecker pflanzen. 

Gesamtbetrachtung Grünflächen 

Die Analyseergebnisse und wesentlichen Handlungsempfehlungen zusammengefasst: 

• Ein Freiflächenentwicklungskonzept unter Einbeziehung aller Beteiligten besteht bislang 

nicht. Insbesondere aufgrund der Veränderungen durch den Tagebau sollte ein solches 

Konzept aufgestellt werden. 

• Auf diesem Konzept basierend können dann auch bislang nicht etablierte strategische 

Ziele formuliert werden. 

• Die Grünflächen werden mit einem hohen Pflegestandard unterhalten. Dabei fällt vor al-

lem der über dem Mittelwert und Benchmark liegende Kennzahlenwert Aufwendungen 

Unterhaltung und Pflege Begleitgrün je m² in Euro auf. 

• Stundenverrechnungssätze werden auf Vollkostenbasis ermittelt, allerdings liegt die letz-

te Nachkalkulation bereits mehrere Jahre zurück. Die Stadt sollte ihre Stundenverrech-

nungssätze aktualisieren. 

• Der Aufbau eines Controllings mit begleitendem Berichtswesen ist vorgesehen, aber 

noch nicht erfolgt. 

• Die Fläche der Park- und Gartenanlagen je Einwohner liegt am Maximalwert. Die Ge-

samtfläche sollte neu ausgerichtet werden und die in der Unterhaltung teureren kleinen 

Anlagen reduziert werden. 

• Die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege der Park- und Gartenanlagen je m² stel-

len sich im interkommunalen Vergleich positiv dar. Trotzdem sollten die Pflegeintervalle 

überprüft werden. 

• Die Fläche der Spiel- und Bolzplätze bildet je Einwohner und je Einwohner unter 18 Jah-

ren den derzeitigen Maximalwert.  

• Die Stadt Erkelenz hat 2011 eine Spielplatzplanung in Form einer Bedarfsanalyse erstellt. 

Allerdings ist dabei die tatsächliche Größe und die notwendige Größe nicht mit berück-

sichtigt worden. Die Ergebnisse der Spielplatzplanung sollten durch die Stadt Erkelenz 

umgesetzt werden. 
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• Die Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze bildet je m² 

aufgrund der Maximalgröße der Plätze den derzeitigen Minimalwert.  

• Die Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns je m² liegen 

derzeit auf der Höhe des 3. Quartils. Das wird vor allem durch die hohen Aufwendungen 

für die Sträucher- und Gehölzpflege beeinflusst. Die Stadt Erkelenz sollte bei Neu- und 

Ersatzmaßnahmen pflegeextensive Bodendecker berücksichtigen. 

� KIWI-Bewertung 

Die GPA NRW bewertet das Handlungsfeld Grünflächen der Stadt Erkelenz mit dem 

Index 3. 

Sportaußenanlagen 

Die GPA NRW betrachtet hier kommunale – also in der Bilanz ausgewiesene - Sportplatzanla-

gen im Sinne der DIN 18035-1 (Sportplätze, Teil 1: Freianlagen für Spiele und Leichtathletik, 

Planung und Maße). Wir beziehen auch Sportanlagen ein, deren Pflege und Unterhaltung ganz 

oder teilweise an die Vereine übertragen worden sind. Stadien wie auch Spiel- und Bolzplätze 

finden an dieser Stelle keine Berücksichtigung. 

Organisation und Steuerung 

Die Analyse der Organisation und Steuerung der Sportaußenanlagen erfolgt auf der Basis des 

mit dem Amt für Bildung und Sport besprochenen Fragenkatalogs. Zusätzlich hat die Stadt zahl-

reiche Informationen zu den Sportanlagen vorgelegt. Im Ergebnis ist für Erkelenz folgendes 

festzuhalten: 

• Die Stadt Erkelenz hat einen aktuellen Überblick über ihren Bestand an Sportaußenanla-

gen. Die Daten werden laufend fortgeschrieben. 

• Es werden alle relevanten Daten zu den Sportaußenanlagen erhoben. Die Belegungs-

pläne sind aktuell und geben Auskunft über die nutzenden Vereine und Mannschaften. 

• Eine Einwohnerbefragung zum Sportverhalten wurde bisher nicht durchgeführt. 

• Zur Optimierung der Sportplatzinfrastruktur wird noch im laufenden Jahr ein Sportplatz-

nutzungskonzept erstellt, in das auch Vereinsbefragungen einfließen sollen. 

• Weder die Belegungszeiten noch die tatsächlichen Nutzungszeiten der Schulen werden 

erfasst. Die Plätze stehen den Schulen von Schulbeginn bis Schulende zur Verfügung. 

• Die Belegungszeiten sowie die tatsächlichen Nutzungszeiten durch die Vereine werden 

durch regelmäßige Abgleiche erfasst. Allerdings wird darüber keine Statistik geführt. 

• Aktuell hat sich die Stadt Erkelenz mit einem Investitionszuschuss in Höhe der Investitio-

nen für einen Tennenplatz am Bau eines Kunstrasenplatzes beteiligt.  
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Strukturen 

Die Stadt Erkelenz verfügt über insgesamt 25 Sportaußenanlagen mit einer Gesamtfläche von 

263.481 m². Die Sportnutzfläche beträgt 181.439 m². Nur in einer Sportaußenanlage werden 

weitere Sportnutzflächen hauptsächlich für Leichtathletik in einer Größe von 2.944 m² vorgehal-

ten. Insgesamt werden 16 Sportrasen- und neun Tennenplätze vorgehalten. Damit bildet Er-

kelenz derzeit den Maximalwert. Einwohnerbezogen ergibt dies folgende interkommunale Posi-

tionierung: 

Strukturkennzahlen Sportaußenanlagen 2012 

Kennzahl Erkelenz 
Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

1. Quar-
til 

2. Quar-
til (Me-
dian) 

3. Quar-
til 

Anzahl 
Werte 

Fläche Sportaußen-
anlagen je Einwoh-
ner in m² 

5,94 2,28 10,32 5,16 3,31 5,10 6,27 20 

Sportnutzfläche 
Sportplätze je Ein-
wohner in m² 

4,09 0,95 4,97 2,29 1,53 1,92 2,76 22 

Verhältnis Sport-
nutzfläche Sport-
plätze zu Fläche 
Sportaußenanlage 
in Prozent 

68,86 25,87 68,86 46,71 43,02 47,90 50,69 21 

Verhältnis sonstige 
Sportnutzfläche zu 
Fläche Sportaußen-
anlage 

1,12 0,56 44,45 11,58 3,89 7,28 15,43 18 

Die Sportaußenanlagen in der Stadt Erkelenz sind in einem hohen Maß für sportliche Zwecke 

nutzbar, wie sich aus dem Anteil der Sportplätze zur gesamten Fläche der Sportaußenanlagen 

zeigt.  

Die Dauer der jeweiligen Nutzungsmöglichkeit ist durch die Art der Plätze vorgegeben. Wäh-

rend Tennenplätze in der Regel bis zu 1.500 Stunden im Jahr zur Verfügung stehen, sind es bei 

Sportrasenplätzen etwa 800 Stunden pro Jahr. Bei optimaler Nutzung hat die Stadt Erkelenz 

somit für den Vereins- und Breitensport ein Platzangebot um ca. 26.300 Stunden pro Jahr. In 

der vorigen Prüfung durch die GPA NRW konnte die Stadt Erkelenz noch keine Daten zur Aus-

lastung der Sportplätze durch die Schulen oder die Vereine vorlegen. Mittlerweile werden die 

Daten bezogen auf die Vereine erhoben und konnten für die laufende Prüfung ausgewertet 

werden.  

Den möglichen Nutzungszeiten von 26.300 Stunden stehen tatsächlich belegte Nutzungszeiten 

von 18.980 Stunden gegenüber. 13 Vereine nutzen die Sportplätze mit insgesamt 109 Mann-

schaften, davon 78 Jugendmannschaften. Die belegten Nutzungszeiten liegen somit im Jahr 

2012 bei 72,2 Prozent. Ein interkommunaler Vergleich ist aufgrund mangelnder Vergleichszah-

len noch nicht möglich. Der Erkelenzer Wert liegt aktuell leicht über dem Mittelwert. Trotzdem 

zeigt dieser Wert, dass der tatsächliche Bedarf geringer ist als das Angebot. Unter Berücksich-
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tigung der vorhandenen Sportaußenanlagen in den einzelnen Ortsteilen und der belegten Nut-

zungszeiten fallen vor allem folgende Ortsteile auf: 

Übersicht über verschiedene Sportaußenanlagen 

Ortsteil 
Anzahl  

Sportaußenanlagen 
mögliche Nutzungszeiten belegte Nutzungszeiten 

Holzweiler 3 3.800 1.480 

Kückhoven 3 3.100 1.160 

Lövenich 2 2.300 1.080 

Golkrath 3 3.100 1.680 

In jedem Ortsteil ist davon auszugehen, dass mindestens eine Sportaußenanlage reduziert 

werden könnte, ohne das Angebot unter den Bedarf sinken zu lassen. 

� Empfehlung 

Da die vorhandenen Sportaußenanlagen nicht vollumfänglich genutzt werden, sollte die 

Stadt die Sportaußenanlagen in den genannten Ortsteilen spätestens nach Vorliegen des 

Sportplatznutzungskonzepts reduzieren. 

Weiterhin werden durch die Fortführung des Tagebaus in absehbarer Zeit die Sportaußenanla-

gen in Kuckum und in Keyenburg wegfallen.  

� Empfehlung 

Wenn aufgrund des Tagebaus Ortsteile umgesiedelt werden, sollten im Stadtgebiet vorhan-

dene Sportaußenanlagen vorrangig vor einem möglichen Neubau angeboten werden. 
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Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Park- und Gartenanlagen 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung /  
Skalierung 

Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 
Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen 
zentral? 

vollständig erfüllt 3 2 6 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? 
überwiegend 

erfüllt 
2 1 2 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen 
gesetzt und dokumentiert? 

überwiegend 
erfüllt 

2 3 6 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächenin-
formationssystem (GIS/GRIS)?  

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

11 
Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnis? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise 
verrechnet? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 
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  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung /  
Skalierung 

Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung unterzogen? 

überwiegend 
erfüllt 

2 2 4 6 

  Punktzahl gesamt       65 93 

  Erfüllungsgrad gesamt in Prozent       70 

Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Spiel- und Bolzplätze 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / Skalie-

rung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 
Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen 
zentral? 

vollständig erfüllt 3 2 6 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? 
überwiegend 

erfüllt 
2 1 2 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen 
gesetzt und dokumentiert? 

überwiegend 
erfüllt 

2 3 6 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächenin-
formationssystem (GIS/GRIS)?  

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 
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  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / Skalie-

rung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

11 
Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnis? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise 
verrechnet? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung unterzogen? 

überwiegend 
erfüllt 

2 2 4 6 

  Punktzahl gesamt       65 93 

  Erfüllungsgrad gesamt in Prozent       70 

Erfüllungsgrad Grünflächenmanagement – Straßenbegleitgrün 

  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / Skalie-

rung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

1 
Erfolgt die Aufgabenerledigung im Bereich der Grünflächen 
zentral? 

vollständig erfüllt 3 2 6 6 

2 Liegt ein Freiflächenentwicklungskonzept vor? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

3 Gibt es Informationen zur Bürgerzufriedenheit? 
überwiegend 

erfüllt 
2 1 2 3 

4 Bestehen Zielvorgaben durch die Verwaltungsführung? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

5 
Wurden operative Ziele für die Unterhaltung der Grünflächen 
gesetzt und dokumentiert? 

überwiegend 
erfüllt 

2 3 6 9 

6 
Gibt es ein zentrales (produktübergreifendes) Grünflächenin-
formationssystem (GIS/GRIS)?  

vollständig erfüllt 3 3 9 9 
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  Fragen Erfüllungsgrad 
 Bewertung / Skalie-

rung 
Gewichtung erreichte Punkte Optimalwert 

7 Sind Standards für die Unterhaltung der Grünflächen definiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

8 Ist eine Kostenrechnung implementiert? 
überwiegend 

erfüllt 
2 3 6 9 

9 Werden Kennzahlen (u. a. zur Wirtschaftlichkeit) erhoben? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

10 Ist ein Berichtswesen vorhanden? 
ansatzweise 

erfüllt 
1 2 2 6 

11 
Besteht ein eindeutiges Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnis? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

12 
Werden die Aufwendungen des Bauhofes als Leistungspreise 
verrechnet? 

vollständig erfüllt 3 3 9 9 

13 
Wird die Aufgabenerledigung einer regelmäßigen Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtung unterzogen? 

überwiegend 
erfüllt 

2 2 4 6 

  Punktzahl gesamt       65 93 

  Erfüllungsgrad gesamt in Prozent       70 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 
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� Personalwirtschaft und Demografie 

Inhalte, Ziele und Methodik 

Im Handlungsfeld Personalwirtschaft und Demografie prüft die GPA NRW, ob sich die Kommu-

nen aus personalwirtschaftlicher Sicht ausreichend mit den demografischen Folgen beschäfti-

gen. Fraglich ist beispielsweise, ob bereits eine systematische Strategie vorhanden ist, dieses 

Thema zu bewältigen. Hierzu wertet die GPA NRW ein standardisiertes Interview zu den we-

sentlichen demografischen Handlungsfeldern des Personalmanagements aus. 

Demografische Handlungsfelder 

Personalwirtschaftliches Handeln wirkt im Hinblick auf die demografische Entwicklung in zwei 

Richtungen: 

• nach außen durch Aufgabenanalyse, Aufgabenkritik und Aufgabenorganisation sowie 

• nach innen durch Analyse der Verwaltungsorganisation und personalwirtschaftlicher As-

pekte. 

In der öffentlichen Verwaltung scheidet vermehrt Personal altersbedingt aus, Nachwuchskräfte 

sind schwieriger zu gewinnen. Außerdem muss das kommunale Leistungsangebot an die künf-

tige Bevölkerung angepasst werden. Aufgaben ändern sich, entfallen oder kommen hinzu. Des-

halb ist eine strukturierte Aufgabenanalyse und Aufgabenplanung notwendig. Auf dieser Basis 

sollten die Kommunen anschließend organisatorische und personalwirtschaftliche Prozesse 

einleiten.  

Die Prüfung der GPA NRW im Jahre 2005 ergab bereits Empfehlungen, bezüglich der demo-

grafischen Veränderungen tätig zu werden. Daraufhin hat sich die Stadtverwaltung Erkelenz 

konkret mit den damaligen Handlungsempfehlungen beschäftigt. Es wurden Zielvereinbarungen 

u. a. mit dem Schwerpunkt, die Altersstrukturen des vorhandenen Personals zu betrachten und 

zur optimalen Nachwuchsgewinnung getroffen. Die Stadt hat dazu eigene Altersstrukturanaly-

sen erstellt und fortgeschrieben. Sie hat die Ergebnisse darüber hinaus grafisch aufgearbeitet, 

um diese übersichtlicher darzustellen. Die Ergebnisse werden im regelmäßigen Austausch mit 

der Verwaltungsführung präsentiert. Notwendige Planungen und Maßnahmen werden getroffen.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass sich die Stadt Erkelenz mit den Empfehlungen der letzten Prüf-

runde auseinandergesetzt hat. Die Stadt hat Konzepte erarbeitet und umgesetzt. Es liegen 

bereits Ergebnisse vor, die einen guten Überblick über die künftigen Entwicklungen des Per-

sonalbestandes geben. 

Die Kommune hat während der Prüfung den bearbeiteten Fragebogen erhalten. Aus Sicht der 

GPA NRW ergeben sich für Erkelenz folgende Optimierungs- bzw. Handlungsmöglichkeiten:  
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Demografische Ziele und Maßnahmen mit dem Personalmanagement planen 

Das Personalmanagement der Stadt Erkelenz ist aktuell nicht direkt in den übergreifenden Ziel-

bildungsprozess für die Gesamtverwaltung eingebunden. Es erhält in der Regel indirekt Infor-

mationen hierzu. Um den Personalbestand in quantitativer und qualitativer Hinsicht angemes-

sen zu planen, muss das Personalmanagement das zukünftig zu erfüllende Aufgabenportfolio 

jedoch kennen. Dies ist notwendig, um auf anstehende Veränderungen, die sich auf die Anzahl 

und die Qualität des städtischen Personales auswirken, angemessen und rechtzeitig reagieren 

zu können. Plant die Stadt z. B. Kindertagesstätten und -betreuungsplätze auszubauen und 

entsteht dadurch ein erhöhter Bedarf an Personal, muss das Personalmanagement rechtzeitig 

darüber in Kenntnis gesetzt werden. Sofern qualifiziertes Personal für diesen Bereich auf dem 

Markt nicht ausreichend vorhanden sein sollte, könnte dies z. B. dazu führen, dass der Einrich-

tungsausbau verschoben oder kurzfristig Maßnahmen zur Personalgewinnung oder -ausbildung 

ergriffen werden müssen.  

� Empfehlung 

Das Personalmanagement sollte in den übergreifenden Zielbildungsprozess der Gesamt-

verwaltung und geplante Veränderungen intensiver eingebunden werden.  

Verwaltung organisieren 

Die Stadtverwaltung Erkelenz verfügt über eine Gliederungsbreite mit drei Dezernaten. Die 

Gliederungstiefe hat eine übersichtliche Struktur; es sind insgesamt zehn Ämter mit unterglie-

derten Sachgebieten vorhanden. Die von der GPA NRW empfohlene schlanke Verwaltungsor-

ganisation, die wichtige Voraussetzung für eine effektive und effiziente Aufgabenerledigung ist, 

ist somit in Erkelenz vorhanden. Sofern sich Änderungen in einzelnen Bereichen ergeben, wer-

den Aufgaben überprüft. Gegebenenfalls werden Strukturen dann auch geändert oder Organi-

sationseinheiten zusammengelegt. Dabei werden Einsparpotenziale berücksichtigt.  

Mit flexiblen Organisationsmodellen, wie Projektgruppen wird zu verschiedenen neuen und 

temporären Aufgaben bereits gearbeitet.  

Anforderungsprofile für alle Stellen bestehen noch nicht. Die Stadt hat sich aber zum Ziel ge-

setzt, diese Profile zu erstellen. Bei frei werdenden Stellen oder Veränderung erfolgt eine Stel-

lenbeschreibung und ggf. Stellenbewertung. Dies ist bereits bei ca. 90 Prozent der Stellen er-

folgt. Konkrete Anforderungsprofile, die auch für die weitere Personalplanung Aufschlüsse ge-

ben könnten, sind zurzeit nicht vorhanden. Diese wären aber hilfreich, da zukünftig die alters-

bedingte Fluktuation zunehmen wird.  

� Feststellung 

Die bereits vorangeschrittene Umsetzung zukunftsfähiger Organisationsstrukturen wird sei-

tens der GPA NRW begrüßt.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte flächendeckend Anforderungsprofile erstellen und diese regelmäßig aktuali-

sieren. Die Profile sollten Eigenschaften, Fähigkeiten und Merkmale des idealen Stellenin-

habers beinhalten. Sie können dann für weitere personalwirtschaftliche Instrumente, wie der 

Personalentwicklung, -auswahl und -beurteilung genutzt werden.  



�  Stadt Erkelenz  �  Personalwirtschaft und Demografie  �  10357 

Seite 5 von 12 

Altersstruktur analysieren und Fluktuation vorhersehen 

Die Verwaltungsführung der Stadt Erkelenz fordert zur Jahresplanung Informationen zum Per-

sonal an. Aufgrund der überschaubaren Personalstruktur und der Absprachen unter den 

Fachämtern sind anstehende Personalvakanzen in der Regel frühzeitig bekannt. Die Personal-

verwaltung plant sodann die Nachbesetzung. Potenzielle Nachfolger von ausscheidenden Per-

sonen werden im Blick gehalten. Nachrückprobleme sind bislang noch nicht entstanden. Sofern 

Führungspositionen frei werden, wird dieses frühzeitig überblickt. Die Nachbesetzung wird früh-

zeitig geplant und erfolgt zunächst auf Probe. 

Seitens der Personalverwaltung besteht bereits eine Datengrundlage mit Informationen zu je-

dem Mitarbeiter, die als Basis für eine Altersstrukturanalyse genutzt wird. Die stufenweise An-

hebung der Regelaltersgrenze ab dem Geburtsjahrgang 1947 wird in der Datengrundlage be-

rücksichtigt.  

Die vorhandene Altersstruktur- und Fluktuationsanalyse der Stadtverwaltung Erkelenz führt bis 

in das Jahr 2024 und wird regelmäßig fortgeschrieben. Sie liefert anhand der Geburtsdaten und 

einzelfallbezogenen Altersgrenzen des vorhandenen Personals auch bereits Erkenntnisse zu 

den frei werdenden Stellen bis in das Jahr 2024. Weiterhin wurden 18 Berufsgruppen unterteilt: 

Verwaltungsführung, allgemeiner Verwaltungsdienst - geteilt nach mittlerem, gehobenen und 

höheren Dienst -, Sekretär/in, Politesse, Jurist/in, Techniker/in, Sozialarbeiter/in, Erziehungs-

dienst KiTa, Bücherei, Fachkraft im Bäderbetrieb, Reinigungskraft Bäderbetrieb, Kläranlage, 

Bauhof, Hausmeister, Mensakräfte, Reinigungskräfte Hallen.  

� Feststellung 

Das Personal der Stadt Erkelenz weist aktuell mit knapp 50 Jahren ein hohes Durchschnitts-

alter auf.  

Nichtaltersbedingte Fluktuationen bewegen sich mit circa zwei ausscheidenden Personen im 

Jahr im überschaubaren Rahmen. Beschäftigte der Stadtverwaltung scheiden auch krankheits-

bedingt nur selten vorzeitig aus. Hinzu kommen jedoch höhere Fluktuationen durch Erzie-

hungszeiten im Bereich der Beschäftigten in den Kindertagesstätten. In diesem Bereich sind 

zudem viele Mitarbeiter/-innen in Teilzeit beschäftigt. Daher bietet es sich an, diesen Bereich 

genauer zu betrachten und eine intensive Personalplanung durchzuführen. 

� Feststellung 

Die detaillierte Altersstruktur- und Fluktuationsanalyse der Stadt Erkelenz ist eine sehr gute 

Grundlage für das Handeln des Personalmanagements. 

Damit die Instrumentarien der Prognosen wirksam eingesetzt werden können, muss eine noch 

systematischere und detaillierter aufbereitete Datenbasis vorhanden sein. Sinnvoll ist, dass die 

Personaldaten nach Geschlecht, Einstellungsdatum, Berufsgruppe, Qualifikationen, genaue 

Funktion und Tätigkeit, Besoldungs- und Entgeltgruppe, Organisationseinheit, Hierarchieebene, 

Produktzuordnung, vollzeitverrechnetem Stellenanteil und der Verteilung des Vollzeitäquivalen-

tes auf die Produkte gefiltert werden können. In die Analysen und Prognosen sollten weitere 

Grunddaten, wie die Unterteilung in Tätigkeitsfelder - beispielsweise innerhalb des technischen 

Dienstes - aufgenommen werden. 



�  Stadt Erkelenz  �  Personalwirtschaft und Demografie  �  10357 

Seite 6 von 12 

Weitere Datengrundlagen sind im Stellenplan vorhanden, die bei anstehenden Veränderungen 

punktuell abgerufen werden. Somit kann sich die Stadt einen Überblick verschaffen und weitere 

Planungen für die Organisation und Nachbesetzung durchführen.  

� Feststellung 

Der vorhandene detaillierte Stellenplan bildet alle erforderlichen Daten ab und kann so das 

Personalmanagement unterstützen.  

Da das Personal der Stadt Erkelenz aktuell mit knapp 50 Jahren ein hohes Durchschnittsalter 

aufweist, ist ein Handeln unbedingt erforderlich. Sinnvoll ist ein detaillierter Überblick über alle 

Tätigkeitsfelder und über den dort eingesetzten Personalbestand. Es sollte mindestens ein Zeit-

raum von zehn Jahren betrachtet werden. Der Überblick würde gewährleisten, dass die Stadt 

frühzeitig erkennt, ob Experten oder gleich qualifizierte Personen zeitnah zusammen ausschei-

den. In diesem Fall würden auch ein umfangreiches Wissen und Erfahrungswerte verloren ge-

hen. Durch die vorliegenden Datenauswertungen ist bekannt, ob im technischen Bereich Mitar-

beiter ausscheiden. Darüber hinaus wäre es interessant zu prüfen, ob ggf. zusätzlich mehrere 

Ingenieure oder Mitarbeiter mit besonderen Qualifikationen ausscheiden. Dies könnten z. B. 

Brandschutzsachverständige oder Personal mit bestimmten notwendigen Fahrerlaubnissen 

sein.  

Das Thema Wissensbewahrung wird noch im weiteren Verlauf dieses Berichtes behandelt. 

Personalbedarf planen 

Das Personalmanagement der Stadt Erkelenz betreibt eine mittel- und langfristige Personalbe-

darfsplanung durch die kontinuierliche Überarbeitung des Stellenplanes. Aufgrund des über-

schaubaren Personalbestandes seien die Bedarfe übersichtlich. Sie werden einzelfallbezogen 

aufgegriffen und geplant. Ausbildungsbedarfe und die Übernahme von Auszubildenden werden 

berücksichtigt. Weitergehende Ausarbeitungen zur Personalbedarfsplanung werden nicht 

durchgeführt.  

Eine optimale Personalbedarfsplanung sollte die vollständige Erfassung der Personaldaten 

bzw. die Erkenntnisse aus Aufgabenanalysen, Organisationsuntersuchungen sowie Fluktuati-

onsprognosen mit einbeziehen. Der dann ermittelte quantitative und qualitative Personalbedarf 

sollte in verschiedenen Planungszeiträumen (mittelfristig für drei bis fünf Jahre und langfristig 

für fünf bis zehn Jahre) dargestellt und regelmäßig fortgeschrieben werden. Dies dient der Er-

kenntnis, welche Berufsgruppen zukünftig verstärkt benötigt werden. Alle an der Planung Betei-

ligten sollten nach Möglichkeit mit einer einheitlich abgestimmten Matrix arbeiten, die folgende 

Informationen enthalten sollte: Statistischer Personalbestand in Vollzeitkräften, Veränderung 

des Solls durch Veränderung der Aufgabenentwicklung oder durch Rationalisierungen (u. a. IT-

Technik), Personalbestandsveränderung durch altersbedingte und zusätzliche nicht altersbe-

dingte Abgänge, Personalbestand umgerechnet in Vollzeitkräfte, Nettobedarf in Vollzeitkräften 

und in Personen, voraussichtliche jährliche Rekrutierung durch z. B. Übernahme von Auszubil-

denden sowie internen und externen Einstellungen. 

� Empfehlung 

Es sollte eine strukturierte, systematische und einheitliche Informationsgrundlage über das 

Personal, die Stellen, die Aufgaben und die Planungen aller Fachorganisationseinheiten 
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hergestellt, erfasst, ausgewertet und fortgeschrieben werden. Hierzu sollten Aufgabenanaly-

sen und Organisationsuntersuchungen durchgeführt werden. 

Attraktiver Arbeitgeber sein 

Für Verwaltungen bestehen Möglichkeiten, Attraktivitätsfaktoren, wie Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf durch flexible Arbeitszeiten, ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten, hochwer-

tige Personalentwicklungsinstrumentarien, Motivation durch Führungskräfte, Anreizsysteme, 

verantwortungsvolle Tätigkeitswahrnehmung und Sinngehalt der Arbeit gezielt zu gestalten und 

damit zu werben. 

Die Stadt Erkelenz bietet ihren Mitarbeitern flexible Arbeitszeitmodelle und flexible Formen der 

Arbeitsorganisation, wie Tele- und Heimarbeitsplätze, um Beruf und Familie zu vereinbaren. Die 

Arbeitszeitregelung des Gleitzeitsystems berücksichtigt die Jahreszeit im Gleitzeitrahmen. Die 

Regelung ist recht flexibel und wird durch die Mitarbeiter akzeptiert. Viele Beschäftigte nutzen 

die Möglichkeit, in Teilzeit beschäftigt zu sein. Mangels Bedarf wurden bislang noch keinen 

Tele- oder Heimarbeitsplätze eingerichtet und besetzt.  

Kommunale Arbeitgeber sollten die bestehenden Attraktivitätsfaktoren ausbauen, weitere Fak-

toren integrieren und das zielgruppenorientierte Personalmarketing optimieren. Auf dem Gebiet 

der Personalgewinnung bietet sich zudem eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit an. 

Dies wird von der Stadt Erkelenz zurzeit innerhalb des Kreises Heinsberg angestrebt.  

Werbekampagnen oder Kooperationen zur Nachwuchsgewinnung mit dem kommunalen Studi-

eninstitut Aachen oder Fachhochschulen sowie eine gezielte Kontaktaufnahme von jungen 

Verwaltungsmitarbeitern zu Schülern und Studenten finden bislang nicht statt. Es werden je-

doch viele Praktikawünsche an die Verwaltung herangetragen, die nicht alle erfüllt werden kön-

nen. Circa 20 Praktikanten kann zurzeit jährlich die Möglichkeit gegeben werden, einen Einblick 

in die Verwaltung zu erhalten. Dieses Angebot soll noch ausgeweitet werden. Zur konkreten 

Werbung um Auszubildende stellt sich die Stadtverwaltung bei der Ausbildungsmesse des städ-

tischen Cusanus-Gymnasiums vor. Weiterhin findet alle zwei Jahr die Ausbildungsmesse in der 

Stadthalle statt. Hier präsentieren die aktuellen Auszubildenden ihre jeweiligen Ausbildungs-

gänge und stehen neben den Personalverantwortlichen als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Dazu wurde eine Ausbildungs-Broschüre erstellt, die den Interessierten auf der Messe ausge-

händigt wird. Ein Konzept zum Internetauftritt mit dem Ziel einer ausführlicheren Informations-

bereitstellung zur Ausbildung in Erkelenz wird im Jahr 2014 erarbeitet. Sofern Ausbildungsplät-

ze zu vergeben sind, werden neben den üblichen Ausschreibungen auch die Schulen informiert.  

Der erste Beigeordnete fungiert als Ausbildungsbeauftragter und ist lehrend an der Fachhoch-

schule für öffentliche Verwaltung am Standort Köln tätig. Es liegt ein mittel- bis langfristiges 

Ausbildungskonzept vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung vor. 

� Empfehlung 

Bei entsprechendem Bedarf sollten Tele- und Heimarbeitsplätze eingerichtet werden. Die 

weiteren geplanten Praktikantenplätze sollten ausgebaut werden. Dazu sollte ein Anreizsys-

tem für Ausbilder und Praktikantenbetreuer geschaffen werden. 

Weiterhin sollte bei der Personalauswahl neben der fachlichen Qualifikation auch ein Augen-

merk auf Qualitäten wie Motivation, Flexibilität, soziale und emotionale Kompetenz und Ent-



�  Stadt Erkelenz  �  Personalwirtschaft und Demografie  �  10357 

Seite 8 von 12 

scheidungsfreudigkeit gelegt werden. Um sich in der immer wichtiger werdenden interkulturellen 

Kompetenz zu stärken, wird angeregt, verstärkt qualifizierte Migrantinnen und Migranten anzu-

werben.  

Es bietet sich zudem an, die begonnene interkommunale Zusammenarbeit zur Personalgewin-

nung zu verstärken. Dieses erscheint trotz der bestehenden Konkurrenzsituation zwischen den 

Städten um die besten Nachwuchskräfte sinnvoll. Es sind bereits Kontakte vorhanden, die aus-

gebaut werden können. Sofern ein Auszubildender nicht übernommen werden kann, wird bei-

spielsweise versucht, ihn in einer benachbarten Verwaltung in eine Beschäftigung zu vermitteln. 

Die Ausbildungsquote liegt bei der Stadtverwaltung Erkelenz bei 2,41 Prozent und damit unter 

dem Mittelwert von 3,48 Prozent.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte aufgrund der demografischen Entwicklung auf die Ausbildung zukünftig mehr 

Augenmerk legen. Die Informationen über Ausbildungsgänge sollten für Interessierte dauer-

haft über den städtischen Internetauftritt abrufbar sein. 

Personal entwickeln 

Die Personalentwicklung in Erkelenz hat zum Ziel, alle Personalbedarfe qualitativ und anforde-

rungsgerecht zu decken. Ein Personalentwicklungskonzept ist noch nicht vorhanden. Es finden 

regelmäßig Gespräche mit der Verwaltungsführung zur Personal- und Nachwuchskräfteplanung 

statt. Es erfolgen grundsätzlich zunächst interne Stellenausschreibungen.  

Im Jahr 2008 fanden Schulungen für die Führungskräfte durch ein externes Unternehmen statt. 

Diese enthielten verschiedene Workshops, u. a. zu Mitarbeitergesprächen und Prozessma-

nagement. Darüber hinaus wurden alle Sachgebietsleiter und Gruppenleiter zur „leistungsorien-

tierten Bezahlung“ geschult. Im Jahr 2009 wurden alle Führungskräfte zum Thema Sucht ge-

schult. Schulungen für Führungskräfte werden grundsätzlich laufend durchgeführt. Über das 

Studieninstitut Aachen werden Fortbildungen mit inhaltlich und methodisch demografiebezoge-

nen Themen angeboten. Die Amtsleitungen unterstützen die Teilnahme an Fortbildungen.  

Gesundheitsrelevante Themen werden bereits ausführlich behandelt. Es bestehen Kooperatio-

nen mit zwei Krankenkassen und es fand ein Gesundheitstag mit verschiedenen Infoständen 

statt. Hier wurde u. a. eine Rückenschule angeboten. Der Gesundheitstag soll alle zwei Jahre 

durchgeführt werden. Hierzu hat die Personalverwaltung Erkelenz ein entsprechendes Konzept 

ausgearbeitet. Es gibt darüber hinaus recht umfangreiche Angebote zur Gesundheitsförderung. 

Ein Raucherentwöhnungskurs wird bei ausreichender Teilnehmerzahl angeboten. Ein Kurs zum 

Stressmanagement wurde ebenfalls bereits durchgeführt, Rückenschulkurse finden regelmäßig 

statt. Es besteht zusätzlich das Angebot für Massagen, Aquajogging oder eines Lauf-

Einsteigerkurses außerhalb der Arbeitszeit. Zum Thema „Gesunde Ernährung“ erfolgte eine 

Interessensabfrage. Diese zeigte jedoch, dass für das Thema kein Bedarf besteht. Personal-

entwicklungsmaßnahmen zum Thema „Mobbing“ werden zurzeit vorbereitet. Das Thema „Mob-

bing“ sollte durch die Stadt Erkelenz konzeptionell gefasst und konsequent verfolgt werden. 

� Feststellung 

Vor dem Start eines Fortbildungsprogrammes werden der tatsächliche Bedarf bzw. die Inte-

ressen bei den Beschäftigten abgefragt. Diese Vorgehensweise ist ein guter Erfolgsfaktor für 

das Gelingen der Maßnahmen. 
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Es finden regelmäßig Arbeitsplatzbegehungen durch einen externen Sicherheitsbeauftragten 

statt. Die vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen wurden erstellt. Vorsorgeuntersuchun-

gen werden durch die Betriebsärztin durchgeführt. Augenuntersuchungen finden jährlich statt. 

Es besteht auch die Möglichkeit, sich der Grippeschutzimpfung zu unterziehen.  

� Empfehlung 

Die Stadt sollte ein Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzept, auch im Hinblick auf die 

kontinuierliche Qualifikation der Führungs- und Führungsnachwuchskräfte, erstellen. 

In den Blick des Personalmanagements sollte auch verstärkt das Personal rücken, das die Lü-

cken in den Führungspositionen schließen soll. In Amtsleiterpositionen rücken in der Regel die 

Sachgebietsleiter nach. Deren Führungsaufgaben auf Sachgebietsleiterebene müssen durch 

nachrückendes Personal übernommen werden, das dazu frühzeitig qualifiziert werden sollte. 

Auch wenn erfahrenes und fachlich sehr gut qualifiziertes Personal vorhanden ist, muss dieses 

nicht auch für eine Führungsaufgabe geeignet sein. Eine qualitativ hochwertige Personalfüh-

rung ist ein nicht zu unterschätzender Attraktivitätsfaktor. Sowohl im Hinblick auf die Personal-

gewinnung als auch auf die Motivation und Bindung des Personals an die Stadt Erkelenz.  

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) wird durch eine Dienstvereinbarung si-

chergestellt. Die Durchführung des gesetzlich festgelegten Verfahrens im BEM obliegt den je-

weiligen Amtsleitern, in denen die betroffenen Personen beschäftigt sind. Sie werden durch die 

Personalverwaltung über hohe Ausfallzeiten informiert. Ob die BEM-Verfahren ordnungsgemäß 

durchgeführt werden, wird seitens der Personalverwaltung nicht kontrolliert. 

� Feststellung 

Die Personalverwaltung der Stadt Erkelenz muss den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfah-

rens im BEM gemäß § 84 Abs. 2 SGB IX sicherstellen. 

Um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter mit hohen Ausfallzeiten auch tatsächlich am BEM-

Verfahren teilnehmen, sollte eine allgemeine Rückmeldung der Amtsleitungen an die Personal-

verwaltung erfolgen. Dadurch kann zum einen verhindert werden, dass innerhalb der einzelnen 

Ämter das BEM nicht vernachlässigt wird. Zum anderen wird verhindert, dass nach eigenem 

Ermessen der jeweiligen Amtsleitungen entschieden wird, ob ein Gesprächsangebot erfolgt. 

Zur Suchtprävention sollten Informationen für alle Mitarbeiter verfügbar sein. Gegebenenfalls 

bietet sich hier auch ein Fortbildungsangebot an. Damit Angebote der Personalentwicklung in 

qualitativ und quantitativ ausreichendem Maße und gleichzeitig finanziell tragbar angeboten 

werden können, bieten sich insbesondere interkommunale Kooperationen an.  

Wissen bewahren und verteilen 

Die Stadt Erkelenz hat sich als Ziel gesetzt, alle Verwaltungsprozesse zu durchleuchten. Dies 

geschieht zunächst vor dem Hintergrund, Verbesserungsmöglichkeiten festzustellen und umzu-

setzen. Weiterhin erfolgt eine Dokumentation, um den bereits zuvor erwähnten Wissensverlust 

durch ausscheidendes Personal zu verhindern. Personal, das durch Altersfluktuation frei wer-

dende Stellen wiederbesetzt, soll durch die Dokumentation eine Grundlage zu den Arbeitsab-

läufen erhalten. Seit circa zwei Jahren sind alle Ämter unter eigener Verantwortung gehalten, 

ihre Prozesse zu erfassen und grafisch darzustellen. Ziel ist es, dass durch jedes Amt eine so-

genannte Prozesslandkarte vorgehalten werden kann. Ein externer Unternehmensberater hat 



�  Stadt Erkelenz  �  Personalwirtschaft und Demografie  �  10357 

Seite 10 von 12 

die Amtsleitungen im Rahmen von Workshops hierzu unterstützt. Die Arbeiten sollen in 2014 

vollständig abgeschlossen sein. Auf Basis der Prozesslandkarten sollen in einem weiteren 

Schritt Prozessanalysen folgen.  

Das Wissen aller Wissensträger wird teilweise, beispielweise im Rechts- und Ordnungsamt 

sowie im Bürgerbüro, systematisch erfasst und dokumentiert. Dienst- und Arbeitsanweisungen 

sind für alle Mitarbeiter hinterlegt. Ein Handbuch für die Mitarbeiter, die im Bereitschaftsdienst 

eingesetzt sind, wurde ebenfalls bereits erarbeitet. Zum Teil bestehen auch weitere Handbü-

cher oder Protokolle von Dienstbesprechungen, die für die Mitarbeiter technikunterstützt abruf-

bar sind. Sonstige Wissensmanagementinstrumente, ein systematisches Dokumentenma-

nagement oder ein Verwaltungs-Wiki sind nicht vorhanden.  

� Feststellung 

Die GPA NRW begrüßt, dass Verwaltungsprozesse vollständig erfasst und die Dokumente 

vorgehalten und abrufbar gemacht werden sollen. 

Um dem dargestellten drohenden Wissensverlust durch die demografischen Veränderungen 

entgegenzuwirken, muss die Stadt Erkelenz frühzeitig handeln. Dazu kann sie zum einen neues 

Personal einstellen. Zum anderen könnte die Stadt das bestehende Personal qualifizieren, da-

mit dieses die Aufgaben der freiwerdenden Stelle übernimmt. Sofern neues Personal eingestellt 

werden soll ist zu berücksichtigen, dass bereits jetzt auf dem Stellenmarkt für bestimmte Aufga-

benbereiche nicht mehr genug Personal vorhanden ist. Zudem steht die Stadt Erkelenz in Kon-

kurrenz zu privaten Unternehmen. Im Rahmen der demografischen Entwicklung wird sich dieser 

Zustand vermutlich noch verschlechtern. Neues Personal sollte so rechtzeitig eingestellt wer-

den, dass es gut eingearbeitet werden kann. Gleiches gilt für den Fall, dass vorhandenes Per-

sonal qualifiziert werden soll, um die Aufgaben zu übernehmen. Dabei ist zu beachten, dass 

Qualifizierungsmaßnahmen häufig einen zeitlichen Vorlauf (Auswahl des Trägers, Anmeldefris-

ten) und je nach Art der Qualifizierung bis zum Abschluss Zeit benötigen. Hinzu kommt sowohl 

bei einer Neubesetzung als auch bei einer Qualifizierung der zeitliche Bedarf für die Personal-

auswahl. Ggf. führen Umsetzungen des bestehenden Personals in den neuen Aufgabenbereich 

zu einer weiteren Vakanz. Diese muss dann ebenfalls rechtzeitig erkannt und ausgeglichen 

werden. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte zwecks Übersicht des vorhandenen Wissens und zur Planung der 

Wissensbewahrung die vorhandenen Personaldaten noch systematischer aufbereiten.  

Zuletzt wurde beim Ausscheiden eines Vorarbeiters im Grünflächenbereich den vorhandenen 

Hilfsgärtnern die Möglichkeit gegeben, die Gärtnerausbildung nachzuholen. Dadurch konnte die 

Stadt zum einen sicherstellen, dass weiterhin qualifiziertes Personal vorhanden ist. Zum ande-

ren führte diese Maßnahme vermutlich auch zu einer gesteigerten Motivation des vorhandenen 

Personals. Diese Vorgehensweise ist ein positives Beispiel.  

Die bereits begonnenen Schritte der Stadt Erkelenz zur Wissensverteilung und -weitergabe auf 

jüngere Generationen sollten konsequent weitergeführt werden. Möglichst alle Mitarbeiter soll-

ten auf das dokumentierte Wissen zugreifen können. 

� Empfehlung 

Die Stadt Erkelenz sollte ein systematisches Dokumentenmanagement sowie ein Verwal-

tungs-Wiki aufbauen. 
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Aufgrund der demografischen Entwicklungen wird die interkommunale Zusammenarbeit ein 

Schlüsselelement zur Effizienzsteigerung sein. Sich verändernde rechtliche Rahmenbedingun-

gen, wie beispielweise bezüglich des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes oder steuerrechtliche 

Vorgaben sind seitens der Kommune jeweils neu zu prüfen. Die Ergebnisse sind zur Planung 

interkommunaler Zusammenarbeit in die Entscheidung miteinzubeziehen. 
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� Kontakt 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 

Heinrichstraße 1, 44623 Herne 

Postfach 10 18 79, 44608 Herne 

t 0 23 23/14 80-0 

f 0 23 23/14 80-333 

e info@gpa.nrw.de 

i www.gpa.nrw.de 



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/069/2014
nichtöffentlich/öffentlich

21.11.2014
Amt 14 Martin Jansen

Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2013 gemäß § 101 
i. V. m. § 96 Absatz 1 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

04.12.2014    Personalausschuss
10.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014    Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 95 Absatz 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden 
Haushalts-jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der 
Haushalts-wirtschaft nachzuweisen ist.

Nach § 96 Absatz 1 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31.12. des auf das 
Haushaltsjahr folgendes Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften 
Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung 
des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 wurde gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW am 
30.04.2014 vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürger-
meister hat den von ihm bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses formgerecht 
dem Rat am 02.07.2014 zur Feststellung zugeleitet. Nach § 95 Absatz 3 Satz 2 GO 
NRW muss die Zuleitung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres 
2013 erfolgen, also spätestens bis zum 31.03.2014. Aufgrund der noch immer sehr 
umfangreichen Arbeiten und der Komplexität des Gesamtthemas konnte auch in 
diesem Jahr keine fristgerechte Zuleitung erfolgen. Auf der anderen Seite kann auch 
in diesem Jahr darauf verwiesen werden, dass der zugeleitete 
Jahresabschlussentwurf 2013 einer der ersten Jahresabschlüsse in ganz NRW ist.

Gemäß Beschluss des Rates vom 02.07.2014 wurde der Entwurf des 
Jahresabschlusses 2013 nach § 101 GO NRW an den 
Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung verwiesen, der sich zur Durchführung 
dieser Arbeiten der Örtlichen Rechnungsprüfung bedient (§ 101 Absatz 8 GO NRW).
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Sofern der Rat in seiner Sitzung am 17.12.2014 den Feststellungsbeschluss gemäß 
§ 96 Absatz 1 GO NRW fasst, wird die hierfür gesetzlich vorgegebene Frist 
31.12.2014 für den Jahresabschluss 2013 eingehalten.

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat folgende im § 101 GO NRW beschriebene 
Prüfungsaufgaben wahrgenommen, die für die Prüfung des Entwurfes des 
Jahresabschlusses maßgebend sind:

1. Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde dahingehend geprüft, ob er ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.

2. Weiterhin war zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
beachtet worden sind.

3. Es wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über 
die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände in die 
Prüfung einbezogen.

4. Der Lagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss im 
Einklang steht und ob seine Angaben eine zutreffende Vorstellung von der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln.

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Er 
hat eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben 
muss, ob

- ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird 

oder
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der 

Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen.

Aufgrund ihrer Prüfungstätigkeit kommt die Örtliche Rechnungsprüfung zu dem 
Ergebnis, dass die durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat. Es 
kann daher ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für den Entwurf des 
Jahresabschlusses 2013 erteilt werden.

Die Örtliche Rechnungsprüfung empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss, sich 
den Prüfbericht und den Bestätigungsvermerk zu Eigen zu machen. Der 
Bestätigungs-vermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 101 Absatz 
7 GO NRW von dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unter 
Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen. Damit wird deutlich gemacht, dass der 
Rechnungsprüfungs-ausschuss als gesetzlich zuständiges Prüfgremium die 
Verantwortung trägt für das Ergebnis der Prüfung und den uneingeschränkten 
Bestätigungsvermerk.

Weiterhin wird festgestellt, dass der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 einen 
Fehlbetrag von 580.779,37 € aufweist. Dieser soll aus der Ausgleichsrücklage 
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gedeckt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt nach der Entnahme 
10.892.068,36 €.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„1) Der von der Örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegte Bericht über die Prüfung des 
Entwurfes des Jahresabschlusses 2013, der dem Original dieser Niederschrift als 
Anlage 1 beigefügt ist, wird anerkannt.

Die durchgeführte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt (uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk gemäß § 101 Absatz 3 GO NRW).
 
Gleichzeitig wird nach § 101 GO NRW zusammengefasst, dass

1. der Entwurf des Jahresabschlusses 2013 ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt;

2. die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind;

3. die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich 
festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen;

4. der Lagebericht mit dem Jahresabschluss im Einklang steht und seine 
Angaben eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzlage der Stadt Erkelenz vermitteln.

2) Der Jahresabschluss 2013 wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 1 GO NRW 
festgestellt.

3) Der Jahresfehlbetrag von 580.779,37 € wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 2 GO 
NRW aus der Ausgleichsrücklage gedeckt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Bericht über die Prüfung des Entwurfes des Jahresabschlusses 2013
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

1 Vorbemerkungen

Die Stadt Erkelenz hat 2013 ihren siebten Jahresabschluss nach dem System der
doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des
sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GemHVO NRW) aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des
abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die
Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu
einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen
bzw. perspektivisch dazu beizutragen, Diskussionen und Entscheidungen auf einen
strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert
sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große
Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er
weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange
(Ziele und Aufgaben) dies erfordern.

Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der
Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der
Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der
Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem
Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen ( 37 Abs. 2 GemHVO
NRW).

Im Anhang sind entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz
die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die
Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden
Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass
sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu
beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden
Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche
finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten
Sachverhalte i. 5. d. § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind anzugeben und zu erläutern.

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine
besonderen Formvorgaben. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein
Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den § 45 bis 47 GemHVO
NRW beizufügen ( 44 Abs. 3 GemHVO NRW).
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

Erstmals wurde für bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2013 eine Prüfsoftware
eingesetzt. Hierbei handelt es sich um die Software „AuditSolutions für Kommunale
Prüfung der Fa. Audicon.

Um den besonderen kommunalen Ansprüchen bei der Prüfung doppischer
Jahresabschlüsse gerecht zu werden, hat Audicon mit der VERPA (Vereinigung der
Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen e.V.) und Vertretern der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner den VERPA-Prüferarbeitsplatz
entwickelt. Gemeinsam mit der in der Wirtschaftsprüfung bewährten Software
„AuditSolutions“ bildet der Prüferarbeitsplatz die Basis für die o.a. Software Lösung.

Im Rahmen des Datenimportes einer Summen-Salden-Liste aus dem bei der Stadt
Erkelenz eingesetzten Buchführungssystems INFOMA werden die Salden des
Vorjahres 2012 und die Salden des zu prüfenden Haushaltsjahres 2013 in die
Prüfsoftware übernommen. Die importierten Datensätze (Konten) werden den
jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet.

2 Prüfungsauftrag

Die Stadt Erkelenz ist gemäß § 95 GO NRW verpflichtet, zum Schluss eines jeden
Haushaltsjahres einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen.

Nach § 101 Abs. 1 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den
Jahresabschluss. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 59 Abs. 3
Satz ii. V. m. § 101 Abs.1 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss. Er bedient
sich gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 101 Abs. 8 GO NRW bei der Durchführung
der Prüfung der Örtlichen Rechnungsprüfung.

Gem. § 101 Abs. 2 GO NRW ist vor Abgabe des Prüfberichtes durch den
Rechnungsprüfungsausschuss an den Rat, dem Bürgermeister Gelegenheit zur
Stellungnahme zum Entwurf des Prüfberichtes zu geben. Im Vorfeld der Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses wurden der Kämmerer und der Bürgermeister
durch den Leiter der Örtlichen Rechnungsprüfung über den Entwurf des
Prüfberichtes informiert.

Über das Ergebnis der Prüfung berichtet dieser Prüfbericht, der in Anlehnung an die
vom Institut der Rechnungsprüfer festgelegten “Leitlinien zur Berichterstattung bei
kommunalen Abschlussprüfungen (1 DR- Prüfungsleitlinie 260)“ erstellt wurde.
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3 Grundsätzliche Feststellungen

31 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Stadt Erkelenz

3.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Zum Gesamtjahresergebnis 2013 bleibt festzustellen, dass sich das geplante Defizit
in Höhe von 1.732.000,00 € um 1.151.220,63 € verringert hat und somit das Jahr
2013 mit einem Fehlbetrag van 580.779,37 € abschließt

Die Verbesserung des Ergebnisses ermittelt sich gern. nachfolgender Tabelle aus
der Addition von verringerten ordentlichen Erträgen in Höhe von 273.100,76 € und
verringerten ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 103.591,60€.

lfd. Nr. aus
Ergebnis- Bezekhung Haushaltsansatz Ist-Ergebnis Differenz in +/-
rechnung

01 Steuern u.ä. Abgaben 49.352.908,00€ 45.914.493,60€ -3.438.414,40€

02 Zuwendungen und allg. umlagen 17.629.745,00€ 17.262.394,34€ -367.350,66€
03 sonstige Tranfererträge 270.700,00€ 1.693.605,85€ 1.422.905,85€
04 öff. recht!. Leistungsentgelte 9.101.139,00€ 9.041.258,84€ -59.880,16€

05 privatrecht!. Leistungsentgelte 409.120,00€ 538.882,09€ 129.762,09€

06 Kostenerstattungen u. Umlagen 2.047.049,00€ 3.334.820,36€ 1.287.771,36€

07 sonstige ordentliche Ertäge 4.227.803,00€ 4.965.862,54€ 738.059,54€
08 aktivierte Eigenleistung 360.000,00€ 374.045,62€ 14.045,62€

09 Bestandsveränderungen 0,00€ 0,00€ 0,00€
10 Summe der ordentlichen Erträge 83.398.464,00€ 83.125.363,24€ -273.100,76€
11 Personalaufwendungen -19.579.132,00€ -19.455.856,48€ 123.275,52€
12 versorgungsaufwendungen -1.876.200,00€ -2.469.067,05€ -592.867,05€
13 Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen -19.544.123,00€ -17.626.705,05€ 1.917.417,95€
14 Bilanzielle Abschreibungen -8.369.780,00€ -7.606.231,89€ 763.548,11€

15 Tranferaufwendungen -35.020.495,00€ -34.673.691,51€ 346.803,49€

16 sonstige ordentliche Aufwendungen -4.859.691,00€ -7.314.277,42€ -2.454.586,42€
17 Summe ordentliche Aufwendungen -89.249.421,00€ -89.145.829,40€ 103.591,60€
19 Finanzerträge 5.517.005,00€ 6.452.091,33€ 935.086,33€
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufw. -1.398.048,00€ -1.012.404,54 € 385.643,46€
21 Finanzergebnis 4.118.957,00€ 5.439.686,79€ 1.320.729,79€
29 Jahresergebnis -1.732.000,00€ -580.779,37€ 1.151.220,63€

Die tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen bleiben mit 3,7 Mio. € hinter den
geplanten Gewerbesteuereinnahmen zurück. Auf der Ertragsseite sind hier
insbesondere die Erträge aus Erstattungen nach dem Einheitsiasten
abrechnungsgesetz in Höhe von 1.426.103,07 € für die Jahre 2007 bis 2012 die bei
lfd. Nr. 03 (sonstige Transfererträge) gebucht wurden.

Zusätzlich konnte auch beim Finanzergebnis eine Verbesserung in Höhe von
1.320.729,79 € erzielt werden.
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3.1.2 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht des Kämmerers werden folgende Aussagen zu den Chancen und
Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt getroffen:

„2013 neigt sich haushaltsrechtlich dem Ende entgegen. Die Ergebnisrechnung
schließt mit einem Minus von 580.779,37 € ab, die liquiden Mittel konnten in der
Finanzrechnung zum Jahresende mit 3.040.564,55 € ermittelt werden. Und die
Bilanzsumme ist nahezu unverändert mit 407.269.002,44 € (-0,13 %) gegenüber
2012 geblieben.

Welche Rückschlüsse ergeben sich aus diesen Ergebnissen für das abgelaufene
Jahr und welche Chancen/Risiken ergeben sich dadurch für die künftige
Ha u sh a Itse ntwickl u ng?

Die Ergebnisrechnung wurde 2013 mit einem Ergebnis von ca. 581 T€
abgeschlossen, was gegenüber der Planung eine Verbesserung von 1.151 T€
entspricht. Also ein äußerst erfolgreicher Verlauf des Jahres gegenüber der Planung!
Können noch Rückschlüsse aus dem Jahresergebnis für die zukünftige Entwicklung
gezogen werden?

Zur Beantwortung dieser Frage erfolgt zunächst ein Blick auf die Gewerbesteuer.
Die Gewerbesteuererträge, die sich von 2004 bis 2012, also in einem Zeitraum von 8
Jahren, von 10,5 auf 21,2 Mio, € mehr als verdoppelt haben, haben sich 2013 auf
einem hohen Niveau von 18,3 Mio. € konsolidiert. Geplant waren 22,0 Mio. €. Ein
Minus von 3,7 Mio. €. Die ersten Monate des Jahres 2014 bestätigen aber bereits,
dass es sich in 2013 um eine Konsolidierung auf hohem Niveau handelte. Von einer
Trendumkehr kann also bei der Gewerbesteuer keine Rede sein.

Letztendlich konnten diese geringeren Erträge von 3,7 Mio. € durch Mehrerträge —
hier sind insbesondere die erstmalige Abrechnung nach dem
Einheitslastenabrechnungsgesetz (+1.426 T€), zusätzliche Kostenerstattungen
(+1.287 T€) aber auch zusätzliche Finanzerträge (+935 T€) — als auch durch
Minderaufwendungen — insbesondere bei den „Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleistungen 1.917 T€- mehr als kompensiert werden.

Wieder einmal zeigt sich, dass unser Haushalt nicht allein von einzelnen Ertragsarten
abhängig sind — und das ist auch gut so! Bei einem Volumen von knapp 95 Mio. € in
der Ergebnisrechnung aber auch nicht weiter verwunderlich.

Wichtig bleibt es also, bereits bei der alljährlichen Planung ein gesundes Verhältnis
zwischen Chancen und Risiken in den elementaren Ertrags- und Aufwandsarten zu
berücksichtigen. So konnten in 2013 neben Verbesserungen in den zuvor genannten
Aufwands- und Ertragsarten nahezu Punktiandungen bei den restlichen „Steuern
und ähnlichen Abgaben“, den „Zuwendungen“, den „öffentlich-rechtlichen Entgelten“
sowie auf der Aufwandsseite bei den „Personalaufwendungen“ und den
„Transferaufwendungen“ festgestellt werden. Alles Ertrags- und Aufwandsarten,
deren Ergebnisse entscheidend für das jeweilige Jahresergebnis sind.
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Sollten die Verschlechterungen einmal unterjährig nicht durch entsprechende
Verbesserungen kompensiert werden können, bleibt immer noch als Ultima Ratio ein
erhöhter Griff in die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2013 einen satten Bestand
von 10,9 Mio. € ausweist. Ein gutes Gefühl, was aber nicht dazu verleiten sollte,
unterjährige Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu vernachlässigen!

In der Finanzrechnung konnte neben einem Überschuss beim „Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit“ von 1,3 Mb. €‚ lnvestitionsauszahlungen von 6,4 Mb. €‚ zum
Stichtag nicht vorhandene Liquiditätsdarlehen auch erfreulicherweise in
Liquiditätsbestand von 3.040 T€ festgestellt werden. Unter Berücksichtigung der
investiven Ermächtigungsübertragungen und der unterjährigen zweck
entsprechenden Verwendung dieser liquiden Mittel sollte versucht werden, diese
Mittel zusätzlich zur Entschuldung zu nutzen. Gelingt dies, dürfte relativ kurzfristig
der Schuldenstand des städtischen Haushalts unter 20 Mio. € sinken. Der
Schuldenstand hätte sich dann innerhalb von 8 Jahren um ca. 11 Mio. € reduziert.

Wie eingangs bereits erwähnt, bleibt die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr
nahezu unverändert. Auch das Eigenkapital von knapp 203 Mio. € verändert sich
gegenüber dem Vorjahr nur marginal (-0,42 %). Dies bedeutet nichts anderes als
dass die von der GPA so gern zitierte Eigenkapitalreichweite zum Bilanzstichtag bei
350 Jahren liegt. Beide Kennzahlen sollte man einfach einmal ohne weitere
Kommentierung wirken lassen.

Insgesamt also hoffnungsvolle und ausbaufähige Ansätze, die trotz des negativen
Jahresergebnisses zuversichtlich für die Zukunft stimmen

31.3 Zusammenfassende Beurteilung

Der Landrat des Kreises Heinsberg teilt mit Schreiben vom 18.01.2013 mit1 dass
gem. § 75 Abs. 2 GO NRW der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen
sein muss. Er ist dann ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe
der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Satz 3 der v. g. Vorschrift sieht jedoch
einen fiktiven Haushaltsausgleich vor. Dieser ist möglich, wenn der Fehlbedarf im
Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden
kann.

Gemäß § 3 des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes konnten die Jahresüberschüsse
der Jahre 2007 — 2009 in Höhe von 7.822.725,81 der Ausgleichrücklage 2012
zugeführt werden. Der aktuelle Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum
31.12.2013 11.472.847,73 €. Nach erfolgtem Ratsbeschluss wird der Fehlbetrag
2013 die Ausgleichsrücklage auf 10.892.068,36€ reduzieren. Dieser Bestand könnte
im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die Genehmigungspflicht der
Haushaltssatzung der Stadt Erkelenz durch die Aufsichtsbehörde Kreis Heinsberg
voraussichtlich verhindern.

Erstmals wurde im Jahresabschluss 2013 von der Neuregelung des § 43 GemHVO
NRW Gebrauch gemacht. § 43 GemHVO NRW sieht vor, das Erträge und
Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögens
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gegenständen nicht mehr ergebniswirksam darzustellen sind, sondern unmittelbar
mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden können.

Die einzelnen Aufwendungen und Erträge der betroffenen Finanzvorfälle sind, wie
es § 43 Abs. 3 GemHVO NRW fordert, im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.
Die Gesamtsumme der betroffenen Finanzvorfälle beträgt -259.419,18 €. Der
Bestand der allgemeinen Rücklage verringert sich dadurch und durch die Entnahme
der Überschüsse aus den Jahre 2007—2009 (7.822.725,81) auf 190.277.261,11 €.

In der nachfolgenden Tabelle ist das prognostizierte Ergebnis des Jahres 2013, das
tatsächliche Ergebnis des Jahres 2013 sowie die Ergebnisplanungen der Jahre 2014
-2018 aus der aktuellen Ergebnisplanung 2015 ersichtlich.

Entwicklung des Jahresergebnisses:

Fodgeschriebener
Ergebns 2013 PIanig 2014 Planung 2015 Planizig 2016 PJarnig 2017 Planung 2018

Ansatz 2013
ordentiche

83.398.46400 € 83 125 363 24€ 83.556.114,00€ 83.302.351,00 € 85.511.858,00€ 86.193.533,00 88.456.241,00€
ErfrIge

order&he
89.249.421,00€ 8914582940€ 90.625.627,00€ 91.006.023,00 € 9184765500€ 9126634600€ 92.322.356,00€

Autwenduen
Finanzertrane 5.517.005,00€ 645209133€ 6.004.405,00€ 6.050.132,00€ 5.891.865,00€ 570889,00€ 5.631.862,00€
Zinsen u. so.

1.398.048,00€ 1 01240454€ 1.174.892,00€ 956.460,00€ 869.968,00€ 820.476,00€ 757047,00€
Aufwenduren

Jahres -1.73Z000,00€ -580.779,37€ 2.180.000,00€ 2.660.000,00€ -1.333.900,00€ -112.400,00€ 1.208.700,00€[ ergebnis

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2013 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von
580.779,37 €. Der prognostizierte Fehlbetrag betrug ursprünglich 1.732.000,00 €.
Eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 1.151.220,63€. Die Ursächlichkeiten hierfür
sind unter 3.1.1. näher erläutert.

Entwicklung des Eigenkapitals:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Allgen‘eine Rücidage 186.945.557,30€ 191.618.001,17€ 194.458.339,41€ 198.359.406,10€ 198.359.406,10€ 198.359.406,10€ 190.277.261,11€

Sonderrücklage 1.450.352,02€ 1.601.643,66€ 1.579.622,34€ 1.593.293,91€ 1.606.244,55€ 1.637.424,56€ 1.627.081,56€

Ausgleichs-
14.705.653,00€ 14.705.653,00€ 14.705.653,00€ 14.705.653,00€ 12.369.192,45€ 6.760.581,72€ 11.472.847,73€

rucklage
Jahresüberschuss /

3.405.053,67€ 2.748.703,34€ 1.668.968,80€ 2.336.460,5S € 5.608,61O,73 € 3.110.459,80 580 779 7€
-fehlb&ag

Surm Egenkapitat 206.506.615,99€ 210.674.001,27€ 212.412.583,55€ 212.321.892,46€ 206.726.232,37€ 203.646,952,58 € 202.796.411,03€

Durch die einmalige Möglichkeit der Aufstockung der Ausgleichsrücklage durch das
1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes im Jahresabschluss 2012 konnte die
Ausgleichsrücklage um 7.822.725,81 € aufgestockt werden.

Die Planung der Jahresergebnisse für die künftigen Haushaltsjahre mit dem
Haushaltsplan 2015 weisen zwar weiter fallende Jahresfehlbeträge bzw. einen
Jahresüberschuss ab dem Jahr 2018 aus, dennoch muss weiterhin besonderes
Augenmerk auf eine verstärkte Ausgabendisziplin gelegt werden.
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Die Örtliche Rechnungsprüfung schließt sich der Einschätzung des Kämmerers an,
trotz eines „satten“ Bestandes von 10,9 Mio. € in der Ausgleichsrücklage die
Haushaltskonsolidierung nicht zu vernachlässigen.

In der Hauptausschusssitzung am 19.09.2012 wurde letztmalig über die Ergebnisse
der Arbeitsgruppe Sparen/Haushaltskonsolidierung berichtet. Die Örtliche
Rechnungsprüfung unterstützt weiterhin das Bestreben der Verwaltungsleitung und
des Rates der Stadt Erkelenz im Rahmen der Haushaltskonsolidierung im Vorfeld der
Haushaltsplanaufstellung Einfluss zu nehmen.

Die Örtliche Rechnungsprüfung zitiert noch einmal den Kämmerer aus dem
Lagebericht 2012: „Gehen also die derzeit bundesweit sprudelnden
Steuereinnahmen markant zurück, wird sich dies unweigerlich auch negativ durch
geringere Erträge auf unseren Haushalt auswirken.‘

Der Städte u. Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) informiert mit
Mitteilungsschreiben vom 07.11.2014, das im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung die
Finanzfachleute ihre Prognose nach unten korrigiert haben. Demnach entfallen auf
die Kommunen bundesweit geringere Einnahmen von 4,6 Mrd. Euro. Demnach steht
weniger steuerliche Verteilmasse zur Verfügung.

Maßgeblichen Anteil daran hat die Ausgestaltung des Gemeindefinanzierungs
gesetzes (GFG). Die finanzielle Leistungsfähigkeit hängt zunehmend von der
Ausgestaltung dieses Gesetzes ab, Die finanziellen Belastungen die der Stadt
Erkelenz durch den Gesetzgeber auferlegt werden, werden nicht entsprechend
ausgeglichen. Die Entwicklung für die kommenden Jahre bleibt abzuwarten.

Die Örtliche Rechnungsprüfung stellt fest, dass bei weiteren Fehlbeträgen in den
kommenden Jahren in ähnlicher Höhe, wie die für 2015 prognostizierten
2.660.000,00€, die Ausgleichsrücklage noch bis 2018 reichen wird.

3.2 Unregelmäßigkeiten

Bei der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes
wurden keine Unrichtigkeiten oder schwer wiegende Verstöße gegen gesetzliche
Vorschriften und/oder die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen festgestellt.

Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass nach § 95 Abs. 3 GO NRW der Entwurf
des Jahresabschlusses innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres
2013 dem Rat zur Feststellung hätte zugeleitet werden müssen, also bis zum
31.03.2014.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde am 30.04.2013 durch den Kämmerer
aufgestellt, am gleichen Tage durch den Bürgermeister bestätigt und am 02.07.2014
dem Rat der Stadt Erkelenz zur Feststellung zugeleitet.
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Durch Ratsbeschluss vom 02.07.2014 wurde die Prüfung des Entwurfs des
Jahresabschlusses an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung verwiesen.
Dieser bedient sich gern. § 101 Abs. 8 GO NRW der Örtlichen Rechnungsprüfung.

Die Örtliche Rechnungsprüfung stellt fest, dass der Jahresabschluss 2013 nicht
fristgerecht, aber wieder zeitnah aufgestellt wurde. Von daher ergeht durch die
Örtliche Rechnungsprüfung auch lediglich der Hinweis darauf, dass § 95 Abs. 3 GO
NRW weiterhin Gültigkeit hat.

4 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung, des
Jahresabschlusses und des Lageberichtes liegen in der Verantwortung des
Bürgermeisters der Stadt Erkelenz.

Aufgabe der Örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der
durchgeführten, pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter
Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich
festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht
abzugeben.

Dazu hat die Örtliche Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar,
die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, den
Jahresabschluss zum 31.12.2013 bestehend aus der Ergebnisrechnung, der
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz (Anlage 1) sowie dem Anhang
(Anlage 2) und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2013
(Anlage 3) der Stadt Erkelenz geprüft.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung
nach der GO NRW bzw. GemHVO NRW aufgestellt. Im Rahmen des gesetzlichen
Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den
Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung geprüft.

Hierfür notwendige Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt, erforderliche
Aufklärungen und Nachweise erteilt. Redaktionelle Änderungen und bei der Prüfung
aufkommende Fragestellungen wurden im Vorfeld mit dem Kämmerer besprochen
und ausgeräumt.

Seite 10



Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

42 Art und Umfang der Prüfung

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach den § 101 und 103 GO NRW
und in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) bzw. Institut der
Rechnungsprüfer (IDR) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass
ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung
eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Aussage trifft und somit der
Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlern sind.

Auf der Grundlage des vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) entwickelten
risikoorientierten Prüfungsansatzes und des VERPA-Prüferarbeitsplatzes ist eine am
Risiko der Stadt Erkelenz ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt worden.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden
Schwerpunkten in der Prüfung geführt:

> Bilanzierung der Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen
> Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Rückstellungen
> Analyse der Ergebnisrechnung (Abweichungen zum Planansatz, Vergleich

Vorjahr)

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der
Einsatz der Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter
Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte - mit Unterbrechungen - im Zeitraum
vom 03.07.2014 bis 24.11.2014.

Stichprobengestützte Prüfungen der Nachweise für die Bilanzierung und der
Angaben im Lagebericht wurden vorgenommen. Angewandte Bilanzierungs-,
Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze wurden auf ihre Einhaltung überprüft.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes
waren die Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter
Berücksichtigung der während der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse beurteilt
worden, ob sie im Einklang mit dem Jahresabschluss stehen, insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Erkelenz vermitteln und die Chancen und
Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellen.

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögens
gegenstände wurde auf der Grundlage der vom Innenministerium bekannt
gegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen
Verhältnisse erstellt. Die Örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass
die Bestimmung der Nutzungsdauern so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit
für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.
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Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten hat sich die Örtliche
Rechnungsprüfung in Stichproben überzeugt.

Die Rückstellungen wurden auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung
der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der
Berechnungen vorgenommen.

Die Örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

5 Feststellung und Erläuterungen zur Ordnungsmäßigkeit
der Rechnungslegung

5.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Stadt Erkelenz bedient sich zur Führung der Bücher der elektronischen
Datenverarbeitung. Die Datenverarbeitung erfolgt seit dem 01.01.2011 mit der
Buchhaltungssoftware New System Kommunal, INFOMA welches die bis dahin
eingesetzte Software »KIRP° ersetzt. Das Testat für die Buchhaltungssoftware New
System Kommunal, INFOMA wurde durch die Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt
Aachen ausgestellt und wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert.

Daneben befindet sich Verwaltungssoftware und PC-Standard-Software wie z.B. MS
EXCEL, MS-Qutlook, MS- Word etc. im Einsatz. Im lfd. Jahr 2013 wurde das
Betriebssystem Windows XP durch Windows 7 ersetzt.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF -

Kontenrahmens erstellte und für den Jahresabschluss angewandte Kontenplan eine
klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle
wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden
ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die
Zahlen der Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurden richtig in das Berichtsjahr 2013
vorgetragen. Der Jahresabschluss 2013 wurde aus der Buchführung zutreffend
entwickelt und vom Kämmerer der Stadt Erkelenz aufgestellt.

Die Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Erkelenz, zuletzt geändert
am 20.11.2013, regelt die vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung
und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Örtliche Rechnungsprüfung prüft laufend unterjährig die Einhaltung dieser
Dienstanweisung. Des Weiteren wurde eine zusätzliche Überprüfung der
Buchungsbelege im Rahmen der Jahresabschlussprüfung stichprobenartig
durchgeführt. Dies hat zu keinerlei wesentlichen Beanstandungen geführt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände und die Nachweise zum
Kapital, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der
Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.
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Die von der Stadt Erkelenz getroffenen organisatorischen und technischen
Maßnahmen sind geeignet, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten
und lT-Systeme zu gewährleisten. Die Buchführung und die weiteren geprüften
Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Örtlichen Rechnungsprüfung den
gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen
ortsrechtlichen Bestimmungen.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu
einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht.

5.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen
sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögens-
gegenstände und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

Für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Investitionen wurden entsprechend einzeln in der Teilfinanzrechnung
ausgewiesen.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der
Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der
Stadt Erkelenz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die
sonstigen Pflichtangaben.

Die mit Hilfe der Prüfsoftware erstellte Bilanz für den Jahresabschluss 2013 stimmt
mit der Bilanz des Jahresabschlusses der Stadt Erkelenz 2013 überein.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses hat die Örtliche Rechnungsprüfung
keine Umbuchungs- oder Umgliederungsvorschläge gemacht.

Die Örtliche Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss
zum 31.12.2013 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften
Unterlagen aufgestellt worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie
ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen
entspricht.
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5.3 Lagebericht

Der vom Kämmerer verfasste Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.
Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen
den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

> mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht;

> insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt;
> die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
> alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und

Erläuterungen enthält.

Der Örtlichen Rechnungsprüfung sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres
eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu
berichten wäre.

Gern. der Handreichung für Kommunen des Innenministers für das Land NRW muss
der gemeindliche Lagebericht, als eigenständiges Instrument innerhalb des
Jahresabschlusses, die Sicht der Gemeindeführung (Bürgermeister, Kämmerer und
Verwaltungsvorstand) wiederspiegeln.

5.4 Anhang

Der Anhang enthält die nach § 44 GemHVO NRW erforderlichen Angaben zu den
einzelnen Posten der Bilanz und gibt sonstige Pflichtangaben richtig und vollständig
wieder. Die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsrnethoden werden allgemein
angegeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung
nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit wurden erläutert. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein
Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitenspiegel nach den § 45 bis 47 GemHVO
NRW beizufügen.

5.5 Anlagenspiegel

Der nach § 45 GemHVO NRW beizufügende Anlagenspiegel entspricht in der Form
dem vom Innenministerium per Runderlass vom 24.02.2005 vorgegebenen Muster
(W Muster zur GO NRW und GemHVO NRW, Anlage 23). Im Anlagenspiegel wird
die gesetzlich geforderte Entwicklung der Posten des Anlagevermögens vollständig
und richtig dargestellt.
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5.6 Forderungsspiegel

Der nach § 46 GemHVO NRW beizufügende Forderungsspiegel entspricht in der
Form dem vom Innenministerium per Runderlass vom 24.02.2005 vorgegebenen
Muster (W Muster zur GO NRW und GemHVO NRW, Anlage 24). Der
Forderungsspiegel enthält alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen
Forderungen unterteilt nach der jeweiligen Restlaufzeit und entspricht damit den
gesetzlichen Forderungen.

5.7 Verbindlichkeitenspiegel

Der nach § 47 GemHVO NRW beizufügende Verbindlichkeitenspiegel entspricht in
der Form dem vom Innenministerium per Runderlass vom 24.02.2005 vorgegebenen
Muster (W Muster zur GO NRW und GemHVO NRW, Anlage 25). Der
Verbindlichkeitenspiegel enthält die gesetzlich geforderte Aufstellung aller
bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten. Sie sind entsprechend ihrer Restlaufzeit
unterteilt. Nachrichtlich angegeben wurden die Haftungsverhältnisse aus der
Bestellung von Ausfallbürgschaften.

5.8 Rücksteflungsspiegel

Ein Rückstellungsspiegel ist gesetzlich nicht gefordert. Ein Rückstellungsspiegel trägt
zur Übersichtlichkeit der in der gemeindlichen Bilanz angesetzten Rückstellungen
bei, denn er macht die einzelnen Wertansätze transparent und nachvollziehbar. Das
Schema des Rückstellungsspiegels kann die Gemeinde auf ihre örtlichen
Bedürfnisse übertragen und ausgestalten (S. 1995 der 5. Auflage der Handreichung
des Innenministers NRW). Davon hat der Kämmerer Gebrauch gemacht. Der
Rückstellungsspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

5.9 Übersicht über die örtlich festgelegten
Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögens-
gegenstände wurde auf der Grundlage der vom Innenministerium bekannt
gegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen
Verhältnisse erstellt. Die Örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass
die Bestimmung der Nutzungsdauern entsprechend vorgenommen wurde.
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6 Feststellungen und Erläuterungen zur

Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

6.1 Haushaltswirtschaftliche Organisation

Die Gemeindeordnung NRW, die Hauptsatzung sowie die als Satzung beschlossene
Zuständigkeitsordnung regeln die Zuständigkeitsverteilung zwischen Rat,
Ausschüssen und Bürgermeister. Zur Geschäftsführung von Rat und Ausschüssen
hat der Rat eine Geschäftsordnung erlassen.

Rat und Ausschüsse tagen regelmäßig. Gefasste Beschlüsse werden jeweils in einer
Niederschrift aufgenommen. Die Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse
werden vom Bürgermeister vorbereitet und ausgeführt. Der Bürgermeister
unterrichtet den Rat über alle wichtigen Angelegenheiten.

Rat und Ausschüsse überwachen die Durchführung ihrer Beschlüsse. In der
Verwaltung bestehen ein Dezernatsverteilungsplan, ein Organisations- und
Geschäftsverteilungsplan sowie diverse Dienst- und Geschäftsanweisungen. Die
Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Stadt.

62 Haushaltswirtschaftliche Grundsätze

Die Haushaltsgrundsätze (Vollständigkeit, Wirtschaftlichkeit, Haushaltswahrheit und
-klarheit, Finanzmittelbeschaffung) wurden beachtet. Die mittelfristige Ergebnis- und
Finanzplanung entspricht den geltenden Vorschriften. Planabweichungen werden
systematisch untersucht. Haushaltsatzung und Haushaltsplan enthalten alle
erforderlichen Angaben, ihre Form entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) wurden im Haushaltsjahr 2013 für
vier Zeiträume aufgenommen. Die Haushaltssatzung sah einen festgelegten
Höchstbetrag bis zu 12.000.000,00€ vor, der nicht überschritten wurde.

63 Haushaltswirtschaftliche Lage

Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage
sowie ungewöhnliche Bilanzposten liegen nicht vor.

Zum 31,12,2013 beträgt die Eigenkapitalquote 1 = 49,79 %‚ (Vorjahr 49,94%), die
Eigenkapitalquote 2 (Eigenkapital + Sonderposten) = 78,81% (Vorjahr 79,02%).

Die ordentlichen Erträge haben die ordentlichen Aufwendungen nicht decken
können. Die mittelfristige Finanzplanung sieht vor, dass voraussichtlich im Jahr 2018
wieder ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden kann.

Der Stand der Schulden konnte weiterhin reduziert werden.
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7 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

71 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Bei der Stadt Erkelenz wurde zum
Finanzmanagement (NKF) eingeführt,
Geschäftsvorfälle nach dem System der
werden. Daraus ergibt sich auch die
Haushaltsjahres eine Bilanz aufzustellen.

01.01.2007 das Neue Kommunale
so dass seit diesem Zeitpunkt alle
doppelten Buchführung (Doppik) erfasst
Verpflichtung, zum Ende eines jeden

Zur besseren Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage hat
die Örtliche Rechnungsprüfung wesentliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen und
ausgewählte Eckdaten im folgenden Überblick erfasst.

Die Bilanz der Stadt Erkelenz zum 31.12.2013 schließt mit einer Bilanzsumme von
407.269.272,44 € ab. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz 2013 der Stadt
Erkelenz vergleichsweise wie folgt dar:
Aktiva 31.12.2011 31.12.2012 31.112013 Differenz Vorjahi in %
Anagermegen 392 287 936,06€ 39043393977€ 382.716 41738€ -7 717 522 39 -1,97%
UmIauNrmogen 15 491 679,35€ 13213894,79€ 20 334 149,75€ 7 120 254,96 45,96%

Aktne Rechnungs-
3 668 193,67€ 4 139765,77€ 4 218 705,31 € 78 939,54 2,15%

abgrenzungsposten

Summe 411 447 809,08€ 407787600,33€ 407269272,44€ -51832789 -0,13%

Passiva 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Differenz in %
Eigenkapital 206726232,37€ 203 646 952,58€ 202.796 411,03€ -850541,55€ -0,41%
Sonderposten 115443487,81€ 119800446,89€ 119,118728,85€ -681 718,04€ -0,59%
Rucksteiungen 45600832,77€ 48 158 398,60€ 50 346 680,02€ 2 188281,42€ 4,80%
Verbindlichkeiten 36 011 064,31 € 27789330,58€ 26542604,05€ -1 246726,53€ -3,46%

PassiveRechnungs
7666 191,82€ 8392471,68€ 8464578,49€ 72106,81€ 0.94%

abgrenzungsposten

Surrne 411 447809,08€ j 033€ 497.269 002,44€ -518597,89€ -0,13%

In gemeinsamer Arbeit
Gemeindeverbänden sowie
Prüfungseinrichtung und Vertretern der
die Beurteilung der wirtschaftlichen
Kennzahlenset erarbeitet worden.

Örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA)
Lage der Kommunen in NRW ein

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen
Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch
unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Bei den Betrachtungen bietet es sich
an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten.

von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und
der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche

ist für
NKF
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Die Örtliche Rechnungsprüfung hat die Kennzahlen „Eigenkapitalquate 1“ und
»Eigenkapitalquote 2‘ seit der Einführung des NKF im Jahr 2007 betrachtet. Diese
Kennzahlen analysieren die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation.

Dazu wurden die Daten in der nachfolgenden Tabelle entsprechend aufgeführt und
den Ergebnissen des Interkommunalen Vergleichsportals (IKVS) gegenübergestellt.
Hierzu wurden 15 kreisangehörige Kommunen in der Größenordnung 40.000 —

50.000 Einwohner verglichen.

Entwicklung der Eigenkapitalquoten:

1 KVS
Eigenkapital- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vergleich

quote 2013
1 5250% 52,42% 51,96% 51,40% 50,24% 49,94% 49,79% 3860%
2 79,50% 78,80% 77,54% 77,69% 77,94% 79,02% 79,02% 6719%

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die
Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 1 =

Eigenkapital xlOQ = 202.796.411,03€x 100 = 49,79%
Bilanzsumme 407.269.002,44 €

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße „Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41
Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die
Summe der Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu erfassen.

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite
der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit
Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die
Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquate 2 = (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen/Beiträge) x 100
Bilanzsumme

(202.796.411.03 € + 80.324.644,62€ ÷ 37.833.428,08€) x 100 = 78,81 %
407.269.002,44 €

Ermittlung der Kennzahl:

Unter der Wertgröße ‚Eigenkapital“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41
Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW zu erfassen. Unter der Wertgröße „Sopo Zuwendungen/
Beiträge“ sind die Ansätze der Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nrn. 2.1 und 2.2
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GemHVO NRW zu erfassen. Unter der Wertgröße „Bilanzsumme“ ist die Summe der
Passivseite der Bilanz nach § 41 Abs. 4 GemHVO NRW zu erfassen.

Sowohl die Eigenkapitalquote 1“ als auch die „Eigenkapitalquote 2‘ liegen im inter
kommunalen Vergleich damit erfreulicherweise weit über den Durchschnittswerten.

7.2 Wesentliche sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen
Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

7.3 Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit
382.716.147,38 € (31.12.2012 = 390.433.939,77 €) beim Anlagevermögen. Zum
31.12.2013 liegt eine Reduzierung des Anlagevermögens im Vergleich zum
31.12.2012 um 7.717.792,39€ (-1,98%) vor (s. Anlagespiegel).

Das Umlaufvermögen erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 7.120.254,96€.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt am 31.12.2013 4.218.705,31 €
(Voriahr 4.139.765,77 €).

Die Prüfung ergab, dass im Anhang die wesentlichen Bilanzpositionen der Aktivseite
ordnungsgemäß dargestellt und erläutert werden.

7.4 Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde; hier
erkennt man also die Mittelherkunft. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals
aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher
Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die
Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher
Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die den Ergebnisplan
belasten. Darüber hinaus ist die Verpflichtung zur Aufstellung eines
Haushaltssicherungskonzeptes von der Entwicklung des Eigenkapitals abhängig.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das Eigenkapital (saldiert) mit
202.796.411,03 € (31.12.2012 = 203.646.952,58 €). Davon entfällt auf die
Ausgleichsrücklage ein Bestand von 11.472.847,73 €. Nach dem noch gemäß § 96
Abs. 1 Satz 2 GO NRW zu fassenden Beschluss des Rates über die Behandlung des
Jahresfehlbetrages in Höhe von 580.779,37 € wird die Ausgleichrücklage dann
10.892.068,36€ betragen. Die Verbindlichkeiten konnten von bisher 27.789.330,58
€ auf 26.542.604,05 weiter reduziert werden.

Die Prüfung ergab, dass im Anhang die wesentlichen Bilanzpositionen der
Passivseite ordnungsgemäß dargestellt und erläutert werden.
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8 Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes der Örtlichen
Rechnungsprüfung

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Örtliche Rechnungsprüfung dem als
Anlage beigefügten Jahresabschluss 2013 der Stadt Erkelenz und dem ebenfalls
beigefügten Lagebericht den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Bestätigung der Örtlichen Rechnungsprüfung

„Die Örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss 2013, bestehend aus
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie den
Lagebericht der Stadt Erkelenz vom 03.07.2014 bis 24.112014 geprüft.

Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den
gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der
Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Erkelenz. Aufgabe der Örtlichen
Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss einschließlich Anhang unter Einbeziehung der
Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach den Vorschriften des § 101 GO NRW und in
Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage diente der
VERPA-Prüferarbeitsplatz.

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließlich Anhang
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Erkelenz sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie Anhang und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Erkelenz sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang
und Lagebericht. Die Ortliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die vorgenommene Beurteilung
bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Seite2o



Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

Nach der Beurteilung der Örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Erkelenz. Der
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Erkelenz und stellt die Chancen und Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.‘

Erkelen4, den 24.11.2014

Lothar J4nsen
Leiter der Örtlichen Rechnungsprüfung

Die Örtliche Rechnungsprüfung empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss sich
den Prüfbericht und den Bestätigungsvermerk zu Eigen zu machen. Der
Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 101 Abs. 7
GO NRW von dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unter Angabe
von Ort und Tag zu unterzeichnen.

Erkelen, den 24.11.2014

Lothar Jnsen
Leiter dd Örtlichen Rechnungsprüfung
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

9 Bestätigungsvermerk

»Die Örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss 2013, bestehend aus
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie den
Lagebericht der Stadt Erkelenz vom 03.07.2014 bis 24.11.2014 geprüft.

Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den
gemeinderechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen sowie den sie
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der
Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Erkelenz. Aufgabe der Örtlichen
Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine
Beurteilung über den Jahresabschluss einschließlich Anhang unter Einbeziehung der
Buchführung, der Inventur, des lnventars sowie der örtlich festgelegten
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach den Vorschriften des § 101 GO NRW und in
Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Als Arbeitsgrundlage diente der
VERPA-Prüferarbeitsplatz.

Die Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss einschließlich Anhang
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt Erkelenz sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie
die Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte
Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie Anhang und Lagebericht
überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und
der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt Erkelenz sowie die
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses einschließlich Anhang
und Lagebericht. Die Örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die vorgenommene Beurteilung
bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung der Örtlichen Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen
Vorschriften und den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Erkelenz. Der
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein

--
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Jahresabschlusses
2013 der Stadt Erkelenz

zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Erkelenz und stellt die Chancen und Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.‘

Erkelenz, den 04.12.2014

H.-J. Paffen
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

10 Anlagen zum Prüfbericht

Anlage 1 Jahresabschluss (Bilanz) zum 31.12.2013

Anlage 2 Anhang mcl. Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und
Rücksteilungsspiegel

Anlage 3 Lagebericht
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Jahresabschluss (Bilanz) zum 31.12.2013

Anlage 1





Jahresabschluss 2013

Bilanz zum 31 .1 2.2013

Bezeichnung 31.12.2013 Vorjahres- Bezeichnung 31.12.2013 Vorjahres-
zahlen zahlen

AKTIVA

1. Anlagevermögen PASSIVA

1.1 Immaterielle 107.23003 125.756,36 1. Eigenkapital
Vermögensgegenstände

1.2 Sachanlagen 1.1 Allgemeine Rücktage 190.277.261,11 195.359.406,10

1.2 1 Unbebaute Grundstücke u. 1.2 Sonderrücklage 1.627.051.56 1.637.424,56
gr.stücksgl. Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 54.866.53871 55.619.504.64 1 3 Ausgletchsrücktage 11.472.847,73 6.760.581,72

1,2.1,2Ackerland 2.035.189,22 2.875.179.19 1,4Jahresüberschussi J -580.779,37 -3.110.459,80
Jahresfehlbetrag

1.2.1.3 Wald, Forsten 546468,57 543.468,87 Summe Eiger.kapitai 202796411,03 203,646.952,58

1.2.1.4 Sonstige unbebaute 3.247,256,29 3.265.333,55 2. Sonderposten
Grundstücke

Summe unbebaute Grundstücke 60.685.453,09 62.303.486,55 2.1 für Zuwendungen 80.324.644,62 75.642.673,33

1,2.2 Bebaute Grundstücke u. 2.2 für Beiträge 37.833.42B,05 39.961 .189,90
grundstücksgleiche Rechte

1.2.2,1 Kinder‘ und 7.502.995,39 7.496.891,08 2.3 Iürden 736.413,16 979.464,88
Jugendeinrichtungen Gebührenausgleich

1.2.2.2 Schuten 60.482.384,15 63.365.055,85 2.4 Sonstige Sonderposten 224.242,99 217.115,78

1.2.2,3 Wohnbauten 3.333.001,24 4.714.776,79 Summe Sonderposten 119.118.728,85 119.500.446,89

1,2.2,4 Sonst. Dienst-, Gesch.- 46.557.346,95 47,648,629,52 3. Rückstellungen
u.a. Betriebsgebäude

Summe Bebaute Grundstücke u. 117.575.727,73 123.225,353,24 3.1 Pensionsrückstetlungen 35.799.084,00 34.467.009,00
grundstücksgleiche Rechte

1.2.3 tnfrastrukturvermögen 3.2 Rückstellungen für
Deponien und Altlasten

1.2,3.1 Grund und Boden des 25.525,66598 25.406.369,04 3.3 lnstandhallungsrück- 4.954,707,74 3.440.076,19
In trastru ktuwe rm ög en s stet lungen

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 821.772,21 - 851.952,10 3.4 Sonstige Rückstellungen 9.592.888,28 10.251.313,41

1.2.3.3 Gleisant. mit Summe Rückstellungen 50.346.680,02 48,1 58.398,60
Streckenausr. u.Sicherh anlagen

1,2.3,4 Entwässerungs- und 1.676.187,62 3.222.679,30 4. Verbindlichkeiten
Abwasserbeseitigungsantagen 41.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, 72.215.852.36 72.506.229.94 4.1 Anteihen
Plätzen, Verkehrsanlagen

1.2.3.6 Sonstige Bauten des 2.252.97 2.658.69 4,2 Verbindlichkeiten a.
Infrastrukturvermögens Krediten f. Investitionen

Summe Infrastrukturvermögen 100.441.731,14 101.989.589.07 4.2.1 von verbundenen
Unternehmen

1.2.4 Bauten aut tremdem Grund 1.052.905,96 1.110.272,84 4.2.2 von Beteiligungen
und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände. 45.365,80 45 365.80 4.2.3 von Sondervermögen
Kutturdenkmäter

1.2.6 Maschinen und techn. 1.988.073.43 2.196 084,32 4.2.4vomöflenttichen 2.833.049,90 880.653.22
Anlagen, Fahrzeuge Bereich

1.2.7 Betriebs- und 4.082.812,06 4.225.675.49 4.2.5 vom privaten 18.766.9B9,18 20.169.795,71
Geschättsausstattung Kreditmarkt

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, 7.095,615,34 5.860.450,30 Summe Verbindlichk. a. 21.600.039,08 21.050.448,93
Anlagen im Bau Krediten f. Investitionen

Summe Sachanlagen 293.267.684,55 300.956.577,61 4.3 Verbindt. a. Krediten z.
Liquiditätssicherung

1,3 Finanzanlagen 4.4 Verbindl. a.Vorg.,die
Kreditaufn. gleichkommen

1.3.1 Anteile an verbundenen 4.675.365,56 4.685,705,56 4.5 Verbindt. aus Lieferungen 1.046.533,25 861,408,45
Unternehmen und Leistungen



Jahresabschluss 2013

Bezeichnung 31.12.2013 Vorjahres Bezeichnung 31.12.2013 Vorjahres-
zahlen zahlen

1.3.2 Beteitgungen 990.793,31 990793,31 4.6 Verbindl, aus 658.34471 752.51 1,50
Transferleislungen

1.3.3 Sondervermögen 37.421.530,74 37.421.530,74 4.7 Sonstige 3.237.687,01 5.124.961,70
Verbindlichkeiten

1.3.4 Wertpapiere des 234.206,43 234,206,43 Summe Verbindlichkeiten 26.542.604,05 27.789.330,58
Anlagevermögens

1.3.5 Ausleihungen 5. Passive 8.464.578,49 8392.471,68
Rechnungsabgrenzung

1.3.5.1 an verbundene 46.019.336.76 46.019.336,76 SUMME PASSIVA 407.269.002,44 407.787.600,33
Unternehmen

1.3.5.2 an Beteiligungen

1.3.5.3 an Sondervermögen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Summe Anlagevermögen 382.716.147,38 390.433.939,77

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs• u.
Betriebsstoffe, Waren

2,1,2 Geleistete Anzahlungen

2.2 Forderungen u. sonstigen
Vermögensgegenstände

22.1 Öfl.rechtl. Ford. u. Ford.
aus Translerlstg.

2.2.1.1 Gebühren 492.733,08 469.576,89

2.2.1.2 Beiträge 388.644,32 350105,64

22.1.3 Steuern 7.740.284,70 6.675.500,98

2.2.1.4 Forderungen aus 519.046,55 175.266,14
Transferleistu ng en

2.2.1.5 Sonstige ölt, rechtlichen 3095.454,86 2.016.303,94
Forderungen

Summe Öff .rechtt. Ford. u. Ford. 12.236.163,54 9,686.753,59
aus Transferleistungen

2.2.2 Privatrechtliche
Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten 825.945,82 696.792,83
Bereich

2.2.22 gegenüber dem
öffentlichen Bereich

2.2.2.3 gegen verbundene
Unternehmen

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

2.2.2.5 gegen Sondervermögen 2.937.642,53

Summe Privatrechtliche 3.763.588.35 696.792,83
Forderungen

2.2.3 Sonstige 1.293.833,31 473.757,84
Vermögensgegenstände

Summe Forderungen u. sonst. 17.293.555,20 10.857.30426
Vermögensgeg en stände

2.3 Wedpapiere des
Umlaufvermögens

2.4 Liquide Mittel 3.040.564,55 2.356.590,53

Summe Umlaulvermögen 20.334.149,75 13.213,894,79

3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4.218.705,31 4.139.765,77

SUMME AKTIVA 407.269.002.44 407.787,60033
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Stadt Erkelenz

Anhang

für das Haushaltsjahr 2013

A. Vorbemerkungen

Nach der Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Phvatwirtschaft ausgerichteten
öffentlichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Erkelenz und der damit
verbundenen Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 ist dies bereits der siebte
Jahresabschluss nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Zum 01.01.2007
wurden die vorhandenen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und
Rechnungsabgrenzungsposten) erstmals vollständig erfasst und bewertet. Bei der Erfassung und
Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen einerseits
die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zur Anwendung. Die Sonderbestimmung des § 57 der
Gemeindehaushaltsverordnung zur Korrektur von fehlerhaften Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz durfte
bis einschließlich zum Jahresabschluss 2010 angewandt werden. Am 28.09.2012 trat das 1. NKF
Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Kraft, dessen Regelungsinhalte in Erkelenz grundsätzlich erst ab
2013 zur Anwendung kamen. Lediglich die Regelung zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage mit den
Jahresüberschüssen aus den Jahren 2007 bis 2009 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum
Jahresabschluss 2012 durch den Rat bereits für das Jahr 2012 beschlossen.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2013

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.
Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden.
Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag
bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte nach
Wiederbeschaffungszeitwert gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten. Das ab 2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten bewertet.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschafftings- bzw. Herstellungskosten vermindert um
planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

3. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die
privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum
Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel
ersichtlich.

4. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen
ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte lnvestitionspauschalen und zweckgebundene
Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung
des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

6. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche
erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung
bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet. Einzelheiten sind aus
dem als Anlage 4 beigefügten Rückstellungsspiegel ersichtlich.
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7. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.
Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus
dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

8. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene
Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das
Haushaltsjahr 2013 (Anlage 1 zum Anhang).
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um
planmäßige Abschreibungen angesetzt worden (siehe Erläuterungen zu B. Nrt‘). Die Festlegung
der Nutzungsdauern orientiert sich an den Abschreibungssätzen der Stadt Erkelenz. Grundlage
hierfür ist die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebene Abschreibungstabelle
für Kommunen. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Aus Vereinfachungsgründen wurden in einzelnen Bereichen der Betriebs- und
Geschäftsausstattung Festwerte mit 50 % der Anschaffungskosten gebildet. Sie werden im
Jahresabschluss mit insgesamt T€ 1015 berücksichtigt (Schulbereich T€ 535, Kindergärten T€
333, FeuerwehrT€ 125, Mehrzweckhallen T€ 22).

Der Wert der Anlagen im Bau beträgt zum 31.122013 insgesamt T€ 7.096 Nachfolgend werden
die Anlagen im Bau, deren Wert T€ 100 übersteigt, aufgeführt:

H 06020101 Erweiterung KG Adolf-Kolping-Hof T€ 178

H 06020601 Erweiterung KG Am Hagelkreuz T€ 233

E 12018001 lmmerath Umsiedlungsstandort T€ 1.786

E 12018002 Borschemich Umsiedlungsstandort T€ 1.675

S 08010001 Sportanlagen Borschemich (neu) T€ 306

S 08010003 Herrichtung der Ersatzflächen
(Aschenplatz) Westpromenade T€ 126

E 12010049 GIPCO II westl. Teil T€241

H 03030001 Umbau- und Erweiterung ERKA-Halle,
Europaschule T€ 1.055

H 03040005 Umbau- und Erweiterung ERKA-Halle,
Cusanunsgymnaium T€ 1.057

E 12010046 Baugebiet Schuldng T€ 106

E 1201005 Katzem, Zum Eichhof T€ 106

Vom Wahlrecht gem. § 33 Abs. 4 GemHVO wurde Gebrauch gemacht. So werden
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten
wertmäßig den Betrag von 410€ ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt
werden können und einer Abnutzung unterliegen als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst
und im laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand gebucht. Vermägensgegenstände unter
60 € ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht.
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2. Die Anteile an verbundene Unternehmen bestehen aus:
- alleiniger Gesellschafter der Kultur GmbH

Die Bewertung der Kultur GmbH in Höhe von T€ 177 erfolgte in Abstimmung mit einem
Wirtschaftsprüfer anhand der vorhandenen Sachwerte.
Walter und Elfriede Meyer-Stiftung
Die Walter und Elfriede Meyer-Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Stadt
Erkelenz dar (T€ 1.627). Das Stiftungsrecht lässt es nicht zu, dass die Stadt Stiftungsvermögen
für ihre Zwecke in Anspruch nehmen kann. Diese Nutzungsbeschränkung erfordert, dass dem
zweckgebundenen Vermögenswert auf der Aktivseite eine entsprechende Beschränkung auf
der Passivseite der Bilanz folgt. Gemäß Vermögensrechnung 2013 erfolgte eine Verminderung
in Höhe von T€ 10.

- alleiniger Gesellschafter an der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Die Bewertung (T€ 26) erfolgte nach dem Ertragswertverfahren.

- Kommanditistin an der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (GEE)
Die Bewertung (T€ 2.845) erfolgte nach dem Ertragswertverfahren.

3. Die Beteiligungen betreffen:

- Gesellschafteranteil von 4,125% an den Kreiswerken Heinsberg
Die Anteile der Stadt Erkelenz an den Kreiswerken Heinsberg werden zwar als Beteiligung
i.S.v. § 271 HGB qualifiziert. Da jedoch diese Beteiligung aufgrund der geringen Bedeutung
nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen ist ( 116 GO), wird die Beteiligung gern. § 55
Abs. 6 Satz 2 GemHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (965 T€).

- Gesellschafteranteil von 10 % an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis
Heinsberg mbH (WFG)
Es erfolgte eine vereinfachte Bewertung gem. § 55 Abs. 6 Satz 2 GemHVO, da der Anteil der
Stadt Erkelenz an der Wirtschaftsförderung für den Kreis Heinsberg für den Kreis Heinsberg
eine Beteiligung darstellt, die nach § 116 Abs. 3 GO nicht in den Gesamtabschluss einbezogen
und mit ihrem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden kann. So wird der
Gesellschafteranteil von 10,87 % (T€ 26) in die Bilanz eingestellt.

4. Als Sondervermögen wurde der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz ausgewiesen. Bei der
Bewertung wurde die Eigenkapitalspiegelmethode zugrunde gelegt.

5. Die Wertpapiere des Anlagevermögens bestehen aus der Versorgungsrücklage nach dem
Bundesbesoldungsgesetz.
Die Bewertung erfolgt in Höhe der bisher erworbenen Fondsanteile, Gemäß Realisationsprinzip
dürfen Gewinne nur dann ausgewiesen werden, wenn sie am Abschlussstichtag tatsächlich
realisiert worden sind. Als Realisationszeitpunkt gilt im Regelfall der Zeitpunkt der
Leistungserbringung. Dieser tritt erst mit dem Verkauf der Fondsanteile ein.

6. In den sonstigen Ausleihungen sind die Stille Beteiligung an der NW und das
Gesellschafterkapital am Gemeinnützigen Bauverein in Höhe der jeweiligen Einlagen bewertet und
ausge\Mesen.

7,
8. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Auf Forderungen, bei denen ein Insolvenzantrag gestellt worden ist, wird grundsätzlich eine
Einzelwertberichtigung von 90 % vorgenommen. Die Erhöhung bei der Summe aller Forderungen
von ca. 6,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, ergibt sich insbesondere aus der Erhöhung der
Steuerforderungen von ca. 1,06 Mio. €‚ aus der Erhöhung der sonstigen öffentlich-rechtlichen
Forderungen von ca. 1,08 Mio. € und insbesondere aus der Erhöhung der Forderungen gegen
Sondervermögen (Abwasserbetrieb) von ca. 2,94 Mio. €. Im Vorjahr bestand hier noch eine
Verbindlichkeit gegenüber dem städt. Abwasserbetrieb. Die Gebührenforderungen erhöhen sich
geringfügig um 23 T€ und die Beitragsforderungen um 39 T€. Bei den Transferforderungen ist eine
Steigerung von 344 T€ festzustellen. Die ‚privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten
Bereich‘ erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 129 T€. Bei den sonstigen
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Vermögensgegenständen ist schließlich eine Erhöhung um 820 T€ zu verzeichnen. Diese ist
insbesondere darauf zurück zu führen, dass Ackerlandflächen, die nicht dauerhaft im Besitz der
Stadt verbleiben sollen, ins UmlauNermögen umzubuchen sind.

9. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Einnahmekassen und Guthaben bei Kreditinstituten
ausgewiesen.

10. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Zuwendungen der Stadt Erkelenz an die
Kultur GmbH für den Bau der Stadthalle (T€ 2.038). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der
Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Weiterhin
betragen die Landeszuwendungen an freie Träger für den Bau von Kindertagesstätten T€ 1.631.
Außerdem werden die Beamtenbesoldung (T€ 230) für Januar 2013, der Umlagebeitrag an die
Rheinische Versorgungskasse (T€ 110) sowie sonstige geleistete Auszahlungen. die
Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 (T€ 210) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2013 T€ 190.277 (vgl. auch die
Erläuterungen zum Punkt 3 ‚Ausgleichsriicklag&).

Die Allgemeine Rücklage hat sich seit dem 31.12.2012 wie folgt entwickelt:

Stand 3112,2012 198.359.406,10€

Zuführung der Jahresüberschüsse der Jahre 2007—2009
in die Ausgleichsrücklage (sh. Ratsbeschluss vom 18.12.2013) .1. 7.822725,81 €

Verrechnung gem. § 43 GemHVQ mit der allgemeinen Rücklage 1. 259419,18€

Stand 31.12.2013 190.277.261,11€

Im Rahmen des 2013er Jahresabschlusses sind erstmalig nach der Neuregelung des § 43
GemHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von
Vermögensgegenständen nicht mehr ergebniswirksam darzustellen, sondern unmittelbar mit der
allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Für 2013 bedeutet dies, dass die Erträge(+) /Aufwendungen
(-) folgender Finanzvorfälle unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind:

Veräußerung unbebaute Grundstücke und ähnliche Rechte 86.319,40

Abgang unbebaute Grundstücke und ähnliche Rechte -10.806,94

Veräußerung bebaute Grundstücke und ähnliche Rechte 709.218,26

Abgang bebaute Grundstücke und ähnliche Rechte -1.060.250,59

Abgang Infrastrukturvermögen +10.285,80

Veräußerung Infrastrukturvermögen 0,00

Veräußerung Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen +3.448,58

Abgang Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen 0,00

Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) +3,170,01

Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) -803,70

Verrechnung gern. § 43 GemHVO: -259419,18
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2. Die Sonderrücklagen betragen zum 3112.2013 T€ 1.627 Hierbei handelt es sich um die
passivische Beschränkung der Verrnögensmasse der rechtlich selbstständigen Walter und Elfriede
Meyer-Stiftung (Siehe Erläuterungen zum Punkt 2 der Aktivseite).

3. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2013 insgesamt 11.472.84773 €. Sie wird sich jedoch
nach erfolgtem Ratsbeschluss zum Ausgleich des diesjährigen Fehlbetrages in 2013 um
580.77937 € auf 10,892.06836 € reduzieren.

Gemäß den Regelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Verbindung mit dem
Ratsbeschluss vom 18.12.2013 wurden die Jahresüberschüsse der Jahre 2007 bis 2009 der
Allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Unter Berücksichtigung der rückwirkenden Zuführung der Jahresüberschüsse der Jahre 2007 -
2009 hat sich der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 wie folgt verändert:

Bestand zum 31.12.2012: 6.760.581,72€

Entnahme zum Ausgleich des
Jahresergebnisses 2012: -3,110.459,80 €

Zuführung der Überschüsse
der Jahre 2007-2009 nach
dem NKFWG 7.822.725.81 €

Bestand der Ausgleichs
rücklage zum 31.12.2013: 11.472.847,73€

4. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 581 resultiert aus der Ergebnisrechnung für das
Haushaltsjahr 2013. Er verbessert sich gegenüber dem geplanten Ergebnis um T€ 1.151.

5, Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die zweckgebundene Zuweisungen und die
Investitionspauschalen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten
Anlagevermögens. Die Ermittlung der Sonderposten für Zuwendungen wurde pauschal anhand
von durchschnittlichen Zuwendungsquoten auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt. Der
„Vom-Hundert-Anteil‘ wurde bei der Ermittlung gem. § 56 Abs. 5 GemHVO des ansetzbaren
Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des
Vermögensgegenstandes zugrunde gelegt. Ab 2007 geflossene Zuwendungen werden mit ihrer
tatsächlichen Höhe angesetzt und dem jeweiligen Anlagegut einzeln zugeordnet und entsprechend
aufgelöst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens.

6. Die Erfassung des Sonderpostens für Beiträge resultiert im Wesentlichen aus dem
Baugesetzbuch (BauGB) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Ermittlung der
Sonderposten für Beiträge wurde anhand von durchschnittlichen Betragsquoten auf der Grundlage
von Stichproben durchgeführt. Der „Vom-Hundert-Anteil“ wurde bei der Ermittlung gern. § 56 Abs.
5 GemHVD des ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten
Zeitwertes des Verrnögensgegenstandes auf der Grundlage von Stichproben zugrunde gelegt. Ab
2007 geflossene Beiträge werden mit ihrer tatsächlichen Höhe angesetzt und dem jeweiligen
Anlagegut zugeordnet und entsprechend aufgelöst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der
Abnutzung des bezuschussten Vermögens.

7. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhaltet Gebührenüberschüsse der
Abfallentsorgung (T€ 736). Gemäß § 6 Abs.2 KAG sind Kostenüberdeckungen innerhalb der
nächsten 4 Jahre auszugleichen. Bis zum Ausgleich sind Überdeckungen als Sonderposten in der
Bilanz auszuweisen.
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5. Die Sonstigen Sonderposten beinhalten das Vermögen der Becker-von-Berg-Stiftung (T€ 224).
Bei dieser wurden durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung
der Stadt Erkelenz als Eigentum übertragen. Die Stadt Erkelenz darf nur in Übereinstimmung mit
dem Stifteswillen darüber verfügen. Diese Nutzungsbeschränkung erfordert, dass dem
zweckgebundenen Vermögenswert auf der Aktivseite eine entsprechende Beschränkung auf der
Passivseite bei den sonstigen Sonderposten der Bilanz folgt.

9. Die Pensionsrückstellungen wurden durch die Rheinischen Versorgungskassen auf der Basis
eines versichewngsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2013
angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt
Erkelenz (T€ 27.761) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€
8.038). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richifafeln von Prof. Dr. K.
Heubeck nach dem Stand 2005 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu
Grunde. Berücksichtigt wurden das rechnungsmäßige Pensionierungsalter mit 65 bzw. 67 Jahren
und dem Anpassungsfaktor.

10. Die lnstandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger
kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Es wurde vom Passivierungswahlrecht gem. § 36
Abs. 3 GemHVO Gebrauch gemacht. Alle Maßnahmen für die lnstandhaltungsrückstellungen
gebildet wurden, werden voraussichtlich 2014-2017 durchgeführt.

Entwicklung der lnstandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013:

Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01.01.2013 nahme Auflösung 31.12.2013

€ € € €

Erneuerung Heizkessel Johannismarkt 000 0,00 58.000,00 58.000,00
‘ 17-Rathaus

FWGH Matzerath: Ern. Heizung- 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00
Umstellung Gas

3. FWGH Matzerath: Ern. Sanitärbereich 30.500,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00

7 Nysterbachschule Lövenich: 80.000 00 -75.670,42 -4.329,58 0,00 0,00
Erneuerung Dach Verwaltung
Nysterbachschule Lövenich: 0 OD 0,00 0,00 40.000,00 40,000,00
Erneuerung äußerer Sonnenschutz

6
Nysterbachschule Lövenich: 0 OD 0,00 0,00 6.252,60 6.252,60

. Zimmerarbeiten
.. Nysterbachschule Lövenich 000 0.00 0,00 16 192,74 16.192,74
‚‘ Dacharbeiten

8
Grundschule Gerderath. 50.000,00 0,00 0.00 0,00 50.000.00

‘ Erneuerung Dach

Grundschule Gerderath.
40.000 00 0,00 0,00 0.00 40.000,00

‘ Ern. Außentoiletten

10 GS Erkelenz-Mitte: 0,00 0.00 0,00 150.000,00 150.000,00
‘ Ern. Heizzentrale

.

GS Erkelenz-Mitte: 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
‘ Ern. Regelzentrale
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Stand Inanspruch- Zuführung Stand
0101.2013 nahme Auflösung 31.12.2013

€ € € €

12. Franziskusschule: Ern. Fenster 2+3. BA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

13 Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule: Ern,
32.000,00 0, 000 0,00 32.000,00

‘ Dach Turnhalle

Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule: Ern.
85.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000,00Duschen Turnhalle

Astrid-Lindgren-Schule: Ern. Dach
50.000,00 0 0,00 50.000,00

‘ einschl. Dämmung
16. GS Hetzerath: Ern. Fenster 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

GS Keyenberg: Ern. Dach einschl.
120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00Dämrung -‚

GS Kückhoven: Ern. Dach einschl,
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55,000,00Dämmung

GS Schwanenberg: Ern. Dach 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
‘ Umkleide+Turnhalle

20. GS Schwanenberg: Ern. Außentoiletten 60.000,00 0,00 0,00 10.000,00 70.000,00

GS Schwanenberg: Ern. Duschen
70.000,00 0,00 0.00 30.000,00 100.000,0021. Turnhalle

GS Schwanenberg: Ern.
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,0022. Fenster÷Türen+Umkleide

GS Houverath: Ern. Dach einschl.
42.000,00 0.00 0,00 0,00 42.000,00

24 GS Houverath: Ern. Außentoiletten 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50,000,00
‘ Hauptschule Erkelenz:

1,292,15 0,00 -1,292,15 0,00 0,00
‘ Ern. Siehtschutzrollos

26 Hauptschule Erkelenz:
45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

‘ Ern. Dach Turnhalle
‘JE Europaschule: Ern. Fassade/Fenster 1.

0,00 0,00 0,00 500.000,00BA (im Vorjahr aufgeteilt auf + 2. BA)

28
Europaschule: Ern. Dachabdichtung 1.

65.000,00 -55,058,09 -9.941,91 0,00 0,00
‘ BA

Europaschule: Ern. Fassade/Fenster
0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1,000.000,003.+4.BA

3ft Europaschule: Dachsanierung 0,00 0,00 0,00 59.130,42 59.130,42

31 Cusanus-Gymnasium:
152.865,54 0,00 0,00 0,00 152.865,54Erneuerung Dach Atrium und Verwaltung

32
Cusanus-Gymnasium:

45.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 20.000,00Abbruch Baracken

Cusanus-Gymnasium:
33. Erneuerung Dach, Turnhallen und 78.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000,00

Außentoiletten

34 Cusanus-Gymnasium:
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00

‘ Ern. Fenster Turnhallen+Umkleide

35 Cusanus-Gymnasium.
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Ern. Dach Bauteil C
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Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01012013 nahme Auflösung 31122013

€ € € €

36
Cusanus-Gymnasium: 5500000 1 000 000 000 55.000,00
Ern Kesselanlage

37 Cusanus-Gymnasium: 20.000,00 -17.161,83 -2838,17 0,00 0,00
Ern Lüftung Chemieräume

Cusanus-Gymnasium: 3.559,24 -3.542,84 -16,40 0,00 0,0038. Gerüstbauarbeiten —____________

39
Cusanus-Gymnasium. 5043769 0.00 0,00 0,00 50.437,69

• Metallarbeiten

40 Cusanus-Gymnasium. 40.469,53 -34.352,19 0,00 0,00 6.117,34
. Fassadenarbeiten

‘7 Cusanus-Gymnasium: 68.694,64 -68.694,64 0,00 0,00 0,00
‘ Dachsanierung

42
Cusanus-Gymnasium. 0,00 0,00 0,00 89,791,13 89.791,13

. Fassadenarbeiten
Ccrnelius-Burgh-Gymnasium: 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

. Brandschutzmaßnahmen

44 Ccrnelius-Burgh-Gymnasium: 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
‘ Ern. Schulhof

45 Cornelius-Burgh-Gymnasium: 3.082,89 0,00 -3.082,89 0,00 0,00
Sanitärarbeiten

Pestalozzischule: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,0046. Erneuerung Dach Altbau

Pest&ozzischule: 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
Erneuerung Dach Altbau (2. BA)

“ Pestalozzischule: 45.000,00 -45.000,00 0,00 0,00 0,0048. Ern. Fenster Nordfassade
“ Pestalozzischule: 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00‘ Ern. Duschen, Außentodetten

‘j Leonhardskapelle: 8.413,46 -7.178,86 -1.234,60 0,00 0,00
Bodenbelag

51
Haus Spiess. 0,00 0,00 0,00 86.500,00 86.500,00

‘ Ern. Dach Hauptgebäude
Haus Spiess: 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

‘ Ern. Außenanstrich
KG Adalf-Kolping-Hof: 0,00 0,00_L 0,00 13.354,07 13.354,07
Heizungsarbeiten

KG Adolf-Kolping-Hof: 0,00 0,00 0,00 5.201,61 5.201,61
‘ Sanitärarbeiten

KG Qerather Mühlenfeld:
3.750,31 0,00 -3.750,31 0,00 0,0055. Außenanlage

KGWestpromenade: 25.000,00 0,00 -15000,00 0,00 10.000,0056. Dämmung Kellerdecke

KG Gerderath: 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000:00
Dämmung Speicher Altbau

58.
KG Granterath: 3.761,58 0,00 -3.761,58 0,00 0,00
Heizungsanlage
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Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01.01.2013 nahme Auflösung 31.12,2013

€ € € €

““ Sportumkleide Gerderaih:
4.72186 -4.349,06 -372,80 0,00 0,00lngenieurleistung

Turnhalle Gerderath:
Ern. Dach 34 Anteil 25.000,00 -22.093,23 -2.906,77 0,00 0,00

61 Turnhalle Gerderath:
Ern. Hallenfußboden 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

62. Turnhalle Holzweiler:
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Ern. Dach einschl. Dämmung

Hallenbad Gerderath‘
Ern Dach %Anteil 25.000,00 -19.428,45 -5.571,55 0,00 0,00

64 Hallenbad Gerderath:
Ern. Sanitärbereich 60.000,00 000 0,00 0,00 60.000,00

65 Hallenbad Gerderath:
‘ Dämmung Fassade der Umkleide 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

66 Asylantenwohnheim Bellinghoven:
. Abbru6harbeiten 0,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

‘E‘ Asylantnwohnheim Oerath:
Abbrucharbeiten 0,00 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

68. Unterkunft Neuhaus:
24.000,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00Sanierung Sanitäranla9en

69. Unterkunft Neuhaus:
10.000,00 0,00 0,00 70.000,00 80.000,00&nierun von 16 Wohneinheiten

70. Instandhaltungsrückstellung Kriegsgräber 18,872,84 -1.567,89 0,00 0,00 17.304,95
FHH Erkelenz-Mitte:71. Ern. Dachabdichtung 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Z‘ FHH Er,elenz-Mitte: Ern.
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00Heizungsregelung

MZG Matzerath:
25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Erneuerung Dach Altbau und Dämmung

MZG Matzerath:
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00Erneuerung Außenputz mit Dämmung

MZG Katzem (alte Schule):
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00Ern. Dachstuhl, OG-Decke u. Eindeckung

76 MZG Katzem (alte Schule):
0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00Ern. der Dacheindeckung_(2._BA)

MZG Kückhoven:
Erneuerung Hallenfußboden 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00

MZH
Dacheindeckung 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00

MZH Kückhoven:
0,00 0,00 0,00 6.059,65 8,059,65Erneuerung Sportboden

80. MZH Gerderhahn:
Ern. Flachdach Halle 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

81 MZH Gerderhahn:
. Dacheindeckung 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

82. MZH Golkrath:
12.000,00 0,00 0,00 0,00 12,000,00Ern. Dach 1. Erweiterung

83 MZH Golkrath:
Ern. Dach Umkleide 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10,000,00
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Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01.01.2013 nahme Auflösung 31.12.2013

€ € € €

MZH Hetzerath: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
• Ern Dacheindeckung

85
MZH Hetzerath. 45.00000 0,00 0,00 0,00 45,000,00
Ern. Duschen und Toilette

MZH Granterath: 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Ern. Dacheindeckung

87
MZH Granterath: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

‘ Ern. Außentoiletten

MZH Schwanenberg: 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
Ern._Dach_Umkleiden

89
MZH Schwanenberg: 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
Ern. Duschen_und_Toiletten
MZG Haizweiler (AJIe Schule). 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.00
Ern._Dacheindeckung

91
MZH Houverath. 21.000,00 0.00 0,00 0.00 21.000,00
Ern. Dach einschl. Dämmung

92
MZG Geneiken (Alte Schule):

22 000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00
Ern. Dacheindeckung

‘ MZG Geneiken (Alte Schule): 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
‘ Ern. Außentoiletten

MZH Houverath. 12.654,46 -12.654,46 0,00 0,00 0,00
‘ Erneuerung Duschen

3.440.076,19 491.751,96 -103.098,71 2.109.48222 4.954.707,74

11. Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in
Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten sind:

Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01.01.2013 nahm&Auf- 31,12,2013

lösung
€ € € €

Rückstellungen für Pitersteilzeit 2.948.213,33 141.949,68 0,00 2.806.263,65

Urlaubsrückstellungen 490.040,30 30.084,87 0,00 459.955,43

Überstundenrückstellungen 76.455,13 0,00 12.052,02 88.507,15

Sonstige Rückstellung PeisonaiauMnd - LoB 280.000,00 0,00 70.529,23 350.529.23

Rückstellungen Prüfung GPA 52.222,25 0,00 25.000,00 77.222,25

Drohverlustrückstellungen 5.299.806,57 0,00 0,00 5.299.806,57

sonst. Rückstellungen 914.075,83 479.471,83 0,00 434.604,00

Rückstellungen Prozesskoste,hsiko 190.500,00 114.500,00 0,00 76.000,00

10.251.313,41 766.006,38 107.581,25 9.592.888,28
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Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen werden fortgeltende Ansprüche der tariflich
Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im Rahmen der Altersteilzeitregelung berücksichtigt. Hierbei
wurden die im Jahr der Beschäftigungsphase erworbenen Ansprüche auf Zahlung eines
Beschäftigungsentgeltes während der Freistellungsphase in die Rückstellungen eingebracht. In die
Urlaubsrückstellungen wird nicht in Anspruch genommener Urlaub des laufenden Jahres eingestellt.
Gleiches gilt für die am Biianzstichtag bestehenden Uberstunden- und Gleitzeitguthaben. Sie sind ebenfalls
über die Bildung einer Uberstundenrückstellung zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung wurden die
Bediensteten in unterschiedliche Beschäftigungsgruppen eingeteilt und diese mit der jeweiligen
durchschnittlichen Vergütung von Beschäftigungsgruppen bewertet. Die sonstige Rückstellung
Personalaufwand wurde gebildet für Aufwendungen aus der leistungsorientierten Bezahlung (Lob) i.H.v.
4.000€, die erst Ende April 2014 für den Zeitraum vom 01.01.2013 - 31.12.2013 zurAuszahlung gelangen
sowie aufgrund einer anhängigen Klage gegen die Kürzung bzw. Nichtgewährung einer
Besoldungserhöhung der sogenannten Hochgehälter, für die eine Rückstellung in Höhe von 66.529,23 €
gebildet worden ist.

Die Drohverlustrückstellung wurde gebildet, weil ein Gewerbesteuerschuldner gegen den
Steuermessbescheid geklagt hat. Das Finanzamt hat in diesem Fall die Aussetzung der Vollziehung
angeordnet. Wird der Klage stattgegeben, droht der Stadt Erkelenz möglicherweise ein Verlust der
kompletten Forderung. Es bestehen demnach die Notwendigkeit und der Bedarf hierfür eine Rückstellung
zu bilden und diese in der Bilanz anzusetzen. Gegenüber der zum 31.12.2012 vorgenommenen Bewertung
haben sich in 2013 keine Änderungen ergeben.

Im Rahmen einer Betriebsprüfung hat sich herausgestellt, dass die für den Bäderbetrieb in Vorjahren
gebildete Gewinnrücklage wohl nicht aufwandsreduzierend anerkannt wird. Hierfür wurde bereits zum
31.12.2012 eine Rückstellung in Höhe von 549.233,00 € gebildet. Gem. Bescheid vom 23.01.2014 des
Finanzamtes Erkelenz sind nun für die Jahre 2009-2012 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in
Höhe von 434.604,00€ zu zahlen. In dieser Höhe ist zum 31.12.2013 eine entsprechende Rückstellungen
in die Bilanz einzustellen bzw. die bereits zum 31.12.2012 gebildete Rückstellung um 114.629 € zu
reduzieren.
Die Rückstellungen Prozesskostenrisiko wurden aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren gebildet. Im
ungünstigsten Fall muss die Stadt Erkelenz Kosten in Höhe der jeweiligen Streitwerte tragen.

12. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine besondere
Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 3
beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

13. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen hauptsächlich vereinnahmte
Friedhofsgebühren für Nutzungsrechte an Gräbern, die Erträge in Folgejahren darstellen (T€
6.228). Der Abgrenzungsbestand von Landeszuwendungen, die für den Bau von
Kindertagesstätten vom Land gewährt wurden und die an die freien Träger ausgezahlt werden
(Vgl. Ausführungen ARAP auf der Aktivseite) beträgt nunmehr 1.631 T€. Daneben liegen noch
weitere, kleinere passive Rechnungsabgrenzungsposten von insgesamt 606 T€ vor.
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Übersicht über das Vermögen, Kapital und Schulden
% der Bilanz-

31.12.2013 summe
Aktiva
Immaterielle Vermögensgegenstände 107 0,03
Sachanlagevermögen 293.268 7201
Finanzanlagen 89341 2194
SUMME ANLAGEVERMÖGEN 382.716 93,98
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.293 424
Liquide Mittel 3.041 075
SUMME UMLAUFVERMÖGEN 20.334 4,99
Aktive Rechnungsabgrenzung 4.219 1,03

SUMME AKTIVA 407.269 100,00
Passiva
Eigenkapital 202.796 49,79
Sonderposten 119.119 29,25
Rückstellungen 50.347 12,36
Verbindlichkeiten 26.543 6,52
Passiva Rechnungsabgrenzung 8.464 2,08
SUMME PASSIVA 100,00

III. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

GrundsteuerA 278
Grundsteuer B 6.323
Gewerbesteuer 18.342
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.907
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.364
Sonstige Vergnügungssteuer 668
Hundesteuer 254
Familienlastenausgleich 1 .778

45.914

2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres setzen sich wie folgt
zusammen:

T€
Schlüsselzuweisungen 8.197
Allgemeine Zuweisungen Land 121
Zuweisungen und Zuschüsse 6.816
Ertrage aus der Auflösung von Zuwendungen 2.128

17.262



3. Bei den sonstigen Transfererträgen (1.694 T€) handelt es sich u.a. um den Kostenersatz für
soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in den Produktbereichen 05
‚Soziale Hilfen“ und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (268 T€). In 2013 wurden daneben
erstmalig Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre 2007
bis 2012 geleistet (1.426 T€). Dies erklärt den Anstieg der sonstigen Transfererträge im
Vergleich zum Vorjahresergebnis 2012.

4, Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (9.041 T€) betreffen Verwaltungsgebühren
(658 T€), Benuftungsgebühren (5.932 T€) und Erträge aus den Auflösungen von
Sonderposten für Beiträge und des Sonderpostens für den Gebührenausgleich (2.451 T€).

5. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (539 T€) enthalten Mieten und Pachten (306 T€),
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (155 T€) und sonstige privatrechtliche
Leistungsentgelte (78 T€).

6. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Erträge von insgesamt 3,335 T€
erzielt. Hierunter fallen u.a. die Erstaffungen des Landes für Flüchtlinge, die Erstattungen der
UVG- Leistungen, die Erstattungen von Jugendhilfeaufwendungen von anderen Gemeinden
und Gemeindeverbänden und die Personal- und Sachkostenerstaffungen vom Städt.
Abwasserbetrieb. Die Mehrerträge liegen im Wesentlichen in der Erstattung von vorgeleisteten
Jugendhilfeaufwendungen begründet.

7. Im Haushaltsjahr 2013 wurden sonstige ordentliche Erträge erzielt, deren
Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:

T€
Konzessionsabgaben 2.201
Erstattung von Steuern 530
Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden 647
Bußgelder u.a. 143
Säumniszuschläge u.dgl. 426
Stundungs- und Aussetzungszinsen 7
Erträge aus Ersatzvornahmen 21
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen 791
Sonst. nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 3
Andere sonst. ordentl. Erträge 197

4.966

8. Das Jahresergebnis für 2013 bei den aktivierten Eigenleistungen beträgt 374 T€.

9. Der Personal- und Versorgungsaufwand von 21.925 T€ des Haushaltsjahres 2013 entfällt
mit 3.269 T€ auf Beamtenbezüge, mit 15.481 T€ auf Gehälter (einschließlich Beiträgen zu
Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung), mit 1,334 T€ auf Beiträge zu
Versorgungskassen für Beamte, 426 T€ auf Beihilfe (Beschäftigte 260 T€ und
Versorgungsempfänger 166 T€) und mit 61 T€ auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zur
Auffüllung von Rückstellungsbeständen. Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur
Pensionsrückstellung für die Beamten dienten die standardmäßig von der Rheinischen
Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Berechnungen. Die Zuführungsbeträge betrugen
insgesamt T€ 1.354, die ausschließlich für Beschäftigte (352 T€ für Pensionen, 32 T€ für
Beihilfen) und für Pensionäre (755 T€ für Pensionen, 193 T€ für Beihilfen, 22 T€ für sonstige
Versorgungsaufwendungen) aufgebracht wurden.
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10. Die Zusammensetzung der Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2013 zeigt die
folgende Aufstellung:

T€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 1.989
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 398
Bewirtschaftung der Grundstücke und bau!. Anlagen 745
Bewirtschaftung - Energie - 1.814
Bewirtschaftung - Reinigung - 1.003
Haltung von Fahrzeugen 355
Unterhaltung der Geräte 334
Anschaffung von Geräten 60 -410 EUR 219
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 79
Aus- und Fortbildung 141
Lernmitte! nach dem Lernmittefreiheitsgesetz 299
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 5.053
davon:
Verpflegungs-Aufw. in Schulen u. Kindergärten T€ 221
Kostenanteil Straßenentwässerung T€ 1.478
Abfallgebühren us. T€ 1,958
Sonst. Verw, u. Betriebsaufwendungen T€ 1.396
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 201

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 4.997
davon:
Aufwendungen EDV und Software T€ 792
Schülerbeförderungskosten T€ 1 916
Aufwendungen offener Ganztag T€ 1.170
Abfallentsorgung u. Beseitigung Sondermüll T€ 678
Ubr. Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen T€ 441

17.627

11. Die bilanziellen Abschreibungen (7.606 T€) umfassen einmal die Abschreibungen auf das
Sachanlagevermögen (7.533 T€) als auch die Auflösung von geleisteten Zuwendungen für
investive Maßnahmen (73 T€).

12. Die Transferaufwendungen 2013 (34.674 T€) setzen sich wie folgt zusammen:

T€
Zuweisungen und Zuschüsse 4.950
Sozialtransferaufwendungen 6.111
Gewerbesteuerumlage 1.367
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 1.328
Kreisumlage 20.429
Krankenhausinvestitionsumlage 489

34.674
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13. Im Jahre 2013 wurden folgende sonstigen ordentlichen Aufwendungen geleistet.
T€

Sonst. Personalaufwendungen 36
Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 296
Mieten und Pachten 289
Leasingkosten 75
Sonst. Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme v. R.u.D. 628
Geschäftsaufwendungen 542
Steuern, Versicherungen 2.079
Zuschreibung Sonderposten 14
Erstattungen für lfd. Tätigkeiten 480
Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen 678
Verfügungsmittel 2
Fraktionszuwendungen 27
Repräsentationen 22
Ehrungen u,ä, 12
Zuführung sonst. Rückstellungen 2.134

7.314

14. Den maßgeblichen Anteil an den Finanzerträgen (6.452 T€) haben die Zinserträge sonstiger
inländischer Bereich mit T€ 3.791 und die Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen sowie öffentlicher Sonderrechnungen mit 2.646 T€. Die übrigen Zinserträge
betragen 15 T€,

15. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt 1.012 T€.

16. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 sind keine Ermächtigungsübertragungen von
Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW vorgenommen worden.

17. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 werden keine Ermächtigungsübertragungen von
Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW vorgenommen.

IV. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Bestände der liquiden Mittel, die sich aus den Buchungen in der Finanzrechnung ergeben.
haben sich in 2013 wie folgt entwickelt:

Bevor die einzelnen Kontengruppen genauer betrachtet werden, sei an dieser Stelle auf folgende
Besonderheiten hingewiesen, die die Nachvollziehbarkeit der nachfolgenden Äußerungen
erleichtern:

• In 2012 wurden Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen für Investitionen
von 2.260.649,79 € gebildet. Deren Abwicklung in 2013 wird an späterer Stelle
dargestellt.

• Ebenso sind in 2012 zahlungswirksame Ermächtigungsübertragungen für Kredite
nach § 86 Abs. 2 GO NRW von insgesamt 2.000.000€ gebildet worden.

• Die zuvor erläuterten Summen sind zusammen mit den Ansätzen in der Spalte
„Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2013“ in den jeweiligen Zeilen mit
aufgeführt. Daneben bietet die seit dem 01.01.2011 eingesetzte Software
0newsystem kommunal - lnfoma“ auch den Komfort, dass die
Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO in einer separaten Spalte in der
Gesamffinanzrechnung dargestellt werden. Diese Option wurde aus Gründen der
Übersichtlichkeit auch in 2013 gezogen.
Wie an späterer Stelle detailliert zu ersehen ist, wurde von den
Ermächtigungsübertragungen von insgesamt 2.260.649,79 € ein Betrag von



0

941.478,50 € in Anspruch genommen. 1.172.734,68€ wurden im Laufe des Jahres
2013 in Abgang gesetzt bzw. eingespart und 146.436,61 € wurden weiter nach
2014 übertragen, Rechnet man die übertragenen Auszahlungsermächtigungs
übertragungen als auch die Einzahlungsermächtigungsübertragungen aus 2013
sowie die darauf entfallenden Inanspruchnahmen aus den in der Finanzrechnung
aufgeführten Zahlen heraus, ergeben sich in den Zeilen 17, 23 und 30 bis 38
folgende Ergebnisse:

Bezeichnung ... Ansatz des Ist-Ergebnis des Vergleich
Nr. — Haushaltsjahres Haushaltsjahres Ansatz/ist
17 Saldo aus lfd. Verwaltungs

tätigkeit (9 und 16) — 1.275.064,00€ 1.340.504,00€ 65.440.00 €
23 Einzahlungen aus

lnvestitionstätigkeil — 8.335.91 1,00€ 8.254.678,78 € -81.232,22€
30 =Auszahlungen aus

1WS0!tiiDisi1 9.785.911,00€ 5.501.885,96€ -4.284.025,04€
31 =Saldo aus Inves

titionstätigkeit (23 und 30) — -1.450.000,00€ 2.752.792,82€ 4.202.792,82€
32 =Finanzmiltelüberschuss/

fehlbelrag (17 und 31) — -174.936,00€ 4.093.296,82€ 4.268.232,82€
33 +Aufnahme und Rückflüsse

von Darlehen — 3.750.000,00€ — 1.200.000,00€ -2.550.000,00€
34 +Aufnahme von Krediten

zur Liguiditätssicherung — 12,000.000,00 € 0,00 € -12.000.000,00 €
35 -Tilgung und Gewährung

von Darlehen — 3.753.000,00€ 2.660.265,34€ -1.092.734,66€
36 -Tilgung von Krediten zur

Liguiditätssicherung — 12.000.000,00€ 0,00€ -12.000.000,00€
37 =Saldo aus der

Finanzierungstätigkeit — -3.000,00€ -1.460.265,34€ -1.457.265,34€
38 =Anderung des Bestandes

an eigenen Finanzmitteln
(32 und 37) -177.936,00€ 2.633.031,48€ 2.810.967,48€

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber seine im § 38 Abs. 2
GemHVQ NRW gestellten Forderungen nur rudimentär in den von ihm vorgeschriebenen
Mustern umgesetzt hat. Die Erfahrungen der letzten 7 Jahre haben jedoch gezeigt, wie aufgrund
der vorgenannten Aufstellung unschwer ersichtlich, dass die Umsetzung in jflr tabellarischen
Darstellung einfach zu komplex und damit zu unübersichtlich werden würde. Es bleibt daher nur
die Möglichkeit, der im § 38 GemHVO geforderten Aufstellung durch die Darstellung in
verschiedenen Nebenrechnungen nachzukommen.

Nun aber zur Erläuterung des eigentlichen Ergebnisses der Gesamtflnanzrechnung:

1. Wie oben erläutert, werden die aufgeführten Abweichungen also zur Summe aus der
Summe der Haushaltsplanansätze und der Summe der Ermächtigungsübertragungen
dargestellt.
Zunächst einmal ist festzustellen, dass beim Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ein
Überschuss von 1.341 T€ erzielt wurde. Gegenüber der Planung entspricht dies einer
Verbesserung um 65 T€.
Dabei konnten geringere Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 3,052 T€
erfreulicherweise durch geringere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 3.117 T€
mehr als kompensiert werden.
Die Veränderung bei den Einzahlungen ergeben sich rechnerisch durch geringere
Einzahlungen von 5.389 T€ bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, von 73 T€ bei den
„öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten“ und von 478 T€ bei den „Sonstigen
Einzahlungen‘. Denen stehen Mehreinzahlungen von 20 T€ bei den „Zuwendungen und
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allgemeinen Umlagen» €‚ von 1094 T€ bei den »sonstigen Transfereinzahlungen“, von 143
T€ bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten“, von 1.009 T€ bei den
»Kostenerstallungen und Kostenumlagen“ sowie von 622 T€ bei den »Zinsen und sonstigen
Finanzeinzahlungen» gegenüber.
Auf der Auszahlungsseite sind insbesondere Minderauszahlungen bei den »Auszahlungen
für Sach- und Dienstleistungen“ von 1 .993 T€ zu verzeichnen. Daneben liegen noch
Minderauszahlungen von 218 T€ bei den »Personal- und Versorgungsauszahlungen“, von
359 T€ bei den »Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen», von 155 T€ bei den
»Transferauszahlungen“ sowie von 392 T€ bei den »Sonstigen Auszahlungen“ vor.
Daneben haben sich noch Liquiditätsverbesserungen durch einem verbesserten Saldo
aus der Investitionstätigkeit von 5.522 T€ ergeben. Diese lassen sich als Ergebnis von
verringerten »Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 5.603 T€ als auch als
Konsequenz aus geringeren »Einzahlungen aus Investitionstätigkeit“ von 81 T€ herleiten.
Demgegenüber lässt sich beim »Saldo aus Finanzierungstätigkeir eine Verschlechterung
von 1.457 T€ feststellen. Diese »gute Verschlechterung“ lässt sich insbesondere darauf
zurückführen, dass Kreditaufnahmen nicht im eingeplanten Umfang aufgenommen werden
mussten bzw. zusätzliche Tilgungsleistungen erbracht werden konnten.

Unter dem Strich bleibt festzuhalten, dass in 2013 gegenüber der Planung eine erfreuliche
Liquiditätsverbesserung von 4.130 T€ bei den eigenen Finanzmitteln erzielt werden konnte.
Bei den gesamten liquiden Mitteln ergibt sich u.a. daraus resultierend gegenüber dem
Stichtag 31.12.2012 zum 31.12.2013 eine erfreuliche Verbesserung von 684 T€ auf
3,040.56455 €.

Die Finanzrechnung betrachtet aber nicht nur die eigenen Finanzmittel, sondern auch die
Entwicklung des Bestandes an fremden Finanzmitteln, Fremde Finanzmittel sind solche
finanziellen Mittel. die die Kommune ifir einen Dritten verwaltet oder die sie aufgrund
eines Gesetzes für einen Dritten zu vereinnahmen und zu verausgaben hat. Bei beiden
Varianten sind erwirtschaftete Überschüsse aus diesen Mitteln an den/die Drillen
abzuführen bzw. getätigte Vorleistungen vom Dritten zu erstatten. Hinsichtlich der eigenen
Finanzmiffel unterscheiden sich diese insbesondere dadurch, dass sie nicht im
Haushaltsplan aufgeführt und geplant werden, sondern zum Teil in gesonderten Plänen
dargestellt werden, respektive ungeplant bewirtschaftet werden.
Bei der Stadt Erkelenz fallen darunter der Städtische Abwasserbetrieb Erkelenz, dessen
Ein- und Auszahlungen kontenmäßig von der Stadtkasse abgewickelt werden sowie
insbesondere Mittel des Kreises Heinsberg, der sich bei der Zahlbarmachung der
verschiedenen Hilfearten nach dem SGB ebenfalls der Stadtkasse bedient.
Zum Ende des Jahres betrug der Bestand an fremden Finanzmitteln insgesamt 4 T€.
Mithin hat der städtische Haushalt zum 31 .12.2013 noch in dieser Höhe in 2014 an Dritte
weiterzuleitende Mittel in der Kasse. Daneben wies der Bestand aus der Bewirtschaftung
der Mittel des Städtischen Abwasserbetriebes einen positiven Saldo aus. Dieser betrug
2.937 T€ (31.12.2012: -74 T€), so dass der Gesamtbestand, der zum 31.12.2013 für Dritte
verwaltet wurde. 2.941 T€ betrug. Die 2013er Finanzrechnung wurde aus Gründen der
Klarheit und Nachvollziehbarkeit wie in den Vorjahren um die Zeilen 39 a und 39 b
erweitert. Beide Zeilen stellen die Veränderung der ForderungNerbindlichkeiten gegenüber
dem Städtischen Abwasserbetrieb dar. Dadurch wird gleichzeitig erreicht, dass die in Zeile
41 ausgewiesenen »liquiden Mitteln» sich nun 1:1 auf der Aktivseite der Bilanz wiederfinden
- weitergehende Erklärungen als auch Nebenrechnungen werden dadurch entbehrlich.
Unter Berücksichtigung der Vorjahre ergibt sich insgesamt bei den Beständen aus
(eigenen und fremden) Finanzmitteln ein (Netto-)Saldo von 5.974 T€. Abgebildet wird
dieser Betrag aufgrund der NKF-Vorschriften in der Bilanz zum 31.12.2013 als Summe aus
den liquiden Mitteln (T€ 3.040), Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb (2.938 T€ -
siehe Bilanzposten »Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen“) sowie
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (Teilbetrag von 4 T€ aus den »Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen» von 658 T€).
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2. Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen aus 2012 gern. § 22 GemHVO NRW

Es konnten nach den seinerzeit aktuellen gesetzlichen Vorschriften,
Ermächtigungsübertragungen von zahlungswirksamen Aufwendungen, also Auszahlungen,
als auch von Auszahlungen für Investitionen vorgenommen werden. Diese wurden in 2013
wie folgt abgewickelt:

2.1 Für zahlungswirksame Aufwendungen! also in den Fällen, in denen Aufwand gleich
Auszahlung ist, wurden in 2012 keine Ermächtigungsübertragungen nach § 22 GemHVO
NRW gebildet.

2,2 Abwicklung von Ermächtigungsübertragungen 2012 gem. § 22 GemHVO NRW für

investive Auszahlungen:

Enntohtigungs.
Nr. Auftragssachkonlo Bezeichnung 1 abgerechnet Ersparnis! Nach 2014

In 2013 In Abgang . zu Uberingen
-aus 2012

Teilflnanarechnung 010600 Zeninie Dienste

1 001060001 Mobliar Maschinen, Fahrzeuge 41 0€ 3444.21 3 33168 11 2.53 000

Te)iflnanzrechnung
Organieatlonsangeleganhalten und
lechnikuntentützte Inronnllonevora,beltung

2 6011 00012 Einzelansohsffungen unter 10000€- EDV 408025 000 0,00 4 08026

3 6011 00026 Software Logo Data 556700 0,00 556700 000

£ 601100332 1 VN Server und, Ernoruntung und Oaienr.grsuon 32 i 1074 32 119.74 000

5 001130001 Erwerb von Gwndstucken und Getauden 571 734 13 7051.57 004 742 83 000

Teilfinarmechnung 021500 Gefaiuvnsbwehr und Gefahrenvorbeugung

5 H02150002 Neubau FWGH Sorschem:os (neu) 740453 1 56540 2 235.81 360332

7 602157010 Tan3sa!araeugTLF 2-3/43 SL 2-3 320,03 000 1 001.01 1931893

Teilfinanrechnung 030101 Grundschule,,

6 603010001 Aznsd‘aafftjng unter ID 000€ Grwldsc1rden 1037541 982631 546.60 0-00

9 H03010007 E&ter,ang Lrstse.Henset-Sznuie 1272355 234765 002 1037500

Teiiflnannchnung 030102 Hauptachulen

10 602023001 .—.saoatungen 10 000 0-3 € Hauo‘schute 5 037,96 5032,00 506 000

Telifinannechnuag 030103 Realschule

11 603030001 Anschaffungen 1000000€ Europaschuie 5 037.98 3 198.13 1 639.85 0,00

Teiiflnanzrechnung 030104 Gymnasien

12 H03040001 Brandschulzmaßnahmen Cuaanua Gymnastum 33,698,63 0,00 33 696.83 000

13 803040003
Ansobatlungen c ‚000000€ Comcltus.Surgh- 6,700,00 3 269.46 3,430,54 000
Gymnasium

Teilflnanznohnung 060202 Tageseinrichtungen und Tageapflege

Auszahlungen für den Erwerb von beweghchem 5 00514 4 368.35 636,79 0,0014 606020501 Anlagevermögen Kindergarten Gerdereth
Auszahlungen für den Erwerb von beweghchem

2 250,31 2 250,31 0,00 0,8°15 806020801 Anlagevermögen Kindergarten Buscherhot

16 006020603 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 3 429,92 3 429,92 0,00 0,00
Anlagevermögen Kindelgellen Buerbterhof U3

17 806021603 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem II 386.55 9 949,55 1 437,01 0,00
Anlagevermögen 70 Weslpromenade u3

18 H06021701 Kindergarten immeraih (neu) 32 286,97 1240391 10 333,87 9849,19

Telifinanarechnung 050302 Einrichtungen der Jugendarbeit

19 806030202 Spielgeraie für Spreiplatze ‘410€ 6 423,47 5 423,47 0,00 0,00

20 506030203 Spiel- und Bolzplau immerae, (neu) 759,28 474,39 284,59 000

Teiiflnanzrechnung 080100 BereItstellung und Betrieb von Sportanlagen

21 N06010001 Umeteide tymenin (neu) 672953 0 €0713 48526 4 637,12

22 608010031 1 SpfliaD Immeraln (neu) 305683 305683 000 000

23 h26010005 i Tumintele rn,mera:n(neui 102,101,60 47 104,21 3804825 16251 3

Teifflnanzrechnung 030300 Bereitstellung und Seldeb von Bidem

24 505030001 [ Aunsctaffur.gen Sc.nwimmbader 5 730 06 1 274 04 4 469 22 0 00

25 ff08030001 [ Neubau ERKA-Bad 295 80651 25529,18 271 279,33 000
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Ermac3tgungs-
abgered‘nel Ersparn:o Nach 2014Nr uiiragasaU*cn1o Eezethnun; ubenragung

)n 2013 in Abgang-z‘juOenragen

28 H00330003 Neubau ParkOtait ERV-8ad 571280 1 477.97 423413 0 0‘2

27 508020604 Herate)(ung AtZor ar1ager. ERKA.6a0 147 698 92 12902623 1567059 3006 CO

TelIfln.nuechnung 120101 StnRen, Wege, Platze,,, Brocken u. Tunnel

26 9)2010017 S(rnO2r4meuerJr.g Rcsenatra2e 57242 57041 000 000

29 012010618 SoasenemeLer.ml GjcxJ.ut-Siratiz 726 47.25 000 000

20 912010027 5t‘aOanemeterng Gra(-Re,ra:0.St,a‘Ze 106 471 65 9395556 2 515 000

31 El 2010029 St‘atOenemeuerrg Bemnari.H3M-Swa1uo 3743400 2581036 1 62364 000

32 1201 0033 EracI;eBung Parkweg SlraRenbau 6 092,45 4 33573 1 75372 000

33 01201 0048 ErkeLenz Slelbner Sb,ße (St Pochua Weg: 55541.78 6000000 ‘ 000 5 54, 78

34 01201 3001 Matzerath. Schwarzer Weg 72 465,49 3637906 3406643 000

35 01201 6002 ßorschemrch, UmaiedIungoaIandOll 340 834(4 340 1 34,14 0.00 000

36 7120)0015 Kre(overkehr Tenholtor StraSe 7.610.64 2 923,73 466691 000

Tellfinanarochnung 1 20200 Verleehreanlagen

37 612029000 Nie Stadileie .Offenl(iche s)rar>anbeteuch‘ung 5.000,00 1 173,10 3 826.90 0.00

36 T12026000 UmaLed(ungastandorl (mnorath 2597664 0.00 25 976.64 000

Tellfinanzrechnung 130100 ÖffentlIches Grün

39 613010006 Grinordnung Emmome, (not) Ii 917,46 0.00 OßO II 917.46

Tellllnanzrechnung 130200 Natur u. Landschaft

40 513020003 Oko(og. AusgLeich Immerau, (not) 15 200.00 0,00 0.00 15 200,00

41 513020004 Landacllaftapark im S(ah,es‘ 2 561,25 1 39741 0,60 1.153.84

Tollfinenznchnung 130500 Frledhöle

41 513050002 Fdedhof Dorocnem)ch (neu) 3 417,68 3 417,68 000 000

Tollflnanzrochnung 150202 Mehnweckgebäude

43 [116020202 MZH Oorachem)di (neu) 57545.01 19 921,72 1098880 26636,40

44 Ml 5020203 Veminaräume )mmerali (neu) 4511,23 4 040,82 11770 352,71

45 H 15020204 Kaiserese) )mmerath neu) 141.239,18 19 516,06 10691463 1360649

Summen: 2.260,649,79 041.478,50 1.172.734,St 146.430,01

3. Abwicklung der Übertragung aus Kreditermächtigungen gern. § 86 Abs. 2 GO NRW

Es wurden aus 2012 insgesamt Kreditermächtigungen von 2.000.000 € beim
Produktsachkonto 160200.692800 nach 2013 übertragen. Diese wurden im Jahr 2013
auch in voller Höhe in Anspruch genommen.

4. Bildung von Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 GernHVO NRW

Nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und
Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die
Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Vor dem Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung hat der Rat der Stadt Erkelenz am
25.09.2013 einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Nachfolgende Ermächtigungsübertragungen wurden somit gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO
NRW in Verbindung mit dem Ratsbeschluss vom 25.09.2013 im Jahr 2013 gebildet:

4.1 Für Aufwendungen werden in 2013 keine Ermächtigungsübertragungen gebildet.

4.2 Für konsumtive Auszahlungen wird im Jahr 2013 eine Ermächtigungsübertragung gebildet:

080300344200 - Kapitalertragsteuer BgA „Bäderbetrieb“ - in Höhe von 434.604 €
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Im Rahmen der Betriebsprüfung hat das Finanzamt am 29. Juli 2013 angekündigt, dass in

2013 insgesamt 525563,99 € an Kapitalertragsteuer für die Jahre 2008 - 2011

nachzuzahlen seien. Aufgrund der Ankündigung wurde dieser Betrag am 25.09.2013

überplanmäßig durch den Rat der Stadt bereitgestellt. Die endgültigen Bescheide zu

diesen Sachverhalten sind jedoch erst am 24.01 .2014 ergangen und schließen aufgrund

eines zwischenzeitlichen schriftlichen Einwandes gegen die Höhe der Nachforderung mit

einer zu zahlenden Summe von 434.604 € ab. Eine Bereitstellung im Haushaltsplan 2014

war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Auf die Ergebnisrechnung 2014 ‘wfrkt sich diese Übertragung nicht aus. In der

Finanzrechnung 2014 führt diese Übertragung bei Inanspruchnahme zu einer

Verschlechterung der liquiden Mittel.

2

3

4

5

8

7

8

4.3 Für investive Auszahlungen werden im Jahr 2013 nachfolgende Ermächtigungs

übertragungen gebildet:

4t lItT ZU
überingen Eachtlgungs- Emiächllgtmgs•

aus di,
Nr. Auflrg>saoh5onto BnelcMung

Ermlchtlgungs•
OberftaglIng ubenragungen Erlaulerungen

aus 2013 Insgesamt
Übertragung

au, 2012

- aIeDIenst

1 Lieferuni Sofa für Sesored,unosraum Amt 51 0.00 819.91 519.91 Ab-wcktunn laufendes Ceochaft
Tetinnanzolan 010500

601 060001

Tellffnanzplan 011000

601100012

Tellnnanzolan 011 301

CDI 130001

Tellnnaniplan 021500

H02150002

H02 150004

002157002

Tellflnanzptan 030103

Organlaatlonsangelegenhelten und technik.
unterstützte Intonnatlonaveratbellung

Einzetanschaffungon < 10.000 €

Grundstücks und Gebäudeverwaltunn

Erwerb und Verkauf von Gwndatucicen und
Gebauden

Gefahrenabwehr und Gefahrenvotteugung

FWGH Oorschemtch neu

Enichtuno Feuerwehroeraoe Vene .Bereicr,

Gerate. Algemein. Anschaffungen >410€

Tanklöschlahrzeug TLF 20140 SL

Staffel LFIO/6 Verwaltung

Realschule

4 080,26

0.00

3 603,32

0.00

0,00

0.00

17 633,00

400 000.00

0,00

10.201,62

9.302,16

260. 595 .66

648.55

72 313.28

21.913,28

400,000,00

3.603.32

10, 201 .62

9 302 16

72 313,86

43 038 20

upfade Software Alda (5 0 auf 6 0),
Erstellung Datenbank für das Adress
und Ausweffungepoltal, Eraatzbe
achaffuns Bearner Sitzunoasaal

602 157010

602157011

19.318,99

0,00

279 914.65

648,55

Abwicklung laufendes Geachaft

Abwickluno offener Auftrale

Abwickluno offener Auftraqe

AtwUCung offener Auftrage
(Emchlung Sirene Gerderhahn)

Ersalzüeuo‘affung Tanklöschfahrseug
TLF 20140 St.

Rechnung lur Desdintlung
Feuerwehffahrzeug

1 Teilflnanzolsn ooioi 1 Gmndsthulsn 1
9 1 603010001 1 Anr.aff.nlen ratten 10000€ Gmncscrtu:en 1 006 1227070 1887970 1 Abwcktuno o‘fenerAuftaoe

o 1 ff33010007 1 Ero.w-reruroLu 85 Henael 10 275,90 1 10 375 90 1 Abw,ck‘wtc offener Luftra,e

1 Teilfinanzolan 030102 1 HALIDtSChLden 1 1
1 1 H03020003 Kaurtachude Erkelenz, E;nbau e;nea Aufzugs 0 03 5-3 900,00 - 50 ‘000 90 Verscfuebung Maonahmer,beg:r.n natur

2014

12

13

14 t

ff03030001

503039301

603030009

Umbau-u Erwetl.ErEa- HalteAnteI
Eumoaschule

Anacnafftsnoen u 10000€ 9uronasuIe

Sc.‘Je-nrdi.fursq tnfonmal‘k Eutaschu!e

000

D.00

43 038 20

5.40212 540212

Abwoktung offener Auftrage

AswcJ,luno offener Autaze

Aawrckrung offener Aufirane

Tellflnanzplan 030104 Gynnuslen

15 633040001 Alnocuraffungen 10000€ Cusanue.Gymnas.un 0,93 25,751.62 28 751,62 Atwtcktuno offenerAunrage

16 633040003 Msien e 10900€ Ccme!.us‘Bu‘gn- 090 3,531.25 3 £31.25 A2rrckftasg offener Auffrage
Gvrnnasum
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17 ff03040005

l8 503040017

r niterna
übertragen

aus der
Em,schffgungs. Enn4chttgungs-

Nr. Aragssachkonto Bereichnung
E1chtIgungs.

übegung üflngungen EriIemngen
aus 2013 InsgesamtÜbertragung

aus 2012

Tellilnanwlan 0602

Ig

Umbau.u.EMeI‘teroErta.Haite.AbtsilI0.O0Cuaanut.Gymnasium

508020101

20

Schuteinnchtung Bioloqiemum - Cusanus-Gym.

ff06020101

21

Teoeaeinrlchtunqen u. Taaeaofleae

006020601

22

Anschaffunoen >410€ KG A -Kl-lot

7231406

ff06020601

0.00

23

Erwaiteruno u. Umbau KG AdOII-KOIO1nO-Hct U

906020801

111.806.18

72,314,06

Auszaht < 10006€ KG Am Hagetkreuz

24 005020805

Abwicklung offener Auftrage

111 806.18

3

0,00

Erwettemno u. Umbau KG Am Naoetkreuz

006021201

0,00

Auszahl c 10000€ KG BuIcheffiol

7. 32 0 .00

Abwicklung offener Aufirage

8 9. 537 ‚95

0 00

Emeucnjng Spietgemt KG Ousclierffof

26

7,32000

506021101

17

20 000,00

89 537.96

0,00

Aut:ahun3 13000€ KG Oaudicf

Abwtckluno offener Auftraae

805021201

0,00

30 729,66

20 00Q00

26

Abwickluno offener Aufütoe

006021001

2613,45

0,00

29

30 72965

Aus:ahiurO 10060 € KG Venreln

908011701

Verschiebung Ma5nehmenbegrnn nach
2014

12 000,00

2 613,45

Aus:ah:uno 10 020 € KG Kücklroven

Abwtckluna offener Aufirtle

ff56021701

3001358

12060,00

Abwickluna offener Aullraoe

Ans20aftun9en >l0 € Kcmb 7ageeennonrung
Wesr pnomen sIe

1301358

Teilfin.n,nlan 010100

KG Immerern neu

Abschanunoen 410 Euro KG Immerats-neu

Verschiebung Nannahmonbeg‘nn nach
2014

0,02-

ff00010001

921.35

21 505010203

6 000 00

0 00‘

33

921 25

Abwlcküng offener Aufirage
A2aziaOun04n dIe u‘sprur3!:un liii 2013

-cr00 sehen waren

3080 10003

34

4720c0

5 000.00

0 00

2ereltst.Itunn sand BetrIeb von Soofl.nlaoen

Umk!eide inmerem Neu

ff080 10005

A,c*lodurro offener Auftrage

9 549 19

8 000 00

4 700 00

verscmetuno der Fjarr.ahme nacr. 2314

Hemchrung de Smatz1lachen (Aschenffalzl

000

Kunstrasenolatz Sciewansnberg

35

-‘

8 000 00

Tellnnanzotan 050300

Verschiebung 0er Maonanme nach 2014

Tumhaoe lmmerath Neu

£58030004

952939

4 63T 12

Verscheuurooer Malunahrse nach 2014

AtwrtCuno tautender Ot1rzoe

0,00

Beraltalelluno und Betrieb von Badem

flifinanzpIan 120101

0,00

36

3259361

fferatenuno Auoenanlaoen ERIKA-Bad

T12010003

38 .251, 13

463712

3 997,03

-————

1
3? 59351

37

Atwickisr- offener Auttragr

0.00

712010004

3 99703

StraSen. Weoe. fl8tzen. Brücken Tunnel

AraIckung offener Auftrage

38

Notdtangente 3. OauabtdlnjtI

16 25113

3 00000

712010005

AN6cklunq offener Auftrage

Tellilnanaptan 150200 Mehizweckgeblude 149 III 5020202 MZH Borschemich Neu 26 635.40 0,00 26 63540 Abwicklung laufender AulIrage

50 ff15020203 Vereinsraume lmmeralh Neu 352.71 0.00 352.71 Abwicklung IaufenderAuhrage

51 ff15020204 Karsersaal Immeraih Neu 14,806,49 0,00 14,80649 Abwickiung IaulenderAutfraoa

Umbau ZOB II

Abwicklung offener Auftrage

39

0,00

732010006

40

3, 000, 00

0,00

Beaeib‘gung Bahnübergang Neuhaus!
Mennekmth

T12010016

Abwickfunu offener Auffraoe

41

25 50000

012010019

Kreiswirkehr Aachener Gewetteaw Sud

0,00

51-212-223

25 500,00

Kre eveillehr BruckatraSe

30 00000

0,00

511012046

44

30 000,00

—

511018001

Schluasveiwendunganachweis mrd erst
in 2014 oeorüff und aboeredlnet

65 000,00

Strasenem Kolberger SIraRe

0,00

SIfalanem. Memeirtle

65 000,00

Schluaavenvendunganachweia wird erst
In 2014 qeprüff und abqerachnet

50 000 00

0.00

Effeler: Stetner SaRe ISt Rochus gRegt

tmneraz, Lftlais&.siosatandon

60 00000

Schluasvenwendunganachwetn wird erst
in 2014 ceohitt und aboerechnet

30 000 00

0 00 9 236 30

30 00000

ScnlussverwendungsnachweIs wird oral
In 2014 oeorüff und eboerechnet

5 541,75

1 Tellflnanzobn 1 20200 Verkehnanboen

5 521 78

25

Tetafinaniolan 130100

9 236,30

002

513010025

Sch[uaaverwen dungan achmeis wird erst
in 2034 gernff und abgerechnet

0 00

45 512020022 Saugte V112 Schutong westt. Friedhof 0,00 15 809,93
0ffentrche Beleuchtung

5541.78

es 552,27

Abwscltl ung cffener Auftrage

5541,79

ÖffentlIches Grün

iunz olfenerAufritge

37

Teltffnanzptan 130200

95 55247

5130 20003

C-njnorcnur,s im.memm Neu

AcwOrunl offener Auftrage

48 533020003

Abwz:uno offener Auffraoe

Natur tu. Landschaft

18 809,93

Ouctogrsuner Ausgleich Immeratb Neu

Landscj,atlspark Im Elather

AbwtcKOung offener Auftrage

—————.— : 0 00 II 917,45

1520000

1 15384

Ach.%rc,iunra offener AuIlraae

0 OD

0 00

15 200.00

1 163,84

Atv2ckLung cffrner Auftrage

Abwicklung offener Auftrage
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weflcr zu
übertragen

aus der
Ermächtigungs. Erm&htlgungs

Nr. Aufirageserhkonto Bezeichnung Em,ächelgungs-
Übertragung übedragungen Ehauiewngen

aus 2013 insgesamt
Übertragung

—

. auS 2012

T.Iinnsnzp(an 150300 St.&marketin,. 1
52 515033003 Wegwe;sung Radtcurenne 000 57.363.37 57.363.37 Fofliurutnlg der !fl 20‘ 3 teonnene.

Maßnatvne

Sunvuen: 146.430,61 l.72S.568,68 1.876.40529

5. Bildung von Übertragungen aus Kreditermächtigungen gern. § 86 Abs. 2 GO NRW

Es werden in 2013 insgesamt Krediterrnächtigungen
Produktsachkonto 160200.692600 nach 2014 übertragen.

6. Finanzierung der Auszahlungsermächtigungsübertragungen

von 1.450.000 € vorn

Als Saldo aus der Übertagung der Kreditermächtigung von 1.450.000€ und aus den zuvor
unter den Punkten 4 und 5 erläuterten Ermächtigungsübertragungen von insgesamt
2.310.00929 € ergibt sich ein Betrag von 860.009,29 €. Demgegenüber ist im
Haushaltsplan 2014 unterstellt worden, dass zum 31.12.2013 liquide Mittel von 2.178.655
€ vorhanden sind (vgl. 5. 50 des Haushaltsplanes 2014). Tatsächlich konnten aber zum
31.12.2013 liquide eigene Mittel von 3,036,985,55 € festgestellt werden (vgl.
vorhergehende Ausführungen zur Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2013), so dass
insbesondere diese erhöhten Liquiditätsbestände ebenfalls zur Finanzierung der zuvor
dargestellten Ermächtigungsübertragungen genutzt werden können.

7. Besonderheiten in der investiven Finanzrechnung

V. Sonstige Angaben

Siehe Ausführungen zum Punkt 5 unter V — Sonstige Angaben“ im nächsten Absatz.

1. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 weist den Sonderposten
„Müllabfuhr mit 909.416,17 € aus. Unter Berücksichtigung der
Jahr 2013 in Höhe von 415.000,00 € entsteht für das Jahr 2013
241.996,99 €. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich
31.12.2013 einen Bestand von 736.413,16 €. Gemäß § 6
Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen.

für den Gebührenausgleich
Rücklagenentnahme für das
ein Überschuss in Höhe von
5Müllabfuhr hat damit zum
Abs. 2 Satz 3 KAG sind

2. Beim Gebührenhaushalt ‚Straßenreinigung“ entsteht in 2013 ein Fehlbetrag in Höhe von
976,19 €. Unter Berücksichtigung der Vorjahre besteht insgesamt zum 31.12.2013 noch ein
Fehlbetrag von 16.518,60€.

3. Der Gebührenhaushalt „Friedhöfe“ schließt zum Ende des Haushaltsjahres 2013 mit einem
Fehlbetrag in Höhe von 85.117,36 € ab. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe weist somit zum
31.12.2013 einen Fehlbetrag von -15.068,65€ aus.

4. Aufgrund von in 2013 eingegangenen Verpflichtungen zur Leistungen für Investitionen in
künftigen Jahren (Verpflichtungsermächtigungen) ergeben sich in den folgenden Jahren
nachfolgend aufgeführte finanzielle Verpflichtungen:
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Konto Maßnahme Betrag

H03030001 Erweiterung und Umbau ERKA-Halle - Anteil Europaschule - 297.707€

H03040005
ERv&terung und Umbau ERKA-Halle - Anteil Cusanus-

298.707 €Gymnasium -

S08010004 Kunstrasenplatz Schwanenberg 195.000€

E12010040 Straßenbau - SL-Rochus-Weg - 44.839€

E12015005 Straßenbau - Zum Eichhof - 24.173€

GESAMT 860.426 €

5. Die Firma RWE-Power leistet für die Umsiedlung der Umsiedlungsstandode
Kostenerstattungen. Bisher wurden durch RWE-Power Kostenerstaftungen in folgender Höhe
geleistet

- Umsiedlungsstandort lmmerath 3.108.883,46€
- Umsiedlungsstandort Borschemich 2.349.54339 €
- Spiel- und Bolzplatz Borschemich (neu) 143.876,97 €
- Spiel- und Bolzplatz lmmerath (neu) 151.01073 €
- Sportanlagen Borschemich (neu) 24.41702 €
- Sportanlagen lmmerath (neu) 400,768,98 €
- Lärmschutzwallbegrünung Borschemich (neu) 88.584,11 €
- Grünordnung Borschemich (neu) 359.41522 €
- Grünordnung lmmerath (neu) 239.358,75€
- Friedhof Borschemich (neu) 637.156,91 €
- Friedhof lmmerath (neu) 535.980,56€
- Umsiedlungsstandort lmmerath - öffentl. StraßenbeleUchtung - 249.818,66€
- Umsiedlungsstandort Borschemich - öffentl. Straßenbeleuchtung - 145.471,45 €
- Ökologischer Ausgleich lmmerath (neu) 78.373,71 €
- Ökologischer Ausgleich Borschemich (neu) 16.017,96€
- Neubau Feuerwehrgertehaus Borschemich (neu) 273.198,83€
- Erweiterung FW-Gertehaus Kückhoven f. Immerath (neu) 173.993,15€
- Zwei-Gruppen-Kindergarten lmmerath (neu) 1.137.859,38€
- Neubau Sportumkleiden lmmerath (neu) 287.589,38 €
- Neubau Turnhalle lmmerath (neu) 1.360.019,44€
- Mehrzweckhalle, Bürgerräume - Borschemich (neu) 2.049.959,99€
- Vereinsraum lmmerath (neu) 120.329,37€
- Kaisersaal lmmerath (neu) 1.501.645,99€
- Neubau Friedhofshalle lmmerath (neu) 40.965,11 €
- Neubau Friedhofshalle Borschemich (neu) 40.965,10€

Durch die Neuerrichtung der Infrastruktur in den Umsiedlungsstandorten ergeben sich auch
künftig für die Stadt Erkelenz erhebliche finanzielle Verpflichtungen. Für die in den Vorjahren
gezahlten Zuschüsse haben sich wie in 2012 auch in 2013 in der investiven Finanzrechnung
bei den Konten 681100, 681700 und beim Konto 682350 Besonderheiten ergeben. Diese
Zuschüsse wurden entsprechend im Jahr der Zahlung in der Zeile 18 „Zuwendung für
lnvestitionsmaßnahmen“ vereinnahmt. Sie dienten einerseits als Ausgleich für die
Restbuchwerte von den entsprechenden öffentlichen Bauten in den alten Umsiedlungsorten
Borschemich, Immerath und Pesch und sollten andererseits auch als Zuschuss für die
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seinerzeit noch zu erstellenden Öffentlichen Bauten in Borschemich (neu) und lmmerath (neu)
verwendet werden. Da seinerzeit noch nicht feststand! welcher Anteil des Zuschusses auf den
Altbestand entfallen würde und welche Anteile der Zuschüsse den neuen Objekten zugeordnet
werden mussten wurden sämtliche Zahlungen in der Zeile 18 vereinnahmt. Aufgrund der
betriebsfertigen Herstellung der entsprechenden Gebäude in 2012 und 2013 konnte dieser
Prozess nun aber abgeschlossen werden und die seinerzeit in der Zeile 18 der
Finanzrechnung vereinnahmten Zuschüsse von RWE Power mussten von dieser teilweise
weggebucht und zur Zeile 19 „Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen“ für die
Restbuchwerte der Altanlagen umgebucht werden! Umgesetzt wurde dies konkret durch
Einzahlungsabgänge bei den Konten 681100 und 681700 sowie Einzahlungsanordnungen bei
den Konten 681700 sowie 682350. Unter dem Strich heben sich natürlich die Salden aus den
Einzahlungsabgängen und Einzahlungsanordnungen für diese Umbuchungen wie bereits in
2012 auch in 2013 wieder auf.

6. Leasingverträge bestanden in 2013 für die Anmietung der Diensffahrzeuge (ca. 13 T€), der
Kuvertiermaschine (ca. 4 T€), der Kopierer (ca. 7 T€) und der Hardware (PC, Bildschirme,
Drucker) der PC-Arbeitsplätze (ca. 51 T€).
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Erläuterungen

zu den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die dem
Hauptausschuss und dem Rat zur Kenntnis gegeben wurden. Darüber hinaus gab
es geringfügige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
die keine Kenntnisnahme durch den Rat erforderten.

- Haushaltsjahr 2013-

Lfd. Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Euro Euro Zustimmung

1 150400 544200 Kapitalertragsteueru. a. 000 31.650,00 17.10.2013

Gemäß Beschluss der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes vom 04.07.2013 zahlt die Kreissparkasse Heinsberg für
das Geschäftsjahr 2012 an ihre Träger erstmals eine Ausschuttung aus. Auf die Stadt Erkelenz entfällt ein Ausschüttungsbetrag
in Höhe von 200.000,— €. Die darauf entfallende Kapitatertragsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag) in Höhe von 31.650,--
€ ist nach dem Bruttoprinzip als Aufwand zu buchen.

Deckuno: Mehrerträge beim Produktsachkonto: 150400 465600
Sonstige wirtschaftliche Unternehmen - Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen 31.650,00 EUR

2 050303 733940 Leistungen nach § 4 50.000,00 19.703,49 18,12.2013
AsylbLG bei Krankheit u,a, + 21 (1) GemHVO 35.066,87

= 85.066,87

Infolge der gestiegenen Anzahl an Asylbewerbern (2012=42 Personen, 2013 bis Ende Nov. 2013 bereits 72 Personen) mussten
im Jahr 2013 vermehrt Leistungen nach § 4 AsytBLG bei Krankheit u.a. gewährt werden, Von den Mehrauszahlungen in Höhe
von 54.770,36 € konnten 35.066,87 € im Rahmen der Budgetierung nach § 21(1) GemHVO gedeckt werden. Die restlichen
19.703,49€ mussten überplanmäßig gem. § 83(1) GO NRW bereitgestellt werden.

Deckun: Mehreinzahlungen beim Produktsachkonto;
160100603100- Vergnügungssteuer- 19.703,49 EUR

3 010800 515100 Personalmanagement 154.84000 531.873,00 02.04.2014
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen

für Versorgungsempfänger -

Gemäß Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse sind insgesamt 1.332.075,00€ den Pensions- und
Beihilferückstellungen zuzuführen. Aufgrund einer damaligen Hochrechnung wurden 800.202,00€ Zuführungsaufwendungen
eingeplant.

Deckuna: Mehrerträge beim Produktsachkonto:
160100429100- Steuern, aflgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Andere sonstige Transfererträge - 531,873,00 EUR
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Lfd. Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Euro Euro Zustimmung

4 010800 507500 Personatmanagement 000 49.000,D0 03.04.2014
-Zuführung sonstige Rückstellungen-

010800 517500 Personalmanagement 0,00 21.529,23 03,04.2014
-Zuführung sonstige Rückstellungen
Vers org u ngs aufwendungen-

____________________

insgesamt: 70.529,23

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 sind Rückstellungen u a, für die sog. Höchstgehälter zu bilden. Die letzte
Tariferhöhung sah lediglich für die unteren Besoldungsstufen eine Ubernahme des Tarifabschlusses für die Tariflich
Beschaftigten vor. Die Besoldungsstufen All und A12 bekamen eine 1%ige Erhöhung. Ab A13 gab es keine Erhöhung. Beim
Land liegt dagegen eine Klage vor. Falls die Klage Erfolg hat, muss mit Mehraufwendungen in Höhe von 66.529,23€ gerechnet
werden. Dafür sind Rückstellungen zu bilden. Darüber hinaus ist eine Rückstellungserhöhung von 4000€ für die LOB
Leistungsentgelte durchzuführen. Für 2013 wurden ursprünglich 280.000€ eingeplant. In 2014 werden tatsachlich 284.000 €
ausgezahlt.

Deckung: Einsparung beim Produktsachkonto‘
010800514100- Personalmanagement - Beihilfen. Unterstützungsleistungen und
dgl. für Versicherungsempfänger - 70.529.23 EUR

lnstandhaltungsrückstellungen:

5 010600 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 58.000,00 23.04.2014
- Zentrale Dienste -

030101 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 332.445.34 23 04.2014
- Grundschulen -

030103 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 1.059.130,42 23.04.2014
- Europaschule -

030104 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 219.791,13 23.04.2014
- Gymnasien -

030105 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 35.000,00 23.04.2014
- Pestalozzischule -

040100 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 128,500,00 23.04.2014
- Kulturförderung -

060201 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 18.555,68 23.04.2014
- KG Adolf-Kolping-Hof.

080300 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 25.000,00 23.04.2014
- Bereitstellung und Betrieb von Bädern -

100602 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 70.000,00 23.04.2014
- Verwaltung und Betrieb Obdach -

100603 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 115.000,00 23.04.2014
- Verwaltung und Betrieb Unterkünfte -

150202 549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen 48.059,65 23.04.2014
- Mehrzweckgebaude -

Mehraufwand
insgesamt: 2.109.482,22

lnstandhaltungsrückstellungen für bauliche Unterhaltungsmaßnahmen.

Deckung; a) Der Mehraufwand wird durch Mehrertrage bei folgendem Produktsachkonto gedeckt:

160100 458205 Ertrage aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 287.138,97 €

b) Der Mehrbetrag wird durch Minderaufwendungen bei folgenden Produktsachkonten gedeckt:
030102 521100 Bauliche Unterhaltung - Hauptschule - 29.148,66€
030103 521100 Bauliche Unterhaltung - Realschule - 63.760,72€
030104 521100 Bauliche Unterhaltung - Gymnasien - 159.005,48 €
040100 521100 Bauliche Unterhaltung - Kulturelle Förderung - 55.895,40€
100603 521100 Bauliche Unterhaltung - Verwaltung, Betrieb Unterkünfte - 76.707,89€

Übertrag: 384,518,15 €



6 170101 544700 Becker-von-Berg-Stiftung
- Zuschreibung Sonderposten -

Mehr
Euro

0,00 1392421

0

30.04.2014

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Ackerflächen der Becker-von-Berg-Stiftung an- und verkauft, wodurch sich der Bestand der
Becker-von-Berg-Stiftung erhöht hat, Der Wert des Sonderpostens Becker-von-Berg-Stiftung muss angepasst werden, da dieser
in derselben Höhe wie der Anlagenbestand ausgewiesen werden muss.

Deckung: Mehrerträge beim
160100 403100

Produktsachkonto:
- Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Vergnügungssteuer -

13.924.21 EUR

Auszahlungen für den Erwerb von bewegt. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Zentrale Dienste -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegt. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informationsverarbeitung -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Baubetriebshof -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Grundschulen -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Hauptschule -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Europaschule -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens < 410€
- Gymnasien -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- Förderschule -

Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen
des Anlagevermögens <410€
- KG Adolf-Kolping-Hof -

Lfd. Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz
Euro

Tag der
ZustimmungNr.

Übertrag: 384.518,15€
160100 534100 Gewerbesteuerumlage 462,9gB,00 €
160100 534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 449.76B,00 €
160200 551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen 83.08247 €
160200 551700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen 50.666,48 €
030101 571100 Abschreibung a. Sachanlagen - Grundschulen 77.124,09€
030104 571100 Abschreibung a. Sachanlagen - Gymnasien 52.485,66€
120101 571100 Abschreibung a. Sachanlagen - Straßen, Wege, Plätze 202.02402 €
150202571100 Abschreibung auf Sachanlagen - Mehrzweckgebäude 59.676,38€

insgesamt: 2.109.482,22€

7 010600783210

‘011000 783210

011800 783210

021500 783210

030101 783210

030102 783210

030103 783210

030104 783210

030105 783210

060201 783210

0,00 7.226,99 06.05.2014

0,00 2.289,18 06.05,2014

0,00 3.609,95 06.05.2014

0,00 19.043,51 06.05,2014

0,00 45.783,65 06.05,2014

0,00 6.959,56 06.05.2014

0,00 30.019,34 06,05,2014

0,00 32.990,95 06.05.2014

0,00 326,00 06,05,2014

0,00 203,27 06,05,2014

Übertrag: 148.452,40
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Lfd. Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Euro Euro Zustimmung

Übertrag: 143.45240

060202 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 37536 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Granleralh -

050205 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 1.406,05 06 05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Gerderath -

060206 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0,00 697,66 06.05.2014
des Anlagevermögens < 410€
- KG Am Hagelkreuz -

060207 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 919,02 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Hetzerath -

060208 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0,00 727.60 06.05,2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Buscherhof -

060209 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0.00 222,00 06.052014
des Anlagevermögens <410€
- KG Ldvenich -

060210 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0,00 5963,80 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Bauxhof

060211 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 542,40 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Venrath -

060212 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0.00 598,57 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Kückhoven -

060213 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 13.343,72 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- KG Oerather Mühlenfeld -

060216 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0,00 810,21 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- Kombinierte Tageseinrichtungen
Westpromenade/Zehnthofweg -

060302 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0,00 3.811,43 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- Einrichtungen der Jugendarbeit -

080100 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegE Sachen 0,00 7.934,09 06.052014
des Anlagevermögens <410€
- Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen -

080300 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 000 3.404,44 06.05.2014
des Anlagevermögens c 410€
- Bereitstellung und Betrieb von Badern -

100603 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0.00 1.729,67 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- Verwaltung und Betrieb von Unterkünften -

110100 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 0.00 633,79 06.05.2014
des Anlagevermögens < 410€
- Abfalkvirtschaft -

130500 783210 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen 2.613,45 06.05.2014
des Anlagevermögens < 410€
- Friedhöfe -

150202 783210 Auszahlungen fürden Erwerb von bewegl. Sachen 000 15.148,59 06.05.2014
des Anlagevermögens <410€
- Mehrzweckgebäude -

insgesamt: 209.334,25
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Lfd. Produktsachkonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr Euro Euro Zustimmung

Gemäß dem Ersten NKF-Weiterentwicklungsgesetz (1.NKFWG) vom 1809,2012 besteht seit dem 01.01.2013 die Möglichkeit
Vermögensgegenstände von 60€ bis 410€ unmittelbar als Aufwand zu buchen. Diese Option wurde durch die Stadt Erkelenz in
Anspruch genommen, da hierdurch in der täglichen Praxis eine nicht unerhebliche Arbeitserleichterung eintritt, Die
entsprechenden Auszahlungen für die Vermögensgegenstände von 60 € bis 410 € sind jedoch entgegen der Planung im
Haushalt 2013 als investive Auszahlung zu veranschlagen. Aus diesem Grund ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 eine
Umbuchung der entsprechenden Auszahlungen vom konsumtiven Auszahlungskonto 725620 zum investiven Auszahlungskonto
783210 vorzunehmen. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 209.334,25 €.

Deckung: Der Mehrbetrag wird durch Minderaufwendungen bei folgenden
Produktsachkonten gedeckt:
010600 725620
011000725620

011800 725620
021500 725620

030101 725620
030102 725620
030103 725620
030104 725620
030105 725620
060201 725620
060202 725620
060205 725620
060205 725620
060207 725620
060208 725620
060209 725620
060210 725620
060211 725620
060212 725620
060213 725620
060216 725620

Anschaffung von Geräten mit einem Wert v,60 €41 0€- Zentrale Dienste -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 €
- Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung-
Anschaffung von Geräten mil einem Wert v.60 €-410 € - Baubetriebshof -

Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 €
- Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Grundschulen -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Hauptschule -

Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Europaschule -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-41 0 € - Gymnasien -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-41 0€- Förderschule -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - KG Adolf-Kotping-Hof
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - KG Granlerath -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - KG Gerderath -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €410 € - KG Am Hagelkreuz -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - KG Hetzerath -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €41 0€- KG Buscherhof -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €410 € - KG Lövenich -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-41 0€- KG Bauxhof -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €410 € - KG Venrath -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v,60 €410 € - KG Kückhoven -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-41 0€- KG Oerather Mühlenfeld
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Kombinierte
Tageseinrichtung Westpromenade/Zehnthofweg -

EUR
7.226,99

2.289,18
3.60995

19.04351
45,783,65

6.959,56
30.019,34
32.99095

326,00
203,27
375,36

1.40605
697,66
91902
727,60
222,00

5.963,80
542,40
598,57

13.343,72

810,21

3,811,43

7.934,09

3.404,44

1.72967
633,79

2.613,45
15.148, 59

060302 725620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert v,60 €-410 € - Einrichtungen der
Jugendarbeit -

080100 725620 Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €410 € - Bereitstellung und
Betrieb von Sportanlagen -

080300 725620

100603 725620

110100 725620
130500 725620
150202 725620

Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Bereitstellung und
Betrieb von Bädern -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Verwaltung und
Betrieb von Unterkünften -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v,60 €-410 € - Abfaliwirtschaft -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €-410 € - Friedhöfe -
Anschaffung von Geräten mit einem Wert v.60 €410 € - Mehrzweckgebäude -

insgesamt 209.334,25
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Erläuterungen

zu den über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen, die dem
Hauptausschuss und dem Rat zur Kenntnis gegeben wurden. Darüber hinaus gab
es geringfügige über- und außerplanmäßige investive Mehrauszahlungen, die
keine Kenntnisnahme durch den Rat erforderten.

- Haushaltsjahr 2013 -

Lfd. lnvestitionskonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Euro Euro Zustimmung

1 E12015004 Katzem, Straßenemeuerung 000 14.33092 24.06 2013
Jägerstraße

Die Maßnahme Straßenerneuerung Jagerstraße wurde in 2012 kurzfristig hergestellt. Es besteht derzeit noch ein offener
Ingenieur-Auftrag. Eine Mittetübertragung musste in entsprechender Höhe durchgeführt werden.

Deckung: Einsparung beim lnvestitionskonto: T12029000
- Alle Stadtteile - Öffentliche Straßenbeleuchtung c10.000 EUR- 14.330,92 EUR

2 508010004 Kunstrasenplatz Schwanenberg 0,00 36.000,00 08.08,2013

Dem SV Schwanenberg wurde gemäß Ratsbeschluss vom 17.07.2013 die Genehmigung zur Errichtung eines
Kunstrasenplatzes erteilt, Im Rahmen dieses Beschlusses hat die Stadt Erkelenz die Errichtung einer Zaunanlage um den
Kunstrasenplatz vorzunehmen. Die Mittel dafür müssen außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckung: Einsparung beim lnvestitionskonto: G01130001
- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden - 36.000,00 EUR

3 S13050007 Rampenantage Friedhof Lövenich 0,00 10,98617 18,10.2013

Herstellung eines behindedengerechten Zugangs zum Friedhof Lövenich. Die dafür zu erstellende Rampenanlage sollte
ursprünglich bei der Maßnahme S13050001 - Ausbau Friedhofswege <10,000,00 € - gebucht werden. Die Ausschreibung
ergab aber einen Finanzierungsbedarf von mehr als 10.000,00 €‚ so dass für die Maßnahme ein separates Konto
einzurichten war.

Deckung: Einsparung beim lnvestitionskonto: S13050006
- Erweiterung Zentralfriedhof Erkelenz - 10.986,17 EUR

4 H021 50004 Errichtung Feuerwehrgarage 60.000,00 14.000,00 12.11.2013
- Verwaltungsbereich -

Bedingt durch die Vorgaben des Statikers und der Lage in einer Erdbebenzone 2 sind die Baukosten wesentlich höher
ausgefallen als ursprünglich geplant.

Deckung: Einsparung beim lnvestitionskonto: B02157011

- Staffel LF 10/6 (Verwaltung) - 14.000,00 EUR



0

Erläuterungen

zur Genehmigung von erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW

- Haushaltsjahr 2013 -

Lfd. lnvestitionskonto/ Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Produktsachkonto Euro ustiflmupa,,,

1 602157010 Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL 000 260.59566 27.02.2013

Für die Freiwillige Feuerwehr Erkelenz, Löschgruppe Holzweiler, ist aufgrund eines Totalschadens eine Ersatzbeschaffung
eines Tanklöschfahrzeugs TLF 20/40 SL vorzunehmen, Siehe Beschluss des Rates vom 27.02.2013.

Deckung: Mehreinzahlungen (aus Versicherungsleistung) beim lnvestitionskonto:
602157010 - Tanklöschfahrzeug TLF 20/40 SL - 260.595,66 EUR

2 080300 744200 Kapitalertragsteuer u.a. 199.000,00 525.563,99 25.09.2013

Kapitalertragsteuernachzahlungen Bäderbetrieb 2011 + 2012 in Höhe von 525.563,99€. Siehe Beschluss des Rates vom
25.09.2013.

Deckung: Mehreinzahtungen bei den Produktsachkonten:
110201 665100- Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteiligungen - 399.896,99 EUR
150400665600- Gewinnanteile öffentliche Sonderrechnungen - 125.667,00 EUR

525.563,99 EUR
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Erläuterungen

zur Genehmigung von erheblichen außerplanmäßigen Verpflichtungs
ermächtigungen gemäß § 85(1) GO NW.

- Haushaltsjahr 2013-

Lfd. Investitionskonto Bezeichnung Ansatz Mehr Tag der
Nr. Euro Euro Zustimmung

VB-Ansatz Mehr VE-Ansatz

1 S08010004 Kunstrasenpiatz Schwanenberg 000 19500000 08082013

Dem SV Schwanenberg wurde gemäß Ratsbeschluss vom 17.072013 die Genehmigung zur Errichtung eines Kunst
rasenplatzes erteilt. Im Rahmen dieses Beschlusses hat die Stadt Erkelenz sich verpflichtet einen Saukostenanteil von
195000,00 € in 2014 zu übernehmen. Die Sicherung dieser Zusage gegenüber dem SV Schwanenberg musste im
Rahmen einer außerplanmßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgen.

Deckung: Kürzung der Verpfiichtungsermchtigung
beim investilionskonto: GOl 130001 . Erwerb und Verkauf von Grundstücken und 195.000,00 EUR
Gebäuden -

VB-Ansatz Mehr VB-Ansatz
2 E12010040 Straßenausbau 51.-Rochus-Weg 0,00 44.838,58 24.09.2013

Außerplanmßige Verpflichtungsermächtigung für den Straßenausbau St.-Rochus-Weg in Erkelenz. Die Maßnahme
wurde im Bau- und Betriebsausschuss am 11.07.2013 vorgeslellt und beschlossen. Das Ausschreibungsergebnis ergab
gegenüber dem Haushaltsansalz von 120.000,00 € einen um 44.838,58 € höheren Bedarf, der aber erst in 2014
kassenwirksam wird.

Deckung: Kürzung der Verpflichtungsermächtigung
beim lnvestitionskonto: El 2010026- Straßenerneuerung Bruckstraße- 44.838,58 EUR

VB-Ansatz Mehr VB-Ansatz
3 E12015005 Straßenausbau Zum Eichhof 0,00 24.172,55 24.09.2013

Außerplanmaßige Verpflichtungsermächtigung für den Straßenausbau „Zum Eichhof in Katzem. Die Maßnahme wurde
im Bau- und Betriebsausschuss am 11.07.2013 vorgestellt und beschlossen, Das Ausschreibungsergebnis ergab
gegenüber dem Haushaltsansatz von 100.000,00 € einen um 24.172,55 € höheren Bedarf, der aber erst in 2014
kassenwirksam wird.

Deckung: Kürzung der Verpflichtungsermächtigung
beim lnvestitionskonto E12010026 - Straßenerneuerung Brückstraße - 24.172,55 EUR
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31.12.2012 2013 2013 In 2013 in 2013 In 2013 Vorjahr) 31.12.2013
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

784 827,50 53 85474 0,00 0.00 .73,411,07 0,00 ‘732,452,21 107 230,03 t25 786.36

55 995 59,45 537030,44 ‘191 122,93 165,00413 ‘t89.816,68 0.00 ‘566.271.49 54.856,53871 55 Sf9 50464

2,675.17g,lg -754 133,83 ‘112 814.00 26.968.91 0,00 0,00 0,00 2,035.189,22 2,875,179.lg

543.468,87 000 0,00 3 000,00 0,00 000 0.00 536,465,87 543 463,87

3,265.333 ES 52 0t7,29 0.00 ‘170 033,85 0,00 0,00 0.00 3,247.256,2g 3 265.333.85

6,276.288.74 0.00 0.00 151.036.20 -144 93t,89 0,00 .g24,328,g5 T502,g95,39 7,396 691.08

71.426.265,69 -l 557 083,16 -7,044,93 9.933.53 ‘1 328 472,13 0.00 .938968197 60 $82.381,15 63 365 055.85

5.342 667.01 000 ‘1.532,809,01 10,465,00 -49 459.91 0,00 ‘487.321.76 3,333,001.24 4 714,776,79

52,391 184,17 7.557 038,16 ‘1,928 781.05 282,663,40 ‘1,030 076,45 0,00 ‘5 734,807.73 26,557,336,95 47.648 629,52

25 406369.04 5 $50,00 ‘6 969,05 120 815,00 0,00 0,00 0,00 25,525,66598 25,405 369,01

1 042 097,34 0,00 0,00 0.00 .30,179,83 0,00 ‘220 225.13 82t 772.21 851 952.70

000 0,00 000 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000

3665364,65 0,00 -1 352,87600 000 .38 676,16 0,00 ‘336,401 03 1 876 187,62 322267930

93 007 547.43 988.01 -i 301.221,94 3,924 339 13 ‘3 756.221,99 0,00 ‘23,402 800,28 72 215 652,36 72 506.229,94

404269 0,00 0,00 0.00 -405,72 000 ‘1 769,92 2.252,97 2 658,69

1 453.539,45 0,00 0,00 0,00 ‘57.366,68 0.00 ‘400 633,49 t,052 905,96 i 110,272,83

-15 355,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 45 355.60 45 365,60

3 935 758,34 476 972,59 ‘34,815,37 0,00 382 218,4t 0,00 ‘2,101,842,13 1,188,073,43 2 196 083,32

6,739 157,22 312 742,44 ‘520,00 ‘73.412,05 ‘4.72 003,82 0.00 ‘2.955.155,55 4,082,812,06 4.225 675,‘tg

5.660-45030 5 745 884,44 0,00 ‘4,510,749,40 0,00 0,00 0,00 7,095,515,34 5 660 450,30

4,585,708,56 0,00 ‘10,343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.575.365,55 4 665 703,56

990.793,31 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 990,793,37 990 793,3!

37.427.530,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,421.530,74 37 42t .530,74

234.206,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.206,43 234 208,43

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
46,019,335,76 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 46.019.335,75 46,019 336,76

431.512.542.14 5.149.734,19 4,682.31731 0,00 ‘7.533.464,02 000 -47.263.811.64 382.716.147,38 390.433.939,77





$tadt Erkelenz

Mlaoe 2 zum Anhang

Forderungsaplegel zum 31. Dezember2013

Gesamtbetrag des RestIaufze,t Restlaulz eit Resstauft a4 Gesamtbetrag
An der Forderungen

Haushaltsjahre. bis zu 1 Jahr 1 bIst Jahren überS Jahre des Vorjahres

Euro Euro Euro Euro Euro

t. Ölfentllch.rechtjlche Forderungen und

Forderungen aus transferleistungen

1 1 Gebühren 49273308 469 35462 22 795.43 583 02 469 576 St

l2Beiiräge 38864432 35397102 2387330 . 35010554

1 3 Steuern 7 740 28410 7 74020022 8448 - 6.675 5009t

1 4 Forderungen aus Trunsferleistungen 519 046.55 51893258 114.00 175 266,1

1.5 Sonstige dlfenttch-rechtiicne Forderungen 309545486 303577795 967691 2,016 303,54

2. Privatrechtliche Forderungen

2 1 gegenüber dem pnvaen Beroid, 825.545 82 822 47093 3474 89 - 695 752.82

2 2 gegenüber dem öltenlitchen Bereich . . ‘ - -

23 gegen verbundene unternehmen - - -

2 4 gegen Beteiligungen ‘ - -

2 5 gegen Sondervermögen 2.937,642 53 2 937 642,53 -

3. Summe aller Forderungen 15.99975189 15.939.34986 59,81901 583,02 10.383,546,4i





Verbind 1 Ichkeitenspiegel
zum 31. Dezember 2013

Anlage 3 zum Anhang

Gesamtbetrag des Rastlautreit Resttaurzeit Reettautesit Gesamtbetrag des

. Haushattajahres bis zu 1 Jahr 1 bIs 5 Jahren über 5 Jahre Vorjahres
An der Verblndtlchkettea

Euro Euro Euro Euro Euro

1. AnleIhen

2 VerbIndlichkeiten aus Krediten

für Investitionen

2 1 von verbundenen Untemenmen -

-

2 2 von Beteiigungen - - -

23 von Sondervermögen - -

2 4 vorn öttentlchen Dereich - - -

24lvornEund - - -

232vomLand - - - - -

243vcnGemeirden(GV) - - . -

2 4 4 von Zweckverbinden - - -

2 4 5 vom sonstigen öFtentilchen Dereicn -

246 von sonstigen öffentlichen Sonder- 283304990 ‚10 10332 119041328 1 532 533.30 880 653,22

rechnungen

2 5 vorn privaten Kreditmarkt

251 von Danken und Kreditinstituten 9.370.181,34 378 282,31 1.514 253.18 7 477 645,85 9 733 309,54

2.5.2 von übrigen Kreditgebem 9.396.807.84 867 974.69 3.670 538,01 4.858 295.14 10.436 48817

3. VerbIndlichkeIten aus Krediten zur

Llquidltätsslchemng

3.1 vom öffentlichen Bereich - - - - -

3 2 vom privaten Kreditmarkt - - - -

4. Verblndticttkelten aus Vorgängen, dIe

Kreditaufnahmen wIrtschaftlich gleichkommen . . -

5. Verblndltchketten aus Lieferungen und

Leistungen 1 046 533 25 1 045 533‘5 - - 861 40545

6. Vortlndlichketten aus Transferlolstungen 858 34471 656 344,71 - 752 511.50

7. Sonstige Verbindtichkeiten 3 237.687.01 3 237 587.01 . - 5 122 96170

8. Summe aller Verbindlichkeiten 25.542.604,051 6 238.925,29 6.375.204,47 13.868.474,291 27.789.330,58

Nachrichttich:

Hallungsverhattnisse aus der
Bestattung von Stcheflneiten
Eörgschalten lurdie Her.ann-Josef-Stt1ung Erkelenz 18 255 303,16

Bürgschaften tor do Grundstücks- und Enhücktungs- 3.960 000.00
gesellschaft der Stadt Erkelenz mbh & Co KG tGEE)
insgesamt. 20.215.308,16 —





Stadt Erkelenz

zmAnh,n

Rückstellungsspiegel
Veränderungen im Haustlatlsiahr

Gesamt‘ Gesamt‘
Zufuh‘ Laufende Grund

Arien der betrag betrag
rungen Aufiosungett entfallen

Ruckste1ungen am 01.01.2013
0 600 0

a,n31.12,2013
EUR 600

Pensionsrückstefungen Beschättiglo 13753711.00 352.280,00 0,00 0,00 14.105.000,00

BehliotOcksleittngen Beschätligle 4.026.752.00 31.740,00 0,00 0,00 4.056.402,00
Pensionsrüeksletlungen Versorgungsempfänger 32 899.957,00 754.753,00 0,00 0,00 13.654.710,00
Soltilforüekstellungen Versorgungsempfänger 3.786.589.00 193.302,00 000 0,00 3.979.893,00
Sonstige Rückstellung lPersnnelaulwand) - LoB u.a. 280 000,00 70,529,23 000 0,00 350.529.23
nstandhaäungsrC.desteungen Zentrale Denste 0.00 58.000,00 0,00 0.00 58000.00
lnstandhaäungsrüdesteik,ngon Getatrrenabwehr 53.500.00 0_Go 000 0.00 53.500,00
lnstandhaftungsrücksteängen Grundachulen 949.000.00 331445.34 75 670,32 4.329.58 1.201 445.34
lnstandhattungsrüdcsleflengen Hauptschulen 46.292.15 0.00 000 1.292.15 45000,00
lnstandhaltungsrüacstellungen Europaschule 565.000.00 1.059.130.42 55.058.09 9.911.93 1.559.330.42
lnstandhallungsrückste!ftingen Gymnasren 667.100,53 219.79113 223.751,50 30.937.46 632.23 3.70
Instendhaftungsrückstetlungen Pestaleulschule 200.000.00 35.000.00 45000.00 0.00 190 000.00
tnstandhafiungsrockstellungen Kuäudärderung 8413.46 128.500.00 7.178,66 1.234.60 128.500.00
lnctandtiaftungsrücksle5ungen KG Oerather t.lühlentefd 3.750.31 0.00 000 3.750.31 0.00
lnstandhalungsrücFslellungen Wesfpromenade 25000.00 000 0.00 35.000.00 10.000.00
lnslanduialungstüdssteäingen KG Adorf.Kolp:ng-Hot 000 18.555.68 0.00 0.00 18 555.68
nstandhal1ungsnksieläjngen KG Graneralh 3.761,58 0.00 000 3761.53 0.00

)nstandhaftungs.‘ücirs!e9jngen KG Gerderalh 15.000.00 0,00 0.00 0,00 3500000
Instandhallungsrücksteiungen Sportanlagen 333.721,86 0.00 26.442.29 3.279.57 85000.00
Instandhallungsrücksteflungen Bädetbelrreh 85.000.00 25.000,00 19.428.45 5.571,55 85.000.00
Inslor‘dhaflungsrückstellungen UttlerkOnhe Wohnungslose 34.000.00 70000.00 0.00 24.000.00 80.000.00
Instandhaftungsrückstellungen Unterkünfte Spälaussiedler 0.00 115.000,00 0.00 0,00 315000,00
lnrlandhallungsrückslellungen Kriegsgräber 18872,84 0.00 1.567,89 0,00 37.304.95
Inslandhaflungsrücksleäungen Friedhöfo 55000,00 0.00 0.00 0,00 55.000.00
Instandhaltungsrücksteäungen Mehrnveckgebäudo 595.654,46 48.059.65 37.654.46 0,00 606.059,65
Rückslelhjngen tor Allersteizeit 2.948.213,33 0,00 141.949,63 0,00 2.806.263.65
Urfaubsrückstellungen 490.040,30 0,00 30.034.87 0,00 459.955,43
Üborsfundenrückslellungen 76.455,13 12.052,02 0,00 0,00 88.507,15
Rückelel[ungen Prüfung GPA 52.222.25 25.000,00 0,00 0,00 77.222,25
Orohverlustr0ckstellungon 5.209 806,57 0,00 0.00 0,00 5.299.806,57
Übrige sonst. Rückstellungen 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Sonst. Rücksfelungen 914.075,83 0,00 77703,86 401.767,97 434.604,00
Rücksle:lungen Prozesskostenra‘ko 190.500.00 0.00 134500.00 0,00 7600000
Gesatn?‘

-

46.158.398.60 3.549.13847 855.990,37 504.866,68 50.346.680,02





Lagebericht
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Lagebericht

1. Allgemeines

Nach § 95 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 48 GemHVO
beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der
Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Uberblick über die wichtigsten Ergebnisse des
Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen
Jahr zu geben. Uber Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach
Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der
Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen
Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die
Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO,
soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im
Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen
und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde
liegende Annahmen sind anzugeben.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2007 hat die Stadt Erkelenz das Neue Kommunale
Finanzmanagement eingeführt und legt somit den siebten Jahresabschluss auf der
Basis dieses neuen Rechnungswesens vor.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Jahresergebnisses

Die Ergebnisplanung mit einem prognostizierten Jahresergebnis von -1.732.000 €
konnte in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis von -580.779,37 €
(Jahresfehlbetrag des Vorjahres - 3.110.459,80 €) abschließen. Dies bedeutet eine
Verbesserung des Geschäftsverlaufes um 1 .151 .220,63 €.
Ursächlich für diesen verbesserten Geschäftsverlauf waren insbesondere
Verbesserungen von 1,3 Mio. € bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen als
auch bei der erstmaligen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz,
die zu einer Verbesserung von 1,4 Mio. € geführt haben, festzustellen. Auf der
anderen Seite sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt 3,4 Mio. €
und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 0,4 € weniger Erträge als
geplant vereinnahmt worden. Daneben schließen die sonstigen ordentlichen Erträge
mit einer Verbesserung von 0,7 Mio. € ab. Die restlichen 0,1 Mio. € Mehrerträge sind
bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten zu verzeichen.
Betrachtet man das Ergebnis der ordentlichen Aufwendungen, so ergeben sich hier
geringere Aufwendungen von lediglich 0,1 Mio. €. Wird der Focus jedoch auf die
einzelnen Aufwandspositionen gelegt, ergeben sich hier größere Verschiebungen
zwischen Planansatz und Ergebnis. Zunächst einmal sind geringere Aufwendungen
bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,9 Mio. € festzustellen. Daneben
lassen sich auch bei den bilanziellen Abschreibungen Einsparungen von 0,8 Mic. €



und bei den Transferaufwendungen von insgesamt 0,4 Mio. € feststellen. Dagegen
sind bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen Mehraufwendungen von 0,5
Mio. € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 2,5 Mb. € zu
verzeichnen.

Unter Einbeziehung der in 2012 nach 2013 vorgenommenen
Ermächtigungsübertragungen bei den Auszahlungen von 2.260.649,79 € und den
Einzahlungen von 2.000.000,00 € verbesserte sich der Bestand der Finanzrechnung
an eigenen Finanzmitteln gegenüber der Planung um 4.130.138,77€. Der Saldo aus
der lfd. Verwaltungstätigkeit verbesserte sich um 65.440,00 €‚ der Saldo aus der
Investitionstätigkeit um 5.521.964,11 € und der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit
reduzierte sich um 1 .457.265,34 €.
Ausgehend von einem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand an liquiden Mittel von
insgesamt 3.040.564,55 €‚ ergeben sich unter Berücksichtigung einer Forderung
gegenüber dem Städt. Abwasserbetriebes in Höhe von 2.937.642,53 € (im Jahre
2012 bestand hier eine Verbindlichkeit in Höhe von 73.515,48 €) und abzüglich des
Bestandes an sonstigen fremden Finanzmittel in Höhe von 3.579,05 € kurzfristig zu
realisierende städtische Mittel von 5.974.628,03 € zum 31.12.2013.

3. Analyse der Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewiesen, das
sich zum 31.12.2013 auf 407.269.002,44€ beläuft. Es hat sich somit im Jahre 2013
um 518.597,89 € vermindert. Dabei beträgt das Anlagevermögen 382.716.147,38
€ (Vorjahr: 390.433.939,77 €)‚ was einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr um
2,0 % entspricht. Prozentual gesehen beträgt das Anlagevermögen 93,97 % der
Bilanzsumme, während dieser Wert in 2012 noch 95,74 % betrug. Das
Umlaufvermögen umfasst zum Stichtag 20.334.149,75 € oder 5,00 % (Vorjahr
= 13.213.894,79 € bzw. 3,24 %) Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist
Zahlungen in Höhe von 4.218.705,31 € bzw. 1,03 % (Vorjahr 4.139.765,77€ bzw.
1,02 %) der Bilanzsumme aus.

Das Anlagevermögen besteht aus

• Immateriellen Vermögensgegenständen von 107.230,03€ ( - 18.556,33 €)

• Sachanlagen von 293.267.684,55 € ( - 7.688.893,06 €)

• Finanzanlagen von 89.341.232,80 € (- 10.343,00 €)

Das Umlaufvermögen besteht aus

• öffentlichen und privatrechtlichen Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen von 17.293.585,20 € (+ 6.436.280,94 €)

• liquiden Mitteln von 3.040.564,55 € ( ÷ 683.974,02€)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Bilanzstichtag

4.218.705,31 € (÷ 78.939,54€).



4. Analyse der Finanzlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Antwort auf die Frage, wem das auf der Aktivseite
ausgewiesene Vermögen gehört. Dabei kommt es besonders auf das Verhältnis von
Eigenkapital zum Fremdkapital an. Ein hohes Eigenkapital zeugt von einer gewissen
finanziellen Unabhängigkeit und drängt zwangsläufig das Fremdkapital zurück, das ja
mit seinen Zinsaufwendungen den Ergebnisplan negativ beeinflusst.

Das Eigenkapital besteht aus

• der allgemeinen Rücklage in Höhe von 190.277.261,11 €
• der Sonderrücklage in Höhe von 1.627.081,56 €
• der Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.472.847,73 €
• dem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 580.779,37 €.

Weiter rechnet man zum Eigenkapital die

• Sonderposten in Höhe von 119.118.728,85 €‚

die sich überwiegend aus Landeszuweisungen und Beiträgen zusammensetzen und
durch ihre ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer den Abschreibungs
aufwand anteilig neutralisiert.

Die vorstehenden Passivposten umfassen 321.915.139,88 € und weisen somit ein
Eigenkapital von 79,04 % der Bilanzsumme aus (bisher 79,32 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 50.346.680,02 €‚ die man wegen ihres späteren
Liquiditätsabflusses dem Fremdkapital zurechnet, sichern in erster Linie die
zukünftigen Pensionsaufwendungen.

Eindeutig Fremdkapital sind die Verbindlichkeiten, die in ihrer unterschiedlichen Art
insgesamt 26.542.604,05 € betragen (bisher 27.789.330,58 €). Sie reduzieren sich
also um 1.246.726,53 € (= - 4,49 %).

Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen führen zu einer Fremdkapitalquote
von 18,88 % (bisher 18,62 %). Soweit die Rückstellungen wider erwarten doch nicht
benötigt werden sollten, würden sie zu einer ertragswirksamen Auflösung und damit
zu einer Entlastung künftiger Jahresergebnisse führen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind 8.464.578,49 € = 2,08 % der
Bilanzsumme (bisher 8.392.471,68 € = 2,06 %) ausgewiesen. Es handelt sich fast
ausschließlich um die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren.



5. Bilanzkennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz sind spezielle Analysemethoden in Form von
Kennzahlen üblich. Sie dienen dem temporären und interkommunalen Vergleich.
Nachstehend einige wichtige Kennzahlen:

Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital x 100 = 49,79 0/,

Bilanzsumme
Vorjahr: 49,94 %

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.
Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto
höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Ek 2 Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100 79,04 %
Bilanzsumme

Vorjahr: 79,32 %

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2“ (Ek 2) misst den Anteil des ‚wirtschaftlichen
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite
der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten als Bilanzposten mit
Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Anteil in der Bilanz darstellen, wird die
Wertgröße „Eigenkapital‘ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Anlagendeckungsgrad 1 Eigenkapital x 100 = 52,99 %
Anlagevermögen

Vorjahr 52,16%

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ zeigt an, wie viel Prozent des Anlage
vermögens durch Eigenkapital finanziert ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag
eingetreten sind

Nach dem 31.12.2013 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die erläuterungs
oder erwähnungsbedürftig wären.



7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Erkelenz

2013 neigt sich haushaltsrechtlich dem Ende entgegen. Die Ergebnisrechnung
schließt mit einem Minus von 580.779,37 € ab, die liquiden Mittel konnten in der
Finanzrechnung zum Jahresende mit 3.040.564,55 € ermittelt werden und die
Bilanzsumme ist nahezu unverändert mit 407.269.002,44 (-0,13 %) gegenüber 2012
geblieben.

Welche Rückschlüsse ergeben sich aus diesen Ergebnissen für das abgelaufene
Jahr und welche Chancen/Risiken ergeben sich dadurch für die künftige
Haushaltsentwicklung?

Die Ergebnisrechnung wurde 2013 mit einem Minus von ca. 581 T€ abgeschlossen,
was gegenüber der Planung eine Verbesserung von 1.151 T€ entspricht. Also ein
äußerst erfreulicher Verlauf des Jahres gegenüber der Planung! Können noch
Rückschlüsse aus dem Jahresergebnis für die zukünftige Entwicklung gezogen
werden? Zur Beantwortung dieser Frage erfolgt zunächst ein Blick auf die
Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuererträge, die sich von 2004 bis 2012, also in
einem Zeitraum von 8 Jahren, von 10,5 auf 21,2 Mio. € mehr als verdoppelt haben,
haben sich 2013 auf einem hohen Niveau von 18,3 Mio. € konsolidiert. Geplant
waren 22,0 Mio. €. Ein Minus von 3,7 Mio. €. Aber diese geringeren Erträge von 3,7
Mio. € konnten durch Mehrerträge - hier sind insbesondere die erstmalige
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+1.426 T€), zusätzliche
Kostenerstattungen (+ 1.287 T€) aber auch zusätzliche Finanzerträge (+ 935 T€) -

als auch durch Minderaufwendungen - insbesondere bei den „Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen“ von 1.917 T€ - mehr als kompensiert werden. Wieder
einmal zeigt sich, dass unser Haushalt nicht allein von einzelnen Ertragsarten
abhängig sind — und das ist auch gut so! Bei einem Volumen von knapp 95 Mio. € in
der Ergebnisrechnung aber auch nicht weiter verwunderlich. Wichtig bleibt es also,
bereits bei der alljährlichen Planung ein gesundes Verhältnis zwischen Chancen und
Risiken in den elementaren Ertrags- und Aufwandsarten zu berücksichtigen. So
konnten in 2013 neben den Verbesserungen in den zuvor genannten Aufwands- und
Ertragsarten nahezu Punktlandungen bei den restlichen „Steuern und ähnlichen
Abgaben“, den „Zuwendungen“, den „öffentlich-rechtlichen Entgelten“ sowie auf der
Aufwandsseite bei den „Personalaufwendungen“ und den Transferaufwendungen“
festgestellt werden. Alles Ertrags- und Aufwandsarten, deren Ergebnisse
entscheidend für das jeweilige Jahresergebnis sind.

Sollten die Verschlechterungen einmal unterjährig nicht durch entsprechende
Verbesserungen kompensiert werden können, bleibt immer noch als Ultima Ratio ein
erhöhter Griff in die Ausgleichsrücklage, die zum 31.12.2013 einen satten Bestand
von 10,9 Mio. € ausweist. Ein gutes Gefühl, was aber nicht dazu verleiten sollte,
unterjährige Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung zu vernachlässigen!

In der Finanzrechnung konnte neben einem Überschuss beim „Saldo aus lfd.
Verwaltungstätigkeit“ von 1,3 Mio. €‚ Investitionsauszahlungen von 6,4 Mio. €‚ zum
Stichtag nicht vorhandene Liquiditätsdarlehen auch erfreulicherweise ein
Liquiditätsbestand von 3.040 T€ festgestellt werden. Unter Berücksichtigung der
investiven Ermächtigungsübertragungen und der unterjährigen
zweckentsprechenden Verwendung dieser liquiden Mittel sollte versucht werden,
diese Mittel zusätzlich zur Entschuldung zu nutzen. Gelingt dies, dürfte relativ



kurzfristig der Schuldenstand des städtischen Haushalts unter 20 Mio. € sinken. Der
Schuldenstand hätte sich dann innerhalb von 8 Jahren um ca. 11,0 Mio. € reduziert.

Wie bereits eingangs erwähnt, bleibt die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr
nahezu unverändert. Auch das Eigenkapital von knapp 203 Mio. € verändert sich
gegenüber dem Vorjahr nur marginal (-0,42 %). Dies bedeutet nichts anders als dass
die von der GPA so gern zitierte Eigenkapitalreichweite zum Bilanzstichtag bei 350
Jahren hegt. Beide Kennzahlen sollten man einfach einmal ohne weitere
Kommentierung wirken lassen.

Insgesamt also hoffnungsvolle und ausbaufähige Ansätze, die trotz des negativen
Jahresergebnisses zuversichtlich für die Zukunft stimmen.



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/070/2014
nichtöffentlich/öffentlich

21.11.2014
Amt 14 Martin Jansen

Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

04.12.2014    Rechnungsprüfungsausschuss
10.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014    Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Nach § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NW entscheiden die Ratsmitglieder über die 
Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die Entlastung oder sprechen sie 
diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die Gründe anzugeben.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
sowie das festgestellte Ergebnis dieses Jahresabschlusses haben nicht zu 
Einwendungen geführt, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegenstehen.

Die vor der Entlastung des Bürgermeisters zu fassenden Beschlüsse des 
Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses sowie 
über das festgestellte Ergebnis des Jahresabschlusses liegen vor.

Von daher wird vorgeschlagen, dem Bürgermeister die Entlastung hinsichtlich des 
Jahresabschlusses 2013 zu erteilen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„Dem Bürgermeister wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW für den 
festgestellten Jahresabschluss 2013 die Entlastung erteilt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/071/2014
nichtöffentlich/öffentlich

21.11.2014
Amt 14 Martin Jansen

Prüfung und Bestätigung des Gesamtabschlusses 2013 gemäß § 116 
Abs. 6 i. V. m. § 101 Absatz 2 bis 8 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

04.12.2014    Rechnungsprüfungsausschuss
10.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014    Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den 
Abschlussstichtag 31.12.d.J. einen Gesamtabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. In diesem 
Gesamtabschluss hat die Gemeinde ihren Jahresabschluss gemäß § 95 GO NRW 
und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbständigten 
Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form zu 
konsolidieren.

Nach § 116 Absatz 5 Satz 1 GO NRW i.V.m. § 95 Absatz 3 GO NRW hat die 
Zuleitung an den Rat innerhalb von 9 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres zu 
erfolgen. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 wurde am 04.08.2014 vom 
Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister hat den 
von ihm bestätigten Entwurf des Gesamtabschlusses form- und fristgerecht dem Rat 
am 24.09.2014 zur Bestätigung zugeleitet. Gemäß Beschluss des Rates vom 
gleichen Tage wurde der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 nach § 116 Absatz 6 
GO NRW an den Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung verwiesen, der sich zur 
Durchführung dieser Arbeiten der Örtlichen Rechnungsprüfung bedient (§ 101 
Absatz 8 GO NRW).

Gemäß § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 GO NRW ist der geprüfte Gesamtabschluss bis 
zum 31.12. des auf den Abschlussstichtag folgenden Jahres vom Rat durch 
Beschluss zu bestätigen. Der Gesamtabschluss 2013 ist also bis spätestens 
31.12.2014 zu bestätigen. Dieser Termin kann seitens der Örtlichen 
Rechnungsprüfung bzw. des Rechnungsprüfungsausschusses eingehalten werden. 
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Damit erfüllt die Stadt Erkelenz die gesetzlich vorgegebenen Fristen sowohl für den 
Jahresabschluss 2013 hinsichtlich dessen Feststellung als auch für den 
Gesamtabschluss 2013 hinsichtlich dessen Bestätigung. Sie zählt damit zu den 
ersten bzw. wenigen Kommunen, die die gesetzlichen Fristen sowohl für den 
Jahresabschluss als auch den Gesamtabschluss einhalten.

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat folgende in § 116 Absatz 6 GO NRW 
beschriebenen Prüfungsaufgaben wahrgenommen, die für die Prüfung des 
Entwurfes des Gesamtabschlusses maßgebend sind:

1. Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 wurde dahingehend geprüft, ob er 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Schulden-Ertrags- und Finanzgesamtlage unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungs-mäßiger Buchführung ergibt.

2. Weiterhin war zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie 
ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 
beachtet worden sind.

3. Der Gesamtlagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Gesamt-
abschluss im Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben eine zutreffende 
Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage 
der Gemeinde vermitteln.

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bestätigungsvermerk zusammenzufassen. Er 
hat eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten, die zweifelsfrei ergeben 
muss, ob

- ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird,
- der Bestätigungsvermerk auf Grund von Beanstandungen versagt wird 

oder
- der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Prüfer nicht in der 

Lage ist, eine Beurteilung vorzunehmen.

Aufgrund ihrer Prüfungstätigkeit kommt die Örtliche Rechnungsprüfung zu dem 
Ergebnis, dass die durchgeführte Prüfung zu keinen Einwendungen geführt hat. Es 
kann daher ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk für den Entwurf des 
Gesamt-abschlusses 2013 erteilt werden.

Die Örtliche Rechnungsprüfung empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss, sich 
den Prüfbericht und den Bestätigungsvermerk zu Eigen zu machen. Der 
Bestätigungs-vermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 116 Absatz 
6 letzter Satz i.V.m. § 101 Absatz 7 GO NRW von dem Vorsitzenden des 
Rechnungsprüfungs-ausschusses unter Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen. 
Damit wird deutlich gemacht, dass der Rechnungsprüfungsausschuss als gesetzlich 
zuständiges Prüf-gremium die Verantwortung trägt für das Ergebnis der Prüfung und 
den Bestätigungs-vermerk.

Weiterhin wird bestätigt, dass der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 einen 
Gesamt-jahresfehlbetrag von 107.671,61 € aufweist. Dieser soll aus der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden.
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Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„1) Der von der Örtlichen Rechnungsprüfung vorgelegte Bericht über die Prüfung des 
Entwurfes des Gesamtabschlusses 2013, der dem Original dieser Niederschrift als 
Anlage 2 beigefügt ist, wird anerkannt.

Die durchgeführte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt (uneingeschränkter 
Bestätigungsvermerk gemäß § 101 Absatz 3 GO NRW). 

2) Gleichzeitig wird nach § 116 Absatz 6 GO NRW bestätigt, dass

1. der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzgesamt-lage unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ergibt;

2. die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind;

3. der Gesamtlagebericht mit dem Gesamtabschluss im Einklang steht und seine 
Angaben eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, 
Ertrags- und Finanzgesamtlage der Stadt Erkelenz vermitteln.

3) Der Gesamtjahresfehlbetrag von 107.671,61 € wird aus der Ausgleichsrücklage 
gedeckt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Bericht über die Prüfung des Entwurfes des Gesamtabschlusses 2013
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der Örtlichen Rechnungsprüfung vom 24.11.2014
zum Gesamtabschluss des Konzerns
Stadt Erkelenz zum 31.12.2013

Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungs
ausschusses vom 04.12.2014
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Gesamtabschlusses
des Konzerns Stadt Erkelenz zum 31.12.2013

1 Vorbemerkungen

Mit dem Gesamtabschluss 2013 legt die Stadt Erkelenz nach 2010 zum vierten Mal
den nach § 116 der Gemeindeordnung (GO NRW) gesetzlich geforderten Gesamt-
abschluss vor.

Das Gemeindehaushaltsrecht verpflichtet die Kommunen spätestens zum Stichtag
31.12. eines jeden Jahres einen Gesamtabschluss aufzustellen, der — wie ein Kon
zernabschluss in der Privatwirtschaft — die verselbstständigten Aufgabenbereiche mit
der Kernverwaltung zusammenfasst.

Die bilanzielle Gesamtbetrachtung gibt Rechenschaft über die Aufgabenerledigung
und die wirtschaftliche Gesamtentwicklung der Stadt Erkelenz ab.

Mit dem Gesamtabschluss wird ein wichtiges Ziel der Reform des Haushaltsrechtes,
nämlich die Erreichung bzw. Rückgewinnung einer Gesamtsicht über die Vermö
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gebietskörperschaften, umgesetzt.
Mit der Grundüberlegung, dass die Kernverwaltung und alle Beteiligungen eine wirt
schaftliche Einheit sind, wird für den Gesamtabschluss der kommunale Abschluss mit
den Abschlüssen der Beteiligungen und Ausgliederungen kumuliert, um die Kon
zernstruktur zu verdeutlichen und die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz
gesamtlage übersichtlich darzustellen. Unter der Fiktion der wirtschaftlichen Einheit
werden die Bilanz und die Ergebnisrechnung so dargestellt, als hätten keine Ausglie
derungen stattgefunden.

Damit wird umfassend ein der tatsächlichen Aufgabengliederung entsprechendes
Bild über die wirtschaftliche Lage und die Entwicklung der Stadt Erkelenz und ihrer
verselbstständigten Aufgabenbereiche, im Nachfolgenden „Konzern Stadt Erkelenz“
genannt, abgegeben.

Den politischen Gremien und der Verwaltungsführung soll dadurch die Möglichkeit
eröffnet werden, den Konzern Stadt Erkelenz als Gesamtheit zu betrachten, auszu
richten und zu steuern. Dem Gesetz liegt der Gedanke einer Gesamtsteuerung zu
grunde. Dies sind bislang nur theoretische Erwägungen, da es nur wenige praktische
Erfahrungen mit derartigen Steuerungsmöglichkeiten gibt. Zukünftig soll nicht mehr
allein die wirtschaftliche Lage der Teilbereiche getrennt bewertet werden. Vielmehr
ist die wirtschaftliche Gesamtlage von Bedeutung. Hierzu müssen die Einzelab
schlüsse (oder wesentliche Daten daraus) der verselbstständigten Aufgabenbereiche
sowie der Abschluss der Stadt Erkelenz selbst in einen Gesamtabschluss unter Eli
minierung der Leistungsbeziehungen untereinander übertragen und zusammenge
fasst werden (Konsolidierungsprozess).
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Gesamtabschlusses
des Konzerns Stadt Erkelenz zum 31.12.2013

2 Prüfungsauftrag

Die Zuständigkeitsregelungen zur Prüfung des Gesamtabschlusses durch den Rech
nungsprüfungsausschuss, die Örtliche Rechnungsprüfung sowie durch Dritte ent
sprechen den Vorschriften über die Prüfung des Jahresabschlusses der Kommune.
Die Prüfung des Gesamtabschlusses obliegt gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m, §
116 Abs. 6 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich dabei der Örtlichen Rechnungsprü
fung gem. § 116 Abs. 6 Satz 4 i.V.m. § 101 Abs. 8 GO NRW. Die Prüfung des Ge
samtabschlusses nach § 103 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW gehört zum Aufgabenbereich der
Örtlichen Rechnungsprüfung.

Gemäß § 116 Abs. 6 GO NRW ist der Gesamtabschluss dahingehend zu prüfen, ob
er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schul
den-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsät
ze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vor
schriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim
mungen beachtet worden sind.

Der Gesamtabschluss besteht gern. § 116 Abs. 1 Satz 2 GO NRW aus der Gesamt
ergebnisrechnung, der Gesamtbilanz, dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamt
lagebericht zu ergänzen. Am Schluss des Gesamtiageberichtes ist ein Verzeichnis
gem. § 116 Abs. 4 GO NRW beizufügen.

Der Gesamtlagebericht ist darauf zu prüfen, ob er mit dem Gesarntabschluss in Ein
klang steht und ob seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Gemeinde erwecken. §
101 Abs. 2 bis 8 GO NRW gilt entsprechend.

Die Örtliche Rechnungsprüfung prüfte den Gesamtabschluss zum 31.12.2013 unter
Einbeziehung des Gesamtlageberichtes gemäß § 101 Abs. 2 bis 8 GO NRW.

Der Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2013 ist in Anleh
nung an die „Leitlinien zur Durchführung von kommunalen Gesamtabschlussprüfun
gen (IDR-L-300)“ und erstmals unter zu Hilfenahme der neuen Prüfsoftware „Audit
Solutions‘ für Kommunale Prüfung der Fa. Audicon erstellt worden.

Um den besonderen kommunalen Ansprüchen bei der Prüfung des Gesamtab
schlusses gerecht zu werden, hat Audicon mit der VERPA (Vereinigung der Örtlichen
Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen e.V.) und Vertretern der Wirtschafts
prüfungsgesellschaft Rödl & Partner den VERPA-Prüferarbeitsplatz entwickelt. Ge
meinsam mit der in der Wirtschaftsprüfung bewährten Software „Auditsolutions“ bildet
der Prüferarbeitsplatz die Basis für die o.a. Software Lösung.

Der Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 wurde gemäß § 116 Abs. 5 GO NRW
vom Kämmerer am 04.08.2014 aufgestellt. Der vom Bürgermeister der Stadt Er
kelenz bestätigte Entwurf des Gesamtabschlusses 2013 wurde ebenfalls am
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Gesamtabschlusses
des Konzerns Stadt Erkelenz zum 31.12.2013

04.08.2014 unterzeichnet und am 24.09.2014 dem Rat der Stadt Erkelenz zugeleitet.
Damit wurde die gesetzliche Frist ( 116 Abs. 5 i.V.m. § 95 Abs. 3 GO NRW), bis
zum 30. September 2014 dem Rat der Stadt Erkelenz den Entwurf des Gesamtab
schlusses zur Bestätigung zuzuleiten, eingehalten.

Somit gehört die Stadt Erkelenz zu einer der wenigen Kommunen in Nordrhein-
Westfalen, die den gesetzlich geforderten Gesamtabschluss 2013 zum 30.09.2014
fristgerecht aufgestellt haben. Die Prüfung des Gesamtabschlusses erfolgte durch
die Örtliche Rechnungsprüfung ab dem 06.10.2014 und konnte zum 24.11.2014 ab
geschlossen werden.

Gem. § 116 Abs. 1 i.V.m. § 96 GO NRW ist der geprüfte Gesamtabschluss bis zum
31.12. des auf den Abschlussstichtag folgenden Jahres vom Rat durch Beschluss zu
bestätigen. Dies wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates vom 17.12.2014 erfol
gen, so dass die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf den Gesamtabschluss einge
halten werden können.

3 Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Gesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz

Die gesetzlichen Vertreter der Stadt Erkelenz stellen im Gesamtabschluss und im
Gesamtlagebericht die Lage des Konzerns Stadt Erkelenz dar.

Der Gesamtabschluss hat zum Bilanzstichtag 31.12.2013 unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des
Konzerns Stadt Erkelenz zu vermitteln. Das Ergebnis ist zudem zu erläutern.

Der Gesamtlagebericht hat darüber hinaus gem. § 51 Gemeindehaushaltsverord
nung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) einen Überblick über die wichtigsten
Ergebnisse des Gesamtabschlusses und die Gesamtlage in ihren tatsächlichen Ver
hältnissen zu geben.

Er muss so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt
Erkelenz vermittelt wird. Dabei ist auch auf die Chancen und Risiken für die künftige
Gesamtentwicklung einzugehen.

Die vom Bürgermeister der Stadt Erkelenz bestätigte Gesamtlagebeurteilung des
Kämmerers ist durch die Örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (vgl. § 116 Abs. 6
i.V,m. § 101 Abs. 8 GO NRW).
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Bericht der Örtlichen Rechnungsprüfung über die Prüfung des Gesamtabschlusses
des Konzerns Stadt Erkelenz zum 31.12.2013

3.2 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Nachfolgend stellt sich zusammengefasst die Gesamtiage des Konzerns Stadt Er
kelenz dar:

• Die Gesamtergebnisrechnung weist im Haushaltsjahr 2013 einen Jahresfehlbetrag
i.H.v. 107.671,61 € aus.

• Der Fehlbetrag der laufenden Geschäftstätigkeit des Mutterunternehmens Stadt
Erkelenz beträgt im Haushaltsjahr 580.779,37 €. Dies ergibt im Vergleich Gesamt-
konzern zur Mutter Stadt Erkelenz einen um 473.107,76€ geringeren Jahresfehlbe
trag.

‘Weiterhin wird über die Vermögens- und Finanzgesamtlage im Einzelnen berichtet.

3.3 Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Gesamtlagebericht 2013 werden folgende wesentliche Aussagen zu den Chancen
und Risiken der künftigen Entwicklung des Konzerns Stadt Erkelenz getroffen:

Die Entwicklung des Konzerns ‚$tadt Erkelenz‘ wird folgendermaßen beurteilt:

„Das Ergebnis der Konzernmutter schließt in der Ergebnisrechnung vor der Kon
solidierung mit einem Minus von 581 T€ ab, während die Bilanzsumme gegenüber
2012 mit einem Volumen von 407.269.002,44 € (-0,13 %) nahezu unverändert ge
blieben ist. Die Ergebnisrechnung hat sich dabei gegenüber der Planung um 1.151
T€ verbessert. Also ein äußerst erfreulicher Geschäftsverlauf in 2013 gegenüber der
ursprünglichen Prognose!
Dies ist umso erstaunlicher, da diese Verbesserung trotz einer Verschlechterung
von 3,7 Mio. € bei den Gewerbesteuererträge erzielt werden konnte. Wie im La
gebericht des Einzelabschlusses bereits erläutert, kann diese Verschlechterung
bei der Gewerbesteuer als Konsolidierung auf höchstem Niveau interpretiert wer
den, da die Gewerbesteuer sich innerhalb des Zeitraumes von 2004 bis 2012
mehr als verdoppelt hat.
Aufgefangen werden konnten diese geringeren Erträge von 3,7 Mio. € durch
Mehrerträge infolge der erstmaligen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrech
nungsgesetz (+1,4 Mio. €)‚ zusätzliche Kostenerstattungen (+ 1,3 Mio. €) als
auch durch zusätzliche Finanzerträge (+ 0,9 Mio. €). Daneben konnten durch
Minderaufwendungen - insbesondere bei den „Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen“ weitere 1,9 Mio. € zur Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der Haushalt der Stadt Erkelenz nicht allein
von einzelnen Ertragsarten abhängig ist! Es hat sich aber auch gezeigt, dass grö
ßere Ertragseinbußen bei einem der Hauptertragsarten (Gewerbesteuer; Einkom
mensteueranteile; Schlüsselzuweisungen) nur kompensiert werden können, wenn
diese durch Ertragsverbesserungen bei den anderen Hauptertragsarten, durch
Aufwandsreduzierungen oder wie insbesondere in diesem Jahr, durch Einmalef
fekte, wie z.B. durch die erstmalige Abrechnung nach dem Einheitslastengesetz
oder erhöhten Kostenerstattungen, ausgeglichen werden. Dies unterstreicht ein
mal mehr die Aussage der letzten Jahre, dass bereits bei der Haushaltsplanauf
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stellung ein ausgeglichenes Verhältnis von Chance und Risiko tunlichst berück
sichtigt werden sollte. Sollten dann trotzdem wider Erwarten in einem Jahr nur
Verschlechterungen gegenüber der Planung zu berücksichtigen sein, so kann
die gut gefüllte Ausgleichsrücklage mit einem derzeitigen Bestand von knapp
11,0 Mio. € durchaus zur Überbrückung eines solchen Jahres herangezogen
werden. Nicht zu beeinflussende Faktoren wie geringere Schlüsselzuweisungen
oder auch Mindererträge bei den zu versteuernden Gewinnen der ortsansässigen
Gewerbeunternehmen können so zumindest kurzfristig kompensiert werden. Es
zeigt aber auch, dass der Haushalt der Mutter nicht autark ist, sondern nach wie
vor von Dritten maßgeblich beeinflusst wird. Dies allein sollte Grund genug sein,
dass Rat und Verwaltung in ihren Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung nicht
nachlassen.

Bei den Tochterunternehmen konnte uneingeschränkt die positive Tendenz der
ersten drei Gesamtabschlussjahre in 2013 fortgesetzt werden. Auch in diesem Jahr
trugen die Tochterunternehmen nach erfolgter Konsolidierung zur Verbesserung
des Gesamtergebnisses bei. Ausgehend von dem Ergebnis der Stadt Erkelenz wa
ren die Töchter in diesem Jahr mit einer Verbesserung von ca. 475.000 € am Ge
samtergebnis beteiligt. Bedenkt man, dass in diesen 475 T€ u.a. auch eine
Sonderabschreibung von ca. 243 T€ beim Abwasserbetrieb verkraftet werden
musste, kann man auch in diesem Jahr wieder von einem konstanten Verbesse
rungsbeitrag zum Gesamtergebnis sprechen. Ein solider Konsolidierungsbeitrag
zum Gesamterfolg ist also im Bereich der Töchter weiterhin gegeben.“

3.4 Zusammenfassende Beurteilung der Örtlichen Rechnungs
prüfung

Die Örtliche Rechnungsprüfung stellt fest, dass die Chancen und Risiken der künfti
gen Entwicklung des Konzerns Stadt Erkelenz im Wesentlichen von der zukünftigen
finanziellen Entwicklung abhängen. Die Unwägbarkeiten bei der Ausgestaltung des
Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) spielen für die nächsten Jahre eine wichtige
Rolle. Ebenso die Veränderung der Kreisumlage, die ab 2015 steigen wird. Die
Töchter“ nehmen im Konzern Stadt Erkelenz eine zunehmend wichtigere Position
ein. Betrachtet man den im Gesamtabschluss ausgewiesenen Fehlbetrag im Ver
gleich zum Fehlbetrag der Mutter Stadt Erkelenz, stellt man fest, dass die konsoli
dierten verselbstständigten Aufgabenbereiche „Töchter“ wiederum wesentlich zu ei
ner Ergebnisverbesserung auf der Ebene des Gesamtabschlusses beigetragen ha
ben.

Der Gesamtabschluss 2013 schließt, wie auch in den beiden Jahren zuvor mit einem
Fehlbetrag ab. Erfreulich ist dabei, dass der diesjährige Fehlbetrag in Höhe von
107.671,61 € wieder erheblich niedriger ausfällt als der Fehlbetrag des Vorjahres
(2.171.006,68 €).

Die Gesamtsicht der Chancen und Risiken im Gesamtlagebericht 2013 wird von der
Örtlichen Rechnungsprüfung geteilt.

Der Rückgang der Gewerbesteuer konnte dank der erstmaligen Abrechnung auch für
zurückliegende Jahre aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz sowie durch zu
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sätzliche Kostenerstattungen (+ 1,3 Mio, €) als auch durch zusätzliche Finanzer
träge (+ 0,9 Mb. €) aufgefangen werden. Daneben konnten durch Minderaufwen
dungen - insbesondere bei den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ -

weitere 1,9 Mb. € zur Ergebnisverbesserung erzielt werden.

Die Ergebnisrechnung hat sich dabei erfreulicherweise gegenüber der Planung
um 1.151 T€ verbessert. Es ist jedoch nicht davon auszugehen, dass sich diese
Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzt, da bereits die Ankündigungen der
Erhöhung der Kreisumlage auf dem Tisch liegen. Die Ausgleichsrücklage wird
jedoch für einige Jahre Mehrbelastungen auffangen können.

Die GEEmbH&Co.KG und die weiteren Töchter bestätigen die erfreuliche Tendenz
der Vorjahre. Hier stellt sich aus Sicht der Örtlichen Rechnungsprüfung weiterhin die
Frage, wie lange noch der Bedarf an Baugrundstücken für junge Familien bereitge
stellt werden kann bzw. auch tatsächlich nachgefragt wird.

Im Lagebericht der GEEmbH&Co.KG heißt es unter anderem: „Die Nachfrage nach
Baugrundstücken ist nach wie vor sehr hoch. In den meisten Baugebieten können
nicht alle Interessenten beim Grundstücksverkaufs berücksichtigt werden, so dass
auch in Zukunft mit einer anhaltend großen Nachfrage zu rechnen ist.“

Dabei spielt sicherlich neben anderen Aspekten die demografische Entwicklung und
die Entwicklung bei den noch durchzuführenden Umsiedlungen eine entscheidende
Rolle.

Die Darstellung der Beurteilung der Gesamtlage mit ihren Chancen und Risiken so
wie der künftigen Entwicklung des Konzerns Stadt Erkelenz ist aus Sicht der Örtli
chen Rechnungsprüfung als Konzernabschlussprüfer plausibel und zutreffend.

3.5 Unregelmäßigkeiten

Unregelmäßigkeiten wurden nicht festgestellt.

4 Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung des Gesamtabschlusses sind in § 116
Abs. 6 GO NRW geregelt. Danach ist der Gesamtabschluss dahingehend zu prüfen,
ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz unter Be
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) vermittelt. Zudem er
streckt sich die Prüfung darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergän
zenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden
sind.
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Im Rahmen der Gesamtabschlussprüfung wurde die Buchführung, der Gesamtab
schluss, bestehend aus Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz, Gesamtanhang
und Gesamtlagebericht, auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden
gesetzlichen Vorschriften, die sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen orts-
rechtlichen Bestimmungen geprüft.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegen
stand der Gesamtabschlussprüfung, sofern sich aus diesen Vorschriften üblicher
weise Auswirkungen auf den Gesamtabschluss oder den Gesamtlagebericht erge
ben.

Der Gesamtlagebericht wurde daraufhin geprüft, ob er mit dem Gesamtabschluss
und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt
eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns Stadt Erkelenz vermittelt.

Dabei wurde geprüft, ob die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung zutref
fend dargestellt sind. Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Gesamtlagebericht die in
§ 116 Abs. 4 GO NRW geforderten Angaben zum Bürgermeister, zum Kämmerer
sowie den Ratsmitgliedern enthält.

Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung, die Aufstellung von
Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht tragen die gesetzlichen Vertreter des Mut
terunternehmens. Aufgabe der Örtlichen Rechnungsprüfung ist es, diese Unterlagen
und die darin gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung dahin
gehend zu beurteilen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Konzernrechnungslegung
beachtet worden sind.

Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die Abgrenzung des Konsolidierungs
kreises, die Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahres
abschlüsse und die Ordnungsmäßigkeit der Konsolidierungsmaßnahmen sowie der
angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze.

42 Art und Umfang der Prüfung

Die Örtliche Rechnungsprüfung hat die Gesamtabschlussprüfung nach dem risikoori
entierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die „Leitlinien zur Berichterstattung bei
kommunalen Jahresabschlussprüfungen (IDR-L-300)“ und unter zu Hilfenahme der
neuen Prüfsoftware AuditSolutions für Kommunale Prüfung der Fa. Audicon vorge
nommen.

Demnach wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Gesamtabschluss unter Beach
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Gesamtiagebe
richt zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzge
samtlage des Konzerns Stadt Erkelenz wesentlich auswirken, mit hinreichender Si
cherheit erkannt werden konnten.

Der Gesamtlagebericht ist zudem dahingehend zu prüfen, ob die Chancen und Risi
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. In diesem Rahmen ist
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die Vollständigkeit und — soweit es sich um prognostische Angaben handelt — die
Plausibilität der Angaben geprüft worden.

Die Prüfung umfasste weiterhin den Konsolidierungskreis, die Ordnungsmäßigkeit
der in den Gesamtabschluss einbezogenen Jahresabschlüsse sowie die Konsolidie
rungsmaßnahmen.

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat sich die Örtliche Rechungs
prüfung zunächst ein Urteil über die wirtschaftliche und rechtliche Situation des Kon
zerns Stadt Erkelenz gebildet. Der Prüfungsansatz hat zu folgenden Schwerpunkten
des Prüfungsprogramms geführt:

• die Abgrenzung des Konsolidierungskreises,
• der Summenabschluss einschließlich entsprechender Überleitungen und Anpas

sungen an die für den Gesamtabschluss maßgeblichen Bewertungsmethoden,
• die Konsolidierungsmaßnahmen (Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung,

Aufwands- und Ertragskonsolidierung, Zwischenergebniseliminierung) sowie
• Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanhang und Gesamtlagebe

richt.

Die gesetzlichen Vertreter des Konzerns Stadt Erkelenz haben die von der Örtlichen
Rechnungsprüfung erbetenen Aufklärungen und Nachweise erteilt.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses wurde mit der neuen Prüfsoftware AuditSoluti
ons zur Prüfung des NKF-Gesamtabschlusses (einschließlich Fragenkatalog) durch
geführt. Als Arbeitsgrundlage dienten die Regelungen des NKF-Gesetzes hinsichtlich
der Aufstellung bzw. Prüfung des kommunalen Gesamtabschlusses. Sofern keine
eigenen gesetzlichen Regelungen vorhanden waren, wurde auf die Regelungen des
HGB in der Fassung vom 24.08.2002 bzw. dessen Kommentierung in Bezug auf die
Konzernrechnungslegung in der Privatwirtschaft zurückgegriffen. Daneben wurde die
Handreichung des Innenministers des Landes NRW zur Anwendung des NKF (5.
Auflage, Oktober 2012, unter Berücksichtigung des 1. NKF-Weiterentwicklungs
gesetzes) sowie die Handlungsempfehlungen des Modellprojektes zur Aufstellung
eines Gesamtabschlusses im NKF, Stand September 2009, verwendet.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses erfolgte (mit Unterbrechungen) im Zeitraum
06.10.2014 bis 24.11.2014.

Die Örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinrei
chend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.
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5 Feststellung und Erläuterungen zur Gesamtabschluss

rechnungslegung

5.1 Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis umfasst diejenigen wirtschaftlich und organisatorisch ver
selbstständigten Aufgabenbereiche der Kommune, die im Wege der Vollkonsolidie
rung bzw. Equity-Methode in den Gesamtabschluss nach § 116 Abs. 2 GO NRW
einbezogen werden müssen. Zweck der Abgrenzung des Konsolidierungskreises ist
die Festlegung, welche verselbstständigten Aufgabenbereiche (vAB) zusammen mit
der Kernverwaltung selbst eine Einheit (Konzern Kommune“) bilden. Betriebe, die für
die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune von unterge
ordneter Bedeutung sind, müssen nicht einbezogen werden.

In den vorausgehenden Gesamtabschlüssen ist der Konsolidierungskreis intensiv
geprüft worden. Es sind keine Tochterunternehmen oder weitere Beteiligungen dem
Konzern beigetreten. Der Konsolidierungskreis für den Gesamtabschluss 2013 der
Stadt Erkelenz besteht daher weiterhin aus:

1. Städtischer Abwasserbetrieb,
2. Grundstücks- u. Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH,
3. Grundstücks- u. Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbh & Co KG,
4. Kultur GmbH

und ist gemäß § 50 Abs. 1 GemHVO NRW LV.m. § 300, 301 und 303 bis 305 und
§ 307 bis 309 des Handelsgesetzbuches (HGB) zu konsolidieren.

Die Abgrenzung des Konsolidierungskreises ist nach den Feststellungen der Örtli
chen Rechnungsprüfung ordnungsgemäß vorgenommen worden.

5.2 Ordnungsmäßigkeit der in den Gesamtabschluss einbezo

genen Jahresabschlüsse

Betrieb Wirtschaftsprüfer
Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz Wirtschaftsprüfer Dr. Paffen, Schreiber &

.—_______________________________ Partner GbR
! Kultur GmbH der Stadt Erkelenz Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schlei

cher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG
Grundstücks- und Entwicklungsgesell- FIDAUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungs
schaft GEE der Stadt Erkelenz mbH u. gesellschaft, Zweigniederlassung Er-
Co. KG kelenz
Grundstücks-und Entwicklungsgesell- FIDAUDIT GmbH, Wirtschaftsprüfungs
schaft der Stadt Erkelenz mbH gesellschaft, Zweigniederlassung Er

kelenz
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Die Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbstständig
ten Aufgabenbereiche wurden von Wirtschaftsprüfern in einer den § 316 if, HGB
entsprechenden Weise geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsver
merk versehen.

Der Jahresabschluss 2013 (Haushalt der Stadt Erkelenz) wurde ebenfalls mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen und wird voraussichtlich durch
den Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 17.12.2014 festgestellt.

5.3 Konsolidierungsmaßnahmen

Die Kapitalkonsolidierung, die Konsolidierung der Forderungen und Verbindlichkeiten
sowie der Aufwendungen und Erträge werden im Gesamtabschluss im Einzelnen
dargestellt und erläutert. Gem. § 50 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 303 HGB wurden bei
der Schuldenkonsolidierung Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den
Gesamtabschluss einbezogenen Unternehmen eliminiert.

Auf eine Zwischenergebniseliminierung nach § 50 Abs.1 GemHVO i.V.m. 304 Abs. 2
HGB wurde verzichtet, da diese für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanz
gesamtlage nur von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Aufwands- u. Ertragskonsolidierung wurde entsprechend § 50 Abs. 1 GemHVO
i.V.m. § 305 HGB durchgeführt.

5.4 Gesamtabschlussstichtag

Der Gesamtabschlussstichtag (31. Dezember 2013) entspricht dem Stichtag des
Jahresabschlusses des Mutterunternehmens (Stadt Erkelenz) und der einbezogenen
verselbstständigten Aufgabenbereiche.

5,5 Gesamtabschlussbuchführung und Konsolidierungsunterla
gen

Der Gesamtabschluss wird manuell aus den Jahresabschlüssen der einbezogenen
verselbstständigten Aufgabenbereiche entwickelt. Die Gesamtabschlussbuchführung
wird durch die Kämmerei mit Hilfe von Microsoft Excel erledigt. Die Excel-Tabellen
wurden der Örtlichen Rechnungsprüfung zu Prüfzwecken zur Verfügung gestellt.

Das Fachamt sammelt während des Jahres die für die Konsolidierungsbuchungen
erforderlichen Belege der verselbstständigten Aufgabenbereiche. Diese Belege wur
den stichprobenartig geprüft.
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5.6 Ordnungsmäßigkeit der Gesamtabschlussrechnungslegung

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gesamtabschlussbuchführung und die wei
teren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Die Grund
sätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden beachtet.

6 Feststellung und Erläuterungen zum Gesamtabschluss
und zum Gesamtlagebericht

6.1 Gesamtabschluss

Gern. § 49 Abs. 1 GemHVO besteht der Gesamtabschluss aus

1. der Gesarntergebnisrechnung,
2. der Gesamtbilanz,
3. dem Gesamtanhang.

Der Gesamtabschluss und die dafür angewandten Konsolidierungs-, Bilanzierungs
und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Der Gesamtabschluss zum 31. Dezember 2013 ist ordnungsgemäß aus den Zahlen
der Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche und den ergänzen
den Nachweisen zu den Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt worden.

Die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche wurden nach den
gesetzlichen Vorschriften von den beauftragten Wirtschaftsprüfern testiert. Der Jah
resabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 der Stadt Erkelenz
wurden durch die Örtliche Rechnungsprüfung geprüft. Mit Datum vom 24.11.2014
wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Im Rahmen der Gesamtabschlussprüfung ist die Überleitung und Weiterverarbeitung
der Daten aus den Jahresabschlüssen durch die Örtliche Rechnungsprüfung geprüft
worden. Im Ergebnis wird festgestellt, dass der Gesamtabschluss des Konzerns
Stadt Erkelenz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,
Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz vermittelt.

6.2 Gesamtlagebericht

Der Gesamtlagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften nach § 51 Abs. 1
GemHVO NRW. Er steht im Einklang mit dem Gesamtabschluss und den bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
über die Gesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz. Die wesentlichen Chancen und
Risiken der künftigen Entwicklung werden vollständig und zutreffend dargestellt.
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6.3 Gesamtanhang

Gern. § 51 Abs. 2 GemHVO NRW sind zu den Posten der Gesamtbilanz und den
Positionen der Gesamtergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewer
tungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte die
Wertansätze beurteilen können. Die Anwendung von zulässigen Vereinfachungsre
gelungen und Schätzungen ist im Einzelnen anzugeben.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen nach den Empfehlungen aus dem
Modellprojekt zum NKF-Gesamtabschluss wurde im Gesamtanhang zutreffend erläu
te rt.

Gem. § 51 Abs. 3 GemHVO ist dem Gesamtanhang eine Kapitalflussrechnung unter
Beachtung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2) in der vom
Bundesministerium der Justiz nach § 342 Abs. 2 des HGB bekannt gemachten Form
beizufügen. Die Kapitalflussrechnung ist dem Gesamtanhang als Anlage 3 beigefügt.

Nach diesem Rechnungslegungsstandard stellt die Kapitalflussrechnung zeitbezogen
die Zahlungsströme der wirtschaftlichen Gesamtheit „Stadt Erkelenz“ dar, die zur
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes führen, und gibt Auskunft darüber, wie
die Kernverwaltung der Stadt zusammen mit ihren Betrieben, soweit diese in den
Gesamtabschluss einbezogen sind, die finanziellen Mittel erwirtschaftet.

Der gemeindliche Gesamtabschluss soll mit einer Gesamtkapitalflussrechnung zu
sätzlich zur Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung seiner Aufgabe besser ge
recht werden.

Bei der Kapitalflussrechnung 2012 wurde im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit von
der bisher verwandten indirekten Methode zur direkten Methode gewechselt. In die
sem Bereich besteht ein Wahlrecht, so dass ein Methodenwechsel möglich ist. Die
gewählte Methode sollte aber aus Gründen der Bilanzstetigkeit beibehalten werden.
In 2013 wurde die direkte Methode beibehalten.

Die Kapitalflussrechnung 2013 entspricht den geforderten Standards und gibt ausrei
chend Auskunft über die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Erwirt
schaftung der finanziellen Mittel des Konzerns Stadt Erkelenz. Weitere Informatio
nen1 wie z.B. der Zahlungsmittelbestand, sind direkt unter der Kapitalflussrechnung
angegeben.
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6.4 Gesamtaussage des Gesamtabschlusses

Der vorliegende Gesamtabschluss 2013 gibt die Ergebnisse der Einzelabschlüsse
der konsolidierten Unternehmen sowie den Abschluss der Stadt Erkelenz unter Eli
minierung der Leistungsbeziehungen zusammengefasst wieder.

Der vorliegende Gesamtabschluss macht deutlich, dass die verselbstständigten Auf
gabenbereiche innerhalb des Konzerns Stadt Erkelenz zu einem geringeren Fehlbe
trag als im Kernhaushalt der Stadt beitragen. Der vorliegende Konzernabschluss ent
spricht in Gliederung und Bewertung den gesetzlichen Vorschriften.

6.5 Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi
nanzgesamtlage

6.5.1 Vermögens- und Schuldengesamtlage

Die Bilanz des Gesamtabschlusses 2013 weist sowohl auf der Aktivseite als auch auf
der Passivseite die Bilanzsumme i.H.v. 459.927.387,40 € aus. Die Einzelpositionen
der Gesamtbilanz werden wie folgt in der Gesamtbilanz zusammengefasst und im
Vergleich mit den Vorjahren 2011 und 2012 dargestellt.

Aktiva 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Differenz Vorjahr in %
Anlagevermögen 442,003.918.69 € 438.789.493,49€ 430.722.040,08€ -8 067 453.4 -1.838570%
Umlaufvennögen 21673.475,54 € 22.527.830,38€ 27.006871,89 € 4479.041,51 19,862259%
Akhve Rechnungs

1 501 46723€ 2 031 581 01 € 219847543€ 16689442 8 215002%abgrenzungsposten
Bilanzsumme 465.178.861,46€ 463.348.904,88€ 459.927.387,40€ -3 421.517.48 -0,738432%

Passiva 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Differenz in %
Eigenkapal 21035738097€ 19247221965€ 192375789,17€ 9643048 0050101%
Sonderposten
fürZuwendungen 81 27059905€ 10264837549€ 10328367396€ 63529847 0618907%
für Beilrge 41.758.554A3€ 39.961.189,90€ 37831428,08€ -2127.76182 -5,324571%
für Gebührenausgleich 1.800.448.47 € 2.953.219,34€ 2.090.670,05€ -862 54929 -29,207085%
für sonstige Sonderposten 212.355,54€ 217.118,78€ 224.242,99€ 7.124,21 3.281250%
Rückstellungen 48.365.664,75€ 50.996.932,84€ 52.963.187,55€ 1.966.254,71 3,855633%
verbindlichkeften 73.747.666,43€ 65.705.877,20€ 62.691.817,11 € -3 014.060.09 4,587200%
Passive Rechnungs-

7.666.191,82€ 8.393.971.68 € 8.464.578,49€ 70.606,81 0,841161%abgrenzungsposlen
Bilanzsumme 465.178.861,46€ 463348.904.88 € 459.927.387,40€ -3 421517.48 -0.738432%
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6.5.2 Ertragsgesamtlage

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem Fehlbetrag i.H.v. 107.671,61 €.
Damit liegt das Konzernergebnis um 473.107,76 € besser als die Gesamtergebnis-
rechnung der Stadt Erkelenz mit einem Fehlbetrag i.H.v. 580.779,37 €.

Gesamtergebnisrechnun 2011 2012 2013
Gesamtjahresfehlbetrag 1 4.795.642,40 € 2.171.006,68 € 107.671,61 €

6.5.3 Finanzgesamtlage

Eigenkapitalquote 1 2011 2012 2013
Gesamtabschluss 45,22% 41,54% 41,83%
Jahresabschluss 50,24% 49,94% 49,94%
Eigenkapitalquote II
Gesamtabschluss 71,67% 73,00% 73,01%
Jahresabschluss 77,94% 79,02% 78,81%
Anlagendeckungsgrad 1
Gesamtabschluss 47,59% 43,86% 44,66%
Jahresabschluss 52,70% 52,16% 52,99%

Die Zahlungsströme vom 01.01. bis 31.12.2013 innerhalb des Konzerns Stadt Er
kelenz werden in der Kapitalflussrechnung dargestellt.

7 Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes der Örtlichen
Rechnungsprüfung

Nach dem Ergebnis der Prüfung erteilt die Örtliche Rechnungsprüfung dem als Anla
ge beigefügten Gesamtabschluss 2013 und dem Gesamtlagebericht 2013 des Kon
zerns Stadt Erkelenz den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Bestätigungsvermerk der Örtlichen Rechnungsprüfung

„Die Örtliche Rechnungsprüfung hat den Gesamtabschluss 2013, bestehend aus der
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang, nach § 116
Abs. 6 i.V.m. § 103 Abs. 6 GO NRW unter Einbeziehung des Gesamtlageberichts in
der Zeit vom 06.10.2014 bis 24.11.2014 geprüft. In die Prüfung sind die haushalts-
rechtlichen Vorschriften sowie ergänzende Regelungen der örtlichen Satzungen und
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haus
haltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und
durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermö
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gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz we
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Geschäfts-
und Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns Stadt Erkelenz berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die
Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtiagebericht überwie
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung

- der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbst
ständigten Aufgabenbereiche,

- der Abgrenzung des Konsolidierungskreises,

- der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und Konsoli
dierungsmethoden,

- der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie

- eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und des
Gesamtlageberichts.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamtab
schluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden Regelun
gen der örtlichen Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, so
weit diese sich auf die Haushaltswirtschaft des Konzerns Stadt Erkelenz beziehen.

Der Gesamtabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz.

Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt
insgesamt auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz. In diesem Bericht werden die
Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des Kon
zerns zutreffend dargestellt.“

Erke7z, den 24. November2014

Lothr Jansen
Leitr der Örtlichen Rechnungsprüfung
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Die Örtliche Rechnungsprüfung empfiehlt dem Rechnungsprüfungsausschuss sich
den Prüfbericht und den Bestätigungsvermerk zu Eigen zu machen. Der Bestäti
gungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses ist gemäß § 101 Abs. 7 GO
NRW von dem Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unter Angabe von
Ort und Tag zu unterzeichnen.

Erkele ß)4‘1iovember 2014

Lothaf Jansen
Leiter(der Örtlichen Rechnungsprüfung

8 Bestätigungsvermerk

„Die Örtliche Rechnungsprüfung hat den Gesamtabschluss 2013, bestehend aus der
Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang, nach § 116
Abs. 6 i.V.m, § 103 Abs. 6 GO NRW unter Einbeziehung des Gesamtlageberichts in
der Zeit vom 06.10.2014 bis 24.11.2014 geprüft. In die Prüfung sind die haushalts-
rechtlichen Vorschriften sowie ergänzende Regelungen der örtlichen Satzungen und
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haus
haltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und
durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
durch den Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Gesamtlagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermö
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz we
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Geschäfts-
und Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des
Konzerns Stadt Erkelenz berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die
Nachweise für die Angaben im Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht überwie
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Die Prüfung umfasste die Beurteilung

- der Jahresabschlüsse der in den Gesamtabschluss einbezogenen verselbst
ständigten Aufgabenbereiche,

- der Abgrenzung des Konsolidierungskreises,

- der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und Konsoli
dierungsmethoden,

- der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie

- eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Gesamtabschlusses und des
Gesamtlageberichts.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Gesamtab
schluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden Regelun
gen der örtlichen Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, so
weit diese sich auf die Haushaltswirtschaft des Konzerns Stadt Erkelenz beziehen.

Der Gesamtabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö
gens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz.

Der Gesamtlagebericht steht in Einklang mit dem Gesamtabschluss und vermittelt
insgesamt auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und
Finanzgesamtlage des Konzerns Stadt Erkelenz. In diesem Bericht werden die
Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Gesamtentwicklung des Kon
zerns zutreffend dargestellt.“

Erkelenz, den 04. Dezember 2014

H.-J, Paffen
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

9 Anlagen zum Bericht

Entwurf Gesamtabschluss 2013 mit folgenden Anlagen:

Anlage 1 Gesamtbilanz
Anlage 2 Gesamtergebnisrechnung
Anlage 3 Gesamtanhang

Anlagen zum Gesamtanhang:

Anlage 1 Gesamtanlagenspiegel
Anlage 2 Gesamtverbindlichkeitenspiegel
Anlage 3 Kapitalflussrechnung
Anlage 4 Gesamtlagebericht
Anlage 5 Gesamteigenkapitalspiegel
Anlage 6 Beteiligungsbericht

Erläuterungen zum Gesamtabschluss:

Anlage 7 Gesamtbilanz (Nachweis der Konsolidierung)
Anlage 8 Gesamtergebnisrechnung (Nachweis der Konsolidierung)
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FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN
ZUR AUFSTELLUNG DES GESAMTABSCHLUSSES

1. AUFSTELLUNGSPFLICHT

Nach § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Stadt Erkelenz einen Gesamtabschluss beste

hend aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang

aufzustellen und diesen um einen Gesamtlagebedcht zu ergänzen. Gem. § 2 Abs. 1

NKFEG NRW besteht diese Verpflichtung erstmals zum 31.12.2010. Vorliegend

wird über den Gesamtabschluss zum 31.12.2013 berichtet.

In den Gesamtabschluss müssen alle verselbstständigten Aufgabenbereiche in

öffentlicher oder privatrechtlicher Form im Wege der Konsolidierung einbezogen

werden.

Ziel des Gesamtabschlusses ist es, die gesamte Vermögens-, Schulden-, Ertrags-

und Finanzlage der Stadt Erkelenz, also einschließlich der Beteiligungsgesellschaf

ten darzustellen und die politischen Gremien und die Veiwaltungsführung in die

Lage zu versetzen, ein Urteil darüber abgeben zu können, ob die Stadt Erkelenz

insgesamt in der Lage ist, ihre Aufgaben zukünftig zu erfüllen.

II. BESTANDTEILE DES GESAMTABSCRLUSSES

Bestandteile des Gesamtabschlusses sind einschließlich der ergänzenden Teile:

- Gesamtbilanz: Die Gesamtbilanz ist eine konsolidierte Darstellung des

Gesamtvermögens der Stadt Erkelenz unter Einbezug der Betriebe, die unter

der einheitlichen Leitung der Stadt Erkelenz stehen oder von dieser beherrscht

werden. Zur Vermeidung von Doppelerfassungen sind dabei Konsolidiewngen

(Kapital und Schuldenkonsolidierung — so Forderungen und Verbindlichkeiten

zwischen den einzubeziehenden Aufgabenbereichen) vorzunehmen.

- Gesamterpebnisrechnunp: In der Gesamtergebnisrechnung erfolgt eine Zu

sammenfassung aller einzubeziehenden Betriebe bzw. Aufgabenbereiche. Da

bei werden „konzerninterne“ Vorgänge herausgerechnet, um Doppelerfas

sungen zu vermeiden.

- Gesamtanhang: Im Gesamtanhang erfolgt die Angabe und die Erläuterung der

in der Gesamtbilanz und der Gesamtergebnisrechnung angewendeten
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Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Bestandteil des Gesamtanhangs ist

auch eine Gesamt-Kapitaiflussrechnung.

GesamtiaQebericht: Der Gesamtiagebericht beinhaltet einen Überblick über

den Geschäftsverlauf (wichtige Ereignisse im Geschäftsjahr und die Darstel

lung der Gesamtlage), die Angabe von bedeutenden Ereignissen nach dem

Abschlussstichtag und ein Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr.

Beteiligungsbericht: Die wirtschaftlichen und die nichtwirtschaftlichen Beteili

gungen der Kommune werden im Beteiligungsbericht erläutert.

III. KONSOLIOIERUNGSKREIS

1. Grundlagen zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises

Der Umfang des Konsolidierungskreises, also die im Wege der Kapitalkonsolidie

rung in den Gesamtabschluss einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbe

reiche in öffentlich-rechtlicher Organisationsform und der Unternehmen und Einrich

tungen des privaten Rechts, ergibt sich aus § 50 GemHVO NRW.

Es sind die Kemverwaltung und sämtliche Betriebe in öffentlich-rechtlicher und pn

vatrechtlicher Form grundsätzlich zu erfassen (Vollständigkeitserkläwng). Unter

nehmen und Einrichtungen des privaten Rechts sind einzubeziehen, wenn diese

- unter der einheitlichen Leitung der Kommune stehen oder

- die Kommune auf sie eine beherrschende Kontrolle ausübt.

Verselbstständigte Aufgabenbereiche sind in den Gesamtabschluss einzubeziehen,

wenn sie für die Erfüllung der Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen ent

sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kom

mune zu vermitteln, von Bedeutung sind. Dies ist gegeben bei:

1. verselbstständigten Aufgabenbereichen, die mit der Kommune eine Rechtsein

heit bilden bzw. rechtlich selbstständige Organisationseinheiten und Vermö

gensmassen mit Nennkapital sind, an denen die Kommunen eine Beteiligung

hält,
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2. Anstalten1 die von der Kommune auf Grundlage der Verordnung über kommu

nale Unternehmen und Einrichtungen als AÖR getragen werden,

3. Zweckverbänden,

4. rechtlich selbstständigen kommunalen Stiftungen,

5. sonstigen rechtlich selbstständigen Aufgabenträgern, deren finanzielle Existenz

aufgrund rechtlicher Verpflichtung wesentlich durch die Kommune gesichert

wird.

Der Konsolidierungskreis bzw. der Kreis der in Betracht kommenden Betriebe be

steht grundsätzlich aus drei Gruppen:

- Im Wege der sog. Vollkonsolidierung (i.d.R. ab 50 % Anteil) werden solche Be

triebe einbezogen, bei denen entweder eine „einheitliche Leitung“ der Stadt Er

kelenz vorliegt (Indizien hierfür können z.B. die Bestimmung der Untemeh

mensziele, die Entscheidung über wesentliche geschäftliche Maßnahmen, die

Festlegung wesentlicher Grundsätze der Geschäftspolitik und die personelle

Besetzung wesentlicher Führungsstellen sein) oder bestimmte gesetzliche

Kontrollmöglichkeiten (z.B. Vorliegen der Mehrheit der Stimmrechte und des

Rechtes einen beherrschenden Einfluss auszuüben) gegeben sind.

- Mittels der sog. Eguity-Methode werden die Betriebe (i.d.R. ab 20 % Anteil),

bei denen ein maßgeblicher Einfluss der Stadt Erkelenz vorhanden ist (z.B.

Vertretensein im Vorstand oder Aufsichtsrat, Mitwirken an Untemehmensent

scheidungen) einbezogen.

- Alle anderen Betriebe bzw. Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten Lat

cost‘) in die Gesamtbilanz aufgenommen, so dass bei diesen Betrieben keine

Konsolidierung im Sinne der Regelungen zur Konzemrechnungslegung statt

findet.

Grundsätzlich ist für jeden einzelnen Betrieb zu prüfen, ob der Anteil an einem Be

trieb aus Konzernsicht für die Gesamtbilanz wesentlich ist
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2. Abgrenzung des Konsolidierungskreises bei der Stadt Erkelenz

a) Basis: Beteiligungsbericht

Auf Basis des Beteiligungsberichtes gern. § 117 GO NRW für 2013, des NKF

Abschlusses für die Stadt Erkelenz auf den 31.12.2013 und der uns erteilten münd

lichen Informationen können folgende Aufgabenbereiche bzw. Unternehmen identi

fiziert werden, die für eine Konsolidierung in Frage kommen:

Bezeichnung Rechtsform Beteiligungs- maßgeb- Konsolidierungs
quote licher methode

Einfluss

Städtischer Abwasserbetrieb eigenbethebs- 100 % Ja Vollkonsolidierung
ähnlich

—________

Grundstücks- und Entwick- GmbH 100 % Ja Vollkonsolidierung
lungsgesellschaft der Stadt (Komplemen
Erkelenz mbH tär)

Grundstücks- und Entwick- KG 100% Ja Vollkonsolidierung
lungsgesellschaft der Stadt
Erkelenz mbH & Co. KG

Kultur GmbH der Stadt Er- GmbH 100% Ja Vollkonsolidierung
kelenz

Kreiswerke Heinsberg GmbH 4,125% Nein keine Konsolidierung
GmbH

Wirtschaftsförderungsgesell- GmbH 10% Nein keine Konsolidierung
schaft für den Kreis Heins
bergmbH j_____ —

Gemeinnütziger Bauverein e.G geringfügig Nein keine Konsolidierung
eG Erkelenz

b) Ausschluss aus dem Konsolidierungskreis

Zwei Betriebe werden nicht im Wege der Konsolidierung in den Gesamtabschluss

einbezogen. Dabei sind folgende Überlegungen maßgeblich:

(1) Kreiswerke Heinsberg:

- Beteiligungsquote Stadt Erkelenz: 4125 %‚

- Kreiswerke Heinsberg GmbH hält selber Beteiligungen,
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Anteil an dem Betrieb für die Gesamtbilanz wesentlich?

o Bilanzsumme 31.122013: 23,104 Mio. EUR — anteilig: 0,953 Mio. EUR,

- einheitliche Leitung der Gemeinde: nein,

- Kontrollmöglichkeit: nein (keine Stimmenmehrheit, nicht das Recht, die Mehr

heit der Mitglieder des Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen),

- maßgeblicher Einfluss?

o Stadt Erkelenz ist mit einem Mitglied in der Gesellschafterversammlung

(insgesamt 17 Mitglieder) vertreten,

o Stadt Erkelenz ist mit einem Mitglied im Aufsichtsrat (insgesamt 15 Mitglie

der) vertreten,

o Ergebnis: wegen geringer Beteiligungsquote und geringer Anzahl der

Stimmen im AufsichtsraVGesellschafterversammlung kein maßgeblicher

Einfluss,

- Gesamtergebnis: keine Konsolidierung — Einbezug mit den fortgeführten An

schaffungskosten (wie im städtischen Einzelabschluss),

(2) Wirtschaftsförderungsgesellschaftfürden Kreis Heinsberg mbH:

- Beteiligungsquote Stadt Erkelenz: 10,0 %‚

- Anteil an dem Betrieb für die Gesamtbilanz wesentlich?

o Bilanzsumme 31.12.2013: 4,586 Mio. EUR — anteilig: 0,459 Mio. EUR,

- einheitliche Leitung der Gemeinde: nein,

- Kontrollmöglichkeit: nein (keine Stimmenmehrheit, nicht das Recht, die Mehr

heit der Mitglieder des Geschäftsfühwngs- oder Aufsichtsorgans zu bestehen),

- maßgeblicher Einfluss?

o Stadt Erkelenz ist mit 3 Mitgliedern in der Gesellschafterversammlung (ins

gesamt 36 Mitglieder) vertreten,



ERKELENZ

0

6

o Stadt Erkelenz ist mit einem Mitglied im Aufsichtsrat (insgesamt 15 Mitglie

der) vertreten,

o Ergebnis: wegen geringer Beteiligungsquote und geringer Anzahl der

Stimmen im AufsichtsraVGesellschafterversammlung kein maßgeblicher

Einfluss,

- Gesamtergebnis: keine Konsolidierung — Einbezug mit den fortgeführten An

schaffungskosten (wie im städtischen Einzelabschluss).

c) Ausschluss wegen untergeordneter Bedeutung

Oben genannte verselbstständigte Aufgabenbereiche und Unternehmen in privat-

rechtlicher Form müssen in den Gesamtabschluss nicht im Wege der Vollkonsolidie

rung einbezogen werden, sofern sie für die Verpflichtung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzla

ge der Kommune zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind. Dies ist im

Gesamtanhang zu erläutern.

Ob dies erfüllt ist, ist anhand von Kennziffern zu beurteilen. Das Gesetz sieht aller

dings keine Schwellenwerte vor. Nach allgemeiner Auffassung sind Beteiligungen,

die bei den maßgeblichen Schwellenwerten die Grenze von 5 % überschreiten,

regelmäßig in den Konsolidierungskreis einzubeziehen. Andernfalls muss eine indi

viduelle Entscheidung getroffen werden.

Konkret wurden für die vorgenannten Bereiche bzw. Beteiligungen ausgewählte

Kennziffern ermittelt und zum NKF-Abschluss der Stadt Erkelenz ins Verhältnis ge

setzt. Abgestellt wurde auf die Bilanzsumme, das Anlagevermögen, die Verbindlich

keiten gegenüber Kreditinstituten, die Umsatzedöse, die Abschreibungen, den Zins-

aufwand und den Jahresüberschuss. Insofern ist sowohl die einzelne Beteiligung als

auch die Gesamtheit möglicherweise als von untergeordneter Bedeutung einzustu

fender Beteiligungen an Hand dieser Kennziffern zu beurteilen.

Der städtische Abwasserbetrieb ist zwingend in den Gesamtabschluss aufzuneh

men. Bei den anderen drei genannten Beteiligungen sind einzeln betrachtet die

Schwellen von 5 % bei den maßgeblichen Kennziffern unterschritten. In der Summe
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überschreiten die Kennziffern dagegen zum Teil die Grenze von 5 %. In Anbetracht

des bei diesen drei Gesellschaften auch vergleichsweise geringen Umfangs der

durchzuführenden Konsolidierungsarbeiten werden diese Beteiligungen im Wege

der Vollkonsolidierung in den Abschluss einbezogen.

d Ergebnis: Konsolidierungskreis

Zusammenfassend stellt sich der Konsolidiewngskreis für den Gesamtabschluss

der Stadt Erkelenz somit wie folgt dar;

1. Städtischer Abwasserbetrieb,

2. Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH,

3. Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG

4. Kultur GmbH der Stadt Erkelenz.

Die übrigen Beteiligungen werden unverändert zum Vorjahr mit den fortgeführten

Anschaffungskosten in den NKF-Gesamtabschluss aufgenommen.

IV. GRUNDFRAGEN DER AUFSTELLUNG DES GESAMTABSCHLUSSES

1. Erstkonsolidierungsstichtag

Die Erstkonsolidierung erfolgte auf den 1.1.2010, also den Beginn des Geschäfts

jahres für den erstmals ein NKF-Gesamtabschluss aufgestellt wurde.

2. Vereinheitlichung der in den Gesamtabschluss einzubeziehenden Einzel-
abschlüsse

a) Grundlagen

Der Grundsatz der Einheitlichkeit erfordert, dass die zusammenzufassenden Einzel

abschlüsse der Betriebe und der Stadt Erkelenz nach einheitlichen Bilanzierungs

regeln erstellt sein müssen. Dies gilt hinsichtlich des Bilanzansatzes, der Bewer

tung, des Ausweises und des Bilanzierungsstichtages.
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Die Einheitlichkeit des Bilanzierungsstichtages ist dadurch gewährleistet, dass alle

einbezogenen Betriebe auf den 31.12.2013 ihren Jahresabschluss erstellt haben.

b) Vereinfachungen

Aus Vereinfachungsgründen wurde im Rahmen der Erstkonsolidierung auf Anpas

sungen der Bilanzansätze und Bewertungsmethoden der zum Erstkonsolidierungs

zeitpunkt vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden verzichtet. Damit

wurde den Empfehlungen aus dem Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss gefolgt.

Insofern werden die gewählten Nutzungsdauem des Anlagevermögens, welche vor

erstmaliger Gesamtrechnung angeschafft wurden beibehalten. Dies betriffl insbe

sondere den städtischen Abwasserbetrieb und daneben auch die Kultur GmbH.

c) Ansatz und Bewertung

Hinsichtlich von Ansatz und Bewertung bestehen diverse Unterschiede zwischen

HGB und GO/GemHVO NRW. Insoweit muss eine Vereinheitlichung der einbezo

genen Abschlüsse erfolgen.

Der einheitliche Ansatz bzw. die einheitliche Bewertung wird durch eine Anpassung

in der HB II sichergestellt.

d) Ausweis

Ausweisunterschiede müssen ebenfalls in der HB II durch Zugrundelegung des ein

heitlichen Positionsplans vermieden werden. Der Positionsplan ergibt sich aus dem

NKF-Abschluss der Stadt Erkelenz ( 49 Abs. 3 GemHVQ NRW).
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3. Konsolidierungsbuchungen

a) Kapitalkonsolidierung

Die Kapitalkonsolidierung erfolgt durch Kürzung des aktivischen Beteiligungsbuch

wertes aus dem Abschluss der Stadt Erkelenz mit dem Eigenkapital des jeweiligen

Betriebes bzw. Aufgabenbereichs.

Im Grundsatz ist bei der Erstkonsolidierung, also insbesondere bei der erstmaligen

Erstellung des Gesamtabschtusses, eine Neubewertung der Aktiva und Passiva der

vollkonsolidierten Betriebe vorzunehmen (sog. Neubewertungsmethode).

Entsprechend den Empfehlungen aus dem Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss ist

eine Beibehaltung der eigenkapitalspiegelbildorientierten Wertansätze der Sonder-

vermögen aus der kommunalen Eröffnungsbilanz der Stadt Erkelenz zum Zeitpunkt

der Erstkonsolidierung möglich. Somit kann auf die nachträgliche Ermittlung von

Zeitwerten für die den Sondervermögen zuzuordnenden Vermögensgegenstände

und Schulden im Rahmen der Erstkonsolidiewng verzichtet werden.

Im Fall der Stadt Erkelenz betrifft dies insbesondere die Vermögenspositionen des

städtischen Abwasserbetriebes. Ein Verzicht auf die Ermittlung der Zeitwerte dieser

Vermögensgegenstände erscheint angemessen, da dies im Wesentlichen wohl nicht

zu von den handelsrechtlichen Buchwerten deutlich abweichenden Ergebnissen füh

ren dürfte. Insbesondere ist zu bedenken, dass wesentliche Posten der Position

„Abwasserreinigungsanlagen“ noch vergleichsweise jung sind, so dass der handels

rechtliche Buchwert im Wesentlichen dem Zeitwert entsprechen dürfte. Abweichun

gen dürften sich nur bei älteren Kanalanlagen ergeben, die in der Einzelbilanz des

Abwasserbethebes ganz oder im Wesentlichen abgeschrieben sind.
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Aus der Erstkonsolidierung zum 1. Januar 2010 ergeben sich folgende Werte:

Eigenkapital der Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt der Erslkcnsotdierung
Tochter- Nominal-! atgemeine Sonder- Ausgleichs- Bilanz- Eigen-

unter- Stamm- Rücktage rücklagen rücklage gewinn/verlust kapital
nehmen kapital

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

KulturGmbH 25.00000 648.16117 20.67383 000 179,90 694,21490
Abwasserbetrieb 5.200.000,00 5028.112,75 10300.152,60 0,00 0,00 20,528,265,35
GEE GmbH 25.564,59 0,00 0,00 0,00 69,24 25,63383
GEE KG 818.067,01 2,002,461.33 0,00 0,00 -14.889,78 2,805,638,56

6.068.631,60 1.678335,25 10.321,026,43 000 -14.640,64 24M53.752,64

U nterschiedsbetrag
Tochter- Anteil anteiliges Buchwerl Unterschieds- mit Passiver

unter- der Stadl Eisenkapitai bei derStadt betrag aHgemeiner RL Unterschieds-
nehmen Erkelenz Erkelenz verrechnele betrag aus

Ausschüttung Kapital
vcrkonzernl. konsolidierung

_________________ ________________

Gewinne
EUR EUR EUR EUR EUR

Kutur GmbH 100% 694.213.90 177.144,00 517,070,90 0,00 517,070,90
Abwasserbetrieb 100% 20528 265.35 37.421.530.74 -16 893 265.39 16693.265,39 0.00
GEE GmbH 100% 25.633.83 26.140.00 .506,17 506.17 0,00
GEE KG 100% 2.805.638,56 2.645.000,00 -39.361,44 39361,44 0,00

24.053,752,64 40.469.814,74 .16.416,062,10 16.933,133,00 517.070,90

Hierzu folgende Erläuterungen:

• Kultur GmbH: Bei Grondung der Kultur GmbH hat die Stadt Erkelenz die

Stadthalle als Sacheinlage eingebracht. Der Beteiligungsbuchwert setzt sich

aus der Bareinlage (TEUR 25) und dem Buchwert der Stadthalle bei der

Stadt Erkelenz zusammen. Im Eigenkapital der Kultur GmbH ist die Stadthal

le mit ihrem Verkehrswert bewertet. Der daraus resultierende passive Unter

schiedsbetmg resultiert aus einer vorkonzemlichen Einbringung und muss

im Rahmen der Kapitalkonsolidierung nicht eliminiert werden. Der Ausweis

erfolgt im Eigenkapital gesondert als passiver Unterschiedsbetrag.

• Abwasserbetheb: Der aktive Unterschiedsbetmg resultiert aus der Ausschüt

tung thesaurierter, vorkonzemlicher Gewinne. Da diese Ausschüttung von

der Stadt Erkelenz ergebniswirksam vereinnahmt wurde, erfolgt eine Ver

rechnung des Unterschiedsbetrags mit dem Gewinnvortrag im Gesamtab

schluss. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass entsprechend der Vor

gaben der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eine teilweise

Umgliederung der im Einzelabschluss des Abwasserbetriebs bislang nicht
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aufgelösten zweckgebundenen Rücklagen, welche aus Zuschüssen gespeist

wurden, in einen Sonderposten notwendig ist. Der Sonderposten machte

zum Zeitpunkt der Erstkonsolidierung (1.1.2010) einen Betrag i.H.v.

EUR 16.680.408,00 aus. In den Folgejahren wird dieser Sonderposten ent

sprechend der Nutzungsdauer der korrespondierenden Anlagegüter er

tragswirksam aufgelöst. Diese Umgliederung in den Sonderposten erfolgte

nachträglich im Abschluss zum 31.12.2012.

• GEE KG: Das Kommanditkapital beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag

EUR 81 8.067.01. Die allgemeine Rücklage der GEE KG resultiert aus in den

Vorjahren thesaurierten Gewinnen, insoweit erfolgt eine Verrechnung des

Unterschiedsbetrages mit dem Gewinnvortrag im Gesamtabschluss.

b) Schuldenkonsolidierung

Die Schuldenkonsolidierung dient der zutreffenden Darstellung der Gesamtvermö

genslage, da interne Schuldbeziehungen im Konzern Verpflichtungen gegenüber

sich selbst darstellen, die nach den Ansatzgrundsätzen in der Gesamtbilanz nicht

berücksichtigt werden dürfen. Die Gesamtbilanz würde durch Sachverhalte aufge

bläht, die im Verhältnis zwischen Gesamtkonzem und Dritten nicht existieren. Die

Vermögenslage würde somit ohne Schuldenkonsolidierung aus Sicht des Konzerns

falsch dargestellt.

Es sind somit alle Bilanzposten herauszurechnen („wegzulassen‘), durch die

Schuldverhältnisse zwischen den einbezogenen Organisationen abgebildet werden.

Darüber hinaus sind zusätzlich die Angaben zu Haftungsverhältnissen und sonsti

gen finanziellen Verpflichtungen ( 47 GemHVO NRW) auf eliminierungspflichtige

Sachverhalte zu untersuchen.



Hinsichtlich der Schuldenkonsolidiewng ergeben sich folgende Werte:

Erjäuterungen zur Schuldenkonsolidierung

__________________________________________

Konzernschuldner
privatrecht!. privatrechtl. Sonderposten Verbindlichk. Verbindlichk.

Konzern- Konzern Ford. geg. Ford. geg. aktiver Zuwendungen gegen aus Transfer-
gläubiger Konto schuldner Konto Beteiligungen SonderVerm. RAP

______________

Beteiligungen leistungen

GEE GmbH 1360 GEE KG 3510 “ 31.89895 31.89895

Stadt Erkelenz 196100 Kultur GmbH 949 2) 2.037.50035 2.037.500,35

Stadt Erkelenz 175100 Abwasserbetrieb 1360/70 2.937.642,53 2.937.642,53

31.898,95 2.937.642,53 2.037.500,35 2.037.500,35 31.898,95 2.937.642,53

Erläuterungen:

1) Verrechnungskonten
2) SoPo Zuschüsse für Investitionen

Verrechnungskonto Abwasserbetrieb/Stadt Erkelenz
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c) Zwischenerebniseliminierung. Aufwands- und Ertragskonsolidiewng

Entsprechend der Einheitstheorie sind Lieferungen und Leistungen zwischen den in

den Gesamtabschluss einbezogenen Organisationen konzerninteme Transaktionen.

D.h. die aus den Lieferungen und Leistungen entstandenen Gewinne und Verluste

sind im Gesamtabschluss zu eliminieren. Voraussetzung ist, dass sich die Lieferung

bzw. Leistung am Stichtag des Gesamtabschlusses noch im Bestand einer in den

Gesamtabschluss einzubeziehenden Organisation befindet. Dieser Vermögens

gegenstand ist dann aus Konzemsicht mit den (Konzern-) Anschaffungs- oder Her

stellungskosten in der Gesamtbilanz anzusetzen.

Soweit dabei nur jeweils einer der beiden betroffenen Teilbereiche der Umsatzsteu

er erliegt bzw. vorsteuerabzugsberechtigt ist, wird aus Vereinfachungsgründen nur

der Nettobetrag herauskonsolidiert.



Insoweit ergeben sich folgende Beträge:
Erläuterungen zur GuV-Konanlldlening

1. tnnenunaatzerl8skonsoltdlening
Aufwandun9sn 5 std: nungen

oltcntt,-mchf, pnvatrechttiche Kostanerstattungen tot Sach- und Personal- SonahgeordenffSar.s :95 ordenlf rn Einzel- .Aulischr,ungs

Edrag Konto AuFwand Konto 6e:ntunqsontgatts Lesstunosantgelle u. Kostenumtauen Oienstteistunoen aufwand Atitwandungen Edrage absobtütonn d,fferenz

Stadt 446100 300 KG -3,02642 3.026.42

Stadt 446500 000 KG 6300 -190.723,06 100.723(4

Stadt 446100 AbwastetbetrtaD aus 3I0313102 -26.513,10 26.513.10

Stadt 448500 Ahwassattetnab 5011-19000 -1.241.452,61 1,124.894.14 116 555,47

Stadt 431100 Kuttur GmbH 4000 -14000 140,00

Stadt 432100 Kuttut GmbH 4361 ‘° -107.00 167,05

Abwasserbatneb 2520 Stadt 524100 -220.92 220,92 060

Abwasaerbetheb aus 8002 Stadt 527940 -1 478258.00 1,478,268,00

Abwassematriab aus 800079001 Kultur GmbH aus 4270 -‘ -2-593.53 2 553 63

Kt1tur GmbH 8114 Stadt 542200 -27,295.00 18.10000 9 10500

Kultur GmbH 8114 Stadt 542900500 10 100 [0 .9 105 00 .90505

Kt4ttrSmbH 8411 Staat 549300 -3.23265 264656 355(0

—1.411.389,55 -30,527,66 -1461.717.19 1.518.130,44 1.123,893,13 331.129,02 0,00 0,00 -519.20

2. KonsolIdIerung sonstiger Aufwendungen und Enräge

Steuern + ahnt. Scnot:gecrder.t- rnnzersan—_Zu-ser.1s.g-en 50051:9502 trott Aouctv ebune n ‘0 tarnte r- jnsen und ahrosie :0:11 S:jcS::rgs

Kon:o Auf.rnnd Konto Abgaben LeSe Emra3a 051390 •ufwentiunieo aut.ver:unr an Anlass du0160 nr tarorh:ed

Stadt 432100 Abwattatbettieb 4270 -l 580 Cd 1 550.00 0.00

Stadt 461500 Abwastetbetreb 2120 .1013345 30.40300 2010.953

Stadt 401200 Kr4tur GmbH 4270 ‘“ .1030757 10.16757 0 00

401300 SEE KG 7610 ‘°
.89 024 03 §7,02400 0 0-0

Stadt 2011001120 SEE KG 6359
‚„

-2901373 2900076 -1297

‘jÄh, GmbH 2502 + 2500 Staat 531703:531710 -23775006 21775000 000

KL.dt-s GrnbFt 8000 Stadt 57410-3 -72.767,87 72 76787 000

SEE GmbH 4830 SEE KG 6875 -2.55645 2 55545 000

000 GmbH 4530 GEB KG 6876 -5,568,34 5.566,33 060

-l29J85,30 -8A24,79 -10.133,46 -320.517,87 137.997,11 72.767.87 247.750,00 30.403,00 20.256,56



3. ergebntswlrksame Konsoildlemng Sonstiges (unfertige Erzeugnisse, Ertrag aus Verausemng von Geondstücken)

Ertrag Konto Aufwand Konto Gmnttachen Ackertand
Beslandreränd.

Aufwendungen
Sonderposten für Kostenerstattungen Pnvatrechttiche für Sach- und
Zuwendungen si. Kostenumtagen Leistungsentgette Diensfaistungen

4. KonsolidIerung der Seteiligungsertrsge und der Vonbausschüttung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zinsen und ahntiche erfotgswirksame
Finanzeflrae Aufwendungen KonsolidierungEnrag Konto Aufwand Konto

Stadt 465100 Abwasser ‘> -2.444.472,27 -2.434.472,27

Stadt 465100 GEE Gmbh In .260000 .2.60000

.2.447.072,21 0,00 -2.447.072,27

5. Auflösung umgegilederte SoPo Abwasserbeideb

Kontroll
summe

Zuwendungen und Sonderposten für

Etlrag Konto allgemeine Umlagen Zmvendungan

.53961300

152,531.50

111,335,34

‘275.85616

Abwasser 840 539.613,00

Abwasser 930 ‘e -152,531,50

Abwasser 93‘
5)

-111,175.34

275.85616

Edautelongen.

Leistungen Baubetriebshof

Bewidung Neujahrsempfang

Abwasserentsorgung 2012

46 Zahlung Gebühren f. Gestatfung Gastseattengewerbe / Straßensperrung

Mietedöse Stadthalle

ei NiederscMagswaesergebühr für Öffentliche Ftachen

‘i Schmutzwasser/Niederschtagswasser geman GBA.Bescheid

Personatkostsn 3 Veneattungskostenpauschata dir. Buchungsstetten bei der Stadt)

Hatlungsentachadrgung

GewSt

erfotgswrksame
Konsolidierung

5 39. 6 13. 00

-l 52,533,50

-111,175,34

2 75.8 56. 16

Zuschuss Stadt Eftetens für Veranstaltungen 3 Weiterleitung Spende Spk Heinsberg

‚°
Auflösung SoPo (Zuschuss der Stadt)

‘ Verzinsung Verrechnungskonto, zeitliche Differenz der Buchung der Verzinsung

4)
Gmndbesitzsbgaben

Aufwandsentschadigung

166
Ausschüttung Abwasserhetheb Jahmsübersctsuss des Vorjahres

‚„ Ausschüttung GEB Gmbh Jatwesüberschuse des Vorjahres

SoPo aus Erstkonsotidiewng Abwassetbetheb

Auft. SoPo Abwassertatheb statt 20 Jahren—> 50 Jahre

Weitertetastung Kötperschaftsteuer OgA Antate an Persanengesettschaften
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4)prbIeibende Positionen im Bereich Beteiligungen nach Konsolidierung

Nach Konsolidierung der einzubeziehenden Unternehmen verbleiben in den maß

geblichen Positionen noch folgende Posten:

31.12.2013
EUR

Beteiligungen
Kreiswerke Heinsberg 965.193,31
Elfriede Meyer Stiftung 1.627.081,56
WfG Heinsberg 25.600,00

2.617.874,87

Wertpapiere des Anlagevermögens
PRSt nach BBesG und Efog 234.206,43

234.206,43

Au5leihungen
Stille Beteiligung NW 46.016.269,00
gemeinnütziger Bauverein 3.067,76

46.019.336,76
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Gesamtergebnis rechnung
der Stadt Erkelenz

für den Zeitraum vom
1.1.2013 bis 31.12.2013

Ers_undAufwandsarten‘z::: Vorjah?.
4 HaüsWltsJahres

.

1. + Steuern und ähnliche Abgaben 45.784,608,30 47.867989,59

2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.128,425.03 14.902.617,78

3. + Sonstige Transfererträge 1.693.605,85 279,227,71

4, + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.456.150,37 16.783.786,93

5. + Privatrechtche Leistungsentgelte 6 365.750,17 3.697.439.05

6. + Kostenerslattungen und Kostenumlagen 1.873.103.17 988 523.73

7. + Sonstige ordentliche Erträge 6.111.754.03 7.352.391,14

8. + Akiviefle Eigenleistungen 544 777,18 605.446,58

9. +1- Sestandsveränderungen .4.817.822.44 ‘2.139.704,91

10. = Ordentliche Gesamterträge 92.240.35166 90.337.717,60

11. Personaraufwendungen ‘19,583,807,74 -18.854.569,59

12. - Versorgungsaufwendungen -2.469.06705 -2,448,278,75

13. ‘Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -17.541.681,54 - 15.787.398,75

14, - Bilanzielle Abschreibungen
. 11.239.323,48 - 11.096.840,89

15. -Transferaufwendungen .34,425.941.51 - 33.720.315,55

16. ‘Sonstige ordentliche Aufwendungen -6.745.199,84 -11.307.305,15

17. = Ordentliche Gesamtaufwendungen - 94.005.02016 - 93.214,709,99

18. Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10 u. 17) - 1.764.668,50 ‘2.876.992.39

19. • Finanzerträge 4.105 955,52 3505.018.64

20. - Finanzaufwendungen -2,448,958,73 ‘2.799.032.93

21. GesamWinanzergebnls (Zeilen 190. 20) 1.656.996,89 705.985,71

22. = Gesamtergebnis der laufenden Verwaltungstätlgkeit (Zellen 18 u. 21) -107.671,61 -2.171.006,68

23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00

24. - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0.00

25. = Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23 u. 24) 0.00 0,00

26. = Gesamtjahresergebnls (Zellen 22 und 25) -107.671,61 - 2,131.006,68

27. -Mderen Gesellschaftern nurechnendes Ergebnis 0.00 0,00

28. = Gesamtbllanzverlust ‘107.671,61 -2.17t006,68

Nachrichtlich.
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29. Verrechnete Erträge bei Vermdgensgegenständen 812442,05

30. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 1.071.861,23

31. = Verrechnungssaldo (Zeilen 29 u. 30) -259.419,18
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Stadt Erkelenz
Gesamtanhang

für das Haushaltsjahr 2013

1. Allgemeine Angaben zum Gesamtabschluss

Die Stadt Erkelenz hat nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO NRW) und GemedehaushaIts
verordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GernHVO NRW) einen Einzelabschluss und als Muflerun
ternehmen einen Gesamtabschluss aufgestellt. Sofern ergänzende Vorschriften des Handelsgesetzbuches
(HGB) anzuwenden waren, wurden diese berücksichtigt. Das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKF WG)
wurde beachtet; soweit erforderlich wurden die Voliahreswede angepasst.

Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses der Stadt Erkelenz ist nach § 116 Abs. 1 GO NRW der
31.12.2013.

Die Ausweiswahlrechte wurden weitgehend zugunsten des Gesamtanhangs ausgeübt.

II. Angaben zum Konsolidierungskreis

Der Konsolidierungskreis besteht neben der Stadt Erkelenz aus vier voll zu konsolidierenden verbundenen
Unternehmen:
1. Städtischer Abwasserbetrieb Erkelenz, Erkelenz (Anteil am Kapital: 100%)
2. Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, Erkelenz (Anteil am Kapital: 100%)
3. Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz rnbH, Erkelenz (Anteil am Kapital:

100%)
4. Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG, Erkelenz (Anteil am

Kapital: 100%)

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wur
den nachstehende Unternehmen nicht als zu konsolidierende Unternehmen in den Gesamtabschluss ein
bezogen, sondern mit den fortgeführten Anschaffungskosten berücksichtigt:
1. Kreiswerke Heinsberg GmbH (Abteil am Kapital: 4,125%)
2. Wirtschaftsförderungsgesellschaftfürden Kreis Heinsberg mbH (Abteil am Kapital: 10%)
3. Gemeinnütziger Bauverein eG Erkelenz (Abteil am Kapital: geringfügig)
4. Walter und Elfriede Meyer-Stiftung (Fehlende Verfügungsmöglichkeit der Stadt Erkelenz über dieses

Vermögen)

Bei der Becker-von-Berg-Stiftung handelt es sich um eine rechtlich unselbständige Stiftung mit fehlender
Vedügungsmöglichkeit der Stadt Erkelenz. Ein Seteiligungsbuchwert an dieser Stiftung besteht nicht. Den
einzelnen Vermögensgegenständen steht in gleicher Höhe ein Sonstiger Sonderposten auf der Passivseite
gegenüber.

III. Angaben zu den Konsolidierungsmethoden

Die Erstkonsolidierung erfolgte auf den 1.1.2010. Aus Vereinfachungsghinden wurde im Rahmen der Erst-
konsolidierung auf Anpassungen der Bilanzansätze und Bewertungsmethoden der zum Erstkonsolidie
rungszeitpunkt vorhandenen Vermögensgegenstände und Schulden verzichtet. Damit wird der Empfehlun
gen aus dem Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss gefolgt. Die bei diesen Betrieben angesetzten Nut
zungsdauem stimmen im Wesentlichen mit den Bilanzieningsvorschriften der Stadt Erkelenz überein.
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Die Kapitalkonsolidienjng erfolgt durch Kürzung des aktivischen Beteiligungsbuchwertes aus dem Ab
schluss der Stadt Erkelenz mit dem Eigenkapital des jeweiligen Betriebes bzw. Aufgabenbereichs. Bei der
Kapitalkonsolidierung wurde die Buchwertniethode angewandt. Entsprechend den Empfehlungen aus dem
Modellprojekt NKF-Gesamtabschluss ist eine Beibehaltung der eigenkapitalspiegelbildorientierten Wertan
sätze der Sondervermögen aus der kommunalen Eröffnungsbilanz der Stadt Erkelenz zum Zeitpunkt der
Erstkonsolidierung möglich. Somit kann auf die nachträgliche Ermittlung von Zeitwerten für die den Son
dervermögen zuzuordnenden Verrnögensgegenstände und Schulden im Rahmen der Erstkonsolidierung
verzichtet werden.

Die aus der Kapitalkonsolidierung resultierenden passiven Unterschiedsbeträge werden auf der Passivsei
te als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. Aktivische Unterschiedsbeträge werden im
Eigenkapital mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Entsprechend der Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen erfolgte eine Umgliede
rung der im Einzelabschluss des Abwasserbetriebs bislang nicht aufgelösten zweckgebundenen Rückla
gen, welche aus Zuschüssen gespeist wurden, in einen Sonderposten. Der Sonderposten machte zum
Zeitpunkt der Erstkonsolidierung (1 .1 .2010) einen Betrag i.H.v. TEUR 16.680 aus. In den Folgejahren wird
dieser Sonderposten entsprechend der Nutzungsdauer der korrespondierenden Anlagegüter ertragswirk
sam aufgelöst. Diese Umgliederung in den Sonderposten erfolgte nachträglich im Abschluss zum
31.12.2012; der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erstkonsolidierung des Abwasserbetriebs wurde dem
entsprechend korrigiert. Die kompletten Ertrags- und Baukostenzuschüsse des Abwasserbetriebes werden
ab 2012 mit einem einheitlichen Prozentsatz von 2% aufgelöst (vorher teilweise 5%). Sich daraus erge
bende Abweichungen zum Einzelabschluss des Abwasserbetriebes werden im Rahmen der Konsolidierung
erfolgswirksam erfasst.

Die Schuldenkonsolidierung erfolgte nach § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO LV.m. § 303 Abs. 1 HGB durch
Eliminierung der Forderungen mit den entsprechenden Verbindlichkeiten zwischen den Konzembetrieben.

Von einer Zwischenergebniseliminierung wurde gem. § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO abgesehen, da Liefe
rungen und Leistungen zwischen den Konzernbetrieben zu üblichen Marktbedingungen vorgenommen
wurden. Die Ermittlung der Wertansätze erfordert einen unverhältnismäßig hohen Aufwand und ist für die
VSEF-Lage von untergeordneter Bedeutung.

Die Aufwands- und Ertragskonsolidiewng erfolgte gemäß § 50 Abs. 1 und 2 GemHVO i.V.m. § 305 Abs. 1
HGB durch Verrechnung der Erträge zwischen den Konzembetrieben mit den auf sie entfallenden Aufwen
dungen.

Nach der Einführung eines an den kaufmännischen Grundsätzen der Privatwirlschaft ausgerichteten öffent
lichen Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007 in der Stadt Erkelenz und der damit verbundenen
Erstellung einer (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde der siebte Jahresabschluss nach den
Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Zum 01.012007 wurden die vorhande
nen Aktiv- und Passivposten (Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten)
ersfrnals vollständig erfasst und bewertet. Bei der Erfassung und Bewertung von Vernögensgegenstän
den, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten kamen die einschlägigen handelsrechUichen Vorschrif
ten zur Anwendung. Die Sonderbestimmung des § 57 der Gemeindehaushaltsverordnung zur Korrektur
von fehlerhaften Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz durfte bis einschließlich zum Jahresabschluss 2010
angewandt werden. Am 28.09.2012 trat das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) in Kraft, dessen
Regelungsinhalte in Erkelenz grundsätzlich erst ab 2013 zur Anwendung gekommen sind. Lediglich die
Regelung zur Aufstockung der Ausgleichsrücklage mit den Jahrsüberschüssen aus den Jahren 2007 bis
2009 vairde im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2012 durch den Rat bereits für das
Jahr 2012 beschlossen. Daraus hat sich der Bestand der Ausgleichsrücklage in 2013 um 7.822.725,81 €
erhöht und der Bestand der Allgemeinen Rücklage im gleichen Maße reduziert.
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IV. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Jahresabschlüsse der einbezogenen Betriebe wurden für den Gesamtabschluss entsprechend den
gesetzlichen Vorsch&ten grundsätzlich einheitlich nach den bei der Stadt Erkelenz geltenden Bilanzie
rungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt.

Die Bilanz enthält sämtliche Verrnögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.
Die jeweilicen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden.
Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag
bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten des Kembereichs der Stadt
Erkelenz sind mit den fortgeführten Bilanzansätzen der NKF-Eröffnungsbilanz angesetzt. In der NKF
Eröffnungsbilanz wurden grundsätzlich Wiederbeschaffungszeitwert angesetzt, welche für die künftigen
Haushaltsjahre als Anschafftings- bzw. Herstellungskosten gelten. In den übrigen einbezogenen Bereichen
wurden die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten mit den handelsrechtii
chen Werten angesetzt.

Es ergeben sich insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze:

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmä
ßige Abschreibungen angesetzt worden.

2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

3. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die Forderungen aus Transferleistungen, die
privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum
Nennwert abzüglich ggf. erforderlicher Einzelwertbehchtigungen angesetzt.

4. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen
ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte lnvestitionspauschalen und zweckgebundene Zu
wendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des
bezuschussten Vermögensgegenstandes.

6. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämUiche er
kennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung be
kannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

7. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkei
ten in fremder Währung bestanden am Bitanzs&htag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage
2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

8. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlun
gen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestinmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
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V. Erläuterungen zur Gesamtbilanz

Aktivseite

1, Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushalts
jahr 2013, welcher diesem Anhang als Anlage 1 beigefügt ist.

Das Sachanlagevennögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßi
ge Abschreibungen angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an den
Abschreibungssätzen der Stadt Erkelenz. Grundlage hierfür ist die vom Innenministerium Nord
rhein-Westfalen bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen. Es wird die lineare Ab
schreibungsmethode angewendet.

Aus Vereinfachungsgründen wurden in einzelnen Bereichen der Betriebs- und Geschättsausstat
tung der Stadt Erkelenz Festwerte mit 50 % der Anschaffungskosten gebildet. Sie werden im Ge
samtabschluss mit insgesamt T€ 1.015 berücksichtigt (Schulbereich T€ 535, Kindergärten T€ 333,
FeuerwehrT€ 125, Mehrzweckhallen T€ 22).

Der Wert der Anlagen im Bau beträgt zum 31 .122013 insgesamt T€ 7.242. Nachfolgend werden
die Anlagen im Bau, deren Wert T€ 100 übersteigt, aufgeführt:

H 06020101 Erweiterung KG Adolf-Kolping-Hof T€ 178

H 06020601 Erweiterung KG Am Hagelkreuz T€ 233

E 12018001 lmmerath Umsiedlungsslandort T€ 1.786

E 12018002 Borschemich Umsiedlungsstandort T€ 1.675

S08010001 Sportanlagen Borschemich (neu) T€ 306

608010003 Herrichtung der Ersatzflächen (Aschen
platz) Westpromenade T€ 126

E 12010049 GIPCO II westl. Teil T€241

H 03030001 Umbau- und Erweiterung ERIKA-Halle,
Europaschule T€ 1 .055

H 03040005 Umbau- und Erweiterung ERIKA-Halle,
Cuwnusgymnasium T€ 1 .057

E 12010046 Baugebiet Schulring T€ 106

E 1201005 Katzem, Zum Eichhof T€ 106

A 11020013 Erschließung GIPCO - Stichsfraße T€ 104

Vom Wahlrecht gem. § 33 Abs. 4 GemHVO wurde Gebrauch gemacht. So werden Vermögensge
genstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den
Betrag von 410€ ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden kön
nen und einer Abnutzung unterliegen als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und im
laufenden Haushaltsjahr unmittelbar als Aufwand verbucht.
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2. Die Übrigen Beteiligungen bestehen aus:

- Walter und Elfriede Meyer-Stiftung:
Die Walter und Elfriede Meyer-Stiftung stellt eine ausgegliederte Vermögensmasse der Stadt
Erkelenz dar (T€ 1.627). Das Stiftungsrecht lässt es nicht zu, dass die Stadt Stiftungsvermögen
für ihre Zwecke in Anspruch nehmen kann. Diese Nutzungsbeschränkung erfordert, dass dem
zweckgebundenen Vermögenswert auf der Aktivseite eine entsprechende Beschränkung auf
der Passivseite der Bilanz folgt. Gem. Vermögensrechnung 2013 erfolgte eine Verminderung in
Höhe von T€ 10.

- Gesellschafteranteil von 4125 % an den Kreiswerken Heinsberg:
Die Anteile der Stadt Erkelenz an den Kreiswerken Heinsberg werden zwar als Beteiligung
i.S.v, § 271 HGB qualifiziert. Da jedoch diese Beteiligung aufgrund der geringen Bedeutung
nicht in den Gesamtabschluss einzubeziehen ist ( 116 GO), wird die Beteiligung gern. § 55
Abs. 6 Salz 2 GemHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt (965 T€).

- Geseilschafteranteil von 10% an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heins
berg mbH (WFG):
Es erfolgte eine vereinfachte Bewertung gem. § 55 Abs. 6 Satz 2 GemHVO, da der Anteil der
Stadt Erkelenz an der Wirtschaftsförderung für den Kreis Heinsberg mbH eine Beteiligung dar
stellt, die nach § 116 Abs. 3 GO nicht in den Gesamtabschluss einbezogen und mit ihrem an
teiligen Wert des Eigenkapitals angesetzt werden kann. So wird der Gesellschafiaranteil von
T€ 26 in die Bilanz eingestellt.

3. Die Wertpapiere des Anlagevermögens bestehen aus der Versorgungsrücklage nach dem Bun
desbesoldungsgesetz.
Die Bewertung erfolgt in Höhe der bisher erworbenen Fondsanteile. Gemäß Realisationsprinzip
dürfen Gewinne nur dann ausgewiesen werden, wenn sie am Abschlussstichtag tatsächlich reali
siert worden sind. Als Realisationszeitpunkt gilt im Regelfall der Zeitpunkt der Leistungserbringung.
Dieser tritt erst mit dem Verkauf der Fondsanteile ein.

4. In den sonstigen Ausleihungen sind die Stille Beteiligung an der NW und das Gesellschafterka
pftal am Gemeinnützigen Bauverein in Höhe derjeweiligen Einlagen bewertet und ausgewiesen.

5, Unter den Vorräten werden zum Verkauf bestimmte Baugebiete ausgewiesen.

6. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Auf Forderungen gegen Schuldner, bei denen ein Insolvenzantrag gestellt worden ist, wird grund
sätzlich eine Einzelwedbehchtigung von 90 % vorgenommen.

Bei den sonstigen Vermögenegegenständen werden Grundstücke bzw. Ackerlandflächen aus
gewiesen, die zum baldigen Verkauf bestimmt sind.

7. Als liquide Mittel sind Kassenbestände, Einnahmekassen und Guthaben bei Kreditinstftuten aus
gewiesen.

8. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (T€ 2.198) beinhalten im Wesentlichen Landeszu
wendungen an freie Träger für den Bau von Kindertagesstätten in Höhe von T€ 1.631. Außerdem
werden die Beamtenbesoldung (T€ 230) für Januar 2014, der Umlagebeitrag an die Rheinische
Versorgungskasse (T€ 110) sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen für das
Haushaltsjahr 2014 (T€ 210) darstellen, erfasst.
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Passivseite

1, Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31 .12.2012 T€ 185.709 und vermindert sich
durch Umbuchungen im Eigenkapital in Höhe von T€ 6.864 und erhöht sich durch konsolidierungs
bedingte Veränderungen von T€ 21 auf T€ 178.866 zum 31.12.2013 (vgl. Anlage 5).

2. Die Sonderrücklagen betragen zum 31.12.2013 T€ 1.627. Hierbei handelt es sich um die passivi
sche Beschränkung der Vermögensmasse der rechtlich selbstständigen Walter und Elfriede Mey
er-Stiftung (Siehe Erläuterungen zum Punkt 2 der Aktivseite).

3. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.122013 insgesamt T€ 11.473 (vgl. Anlage 5).

4. Der Jahresfehlbetrag in Höhe vQn T€ 108 wird in der Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2013
edäutert

5. Der passive Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 517 resultiert aus der Kapitalkonsolidierung der
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz. Bei Gründung der Kultur GmbH hat die Stadt Erkelenz die Stadt
halle als Sacheinlage eingebracht. Der Beteiligungsbuchwert setzt sich aus der Bareinlage (T€ 25)
und dem Buchwert der Stadthalle bei der Stadt Erkelenz zusammen. Im Eigenkapital der Kultur
GmbH ist die Stadthalle mit ihrem Verkehrswert bewertet. Der daraus resultierende passive Unter
schiedsbetrag resultiert aus einer vorkonzemlichen Einbringung und muss im Rahmen der Kapital-
konsolidierung nicht eliminiert werden.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist im Gesamteigenkapitalspiegel (Anlage 5) dargestellt.

6. Der Sonderposten für Zuwendungen beinhaltet die zweckgebundene Zuweisungen und die In
vestitionspauschalen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Anla
gevermögens. Die Ermittlung der Sondeiposten für Zuwendungen wurde pauschal anhand von
durchschnittlichen Zuwendungsquoten auf der Grundlage von Stichproben durchgeführt. Der
Vom-Hundert-Mteil“ wurde bei der Ermittlung gern. § 56 Abs. 5 GemHVO des ansetzbaren Wer
tes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des Vermögensgegen
standes zugrunde gelegt. Ab 2007 geflossene Zuwendungen werden mit ihrer tatsächlichen Höhe
angesetzt und dem jeweiligen Miagegut einzeln zugeordnet und entsprechend aufgelöst. Die Auf
lösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögens. Die kompletten Er
trags- und Baukostenzuschüsse des Abwasserbetriebes werden ab diesem Jahr mit einem Pro
zentsatz von 2% aufgelöst (vorher teilweise 5%). Sich daraus ergebende Abweichungen zum Ein
zelabschluss des Abwasserbetilebes wurden im Rahmen der Konsolidierung erfolgswirksam er
fasst.

7. Die Erfassung des Sonderpostens für Beiträge resultiert im Wesentlichen aus dem Baugesetz
buch (BauGS) sowie dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Die Ermittlung der Sonderposten für
Beiträge wurde anhand von durchschnittlichen Betragsquoten auf der Grundlage von Stichproben
durchgeführt. Der Vom-Hundert-Anteir wurde bei der Ermittlung gern. § 56 Abs. 5 GemHVO des
ansetzbaren Wertes der Sonderposten unter Berücksichtigung des angesetzten Zeitwertes des
Vermögensgegenstandes auf der Grundlage von Stichproben zugrunde gelegt. Ab 2007 geflosse
ne Beiträge werden mit ihrer tatsächlichen Höhe angesetzt und dem jeweiligen Mlagegut zuge
ordnet und entsprechend aufgelöst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezu
schussten Vermögens.

8. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beinhaltet Gebührenüberschüsse der Abfallent
sorgung (T€ 737) und des Abwasserbetriebes (T€ 1.354). Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind Kosten
überdeckungen innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen. Bis zum Ausgleich sind Uberde
ckungen als Sondeiposten in der Bilanz auszuweisen.
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9. Die Sonstigen Sonderposten beinhalten das Vermögen der Becker-von-Berg-Stiftung (T€ 224).
Bei dieser wurden durch den Stifter Vermögensgegenstände mit einer bestimmten Zweckbindung
der Stadt Erkelenz als Eigentum übertragen. Die Stadt Erkelenz darf nur in Ubereinstimmung mit
dem Stifterwillen darüber verfügen. Diese Nutzungsbeschränkung erfordert, dass dem zweckge
bundenen Veanögenswert auf der Aktivseite eine entsprechende Beschränkung auf der Passivsei
te bei den sonstigen Sonderposten der Bilanz folgt.

10. Die Pensionsrücksteliungen wurden durch die Rheinischen Versorgungskassen aui der Basis
eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2013 ange
setzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Erkelenz
(T€ 27.761) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€ 8.038). Den
Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach
dem Stand 2005 (G) unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Berück
sichtigt wurden das rechnungsmäßige Pensionierungsalter mit 65 bzw. 67 Jahren und dem Mpas
sungsfaktor.

Ii. Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger
kaufmännischer Betrachtung geboten waren. Es wurde vom Passivierungswahlrecht gem. § 36
Abs. 3 GemHVO Gebrauch gemacht. Alle Maßnahmen für die lnstandhaltungsrückstellungen ge
bildet wurden, werden voraussichtlich 2014—2017 durchgeführt.
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Entwicklung der lnstandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013:

Stand Inanspruch- Auflösung Zuführung Stand
01.01 .2013 nahme 31.12.2013

€ € — € €
Erneuerung Heizkessel Johannismarkt

0,00 0.00 58.000,00 58000,001.
17-Ratiaus
FWGH Matzerath: Ein. Heizung-

23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,002. Umstellung Gas

3, FWGH Malzerath: Ern. Sanitärbereich 30.500,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00

E‘“ Nysterbachschule Lövenich:
80.000,00 -75.670,42 -4.329,58 0,00 0,00Erneuerung Dach Veiwaftung

Nysterbachschule Lövenich:
0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00E neuerung äußerer Sonnenschutz

6
Nysterbachschule Lövenich:

0,00 0,00 0,00 6.252,60 6.252,60
. Zimmerarbeiten ——._________ —

Nysterbachschule Lövenich:
0.00 0,00 0,00 16.192,74 16.192,74Dacharbeiten

Grundschule Gerderath:
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,008.

Erneuerung Dach

Grundschule Geizierath:
40,000,00 0,00 0,00 0,00 40000,00‘ Em. Außentoiletten

GS Erkelenz-Mitte:
0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00Em. H&zentrale

GS Erkelenz-Mitte:
0,00 0,00 0,00 tQ00 80.000,0011 Em.Regetenfrale

12. Franziskusschule: Em. Fenster 2+3. BA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00

r Franziskus-/Astrid-Lindgren-Schule: Em.
32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00‘ 13. Dach Turnhalle

!
14 Franziskus-lAstrid-Lindgren-Schule: Em. 85.000.00 0,00 0.00 0,00 85M00,00Duschei, Turnhalle

Asthd-Lindgren-Schule: Em. Dach ein-
50.000,00 0.00 0.00 0,0015. schI, Dämmung

16. GS Hetzemth: Ern. Fenster 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
GS Keyenberg: Ein. Dach einschl. Dam-

120.000,00 0,00 0,00 0.00 120000,00mung

GS Kückhoven: Em. Dach einschl.
55.000,00 0.00 0.00 0,00 j 55.000,00Dämmung

‘ GS Schwanenberg: Em. Dach Umklei-
5000000 0,00 0.00 0.00 50.000,00

‘ detTumhalle

20. GS Schwanenberg: Em. Außentailetten 60.000,00 0.00 0,00 10.000,00 70.000,00

GS Schwanenberu: Em. Duschen Tum- 70.000,00 0,00 0,00 30.000.00 100.000,0021, halle
GS Schwanenberg: Em. Fens-

25oo,oo 0,00 0,00 0.00 25.000,00fl ter+Türen+Umkleide
GS Houverath: Em. Dach einschl. Däm-

42.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00z
24. GS Houverath: Em. Außentoiletten 50.000,00 0,00 0,00 0.00 50.000,00

Hauptschule Erkelenz:
1292,15 0,00 -1,292,15 0,00 0,00Em.Sichtschutzroflos

0
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Stand inanspnich- Auflösung 1Zuführnng Stand

0101.2013 nahme 31.1 2.2013
€ c €

26. 45,000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

27. 500.000,00 000 —- 0,00 0,00 500.000,00

28. Ern.achabdthhjng 1. BA 65.00000 -55.056,09 -9.941,91 0,00 0,00

Europaschule: Hrn. FassadeJhster
oßo — 0,00 0,

30. Eurapaschule: Dachsanienirg 00 000 0,00 59.130,42 59.130,42

31.
Cusanus-Gyrnnasiurn:

. 152.665,54 0,00 0,00 0,00 152.665,54nDachAtriumundVeatun

32, Cusanus-Gymnasurn:
45.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 20.000,00Abbruch Baracken

Cu sanu s-Gyrn na siu rn
33. Erneuerung Dach, Turnhaten und Au- 78.000,00 000 0,00 0,00 78.000,00

Rente itetten

34 Cusanus-GYflnasturn. ‚
. 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00Ern. Fenster TurnhaHen±UrnKIeIde

Cusanus-Gymn:siurn:
25.000,00

‚
0,00 0.00 — 0,00 25.000,00

36. Cusanus-Gyrnnasiurn:
55.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00Ern. Kesselanbge

37 Cusanus-Gyrnnaskrn:
20.000,00 -17.161,83 -2.838,17 0,00 0.00En. Lüftung Chernieraurne

Cusanus-Gyrnnasiurn:
3.559,24 -3.542,84 -16,40 0,00 0,00

Cusanus-Gyrnnasurn.
5043769 0,00 0,00 0,00 50.437,69

Cusanus-Gymnasium:
. 40.469,53 -34.352,19 0,00 0,00 6.117,34

‘7‘ Cusanus-Gyrnnasiurn.
68.69464 -68.694,64 0,00 000 0,00nieru

0,00 000 0,00 89.791,13 89.791,13

‘ Brandschutzrnaßnahrn:n 100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00

CorneIius-Eurgh-Gynnasiurn: 0,00 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00Ern. Schuftiof

—____ °‚°° z‘ ‘°°__2fL
‘‘ Erneuerung Dach Altbau 45.000,00 0,00 ‘ 0,00 0,00 45.000,00

47
Altbau (2. BA) 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

48. 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
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Stand Inanspruch- Auflösung Zuführung Stand
0101.2013 nahme 3112.2013

€ € € € €

fz_ EmDuschenAußentouetten 11O.000ßO 0,00 0,00 0,00 110.00000

50 5 apee.
841346 717886 3460 000 00jbel___

Ern.DahHauptgebude 0,00 0,00 0,00 86.500,00 86.500,00

Ern.Auenanstrch 0,00 0,00 0,00 42.000,00 42.000,00

.i±_ 000 0,00 0,00 13354‘°L 13.354,07

54 KGAdolf-Kolping-Hof.
0,00 0,00 0,00 5.201,61 5.201,61

urenanage 375031 0,00 -3.750,31 0,00 0,00

r1tie 25.000,00 0,00 -15.000,00 0,00 10.000,00

DämmungSpeicherAllbau 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3.76158 0,00 -3.761,58 0,00 0,00

Sportumkl&de Gerderath:
4 721 86 -434906 — 37280 000 000jggjeurieistung -- ‘ ‘ ‘ -

Ern. Dach 25.000,00 -22.093,23 -2.906,77 0,00 0,00

Ern.Haiienfußboden 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Ern. Dach einschL Dämmung 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

Haflenbad Gerderath:
25.000,00 -19.428,45 -5.571,55 0,00 0,00

Hallenbad Gerderath:
60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

‘ DämrnungFassadederUmklede 0,00 — 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

66.
Asylantenwohnheim BeDinghoven:

0,00 0,00 0,00 70.000,00 70,000,00

67 AsYlantenwohnheim Qerath:
0,00 0,00 45.000,00 45.000.00

24.000,00 0,00 -24.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 70.000,00 80.000,00

70. lnstandhaftungsrückstellungKriegsgräber 18,872,84 -1,567,89 0,00 0,00 17,30495

.r_ 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

72. FHH Erkelenz-Mitte: Em. Heizungsrege-
15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

EDh Altbau und Dämmung
25,000,00 0,00 0,00 0,00 25,000,00
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Stand lnanspnach- ] Auflösung Zuführung Stand
01.012013 nahrne 31.12.2013

30000,00 000 f 00 0,00 3000.O0

Ern.DachstuhS,OG‘Deck u Eindeckung 50.000ßO 0,00 0,00 0130 —__50.000,00

76. MZG Kaern (atte Schule):
0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00Ern. der Dachendeckung_(2._RA)

MZG Kückhoven:
25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00Erneuerung Hallenfußboden

78. MZH Kuckhoven:
43.00000 0,00 0,00 000 43.000,00

‚ Dacherndeckung
MZH Kuckhoven:

000 0,00 000 8.05965 8.059,65Erneuerung Sportboden —_________ ‘ —_______

‘ Ern. Flachdach Halle 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

81. MZH Gerderhahn:
20.000,00 0,00 0,00 000 20.000,00Dachetndeckung

rweiterung 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

‘ Ern.Dachurnklede 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.00

Ern.Dacheideckung 40fl00,00 0,00 0,00 0130 40.000,00

85
Toilette 0,00 0,00 0,00 45.000,00

86. ErnDach&ndeckung 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

fz
MZHSchWW1&lberg

2000000 0,00 0130 0,00 20,000,00

89 MZHSchwanenberg.
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

MZG Helrweiler (Mc Schule): 40.000,00 0,00 0,00 0.00 40.000,00

Ern.Dacheindeckung

..——..

..__

‘ Ern. Dach eh,schl Dämmung 21.000,00 0,00 0,00 0.00 21.000,00

22.000,00 0,00 0,00 0,00 22,000,00

fEZ. Ern.AußentoiletLn
Schule):

30.000,00 0,00 0,00 0,00 1 30.000,00

MZH Houverath:
12 65446 1265446 000 000 000Erneueninp Duschen ‘ ‘ - .

Instandhaltung
95. Abwasserreinigungsanlagen 188.197,67 -7.039,29 0,00 0,00 181.156,38

(UG aus den Sonsten Rückstellungen)

3.628273,86 -498291,25 -103.098,71 2.109,482,22 5.135.866,12
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12. Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in
Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten sind.

Im Detail ergibt sich folgende Entwicklung und Zusammensetzung der sonstigen Rückstellungen:

Stand Inanspruch- Zuführung Stand
01.01.2013 nahme/Auflösung 31.12.2013

EUR EUR EUR EUR
Altersteilzeit 2.948.213,33 141.949,68 0,00 2.806.263,65
Sonstige Rückstellung (Personalaufwand) - LoB 280.000,00 0,00 70.529.23 350.529,23
Udaubsrückstellungen 490.040,30 30.084,87 0,00 459.955,43
Überstundenrückstellungen 76.455,13 0,00 12.052,02 88.507,15
Rückstellungen Priilung GPA 52.222,25 0,00 25.000.00 77.222,25
Dmhvedustrückstellungen 5.299.806,57 0,00 0,00 5.299.806,57
Übrige sonst. Rückstellungen 914.075,83 479.471,83 0.00 434.604,00
Rückstellungen Prozesskostenrisiko 190.500,00 114.500,00 0,00 76.000,00
Gesamt Stadt Erkelenz 10.251.313,41 766.006,38 107.581,25 9.592.888,28

Prozesskostenri5iko 5.000,00 5.000,00 3.426,00 3.426,00
Urlaub 3.604,00 3.604,00 1.551.00 1 .551,00
Jahresabschlusskcsten 7.000,00 7.000,00 9.000,00 9.000,00
Gesamt Kultur GmbH 15.604,00 15.604,00 13.977,00 13.977,00

Jahresabschlusskosten 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4,500,00
Gesamt GEE mbH 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.50000

Gewerbesteuer 64.565,20 24.698,20 0,00 39.867,00
Rückstellung Baugebiet ‘Oerather Mühlenfeld‘ 1. BA 139.590.00 120.790,75 0,00 18.799,25
Rückstellung Baugebiet ‘Hetzerath‘ 53.136,27 52.213,22 3.076.95 4.000,00
Rückstellung Baugebiet ‘Vossemer Straße“ 222.561,50 64.302,05 6.542,43 164.801,88
Rückstellung Baugebiet ‘An der Heubahn 262.370,45 72.832,78 21.416,46 210.954,13
Rückstellung Daugebiet ‘Am Dorf‘ 369.050,51 316.738.62 20.088.11 72.400,00
Rückstellung Baugebiet ‘Baaler Weg‘ 206.083,00 77.575,50 15.676,75 144.1 84,25
Rückstellung “Oerather Mühlenfeld“ 2. BA 112.000,00 93.931,73 7.000,00 25.068,27
Rückstellung “Oerather Mühlenfeld‘ 3. BA 71.653,13 65.826,38 4.1 73,25 10.000,00
Rückstellungen Baugebiet “Schages Fahrt“ Venrath 8.772,23 8.772,23 0.00 0,00
Rückstellungen Baugebiet“Am LoherAcker“ 135,142,06 24.728,80 4.98674 115.400,00
Rückstellung ‘Oerather Mühlenfeld“ 4. BA 322.646,85 298.646,85 0,00 24.000,00
Rückstellung Qerather Mühlenfeld-Süd 0,00 0,00 1.028.614,90 1.028.614,90
Rückstellungen f, droh. Verluste aus schweb. Geschäfte 331.042,33 44.815,00 11.474,38 297.701,71
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 18.000,00 18.00000 18.000,00 18.00000
Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungsoflichte 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00
Gesamt GEE mbH & Co. KG 2.321.313,53 1283.872,11 1.141.049,97 2.178.491,39

Jahmsabschlusskosten 17.000,00 17.000,00 17.000.00 17.000,00
Abwasserabgabe 279.119,04 279.119,04 208.580,76 208.580,76
Entsorgung Klärschlamm 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800.00
Gesamt Abwassertetrieb 308.919,06 305.919,04 238.380,76 238.380,76

Sonstige Rückstellungen Gesamt 12.901.649,98 2.378.901,53 1.505.488,98 12.028.237,43
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Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen werden fortgehende Ansprüche der tariflich Be
schäftigten auf Zahlung des Entgeltes im Rahmen der Altersteilzeftregelung berücksichtigt. Hierbei
wurden die im Jahr der Beschäftigungsphase erworbenen Ansprüche auf Zahlung eines Beschäfti
gungsentgeltes während der Freistellungsphase in die Rückstellungen eingebracht.
In die Urlaubsrückstellungen wird nicht in Anspruch genommener Urlaub des laufenden Jahres
eingestellt. Gleiches gilt für die am Bilanzstichtag bestehenden Uberstunden- und Gleitzeitgutha
ben. Sie sind ebenfalls über die Bildung einer Uberstundenrückstellung zu berücksichtigen. Bei
der Ermittlung wurden die Bediensteten in unterschiedliche Beschäftigungsgwppen eingeteilt und
diese mit der jeweiligen durchschnittlichen Vergütung von Beschäftigungsgruppen bewertet. Die
sonstige Rückstellung Personalaufwand wurde gebildet für Aufwendungen aus der leistungsori
entierten Bezahlung (Lob) iH.v. 4.000 €‚ die erst Ende April 2014 für den Zeitraum vom
01.01.2013 - 31.12.2013 zur Auszahlung gelangen sowie aufgrund einer anhängigen Klage gegen
die Kürzung bzw. Nichtgewährung einer Besoldungserhöhung der sogenannten Hochgehälter, für
die eine Rückstellung in Höhe von 66.529,23€ gebildet worden ist.
Die Drohverlustrückstellung wurde gebildet, weil ein Gewerbesteuerschuldner gegen den Steu
ermessbescheid geklagt hat. Das Finanzamt hat in diesem Fall die Aussetzung der Vollziehung
angeordnet. Wird der Klage stattgegeben, droht der Stadt Erkelenz möglicherweise ein Verlust der
kompletten Forderung. Es bestehen demnach die Notwendigkeit und der Bedarf hierfür eine Rück
stellung zu bilden und diese in der Bilanz anzusetzen. Gegenüber der zum 31.12.2012 vorgenom
menen Bewertung haben sich in 2013 keine Anderungen ergeben.
Im Rahmen einer Betdebsprüfung hat sich herausgestellt, dass die für den Bäderbetrieb in Vorjah
ren gebildete Gewinnrücklage wohl nicht aufwandsreduzierend anerkannt wird. Hierfür wurde be
reits zum 31.12.2012 eine ausreichend dotierte Rückstellung gebildet. Gem. Bescheid vom
23.01.2014 des Finanzamtes Erkelenz sind nun für die Jahre 2009-2012 Kapitalertragssteuer und
Solidaritätszuschlag in Höhe von 434.604,00€ zu zahlen. In dieser Höhe ist zum 31.12.2013 eine
entsprechende Rückstellung in die Bilanz einzustellen.
Die Rückstellungen Prozesskostenrisiko wurden aufgrund anhängiger Gerichtsverfahren gebil
det. Im ungünsfigsten Fall muss die Stadt Erkelenz Kosten in Höhe der jeweiligen Streitwerte tra
gen.
Für ausstehende Rechnungen über Erschließungsarbeiten in den Baugebieten, bei denen mit der
Veräußerung von Baugrundstücken begonnen wurde bzw. die Veräußerung der Baulandilächen
bereits abgeschlossen ist wurden Rückstellungen in Höhe von insgesamtT€ 1818 ausgewiesen.
Für das Einleiten von Schmutzwasser wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 209 gebildet.
Des Weiteren wurden T€ 181 für die Instandhaltung von Ahwasserreinigungsanlagen zurück
gestellt. Zum Zwecke der Vereinheitlichung der Bilanzpositionen wurde diese Rückstellung von den
Sonstigen Rückstellungen in die lnstandhaltungsrückstellungen umgegliedert.
Zum kurzfristigen Ausgleich von Gebührenschwankungen im folgenden Jahr erfolgte bein Abwas
serbetrieb ein Rückstellungsausweis in Höhe von T€ 1.354. Diese Rückstellung wurde zwecks
Vereinheitlichung der Bilanzpositionen in den Sonderposten für Gebührenausgleth umgegliedert.

13. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung
der Verbindlichkeiten liegt nicht vor, Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage 2 zum Anhang
beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

14. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen hauptsächlich vereinnahmte Friedhofs-
gebühren für Nutzungsrechte an Gräbern, die Erträge in Folgejahren darstellen (T€ 6.228). Der
Abgrenzungsbestand von Landeszuwendungen, die für den Bau von Kindertagesstätten vom Land
gewährt wurden und die an die freien Träger ausgezahlt werden (Vgl. Ausführungen ARAP auf der
Aktivseite) beträgt nunmehr 1.631 T€. Daneben liegen noch weitere, kleinere passive Rechnungs
abgrenzungsposten von insgesamt 606 T€ vor.
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V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich wie folgt zusammen:

T€
GwndsteuerA 278
Grundsteuer B 6.283
Gewerbesteuer 18.253
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 16.907
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.364
Sonstige Vergnügungssteuer 668
Hundesteuer 254
Familienlastenausgleich 1.778

45.785

2. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres betragen T€ 18,128. Da
rin enthalten sind im Wesentlichen T€ 8.197 Schlüsselzuweisungen, T€ 6.845 Zuweisungen
und Zuschüsse sowie T€ 2,965 Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen.

3. Bei den sonstigen Transfererträgen (1.694 T€) handelt es sich u.a. um den Kostenersatz für
soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in den Produktbereichen 05
‚Soziale Hilfen und 06 ‚Kinder-, Jugend- und Familienhilf& (268 T€). In 2013 wurden daneben
erstmalig Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre 2007
bis 2012 geleistet (1.426 T€). Dies erklärt den Anstieg der sonstigen Transfererträge im Ver
gleich zum Vorjahresergebnis 2012.

4. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (T€ 16.456) betreffen Schmutz- und Nieder
schlagswassergebühren (T€ 7.415), Verwaltungsgebühren (T€ 658), Benutzungsgebühren
(T€ 5.932), Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten für Beiträge und des Sonderpos
tens für den Gebührenausgleich (T€ 2.451).

5. Die privatrechtlichen Lelstungsentgelte (6.366 T€) enthalten im Wesentlichen Erlöse aus
der Veräußerung von Bauland (T€ 5.515) und Mieten und Pachten (T€ 473).

6. Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden Erträge von insgesamt 1.873 T€
erzielt. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Landes für Flüchtlinge und die Erstattungen
der UVG- und Jugendhilfeleistungen. Die Erträge liegen im Wesentlichen in der Erstattung von
vorgeleisteten Jugendhilfeaufwendungen begründet.

7. Im Haushaltsjahr 2013 wurden sonstige ordentliche Erträge in Höhe von T€ 6.112 erzielt,
deren Zusammensetzung der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen ist:
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T€
Konzessionsabgaben 2201
Erstattung von Steuern 530
Erträge aus der Veräußerung von GrundsLu,Gebäuden
(Umlaufvermögen) 647
Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen 2
Bußgelder u.a. 143
Säumniszuschläge u.dgl. 426
Stundungs- und Aussetzungszinsen 7
Erträge aus Ersatzvomahmen 21
Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen 1.824
Sonstige nicht zahlungswirksame ord. Erträge 5
Andere sonst. ordenfl. Erträge 306

6.112

8. Das Jahresergebnis bei den aktivierten Eigenleistungen beträgt 645 T€.

9. Der Personal- und Versorgungsaufwand von T€ 22.053 des Haushaltsjahres 2013 entfällt
mit T€ 3.26g auf Beamtenbezüge, mit T€ 15.609 auf Gehälter (einschließlich Beiträgen zu
Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung), mit T€ 1.334 auf Beiträge zu
Versorgungskassen für Beamte, T€ 426 auf Beihilfe (Beschäftigte T€ 260 und Versorgungs
empfänger T€ 166) und mit T€ 61 auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen zur Auffüllung
von Rückstellungsbeständen. Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zur Pensions
rückstellung für die Beamten dienten die standardmäßig von der Rheinischen Versorgungs
kasse zur Verfügung gestellten Berechnungen. Die Zuführungsbeträge betrugen insgesamt
1€ 1.354, die ausschließlich für Beschäftigte (352 T€ für Pensionen! 32 T€ für Beihilfen) und
für Pensionäre (755 T€ für Pensionen, 193 T€ für Beihilfen, 22 T€ für sonstige Versorgungs
aufwendungen) aufgebracht wurden.

10. Die Zusammensetzung der Sach- und Dienstleistungen des Haushaltsjahres 2013 zeigt die
folgende Aufstellung:
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Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2.393
Unterhaltung des sonst, unbeweglichen Vermögens 398
Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen 759
Bewirtschaftung - Energie - 2383
Bewirtschaftung - Reinigung - 1.147
Haltung von Fahrzeugen 374
Unterhaltung der Geräte 334
Anschaffung von Geräten 60- 410 EUR 219
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 79
Aus- und Fortbildung 141
Lernmittel nach dem Lemmittefreiheitsgesetz 299
Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 3.565
davon:
Verpflegungs-Aufw. ‚ Schulen u. Kindergärten T€ 221
Abfallgebühren u.a. T€ 1.958
Sonst. Veiw. u. Betriebsaufwendungen T€ 1.386
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 201

Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5250
davon:
Aufwendungen EDV und Software T€ 792
Schülerbefördemngskosten T€ 1.916
Aufwendungen offener Ganztag T€ 1,170
Abfallentsorgung u. Beseitigung Sondermüll T€ 953
Übr. Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen T€ 419

_______________

17.542

11. Die bilanziellen Abschreibungen (T€ 11.239) umfassen die Abschreibungen auf das Sachan
lagevermögen.

12. Die Transferaufwendungen 2013 seten sich wie folgt zusammen:
T€

Zuweisungen und Zuschüsse 4.702
Sozialtransferaufwendungen 6.111
Gewerbesteuerumlage 1.367
Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ 1.328
Kreisumlage 20.429
Krankenhausinvestitionsumlage 489

34.426

13. Im Jahre 2013 wurden sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von T€ 8.745 geleistet.
Dies betrifft aus dem Kemhaushalt der Stadt Erkelenz insbesondere Zuführungen zu sonstigen
Rückstellungen (T€ 2.134) und Steuern, Versicherungen (T€ 2.079) und aus dem Städtischen
Abwasserbetdeb insbesondere Beiträge zu Abwasserverbänden (T€ 704) sowie die Abwas
serabgabe r€ 149).

14. Den maßgeblichen Anteil an den Finanzerträgen (T€ 4.106) haben die Zinserträge sonstiger
inländischer Bereich mit T€ 3.796. Daneben konnten Gewinnanteile von öffentlichen Sonder-
rechnungen (T€ 200) sowie übrige Zinserträge (T€ 110) vereinnahmt werden.
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15. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen insgesamt T€ 2.449,

16. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 sind keine Ermächtigungsübertragungen von Auf
wendungen nach § 22 Abs. 1 GemHVD NRW vorgenommen worden.

17. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 werden keine Ermächtigungsübertragungen von
Aufwendungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW vorgenommen.

VII. Sonstige Angaben

Die Kapitalflussrechnung (nach DRS 2) zum Gesamtabschiuss ist in der Anlage 3 zum Anhang
dargestellt.
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Gesamtverbindlic h keitenspiegel

Gesamtbetrag mit einer Restlaufzeit von Gesamtbetrag
des Haushalts- bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre des Vorjahres

Art der Verbindlichkeit Jahres
EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

1. Anleihen - - - - -

2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen

2.1 von verbundenen Unternehmen
- - - - -

2.2 von Beteiligungen - - - -

2.3 von Sondervermögen - - - -

14 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund

- - - - -

2.4.2 vom Land - - - - -

24.3 von Gemeinden (GV) - - - -

2.4.4 von Zweckverbänden
- - - - -

2.4.5 vom sonstigen öftentlichen Bereich - - - - -

2.4,6 vom sonstigenöffentfichen Sondeaechnungen 2,833.049,90 110.103 321 1 190413,28 1532.53330 81065322
2.5 von Kreditinstituten 54.150.141,30 4,114.301,35 17,012,617,65 33 023 222,30 57.272.378.19

3. VerbindlichkeIten aus Krediten
zur Llquidltätsslcherung

3.1 vom öffenttchen Bereich - - . -

3.2 vom privaten Kreditmarkt . .. -

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - - - -

5. Verbindlichkeiten aus Lieterungen und Leistungen 1,756,573.04 1.756.573,04 - - 1.678.059,18
6. VerbIndlichkeiten aus Transferlelstungen 658,344,71 658,344,71 762.511.50
7. Sonstige Verbindlichkeiten 317,173.31 317.173,31 - - 307.213,60
8. Erhaltene Anzahlung 2.976,534,85 2976.534,85 - - 4.805.061,51
9. Summe aller Verbindlichkeiten 62.691.817,11 9.933.030,58 18.203.030,93 34.555.755,60 65.705.877,20

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnlsse aus der Bestellung von Sicherheltem
Bürgschaften für die Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz 16.255.308.16
insgesamt: 16,255.308.16
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Anlane 3 zum Anhang

Gesamtabschluss

Stadt Erkelenz

Kapitalflussrechnung*

Ergebnis Ergebnis
Haushaltsjahr Vorjahr

TEUR TEUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben 43.835 48.021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 15.390 11.705
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.365 322
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.914 14.454
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.033 21
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 1.592 1.001
7 + Sonstige Einzahlungen 2.922 5.372
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.666 3.507
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 85.717 84.403
10 - Personalauszahlungen -19.116 -17.956
11 - Versorgungsauszahlungen -1.601 -1.479
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen -17.246 -16.975
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.416 -2.639
14 - Transferzahlungen -35.322 -33.835
15 - Sonstige Auszahlungen -4.672 -4.889
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -80.373 -77.773
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) 5.344 6.630

18 + Zuwendungen für lnvestitionsmaßmahmen 3.294 1.732
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 3691 3.199
20 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. 0 0
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 957 448
22 + Sonstige lnvestitionseinzahlungen 436 570
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.378 5.949
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden -217 -889
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen -8799 -8.330
26 - Auszahlg. f.d.Ejwerb v.bewegl. Anlagevermögen -708 -1.701
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0 0
28 - Auszahlg. v. aktiv.Zuwend. 0 0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -54 -15
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -9.778 -10.935
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) -1.400 4.986
32 = Finanzmittelüberschussl-fehlbetrag (17 und 31) 3.944 1.644

33 + Aufnahme und Rückilüsse von Darlehen 5.505 3.024
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 18.542 18.510
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -6.469 -3.718
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -18.984 -19.505
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.406 -1.689

38 = Änd. d. Best. an eigenen Finanzmitteln (32 und 37) 2.538 -45
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln 3.924 ** 3.946
40 + Bestand an fremden Mitteln 4 23
41 = Liquide Mittel 6.466 3.924

* Bis einschl. 2011 wurde die Kapitalflussrechnung nach der indirekten Methode ermittelt.
Ab dem Jahr 2012 erfolgt die Ermittlung der Kapitalflussrechnung nach der direkten Methode.

** inkl, negativem Banksaldo der GEE KG iHv. EUR 31.052,64 (Ausweis unter Bilanz 4.2.5)

Der Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) umfasst neben den Beständen auf den Konten bei den Kreditinstituten und
Banken auch alle Barmittel und Bestände auf den Sparbüchern.
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Lagebericht

1. Allgemeines

Der Gesamtabschluss ist um einen Gesamtlagebehcht zu ergänzen. Der Lagebericht
ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu
ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechen
schaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge
von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres
eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene
und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende
Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Fi
nanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten
Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen
und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert
werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der
Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufes und des Gesamtjahresergebnisses

Die Gesamtergebnisrechnung hat mit einem Gesamtergebnis von -107.671,61 € ab
geschlossen.

3. Analyse der Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Gesamtbilanz ist das Vermögen der Stadt Erkelenz ausgewie
sen, das sich zum 31.12.2013 auf 459.927.387,40€ beläuft.
Das Anlagevermögen beträgt 430.722.040,08 €. Prozentual gesehen, beträgt das
Anlagevermögen 9365 % der Bilanzsumme. Das Umlaufvermögen umfasst zum
Stichtag 27.006.871,89 € oder 5,87 %. Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten
weist Zahlungen in Höhe von 2.198.475,43€ oder 0,48 % aus.

Das Anlagevermögen besteht aus

• Immateriellen Vermögensgegenständen von 107.230,03 €

• Sachanlagen von 381.743.391,99€

• Finanzanlagen von 48.871.418,06€

Das Umlaufvermögen besteht aus

• Vorräten von 5.777.506,02 €

• öffentlichen- und privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögens
gegenständen von 14.764.102,84€
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liquiden Mitteln von 6.465.263,03 €

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum Bilanzstichtag
2.198.47543 €.

4. Analyse der Finanzlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Antwort auf die Frage, wem das auf der Aktivseite
ausgewiesene Vermögen gehört. Dabei kommt es besonders auf das Verhältnis von
Eigenkapital und Fremdkapital an. Ein hohes Eigenkapital zeugt von einer gewissen
finanziellen Unabhängigkeit und drängt zwangsläufig das Fremdkapital zurück, das ja
mit seinen Zinsaufwendungen den Ergebnisplan negativ beeinflusst.

Das Eigenkapital besteht aus

• der allgemeinen Rücklage in Höhe von 178.866.460,59 €
• der Sonderrücklage in Höhe von 1.627.081,56 €
• der Ausgleichsrücklage in Höhe von 11.472.847,73 €
• dem passiven UB aus Kapitalkonsolidierung 517.070,90 €
• dem Gesamtjahresergebnis in Höhe von -107.671,61 €.

Weiter rechnet man zum Eigenkapital die

• Sonderposten in Höhe von 143.432.015,08 €.

die sich überwiegend aus Landeszuweisungen und Beiträgen zusammensetzen und
durch ihre ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer den Abschreibungs
aufwand anteilig neutralisiert.

Die vorstehenden Passivposten umfassen 335.807.804,25 € und weisen somit ein
„wirtschaftliches“ Eigenkapital von 73,01 % aus.

Die Rückstellungen in Höhe von 52.963.187,55€, die man wegen ihres späteren
Liquiditätsabflusses dem Fremdkapital zurechnet, sichern in erster Linie die zukünfti
gen Pensionsaufwendungen.

Eindeutig Fremdkapital sind die Verbindlichkeiten, die in ihrer unterschiedlichen Art
insgesamt 62.691.817,11 € betragen.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammen führen zu einer Fremdkapitalquote
von 25,15 %. Soweit die Rückstellungen wider erwarten doch nicht benötigt werden
sollten, würden sie zu einer ertragswirksamen Auflösung und damit zu einer Entlas
tung künftiger Jahresergebnisse führen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind 8.464.578,49 € (1.84 %) ausgewie
sen. Es handelt sich fast ausschließlich um die Abgrenzung vereinnahmter Fried
hofsgeb ü hren.
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5. Bilanzkennzahlen

Für die Beurteilung einer Bilanz sind spezielle Analysemethoden in Form von Kenn
zahlen üblich. Sie dienen dem temporären und interkommunalen Vergleich. Nach
stehend einige wichtige Kennzahlen:

Eigenkapitalquote 1 Eigenkapital x 100 41,83 %
Bilanzsumme (iVJ 41,54%)

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten
bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.
Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto
höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit.

Ek 2 Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge x 100 73,01 %
Bilanzsumme (iVJ 73,00 %)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2 (Ek 2) misst den Anteil des „wirtschaftlichen
Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite
der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcha
rakter einen wesentlichen Anteil in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigen
kapital‘ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Anlagendeckungsgrad 1 Eigenkapital x 100 44,66 %
Anlagevermögen (IVJ 43,86%)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ zeigt an, wie viel Prozent des Anlage
vermögens durch Eigenkapital finanziert ist.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag
eingetreten sind

Nach dem 31.12.2013 ergaben sich keine Vorgänge oder Vorfälle, die erläuterungs
oder erwähnungsbedürfUg wären.

7. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Erkelenz

Mit dem vorliegenden Gesamtabschluss kann der vierte Gesamtabschluss dem Rat
der Stadt Erkelenz zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Musste jeweils in den
Jahren 2010 bis 2012 ein Defizit von 1,8 Mio. € bis 4,8 Mio. € zur Beschlussfassung
vorgelegt werden, so weist die diesjährige Gesamtergebnisrechnung lediglich ein
Minus von 107.671,61 € aus. Es kann also erstmalig von einer roten Null als Ge
samtergebnis gesprochen werden! Die Gesamtbilanz schließt mit einem Volumen
von 459.927.387,40 € ab, was gegenüber dem Vorjahr lediglich einer Reduzierung
um 0,74 % entspricht. Doch wie ist dieses Ergebnis zu bewerten und vor allem ist es
nachhaltig?
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Betrachten wir zur Beantwortung dieser Fragen zuerst einmal den Einzelabschluss
der Konzernmutter. Das Ergebnis der Konzernmutter schließt in der Ergebnisrech
nung vor der Konsolidierung mit einem Minus von 581 T€ ab, während die Bilanz
summe gegenüber 2012 mit einem Volumen von 407.269.00244 €(-0,13 %) nahezu
unverändert geblieben ist. Die Ergebnisrechnung hat sich dabei gegenüber der Pla
nung um 1.151 T€ verbessert. Also ein äußerst erfreulicher Geschäftsverlauf in 2013
gegenüber der ursprünglichen Prognose! Dies ist umso erstaunlicher, da diese Ver
besserung trotz einer Verschlechterung von 3,7 Mb. € bei den Gewerbesteuererträ
ge erzielt werden konnte. Wie im Lagebericht des Einzelabschlusses bereits erläu
tert, kann diese Verschlechterung bei der Gewerbesteuer als Konsolidierung auf
höchstem Niveau interpretiert werden, da die Gewerbesteuer sich innerhalb des Zeit
raumes von 2004 bis 2012 mehr als verdoppelt hat. Aufgefangen werden konnten
diese geringeren Erträge von 3,7 Mio. € durch Mehrerträge infolge der erstmaligen
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (+1,4 Mio. €)‚ zusätzliche
Kostenerstattungen (+ 1,3 Mio. €) als auch durch zusätzliche Finanzerträge (+ 0,9
Mio. €). Daneben konnten durch Minderaufwendungen - insbesondere bei den „Auf
wendungen für Sach- und Dienstleistungen“ weitere 1,9 Mio. € zur Ergebnisverbes
serung erzielt werden. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass der Haushalt der Stadt
Erkelenz nicht allein von einzelnen Ertragsarten abhängig ist! Es hat sich aber auch
gezeigt, dass größere Ertragseinbußen bei einem der Hauptertragsarten (Gewerbe
steuer; Einkommensteueranteile; Schlüsselzuweisungen) nur kompensiert werden
können, wenn diese durch Ertragsverbesserungen bei den anderen Hauptertragsar
ten, durch Aufwandsreduzierungen oder wie insbesondere in diesem Jahr, durch
Einmaleffekte, wie z.B. durch die erstmalige Abrechnung nach dem Einheitslasten
gesetz oder erhöhten Kostenerstattungen, ausgeglichen werden. Dies unterstreicht
einmal mehr die Aussage der letzten Jahre, dass bereits bei der Haushaltsplanauf
stellung ein ausgeglichenes Verhältnis von Chance und Risiko tunlichst berücksich
tigt werden sollte. Sollten dann trotzdem wider Erwarten in einem Jahr nur Ver
schlechterungen gegenüber der Planung zu berücksichtigen sein, so kann die gut
gefüllte Ausgleichsrücklage mit einem derzeitigen Bestand von knapp 11,0 Mio. €
durchaus zur Überbrückung eines solchen Jahres herangezogen werden. Nicht zu
beeinflussende Faktoren wie geringere Schlüsselzuweisungen oder auch Minderer-
träge bei den zu versteuernden Gewinne der ortsansässigen Gewerbeunternehmen
können so zumindest kurzfristig kompensiert werden. Es zeigt aber auch, dass der
Haushalt der Mutter nicht autark ist, sondern nach wie vor von Dritten maßgeblich
beeinflusst wird. Dies allein sollte Grund genug sein, dass Rat und Verwaltung in ih
ren Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung nicht nachlassen.

Dementsprechend wurden auch die Planungen für den Haushalt 2014 bei der Mutter
kaufmännisch vorsichtig vorgenommen. Der Gewerbesteueransatz wurde basierend
auf den Durchschnittswerten der vergangenen drei Rechnungsergebnisse und unter
Berücksichtigung des laufenden Jahres um 500 T€ gegenüber dem 201 3er Haus
haltsansatz reduziert. Bei den Einkommensteueranteilen wurden die in den OrienUe
rungsdaten vorgeschlagenen Erhöhungssätze in voller Höhe berücksichtigt, da sich
diese Orienlierungsdatenprognose auch in den letzten Jahren so in den Jahreser
gebnissen abgebildet haben. Anzeichen für eine Umkehr dieser parallelen Entwick
lung sind derzeit nicht erkennbar. Die Schlüsselzuweisungen wurden entsprechend
den Prognosen aus der 1. Modellberechnung des Landes NRW in 2014 angesetzt.
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Bei den weiteren Erträgen wurde die Ergebnisse der näheren Vergangenheit als
auch zu erwartende spezifische Sondereinflüsse, z.B. bei der Grundsteuer B, mit in
den Planzahlen berücksichtigt.

Die Planung der Aufwandsseite wird insbesondere durch die Personal- und Versor
gungsaufwendungen als auch durch die Transferaufwendungen entscheidend beein
flusst werden. Während die Orientierungsdaten für den Bereich des Personal- und
Versorgungsaufwandes eine Steigerung von lediglich 1 % für 2014 vorsahen, wurde
dies in der Haushaltsplanung für unrealistisch gehalten. Es wurden daher im Bereich
der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte Erhöhungen von 2 % eingeplant.
Die Beamtenbezüge deren Steigerung für 2014 bereits per Gesetz festgelegt wor
den war, wurden entsprechend dieser Vorgabe eingeplant. Daneben wurden für die
Beamten, deren Besoldungsbezüge durch das angesprochene Gesetz nicht erhöht
wird, vorsorglich eine Erhöhung eingeplant, da gegen das 2013er Besoldungsgesetz
Klagen vor dem Verfassungsgericht eingereicht worden waren. Die Versorgungsauf
wendungen wurden aufgrund der zu dem Zeitpunkt aktuell vorliegenden Mitteilung
der Rheinischen Versorgungskasse eingeplant.

Bei den Transferaufwendungen werden neben sozialen Aufwendungen und Aufwen
dungen für „Kinder, Jugend und Familie“ insbesondere auch solche für die Kreisum
lage veranschlagt. Während bei den sozialen Aufwendungen und den Aufwendungen
für „Kinder, Jugend und Familie‘ eine Einplanung entsprechend der aktuellen Ergeb
nisse und den aktuellen Entwicklungen vorgenommen wurde, ist die Kreisumlage in
unmittelbarer Abstimmung mit dem Kreiskämmerer festgelegt worden.

Bei den restlichen Aufwendungen, die das restliche Drittel des Aufwandsvolumens
abbilden, wurden neben den Orientierungsdaten insbesondere die örtlichen Beson
derheiten in der Ansatzfestsetzung berücksichtigt.

Bei den Tochterunternehmen konnte uneingeschränkt die positive Tendenz der ers
ten drei Gesamtabschlussjahre in 2013 fortgesetzt werden. Auch in diesem Jahr tru
gen die Tochterunternehmen nach erfolgter Konsolidierung zur Verbesserung des
Gesamtergebnisses bei. Ausgehend von dem Ergebnis der Stadt Erkelenz waren die
Töchter in diesem Jahr mit einer Verbesserung von ca. 475.000 € am Gesamtergeb
nis beteiligt. Bedenkt man, dass in diesen 475 T€ u.a. auch eine Sonderabschrei
bung von ca. 243 T€ beim Abwasserbetrieb verkraftet werden musste, kann man
auch in diesem Jahr wieder von einem konstanten Verbesserungsbeitrag zum Ge
samtergebnis sprechen. Ein solider Konsolidierungsbeitrag zum Gesamterfolg ist
also im Bereich der Töchter weiterhin gegeben.

Zusammenfassend kann also resümiert werden, dass nach wie vor die Mutter für die
Richtung des Gesamtergebnisses verantwortlich bleibt. Die Töchter tragen daneben
konstant zu einer Verbesserung dieser eingeschlagenen Richtung bei. Ob und wie
also das jährliche Ergebnis nachhaltig verbessert werden kann, hängt daher, wie zu
vor ausführlich ausgeführt, maßgeblich von den Entwicklungen im Kernhaushalt ab!



Aufstellung der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder
Gern. § 116 GO NRW

lfd. Nr. FamIliennamen. ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Mitgliedschaften in Mitgliedschaften in
Vornamen Aufsichtsräten und Organen der Organen sonst.

anderen Gemeinde in privatrechtlicher
Kontrollgremien i.S.d. § dtfenti.-rechtl. oder Unternehmen

125 1 5.3 des priv. Form
Aktiengesetzes

1 Aufderstrasse. Stefan Auszubildendor KFZ-Technik --- -— —

(bis 31 O1.2013(
2 Bienefeld. Landwirtschaftlicher Beiriobshelfer/ — -—

Hermann-Josef Landwirt

3 Bläsen. Theodor Albert Rentner .— —.

4 Blumenhofen, Norbert b. k. A b. k. A. b k. A. b. k. A.

5 Czybik, Peter Beamter —

6 Dederichs. Hans-Josef Polizeibeamter

7 Diarl. Franz-Josef Rentner

8 Duties, Annemarie Ruhestand .. Sparkassenzweck- ehrenamtliche
verband des Kreises RichteriN Verwaltungs-
Heinsberg und der gericht Aachen
Stadt Erkelenz (stv
Vorsitzende), Beiral
WeslEnergle und
Verkehr

9 Eickeis Thomas Dip! -ing - Geschäftsführer. .. —

selaständ;g
10 Felimin. Peter Gustav, KrankenpflegenDesnfektor - —.- Fraktionsvorsiiz Allianz

Paul
—

2010 (bis 3011.2013)
11 Ftngs. Kari-He:nz Freier Journalist — —

12 GiUrath Marcus Student -— —

Frederick
f‘ 13 Gohl, Angelika Sozialarbeiterin -— — —

14 Grates, Gundela Reninenn -— -—

15 Honotd-Ziegahn, Lehrerin -— r.itgtled im Zweckver
Christet band der KSK Heinsberg

16 Hubgens, Otto Soziatvorsicherungsfachangestellter — -—

17 Jopen Liselotte Sonderschullehrerin — -—

18 Kehren, Ferdinand Dipl-Rechtspfleger/Beamter — Braunkoh!eausschuss
des Regiemngs

Köln_
19 Kopp, Antonius Versicherungskaufmann — --- -—

( Organisafionsteiter)
20 Kowatzik, Hans-Jürgen Masseur und med. Bademeister --- -— —-

21 Königs, Michael Geschäftsführer — -_ —-

92013)_____
22 Krahe, Werner Dipl-Rechtspfleger — — —-

23 Kutz. Michael Haumuane — -— -—

23 Lennart. Dr - Areo ArcKteks — — Kt!glied der
Vertretorwrsammtung
der Volksbank
Erketenz-Hücke! hoven
Wegberg eG

25 London. Peter Lendesbeamter — — Mitgtied im Beirat der
Fahrrad-Messe in Essen.
Mitgtied im Beirat der
Arbetisgemeinscha ft
fahrradfreundliche
Städte, Gemeinden und
Kreise in NRW

26 Lörkens, Wilfried Sparkassenangesteltier — — —-

27 Maibaum, Franz Ausbilder im Bauhandwerk — —

26 Mainka, Karin Freiberufliche Dozentin — —-
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lfd. Nr. Familiennamen, ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Mitgliedschaften in Mitgliedschaften in
Vornamen Aufsichtsräten und Organen der Organen sonst.

‘ anderen Gemeinde in privatrechtlicher
Kontrollgremien 1 S.d. § dffentl.-rechtt. oder Unternehmen

125 15.3 des priv. Form
Aktiengesetzes

29 t1terkens Raner Betriebsleiter -— Mitglied im Beirat NW Mitglied der Vertreter
MG; versammlung der
Mlgiied Vorbandsmr- Raifteisenbank
sammlung Niersverband. Erkelenz
r.ltgled der Gesch
schaftereersa mir lung
GEB.

i r:.e...:ed der C-eseil
t schahereersamirlung
1 Kui:urGmbH

30 Mcii, Chnstopher Acocunt Manager — fMgiied der Geseil
schafterversammlung der
Kultur GmbH_Erkelenz

31 Gdonthai Thorsten Studienrat, — Mitglied der Gesell
nebenamtlicher Kirchenmusiker schafterversammlung

der Kultur GmbH
Erkelenz

32 Cno, S‘egfrred Rentner/Fachkraft für -—

Arbeitssicherheit
33 Paften, Hans-Josef Rentner -—

34 Putz. Stephan Polizeibeamter

35 Regowsky, Rainer Technischer Angestellter -

36 Schaaf, Kerstin Bauingenieurin -—- Mitglied im Verwaltungs
rat der Kreissparkasse
Heinsberg; Mitglied
Kultur GmbH, Mitglied
GEB

37 Schiefer, Rotand Diplom-VolkswiruReferent -— —

38 Schirmteister-Heinen, Lehrerin — Kuratorium H -J -Stiftung
Beate Ellen (Krankenhaus)

Gesellschaftereer
sammlung WFG für den
Kreis HS, Präsidums

39 Simon. Jürgen Beamter im Ruhestand --- —

40 Spaunk, Deter Minsterairat
— i — GesellachafteRs,

- sammlung der Kultur
i GmbH der Stadt
- Erkelenz. Geseitschaher

versammlung der
Wittsc ha hsfördemngs
gesellschaft für den
Kreis Heinsberg mbH

41 Stengie5er, Abteilungsl&ter;Dtpi .lng — Kuiiur GmbH. —

Klaus-Josef Verbandsversammlung
Sparkasse. Kuratorium
H_-J-st;ftung

42 Stotzenberger, Sileta Rechtspflegerin
— 1 — —-

43 Stommel. Mldreas Lehrer — —

44 Terek. Robert urabhanggerVersichewngsmakler — —

fbis_26_08.2013)
35 thies genannt Dipl-Bauingenieur (uni) --- -— —

Wienber Frank
46 Tuffers, Michael Soziaivrsicherungstachangestellter — — —-

47 Vasters, Hans- Dieter Techn. Berater/Ingenieur — —

48 von der Forst, Walter Landwirt —

49 Wendt. Ulrich Lehrer — — —-

50 Wilke, Holger Textilmeister -— — -

51 Wingemth, Lothar — — Mitglied Partnerschafts
(ab 07.02.2013) komitee und

Seniorenausschuss
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lfd. Nr. Familiennamen, ausgeübter Beruf Mitgliedschaften in Mitgliedschaften In Mitgliedschaften in
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Kontrollgremien i.S,d. § öftentl.-rechtl. oder Unternehmen

1251 5.3 des priv. Form
Akliengesetzes

52 Woliers, Astdd Sochbearbeiterin Bundesagent-ur — -— -—

für Arbeit

f.l.tgOeder des Venvaitunuswrslandes
Jansen, Peter Bürceereister der Sladl Erkelenz — Fttg!ied 1(3K Heinsberg Regionalbeirat NW

Zweckverband, tiitglled Mtglied,
1(5K Heinsberg Vere - Grundstücks- und
Rat KSK Heinsberg Entwicklungsqese;i
hauptausschuss. 1(3K schaft der Stadt
Heinsberg Risikoaus- Erkelenz GmbH &
schuss, KSK Heinsberg Co KG Vorsitzender
Bauausschuss, Gesellschafter-
Vorstandsmitglied versammlung;
Schwalmverband, W iftschaftsförderungs
Vorsitzender Kuratorium gesellschaft des
Hermann-Josef-Stiftung; Kreises Heinsberg
Vorsitzender Kuratorium WFG Aufsichtsrat;
Walter und Elfriede Vorsitzender der
Meyer-Stiftung; Mitglied Gesellschafter-
Kuratorium Sparkassen- versammlung der
Kunststiftung; Mitglied Kultur GmbH der Stadt
Kuratorium Sparkassen Erkelenz,
für Vdlkerverständigung; Leiter Gruppe Center
Mitglied des Gruppen- Circle lnnovationsregion
ausschusses (1. stv. Rheinisches Reüer
Vorsitzender) Verwaltung
und des
Hauptausschusses des
Kommunalen
Arbeitgeberverbandes
NW (KAV NW),
Vereinigung kommunaler
Arbeitgeber, Stv. Mitglied
der Mitglieder
versammlung auf
Bundesebene, Städte-
und Gemeindebund
NRW Mitglied Schul-.
Kultur. und
Spoflausschuss,
Deutscher Städte- und
Geme;ndebund Aus
schuss für Schule. Sport
seid Kultur und
kooptiefter Stellvedreter
im Präsidium,
Vorsitzender der
Arbeitsgemeinschaft der
Bürgermeister im Kreis
Heinsberg; Referent für
Management Circie.
Eschbom (genehmigte
Nebentätigkeit), Stellv,
Vorsitzender Erkelenz für
Sri_Lanka_e_V.;_Mitglied

2 Dr Gotzen. — — Geschäftsführer der -

Hans-Heiner Kuftur GmbH der Stadt
Erk&enz. Kuralor der
Herrn ann.Josef-Sliftung
Erkelenz. Kurator der
Walter- und Elfriede-
Meyer-Stiftung
Erkelenz, stv. Vor
standsmitglied des
Schwalmverbandes,
Zweckverbandsvor
steher des Sparkassen
zweckverbandes des
Kreises Heinsberg,
Mitglied der
Sparkassenstiftung für
Völkerverständigung,
Mitglied im Aufsichtsrat
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125 5.3 des priv. Form
Aktiengese&es

der Erkelenzer
Sonnenschein eG
M.tgiied n der
Trd;erwrsammung
des Jobcenlers Kreis
Heinsberg. Milgied im
Lenkungskreis des
Reaionaen Bildungs
neun erks Kreis
Heinsben,

3 Lu“.%eg Arsgsr -— Geschatshinrer dar tilglied des
Grundstücks- und Aulachlerales der
Entwicklungsgeseil- Franzekusheim GmbH
schaft der Stadt
Erkelenz mbH,
Vorstandsmitglied irr
Sohwalmverband
Mitglied Regionaler
Beirat des
Zweoksarbandes AVV

4 Schmitz. Norbert -- Geschliftsführer der
Grundstücks- und
Entwioklungsgesell
sohafl der Stadt
Erkelenz mbH,
Beratendes Milglied der
Gesellsohaflerver
sammlung der Kultur
GmbH



Gesamtabschluss
Konzern “Stadt Erkelenz“ zum 31,12.2013

Gesamtelgonkapitalsplegel

Stadt Erkelenz Verndewngen Umgliedemngen Stadt Erkelenz
Siand am im Jahresergebnis Konsolidierung Stand am
112013

___________________

Eigenkapital 2013 sonstiges 31.12.2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Gezeichnetes Kapital 000 000

2. Allgemeine Rücklage 105706546.70 -686367024 21.56413 178 866.46059

3. Sonderrücklagen 1.637.424.56 .10.343.00 1.627.061 56

4. Ausgleichsrücklage 6.780.184.17 4.692.663.56 11.472.847.73

5. Jahresemebnis -2.171.006,68 2.171.00668 ‘107.67161 -107.671:61

6. Passiver Unterschiedsbetrag 517.070 90 517.07090

7. Anteile anderer Gesellschafter 000

___________________ ___________________ ___________________

0.00

192.472.219.65 .10.343,00 0,00 -107.671,61 21.584,13 192.375.789,17

Verandewng Vermögen Elfriede Meyer‘Stiftung

D
0J
(0
Co
Ui



Beteiligungsbericht
der Stadt Erkelenz

zum 3 1.12.2013

Anlage 6.1

j.

Tradition und Fortschritt



Anlage 6.2

1. Beteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen
Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Tele
kommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden
Diensten.

2. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 9.510.028,99€
Gesellschafter Stadt Erkelenz 392.288,70 €

(4,125 %)
3. Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung 17 Mitglieder
davon Stadt Erkelenz 1 Mitglied

Aufsichtsrat 15 Mitglieder
davon Stadt Erkelenz 1 Mitglied

Geschäftsifihrung 1 Geschäftsführer

4. Darstellung der Untemehinensdaten im Jahresvergleich

Bilanz 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
(TEUR) (TEUR) (TEUR)

Anlagevermögen 17.693 17.693 17.693

UmlauNermögen 6.126 5.935 5.411

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0

Bilanzsumme Aktiva 23.819 23.628 23.104

Eigenkapital 20.299 20.785 20.369

Sonderposten aus Zuwendungen
zur Finanzierung des ÖPNV 0 0 0

Rückstellungen 1623 1.651 1.432

Verbindlichkeiten 1.897 1.192 1.303

Bilanzsumme Passiva 23.819 23.628 23.104



Anlage 6.3

Umsatzerlöse 18.888 11.847 13.357

Sonstige betriebliche Erträge 3.768 3.773 4.979

Materialaufwand 18.878 11.841 13.349

Personalaufwand 47 117 8

Sonstige betriebliche Aufwendungen 36 4.600 4.805

Erträge aus Beteiligungen 1.931 7.067 5.567

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 34 15 8

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 85 83 104

Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0

Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0 0

Jahresüberschuss 5.575 6.061 5.645

5. Erfl.illung des öffentlichen Zwecks

Im Geschäftsjahr 2013 wurde dem öffentlichen Zweck, der Erbringung
von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser,
Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit
diesen in Zusammenhang stehenden Diensten, entsprochen.

Gewinn-und 31.12.2011 31.12.2012 3112.2013
Verlustrechnung (flUR) (TEUR) (TEUR)



Anlage 6.4

II. Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis
Heinsberg mbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Förderung der Industrie, des Handwerks, des Handels und des
Kleingewerbes sowie des Fremdenverkehrs im Kreis Heinsberg mit dem
Ziel, durch eine Stärkung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft
die Wirtschafiskraft nachhaltig zu steigern und die Wiitschafts- und
Sozialstruktur des Kreises zu verbessern.

2. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 256.000 €
Gesellschafter Stadt Erkelenz 25.600 €

(10%)

3. Organe der Gesellschaft

Gesellschaften‘ersammlung 36 Mitglieder
davon Stadt Erkelenz 3 Mitglieder

Aufsichtsrat 15 Mitglieder
davon Stadt Erkelenz 1 Mitglied

Geschäftsführung 1 Geschäftsifihrer

4. Darstellung der Unternehmensdaten im Jahresvergleich

Bilanz 31.12.2011 31,12.2012 31.12.2013
(TEUR) (TEUR) (TEUR)

Anlagevermögen 3.568 3.272 4.023

Umlaufvermögen 458 476 563

Bilanzsumme Aktiva 4.026 3.748 4.586

Eigenkapital inkl. 2.626 2.561 2.247
lnvestitionszuschüsse

Rückstellungen 428 225 437

Verbindlichkeiten 972 962 1 .854

Rechnungsabgrenzung 0 0 48

Bilanzsumme Passiva 4.026 3.748 4.586



Anlage 6.5

Umsatzerlbse 671 668 846

Sonstige betriebliche Erträge 857 949 785

Personalaufwand 788 795 747

Abschreibungen 403 411 442

Sonstige betriebliche Aufwendungen 300 376 392

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11 10 7

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 48 45 57

Jahresüberschuss 0 0 0

5. ffihlungdes ffent1ichen Zwecks

Eine Unternehmensbeteiligung ist u.a. nur zulässig, wenn das
Unternehmen auf einen öffentlichen Zweck ausgerichtet ist.
Wirtschaftsförderung und damit die Stärkung der Wirtschafiskraft und
die nachhaltige Verbesserung der Wirtschafts- und Sozialstruktur des
Kreises ist ein solcher öffentlicher Zweck. Die Wfrtschaftsförderungs
gesellschaft ffir den Kreis Heinsberg mbH hat, wie dem Bericht über die
Prüfling des Jahresabschiusses zum 31. Dezember 2013 entnommen
werden kann, mit ihrem unternehmerischen Handeln im Jahre 2013
diesen Zweck erfüllt und gleichzeitig die zur Deckung der
Betriebskosten bereitgestellten Budgetansätze unterschritten. Für die
Betriebskosten ist ein Gesellschafter nachschusspflichtig, so dass das
jährliche Betriebsergebnis immer per se ausgeglichen ist.

Gewinn- und 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Verlustrechnung (TEUR) (TEUR) (TEUR)



Anlage 6.6

III. Beteiligung an der Grundstücks- und Entwieklungsgesellschaft der
Stadt Erkelenz mbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Geschäftsführung und Vertretung der „Grundstücks- und Entwick
lungsgesellschaft der Stadt Erkelenz rnbH & Co. KG (GEE)“ als deren
persönlich haftende Gesellschafterin.

2. Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 25.564,59 €
Alleiniger Gesellschafter Stadt Erkelenz (100 %)

3. Organe der Gesellschaft

Gesellschaftenersarnmlung 10 Mitglieder
BürgenTwister und 9 Mitglieder des Rates

Geschäftsführung 2 Geschäftsführer

4. Darstellung der Unternehmensdaten im Jahresvergleich

Bilanz 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
(TEUR) (TEUR) (TEUR)

Anlagevermögen 0 0 0

Umlaufvermögen 35 33 34

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0

Bilanzsumme Aktiva 35 33 36

Eigenkapital 29 28 28

Rückstellungen 5 4 5

Verbindlichkeiten 1 1 1

Bilanzsumme Passiva 35 33 34



Anlage 6.7

Umsatzerlöse 0 0 0

Sonstige betriebliche Erträge 12 8 8

Personalaufwand 0 0 0

Abschreibungen 3 0 0

Sonstige betriebliche Aufwendungen 5 5 5

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0

Steuern 0 0 0

Jahresüberschuss 4 3 3

5. Erfthllun des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftsführung und Vertretung der Grundstücks- und Entwick
lungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE) diente im
Geschäftsjahr 2013 einem öffentlichen Zweck, da die Hauptgesellschaft
mit ihrem Gegenstand des Unternehmens auf einen öffentlichen Zweck,
nämlich der Veräußerung, sowie die Beplanung, Baureifmachung und
Erschließung von Grundstücken zu dem Zweck, das Angebot von
Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt Erkelenz zu
verbessern, insbesondere. preiswertes Wolmbauland für Familien zu
schaffen, ausgerichtet ist.

Gewinn- und 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Verlustrechnung (TEUR) (TEUR) (TEUR)



Anlage 6.8

IV. Beteiligung an der Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft der
Stadt Erkelenz mbH & Co. KG (GEE)

1. Gegenstand des Unternehmens

Erwerb und Tausch, die Veräußerung, sowie die Beplanung, Baureif
machung und Erschließung von Grundstücken zu dein Zweck, das
Angebot von Grundstücken für Wohn- und Gewerbebauten in der Stadt
Erkelenz zu verbessern, insbesondere, preiswertes Wohnbauland ifir
Familien zu schaffen.

2. Beteihgungsverhältnisse

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die „Grund
stücks- und Entwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz mbW‘. Sie ist
zur Leistung einer Einlage nicht berechtigt.
Weitere Gesellschafterin (Kommanditistin) ist die Stadt Erkelenz mit
einer Einlage von 818.067,01 €.

3. Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung 10 Mitglieder
Bürgermeister und 9 Mitglieder des Rates

Geschäftsführung Komplernentärin

4. Darstellung der Unternehmensdaten im Jahresvergleich

Bilanz 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
(TEUR) (TEUR) (TEUR)

Anlagevermögen 38 31 25

Umlaufvermögen 8.727 8.410 8.744

Rechnungsabgrenzungsposten 12 2 17

Bilanzsumme Aktiva 8.777 8.443 8.786

Eigenkapital 3.831 4.393 4S86

Rückstellungen 2.289 2.321 2.178

Verbindlichkeiten 2.657 1.729 1.622

Bilanzsumme Passiva 8.777 8.443 8.786



Anlage 6.9

Umsatzerlöse 1.188 831 702

Sonstige betriebliche Erträge 91 55 331

Materialaufwand 303 0 2

Personalaufwand 18 18 19

Abschreibungen 4 62 7

Sonstige betriebliche Aufwendungen 175 95 110

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 127 49 94

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 137 105 74

Steuern 160 93 131

Jahresüberschuss 609 562 784

5. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens, nämlich insbesondere die
Verbesserung des Angebotes von Grundstücken und Schaffung
preiswerten Wohnbaulandes für Familien, ist auf einen öffentlichen
Zweck ausgerichtet. Ausweislich des Jahresabschlusses zum 3 1.12.2013
konnten auch im Jahre 2013 zahlreiche Baulandflächen verkauft
werden, was wiederum zu einem positiven Jahresergebnis führte. Der
öffentliche Zweck wurde also erfüllt.

Gewinn-und 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
Verlustrechnung (TEUR) (TEUR) (TEUR)



Anlage 6.10

V. Beteiligung an der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz

1. Gegenstand des Unternehmens

Organisation von kulturellen Veranstaltungen und die Errichtung und der
Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung des kulturellen Lebens in
der Stadt Erkelenz. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt,
die den Gesellschaftszweck ifirdern. Sie kann sich hierbei anderer
Unternehmen bedienen oder sich an solchen beteiligen.

2. Beteiligungsverhältnisse

Stanrnflcapital 25.000 €
Alleiniger Gesellschafter Stadt Erkelenz (100%)

3. Organe der Gesellschaft

Gesellschafterversammlung 10 Mitglieder
Bürgermeister und 9 Mitglieder des Rates

Geschäftsifihrung 1 Geschäftsffihrer

4. Darstellung der Unternehrnensdaten im Jahresveraleich

Bilanz 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
(TEUR) (TEUR) (TEUR)

Anlagevermögen 3,975 3.831 3.685

Umlaufvermögen 574 602 624

Rechnungsabgrenzungsposten 4 0 0

Bilanzsumme Aktiva 4.553 4.433 4.309

Eigenkapital 727 733 742

Zuschüsse für Investitionen 2.183 2.110 2.038

Rückstellungen 16 16 14

Verbindlichkeiten 1.627 1.573 1.515

Rechnungsabgrenzungsposten 0 1 0

Bilanzsumme Passiva 4.553 4.433 4.309



An‘age 6.11

Umsatzerlöse 304 275 263

Sonstige betriebliche Erträge 271 300 287

Materialaufwand 0 0 0

Personalaufwand 102 108 110

Erträge aus Beteiligungen 0 0 0

Abschreibungen 145 145 145

Sonstige betriebliche
Aufwendungen 180 196 206

Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge 5 1 1

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 89 87 82

Steuern 9 34 -2

Jahresüberschuss 55 6 10

5. Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erftullung des öffentlichen Zwecks der Kultur GmbH der Stadt
Erkelenz ist in der Organisation von kulturellen Veranstaltungen, der
Errichtung und dem Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Entwicklung
und Gestaltung des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz, zu sehen.
Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 wurden durch die
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz auch im Jahre 2013 wiederum zahlreiche
kulturelle Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz, federffihrend durch die
Kultur GmbH der Stadt Erkelenz, insbesondere in der neuen Stadthalle
organisiert bzw. Veranstaltungen Dritter betreut.

Gewinn- und 31122011 31122012 31122013
Verlustrechnung (TEUR) (TEUR) (TEUR)



Anlage 612

VI. Sonstige Beteiligungen

Die Stadt ist Mitglied im Gemeinnützigen Bauverein eG Erkelenz. Wegen
der Geringfügigkeit der Beteiligung (3.067,76 €) erfolgt hier keine weitere
Darstellung.

Eine Einsicht in den hier bekannt gemachten Beteiligungsbericht ist jedermann
gestattet. Zu diesem Zweck wird er auch in der Stadtverwaltung Erkelenz, Amt
für Komrnunalwiitschaft und Liegenschaften, während der üblichen Dienst
stunden bereitgehalten. Auf die Möglichkeit der Einsichtnahme wird hiermit
öffentlich hingewiesen.
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Anlage 7.1

Gesamlabse blass zum 38, Dezember2003

Gesamtbilanz modi Eehelenz Kultur GrrüK Abwanrerberieb GEB GmbH GEB KG Vortrag Sunnnen- Kapual‘ Schulden— GuV- s0050g, Gesam
2 3 4 1 Konzern abschluss konso bdierung konoshdierung konsshdarung Verrechnungen abschluss

1, ANLAGEVERMÖGEN

1.1 irtor3sriefleVe3!chenngeoeooidnde 0723003 000 0,00 0,03 0,00 107.23003 0,00 107.230,03

12 Sachanlagen
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks gleiche Rechte
1.2.1.0 Grünildchen 54.855,538.71 0,00 0.00 0,00 0,00 54,65653879 54.556.530,71
1.2.1.2 Ackerland 2.035.189.22 0.00 0,00 0,00 0.00 2.035.18922 1o3510,,2z
1.2.1.3 Wald, Fornten 545.46807 0,00 0,00 0,00 0,00 546 460,87 546368,07
1.2.1.4 Sonsbge unbebaute Grundstücke 3.247.256.28 0,60 0,00 0.00 0,00 3247.256.29 3,247258,29
12.2 Bebaute Grundstücke und grundutücksgleiche Rechte
1.2.2.1 Grundstücke ml Kinder-und Jugendeinrichtungen 7.502.985,38 0,00 0.00 0.00 0.00 7.592.99539 7,502.995,39
1.2.2.2 Grundstücke ml Schuten 60.482,384.11 0.00 0.00 0.00 0,00 60482.38415 80.482 184,15
1.2.2.3 Grundstücke nil Wohnbauten 3.333.001,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,008,24 1.333.00124
0.2.2.4 Grundstücke ml nonut. Dienst-, Genchüns— u. und. Belriebsgn baaden 48.557,348,95 3.588,743,00 183.736.78 0,00 0,00 5031982673 50.319,020,73
12.3 lnfrantruhlurvemiögen
0.2.3,0 G rundund Boden des Intrusbukturvermogens 25.525.665,81 0,00 0.00 0.00 0.00 2552556508 25.525 805,98
1.2.3.2 Baut es den IntrastruktumenTügens
1.2.3.2,1 Brücken und Tunnnl 021,772,21 0,00 0,00 0,00 0,00 821 772,28 829,772,21
1,2.3.2,2 Gteiusnlagen mal Streckenaunroutungund Sicherheissanlagen 0,00 0.00 0,00 000 000 0,00 000
0.2.3.2.3 Entu‘,dsoer- u. Abusasnerbeseiingungsunlagen 1,175.187,62 0,00 84.375.074,50 000 000 06251.26212 56258362,12
9.2.3.2.4 Straßennetz, einschl, Wege, Platze und Verkehrs lenkangsanlagen 72.205.852,36 0,00 000 000 000 72.21$ 552,36 72.215.852,36
0,2.3.2,5 Sonurtge Bauten den hfrantnikturrerrneqena 2.252,87 0.00 0 000 000 2252,97 2232,97
O 2 4 Bauten aut tremden Grund u. Boden, die nicht zu Nr. 2 u, 3 gehüren 1.052.605,96 0,00 0 00 0 00 0 00 1,01290596 1 052,905,96
O 2 5 Kunnlgegenstünde. Kunurdeekmüler 45 365,00 0,00 0 0 00 0 00 45.36580 45 361,00
026 Manch,nen und rechninche Anlagen, Fahrzeuge 0 908 073,43 114682,00 000 000 1967900 2,822 484,43 2.123,484,43
O 27 Belnebs- und Geochühnausstanung 4002 092,06 0 53205 5064300 000 500200 4939.95908 4,139,989,06
0.28 Gete,stute azahlungen und Anlagen Im Bau 7095685,34 000 0465 5 10 000 000 724216650 7342.100,50

(Summe saeh.nkpn) 293387,804,55 3,814.957,00 84.785,919,44 50,00 24.784,00 0 06 381.743.391,99 8,00 0,60 0,00 0,00 301.743.391,99

1 3 F,nenzuntaoen
1 3 0 Antede an verbundenen Unternehmen 4.675.365,56 0 00 0 00 0 00 0 0 4 67536556 ‘3 045 254,00 1 627 088 58 0,00
O 33 Übern. Betedigungen 990.783,30 000 000 00 000 09079391 1627,081 56 1617,874,07
O 34 Sondervennögen 37.421,130,74 000 000 000 000 37421500,74 .37420 530,74 0,00
1 35 Wertpapiere den Antagerenetgens 234.206,43 0,00 0 0 000 000 23420543 234206,43
O 3 6 Aunibangen
O 3 6 0 an verbundene Unternehmen 0,00 0 00 0 00 0 00 000 000 0,00
0362 anBeledigungen 0,00 005 003 000 000 000 0,00
1363 anSondernennögen 0.00 000 000 000 000 000 0,00
0.3 0.4 Sonstge Ausleihungen 46009336,76 000 000 000 000 46.089.30870 46 019336,76

(Swmow Ftn.nnnbgtn) 19,141,232,80 0,00 0,00 0,90 000 0 00 89.341,232,80 40.469,814,74 0 00 0,00 0 00 48,87931; 06

sUMUEAk4.A0EVRMÖCtN 382.718.147,31 3.814,957,00 84.765,919,44 50,90 24.781,00 0,00 471,191,854,02 30,469,814,74 0,00 000 0,00 430.722,040,00



Anlage 7.2

Gesarala beehl usa zum 31. Dezember2013

0.oamlbllanz od Erkelenz Ku ur OrtH Abw,seeble 9, GEE ortH 0 KG V ‚mg °unr ‚- Ku l 3 n V n Gesamt-
2 3 4 Xnzemn an,h,sn nklero,nqnlemunnnkdmrg Vene nunnabsehlusa

2 OMUUFVERM000N

2! VnrMe

2 9 1 Roh H$ln und Eelnrb 99 Ob. Waren 0 0 17 195 3 0 0 3,00 30 17.955,10
2 2 Gelentele Anzahlungen 0 0 0 0 0 0,00
29 3 unleetge Erzeugrusse, unlertge L erstungen 0 000 000 0 0 0096636 0696636 156.62200 491304107
214 ‚erkge Erucugot cc und Waren 000 000 0 0 00 404 90 846,46905 84L499,05

(ZWIitI*ruUmmØ 000 000 11.995,30 000 5.910332.72 0,00 5934 t28,02 0 00 0 00 0,00 -156 622,00 5,777.509,02

22 eurundsoneVeenseflnde

2 2 9 Forderungen
2 9 1 Olfenltch-rechll Forderungen und Ford aus Trannle,ler lt

22111 Gebuhren 49273309 0 0 108309 0 00 6735639 973493,97
22112 Oe,Ir ge 386443 00 14505 0 5336493 533.149,32
22 II 3 Steuern 77402847 00 00 7 40.26470 7.740.264,10
22 9 94 Forderungen aus Transfeele, lun9en 19040 9 00 0 0 51904658 000 619.049,58
22 9 9 5 Snnut,g‘ bllenteh-rrchl,che Ford eungen 309 454 65 94 0 00 409409 3,10093964 316093964
2 2 9 2 Pnvaleechtt,che Forderungen

29 2 9 gegenuber dem pnnalen Bere,ch 92594582 239940 06 00 0 54992967 846.92957
22122 gagen 00 demö8enthchenE mcl, 0 00 00 0 0 000 0,00
22123 gegeneerbuedeneunlemehmen 0 0 00 0 0 00 000 000
21914 gegenfleleehgungen 0 00 000 3 899 0 31690,96 •3 699 5 0,00
22925 grgnSondeevennögen 976425 000 00 000 0 0364253 .1937,64253 0,00

22 San lege Vrrntgensgegee ldnde 929383339 0 0 26 4 0 0 0 1 46.6 8 1,349.148,76
1 2 3 Forderungen Irene Fmanrmnel 0 00 0 0 0 0 00 0 0 000 0,00

Øumm4 rör l1Mg.e 9.sd*onsflgsVG) 1t283.5t5,20 25.453,95 378.891,34 34499,95 4.094,68 0,00 17 T33,94&72 0,00 -1.901641,48 0,00 0,00 i4 704 101,84

23 Wefloamere dc UerOaufvenT,elnenl 0 00 0 0 000 0,00

24 ude 191 304056455 C98871 49 0 0 57498 04 79 2 646526303 0.405,293,03
0,00

63M UML*ÜFWRMÖd6N 20 334,149,75 824,125,38 396.488,84 33641,89 e.744.426,8Z 0,00 30,133,035,31 0,00 -2.900.541,48 0,09 156.022,00 21006519,59

3, AKTIV RECHNUNGSAOGREN2UNG 4218 0531 000 00 ‘3 2 47 4.2 5,97576 -2,033.50035 2.198,475.43

J4MIAKTNA 401.269 002,44 4.309.082,39 85192.609,08 33.897,80 8,150.477,20 0,60 506.500.895,91 40465 814,74 4001.041,83 0,00 150,923,00 453,921,35740



Anlage 7.3

Geaamlabsc hluss zum 30. December 2013

Gesamlbilanz 50040 Eeielenz Ndtn Go,‘CH Atasse,terr.es GES GntH GES KG vorI,ug Su,nnn. Kup.401. Schulden. G.jV- s:nslc3s Gesamt.
3 4 Konzern abschluss kassoLdir nw.g •0500io‘smng kor,soldznung Verrechn-ngso abschluss

Bilanz 0 Passiva

1. EIGENKAPITAL

0.0 GEZCIOHNErES KAPrTAL 003 26.00303 510002003 26 56351 00006701 §063.631.60 4.065.631 60 0,0‘3

0 A8qenmme Rücklaqe 190.277250 II 640161 17 5023.01275 3433 357501792 130.523.55733 ‘22.930.70846 469,17 2.447.07227 —069.001,35 178.366.460.59
davon Dscbungsrsclulaoe 0 00 0 03 0 03 0 00 000 0.00 0.00

1-2 Sondsnuchoaqen 1.62708155 5055403 260625€0.60 003 003 28,sa7.165.I6 —27,040.1 04,60 1.527.000,55

1.3 Aus*ichsrück103e II 472.047.73 000 0.00 0.03 003 11.472.847,73 0,00 11.472.347,73

0.4 Gesarotahresemebnis ‘580.779.37 9.770.07 2.005.792.92 2.557,00 592.099,€9 2.030.349.42 0,00 469,87 .2.150,959,55 12.469,35 ‘107.571,51

0.6 passiver US aus Kplalkonssl.9ersr.g 0.00 517.070.00 507.070,90

(s4A4co!N0cAnrAL) 201791411,03 742.494,34 39.21t466,IT 23,455,93 4.98L151,62 0,90 247.357.512,19 45.530.303,14 0,00 356.102,72 .151.322,00 192.375.739,17

2. SONOERPOSTEN

2.0 Sonuerposlen Nr Zuvzs6.‘nges 00.324.64462 2.037.603.30 017321050 003 003 90.535.461.47 05.061.559.00 ‘2.037.500.35 475,850,06 103213.071,31
22 Senderposton tor Bedrage 37,033.420.08 0.03 0,03 0 CO 0 00 37.833.428,08 37533424.61
2.3 Sssdelponlon Nr don Gobüuh 55064 9k,ch 736,403,06 000 0 364263,39 003 003 2.090.570,05 2.090,070,05
2.4 Ssssto Sonderponlon 224.242,69 0,03 0 03 0.03 0,00 224242.99 124342,99

‘(SIflIII8SOICERPOSTU4J 119,IILT35,S1 2.037.500,35 9.521.513.32 0.09 0,00 0,00 136.050102,50 15.050.569,00 -2537500,35 -215.050,40 0,00 141431015.00

3. RUCKSTELLUNGEN

3.0 Ptos.osonick,oetungsn 35.709.03403 00-3 073 003 003 35.799.064,00 35.739.654,80
3.2 Pucknlstuogen tor Depon‘en unI PJ€a,Ien 0.03 003 000 00,3 003 000 0,00
3.3 lnoIan4halOun9owcksOebngen 3.954 707,74 000 180.15330 003 003 5.135.885.12 5.135.165,12
3 4 0 leusrwcksteli.vgen 0,00 ‘3 03 0.03 0 0-3 0 03 0,00 0,00
35 Susobge Rdck050Jun9en 9,692,08820 03.977,00 233.33070 4-50302 2.179.41130 92,028.237.41 92,624231,43

-

. 50,346110,02 13577,00 419539,14 4.500,05 2.173499,32 000 52.053.117,55 0,00 0,00 0,00 0,00 53.553,137.55

4. VERBINDLICHKEITEN
4.0 Anleihen 0,02 0.00 003 0 00 3 03 0,00 0,00
4.2 Vetmdlpch keilen aus KleIden lul Invesbl, arien

4,2. lyon se ‚bundenen Unleme hmen 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000
4.2.2 von Belerligungen 0,00 0,00 0,03 003 3‘ 3Q3 95 31.898,95 .3139385 0,00
4.2 3 von 5 onderve nnogen 0,03 0,03 0,03 0 0 00 0,00 0,00
4 2 4 vom e9en3ichrn Bereoh 2.033 049.50 0,03 0 0 0 0 0 0‘ 2 833 049,90 2.833,043,80
425 von Ksediknstlulen 10.766.809,16 0.495.263,78 32707420 53 000 118040 89 54.150.141.30 54.150,141,30
4 3 Vest,ndlschke Ion aus Kreddes zur Liquihlalssicherun3 0.00 0,00 0 03 0 03 0 03 0 00 0,00
4 4 Verbmdhchk eilen aus Vor9ngen, e Koed,lautnu brisen ‚suflschalibch Qle‘chk 0,00 000 0 00 0 0 0 00 0 00 0,00
4 5 Verbuodlchke,lenau, Linlernngenu.Le,stongen 9 046 533.25 16.030,73 355 963 22 0 00 337.237 70 0 755.573,04 1.756.513,04
45 Vevt,ndlchke,lenaus Trans lerle‘slungen €5034479 0,00 2937 €4253 000 009 3.595.00124 ‘2.937.642,53 658 344,71
47 SonnIge Ve,t‘ndlahkorlen 33469027 000 003 0.040 07 077773 337.429,87 20256,66 317113,31
4 0 Erhakone Anzahlung 2 903 075 74 3 000,00 0,00 0,00 70 450 00 2.976.534 85 2.976.534 85

tsOMMgvER.aaot1ck«Enrn) 20542.004,05 1.515.110,07 36.001.027,28 1.041,07 1.021,164,28 0,00 05.654.015,15 0,00 4.619541,40 40.256,56 0,00 62.691417,11

5. PASSIVE RECHMJNGSABGRENZUNS 0.464 570,49 0 00 0,00 0,03 0,00 0464 578.49 8454 578,49

0UMMtPAØSN$ 407369.002,44 4.309 082,36 85.101008,06 33 697,00 •‚780,471,to 0,90 805.aeO.555,07 30.409.304,74 4.00l.04l,83 000 ‘156.622,00 459.927.031,40

k$unmw Ak$aI 407,269,002.44 4309082,35 85152606,05 33,60750 0,785 477.29 0,00 505.560.865.07 40469,854,74 “5.007.041 53 0,00 .056 622,00 459.927.311,4Cj

ksmmeSnh4 *x 407259.002,44 4,309,002,36 65152.60608 63.597,80 0785477,29 0,00 504.580.865,97 3046990474 .5007 044,83 000 .156 622,00 459.927.387 40j
000 0,00 000 000 000 0,00 VW 0 50 0,00 0.00 0,00 .0.001



Anlage T4

Gesamtabschloss zum II. Dezember 20(3

Gesamtbilanz Stadt Erkelenz Kultur GntH Abv.sssnrbetnab GES GmbH GES KG Vurtrag Gunsten- Kupttus- Schulden- Gut). ssnsttno Gesamt-

2 3 4 5 Kennern abschluss kontotidtetung kenne Odtrrung kot so siterur g Venecttrungvo abschluss

Erlauterung der Kunsotterungsposlen:
O vgl. Erstksnsasdterun g, Ruchovette beim Mstlerunle,nehmen der Kultur GrotH, der GEh GmbH und der GEE KG

Elfriede Meyer Stiftung

vgl. Eeslkonssltdiemng, ltuchae,te beim Multersntemehmen des Abisasuerbetniebes

Aus dem Verkaul von Grundstücken im Jahr 2011 (es%d bis zum Verkauf des Grundstückes ühüsch knrrtgten)

egk Schuhs, Verrechnungsltsnlen GEE KG 1 GES GmtH
St vgl. Schuhs. Ve rrechnurgshonts Abwasserbetrreb

vgl. Schuhs. StPo Zuschüsse kur lnveuluionen

G ezekhneles Kapital

PJtgenoeine Rücttage (ohne Stadt) abzüglich ml algesmeiner Hücktage venechsele Ausschüttung votksnzestvcher Gearnne (vgl. Erstkst5lrderurg

iSt Korrektur der ergebsisaiskuarnen Di ftertnz aus Schulden- und GuV-Konsotidierung 2012

sedessückla gen (ohne Stadt)

vgl. Jahreuergehnis Konzern-GuV

vgl. Jahresergehnis Krnzem-GtvV

5t Keneklur der Gtfterenz aus der GuV-Knnsn ltdtemng (Ztnuen Verecknungsbtnls Abwassetbetrteb( 20t3

vgl. Erstkunsoltdlnmng, psnsiner US tun Kapiialksnsstiderurg
SSt vgt- Schuhs. Ssrderposlen Zuuwndungen



Anlage 8.1
0..smleog.bnl.,.chnung SIadl E i1,e!enz Kullur Gmbh Atv,050rI3rrneb 066 GoCH 006 0.0 0 .rnouq- Kao.aI- SoulOe,u- GuV- Zu%,lchen- 200.5136 Grsam1-

2 3 4 5 6 snool‘d.rnrg 9 sc[oe,unq konsul 0‘ erong er ‚3000,5. Vtrrto0,nnru anuaojso

ei rn:n,e 0101

und sonkuse Abg.Oen 45,914,493.60 0.03 0.03 003 002 45924.493.60 — 329.585,30 45.784.63530

7. • zv%tnOungen und 1810 memo Umb;as 17.262.394.34 349.33441 561 25595 003 002 08 173.080.74 - 44.686.71 04 126Ä2C 02

3,Sonil, Transl.ro,so l.693 60585 060 0.00 003 000 6 593.605,65 5603605,85

4, • OffentkCh4900rl106e leSlungLenl9eItu 9041.253.84 0.00 8,696.251 .06 0.00 000 17.937 539,92 —6 481 389,55 1645615037

5. • Pr,vaUethIIrthe Leinlun oLSntOeIle 693.545,15 ‚68.26675 0,00 0.00 5 24 51,08 83% 329,69 -3052766 —5175 636575017

6. • o,Ienersla6unoen und Koslenumla0en 3.334.620,36 0,00 0,00 0.00 000 3334 82025 —1481.71719 1 673 103 17

7. * 5002296 ordenlkohe Enrüga 4.965.662.54 62,464,36 802.678,68 8.124,79 33074845 6 969.87882 8,124,79 6.01175403

8, + AkI,nenle Ergenlernlungen 374,045,62 0,00 270.731,56 000 003 544.17715 644777 98

9 +0. ß,slanüsveranuensngen 0,00 0,00 5.254,54 0 -4 82302873 —4617,87419 0,00 5975 —4.617.62244

50 09d.n86Ich GHITIIrfrÄgØ 83270 028,30 550 087,58 10,538 006 86 6 124 1 032 13740 95.306.65786 000 0,00 3 5600620 000 000 0224035166

6 .—Persrnalau0wendungen - 19455.65646 —610 604,04 - 92246 4.14 00 -17.647,22 -20.708 701 68 1.124,804 14 —19,583.50774

52 ‚-Vorn orgu,,gsau linnen dungen -246906705 0.00 0,00 00 000 .2.469,067,05 —2.46906705

13. - Aut*endun3en für such- und Olenotleislungen -07626 70505 -44.412,16 - 1.377.692,09 00 -11.002,65 — 19,059.811 98 1 518,130,44 —17 541 $51 54

14. - S,Ianziefle Abschreibungen 7500 239 89 - 44,566,02 -3.553.879,6‘ .50,00 -7,357,83 — Il,312,001,35 72,767,87 .16,23032348

II - Trunoreruumnnendurgen -34673691 61 0,00 0,00 0,00 000 34.673.690,51 247,750,00 —34,425 041 51

66 - Sonstige urdeulkohe Auhsendungen .7454 940,46 — 660.430.78 - 1.066.224,70 —5.562,26 -423.166,70 -9214274,04 4OS 17 468 606.93 —874519884

97, 0rd.nWcI,.0.saml.rUe.ndunv.n -89290.492,46 -459.513,00 -7,222.0054“ “‘‘5.566,8 ‘ -459.374,43 —67.437,83876 000 46997 3.432.54935 000 0.00 -9400502016

16. .Od.ndinC.nm4.igetqnge4eutr lau. 5‘?) .0020486,16 30.554,58 3,353,891,27““‘ 2.556,56 572,762,97 -7040980,85 000 45917 275843.68 0,0 000 —176465850

II • Frua,ueruage 6452091 33 1 5,9 09 2.937,26 055 64,063 64 6556.692,00 —2.457205,73 62.46935 4.10505562

20. - rm84zauftn&Jng.n .1 01240454 -8226446 .1.310,115,73 .006 - 73,645.92 —2479.381,71 30.403,00 —244895673

21, .Gn.&trni.b,s.glknls u.20 ‘ 5,439,858,79 -80.775,30 - 1.307.818,35 0,50 20236,72 4.071.330,27 0,00 0,00 .2.426.802,73 0,00 02,469,35 1.606.900.80

22. ‘*S.see,eb5,deilaütiirdeÄ0.icl,fk.2t(Z.ükn18u,2l) -500,779,37 9.779.97 2,005,792,02 2.557,0? 592.999,69 2.030,349,42 0,00 469,17 —2.150.959,55 0,00 02.460,35 .107.67161

23 Außerordenlhche Efl,Oge 0 00 0 00 0 00 0 03 0 03 000 0 00

24 .-AuOe rordee4,che Aut4tndungen 0.03 0.00 0,03 0.03 0.C3 0,00 ooo

2L—Au8.red.i,hnGen.oge8rt(alenflü.24)
‚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

28, .04nn.4wti.rg.bnt.(Zden2Zund25 ‘ ‘‘ ‚ .580,779,37 9,118,17 2.005,792.92 2.557,61 562.909,69 2,030,349,42 0,00 469,17 .2.150.950,55 0.00 12.469,35 •107,67I,61

27. - Mdemn Gese?nd,aflem naurechnenien Ergeb01n 0,07 000 000 003 003 000 006

28.‘ —041.n*bbnrvä6n( ‘
‘

-550.779,37 0.779,17 2.005,712,92 1557.01 592:999,69 2,036.349,42 000 453,17 -2.150,959,55 0,00 62.469,35 - 107.67161



Ed aulneungun.

vgl Guv-Kune, Kunvobduning ueneuger Auftwn dungen und Edndge: Slnuem + aunbuhe Abgaben

vgl. 0eV-Kuno, Konenlidienung geneliger Autewn düngen und Eduage Zua‘endungenu ud algemeine Umluge

vgl. 0eV-Kuno, lnnenumsalzerldnkonnolsdien,vg- bffvnlltch-rechlliuhe Leinlungsevlgvllv

vgl. 0eV-Kuno, nenne moolzeoldnknnsnlidieeung: pdvolnuchlbche Leislungsenlgelle

vgl. 0eV-Kong, levenumsolzellöskensolidie,ung, ergebnisa4ek,omo Kensolidierneg Sonoliges Knoleneolaltun gen und Knolneundogen

vgl. 0eV-Kong, lveenumoalzedoskono oliedietung, Kenonlidierung suesliger Aufwendungen er d Enroge: Sonstige ordendiche Enräge

In 2013 niehl belegl

vgl. 0ev-Kong, lnnenumnalzedunkonso lidenung, Personelaurwond

° vgl. 0eV-Kong, lnnenumgelzeddnkonsoltdiereng: Auftsendengen für Sooft- und Oinnslleislengue
In vgl. 0ev-Kong, Konsolidierung nonsuger Aufwendungen und Enväge: Absohretbungen

vgl. 0ev-Kong, Konoshdieeevg sonstiger Aeftwudungen und Ennäge- Teansleraurwev düngen

n 2013 viofol belegl

vgl. 0eV-Kong, Kongo lidleneeg gene tiger Auftun düngen und Enrdge Sonstige orden lhcho Aeftwndungun, Gilfeeenz Vergingen g Veoreceinev gs keule und Gevetueeleee 1, Innenurnsulzerlün hoesch ütenong snnflgn o,denlhche Aufwendungen

Ausochüneng Jaloresiberschuss AbwosseebelriebfoEE GmbH, Einonzeolnuge (Verzinsung Vennechnengskontn Abwa oserloelui eb in 2012)

Abwasser Pücknehm eVerzinsun g Veneelonengubonenin 2012
tu) vgl. 0eV-Kong. Konsolidierung Sons liger Aufwendungen und Eelrage- Zinsen und uhnhche Aufwendungen

Anlage 8.2



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechnungsprüfungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 14/072/2014
nichtöffentlich/öffentlich

21.11.2014
Amt 14 Martin Jansen

Entlastung des Bürgermeisters gemäß § 116 Absatz 1 i. V. m. § 96 
Absatz 1 GO NRW
Beratungsfolge:
Datum Gremium

04.12.2014    Rechnungsprüfungsausschuss
10.12.2014    Hauptausschuss
17.12.2014    Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Nach § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW entscheiden die 
Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters. Verweigern sie die 
Entlastung oder sprechen sie diese mit Einschränkungen aus, so haben sie dafür die 
Gründe anzugeben.

Die Prüfung des Gesamtabschlusses 2013 durch den Rechnungsprüfungsausschuss 
sowie das bestätigte Ergebnis dieses Gesamtabschlusses haben nicht zu 
Einwendungen geführt, die einer Entlastung des Bürgermeisters entgegenstehen.

Die vor der Entlastung des Bürgermeisters zu fassenden Beschlüsse des 
Rechnungs-prüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2013 
sowie über das bestätigte Ergebnis des Gesamtabschlusses liegen vor.

Von daher wird vorgeschlagen, dem Bürgermeister die Entlastung hinsichtlich des 
Gesamtabschlusses 2013 zu erteilen.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss / Rat):
„Dem Bürgermeister wird gemäß § 116 Absatz 1 i.V.m. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO 
NRW für den bestätigten Gesamtabschluss 2013 die Entlastung erteilt.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/295/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 61 Thomas Balzhäuser

Gründung eines informellen Planungsverbandes zwischen 
Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen und Titz
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
1. Vorbemerkungen

Mit dieser Beratungsvorlage legen die Verwaltungen der Stadt Mönchengladbach, 
der Stadt Erkelenz, der Gemeinde Jüchen und der Gemeinde Titz den jeweiligen 
Räten eine gemeinsame Beschlussvorlage vor, mit deren Hilfe die Zusammenarbeit 
der Tagebaurandgemeinden zeitnah stärker institutionalisiert werden soll. 
Hinsichtlich des einzuhaltenden Zeitrahmens und der Einbringung von Belangen 
besteht zurzeit das primäre Ziel, im aktuell anstehenden Verfahren zu den 
Leitentscheidungen des Landes zum Tagebau Garzweiler II, ein stärkeres Gewicht 
zu erfahren.

Im Braunkohlenplan Garzweiler II wurden von der Landesregierung zahlreiche 
Regelungen zum Abbau der Braunkohle getroffen. Dabei wurde eine explizite 
Betrachtung der Tagebaurandgemeinden außen vor gelassen. Entsprechend 
bestehen nur wenige Zielsetzungen, wie diese vor den Auswirkungen nachhaltig 
geschützt werden. Auch sind keine Förderprogramme vorgesehen, die die 
Auswirkungen des Braunkohletagebaus auf die angrenzenden Gemeinden 
kompensieren. Zur Bewältigung der Problemlagen und Herausforderungen soll daher 
eine interkommunale Zusammenarbeit in Form eines informellen Planungsverbandes 
der vom Tagebau Garzweiler II betroffenen Städte Mönchengladbach und Erkelenz 
sowie der Gemeinden Jüchen und Titz beschlossen werden.

Der lange Zeitraum von der bergbaulichen Inanspruchnahme bis hin zur 
abschließenden Gestaltung der rekultivierten Flächen und des Restsees birgt 
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unterschiedliche Planungsphasen, welche mehrere Generationen von Bürgern direkt 
betreffen. Die interkommunale Zusammenarbeit wird hierbei als geeignetes 
Werkzeug angesehen, um sich langfristig den sich hieraus ergebenden Aufgaben zu 
stellen und gemeinsam für die Region eine lebenswerte Zukunftsperspektive 
entwickeln zu können. Mit der Gründung eines informellen Planungsverbandes soll 
ein erster Schritt geleistet werden, z.B. um 

- im Rahmen der zukünftigen Planung und Gestaltung der von den 
Tagebaufolgen betroffenen Region nachhaltige Konzepte im Sinne aller 
Betroffenen entwickeln zu können,

- die Position der Kommunen gegenüber der Landesregierung, 
Bezirksregierungen, Zuwendungsgebern und angrenzenden Planungs- und 
Zweckverbänden erheblich zu stärken und

- Fördermittel einwerben zu können.

2. Bisherige Zusammenarbeit

Die Vertreter der durch den Tagebau betroffenen Kommunen Stadt 
Mönchengladbach, Stadt Erkelenz, Gemeinde Jüchen und Gemeinde Titz haben sich 
am 14.01.2013 erstmals zu einem Austausch bezüglich der Tagebaurandproblematik 
getroffen. Als Fazit wurde festgehalten, dass es eine Reihe von gemeinsamen 
Themen gibt und zwecks gemeinsamer Abstimmung sowie im Interesse einer 
möglichst sachorientierten Abarbeitung eine engere Abstimmung erfolgen soll. 

Schließlich erklärten am 15.01.2014 die (Ober-)Bürgermeister der vom Tagebau 
Garzweiler II betroffenen Kommunen gegenüber der Öffentlichkeit, dass sie eine 
interkommunale Zusammenarbeit anstreben, um eine zukunftsfähige Entwicklung 
der Region trotz der Beeinträchtigungen durch den Tagebau zu erreichen. Bereits 
damit erreichten die Tagebaurandgemeinden eine stärkere Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit. Derzeit erarbeiten die vier Gemeinden u.a. eine Analyse der 
gemeinsamen Handlungsfelder. Dabei werden Themen definiert, bei denen die 
Tagebaurandkommunen Hilfen von Land und Bergbautreibendem erwarten. Dies 
betrifft beispielsweise Unterstützung bei der Dorfentwicklungsplanung und den 
Ausgleich von wirtschaftlichen Nachteilen. 

Im Laufe des Jahres 2014 gelang es, die Unterstützung der Region Köln Bonn e. V. 
zu erlangen, die ähnliche Prozesse interkommunaler Zusammenarbeit im 
Rheinischen Revier bereits erfolgreich begleitet hat. Durch diese Begleitung wurde 
klar, dass der Erfolg einer Zusammenarbeit nur dann nachhaltig erreicht werden 
kann, wenn sie formalisiert wird. 

3. Ziel/ Zweck

Die erste Aufgabe des informellen Planungsverbandes soll zunächst in der 
Abstimmung und Erarbeitung eines sog. Raumdossiers als Vorstufe eines 
Masterplans liegen. Damit sollen die planerischen Rahmenbedingungen sowie die 
Zielsetzungen des Planungsverbandes zusammengefasst und der Planungsraum 
unterschiedlichen Themenstellungen und Handlungsschwerpunkten zugeordnet 
werden. Auf dieser Grundlage können Projekte identifiziert werden, welche in 
unterschiedlichen Zeiträumen Antworten auf die Situation am Tagebaurand finden 
sollen. Parallel zur Erarbeitung des Raumdossiers/ Masterplans wird die Gründung 
eines interkommunalen Zweckverbandes angestrebt. Dazu gehören die  Erarbeitung 
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der damit zusammenhängenden Organisationsstruktur, sowie die Erarbeitung einer 
Satzung. 

Der informelle Planungsverband soll auch Öffentlichkeitsarbeit leisten, u.a. mit einer 
eigenen Internetpräsenz. Die Form der Beteiligung der Bevölkerung am 
Planungsprozess wird noch abgestimmt, um im Rahmen der Erstellung des 
Masterplans ein entsprechendes Beteiligungskonzept umsetzen zu können. Die 
Einbindung von Kooperationspartnern, insbesondere der Innovationsregion 
Rheinisches Revier (IRR) und der RWE Power AG, soll im Rahmen von noch 
auszuhandelnden Kooperationsverträgen geschehen.

4. Gebietsabgrenzung

Der informelle Planungsverband soll vollständig die Flächen der kreisfreien Stadt 
Mönchengladbach, der Stadt Erkelenz sowie der Gemeinden Jüchen und Titz 
umfassen. Eine Erweiterung um andere Kommunen ist zunächst nicht vorgesehen, 
wird jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen. 

5. Rechtsform

Den informellen Planungsverband bilden die vier genannten 
Tagebaurandgemeinden. Er arbeitet zusammen mit der Region Köln/ Bonn e.V., der 
Aachener Stiftung Kathy Beys, der RWE Power AG und der IRR GmbH. Die 
angestrebte interkommunale Zusammenarbeit läuft zunächst auf informeller Ebene, 
d.h., es werden keine Gremien gebildet, welche Planungshoheit gegenüber den 
beteiligten Kommunen besitzen oder die Planungshoheit der Kommunen selbst 
ersetzen. 

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):

„1. Der Rat der Stadt Erkelenz stimmt der Zusammenarbeit mit der Stadt 
Mönchengladbach, der Gemeinde Jüchen und der Gemeinde Titz im Rahmen 
eines informellen Planungsverbandes zu, um sich den Herausforderungen im 
Zusammenhang mit der Tagebaurandlage gemeinsam und in enger Abstimmung 
auf der Grundlage nachhaltiger und zukunftsfähiger Planungen für die 
Tagebaufolgelandschaft zu stellen. 

2. Der Rat beschließt, dass in einer nächsten Stufe die Vorbereitungen zur 
Gründung eines interkommunalen Zweckverbands zwischen den Städten 
Mönchengladbach, Erkelenz und den Gemeinden Jüchen und Titz angestrebt 
wird, um die vertrauensvolle und kontinuierliche Zusammenarbeit weiter zu 
formalisieren und die gesteckten Ziele effektiver umsetzen zu können. Die 
Verwaltung soll die hierzu erforderliche Entscheidung vorbereiten.“

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für die Aufstellung des o.g. Raumdossiers/ Masterplans durch ein 
externes Planungsbüro, fallen über einen Zeitraum von zwei Jahren an und belaufen 
sich nach bisherigen Schätzungen auf ca. 200.000 €. In den Vorgesprächen wurde 
die Möglichkeit erörtert, dass ca. 50% der Kosten aus Landesfördermitteln gedeckt 
werden könnten. Die IRR bemüht sich hierbei um diese Kofinanzierung aus 
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Landesfördermitteln. Für die verbleibenden 50% der Kosten soll neben dem Anteil 
der Kommunen die RWE Power AG in die Kofinanzierung einbezogen werden.

Im Haushalt der Stadt Erkelenz sind für die Jahre 2015 und 2016 jeweils 15.000 
Euro, also insgesamt 30.000 Euro zur Kofinanzierung des Planungsprozesses 
eingeplant.

Anlage:
Vortrag: „Chancen und Perspektiven der interkommunalen Zusammenarbeit“



Tagebau Garzweiler II

Chancen und Perspektiven der interkommunalen Zusammenarbeit

Dr. Reimar Molitor
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

Region Köln/Bonn e.V.

Auftaktveranstaltung zur Gründung eines informellen Planungsverbandes

Erkelenz, 19. November 2014
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Region Köln/Bonn e.V. 

seit 2009

Mitglied

Gast



Kooperationspartner

Region Köln/Bonn e.V. – Mitglieder und Partner
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Region 
vernetzen

Region 
„vordenken“

Region 
positionieren

Region 
fördern

Wer?Wo?Was?

Trend-Scout, Impulsgeber, 
Strategiefähigkeit

Identität nach Innen bilden,
nach Außen tragen

Wettbewerbsfähigkeit 
erhöhen

Region Köln/Bonn e.V. – Ziele, Aufgaben, Themenfelder





Ein kurzer Blick zurück -
Die Regionalen in NRW
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Das Strukturprogramm „Regionale 2010“ (2002-2012)





Beispiel 1: Projekt „:terra nova“ (Tagebau Hambach)



Beispiel 2: Projekt „RegioGrün“ & Maßnahme Nordpark Pulheim



Rollenverständnis

Rolle Region Köln/Bonn e.V.

• „Leitplankensetzer“, „Motivator“ und „Mittäter“

− Unterstützung bei organisatorischer Konfiguration

− Unterstützung bei inhaltlicher Konfiguration

− Unterstützung bei ersten Planungsschritten >> Prozess, Verfahren

− Schnittstellenarbeit i.S. des Arbeitskreises: RWE, BezReg´s, Land, IRR

− Unterstützung bei Fördermittelakquise

• Keine eigenen Planungsleistungen, kein eigenes Geld >>> aber: auch kein Honorar

Rolle Kommunen

• „Übersetzung“ des interkommunalen Arbeitsprozesses in die Verwaltungen und die Politik

• Formulierung und Abstimmung gemeinsamer Ziele und Positionen 

• Aufbau eines interkommunalen „Wir-Gefühls“ > Grundlage gemeinsamer Positionierungen 



Einbettung der interkommunalen Kooperation in das regionale Gefüge



M´Gladbach

Titz

Erkelenz

Jüchen

Grevenbroich

Einbettung der interkommunalen Kooperation in das regionale Gefüge



Einbettung der interkommunalen Kooperation in das regionale Gefüge





3 Kreise
1 kreisfreie Stadt



3 Kreise
1 kreisfreie Stadt
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IRR: Vorschlag von 7 „Innovationsräumen“



Exkurs: IBA See (Lausitz) > Strukturkonzept: Landschaftsinseln & Projekte



Stadt-Umland-
Kooperationen 
im Rheinland

StädteRegion Aachen

:rak
Regionaler Arbeitskreis 
Bonn/Rhein-
Sieg/Ahrweiler

IntAK (Interkommunaler 
Arbeitskreis Köln/Rhein-
Erft)

(Kooperationsraum Köln 
und rechtsrheinische 
Nachbarn)

Verwaltungs-kooperation
Düsseldorf/Rhein-Kreis 
Neuss/Kreis Mettmann





Existierende Kooperationen

a) Indeland GmbH



Existierende Kooperationen

a) Indeland GmbH

b) terra nova
- Informeller Planungsverband
- Zweckverband



Existierende Kooperationen

a) Indeland GmbH

b) terra nova
- Informeller Planungsverband
- Zweckverband

Neue Kooperation

c) Interkommunaler AK Garzweiler



Existierende Kooperationen

a) Indeland GmbH

b) terra nova
- Informeller Planungsverband
- Zweckverband

Neue Kooperation

c) Interkommunaler AK Garzweiler



Innovationsregion Rhein. Revier

- Vernetzung der Kooperationen
- Beitrag zur Profilbildung 
- …

Weitere wichtige Partner

- RWE Power AG
- Kreise (NE, DN, HS)
- …

Innovationsregion

Rheinisches

Revier



Vorüberlegungen bzgl. Erwartungshaltung an die interkommunale Arbeit 

Inhalt und Raum

• Gemeinsame, übergreifende Raumentwicklungsperspektive

• Zonierung von räumlichen Entwicklungsschwerpunkten

• Identifizierung von interkommunale bedeutsamen Vorhaben, Projekten, Maßnahmen

• Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Projektvorhaben



Inhalt und Raum

• Gemeinsame, übergreifende Raumentwicklungsperspektive

• Zonierung von räumlichen Entwicklungsschwerpunkten

• Identifizierung von interkommunale bedeutsamen Vorhaben, Projekten, Maßnahmen

• Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Projektvorhaben

Organisation und Positionierung 

• Interkommunale Forcierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen

• Gemeinsame Positionierung gegenüber BezReg´s Köln und Düsseldorf

• Gemeinsame Positionierung gegenüber RWE Power AG

• Etablierung des Gesamtraumes innerhalb des IRR-Gefüges

• Aufgabendelegationen der Kommunen in einen Verband

Vorüberlegungen bzgl. Erwartungshaltung an die interk. Zusammenarbeit 



Günstige Rahmenbedingungen, u.a.:

• Leitentscheidung der Landesregierung

• LEP NRW und Neuaufstellung Regionalplan Köln

• Neu-Organisation der IRR

• Neue EU-Förderperiode

• KlimaExpo.NRW (bis 2022)

Vorüberlegungen bzgl. Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit 

2014 2015 2016

LEP NRW

Reg.Plan Köln

IRR

2017

EU-Förderperiode

KlimaExpo.NRW

Leitentscheidung



Informeller 
Planungsverband

• Keine neuen Strukturen
(Satzung o.ä.)

• Nicht rechtsfähig > kann z.B. 
kein AG oder F-Mittel-
Empfänger sein 

• Bestätigung durch Ausschuss-
Beschlüsse

• Verwaltungsvereinbarungen 
z.B. für Aufträge, Eigenanteile 

• Eine Kommune muss immer 
stellvertretend den Hut auf 
haben

• Positive Kom / ÖA möglich

• Bsp. :terra nova

• Unverbindlich: Informelle 
Vereinbarung zwischen 
Kommunen

• Keine Regelung nach BauGB 
o.ä.



Informeller 
Planungsverband

2014 2015 2016

LEP NRW

Reg.Plan Köln

IRR

EU-Förderperiode

Leitentscheidung

KlimaExpo.NRW

2017

Günstige Rahmenbedingungen, u.a.:

• Leitentscheidung der Landesregierung

• LEP NRW und Neuaufstellung Regionalplan Köln

• Neu-Organisation der IRR

• Neue EU-Förderperiode

• KlimaExpo.NRW (bis 2022)

Vorüberlegungen bzgl. Organisation der interkommunalen Zusammenarbeit 



Erster Schritt

Erarbeitung einer gemeinsamen Raumentwicklungsperspektive

Vorüberlegungen bzgl. Inhalt der interkommunalen Zusammenarbeit 



März 2006 Expertenwerkstatt

September 2006 Studentischer Workshop – Sommerakademie :terra nova

Fortlaufend Gemeinsame Sitzungen der Hauptausschüsse –
Planungsverband :terra nova

Herbst 2007 Kooperatives Planungsverfahren 
MASTERPLAN :TERRA NOVA

Frühjahr / Sommer 2009 Europaweiter Gestaltungswettbewerb 
Tagebauforum :terra nova

August 2009 Unterzeichnung Charta :terra nova

April 2010 Gründung Zweckverband :terra nova

2010 und 2011 „Erlebnistage Bandtrasse“

Beispiel :terra nova



Gemeinsame Raumentwicklungsperspektive

Beispiel :terra nova: Raum-/Projektdossier



Beispiel :terra nova: Auslobung Kooperatives Planungsverfahren

Gemeinsame Raumentwicklungsperspektive



Bedburg

Tagebauforum

HambachTagebau
Hambach

Kraftwerksumfeld

Niederaußem

Bergheim

Elsdorf

Interkommunales

Kompetenzareal



Beispiel 1: Projekt „:terra nova“ (Tagebau Hambach)Ergebnisse



Rückfragen  &  Diskussion



Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/296/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 61 Manfred Orth

6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI "Umsiedlung 
Borschemich", Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 
Erarbeitung eines Entwurfes der 6. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. XII "Umsiedlung Borschemich", Erkelenz-Mitte sowie Beschluss 
zur Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Bebauungsplan Nr. XXI „Umsiedlung Borschemich“, Erkelenz-Mitte, wurde in der 
Sitzung des Rates am 19.10.2005 als Satzung beschlossen und mit öffentlicher 
Bekanntmachung am 21.10.2005 rechtskräftig.
In der Beschlussvorlage zum Satzungsbeschluss des Rates am 19.10.2005 wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass für die Realisierung des Bebauungsplanes und der 
Umsiedlung der Bevölkerung nicht auszuschließen ist das im Laufe des 
Umsiedlungsverfahrens ein Überarbeitungs- und Änderungsbedarf des 
Bebauungsplanes entsteht.

In der Sitzung soll ein Aufstellungsbeschluss zur Einleitung eines 
Änderungsverfahrens gefasst werden, um in einem Teilbereich des 
Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 
bedarfsgerechtes Grundstücksangebot für Umsiedler im Plangebiet des 
Umsiedlungsstandortes zu schaffen. 
Des Weiteren soll, soweit Grundstücke für die Umsiedlung nicht mehr benötigt 
werden, ein Grundstücksangebot für Ansiedlungen von Betrieben außerhalb der 
Umsiedlung geschaffen werden. 
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Das Planungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB ist  begründet und die Zielsetzung 
städtebaulich gerechtfertigt, da die Planänderung ein bedarfsgerechtes 
Grundstücksangebot für Umsiedlungszwecke sicherstellen sowie allgemeine 
Bauflächenbedarfe abdecken soll und somit hinreichend gewichtige städtebauliche 
Allgemeinbelange vorliegen.

Mit der 6. Änderung des Bebauungsplanes soll im Bereich westlich der Planstraße S 
– Im Blumenforst - neu (Flurstücke 138, 139) in dem rd. 2 ha umfassenden 
Plangebiet das bisherige festgesetzte Sondergebiet -Gartenbaubetriebe- durch ein 
Gewerbegebiet ersetzt werden. Das Planungsrecht wird damit an den Bedarf des 
Grundstücksangebotes der Umsiedlung angepasst. 

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln, der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet 
Sondergebiet -Gartenbaubetriebe- dar. Die Festsetzung eines Gewerbegebietes im 
Bebauungsplan erfordert daher die entsprechende Änderung des 
Flächennutzungsplanes. Die Änderung des Flächennutzungsplanes soll im 
Parallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgen. 

Die Grundstücke im Plangebiet der Bebauungsplanänderung sind im Eigentum der 
RWE Power AG.

In der Sitzung soll der städtebauliche Vorentwurf vorgestellt, der 
Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des Bebauungsplan Nr. XXI „Umsiedlung 
Borschemich“, Erkelenz-Mitte gefasst und die Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren für den zu erarbeitenden Bebauungsplanentwurf beschlossen 
werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen 
gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1.      Die Aufstellung der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI „Umsiedlung 

Borschemich“, Erkelenz-Mitte  wird beschlossen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des in der Sitzung 

vorgestellten städtebaulichen Entwurfes den Entwurf der 6. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. XXI „Umsiedlung Borschemich“, Erkelenz-Mitte  zu 
erarbeiten.
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3. Über den Entwurf der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI „Umsiedlung 
Borschemich“, Erkelenz-Mitte  ist die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und 
Erörterung zu geben. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sind gemäß § 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten 
und zur Äußerung aufzufordern. Der Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath ist 
zu beteiligen.“ 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch eine 
Vereinbarung zwischen der Stadt Erkelenz und der RWE Power AG sichergestellt.

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. XXI 
„Umsiedlung Borschemich“, Erkelenz-Mitte





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/297/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 61 Manfred Orth

10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. III 
"Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath", Erkelenz-Kückhoven
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB und 
Erarbeitung eines Entwurfes der 10. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes Nr. III "Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath", 
Erkelenz-Kückhoven sowie Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Der Bebauungsplan Nr. III „Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath“, Erkelenz-
Kückhoven, wurde in der Sitzung des Rates am 19.10.2005 als Satzung beschlossen 
und mit öffentlicher Bekanntmachung am 21.10.2005 rechtskräftig.
In der Beschlussvorlage zum Satzungsbeschluss des Rates am 19.10.2005 wurde 
bereits darauf hingewiesen, dass für die Realisierung des Bebauungsplanes und der 
Umsiedlung der Bevölkerung nicht auszuschließen ist das im Laufe des 
Umsiedlungsverfahrens ein Überarbeitungs- und Änderungsbedarf des 
Bebauungsplanes entsteht.

In der Sitzung soll ein Aufstellungsbeschluss zur Einleitung eines 
Änderungsverfahrens gefasst werden, um in einem Teilbereich des 
Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein 
bedarfsgerechtes Grundstücksangebot für Umsiedler im Plangebiet des 
Umsiedlungsstandortes zu schaffen. 
Das Planungserfordernis nach § 1 Abs. 3 BauGB ist  begründet und die Zielsetzung 
städtebaulich gerechtfertigt, da die Planänderung ein bedarfsgerechtes 
Grundstücksangebot für Umsiedlungszwecke sicherstellen soll und somit hinreichend 
gewichtige städtebauliche Allgemeinbelange vorliegen.
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Mit der 10. Änderung des Bebauungsplanes soll im Bereich nördlich  des 
Bellinghovener Weg, zwischen den Sportanlagen Immerath –neu und der 
Landstraße L 366, in dem rd. 6 ha umfassenden Plangebiet ein Dorfgebiet 
festgesetzt werden. Das Planungsrecht wird damit an den Bedarf des 
Grundstücksangebotes der Umsiedlung angepasst. Das neu festgesetzte Baugebiet 
soll der Umsiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben aus den Umsiedlungsorten 
dienen.

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln, der rechtskräftige Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet Fläche 
für die Landwirtschaft dar. Die Festsetzung eines Dorfgebietes im Bebauungsplan 
erfordert daher die entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes. Die 
Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Parallelverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes erfolgen. 

Die Grundstücke im Plangebiet der Bebauungsplanänderung sind im Eigentum der 
RWE Power AG.

In der Sitzung soll der städtebauliche Vorentwurf vorgestellt, der 
Aufstellungsbeschluss für die 10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 
III „Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath“, Erkelenz-Kückhoven gefasst und die 
Einleitung des frühzeitigen Beteiligungsverfahren für den zu erarbeitenden 
Bebauungsplanentwurf beschlossen werden.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch den Bebauungsplan werden agendarelevante Aspekte berücksichtigt. 
Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine nachhaltige 
ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von Planungen 
gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat):
„1.      Die Aufstellung der 10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. III 

„Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath“, Erkelenz-Kückhoven wird 
beschlossen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des in der Sitzung 
vorgestellten städtebaulichen Entwurfes den Entwurf der 10. Änderung und 
Erweiterung des Bebauungsplan Nr. III „Umsiedlung Immerath, Pesch, 
Lützerath“, Erkelenz-Kückhoven  zu erarbeiten.

3. Über den Entwurf der 10. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplan Nr. 
III „Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath“, Erkelenz-Kückhoven ist die 
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Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. Der 
Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 i.V.m. § 3 
Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur Äußerung 
aufzufordern. Der Bezirksausschuss Holzweiler/Immerath ist zu beteiligen.“ 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Realisierung des Bebauungsplanes hinsichtlich der Erschließung wird durch eine 
Vereinbarung zwischen der Stadt Erkelenz und der RWE Power AG sichergestellt.

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 10. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplan Nr. III „Umsiedlung Immerath, Pesch, Lützerath“, Erkelenz-
Kückhoven





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/298/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 61 Manfred Orth

22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Gemischte Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, 
Pesch, Lützerath), Erkelenz-Kückhoven
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 22. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz (Gemischte 
Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, Pesch, 
Lützerath), Erkelenz-Kückhoven sowie Beschluss zur Einleitung des 
frühzeitigen Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 
BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Ziel und Zweck der 22. Änderung des mit Bekanntmachung vom  01.09.2001 
rechtskräftigen Flächennutzungsplanes ist die Darstellung Gemischte Bauflächen 
bisheriger Flächen für die Landwirtschaft am westlichen Ortsrand des Allgemeinen 
Siedlungsbereiches Erkelenz-Kückhoven. Mit der Darstellung Gemischte Bauflächen 
nördlich des Bellinghovener Weg in einer Flächengröße von ca. 6,0 ha soll der 
Umsiedlungsstandort Immerath, Pesch, Lützerath nordwestlich erweitert werden. Die 
neu dargestellten Bauflächen sollen der Umsiedlung von landwirtschaftlichen 
Betrieben aus den Umsiedlungsorten dienen.
Mit der Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Ziel der 
Bereitstellung von Baugrundstücken in einem festzusetzenden Dorfgebiet geschaffen 
werden.
Die Anfrage an die Bezirksregierung Köln gemäß § 34 Landesplanungsgesetz zur 
Anpassung an die Ziele der Raumordnung wurde gestellt, die Erklärung zur 
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Anpassung an die Ziele der Raumordnung wurde mit Verfügung vom 14.01.2014 
erteilt.
Die Aufstellung eines Bebauungsplanes und Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen. 
Der Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der Sitzung 
vorgestellt. In der Sitzung soll der Aufstellungsbeschluss zur 22. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie der Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB gefasst werden. Die 
Öffentlichkeit, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 
und 4 Abs. 1 BauGB sind zu beteiligen sowie der Bezirksausschuss 
Holzweiler/Immerath zu hören.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden agendarelevante Aspekte 
berücksichtigt. Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von 
Planungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hautausschuss und Rat):
„1. Die Aufstellung der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Erkelenz (Gemischte Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, 
Pesch, Lützerath), Erkelenz-Kückhoven wird beschlossen.

 2. Über den Entwurf der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Erkelenz (Gemischte Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung Immerath, 
Pesch, Lützerath), Erkelenz-Kückhoven ist die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB öffentlich zu unterrichten. Der Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur 
Äußerung und Erörterung zu geben. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sind gemäß § 4 i.V.m. § 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 
BauGB zu unterrichten und zur Äußerung aufzufordern. Der Bezirksausschuss 
Holzweiler/Immerath ist zu beteiligen.“

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 22. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Erkelenz (Gemischte Bauflächen Bellinghovener Weg Umsiedlung 
Immerath, Pesch, Lützerath), Erkelenz-Kückhoven





Beschlussvorlage

Federführend:
Planungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 61/299/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 61 Manfred Orth

23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Gewerbliche Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB zur 23. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erkelenz 
(Gewerbliche Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte 
sowie Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahrens gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium

09.12.2014 Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaftsförderung und 
Betriebe
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Ziel und Zweck der 23. Änderung des mit Bekanntmachung vom  01.09.2001 
rechtskräftigen Flächennutzungsplanes ist die Darstellung Gewerbliche Bauflächen 
am nördlichen Ortsrand des Allgemeinen Siedlungsbereiches Erkelenz-Mitte. Mit der 
Darstellung Gewerbliche Bauflächen in einer Flächengröße von ca. 2,0 ha sollen am 
Umsiedlungsstandort Borschemich nicht mehr für die Umsiedlung erforderliche 
Teilflächen des bisherigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung 
Gartenbaubetriebe in Gewerbliche Bauflächen umgewandelt werden. Neu 
dargestellte Gewerbliche Bauflächen sollen der Umsiedlung von Gewerbebetrieben 
aus dem Umsiedlungsort Borschemich sowie, soweit nicht mehr für 
Umsiedlungszwecke benötigt, für Ansiedlungen außerhalb der Umsiedlung 
Borschemich dienen.
Mit der Flächennutzungsplanänderung sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Aufstellung eines Bebauungsplanes mit dem Ziel der 
Bereitstellung von Baugrundstücken in einem festzusetzenden Gewerbegebiet 
geschaffen werden.
Die Anfrage an die Bezirksregierung Köln gemäß § 34 Landesplanungsgesetz zur 
Anpassung an die Ziele der Raumordnung wurde gestellt.
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Die Aufstellung eines Bebauungsplanes und Entwicklung aus dem 
Flächennutzungsplan soll im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB erfolgen. 
Der Entwurf der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der Sitzung 
vorgestellt. In der Sitzung soll der Aufstellungsbeschluss zur 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie der Beschluss zur Einleitung des frühzeitigen 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB gefasst werden. Die 
Öffentlichkeit, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 
und 4 Abs. 1 BauGB sind zu beteiligen sowie der Bezirksausschuss 
Keyenberg/Venrath zu hören.

Aspekte Stadtmarketing/Lokale Agenda 21
Aspekte des Stadtmarketings sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 
Durch die Flächennutzungsplanänderung werden agendarelevante Aspekte 
berücksichtigt. Aufgrund der Gesetze, die in der Bauleitplanung zu beachten, ist eine 
nachhaltige ökologische, ökonomische und sozialverträgliche Ausführung von 
Planungen gewährleistet. 

Die Bauleitpläne sollen gemäß § 1 Abs. 5 BauGB eine nachhaltige städtebauliche 
Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden 
Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende 
sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu 
schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen 
Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild 
baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hautausschuss und Rat):
„1. Die Aufstellung der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Erkelenz (Gewerbliche Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte 
wird beschlossen.

 2. Über den Entwurf der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Erkelenz (Gewerbliche Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-Mitte 
ist die Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich zu unterrichten. Der 
Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben. Die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 i.V.m. § 
3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur Äußerung 
aufzufordern. Der Bezirksausschuss Keyenberg/Venrath ist zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlage:
Übersicht über den Geltungsbereich der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Erkelenz (Gewerbliche Bauflächen Umsiedlung Borschemich), Erkelenz-
Mitte





Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

0/51/168/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 50/51 Friedel Dreßen

Neufassung der "Satzung über die Benutzung der Übergangsheime 
der Stadt Erkelenz für die vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen" vom 17.12.2008
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.12.2014 Ausschuss für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Die Stadt Erkelenz hat in 2013 und 2014 insgesamt rund 200 ausl. Flüchtlinge 
aufgenommen und in städtischen Übergangsheimen bzw. Unterkünften 
untergebracht. Weiterhin wurden bereits acht Familien in private Wohnungen 
vermittelt.

Die hohe Zahl der aufzunehmenden Flüchtlinge hat dazu geführt, dass neue 
Unterkünfte geschaffen werden mussten. Zudem werden Unterkünfte, die noch in der 
derzeit rechtsverbindlichen Satzung aufgeführt werden, nicht mehr genutzt. Auch 
wurden Räume in Neuhaus 48/50, die bisher als Obdachlosenunterkünfte genutzt 
wurden, für die Unterbringung von ausl. Flüchtlingen ertüchtigt. In den 
Räumlichkeiten des ehem. Jobcenters in Erkelenz, Südpromenade 31, finden die 
Umbauarbeiten derzeit statt.

Weiterhin werden vorläufig die Räume des ehem. Bürgermeisteramtes in Lövenich, 
Hauptstr. 15, in der bisher die Beherbergung der Gäste aus den Partnerstädten 
erfolgte, seit dem 30.10.2014 für die Unterbringung mit Einzelpersonen genutzt. 
Zudem ist eine Familie in die städtische Wohnung in Holzweiler, Landstr. 39, 
eingewiesen worden. Das Haus, Bauxhof 38, wird derzeit als städtischer 
Kindergarten genutzt. Dort befindet sich eine Wohnung, die bereits früher zum 
Übergangsheimkomplex gehörte, jedoch derzeit vom städtischen Streetworker, Herrn 
Priesterath, als Büro genutzt wird. Sein Büro wird in die Südpromenade 31 verlegt, 
um dort vor Ort den Flüchtlingen als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. 
Diese Wohnung wird in Abstimmung mit der Kindergartenleitung ebenfalls einer 
Familie zur Verfügung gestellt. Eine städtische Wohnung in Erkelenz-Gerderath, 
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Florianstr. 1 wurde bereits am 01.01.2014 an eine Flüchtlingsfamilie vermietet.

Die Räumlichkeiten in Neuhaus 48/50 und Südpromenade 31, das ehem. 
Bürgermeisteramt Lövenich und die städtischen Wohnungen in Holzweiler und 
Gerderath sollen als Übergangsheime genutzt und das Benutzungsverhältnis 
öffentlich-rechtlich gestaltet werden. In der Wohnung, Florianstr. 1 wird der 
Mietvertrag mit der bisherigen Familie fortgeführt. Sollten dort in Zukunft neue 
Flüchtlinge einziehen, so soll auch dort das Benutzungsverhältnis öffentlich rechtlich 
gestaltet werden.

Die entsprechende „Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt 
Erkelenz für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen 
Flüchtlingen“ vom 17.12.2008 ist daher neu zu fassen.

Dabei ist folgendes zu beachten:

Die notwendigen Berechnungen bzw. Neuberechnungen der Gebühren konnten 
bisher nicht erfolgen. Einerseits liegen die notwendigen Kosten, wie z. B. für die 
Südpromenade 31, noch nicht vor, andererseits konnten die Berechnungen wegen 
der ständigen Zuweisung und Unterbringung neuer Flüchtlinge und den damit 
verbundenen Arbeiten noch nicht abschließend durchgeführt werden.

In den städtischen Wohnungen werden die bisher geforderten Mieten als 
Vorausleistungen gem. § 6 Abs. 4 des Kommunalabgabengesetztes gefordert. 

Bei den Häusern, Neuhaus 48/50, Südpromenade 31 und Hauptstr. 15 werden die 
Veranlagungen nach Festlegung der Gebühren rückwirkend durchgeführt. Da die 
dort untergebrachten Flüchtlinge alle Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Erkelenz erhalten, entsteht 
ihr dadurch auch kein Schaden. Die Gebühren werden generell bei den Leistungen 
nach dem AsylbLG als Unterkunftskosten verausgabt und bei den 
Produktsachkonten 100603 (Einnahmen aus Benutzungsgebühren) vereinnahmt, 
also im städtischen Haushalt verrechnet.

Sollten in Einzelfällen Personen oder Familien aus dem Leistungsbezug des AsylbLG 
ausscheiden und Transferleistungen nach dem SGB II oder XII erhalten, können in 
diesen Fällen Vorausleistungsbescheide erstellt werden.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„Die Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Erkelenz für die 
vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen tritt 
zum 01.11.2014 in Kraft.

Die Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Erkelenz für die 
vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen vom 
17.12.2008 tritt mit Ausnahme der Häuser Bauxhof 35 und 36, für die die Satzung bis 
zum 31.01.2014 gilt, mit Ablauf des 31.10.2014 außer Kraft.“

Finanzielle Auswirkungen:
Dazu können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Anlage:
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Synopse



Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales 
Az.: 50 64 
Sachbearbeiter: Herr Dreßen 

Anlage zu TOP 02 der Sitzung des DUS am 10.12.2014 
 

 

 
 

Synopse 
zur Neufassung der Satzung für die Unterbringung ausl. Flüchtlinge 

Altfassung Entwurf  der Neufassung der 

Satzung 
 

über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Erkelenz 
für die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und 

ausländischen Flüchtlingen 
 

vom 17.12.2008 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung v. 14. 
Juli 1994 (GV.NRW  S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes v. 09.10.2007 (GV. NRW. S. 380), 
 
 
der §§ 1, 2, 4, 5, 6 und 9 des Gesetzes über die Aufnahme von 
Aussiedlern, Flüchtlingen und Zuwanderern 
(Landesaufnahmegesetz) vom 28.02.2003 (GV NRW S. 95), 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 21. November 
2006 (GV. NRW. 2003 S. 570),   
 
der §§ 1 bis 3 des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-) 
vom 28.02.2003,  zuletzt geändert durch Art. 5 Buchst. a) und b)  
des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), 

Satzung 
 

über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt Erkelenz 
für die vorläufige Unterbringung von ausländischen 

Flüchtlingen und Spätaussiedern 
 

vom 00.00.2014 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung v. 14. 
Juli 1994 (GV.NRW  S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 
 
 
der §§ 11 und 12 des Gesetzes zur Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in  Nordrhein-
Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz) vom 14. Februar 
2012 (GV. NRW. S. 97,  
  
  
der §§ 1, 2, und 3 des Gesetzes über die Zuweisung und 
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge  (Flüchtlingsaufnahmegesetz 
- FlüAG) vom 28. Februar 2003), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 724),   
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und der §§ 4 u. 6 des Kommunalabgabengesetzes vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Artikel II 
des Gesetzes zur Novellierung des Kurortgesetzes sowie der 
Änderung und Aufhebung weiterer Gesetze und Verordnungen 
vom 11. Dezember 2007 (GV. NRW. 2008 S. 8, 13),  
 
hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 17.12.2008 
folgende Satzung erlassen: 
 

§1 
(Zweck und Rechtsform der Übergangsheime) 

 
(1) Zur vorübergehenden Unterbringung von Spätaussiedlern 

unterhält die Stadt Erkelenz nachfolgend aufgeführte 
Häuser als Übergangsheime:  

 
   1. Bauxhof 32, 
   2. Bauxhof 33,  
   3. Bauxhof 34,  
   4. Bauxhof 35, 
   5. Bauxhof 36, 
   6. Oerath 155, 
   7. In Bellinghoven 24, Block I. 
 
 
 
(2) Zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen 

Flüchtlingen unterhält die Stadt Erkelenz folgende 
Übergangsheime:  

 
 
 
und der §§ 4 u. 6 des Kommunalabgabengesetzes vom 
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687),  
 
 
 
hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung am 17.12.2014 
folgende Satzung erlassen: 
 

§1 
(Zweck und Rechtsform der Übergangsheime) 

 
(1) Zur vorübergehenden Unterbringung von ausländischen 

Flüchtlingen und Spätaussiedlern unterhält die Stadt 
Erkelenz nachfolgend aufgeführte Häuser / Wohnungen als 
Übergangsheime:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Übergangsheime werden als nicht rechtsfähige 

öffentliche Anstalten geführt. Das Benutzungsverhältnis ist 
öffentlich-rechtlich. Ein Rechtsanspruch auf die 

1. Erkelenz, Neuhaus 46 

2. Erkelenz, Neuhaus 46a 

3. Erkelenz, Neuhaus 48/50 

4. Erkelenz, Südpromenade 31 

5. Erkelenz-Lövenich, Hauptstr. 15, 1. Etage  
(ehem. Bürgermeisteramt) 

6. Erkelenz-Holzweiler, Wohnung Landstr. 39 

7. Erkelenz, Bauxhof 38, Wohnung 5 

8. Erkelenz-Gerderath, Florianstr. 1 
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   1. Neuhaus 46 
   2. Neuhaus 46a 
   3. In Bellinghoven 24, Block II. 
 
(3) Die Übergangsheime werden als nicht rechtsfähige 

öffentliche Anstalten geführt. Das Benutzungsverhältnis ist 
öffentlich-rechtlich. 

 
(4) In Ausnahmefällen kann die Stadt durch Verfügung auch 

andere als die in Absätzen 1 und 2 genannten Personen 
dort vorläufig unterbringen.  

 
§ 2 

(Aufsicht und Benutzung der Übergangsheime) 
 
(1) Die Benutzung der Übergangsheime wird durch Verfügung 

des Bürgermeisters - Sozialamt - gestattet. 
 
(2) Art und Umfang der Benutzung bestimmt der 

Bürgermeister. Er kann eine Benutzungsordnung erlassen. 
 
 
 
 
 
(3) Der Bürgermeister kann das Benutzungsrecht versagen 
 oder entziehen, wenn 
 

 eine angemessene wohnungsmäßige Unterbringung 
gesichert ist oder 

 eine angemessene und zumutbare Unterbringung aus von 

Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft oder auch die 
Zuweisung von Räumen bestimmter Art und Größe besteht 
nicht. 

 
 
(3) In Ausnahmefällen kann die Stadt durch Verfügung auch 

andere als die in Absatz 1 genannten Personen dort 
vorläufig unterbringen.  

 
 
 Abs. 4 entfällt. 
 
 

§ 2 
(Aufsicht und Benutzung der Übergangsheime) 

 
(1) Die Benutzung der Übergangsheime wird durch Verfügung 

des Bürgermeisters – Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales - gestattet. 

 
(2) Art und Umfang der Benutzung bestimmt der 

Bürgermeister. Er kann eine Benutzungsordnung erlassen. 
Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den 
eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt 
werden. 

 
(3) Der Bürgermeister kann das Benutzungsrecht versagen 
 oder entziehen, wenn 

 

 eine angemessene wohnungsmäßige Unterbringung 
gesichert ist; 

 eine angemessene und zumutbare Unterbringung aus von 
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den Benutzern zu vertretenen Gründen verhindert oder 

 der Benutzer durch sein Verhalten, insbesondere durch 
Verstöße 

 gegen die Satzung oder die Benutzungsordnung den 
Betrieb oder das Verhältnis zu den anderen Bewohnern 
unzumutbar stört. 

 Zahlungsrückstände von mehr als 2 Monatsgebühren 
bestehen, der Benutzer die Unterkunft nicht mehr selbst 
bewohnt, sie ohne schriftliche Zustimmung nicht mehr als 
Unterkunft benutzt oder sie nur zur Aufbewahrung von 
Hausrat dient. 

 
 
 
 
 
(4) Der Aufenthalt der in den Übergangsheimen für 

Spätaussiedler Untergebrachten soll 2 Jahre nicht 
übersteigen. 

 
(5) Bei ausländischen Flüchtlingen kann der Bürgermeister im 

Übrigen das Benutzungsrecht entziehen, wenn das 
Asylverfahren bestandskräftig abgeschlossen worden ist. 

 
(6) Der Bürgermeister - Sozialamt - ist berechtigt, aus 

Gründen der Ordnung, der Zweckmäßigkeit oder 
Wirtschaftlichkeit und zur Erhaltung der 
Aufnahmekapazität Verlegungen innerhalb der 
Übergangsheime anzuordnen. Hierbei ist den besonderen 
Belangen der Benutzer Rechnung zu tragen. 

 
(7) Benutzer der Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge haben 

den Benutzern zu vertretenen Gründen verhindert; 

 Benutzer durch ihr Verhalten, insbesondere durch Verstöße 
gegen die Satzung oder die Benutzungsordnung den 
Betrieb oder das Verhältnis zu den anderen Bewohnern 
unzumutbar stören; 

 Benutzer Anlass zu Konflikten geben, die zu einer 
Beeinträchtigung der Hausgemeinschaft oder zu 
Gefährdungen von Hausbewohnern und/oder Nachbarn 
führen und die Konflikte nicht auf andere Weise beseitigt 
werden können; 

 Zahlungsrückstände von mehr als 2 Monatsgebühren 
bestehen; 

 Benutzer die Unterkunft nicht mehr selbst bewohnen, sie 
ohne schriftliche Zustimmung nicht mehr als Unterkunft 
benutzt oder sie nur zur Aufbewahrung von Hausrat dient. 

 
(4) Personen, die nicht mehr verpflichtet sind, in 

Übergangsheimen zu wohnen, haben sich unverzüglich um 
eine anderweitige Unterbringung zu bemühen. 

 
(5) Bei ausländischen Flüchtlingen kann der Bürgermeister im 

Übrigen das Benutzungsrecht entziehen, wenn das 
Asylverfahren bestandskräftig abgeschlossen worden ist. 

 
(6) Der Bürgermeister - Amt für Kinder, Jugend, Familie und 

Soziales - ist berechtigt, aus Gründen der Ordnung, der 
Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit und zur Erhaltung 
der Aufnahmekapazität Verlegungen innerhalb der 
Übergangsheime anzuordnen. Hierbei ist den besonderen 
Belangen der Benutzer Rechnung zu tragen. 

 
(7) Benutzer der Übergangsheime für ausl. Flüchtlinge haben 
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ihre Abwesenheit aus der Unterkunft von mehr als einer 
Woche dem Sozialamt vorher mitzuteilen. Liegt eine 
Mitteilung nicht vor und bietet die Unterkunft  oder der 
Platz in der Unterkunft Anzeichen dafür, dass sie als 
Wohnung aufgegeben wurde, kann die Räumung 
ersatzweise auf Kosten und Risiko des 
Nutzungsberechtigten unverzüglich vorgenommen werden. 

 
(8) Personen kann das Betreten der Übergangsheime 

untersagt werden, wenn dies notwendig ist, um die 
satzungsmäßige Nutzung der Übergangsheime zu 
gewährleisten. 

 
(9) Der Bürgermeister ist berechtigt, die Unterkünfte in 

angemessenen Abständen in der Zeit von 6.00 Uhr - 22.00 
Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft 
ohne Ankündigung jeder Zeit betreten werden. 

 
(10) Den Benutzern obliegt die Räum- und Streupflicht nach 

der örtlichen Satzung über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege. 

 
 
 
 

§ 3 
(Gebühren für die Inanspruchnahme der Übergangsheime) 

 
(1) Für die Benutzung der unter § 1 aufgeführten 

Übergangsheime sind Benutzungs- und 
Verbrauchsgebühren zu entrichten.  Die Höhe richtet sich 

ihre Abwesenheit aus der Unterkunft von mehr als einer 
Woche dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales 
vorher mitzuteilen. Liegt eine Mitteilung nicht vor und bietet 
die Unterkunft  oder der Platz in der Unterkunft Anzeichen 
dafür, dass sie als Wohnung aufgegeben wurde, kann die 
Räumung ersatzweise auf Kosten und Risiko des 
Nutzungsberechtigten unverzüglich vorgenommen werden. 

 
(8) Personen kann das Betreten der Übergangsheime 

untersagt werden, wenn dies notwendig ist, um die 
satzungsmäßige Nutzung der Übergangsheime zu 
gewährleisten. 

 
(9) Der Bürgermeister ist berechtigt, die Unterkünfte in 

angemessenen Abständen in der Zeit von 6.00 Uhr - 22.00 
Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Verzug kann die Unterkunft 
ohne Ankündigung jeder Zeit betreten werden. 

 
(10) Den Benutzern obliegt die Räum- und Streupflicht nach der 

örtlichen Satzung über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege. 

 
 
 
 

§ 3 
(Gebühren für die Inanspruchnahme der Übergangsheime) 

 
(1) Für die Benutzung der unter § 1 aufgeführten 

Übergangsheime sind Benutzungs- und 
Verbrauchsgebühren zu entrichten.  Die Höhe richtet sich 
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nach der in Quadratmetern berechneten Wohnfläche bzw. 
der Anzahl der dort eingewiesenen Personen. 

                         
(2) Die Gebühr ist spätestens bis zum 5. Werktage eines 

jeden Monats im Voraus an die Stadtkasse in Erkelenz zu 
zahlen. 

 
(3) Die Bewohner schließen mit der NEW Energie GmbH 

Stromlieferungsverträge ab und entrichten die 
Stromkosten unmittelbar an diese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nach der in Quadratmetern berechneten Wohnfläche bzw. 
der Anzahl der dort eingewiesenen Personen. 

                         
(2) Die Gebühr ist spätestens bis zum 5. Werktage eines jeden 

Monats im Voraus an die Stadtkasse in Erkelenz zu zahlen. 
 
 
(3) Die Bewohner schließen in den nachfolgend aufgelisteten 

Räumlichkeiten: 
 

1. Erkelenz, Neuhaus 46 

2. Erkelenz, Neuhaus 46a 

3. Erkelenz, Neuhaus 48/50 

4. Erkelenz-Holzweiler, Wohnung Landstr. 39 

5. Erkelenz, Bauxhof 38, Wohnung 5 

6. Erkelenz-Gerderath, Florianstr. 1 

 
 Stromlieferungsverträge mit der NEW Energie GmbH ab 

und entrichten die Stromkosten unmittelbar an diese. Der 
Abschluss von Verträgen mit anderen 
Stromversorgungsunternehmen ist nicht zulässig. 

 
 Sofern mehrere Personen Räumlichkeiten gemeinsam 

nutzen, sind die Verträge von allen Personen als 
Gesamtschuldner abzuschließen. Sie haften für die 
angefallenen Stromkosten gemeinsam. 

 
(4) In den Unterkünften 
 

1. Erkelenz, Südpromenade 31 

2. Erkelenz-Lövenich, Hauptstr. 15, 
1. Etage (ehem. Bürgermeisteramt) 
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§ 4 
(Gebührenpflichtiger) 

 
Gebührenpflichtig ist derjenige, der durch Verfügung des 
Bürgermeisters in die städtischen Übergangsheime eingewiesen 
wird.  
 

§ 5 
(Sozialklausel) 

 
Der Bürgermeister kann Gebühren ganz oder teilweise erlassen, 
wenn deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig wäre; 
unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete 
Beiträge erstattet oder angerechnet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
(Höhe der monatlichen Gebühren) 

 
(1) Für die einzelnen Übergangsheime werden folgende 

Gebührensätze je Monat festgelegt: 

sind nur Gemeinschaftsstromzähler vorhanden. Dort trägt 
die Stadt Erkelenz die Stromkosten. Diese werden in die 
Gebührenkalkulation mit eingerechnet. 
 
 

§ 4 
(Gebührenpflichtiger) 

 
Gebührenpflichtig ist derjenige, der durch Verfügung des 
Bürgermeisters in die städtischen Übergangsheime eingewiesen 
wird.  
 

§ 5 
(Sozialklausel) 

 
Der Bürgermeister kann Gebühren ganz oder teilweise erlassen, 
wenn deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig wäre; 
unter den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete 
Beiträge erstattet oder angerechnet werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 6 
(Höhe der monatlichen Gebühren) 

 
(1) Für die einzelnen Übergangsheime werden folgende 

Gebührensätze je Monat festgelegt: 
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 Wohnanlage Bauxhof, Häuser 32 – 36: 
 
 1. Die Benutzungsgebühr beträgt monatlich 4,42 EUR je qm 
  Wohnfläche. Sie wird erhoben für die Überlassung der  

  zugewiesenen Wohn- und Kellerräume sowie die Benutzung  
  der städtischen Einrichtungsgegenstände. 
 
 2. Des Weiteren werden folgende Verbrauchsgebühren erhoben: 
 

2.1 allgemeine Verbrauchsgebühr für die Stromkosten der 
  Heizungsanlage und Allgemeinbeleuchtung in Höhe von 0,03 
EUR 

  /m²/ Wohnfläche monatlich; 
 
 2.2 Müllgebühren je Person in Höhe 11,72 EUR. Für Haushalte mit 

  mehr als 2 Kindern unter 18 Jahren und darüber hinaus für  
  nachgewiesene Kindergeldempfänger bleibt das 3. und jedes weitere 
  Kind in der Veranlagung unberücksichtigt; 
 
 2.3 Abwassergebühr von 11,21 EUR  je Person monatlich; 

 
 2.4 Frischwassergebühr von 7,12 EUR je Person/ mtl. ; 

  
 2.5 Heizkostengebühr von monatlich  
  82 m² Wohnungen = 119,00 EUR  pro Wohnung; 
  94 m² Wohnungen = 137,00 EUR  pro Wohnung. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Für die weiteren Übergangsheime werden folgende 

Gebührensätze je Monat festgelegt: 
 

  

Übergangsheim: 

Benutzungs-
und 

Verbrauchs-
gebühr 
je m² 

Wohnfläche 

Benutzungs-
und 

Verbrauchs-
gebühr 

pro Person 

 
Benutzungs- 

und 
Verbrauchs- 

gebühr 
je Wohnung 

 
 

Erkelenz, 
Neuhaus 46 

16,68 EUR   

Erkelenz, 
Neuhaus 46a 

10,90 EUR   

Erkelenz, 
Neuhaus 48/50 

03,50 EUR   

Erkelenz, 
Südpromenade 31 

   

Erkelenz-Lövenich, 
Hauptstr. 15, 1. 
Etage (ehem. 
Bürgermeisteramt) 

   

Erkelenz- Holzweiler, 
Wohnung  
Landstr. 39 

   

Erkelenz,  
Bauxhof 38, 
Wohnung 5 

7,84 EUR   

Erkelenz-Gerderath, 
Wohnung  
Florianstr. 1 

   

 
 In den Übergangsheimen, in denen noch keine Gebühr 

aufgeführt ist, werden rückwirkend Gebühren durch 
Änderung / Neufassung der Satzung gefordert, sobald die 
notwenigen Berechnungen vorliegen. Bis dahin können 
Vorausleistungen nach § 6 Abs. 4 des 
Kommunalabgabengesetztes erhoben werden. 

 
 
(2) Für Schäden innerhalb der Wohnungen haften die durch 

Einweisungsverfügung eingewiesenen Personen gem. den 
Vorschriften der §§ 823 ff.  BGB, sofern kein Dritter den 
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    Benutzungsgebühr   Verbrauchsgebühr 
    je m² Wohnfläche    je m² Wohnfläche 
    -----------------------------------------------------------     
 1. Oerath 155  06,64 EUR   01,06 EUR 
 2. In Bellinghoven 24 04,47 EUR   02,31 EUR 
 3. Neuhaus 46  13,20 EUR   03,48 EUR 
 4. Neuhaus 46a  08,98 EUR   01,92 EUR 
 

 
(3) Für Schäden innerhalb der Wohnungen haften die durch 

Einweisungsverfügung eingewiesenen Personen gem. den 
Vorschriften der §§ 823 ff.  BGB, sofern kein Dritter den 
Schaden verursacht hat. 

 
 

§ 7 
(Ordnungswidrigkeit) 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des Ordnungswidrig-

keitengesetzes (OWiG) handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig,  

 
 Personen ohne Genehmigung des Bürgermeisters dort 

nicht nur vorübergehend (länger als 1 Übernachtung) den 
Aufenthalt in der Wohnung gestattet, oder  

 
 gegen folgende Bestimmungen der vom Bürgermeister 

erlassenen Benutzungsordnung (BO) verstößt: 
 

 Schutz der Nachtruhe (§ 7 BO) 

 Verpflichtung zur Teilnahme am gemeinschaftlichen 
Reinigen der Gemeinschaftsflächen (§ 9 der BO)  

 Veränderungen in den Wohnungen ohne notwendige 

Schaden verursacht hat. 
 
 

 
 
 
 
 
 

  Abs. 3 entfällt 
 
 
 
 

§ 7 
(Ordnungswidrigkeit) 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des Ordnungswidrig-

keitengesetzes (OWiG) handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig,  

 
 Personen ohne Genehmigung des Bürgermeisters dort  den 

Aufenthalt in der Übergangsheimen gestattet, oder  
 
 
 gegen folgende Bestimmungen der vom Bürgermeister 

erlassenen Benutzungsordnung (BO) verstößt: 
 

 Schutz der Nachtruhe (§ 7 BO) 

 Verpflichtung zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Reinigen 
der Gemeinschaftsflächen (§ 9 der BO)  

 Veränderungen in den Wohnungen ohne vorherige 
Genehmigung des Bürgermeisters (§ 11 BO); 
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Genehmigung des Bürgermeisters (§ 11 BO) 

 Verbot der Gewerbeausübung oder Tierhaltung in den 
Wohnungen  (§ 14 BO) 

 Verbot der Lagerung von Abfall oder brennbaren 
Gegenständen in den Kellerräumen (§ 3 Abs. 2 BO). 

 
 
(2)  Ordnungswidrigkeiten nach diesen Bestimmungen können 

mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR bei vorsätzlicher 
und bis zu 250,00 EUR bei fahrlässiger Zuwiderhandlung 
geahndet werden. 

 
§ 8 

(Beendigung des Nutzungsverhältnisses) 
 
(1) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses ist durch 

schriftliche Anzeige beim Sozialamt mindestens eine 
Woche vor dem Auszug anzuzeigen. Bei Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses sowie bei Versagung oder 
Entziehung des Nutzungsrechts hat der Benutzer die 
Unterkunft vollständig geräumt und sauber einschließlich 
aller Schlüssel zurückzugeben.  

 
 
(2) Soweit die Benutzung der Unterkunft über den 

angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, kann der 
Bürgermeister die Räumung auf Kosten des Benutzers 
veranlassen. Das Benutzungsverhältnis endet dann mit 
der Räumung der Wohnung. 

 
 
 

 Verbot der Gewerbeausübung oder Tierhaltung in den 
Wohnungen (§ 14 BO) 

 Verbot der Lagerung von Abfall oder brennbaren 
Gegenständen in den Kellerräumen (§ 3 Abs. 2 BO). 

 
 
 
(2)  Ordnungswidrigkeiten nach diesen Bestimmungen können 

mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR bei vorsätzlicher und 
bis zu 250,00 EUR bei fahrlässiger Zuwiderhandlung 
geahndet werden. 

 
§ 8 

(Beendigung des Nutzungsverhältnisses) 
 
(1) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses ist durch 

schriftliche Anzeige beim Amt für Kinder, Jugend, Familie 
und Soziales mindestens eine Woche vor dem Auszug 
anzuzeigen. Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses 
sowie bei Versagung oder Entziehung des Nutzungsrechts 
hat der Benutzer die Unterkunft vollständig geräumt und 
sauber (besenrein) einschließlich aller Schlüssel 
zurückzugeben.  

 
(2) Soweit die Benutzung der Unterkunft über den 

angegebenen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, kann der 
Bürgermeister die Räumung auf Kosten des Benutzers 
veranlassen. Das Benutzungsverhältnis endet dann mit der 
Räumung der Wohnung. 
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§ 9 
(Verwaltungszwang) 

 
Zur Durchsetzung der Maßnahmen nach dieser Satzung sind die 
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW 
anzuwenden. 
 

 
 
 
 
 

§10 
(Rechtsverbindlichkeit) 

 
(1) Die Satzung tritt zum 01.01.2009 in Kraft. 
 
(2) Die Satzungen  
 

1. über die Benutzung der Wohnanlage BAUXHOF als 
Übergangsheime  der Stadt Erkelenz für die vorläufige 
Unterbringung von Aussiedlern  vom 17.12.2003 und 

 
2. über die Benutzung der Übergangsheime der Stadt 

Erkelenz für die vorläufige Unterbringung von Aussiedlern 
sowie von ausländischen  Flüchtlingen vom 17.12.2003   

 
 treten mit Ablauf des 31.12.2008 außer Kraft. 
 
 
 

§ 9 
(Verwaltungszwang) 

 
Zur Durchsetzung der Maßnahmen nach dieser Satzung sind die 
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW 
anzuwenden. Insbesondere können notwenige Maßnahmen oder 
Verlegungen durch Sofortvollzug gem. § 55 Abs. 2 des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen  (Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW - VwVG NRW) 
in der derzeit rechtsgültigen Fassung durchgesetzt werden. 
 

 
§10 

(Rechtsverbindlichkeit) 
 
(1) Die Satzung tritt zum 01.11.2014 in Kraft. 
 
(2) Die Satzung über die Benutzung der Übergangsheime der 

Stadt Erkelenz für die vorläufige Unterbringung von 
Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen vom 
17.12.2008 tritt mit Ausnahme der Häuser Bauxhof 35 und 
36, für die die Satzung bis zum 31.01.2014 gilt, mit Ablauf 
des 31.10.2014 außer Kraft. 
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Satzung über die Benutzung der 
Obdachlosenunterkünfte der Stadt Erkelenz 

vom 18.12.2014 
(in Kraft getreten am 01. Januar 2015) 

 
 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetz zur Weiterentwicklung der politischen 
Partizipation in den Gemeinden und zur Änderung Kommunalverfassungsrechtlichen 
Vorschriften vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW, S. 712, zuletzt geändert durch Art. 1 Änderungsgesetz 
vom 13.12.2011 (GV NRW. S. 687) hat der Rat der Stadt Erkelenz in seiner Sitzung 
am 17.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand 

 
(1) Die Stadt unterhält zum Zwecke der Unterbringung von Obdachlosen folgende 

Unterkunft: Erkelenz-Geneiken, Dyker Straße 27. 
 

(2) Die Obdachlosenunterkunft der Stadt bildet eine nicht rechtsfähige öffentliche 
Anstalt. Soweit die Stadt Obdachlose in städtischem Wohnraum einweist, 
gelten die Bestimmungen dieser Satzung sinngemäß. 
 
 

§ 2 
Zweck und Benutzung 

 
(1) Zweck der Anstalt ist die Unterbringung von Obdachlosen als Maßnahme zur 

Gefahrenabwehr nach dem Ordnungsbehördengesetz. 
 

(2) Die Obdachlosenunterkunft dient der Unterbringung von Einzelpersonen und 
Familien, die obdachlos sind. Obdachlos im Sinne dieser Satzung ist, 
 
1. wer ohne Unterkunft ist, 
 
2. wem der Verlust einer ständigen oder vorübergehenden Unterkunft 

unmittelbar bevorsteht, 
 

3. wessen Unterkunft nach objektiven Anforderungen derart unzureichend ist, 
dass sie keinen menschenwürdigen Schutz vor den Unbilden der 
Witterungseinflüsse bietet oder die Benutzung der Unterkunft mit Gefahren 
verbunden ist, 
 

4. wer dabei nach seinen Einkommens-, Vermögens- und 
Familienverhältnissen sowie aus sonstigen Gründen nicht in der Lage ist, 
sich und seinen nächsten Angehörigen, mit denen er gewöhnlich 
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zusammenlebt (Ehegatte, Kinder) aus eigenen Kräften eine Unterkunft zu 
beschaffen. 

 
(3) Die Benutzung der Obdachlosenunterkunft wird durch Einweisungsverfügung 

des Ordnungsamtes gestattet. 
 

(4) Das Ordnungsamt ist berechtigt, Umsetzungen innerhalb der Obdachlosen-
unterkunft anzuordnen. 
 
 

§ 3 
Benutzungsverhältnis 

 
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch 
auf Unterbringung in die Unterkunft oder auf Zuweisung von Räumen bestimmter Art 
und Größe besteht nicht. 
 
 

§ 4 
Beginn und Ende der Nutzung 

 
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Benutzer die 

Unterkunft bezieht. 
 

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftliche 
Verfügung der Stadt bzw. einer ordnungsgemäßen Abmeldung des Benutzers 
entsprechend der Regelung des § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 dieser Satzung. 
Soweit die Benutzung der Unterkunft über den in der Verfügung angegebenen 
Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, endet das Benutzungsverhältnis mit der 
Räumung der Wohnung. 
 
 

§ 5 
Benutzung der überlassenen Räume und Hausrecht 

 
(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen 

Personen und nur zu Wohnzwecken benutzt werden. Besucher dürfen in den 
überlassenen Räumen nicht übernachten. 
 

(2) Veränderungen an den Räumen und dem überlassenen Zubehör dürfen nur 
mit ausdrücklicher Zustimmung der Stadt vorgenommen werden. Der 
Benutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt unverzüglich von Schäden am 
Äußeren oder Inneren der zugewiesenen Räume zu unterrichten. 
 

(3) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen Zustimmung der Stadt, wenn er 
 
1. in die Unterkunft einen Dritten aufnehmen will, 

 
2. ein Schild (ausgenommen übliche Namensschilder), einer Aufschrift oder 

einen Gegenstand in gemeinschaftlichen Räumen in oder an der 
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Unterkunft oder auf dem Grundstück der Unterkunft anbringen oder 
aufstellen will, 
 

3. ein Tier in der Unterkunft halten will, 
 

4. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück außerhalb vorgesehener 
Parkeinstell- oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abstellen will, 
 

5. Um-, An- oder Einbauten sowie Installationen oder andere Veränderungen 
in der Unterkunft vornehmen will. 
 

(4) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der Stadt vorgenommenen baulichen 
oder sonstigen Veränderungen kann die Stadt diese auf Kosten des 
Benutzers beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen lassen. 
 

(5) Die Beauftragten der Stadt sind berechtigt, die Unterkunft in angemessenen 
Abständen in der Zeit von 06:00 Uhr – 22:00 Uhr zu betreten. Sie haben sich 
dabei gegenüber den Benutzern auf deren Verlangen auszuweisen. Bei 
Gefahr im Verzug kann die Unterkunft ohne Ankündigung jeder Zeit betreten 
werden. Zu diesem Zweck wird die Stadt einen Wohnungsschlüssel 
zurückbehalten. 
 
 

§ 6 
Instandhaltung der Unterkünfte 

 
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ordnungsgemäße Reinigung, 

ausreichende Lüftung und Heizung der überlassenen Unterkunft zu sorgen.  
 

(2) Die Stadt wird die in § 1 genannte Unterkunft in einem ordnungsgemäßen 
Zustand erhalten. Der Benutzer ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf 
Kosten der Stadt zu beseitigen. 
 

(3) Im Übrigen gelten die Bestimmungen des BGB über die Miete von Wohnraum, 
soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes geregelt ist.  
 
 

§ 7 
Räum- und Streupflicht 

 
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streupflicht auf dem Grundstück im Rahmen 
der Verkehrshaftung sowie nach der örtlichen Satzung über die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege. 
 
 

§ 8 
Hausordnungen 

 
(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Hausfriedens und zur gegenseitigen 

Rücksichtnahme verpflichtet. 
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(2) Die Stadt kann die Pflichten der Anstaltsbenutzer durch Einzelanweisungen 
(Gebote und Verbote) festsetzen bzw. regeln. 
 
 

§ 9 
Rückgabe der Unterkunft 

 
(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhältnisses hat der Benutzer die Unterkunft 

vollständig geräumt und sauber einschließlich aller Schlüssel zurückzugeben. 
Schlüssel für die Unterkunft dürfen nur mit Zustimmung der Stadt 
nachgemacht werden. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt oder 
einem Benutzungsnachfolger aus der Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen. 
 

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die Unterkunft versehen kann, darf er 
wegnehmen, muss aber den ursprünglichen Zustand wieder herstellen. 
 
 

§ 10 
Haftung und Haftungsausschluss 

 
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller Regelungen in dieser Satzung für 

die von ihnen verursachten Schäden. 
 

(2) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ihrer Bediensteten gegenüber den 
Benutzern und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
beschränkt. Für Schäden, die sich die Benutzer der Unterkunft bzw. deren 
Besucher selbst gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt keine Haftung. 
 
 

§ 11 
Personenmehrheit als Benutzer 

 
Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von oder 
gegenüber allen Benutzern abgegeben werden. 
 
 

§ 12 
Verwaltungszwang 

 
Räumt ein Benutzer die Unterkunft nicht, obwohl gegen ihn eine bestandskräftige 
oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungsverfügung vorliegt, so kann die Umsetzung 
durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe der §§ 66 ff. Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz NW vollzogen werden. 
 
 

§ 13 
Gebührenpflicht und Gebührenschuldner 

 
Für die Benutzung der in der Obdachlosenunterkunft in Anspruch genommenen 
Räume werden Gebühren erhoben. Gebührenschuldner sind diejenigen Personen,  



5 
 

die in der Unterkunft untergebracht sind. Soweit die Unterkunft von mehreren 
Einzelpersonen gemeinsam genutzt wird, werden die Gesamtgebühren 
entsprechend der Personenzahl auf die Benutzer aufgeteilt. 
 
 

§ 14 
Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe 

 
(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist die Wohnfläche 

der zugewiesenen Unterkunft. Gemeinschaftliche Einrichtungen oder sonstige 
gemeinschaftlich genutzte Flächen werden bei der Berechnung der 
Quadratmeterzahl anteilig entsprechend der Wohnfläche der Unterkunft 
hinzugerechnet. 
 

(2) Für die Benutzung der Obdachlosenunterkunft wird eine monatliche Gebühr 
von 4,00 Euro/qm erhoben. 
 

(3) Bei der Errechnung der Benutzungsgebühren nach Kalendertagen wird für 
jeden Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt.  
 
 

§ 15 
Abgeltung 

 
Mit der Benutzungsgebühr nach § 14 Abs. 2 dieser Satzung sind abgegolten: 

 
1. Die Benutzung des zugewiesenen Wohnraumes, 

 
2. die Benutzung des zugewiesenen Kellerraumes, 

 
3. die Mitbenutzung der zugewiesenen Waschküche bzw. Toilettenraumes und 

Dusche und 
 

4. sämtliche Nebenkosten. 
 
 

§ 16 
Stromkosten 

 
Die Stromkosten der Unterkunft hat jede eingewiesene Partei nach dem 
tatsächlichen Verbrauch zu tragen und unmittelbar an den Energieversorgungsträger 
zu zahlen. 
 
 

§ 17 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebührenbescheid festgesetzt. Sie wird 

zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. 
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(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Kalendermonates, wird 
die Benutzungsgebühr nach den angefangenen Kalendertagen festgesetzt. 
Für die Fälligkeit gilt Absatz 1 Satz 2. 
 

(3) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der Unterkunft entbindet den Benutzer 
nicht von der Verpflichtung, die Gebühren entsprechend Abs. 1 und 2 
vollständig zu entrichten. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige 
Satzung über die Errichtung einer nicht rechtsfähigen öffentlichen Einrichtung in der 
Stadt Erkelenz zum Zwecke der Unterbringung von Obdachlosen in stadteigenen 
Obdachlosenunterkünften vom 29. Dezember 2001 (in Kraft getreten am 01. Januar 
2002) außer Kraft. 



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kinder, Jugend, Familie und 
Soziales

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

0/51/169/2014
öffentlich

24.11.2014
Amt 50/51 Friedel Dreßen

Namensgebung für das Übergangsheim in Erkelenz "Südpromenade 
31"
Beratungsfolge:
Datum Gremium

10.12.2014 Ausschuss für Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales
11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
In der Sitzung des Hauptausschusses am 06.11.2014 wurde vorgeschlagen, das 
Gebäude, Südpromenade 31, dass künftig zentral in Erkelenz für die Unterbringung 
von ausländischen Flüchtlingen genutzt wird, den Namen einer Persönlichkeit mit 
sozialem Engagement zu geben.

Hierzu wurden der Stadt Erkelenz bisher zwei Eingaben übermittelt, die 
übereinstimmend die Benennung zum „Siegmund-Harf-Haus“ für das Gebäude 
vorschlagen. Dabei wurde als Begründung vorgetragen, Siegmund Harf sei Erbauer 
des Hauses gewesen, der sich als engagierter Bürger und erster gewählter jüdischer 
Ratsherr von 1919 bis 1924 um die Stadt Erkelenz verdient gemacht habe. Das 
Ehepaar Harf wurde von den Nazis deportiert und ermordet, beiden wurden 
„Stolpersteine“ gewidmet.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und an den Rat):
„…“

Finanzielle Auswirkungen:
Fertigung eines Türschildes.

Anlagen:
Eingabe des Herrn Hubert Rütten, Schreiben vom 18.11.2014
Eingabe des Herrn Franz Thiel, Mail vom 12.11.2014







Anlage 02 zu TOP 04 der Sitzung des Ausschuss für 
Demographieangelegenheiten, Umwelt und Soziales am 10.12.2014 
 
Franz Thiel 
per E-Mail 
 
 
 
Betreff: Namensvorschlag für Erkelenzer Flüchtlingsheim 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
lieber Peter, 
 
in der heutigen Ausgabe der RP wird berichtet, dass im Rat der Stadt Erkelenz 
demnächst gemeinsam nach einem angemessenen Namen für das Gebäude 
Südpromenade 31 (in den zukünftig Flüchtlinge untergebracht werden sollen) 
gesucht wird. 
 
Den diesbezüglichen Vorschlag von Hans Josef Dederichs im Hauptausschuss 
begrüße ich sehr. 
 
In der gestrigen Ausgabe der RP wird sehr ausführlich über die Verlegung der letzte 
acht "Stolpersteine" berichtet. 
Am Haus Südpromenade 31 wurden in Gedenken an unsere verfolgten und 
ermordeten jüdischen Erkelenzer Bürger 
 
Alfred Harf und Heinrich Harf 
 
auch "Stolpersteine" verlegt. 
 
Als Erkelenzer Bürger mache ich den Vorschlag, das Haus Südpromenade 31 in dem 
zukünftig Menschen aus anderen Ländern in der Stadt Erkelenz Schutz finden 
werden, 
 
das "Gebrüder-Harf-Haus" (oder Alfred und Heinrich Harf-Haus) zu nennen. 
 
Ich denke, dass auch in besonderer Würdigung unserer Vergangenheit diese 
mögliche Namensvorschlag auf breite Zustimmung stoßen dürfte und angemessener 
ist, als die bloße funktionale und umgangssprachliche Bezeichnung "Asylantenheim" 
/ "Flüchtlingsheim". 
 
Auch mit der Geste diesem Gebäude einen Namen zu geben, setzen wir ein 
Zeichen! 
 
Es sollte meiner Meinung nach nur nicht mehr allzu lange damit gewartet werden. 
 
Beste Grüße 
 
 
Franz Thiel 



Beschlussvorlage

Federführend:
Rechts- und Ordnungsamt

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 30/170/2014
öffentlich

28.10.2014
Amt 30 Leo Lenzen-Polmans

Entscheidung über den Erlass einer Allgemeinverfügung zur 
Gefahrenabwehr "Glasverbot auf dem Johannismarkt am 
Altweiberdonnerstag 2015"
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Seit 2012 hat der Rat der Stadt jährlich ein Glasverbot am Altweiberdonnerstag 
mittels Allgemeinverfügung aussprechen lassen, um den Gefahren, die sich früher im 
Rahmen des Straßenkarnevals im Bereich des Johannismarktes aufgrund des 
unsachgemäßen Gebrauchs von Getränkeglasbehältnissen durch die dort Feiernden 
gezeigt hatten, entgegenzuwirken.
Zwar ist am Folgetag festzustellen, dass einzelne Feiernde trotz Kontrollen an den 
Zugängen zum Johannismarkt anscheinend immer noch Möglichkeiten finden, 
Glasbehältnisse in die Verbotszone zu schmuggeln, doch ist insbesondere für die 
vergangenen beiden Jahre auch festzustellen, dass sich die überwiegenden 
Teilnehmer an dem Geschehen auf dem Johannismarkt auf das „Feiern ohne Glas“ 
eingelassen haben.
Nicht nachgelassen hat der negative Eindruck, dass mit zunehmendem 
Alkoholkonsum auch Hemmungen abnehmen und das Aggressionsverhalten einiger 
Feiernder untereinander, aber auch gegenüber den Mitarbeitern der Stadt Erkelenz, 
die zur Durchsetzung des Glasverbotes eingesetzt sind und der Polizei, zunimmt. 
Diesem Phänomen wird jedoch mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln 
kaum entgegen gewirkt werden können.

Die Verwaltung bittet zu entscheiden, ob sie auch für den Altweibertag 2015 ein 
Glasverbot für den Johannismarkt durch Erlass einer Allgemeinverfügung 
entsprechend der für das Jahr 2014 aussprechen soll. Im Falle des Verbotes werden 
für die Dauer des Treibens die beiden Zugänge von der Burgstraße und von Hülsers-
gässchen her wieder mit Bauzäunen abgesperrt. Der Zu- und Abgang ist in dieser 
Zeit nur via die Glas-Kontrollstellen an den drei Zugängen von der Brückstraße, von 
der Kirchstraße und von der Gasthausstraße her möglich. An allen fünf vorgenannten 
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Stellen werden Mitarbeiter der Verwaltung und nach Bedarf auch mit Personal einer 
privaten Sicherheitsfirma postiert.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Die Verwaltung wird beauftragt, für den Altweiberdonnerstag 2015 für den Bereich 
des Johannismarktes ein Glasverbot in Form einer Allgemeinverfügung analog der 
des Jahres 2014 zu erlassen und dieses im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu 
überwachen und durchzusetzen.“

Finanzielle Auswirkungen: ca. 2.500,00 bis 3.500,00 Euro
(Personal- und Sachkosten für zwei Toilettenwagen, Kosten für den Einsatz von 
Mitarbeitern eines gewerbliches Sicherheitsunternehmens (abhängig von der 
erforderlichen Personenzahl und Einsatzzeit), Ausgleich/Vergütung von Mehrarbeit 
sowie Sachkosten für die VerwaltungsmitarbeiterInnen, soweit diese sich für diese 
Aufgabe zur Verfügung stellen (bisher i.d.R. ca. 20 – 25 Personen).



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/305/2014
öffentlich

02.12.2014
Amt 20 Michael Wirtz

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Der Kämmerer berichtet in der Sitzung des Hauptausschusses.



Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kommunalwirtschaft und 
Liegenschaften Kämmerei

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

A 20/306/2014
öffentlich

25.11.2014
Amt 20 Michael Wirtz

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gem. § 83 Abs. 1 GO NRW in der Zeit vom 21.10.2014 - 
25.11.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium

11.12.2014 Hauptausschuss
17.12.2014 Rat der Stadt Erkelenz

Tatbestand:
Den Ausschussmitgliedern ist eine Übersicht über die hier zu behandelnden über- 
und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugegangen, auf die 
verwiesen wird.

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Rat):
„Von den in der Zeit vom 21.10.2014 - 25.11.2014 getroffenen Entscheidungen des 
Kämmerers zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 (1) GO NRW wird Kenntnis genommen.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlage:
Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom 
21.10.2014 - 25.11.2014.



 
 

 
 

 
 
Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Hauptausschusses am 11.12.2014 
 

Anlage zur Tagesordnung der Sitzung des Rates am 17.12.2014 
 
A. Öffentliche Sitzung 
 
 

Haushaltswirtschaftliche Angelegenheiten 
 
Zustimmung zu erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen gemäß § 83 (2) GO NRW sowie von erheblichen über- und 
außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 (1) GO NRW. 
 
Soweit zustimmungsbedürftige Geschäftsvorfälle vorliegen, werden diese zusammen mit 
den Sitzungsvorlagen zugesandt. 
 

Kenntnisgabe der vom Kämmerer getroffenen Entscheidungen zur Leistung von 
über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in der Zeit vom 
21.10.2014 -  25.11.2014 
 
Lfd. 
Nr. 

Produktsach- bzw. 
Investitionskonto 

Bezeichnung Ansatz 
Euro 

Mehr 
Euro 

Tag der 
Zustimmung 

 
1 050303 533940 

 
Leistungen nach § 4 AsylBLG bei 
Krankheit u.a. 
 

60.000,00 
 

  
 

 
- Bereits gemäß § 83 (2) GO NRW erheblich überplanmäßig   
 genehmigter Mehraufwand (-auszahlung) gemäß Rats- 
 beschluss vom 24.09.2014       
 
- Bereits gemäß § 83 (1) GO NRW überplanmäßig genehmigter 
 Mehraufwand (-auszahlung) am 13.10.2014 

 
 
 
+  213.000,00  

 
 

+    30.000,00                                                                                                      

303.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

30.000,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.11.2014 

 
Bereits in der Ratssitzung am 24.09.2014 sind bei dem o. a. Produktsachkonto  erheblichen  Mehraufwendungen  in 
Höhe von 213.000 € gem. § 83 (2) GO NRW zugestimmt worden. Am 13.10.2014 wurde weiteren Mehraufwendungen in 
Höhe von 30.000,00 € gemäß § 83 (1) GO NRW zugestimmt. Aufgrund von erneuten zusätzlichen Krankheitsfällen 
reichen diese bereits genehmigten Mittel bis zum Jahresende nicht aus. Nach Berechnungen des  Fachamtes werden 
bis zum Jahresende 2014 noch Mittel in Höhe von 30.000 € benötigt. 
 
Deckung: Mehrerträge beim  Produktsachkonto: 060400 448200 

 - Erstattungen von Gemeinden  (GV) - 30.000,00 EUR 

 
 
 
Erkelenz, den 25.11.2014 
 
 
 
 
Norbert Schmitz 
Stadtkämmerer 
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